
Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1906)

Rubrik: Staats-Rechnung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


(1) JVs Ii - 83

tmtt'i-iterimuttg
beê

ÄmUm ifom
für baê

^iedinungsjafir tjom l. Januar Bis 31. g>ejemBer

1905.

ïiiît iirgletffynitg bw ^ubgetö unb bcr oorl)ergei)enbett Üedjnung.

—!s-rs'-'âfc-sîr

fem.
Sud)bruÄerei Sieroir & Sie.

1906.

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Kates. 1906. 22



% 1 I (2)

©eite

Iteberftrijt unï» $ilmrç 3-5

@rfte Abteilung:
§lfttptung tes reinen |Iemifgeits 7-74

@tattb bcè Oteinctt Staatsuevmögett* 8

töettnitiu «Hb 3tetfuftre<!)imttg 8

Merfntuttg bee Saufettbett 2terttx»lttt«g 9—74

I. Ueberftdjt Her fêtmtnljitten «nu îluSgaben 9

II. ©bejifUt SRedjmtitflen 10-74

groeite Abteilung:
Jtedjmmg î>er |Jermfîgenôbe)lrtnî»teile (Jlktinen uni» §tflf|roen) 75-89

I. ©tttTOumtmögen 76—si

A. SSalbnngen 76—77

B. ©ontätien 76—77
C. Somänenfaffe 76—77
D. ^tj^ot^eïarlaffe 78—79
E. Santonatbanf 78—79
F. 5Ü n t e i h c n 80—81
G. GrifenbafjntapttaUen 80—81

II. SetriebSbermiigen 82—89

H. S3etrieb«tapita(ber<3taat8faffe 82—89
A. <3pejial»ertt>altungen (Sorfdjüffe unb ©epotb) 82—83
B. ©etbantagen 82—83
C. Saufenbe SBerraaltung, tontolorrent 84—85
D. ®orfdjiiffe an öffentliche Unternehmen 84—85
E. ®e)>otb bei ber ©taatêfaffe 84—85
F. Anleihen 86-87
G. Saffe 86-87
H. ïtuëftânbc (UnBoïïjogene Annahmen unb Stuêgaben) 86—87

J. 9ied)nung«iatbo ber Saufenben SSerroaltung 88—89
K. 3Jîobitienin»entar 88—89

^Inljang. liedjtmngen î>er gpejiaifimte 91-121

$erid|t flter î>îe ^taaisrrdjmmg 123-140

WF" 3«* 9îotij. Ilm bet bem 9lad)fcljlagen ber in ben Tabellen unb im Seridjt ber ©taatë=
rec^nung borïommenben ©eitenjafjlen^inlueifungen Uebereinftimmung ju erzielen, finb bie Stitenjûljleil ber

Stttatflreibnnttg in filammcrii cingefe^t unb oermeist bas Snïjaltëberjeicfjniê aucf) nur auf biefe. — Sie
an ben 6<ïen fteÇenbeit ©eitenjaljlen bejeicfjnen bie forilaufenbe S^aginierung ber Seilagen.



(3) të il — 85

^Ce^er ficÇt
uttb

-HtH-



86 — JVs 11 (4)

Sfaafe-îtnïjmmg ta Hattfxm* Bmt für te laftr 1905.

Strttiï» Dee Staateberutößene am 31. Sejember 1904. ©crmöflctt#!

So«. $at>ett. | flontctt ttttb iHrdttiuitflörubrifeii. Sott.
®r.

14,533,902
28,750,432
2,172,509

186,781,661
114,571,767

16,702,700

9t.

46
89
93

8*.

2,238,790
166,781,661
94,571,767
46,576,260

9t.

89
93

null Plan;.

i. Stammbermögeit.

A. Salbungen. ©eite 76
B. Fontänen. 76
C. rotttiiitcttfaffe. 76
D. ötjpotljelarlaffe. 78
E. âaitloitttlbttnf. 78
F. 5lnleiljen. 80
6. @tfenbul|nfa|»tolien. 80

Summen her Slttiöen unb bet Ißaffiben.
üleine Slftiben.

n. •öetvieboocvmögcit.
H. »etriebsfupital Her Stiuitsfufic :

©eite 88
33orfäf)üffe, ©elbanlagen unb Sepotê.

Waffen unb ©egenredjnung.
Slltibauêftânbe.
Spaffibauêftânbe.

J. Utedjuunggfalbo lier öaufenben $er«
tnaltung. ©eite 88

K. 3)toliilien=3nt>entur. ©eite 88

Summen bet 3lltiben unb bet üßajfiben.
IReine ülltiben.

I. Stammbermögen. Seite 4

II. ©etriebbbermögen. „ 4

Summen Her Slftiben unb ber Sßaffiben.
Oieineö Vermögen.

^ätfang.
Sermögenbbefitanbteile. Seite 4

9teine8 Slermögen. „ 8

einlaufe nttb S^ä|itngö=
erpöpungen

Oleue ©utpaben unb !Rücf=

japlungeit Don ©cpulben

Summe ber Sßermeprungen

9leue ©utpaben u. ©cpulben=
japlungen

©nnapmen
yteue gorberungen
2luêqaben

@tnnapmen=Ueberfdpujî
Snbentarbermeprungen

Summe bet 33ermeprungen

SSermeprungen .|

Summe ber ißermeprungen

äkrmeprungen

Sïerminberungen

108,084
646,428
435,750

210,972,823
2,187,055,400

173,760

9t.

15
43
77
27

368,512,973 28 310,168,479
53,344,493

82
46

2,399,392,246 62

26,309,892

1,687,803
2,833,021

360

38

26
04
35

28,632,374

118,883
1,168

1,966,081

53

22
61
87

57,299,712

2,496,429,273
2,496,299,916
2,496,794,692

57

71
44
66

30,831,077
51,788

5,043,878

03
34

27

30,718,508 23 7,546,823,595

11,297
221,528

38

46
51

35,926,743 64 30,718,508
5,208,235

23
41

7,547,056,421 35

363,512,973

35,926,743

28

64

310,168,479

30,718,508

82

23

2,399,392,246

7,547,056,421

62

35
399,439,716 92 340,886,988

58,552,728
05
87

9,946,448,667 97

399,439,716 92 340,886,988

58,552,728

05

87

9,946,448,667

39,286,154

97

97
399,439,716 92 399,439,716 92 9,985,734,822 94



(5) 11 — 87

Staat#-Urtfimmg ür# Danton# Bern für tra# Safjr 1905,

^evätt&evmtgett. Stattï» ï>eo Stnatbuermögen* an» 31. Sciemticr 1905.

Ratten. ftonten um» SRedjituttoerubrifen. Sott. Raiten.

8*-

61,754
129,043
509,429

210,972,823
2,187,055,400

171,260
2,500

91.

15
38
77
27

Verläufe uub ©djât5ungê=
rebuftionen.

Gleite ©djulbctt urtb Siidjaf)=
lungert Don ©uttjaben.

Summe ber äkrminberungeu.
Seine ißermefyrung.

->

Seite ©Bulben uub ®ut=
fjabeneingänge.

Suêgaben.
Sinnatjmen.
Seue ©Bulben.

2tuögaben=Ueberfd)uf}.
^ttDentarüerminberungen.

©umme ber SSerminberungeit.
Seine 35ermel)rung.

| SSerminberungen.

©umme ber Sermhtberungen.
Seine 53ermet)rung.

3Serminberungen.

aSerme^rungen.

i

ilfber|idjt i

i. (Stamm

A. SBalbungen
B. $omänen
C. îioinânenfttffe
D. $tj)jotljefnrfaffe
E. âantonatlmnf
F. iflnletljen
G. ($tfcnkfjnfa|>ünli

inb lilanj.

oermögen.

©eite 77
77
77
79
79
81

en 81

5v.

14,580,232
29,267,817
2,134,888

222,970,382
128,586,753

16,700,200

31.

06
03
55

&<•••

2,274,847
202,970,382
108,586,753
46,573,760

m.

55
03
55

2,398,902,210
490,036

57
05

©Ummett ber Sftilten uub ber SßaffiDen
Seine Sftiben

Ii. 33etviet>St>ermögett.

H. Setriebsfnbitnl ber Staatöfaffe :
©eile 89

ffiorfdjiiffe, ©clbanlagett uub Sepots

Äaffen uub ©egenredjnung
2l!tibauê[tcmbc
5ßaf|ibaubftänbe

J. iltedjnungëfaïbo ber önufenben Sers
moltttttß ©eite 89

K. DSobiliens^nbentnr ©eite 89

©ummett ber Slftiben uub ber spaffiben
Seine Sftibett

I. Stammtoermögen ©eite 5

II. tBetriebötoermögen „5
Summen ber Stttiben unb ber Safftben

9teineë SBerutdgen

iSifang.
SBermägenöbeftanbteÜe ©eite 5

9tetneö Sermögen „8

414,240,272 64 360,405,743
53,834,529

13
51

57,388,688

2,496,794,692
2,496,429,273
2,496,210,940

88

66
71

13

25,474,926

1,358,372
2,706,130

51,151

57

36
31
75

27,886,385

154,871
3,635

1,433,120

03

27
15
74

7,546,823,595

9,476

38

90

29,590,580

63,085
5,255,929

99

80
88

29,478,012 19

7,546,833,072
223,349

28
07

34,909,596 67 29,478,012
5,431,584

19
48

2,398,902,210

7,546,833,072

57

28

414,240,272

34,909,596

64

67

360,405,743

29,478,012

13

19

9,945,735,282
713,385

85
12

449,149,869 31 389,883,755
59,266,113

32
99

9,945,735,282

39,999,540

85

09

449,149,869 31 389,883,755

59,266,113

32

99

9,985,734,822 94 449,149,869 31 449,149,869 31
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90 — % 11 (8)

Bteafe-Hrtftramg frets Danton« Bern für frag Jaljv 1905.

Voranfdjtag

®oa.

für 1905.

gaben.
Renten uni» jgtedjnungsnibriketi.

fatale
®ott.

summen,
gaben.

Sa
®oti.

Ibi.
gaben.

1,531,341
57,021,387

Sr.

58,552,728

ÜiettteS ®taat§t»ertttögeii.

Staub am 1. Jänner V, 1791
Vermehrung, ruie f)ienacfj

Vermtnberung, rt>ie I)tenacf)

Staub am 31. îejcutber

«V.

39,286,154
59,266,113

».

97
99

Sr.

58,552,728
39,999,540

».

87
09

gv.

59,266,113

».

99

ge.

58,552,728
713,385

».

87
12

58,552,728 58,552,728 98,552,268 96 98,552,268 96 —• - — —

17,154,861
15,623,520

(#eh»ttti= utib ©erluft=
redjttung.

A. &eroeb«ungen uni» üöertnin«
Gerungen beé ÛBcrmdgenê. *)

1. ffte<^tturtg ber Saufenben SSectüal=

tuttfl :

<Sitmaf)mett
91u§gaben

Seite 9

B. S8eri(J)tiflU»aeu. *)

1. SBalburtgert :

SSerïauf : sUieijrerlos
Vlinbererfös

Intauf : yjtel;rfoften
Vtinbertoften

Sdjâijungëbertditigungen
Vertauf Doit Vecfjten

2. Somärten :

Vertauf: VWjrerlös
Vtinbererlö»

2lntauf : yjtefjrtoftext
Vtinberfoften

2lnfauf bon Cuettwaffer
SSertauf bon ßuettmaffer
Abtretung ton 5pfrunbbontänen
Sdjätjungsberidjttgungen
ïlnfauf bon üiecOten

3. Somänentaffe :

Vunbeêbeitrag für Intauf bon 91uf=

forftungöterrain
4. Vertoaltungêinbentar :

Vermehrungen
Vermtnberungen

V, 1794

39,183,105 42
39,194,402 88 11,297 46

1,531,341 — 39,183,105 42 39,194,402 88 — — 11,297 46

—

*

840
24,289

940

91
44,131

1,680

20,460
90

1,050

9,476

60

50
55

90

25,696

347
30,860

268

16,896

150

750

500,400

8,240

221,528

40

70

60

51 -

— 31,102

450,693

8,240

212,051

50

55

61

— — 103,049 55 805,137 21 — •— 702,087 66

1,531,341 — A. Vermehrungen nnb Vermtnbes
rungen beö Vermögens

B. Veridjttgungeu

Summa Vermögen§beränbenmgen

39,183,105
103,049

42
55

39,194,402,
805,137

88
21

— — 11,297
702,087

46
66

1,531,341 — 39,286,154 97 39,999,540 09 — — 713,385 12

*) ©efeb uont 31. $itli 1872, § 31.



(9) JV» 11 — 91

Staat«-Irdjmxrtg ür« Bantrnt« Bern für tra« Jaïjr 1905.

!Hc<f)ituttH

1904.*)

Sldriutftfjlafl

1905.*)
«nî> ÎUctjmmgôrubrilunt.

Std

dinna^ttten.

0<

Slirêpbeit.

Äe
diitmiljmcH.

t tt S

Slttëpbeit.

gv-

689,807
1,031,118

20,500
1,109,091

278,633
1,076,449
3,915,198

10,830
2,236,767

372,149
1,005,886
2,085,265
2,805,583

158,267
297,299
123,655
554,906
905,190
25,842

1,288,240
1,100,000

331,861
10,942
51,577

861,988
634,446

1,653,931
903,803

992,957

1,037,054

301,077
6,932,840

289,637

8Î.

53
12
85
36
15
76
61
05
32
19
44
02
45
32
17

93
33
69
50
26

71
35
87
45
75
77
32

82

07

43
35
75

17
52
65

gv.

670,510
1,004,540

22,400
1,063,150

276,200
1,039,185
3,973,701

10,670
2,143,540

389,830
1,032,710
2,072,230
2,809,730

126,950
371,565
129,950
493,700
881,990

18,000
1,262,000
1,200,000

175,000
3,100

38,300
835,900
563,175

1,366,900
353,500

979,500

900,000

267,500
6,302,955

SR.

Vau feilt» e 'lUrHinltiiitfl.

IJteS erficht.
I. SlHßemeiite ÜBerttmlttinfl

II. ©ertdjtgberttmltuttB
lll.a3ttfUi
III.b HJdlijei
IV. äRüitär
V. Hir^eittoeien

VI. îlnterrtdjtëidcjett
VII. ©ettteittbetoefen

VIII. Wrntentoiefeit

IX.a3)oi(ötoirtf^ttft
IX.b (9efnnlil)eitöi»c|en
X. SttMtoefeit

XI. Slttleiljett
XII. ginaitpiefeit

XIII. Sttitbinirtfdjaft
XIV. gorbtoefen
XV. ©tnatitomllmnftett

XVI. Fontänen
XVIL Doittänenfoffe

XVIII. ôçjiotljefarfajfe
XIX. Äantditalbiutf
XX. ©taatSfaffe

XXI. ©itjjeit ititö Äonjtsfatioiten
XXII. Tytft^etci uni) SBcrflbnu

XXIII. ©aljüandlttitfl
XXIV. ©tetttdel« ««b ©ttitfitdtens©tetter
XXV. ©ebiifren

XXVI. drbfd)aft§» und ©djeitfunps
©teuer

XXVII. SBtrtfdjnftds und Äleimierfatirö=
pteittßebüljrett

XXVIII. Sittteil ant drtrap des Sllfo|ol=
tttditobdlö

XXIX. äWilitörftewer
XXX. tirette ©teuertt

XXXI. îtttbdrlierflefeljeneë

diitnnljittett
SUtëflaben
Ueberfcfouf; der diitnaljittett
tteberfdju§ der SluSpben

gv.

61,664
2,974

37

1,093,741
1,046,903

1,945
1,055,352

709,898
352.014

1,427,069
958.015

2,199
900,802
123,740

1,083,958
1,009,368

74,893
8,661,276
4,482,432

446,692
198,591
86,475

1,604,237
700,756

1,835,787

584,725

1,164,465

1,105,013
749,767

7,664,597
5,001

SR.

75
50

53
91
85
48

21
65
83
18

20
84
62
36
46
78
26
99
26
55
53
98
70
76

25

70

69
20
86

gv-

752,599
1,033,195

25,758
2,204,300
1,311,429
1,021,081
5,079,251

10,644
3,015,254

734,217
2,465,604
3,035,572
2,806,613

123,064
1,265,461

245,861
518,550

98,586
89,592

7,394,985
3,382,432

164,900
194,966
38,857

735,924
56,766

175,497

69,089

161,578

110,505
440,562
417,067

3,330

SR.

10
16
72
92
18
20
19
40
73
50
77
80
15
06
49
22
72
94
95
24
99
18
25
91
51
27
64

84

53

42
41
43
60

gr.

565,407
910,781

1,266,291
1,100,000

281,792
3,625

47,617
868,313
643,990

1,660,290

515,635

1,002,887

994,508
309,204

7,247,530
1,670

SR.

64
52

02

08
30
62
47
43
12

41

17

27
79
43
40

gr.

690,934
1,030,220

25,721
1,110,559

264,525
1,019,135
4,023,898

10,644
2,305,356

382,202
1,038,534
2,077,557
2,806,613

120,864
364,658
122,120

14,699

SR.

35
66
72
39
27
35
71
40
52
85
94
62
15
86
65
60

17

17,560,8/9
17,531,983

28,835

15,623,520
17,154,861

1,531,341

39,194,402 88
39,183,105

11,297
42
46

17,419,545 67
17,408,248

11,297
*

21
46

17,560,819 17 17,154,861 — 39,194,402 88 39,194,402 88 17,419,545 67 17,419,545 67

*) Sie aiuüflabcu ftttb mit fteftenben, bie (gitttiafttnen mit ÄttrfiVtjaijleti angegeben.
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92 — JVs 11 (10)

Staat#-Hamming he# Haitian# Bern fïir îra# Jaftr 1905.

atedptuitfl

1904.

l8oriuijrf)liiR

1905.
gitmten miî> Jlertjmmgsrabritteti,

Mo

(ftnmil)men. 9iuSgabett.

Me

(Sinitaljincu.

t n s

Wuößabcit.

gi-

69,397

m.

80

gi-

60,000

9t.

gaufettbe ^eiiwaltuujj.

Innungen.

1. Allgemeine Permaltung.

„ A. Wroficv !Hat.

1. ©itjungêgelber, Uteifeerttf<^äbigitrtgett,
.Sïûumuffioitefoften 1,1

it.
1. Seiolbuttgeu ber ^11 eg iern ttg©rate I, 4

gi-

550

8i. gi-

62,856

91.

55

gi- 9t gi-

62,306

9t

55

69,897 80 60,000 — 550 62,856 55 — 62,306 55

59,000 59,000 59,000 59,000

59,000 — 59,000 —

[1. Sliatêtoften, Sibltotfjeî I, 8
J 2. Jjlirbmmg genicimtüt). Unternehmungen I, 10
13. ff'orberung ton SSiffenfdjaft unb .fîuitft 1, 11

H. llntevftiitjungcn unb £mlfcleiftungen I, 12

I>. iliillöiväfc UttÖ Momwiffai'f.
1. ©tänberäte I, 13
2. lïomniiffâre 1,14

E. ®taatêfan}lei.
1. ïlefolbitngen ber Keniaten .1,16
2. Sejblbungen ber XUngefteUtert 1,17
3. tBureaufoften I, 20
4. Xrncffoften 1,26
5. Sebienung unb ÏWjeijitng bes t)iat=

tjau)eê I, 29
6. yjtietginë 1,30

— — 59,000 — — 59,000 —

6,146
4,500
3,800

600

18

15,000 —
250 —

8,908
4,250
2,120

25
— —

8,908
4,000
2,120

25

15,046 18 15,000 250 — 15,278 25 — 15,028 25

1,938
2,346 95

3,000
1,000 365 20

2,918
874 80

— 2,918
509 60

4,284 95 4,000 — 365 20 3,792 80 — 3,427 60

17,800
17,889
7,043

32,685
7,053'

12,410

30
40
50
20

18,000
19,000
7,000

34,000
7,000

12,410

—
11,820

1,081

05

50

18,000
18,550
6,997

53,665

8,667
12,410

80
30
70

85

—
18,000
18,550
6,997

41,845

7,586
12,410

80
30
65

35

94,881 40 97,410 — 12,901 55 118,291 65 — — 105,390 10



(11) JSs 11 — 93

Sfaafrttiming te Mantvm lait für te Jafjr 1905.

9tedjnttnfl

1904.

$or«ttfdjlafl
1905. Mittat imb Jkdjmmgsntbrikttt.

8tt
(Suitnaljmen.

il)*
Witögufic».

9te

(gittnaljmeit.

i it s

SHttëflaben.

St.

12,000
22,745

4,830
19,498

9t.

65

St.

12,000
22,000

4,000
14,000

9t.

gattfeitbe ^erhwltimg.

1. Mgcmettie Pcrmaltung.

F. $ctttf<t)cS Saflblatt uni»
fattttttlmtß.

1. ^actjtpne beë 9lmt§btatteê laut Sertrag I, 32
2. Abonnemente bei ÏBirte I, 32
3. 3ieba!tiott§foften beë îagblatteë 1,33
4. TDruittoften bee îagblatteë uttb ber

OJefetjfaiunttung 1,34

St.

12,000
23,026

9Î. St.

4,335

18,039

9t. St-

12,000
23,026

9Î. S*-

4,335

18,039

9t.

10,410 or, 10,000 —

fci. orauîôfifdjce v'litilel'Uui iöettrtflc«.
1. ^acbtjinê beê ^mtëblatteê lautätertrag 1,36
2. Abonnemente ber ÏÏBtrtc 1,36
3. iKebaftionêtoften beë Compte rendu I, 36
4. Srudffoften bee £agblatteê uttb ber

©efe^fammlung I, 37

35,026 — 22,374j— 12,652 — — —

5,000
7,626
1,200
4,454 65

5,000
7,500
1,200
4,500

—
5,000
7,572

— 1,320

6,966 35

5,000
7,572 —

1,320

6,966 35

6,071 05 6,000 —

1. Sefotbungen ber fRegierungëftatttjalter 1,41
2. (Secretariat beê 3tegterungëftattf)alter=

amtee 93ern I, 42
3. gntfetjeibigungen ber ©teEbertreter I, 43
4. Sureau!often I, 48
5. ÏJtiet^inte I, 49

12,572 — 8,286 35 4,285 65 — —

101,804
4.000

2,326
19,145
17,440

85
05

100,800
4,000

2,000
18,300
17,270

—

—
—

100,800

4,000
1,374

19,848
17,270

35
50

— —

100,800

4,000
1,374

19,848
17,270

35
50

144,775 90 142,370 —

.F. VUmtefdjrcibcvctcu.

1. Sefolbnngen ber îtmtëfctjreiber 1,52
2. Sefalbungen ber îtngefteEten I, 67
3. Sureautoften I, 72
4. Slietjinfe für .fîanjleitofale 1,73

— — 143,292 85 — — 143,292 85

101,000
169,054

15,808
14,440

05
65

100,200
165,000

16,000
14,330

— — —
100,500
174,562

16,016
14,303

80
55
70

— — 100,500
174,562

16,016
14,303

80
55
70

300,302 70 295,530

14. tRcOtftou ï>cr ©«îe^frttntttlung.

f 1. î)îetnfiottê= ttttb llfebaftionëfoften I, 74

(2. 2>rucf!often 1,76

— — 305,383 05 — — 305,383 05

4,935
14,570

75
55 j 20,000 — 2,498

11,545 60

60

— — 2,498
11,545 60

6019,506 30 20,000 — — 14,043 — 14,043



94 — JVs 11 (12)

^taatö-Ecrfjmut^ tics Eantmts Brrtt für te Jaftr 1905.

9ted)ituitß

1904.

ätoranfdjlnß

1905.
gtonten unis itedjmmgsrwbrilwn.

91

©iimaljntcu.

Oljs

«Kuößubctt.

9t e

©innaljijtejt.

t « «

90tëp6en.

S*- SR. 91.

Saufettbe SSevtaaltuttg.

1. Allgemeine Pcrraaltung.

Sv- SR. 3*- SR. 3*- SR. Sr. SR.

69,397
59,000
15,046
4,284

94,881
10,416

6,971

144,775
300,302

19,506

80

18
95
40
35

35

90
70
30

60,000
59,000
15,000
4,000

97,410
16,000

6,800

142,370
295,530

20,000

—

A. ©rojjer «Hat
B. 9teßicr««prat
C. 9tatSfrebit
D. ©täitberäte wnö ^omtniffärc
E. Stnatëfanjtci
F. îtutfdjeë «Hmteblntt, tiißblatt uitö ©eftf^

fammlitnß
G. ^ranjöflfdjeä «llmtslilntt, îaglilatt unb ©es

febfnmntt««ß
H. 9teßtefMnß8^ntt|ntter
J. «iOntöidjreibereten
K. Dlebifion ber ©efebfanuttluiiß

550

250
365

12,901

35,026

12,572

20
55

62,856
59,000
15,278
3,792

118.291

22,374

8,286
143.292
305,383

14,043

55

25
80
65

35
85
05
60

12,652

4,285 65

62,306
59,000
15,028
3,427

105,390

143,292
305,383

14,043

55

25
60
10

85
05
60

689,807 53 670,510 —
SReljv Sluêgaben a(8 »eranfdjtagt gr. 20,424. 35

61,664 75 752,599 10 — — 690,934 35

II. ©eridjtsnerroaltung.

A. Cbcracririit.

93,250
1,320

90,500
1,500

1. Slefolbuttgen her Oberrtdjter 1,79
2. Stttfäjäbigungett bei- Suppleartten 1,80 z 90,500

1,520
— — — 90,500

1,520 z
94,570 92,000 — — — 92,020 — — — 92,020 —

K. C5ftacrid)(^r<uiUfi.

11,250
36,873
5,008
3,540

748

80
40

15

11,500
37,700

4,500
3,540
1,000

—
1. Sefolbuttgen ber îleamtert 1,81
2. SBejolbuttgett ber îlngefteUten 1,82
3. Sureauîoften 1,84
4. «Dîietjinfe I, 85
5. 1,86 150 50

11,163
38,733
4,484
3,540
1,157

70
70
60

95

—
—

11,163
38,733

4,484
3,540
1,007

70
70
60

45

57,420 35 58,240 — 150 50! 59,079 95 — — 58,929 45



(13) Ni 11 — 95

Staate-Betonung te# Haltten# Bmt fnx ïra# Jaftr 1905,

1904.

Soraitfdjtofl

1905.
gtanten unî» llfdjnmtgsnibrilwn.

91 o 0:

(finnaljmen. îlttSflabeit.

: e t II

(Sunnal)men.

gv. >H. Sr. gr. SR.

Sattfettbe *>crnml tu uq.

gr. iR Sr. SR. Sr-

II. bSeridjtsöerttmüunij.

125,146
5,239

55,492

24,690
24,140

273

234,982

75
85
10

40

40

50

124,800
4,000

50,000

24,300
24,000

1,500

228,600

100,088
95,586
12,321
9,130

217,126

05
80
80

100,200
91,000
12,600
9,200

65 213,000

26,300

3.325
6,185

230

36,040

20
72

92

26,300

3,300
5,000

230

34,830

C. «wtéfleri<f)te.

1. Sefolbungen ber ©ericptêprâfibenteu 1,90
2. @ntfc£)äbigungert ber ©tettöertreter 1,92
3. @tttfd)cibigimgett ber SJKtglieber itnb

Suppleauten. 1,96
4. Sureaufoften 1,101
5. Söfietjiufe 1,102
6. 2luf3erorberttlid)e ©ericptebeamte 1,103

1>. (6ertd)t«fcf)reibercien.

1. Sefolbmtgeu ber ©ericptsfcfjreiber 1,107
2. Sefolbungen ber SUugefteUten .1,119
3. Sureaufoften 1,124
4. SHeijtnfe für ^attjfeilofale 1,125

E. etaateaMvattfdtafU
1. Sefolbmtgen bes ©enerafprofuratorê

uttb ber Sejirfêprofuraforett 1,126
2. Sureaufoften bes ©enerafprofuratorë I, 127
3. Sureaufoften ber Sejirfêprofuratoren I, 128
4. Sïietjttrô 1,128

24

24

2,800

2,800

124,800
4,893

51,377
24,953
24,000

1,145

231,169

104,899
97,784
13,425
9,200

225,310

26,300
3,440
5,469

230

35,439

70

25

95

90

35
34

69

124,800
4,893

51,353
24,953
24,000

1,145

231,145

102,099
97,784
13,425
9,200

222,510

26,300
3,440
5,469

230

35,439

70

25

95

90

95
90
15

35
34

69

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 25*



96 — té 11 (14)

Staat#-tectum# ïrm läantmt# Brrn für üae Jafjr 1905.

Otedjitunfl

1904.

S4oraitf(^laa
fiimtctt unî» flerijmmgsnitiriken.

91 A'- 91 c i tt s

1905. dtmtajjmen. iMuößiibcit. dtnn«l)jttcit. Muöpben.

Sr. 31. »r. 31. Sr. 31. Sr- 3t. Sr- 31. Sr- 31.

Saufettbe ^ertonltunf).

II. (Scridjtsnernmltung.

F. «eftftlworneudtridjt«.

22,481 70 21,000 — 1. Gmtfdfäbignngen bei (Sefäpornen 1,129 — 22,478 — — — 22,478 - —

4,764 90 6,700 — 2. iReifetoften uttb Unterhalt ber ,^ri=
minalïammer I, 130 — — 5,718 30 — — 5,718 30

5,468 — 2,700 — 3. @ntfd)Ctbigungen ber grfaljmcmner,
2>oImetfc£)er ixnb 2BeibeI 1,131 — — 4,432 50 — — 4,432 50

5,480 75 3,800 — 4. Sureau!often 1,134 — — 4,333 95 — — 4,333 95
9,400 — 9,400 — 5. SHetjinfe 1,136 — — 9,400 — — — 9,400 —

47,595 35 43,600 — — — 46,362 75 — — 46,362 75

<4. SßetveiimngS' «tiö «onfuröftmter.

1,438 75 1,200 — 1. Sureaiu unb Steife!often ber ïlufft(l)tè=
beerbe 1,137 — — 1,193 85 — — 1,193 85

1,000 — 1,000 — 2. Sefolbung beë ©etretarê ber 2luf=
fidjtêbetjûrbe 1,138 — — 1,000 — — — 1,000 —

96,287 45 96,200 — 3. 33efo!bungen ber Searuten 1,141 — — 96,200 — — —- 96,200 —
1,067 15 1,000 — 4. ßntfdjöbigungen ber ©teKbertreter 1,142 — — 1,044 10 — — 1,044 10

111,273 75 105,000 — 5. Sefolbungen ber Setreibung§gef)ülfen 1,152 — — 107,003 20 — — 107,003 20
93,839 65 92,000 — 6. Sefolbuttgen ber SlngeftelÜen 1,161 — — 99,252 40 — — 99,252 40
12,293 10 12,200 — 7. Sureaufofteu 1,165 — — 12,750 85 — — 12,750 85
6,602 70 5,500 — 8. Formulare itnb ßontrolten 1,166 — — 6,208 10 — — 6,208 10

13,710 — 13,670 — 9. SHetjittfe 1,167 — — 13,670 — — — 13,670 —
1,079 40 1,500 — 10. Soften in ßfjrenfolgenfacfien .1,168 — — 927 15 — — 927 15

338,591 95 329,270 — — — 339,249 65 — — 339,249 65

H. Wctoerbcnertdjtc.

4,790 40 5,000 — 1. Jfoftenanteile beö ©taateê I, 170 — — 4,563 22 — — 4,563 22

4,790 40 5,000 — — — 4,563 22 — — 4,563 22

94,570 92,000 A. ©bergeridjt 92,020 92,020
57,420 35 58,240 •— B. ©berßeridjtölanjlet 150 50 59,079 95 — — 58,929 45

234,982 50 228,600 — C. »ilnttöftcrir^tc 24 — 231,169 90 — — 231,145 90
217,126 65 213,000 — D. 4^eri^t@fi^retbercten 2,800 — 225,310 — —- — 222,510 —

36,040 92 34,830 — E. StantöaMunltfdiiift — — 35,439 69 — — 35,439 69
47,595 35 43,600 — F. ©efdnoornengeridjte — — 46,362 75 — — 46,362 75

338,591 95 329,270 — G. ©etmbimp« unb Äonfuröiimtcr.... — — 339,249 65 — — 339,249 65
4,790 40 5,000 — H. Ofetoerbcgeriikte — — 4,563 22 — — 4,563 22

1,031,118 12 1,004,540 — 2,974 50 1,033,195 16 — — 1,030,220 66



(15) M 11 — 97

Staate-Ertfprung tiz# Hantelt# Bmt für üa# Hahr 1905.

9tedjmtttß

1904.

$oranfdjfaft
1905.

gtunten uttii itcttjmutgerubriken.
91

dtnnafjmeit.

lljs
Sttuëflaben.

91 e

(gimtafjmcn.

in«
tKuögubcn.

3*. 91. «r. 91.

fittufcttbe ^ernmlttiufl.

91. S1'. 91. fr 91. fr- 91.

4,500
3,500
3,011

884
1,100

90

4,500
3,500
3,000
1,000
1,100

—

III." JUfttJ.

A. UScrwaauufleJoftcH Her ^uftijHireftion.
1. Sefolbung beö ©efretcirë 1,172
2. Sefolbung bee SlngefteEten 1, 173
3. Sureaufoften 1,176
4. ïfecfjtefoften 1,177
5. ïïîtetjmfe 1,176

12
25

—
4,500
3,500
5,313
1,539
1,100

25
12

—

— 4,500
3,500
5,301
1,514
1,100

25
12

12,995 90 13,100 — 37 — 15,952 37 — — 15,915 37

1,249 60 3,000

R. «efettoelmufléfomiuiffiou unH Wefett--
teuifiot».

1. Setiifions-, 3tebaftion§= unb Srucf=
foften 1,430 3,519 40 3,519 40

1,249 60 3,000 — — — 3,519 40 — — 3,519 40

4,500
1,755 35

4,500
1,800

^nfpeïtorat für »ie 8tmtö= unö («eri<fttö=
fdjreiöereien.

1. Sefolbung beë Sitffieftorê I, 180
2. Sureau- urtb llieifefofteit bcëfetbcit 1, 181

4,500
1,786 95

4,500
1,786 95

6,255 85 6,300 — — — 6,286 95 — — 6,286 95

12,995
1,249
6,255

90
60
35

13,100
3,000
6,300

— A. fBertoaltunpfoften öer ^uftijbireftton
B. Ofefetjgelningöfammtffiou unö ©efeljrebtfiun
C. ^n)>eftorat für öte Mnttö= unö ©eridjtë*

fdjrtibercten

37 — 15,952
3,519

6,286

37
40

95

— — 15,915
3,519

6,286

1

37
40

95

20,500185 22,400 —
3Jicl)v ïïuêgaben at« ucvatifd)(agt %x. 3,321. 72

37 — 25,758 72 — — 25,721 72



98 — .N» 11 (16)

Staat#-Berfiramg tie# Hattfim# Bern pir tra# laliv 1905.

(ftedjnunß

1904.

SlOMttfdjlllg

1905.
ginnten mii> Jldjmwprulîriltcn.

M

(finnal)mcn.

»Jp

ïîluëgakit.

9tt
dtnttnljttten.

in«
9lu8ßnkn.

g-r.

14,667
26,940

7,976
2,820

a.

71

3Ï-

15,000
26,200

7,600
3,270

91.

Saufenbe ^evhmttimg.

III." Uolijci.

A. üicimattuufletoftcn »et iJSolijeiMreïtion.

1. 93efolbungen ber Seamten 1,182
2. 93efolburtgen ber 9lttgeftettten 1,183
3. SBureauloften 1,187
4. Metjinfe 1,188

B. ftmnt>eu»>oltiei «nJ> g-rtlmöwitfliMvefen.

1. $paj3= unb grentbenpoltjet 1,189
2. 91IIgent. fcOtueig. SpoUjeian^eiger 1,190
3. gal)ttbunge= uttb iittbrtngungSlofteu 1,191
4. ïrattê))ort= uttb ^IrmenfitCjrfofteix 1, 204

C. tpoliseifovfë.
1. Sefolbuttgett ber ^Beamten I, 205
2. ©olb ber Sattbjäger I, 216
3. Selleibung 1,217
4. Setttaffnuitg unb Sluëriiftuttg 1,218
5. Sureauïoften I, 220
6. aRietamfe I, 228
7. 20of)tutnge= uttb ÏJ{obiliarentfct)âbt=

qungen 1,229
8. «rjtfoften I, 233
9. 23erfd)iebene SSerlualtungëïoftert I, 236

10. 9îeifeentfc£)âbigungen uttb 3nftrul=
tionêlurfe I, 426

11. Settrag aus beut Ertrag ber ©elb=
buftett I, 426

J

Sr.

416

91. «v.

14,500
26,210

8,058
3,270

91.

60
77

Sr. 9Ï. 3v.

14,500
26,210

7,642
3,270

91.

60
77

52,403 71 52,070 — 416 — 52,039 37 — — 51,623 37

167
2,421

11,513
22,578

20
76
35
91

1,000
2,500

10,000
20,000

—
11,525

3,325

70

55

1,216
8,200

12,190
26,970

20
25
50
06

3,325 45
1,216

12,190
23,644

20

50
51

31,837 70 28,500 — 14,851 25 48,577 01 — — 33,725 76

17,850
526,319

28,482
1,196
2,797

63,122
11,306

5,139
3,793
7,999

20,000

05
05
20
85
95
55
50

25
25
65

19,500
529,300

21,300
1,200
3,000

64,580
11,300

3,500
3,000
8,000

20,000

—
1,883

572

120

20,000

50
15,650

534,504
21,611

1,207
3.011

65,080

12,800
3,407
4,294

8.012

15
10
20
05
75

80
80
52

55

20,000

—

15,650
532,620

21,611
1,207
3.011

64,508

12,800
3,407
4,174

8.012

65
10
20
05
75

80
80
52

55

648,007 30 644,680 — 22,575 50 669,579 92 — — 647,004 42



(17) ^2 Ii — 99

Staate-Kerfjmtng te %mtm& Bern fur te Jafjr 1905.

ïHed)ititng

1904.

$ornnftl)lafl
1905.

Junten unï» lledountgarubritiot.
9tc

Einnahmen. îluëpbcn.

9tt
(vinnahmen.

iit «

Ausgaben.

».

16,671
7,825

19,550

65,943
8,968

26,380

91.

84
55

70
90

5v-

16,500
8,000

19,550

65,000
9,000

26,970

91.

Saufettbe Retinal tung.

III." Polizei.

D. «cfättflniffe.
1. $n ber .fpauptftabt :

a. ïtahrung ber (befangenen 1,243
b. Verfcpiebene VerpftegungSfoften 1, 242
c. ^Jîtet^infe I, 244

2. 3n ben Vejirfen :

a. btaprung ber (befangenen 1,255
b. Verfcbiebeite VerpftegunaStoften 1,265
c. SEJiietginfe 1,267

E. ®trafa«fta(ten.
1. ©trafanftatt 24) orberg.

a. Verlnaltung
b. Unterricht itnb ©ottesbienft
c. 5tal)rung
d. Verpflegung
e. Vîietjinê
f. ©eloerbe

g. SanbiDirtfcpaft

Vetriebêergebnië
h. dnbentarüeränberung
i. Ifoftgelber

I, 268

2. ©trafanftatt @t. ccülgattrtf ert unb 2lrbeitS=

anftatt 3ns.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteSbicnft
c. ïiahrung
d. Verpflegung
e. Vîietjittê
f. ©etnerbe

g. Sanbmirtfchaft

VetriebêergebniS
h. Unbentarüercinbernng
i. Äoftgelber

k. Veitrag aus bem llloholjehntel

I, 268

357

809

91.

10

90

Se-

17,336
8,341

19,550

63,045
11,245
26,970

91.

63
90

50
15

rye. 91. rye.

16,979
8,341

19,550

62,235
11,245
26,970

91.

53
90

60
15

145,389 99 145,020 — 1,167 — 146,489 18 — — 145,322 18

14,136
1,638

51,675
31,150
12,450
26,488
24,423

32
56
74
50

78
27

07
45
60

14,000
1,650

49,330
28,000
12,770
25,000
23,000

570
1

1,221
7,642

540
97,128
78,285

15

30
35

55
85

15,000
1,531

51,771
38,790
12,770
74,899
55,985

36
59
95
95

55
81

22,229
22,300 04

14,430
1,530

50,550
31,148
12,230

21
59
65
60

60,139
2,418

507

57,750

250

185,389
4,954

50

20
35

250,750
8,498

327

259,575

21
10
20

— —
65,361

3,543
277

Ol
75
20

63,065 12 58,000 — 190,393 55 51 — — 69,181 96

12,786
978

38,152
39,349

9,890
11,792
62,880

06
42
51
84

85
67

13,300
1,090

41,900
19,800
9,890

15,950
40,600

—
72

1,815
5,318

25,833
111,305

55

75
67

20
57

13,599
1,096

39,177
29,345

9,890
14,794
63,134

02
15
23
48

07
68

11,039
48,170

13
89

13,526
1,096

37,361
24,026

9,890

47
15
48
81

26,483
10,650
9,116

10,000

31
45
70

29,430
6,000
8,000

10,000
—

144,345
5,370
9,214

10,000

74
25
20

171,036
15,248

63
35

9,214
10,000

20

26,690
j 9,878

89
10

18,017 06 17,430 168,930 19 186,284 98 _ 17,354 79
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100 — JVs 11 (18)

Staats-tafjmmg très Iranians Bern für üas laftr 1905.

fftedjitnitfl

1904.

Soranfdjlng

1905.
$0irten uni» iUdjmmgsrubrihßtt.

Sil
®innaf)ttten. Sluöflttben.

Sie

Einnahmen.

t It «

»linsgaben.

St.

18,312
1,116

40,611
40,072
11,352
9,746

140,422

«.

94
51
75
24
75
43
59

St-

14,800
1,300

40,500
31,500
11,870
6,000

92,470

9t.

Saitfenbe ^ertamlimtg.

III.» JNlijei.

E. ®trafanftalten.
3. Strafanftalt 2öitjwil.

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©ottesbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfcpaft

Vetriebëergebniê
h. jnbentarberänberung
i. Äoftgelber

I, 268

4. 3t»artgèer3ie^mtgêartftalt £ra<$felwalb.
a. Verwaltung
b. llnterridE)t unb ©ottesbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietainê
f. ©ewerbe

g. ßanbwirtfd)aft

VetriebsergebniS
h. OnOentarberänberung
i. ßoftgelber

I, 268

1. Strafanftalt ÏI) orberg
2. Strafanftalt St. ^opamtfen unb 3lrbeitê=

anftalt 3ns
3. Strcfanftalt äBitjwit
4. gwang^erjiepungganftalt SEracfyfetwalb

St-

252
150

2,411
6,145

742
50,534

243,429

9Î.

75
75
50
76
65

St.

17,899
1,148

48,393
64,279
11,870
38,332

102,880

8t.

16
56
95
75

76
24

St-

12,202
140,549

8t.

41

St-

17,647
998

45,982
58,134
11,127

3i.

16
56
20

50

38,702
71,101
2,543

83
40
50

1,500
20,000
1,500

—
303,666

8,513
4,753

41
20
50

284,804
52,086

42
65

18,861

4,753

99

50
43,573 45

29,855 07 20,000 — 316,933 11 336,891 07 — — 19,957 96

5,071
275

8,070
3,972
1,160

161
3,356

38
18
75
20

75
63

4,700
270

7,500
3,600
1,160

200
2,330

—

95
50

502
846

190
9,239

90

50
45

95
50

5,110
372

9,027
5,057
1,160

18

7,546

28,294
2,055

89
64
74
40

50
97

172
1,692

45
53

5,014
322

8,525
4,210
1,160

99
64
24
95

15,031
2,716
2,642

13
50
75

14,700

1,400
—

10,925
1,974
1,743

30
07
50

14
75

1,743 50

17,368
81

84
68

15,104 88 13,300 — 14,642 87 30,349 89 — — 15,707 02

63,065
18,017

29,855
15,104

12
06

07
88

58,000
17,430

20,000
13,300

—
190,393

168,930
316,933

14,642

55

19
11

87

259,575

186,284
336,891

30,349

51

98
07
89

— — 69,181

17,354
19,957
15,707

96

79
96
02

126,042 13 108,730 690,899 72 813,101 45 — — 122,201 73



(19) *11 — 101

Staats-Berfinung très Bantmts Bern für bas Jaljr 1905»

1904.

Sîoranfdjlnfl

1905.
fönten «itî> itdjmmgsnibriken.

9t0$<

fêtnita^nten. 3t«8p6en.

ei n s

^tttna^men. Mitöpben.

gr. «.

8,747
637

17,335
9,851
3,870
9,885
1,713

26
91

85
37

70
41

28,848
317

5,747

22,778
10,026

22,805

10,000

104,987
97,592

562
1,412

20,652
500

27,698

65,875
1,887

67,762

St. 8t.

8,700
700

16,170
10,000
3,870
8,500
1,800

28

50

29,140

5,400

78
40

18

28,740
10,600

24,340

10,000

61
82
50
20
99

90,000
100,000

650
1,000

16,000
500

08 6,150

66,000
2,000

68,000

Saufettbe &erfraltuttg«

III." Polijci.

F. »ffitmMuufl *e£ $Utof)oUêmuê.

1. 2lrbeitSanftaIt £>mbelbctttl :

a. Seramltung
b. Unterricht unb ©ottesbienft
c. îtafjrung
d. Serpflegung
e. Tlietjinê
f. ©elüerbe

g. £anbtt)irtfc|aft

Setriebêergebniê
h. ^nbentarberänberung
i. Äoftgelber

I, 269
2. Seitrag an baS 2lrbeiterf)eim unb an

ben Sd)utiauf|icf)tSberan für entlaffene
Sträflinge 1,269

3. Seitrag auë bem 3lltut)o^et)ntet. 1,269

G. guftij« »ut» Hlolijetfoften.
1. Soften in Straffacf)en 1,288
2. .Üoftenrücterftattungen unb ®ebüt)ren I, 296
3. Sergütungen für ©ebütjrenanteile I, 297
4. Oberger id) tSgebüfyren in ,3uftigfac£jen I, 300
5. ipoligeitoften I, 428
6. itonturbat junt Smutje junger ßeute

in ber grembe I, 325
7. Slargauerftalbenfratuall, ipro^efjEoften,

Seitrag I, 325
8. Streifs in Sern, £t)un unb Spiej 1,427

H. (Siuilftanb.

1. @ntfd)äbigung ber Sibilftanbsbeamten 1,327
2. ^nfpeftionSföften unb Slnfctjaffungen I, 329

gr. 3t.

11

257
3,412

12,215
12,440

28,336
1,690
5,675

35,702

26,600

62,303

7

296,312

2,421
2,787

301,528

40
94

05
45

79

87

66

40

gr. 3t.

9,370
643

17,381
14,521
3,870
2,436

11,049

59,272
2,913

62,186

10,117

72,303

107,051
185,627

650
828

22,198

500

2,650
14,889

334,395

65,789
2,025

67,814

gr. 9t.

86
9,779
1,390

96
10

5,675

06

60

66

26,600

85

30

110,684

1,593

98

30
05

35

05
59

87

gr. 3t,

9,370
632

17,123
11,108
3,870

30,936
1,222

26,483

10,117

10,000

107,044

650

19,411

500

2,650
14,889

32,867

65,789
2,025

67,814

89
23
81
83

12
15

27

60

65

20

30

58

30
05

35



102 — JVÏ 11 (20)

Staats-Beaming tics Hantnns Bern fitr tras Jaljr 1905.

Ofcdjmmg

1904.

äloranfdjloß

1905.
gurrten uni» glrdjmmgsrubnlten.

olj.
(Stnitaljittcn. Slttlpbeit.

eins
(ginnnljjtten. SluSpbeit.

5v.

52,403
31,837

648,007
145,339
126,042

10,000
27,698
67,762

1,109,091

4,500
16,757
5,750
3,000
2,987

32,994

5,000

3,600
13,000
5,088
3,300
1,496

15,742

15,742

SR. Sr.

52,070
28,500

644,680
145,020
108,730

10,000
6,150

68,000

36 1,063,150

4,500
17,300
6,000
3,000
3,000

95 33,800

70

05

38

37

5,000

3,600
15,000
4,500
3,300
1,500

16,450

16,450

SR.

Sattfeitbe &e?toaltung.

Ill.b Polijfi.

A. SBertoaltunpfofiett bet* ^olijctbireftton
B. grembcnpltjet ttnb <$a(jnt)unpftcfeit
C. ij.lolijetfot'trê
D. ©efänpiffe
E. ©trafnnftaltcn
F. SefMtbfimg bel? ïUïofjdlisiitus
G. $uftijs itnb ^olijeiïojten
H. (ÇtbÛftonb

Sffieljr ïïuêgabeit a(« Beraitfcf)(agt Sr- 47,409. 39

IV. JHilitftr.

A. 'ücrlttaltuntiefoftcn t>tt $ireïtton.
33efoïbuttg beê ©elretcirê
Sefolburtgett ber Slttgeftettten

3. Sureauloften
4. SDlietjittfe
5. SJJîobilmadjungêborberettungeit

I, 330
I, 331

I, 335
I, 335
I, 336

B. ftatttouéfrkgéfotmnifîariat.
beê i?antonê!riegêfom=1. SBejblburtg

miffârê 1,337
2. Söefolburtg beê 3lbjuit!tett I, 337
3. Sefotbungen ber SÄngeftellten I, 338
4. Sureaufoften 1,341
5. 3Jiietj5tn]e I, 342
6. @mfleibiirtgê= urtb £)rganifattonê=

fofien I, 343
7. Äoftencmteil ber ßonfeltiott I, 344

Sr.

416
14,851
22,575

1,167
690,899
62,303

301,528

1,093,741

105

16,709

16,814

SR.

25
50

72
66
40

53

52,039
48,577

669,579
146,489
813,101

72,303
334,395

67,814

2,204,300

10

Sr.

4,500
17,247
6,008
3,000
2,284

33,039

5,000
3,600

14,929
5,193
3,300

1,501

33,523

SR. Sr.

37
01
92
18

45
66
98
35

92

60
15

10

85

75

20

95

16,709

SR. Sr.

51,623
33,725

647,004
145,322
122,201

10,000
32,867
67,814

1,110,559

37
76
42
18
73

58
35

39

42

4,500
17,247
6,008
3,000
2,284

33,039

5,000
3,600

14,929
5,088
3,300

1,501

16,709

SR.

60
15

10

85;

65

20

43

\



(21) Ki It — 103

Staat#-Urtfimmg îrr# Hatttmt# Bern für üa# Jafjr 1905,

9ted)uuita

1904.

SBoranfälaß

1905.
Tanten unî» ftectjumigsuibrilicn.

dtitnaljmett.

1 :

9(trëR«&ett.

ffte

dtmtuljiBcn.

t lt s

Wulflabcn.

gv. 31. Se- 91.

Vaitfeubc £$erhmltmtg.

IV. JUilitfir.

C. «{euflJxmSnetWaUuttfl.

Se- 91. Se- 91. Se- 91. Se- 91.

5,000
16,930

1,733
1,015

69
2,700

13,724

86
25
75

43

5,000
16,900
3,000
1,000

100
2,700

14,350

—

1. 93efolbitm] be<8 Stertnalterê
2. S3efolbungett ber 9lngeftellten
3. Sureanfoften
4. Serfdfiebene S3erlDaltitttgêïoften
5. SJfobeïïfanimlwtq
6. Uiictginfe
7. Xïoftcnnnteil ber .ßeugijauättK'rfftätten

1,190
100

14,387

20

50

5,000
16,925
4,294
1,145

2,700

41
80

14,387 50

5,000
16,925
3,104
1,045

2,700

21
80

13,724 43 14,350 — I, 345 15,677 70 30,065 21 — — 14,387 51

D- âettflbauéwerfftatten.

f

82,268
19,840

959
969

3,500

121,234
13,758

642

99
93
70
50

35
08
65

84,600
16,400

1,180
920

3,500
40

120,990
14,350

—

1. sHrï>eitêIôf)ne
2. SBerï-jeuge mtb gabrifationêmaterial
3. llnfallberfidjerung ber Arbeiter
4. ginë beê Setriebêlftpitalë
5. ïftietjinê
6. geuerberfit^eriincj
7. Lieferungen
8. Serlnattungéfoften
9. Onbentaröeränberunq

110

129,584 25

87,567
20,819

1,053
962

3,500

611
14,419

59
05
25
50

35
95

129,584 25

87,567
20,709

1,053
962

3,500

611
14,419

59
05
25
50

35
95

57.9 SO — — I, 346 129,694 25 128,933 69 760 56 — —

•

E. dépota in un» i'attflnan.

6,807
3,418
3,900

77
05

6,600
3,300
3,900

—
1. sIuffid)t mtb Sluêlagen
2. Vergütung beë Sunbeë
3. Metjinfe

8

3,848
35
35

7,522

3,900

50
3,848 35

7,514

3,900

15

7,289 72 7,200 — I, 347 3,856 70 11,422 50 — — 7,565 80

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 27*



104 — JYi Ii (22)

îMaats-Eerijmutg te Haitians Bern für te Jaïjr 1905.

Dichtung

1904.

Sornnfdjliig
1905.

glitten iinî» |tcdjnimg$rubril«n.
!R o

diitnaljmen. Wuëgaben.

ettt«
(Stitnaljmen. îluêgabeit.

Sr. St.

3,000
2,200

16,944
2,931

74,400
88,500

47
35

10,975 82

21,800
6,215
7,204

46,091
3,233

84,544

30
54
50
20

54

Sr. ».

3,000
2,200

17,000
3,000

74,500
88,500

11,200

21,800
7,000
7,750

48,000
3,500

88,050

502,186
753

22,370
5,250

534,959
15,742

11,343

21
55
75

24
38

65

400,000
800

30,000
5,250

452,500
16,450

Sattfettbe SSertoatiling.

IV. Pilitar.

F. JftafmunDerlttiUtuufl.

1. Sefolbmtg bes Senuatterê
2. Sefatbungen ber 21nge[teHten
3.
4.

1,348
I 349

SSetriebêtoften I, 358
9Infct)affung Doit Seirttüc^errt unb
ÏJtatraijenûberjûgen I, 360

5. ÎRietjinfe I, 361
6. Vergütung bet Sibgenoffeufdjaft I, 362

G. «reiénetttmUutifl.

1. Gmtfdjäbigung ber ,fîreistonunan=
bauten :

a. Sejblbungen I, 363
b. ïaggelber I, 364

2. SBureaufoften ber .fîretëforitmanbattten I, 366
3. Sefolbungen ber ©eftionêdjefë 1,376
4. IMrutenauëfjebung I, 377

H. »onfeftton t>et »efIciöuna uttö Stuêrilftuufl
1. 3htfd)affungen unb Slrbeitêlbljne
2. llnfalOjerftrfjerung ber Arbeiter
3. ginê beö Setriebsfapitats
4. ïfttetjtnb
5. Sieferungen
6. SSetriebëtoften

I, 388
I, 391

I, 391

I, 391
I, 393
I, 394

Sr. St

20,301

8,600
88,500

117,401

579,433

579,433

Sr. St.

95

95

3,000
2,200

37,050

2,979
83,000

128,230

21,800
6,271
7,674

46,859
3,314

85,920

540,415
754

20,392
5,250

16,709

583,522

Sr. St

40

88,500

90
60
60
30

40

42
579,433

03

Sr. St.

3,000
2,200

16,748

2,979
74,400

10,828

21,800
6,271
7,674

46,859
3,314

85,920

87

540,415
754

20,392
5,250

16,709

4,088

65

80

45

90
60
60
30

40

16
65
80

42

16



(23) Ni II — 105

Biaate-llerfiramg tre* Hartfmt* Bern für üa» Ja^r 1905,

äicdjituitß

1904.

$oriutfdjlaß
1905.

gtfltrten mti> llbdjmmgsrubrikbtt.
91«

(Simtuf)men.

iljs
Wttsguben.

91e

dtitnafjiitcn.

in«
Skulpben.

gr- 91. gr- 9t.

Saitfenbe ©ernmltuiiß.

IV. Pilitar.

J. Slufbetaaftt-ung unö Unterhalt be* ttriegê*
material#.

gr. 9t. gr- 9t. grSR. gr91.

24,356

9,609

26,456
23,469

581
3,013
5,683
4,406

16,440

65

50

36
55
25
20
06
80

20,000

8,500

26,500
23,500

2,500
1,500
8,500
5,000

16,650

—

1. ÄrtegSlommtffartal :

a. Sefleibung unb perfbnltcfye ïtits=
rüftung 1,404

b. drlbS bon Äleibern 1,406
2. gengljauë :

a. sfjerfEmlidje Semaffnung I, 408
b. iîorpëausrûftung 1,410
c. Munition 1,411
d. dribs bon ftriegsntaterial 1,413

3. ûtranêporte 1,418
4. 3Iffeluranj 1,419
5. SJHetjinfe I, 419

91,333
11,136

32,793
23,176

350
15,844

1,029
32

6,570

05
98

80
70
65
90
80
45

102,807
29

59,004
46,676

1,871
13,959
8,603
4,857

22,800

64

30
70
40
50
71

85

il,107

1,885

98

40

il,474

26,21Q
23,500

1,520

7,573
4,825

16,230

59

50

75

91
40

88,770 97 92,650 — 182,268 33 260,610 10 — — 78,341 77

K. (Srldë bon fantanalem ttriegëntatetial.

1

500
729 80

500
1,000

1. dribs bon alten Kleibern I, 420
2. dribs bon altem .ftrtegsmaterial 1,420

500
1,228 99

500
1,228 99

— —

1,229 80 1,500 — 1,728 99 — — 1,728 99 — —

t. tBerftfyiebene «btilitärauSflaben.

14,851
204

90
40

13,000
1,000

1. ©c^ü^enloefen 1,422
2. Seiträge an neueiîabettengeioeljre unb

an ben mtlitärif^en Soritnterrtd)t 1,424

27 60 16,161 05 16,133 45

15,056 B0 14,000 — 27 60 16,161 05 — — 16,133 45



106 — M 11 (24)

Staat#-Berfframg üe# Gantait# Bern für tras 3af|r 1905«

1904.

$ornnfdjlaß

1905.
gianiett tttiî* §ttdjmitigsrubriltcit.

K o $ *

(ginnufjmen. 9lu§ßaben.

Ot c i it s

(fëhtnn|nten. Wuôgabcn

gi'-

32,994
15,742
13,724

579
7,289

10,975
84,544
11,343
88,770

1,229
15,056

278,633

m. gi'-

95
37
43
80
72
82
54
65
97

80
30

15

33,800
16,450
14,350

7,200
11,200
88,050

92,650

1,500
14,000

276,200

298

298

597,200
5,443

15,126
44,954
26,814
5,200

580

1,412
1,142

152,380

15,000
15,000

20,000

20,000

60 300
1,000

60 1,300

917,429

40
20

604,300
5,800

16,000
45,000
30,000

5,200

580

1,415
2,000

151,205
1,200

15,000

61 874,870

91.

gaitfettbe &erhmltmtg.

IV. fßilitär.
A. SBerttmltuitgêfofiteit der Xireftion
B. ÄantondfrießSIommiffamt
C. geußljauSderiiialtunß
D. SeußfauöWerfftätten
E. Xejiotë in ^a^gfelticit ttitîi Sanflitau • •

F. Äaferneitöerwaltunß
G. Äreigdertoaltunß
H. jhmfeftton lier ©etlciduitß und (HuSrüftnnß
J. 9lufbeltm|runß und llntcrfjaït deë Mrießö=

materials
K. (vrlo« »an fantonalcm Urießdmateriat • •

L. üBeridjtedene SDlilitarauößnben

ffietiiger luëgaben als oevnnfdjtagt gr. 11,674. 73

V. Birdjenroefen.

A. IBevtvattuttaéfofitett »er Sirettiou.
1. Sureaufoften 11,433
2. Anteil Sefolbung eines Slngeftellten II, 433

B. 45roteftantif(l)c ftirdjc.
1. Sefolbungen ber ©eiftlicfjen II, 437
2. Sefolbungëjulagen 11,439
3. 2öoI)mmgäentfc§äbigungen 11,441
4. .fpoljentfcpbigungen 11,442
5. Seibgebinge (ipenfiemen) 11,443
6. Setträge an iloUaturen unb ändere

@eiftti*cf}e 11,445
7. Settrag an ben reformierten (Sottet

bienft in ©olotljura II, 445
8. Setträge an Pfarrbefolbungen 11,446
9. Xbeologifcbe Srüfungetümmiffion II, 447

10. SJHetainfe II, 44k
11. Seitrag an bie Seelforge ber £>eriti=

fdjen äaubftummett 11,449
12. iRöttjenbad), Mrctjenbau, Seitrag

(Saufen, Soêfauf ber 2Bof)mmgêent=
fcfjäbigitng an bett Pfarrer.)
(Sliinftec, Soëîanf ber 2öotjitungsent=
fdjäbignng an ben Pfarrer.)
(Siel, frangöfifdEje ,éirct)e, üieuBatt,
Seitrag.)

gi'-

16,814
15,677

129,694
3,856

117,401

579,433

182,268
1,728

27

1,046,903

91. gi'-

33,039
33,523
30,065

128,933
11,422

128,230
85,920

583,522

33 260,610
99
60

911,311,429

138 45

1,412
275

1,825

40

16,161

85
95
21

69
50
40
40
03

10

05

18

85:

287
1,000

1,287

600,817
5,648

16,048
45,864
25,552

5,200

580

1,378
151,205

1,200

853,495

91. gv-

760

1,728

». gv-

56

99

65

65

50
35
65
65
70

1,412
30

15

40

33,039
16,709
14,387

7,565
10,828
85,920

4,088

78,341

16,133

264,525

287
1,000

1,287

600,679
5,648

16,048
45,864
25,552

5,200

580

1,103
151,205

1,200

851,669



(25) Ks 11 — 107

Staats-^erfjmmg ties üanftms lern für tras Safjr 1905,

9tedjnunß

1904.

&orattj(f|(aß

1905.
gtunten und itcttjmwgsnilmlttit.

9t i

gitttui^ttcn.

iD'-

Sluäßabeit. (Stiititttljjttcn.

t n «

Wuößaben.

»'•

125,739
10,675

1,500
1,865

192

9t.

15

40

3*

128,600
11,900

1,500
1,865

200

9t.

Saitfenfee

V. lirdjenttJefett.

1. Sefolbungett ber ©eiftlidjen .11,451
2. Seibgebittge II, 452
3. Sßofjmtttgöettttcfjäbigungm .11,453
4. Settrag art bie Sefolbung bee Sifc|ofê II, 454
5. $^eologt]c§e Sprûfuttgêïotntniffton .11,455

D. <St>eiftf«rtfn»Hf#e «trdre.
1. Sefolbungett ber Okiftlidjen .11,456
2. Sefolbungêjulagen 11,457
3. SBo^nungêentf^âbtgungett .11,458
4. Seitrag att bie Sefolbitrtg bes Si|rf)ofs II, 459
5. £f)eologifcl)e ißrüfunggtommiffion .11,460
6. Siel, IHrdjertbau, Seitrag .11,459

A. Sfcrümltttttßölfoftett Der $ireftion
B. 5ßrotcftatttifd)c Mirdje
C. Éômifdjfatl|oltfd(je ,ftird)e
D. ©jriftfatijolifdje ,ftird)e

StBeuiger ïtuSgabcn at« öeranfdjtagt gr. 20,049. 65

VI. ffoterridjtsitjefen.

A. 21erttutltuttgSfoften ber ©ireftiou ttttb
ber S tittobe.

1. Sefolbmtg beö Selretärö .11,462
2. Sefolbungett ber 2Ingeftellten .11,463
3. Sitreaufofiert II, 468
4. Siietjinfe 11,469
5. Spriifungêïoften, gierten, fReifeïoftett II, 501
6. Stynoballoften 11,478

75

9t. gr.

124,648
12,325

1,500
1,865

131

9t.

40

3v. 9t. 3v.

124,648
12,325

1,500
1,865

56

9t.

40

139,971 55 144,065 — 75 — 140,469 40 — — 140,394 40

12,700
2,100
1,200
2,750

— 12,700
2,100
1,200
2,750

200

—

45

—
12,700
2,100
1,200
2,750

249
6,830

—
—-

—
12,700
2,100
1,200
2,750

204
6,830

—

18,750 — 18,950 — 45 — 25,829 — — — 25,784 —

298
917,429
139,971
18,750

60
61
55

1,300
874,870
144,065
18,950

—
1,825

75
45

85
1,287

853,495
140,469
25,829

65
15
40
—

— —
1,287

851,669
140,394
25,784

65
30
40

1,076,449 76 1,039,185 — 1,945 85 1,021,081 20 — — 1,019,135 35

4,000
9,300
7,660

935
6,060
4,141

75

30

05

4,000
9,300
7,650

935
7,500
3,500

—

4,846 90

4,000
9,300
8,689

935
12,364
4,695

70

40
55

—
—

4,000
9,300
8,689

935
7,517
4,695

70

50
55

32,097 32,885 4.846 90 39,984 65 — — 35,137 75
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108 — JV» It (26)

Staats-Brtfimmg ürs Haitians Bern für tras M|r 1905.

(ftedjnnnß

1904.

Sariutfdjlag
1905.

ganten unîi |ledjmmgsrubrikbit.
ïH o 0

dinnaf)men. Wuggaben.

fftetns
dtnitalj»ten. 3t«8ßnbcn.

6X-

287,906 70

4,100
30,800
34,843
58,035

101,015
15,786

12,732
2,768
1,518
6,733
3,384
3,873

294
3,498
3,237
2,204
2,700
6,695
8)120
4,607

r.l J^;'
934

1,408
5,233

131

1,150
299
198

2,251

1,396
116
845
629

1,237
2,796
1,419

18,107

9t gv- «

596,797

25

93

10
44
15
51
65
75
95
76
30
25

85
85
40

10
35
15

05
60
75
70

43

60
55
30
35
25
05
70
25

293,190

4,100
31,600
35,630
58,000

101,015
14.000

56,950

52 594,485

gi'-

gaufettbe ^crtimltung.

VI. Mnterridjtsttiefen.

B. .£o(f)f<f)ule uni» îietatjtteifrfiule.

1. Sefolbungen ber ^ßrofefforen unb
Honorare ber $Dienten
^ettfiottett
93e|otbungen ber Slffiftenten.
93eft>Ibungen ber Slngefteltten
SSermaltungêtoften (Mobiliar, 93e=

(jeijuttg îc.)
6. SJHetjinfe
7. Sibliotf)eïen
8. Seljrmittel unb Subfibtaranftalten

1. 5poIiflimfc§e 9lnftalt.
2. ßtjirurgifdje .Mini!
3. ajtebtjinif^e IMinif
4. 31natomt|d)eö $nftitut
5. ^ptjtjjtologifdjeê Snftitut
6. 3lugenf)eiHunbe
7. -Dttatrif<^=Iar^ngoI. $nftitut
8. Jßat^ologifd^e 9lnfialt
9. *kebipt.=(ï)emif<â)eë ,3'n[titut

10. S3aïterioïogif<^e Stnftalt
11. Sßafteur=3nftitut
12. Organise ßtjemie
13. 31norgantfdje Stjemie
14. 5p£)t)fiïalif(^eë Cabinet unb tel

lurtfcfjeê Obferbatorium
15. aJiineratogifdje Sammlung
16. goologtfdje Sammlung.
17. Pjannaceutifdjeë ^nftitut
18. Pjarmafologtfdjee Snftitut
19. i>tygtettifd)eê Snftitut
20. 2)ermatologi|djes (gnftitut
21. ©eogra)JÏ)tfcl)eë (jnftitut
22. $uttftf)tftt>rifcf)e Sammlung

ïierar^net|d)ule :

23. ainatomie
24. ^^(iologie
25. $at(|ologtfd)e 51natomie
26. iierjitdjt
27. ©)trurgtjcf)e Jïliniï
28. ajlebgtnifcfie IHitttf

Slmbulatorifdje IHintl
S3etertnär=21|)öt^ele
SibttotÇeï
Snftitutêgebii^ren

29.
30.
31.
32.

II, 488
II, 489
II, 493
II, 500

II, 508

II, 510
11,512

II, 514
II, 516

II, 518

II, 521

II, 524
II, 527

II, 528

II, 531

II, 534
II, 536
II, 538
II, 541

II, 545

II, 548
II, 549
II, 550
II, 554
II, 557

II, 557
II, 559
II, 560
11,561

II, 563
II, 564
II, 565
II, 566

II, 567

II, 568

II, 570
II, 573
II, 574
II, 575

4,000

18

1,901

567

5,000

4,872
2,845

17,636

liebertrag 36,842

gv- 91

294,733
4,100

30,600
35,095

59,958
101,015

18,912

12,699
2,106
1,877
5,560
2,363
2,622

314
3,604
3,232
2,052
7,700
5,576
4,846

4,348
1,297

901
4,889

115
1,542

806
712

2,060

1,703
446
801
666

5,596
4,845
1,661

36 631,369

gi-

95

70

05

84

55
35
15
98
87
75
70
49
70
30

95
10

90
75
22

60
85
50
80

55

17,636

40

gv.

290,733
4,100

30,600
35,077

58,056
101,015
18,344

12,699
2,106
1,877
5,560
2,363
2,622

314
3,604
3,232
2,052
2,700
5,576
4,846

4,348
1,297

901
4,889

115
1,542

806
712

2,060

82

1,703
446
801
666
723

2,000
1,661

594,527



(27) rë 11 — 109

Staat#-Betonung üe# Bantmt# Bern fïir ïra# Jaftr 1905.

îHcrfjitttug

1904.

< $ori»tfdjla{i
1905. gittert uttîi Itedjmmgsrtibriken.

SR«

(fctnnaljmen. Sttuipbeit.

9te

(ftnnaljttten.

ins
fUuSßalien.

Sr.

596,797

17,017

6,005
8,883
2,500

140,000
500

3,000

39,961
3,455
1,500

29,658

st.

52

89

71
50

45
70

45

St.

594,485

17,650

5,000
7,000
2,500

140,000
500

3,000

39,960
3,450
1,500

M.

Saufende ®ermaltunfl.

VI. Jinterridjtsttiefen.

B. £od)fd)ule uni» îicrarjitcifdutlf.
llebertrag

9. Sotanifdjcr ©arten : II, 576
a. Setriebêredjnung
b. Spac^tginë

1 c. Seitrag beëSurgerrateê bon Sern
10. îierffutal 11,577
11. Sîatrifelgelber 11,578
12. Beitrag ber @ittttn)f)nergemeinbe

Sent an bte ftottflimfdje îtnftalt II, 578
13. Beitrag an bte Mnifen im $nfel=

fpital :

a. Beitrag an bte titer Mintfen 11,579
b. Seitrag an bte Sefolbttng bcë

gmlfêdjtrurgen II, 579
c. Seitrag an bie Setriebêtoften

beê 5)ibntgen=stt^arateê II, 579
d. Slmortifatiott ber Sautiorfdfüffe II, 580
e. Vergütung für Oiebäubeuntertjatt 11,580

14. ^yertrterflJttal, Settrag an bie SpoliKtntf II, 581
(£)0ct)fd)ule, Stbblierung)

C. 9«itte»f<t)uleu.

1. Âantonêfdfnle Sern, ^enfionett II, 582
2. liait tonsfdjute Sßruntntt, Seitrag 11,582
3. Staatebeiträge an ©tjtnnafien ttnb

Srogtjmnafien II, 583
4. ètaatêbeitrâge an (Setunbarfdjuten II, 592
5. Sttfaeftion 11,593
6. Senftonen für SKttelfcf)utIef)rer II, 597
7. ©tipenbien 11,599

S*-

36,842

1,316

1,000
32,821

7,027

2,500

5,500

St.

36

40

72
50

St.

631,369

14,809
5,150

28,226

140,000

500

3,000
45,461

3,455
1,500

st.

40

24

80

45
70

St.

^

4,594
7,027

2,500

St.

92
50

St.

594,527

17,642

140,000

500

3,000
39,961

3,455
1,500

St.

04

84

45
70

814,501 80 786,045 — 87,007 98 873,472 59 — — 786,464 61

3,200
49,500

192,353

517,214
5,200

41,093
9,851

95

95

90
72

3,200
48,000

197,850

531,386
5,200

43,200
12,300

—

10,550
10,020

2,520

60

86

2,966
48,000

208,957
559,598

5,200
47,863
11,792

65

65
80

20
50

—
—

2,966
48,000

198,407
549,578

5,200
47,863

9,271

65

65
20

20
64

34818,414 52 841,136 — 23,091 46 884,378 80 — — 861,287



110 — JVs il (28)

Staats-Herfîtumg îre* Hantim# Bern fur ïras Jaljr 1905.

9tedjnunß

1904.

&oranfdjlag

1905.
Junten uitîi Itcdjramgsrubriken.

gtojj:
@inna|ttteit. fkuëflabeit.

Steins
©intttt^men. 9luößnkit.

gr. SH

1,404,329

99,962

94,277
23,072
15,036

40,000
159,564

1,800
49,600

2,535
4,085

39,415
35,789

9,268
1,841

45

50

70
90
65

20

40

15
30
70

1,980,577

8,011
29,799
23,561
14,972
6,405

117

82,632
2,789

13,375
9,244

75,712

5,483
2,925

666
144
80

21,273
4,342
2,500

31,440

68,855

gr. 91

1,399,000

100,000

92,000
23,000
15,000

40,000
158,500

1,800
49,600

3,500
3,600

38,000
34,000

9,000
5,000

95 1,972,000

7,300
30,000
29,300
12,500
6,400

100

50
30

75

85,400

15^00

95 69,900

30
05

600
3,500
1,000

100
300

32,800
2,000
4,000

43,700

25 88,000

ëaufenbe iîerltmltumv

VI. itnterridjtswefen.

D. 443tttnarfd)u!en.

1. Orbentlidje ©taatèâulagen an £ef)rer=

befolbmtgen II, 606
2. Slujjerorbentliche ©taatëjulagen an

arme ©emeinben II, 611
3. Seibgebinge (ipenfionen) 11,616
4. Beiträge an erweiterte Dberfc£)ulen II, 619
5. Seiträge an ßehrmittel unb Siblio=

tfjefen II, 622
6. Seiträge an @d)uû]auëbauten II, 623
7. Slâbchenarbeitêfchulen .11,625
8. Turnunterricht 11,627
9. ©chulinfpettoren II, 629

10. Slbteilungêroeifer Unterricht .II, 630
11. §anbfertigteitënnterrict)t 11,632
12. Seiträge an Setjrmittel für ©coûter II, 634
13. ffortbiibungëfctiule II, 636
14. SteUbertret'ung tranter Seljrer IV, 1558
15. Seiträge an Stnftalten fur anormale

fîinber II, 648
16. ©dhillerfeier 11,648

E. A!ct)r«rt>Uî>u»ifléanftaltm.
1. S)eutfct)eê Sehrerfeminar :

A. Unterfeminar fpofmil.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. Sahrung
d. Serpflegnng
e. Sîietjinê
f. Sanbmirtfchaft

Setriebsergebrtis
g. AnüentarOeränberung
h. ßoftgelber

(ètipenbien für Sjterne.)

II, 649
B. Gberfeminar Sern.

a. Sermaltung:
1. ÏJfobiliar, îlnfauf it. Unterhalt 11,650
2. Sehei^ung, Seleuchtung, ic. II, 651
3. 2lbmart 11,652
4. Sureautoften 11,653
5. ©ebäube, Unterhalt .II, 654

b. Unterricht:
1. Sefolbungen II, 655
2. Sehrmittel, Sibliott)e£, ic. II,"657

e. Sliet§inê 11,658
d. ©tipenbien 11,659
e. Sinridhtungêtoften 11,682

gi-. 91.

100

50,175
31,213

212

35

65

63
25,735

107,499

4,511
2,115

530

719

7,875
242

15,762

23,880

200

200

70

gr.

1,422,423

151,433
127,689
22,760

15,036
40,000

165,476
1,800

49,438
2,267
3,430

44,036
38,906
38,614

2,850
3,700

15

80
85

30

45

30
65

95
55
90

2,129,863

89
60
50

99

8,213
33,217
28,090
15,345
6,405

673

91,945
510

50

92,505

306
2,678
1,000

134
60

33,108
2,505
2,300

42,700
23,714

108,508

gr. 9t.

90

31
99
37
03

40 45

10

15,712

10

95

25

gv. 9t

70

50

1,422,323

101,258
96,476
22,760

15,036
40,000

165,263
1,800

49,438
2,267
3,430

44,036
38,843
12,879

2,850
3,700

15

45
85

30

80

30
65

95
30
45

2,022,364 20

8,213
28,706
25,975
14,814
6,405

84,069
267

68,624

306
2,678
1,000

134
60

33,108
2,505
2,100

42,700
23,714

108,308

31

94
28
38

21
40

11

80
35

15
35

35
30

95

25



(29) jYÎ Ii — 111

Maate-Herfitumg te* lautem Bern für ïras 3al|v 1905.

fftedjnunß

1904.

äloranfdjlag

1905.
fönten unî» itedjinmgsriibrikett.

9t i

©innahmen

ih-
WnSgaben.

9t e

©innahmen.

in«
îtuôgaben.

5,805
25,017
13,782
5,998

9

91.

55
94
44
75

5v.

5,600
25,000
14,970
5,000

91.

Saufettbe ^evurnltumi.

VI. Unterridjtsroefen.

E. SebrerbUbungêanflalten.

2. Seminar üßruntrut.
a. tßermaltnng
b. Unterricht
c. 9tat)rung
d. Serpftegung
e. 8attbmirtfd)aft

Setriebëergebniê
f. Onüentarüeränberuitg
g. Hoftgelber
h. Stipenbien für Sjterne

II, 660

3. Seminar -fpinbelbant.
a. Sertnaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Sterpftegunq
e. iUîietginë

33etricbêerqebniê
f. (vnüentarUeränberung

g. Äoftgelber

II, 660

4. Seminar SDetéberg.

a. tßermaltnng
b. Unterricht
c. Nahrung
d. 33erpftegung
e. SJÎietginê

tBetriebêergebniê
f. (yrtbentarUercittberung

g. ßoftgelber

II, 660

5. SBieberhütungsfurfe nnb Ißenficmen.
a. Seminar(ehrer=^en|ionett. II, 661
b. 2Bieberho(itngë= nnb f}ortbit=

bungâïurfe II, 662

6. Schmeig. Sdpdausfteltung, Beitrag 11,664

gr-

400
156
100

91.

50
45

3-v.

5,826
25,692
14,968
6,426

5

91.

30
06
14
17
45

3v. 91. Sv.

5,826
25,292
14,811
6,325

5

91.

30
06
64
72
45

50,613
572

9,450
7,449

68
90

50,570

8,000
7,200

—

656
238

7,874

95
80
75

52,918
232

37
7,200

12
45
50

6
7,837

35
25

52,261

7,200

17

48,039 78 49,770 — 8,770 50 60,388 07 — — 51,617 57

1,545
7,082
9,477
3,948

955

12
33
90
20

1,700
7,000

12,000
4,000

955

— 917
5

435
60
40

1,681
8,396
9,324
4,596
1,105

95
07
18
27

47
50

— — 1,681
7,479
9,318
4,160
1,105

95
07
58
87

23,008
1,766
5,488

55
30
30

25,655

5,600
—

1,358

4,785
—

25,103
1,044

4,785
—

23,745
1,044

47
50

19,286 55 20,055 — 6,143 — 26,147 97 — — 20,004 97

4,066
5,029

12,537
3,228
2,305

20
81
50
05

4,280
4,900

13,175
3,500
2,305

—
55 —

4,208
4,935

12,309
4,092
2,305

70
81
80
95

— —
4,208
4,880

12,309
4,092
2,305

70
81
80
95

27,166
119

5,170

56
20

28,160

5,800
—

55
229

5,500
20

27,852
55

26
174

5,500
20

27,797 26

22,115 76 22,360 — 5,784 20 27,907 26 — — 22,123 06

4,000
2,000 —

4,000
2,000 —

— — 4,729

1,420

15 — — 4,729

1,420

15

6,000 — 6,000 — — — 6,149 15 — — 6,149 15

2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 — 2,000 — — — 2,000 — — — 2,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 29*



112 — JNs ti (30)

Staat#-ferfptmtg i Bantmt# Bern flir tra# Haljr 1905.

Ote^ituitg

1904.

Soranfdjlag

1905.
Ritten unî» itedjmmgsnibriken.

91«

(finitaljmen.

>1«

Ausgaben.

9t e

(Ititnaljttten.

i it s

Wttöpbcit.

gv-

60,000

81. 81.

gaufettfee SBertualtuitfj.

VI. llnterridjtsroefen.

E. SebmbtlfcunflSanftalten.

7. Beitrag au§ ber Sunbeëïubbention
(VI. J. 2. d.) II, 664

1. jDeittfd)eê Sefyrerfeminar :

a. Unterfemmar hofmit
b. Oberfeminar Sem

2. Seminar iprantrut
3. Seminar ^inbelbant
4. Seminar ©efâberg

5. 3öieberf)oIung§!urfe unb Sßertfionen
6. Sdjulauëfteltung, Seitrag
7. Seitrag aus ber Sunbeêjubnerttion

F. Saubftummcnauftaltett.
1. ïaubftummenanftatt Siünctjenbudj|ee.

a. Sertnaltung
b. Unterricht
c. 9Ia(irung
d. Serpftegimq
e. Sîietjinê
f. ©emerbe

g. Vanbruirtfcfjaft

Setriebëergebniê
h. ^nbentarberänberung
i. Äoftgelber

II, 665

2. 2aubftummenanftalt Söabern.
Seitrag beö Staate«! .II, 665

3. £aubftummen=Subftitutiunëfonb§.
^inêertrag II, 665

Sr-

60,000

60,000

9t. 5v. 9t. gv.

60,000

9t. gi-- 9t.

60,000 - — — — — 60,000 — — —

75,712
68,855

95
25

69,900
88,000

23,880
200

99 92,505
108,508

10
25

35
07
97
26

— — 68,624
108,308

11

25

144,568
48,039
19,286
22,115

20
78
55
76

157,900
49,770
20,055
22,360

—

24,080
8,770
6,143
5,784

99
50

20

201,013
60,388
26,147
27,907

— —
176,932
51,617
20,004
22,123

36
57
97
06

234,010
6,000
2,000

60,000

29 250,085
6,000
2,000 —

44,778

60,000

69 315,456
6,149
2,000

65
15

80

60,000

—
270,677

6,149
2,000

96
15

182,010 29 258,085 — 104,778 69 323,605 — — 218,827 11

3,743
7,730

18,847
10,339
4,700

433
1,779

45
60
60
90

55
10

3,750
7,350

19,600
9,500
4,700
1,000

950

—

40

478
47

6,082
4,578

15
30

20
60

3,764
7,787

19,597
11,004
4,700
4,343
3,552

90
55
10

45
10

1,738
1,026

75
50

3,724
7,787

19,118
10,956
4,700

90
55
95
70

43,148
231

11,331

90
25
65

42,950

10,900

" 11,226
811

11,556

25
05
55

54,749
891

10
55

11,556 55

43,522
80

85
50

32,048 50 32,050 — 23,593 85 55,640 65 — — 32,046 80

7,500 — 8,700 —
8,250 8,250

7,500 — 8,700 — — — 8,250 — — — 8,250

2,351 50 2,300 —
2,351 50 2,351 50

2,651 50 2,300 — 2,351 50 — — 2,351 50 —



(31) Ni 11 — 113

Staate-Kerfjmmg îreg îlanfrm* Bern für tras Jafp: 1905,

fRcdjnung

1904.

&oraitf([)la(|

1905. ionien uni) ftfdjnunpruttrikflt.
9t«

(Stnnaljnten.

»IM

tKitöpben.

9te

(*ittnaf)tttcn.

in«
taögu&ett.

S1'-

32,048
7,500
2,351

31.

50

50

Sv.

32,050
8,700
2,300

SR.

Sttufcnbe &ertoaftttttß.

VI. Knterridjtsroefen.

F. ïau&ftMMmunanftaUeti.

1. ïaubftummenanftalt Siünd)enbucl)fee
2. îaubftummenanftalt Söabern
3. £aub[tumnten=©ubftitutionêfonbë

^inêertrag

(4. »unft.
1. §iftorifcf)eê Shtfeum :

a. SSeitrag an bie Setriebêtoften II, 666
b. Seitrag für Sattbantauf, 9Itnor=

tifation II, 666
2. .ffunftutufeuut, Seitrag an bie Se=

triebêtoften II, 666
3. 5ltabemif(|eltunftfammïung, Seitrag

(unb ©emälbeantauf) II, 666
4. Scufitfctjute, Seitrag II, 677
5. ©^tueijerifc^eë 3fbiotifon, Setträge II, 667
6. ©^nteijerifd^e Sibliograftt)te, Seitrag 11,667
7. (Srtjattung bon ßunftattertümern II, 668
8. „Särnbütfct)", Seitrag .II, 668
9. érfteïtung beë berniîctjen Urfunben=

tuertê II, 669
(@tabttf)eater, Seitrag an ben sJteu=

bau, Slmortifation.)

1. Setjrmittet.
I a. Sorräte auf 1. Sanuar
{ b. (Srfteltungstoften bon Setjrmitteln

c. ßrtbe bon Setjrmittetn
d. ©ratiäejetnfüare
e. Sorräte auf 31. Sejember

2. Setriebstoften.
a. Sefolbungen
b. 9trbeit§Iöf)ne
c. Stagajin^ nnb Sureautoften
d. Slietjinê
e. grasten unb ißorti
f. ginê bes Setriebsfapitats

3. ßrtragsbertuenbung.
a. 9lnttlid)eë ©djutbtatt, Soften
b. Setjrerberjjeictjitiê, (Mos
c. (Sitttage in bie fReferbe

5r.

23,593

2,351

SR.

«P

85

50

55,640
8,250

SR.

65

2,351

SR.

50

32,046
8,250

SR.

80

37,197 — 38,450 — 25,945 35 63,890 65 — — 37,945 30

12,000

3,000

10,000

3,500
1,000

300
4,500
2,500
3,600

10,000

—

12,000
10,000

3,000

2,000

4,300
1,000

300
7,500
2,000
3,000

—

800

—

12,000

10,000

5,200

2,000
4,300
1,114

300
21,958

2,800

3,000

40

—
—

12,000

10,000

5,200

2,000
4,300
1,114

300
21,958
2,000

3,000

40

50,400 — 45,100 800 — 62,672 40 — — 61,872 40

187,820
72,682

107,276
292

179,813

65
28
40
25
60

j 307,812

107,375

230,436

—
882

128,018

217,644

35

10

35

180,695
138,675

751
1,005

95
20

25
35

128,018

216,639

10

179,813
138,675

751

60
20

25

26,294 82 29,999 — 346,544 80 321,127 75 25,417 05 -— —

5,800
1,403
2,301

995
641

3,384

70
70

14
45

5,800
1,400
2,140

995
800

3,900

—
16

1,141

95

05

6,000
1,466
2,200

995
1,864
4,929

65

55

—
—

6,000
1,466
2,183

995
723

4,929

70

50

14,525 99 15,035 — 1,158 — 17,455 20 — — 16,297 20

1,877
26

9,917

55
70
98

2,000

12,964

—
19 80

1,646

7,493

35

30
19 80

1,646

7,493

35

30

11,768 83 14,964 — 19 80 9,139 65 — — 9,119 85



114 — J6 It (32)

Btaafe-Brtïiramg tics Cantons Bern pit îras Jafjr 1905.

fftedjnunß

1904.

ÜBdranfdjlaß

1905.
Konten uuïi Jtcdimmgsntbriken.

91 o b

(Sittnaljmen. 9lu8ßaben.

et«:
dinnalj»ten. Stubpk«.

Sr.

26,294
14,525

11,768
11,768

353,659

100,000

30,000

28,574
60,000

49,126

79,113

1,500
5,345

32,097
814,501
818,414

1,980,577
182,010
37,197
50,400

3,915,198

82
99

83
83

80

90

90

05
80
52
95
29

61

Sv-

29,999
15,035

14,964
14,964

353,000

100,000

30,000

30,000
60,000

50,000

83,000

32,885
786,045
841,136

1,972,000
258,085
38,450
45,100

3,973,701

m.

£aitfettbe ^ernmltuitfl.

VI. ^ntcrridjtflniffen.

H. £el)mittel«21er(ag.

1. Setjrmittel
2. 93etriebë£oftert

3. Êrtragêbermenbung
Setriebêertrag

II, 670

J. SunbeSfutwentton für Die tßritnarfdmlc.
1. Settrag beè Sunbeê 11,671
2. Sertuenbitttg :

a. Settrag an bie 8ef)rert>erfict)e=

rurtgêîafje 11,672
b. Settrag att bie Sintaufêtoften

alter Serrer in bie £ef)rert>erfid)c=

rungêfaffe 11,672
c. gufctjüffe att Seibgebinge. 11,673
d. Staatêfeminare, Seitrag att bie

•Dtefyrfoftett (VI. E. 7.) II, 673
e. Seiträge att belaftete ©emeinben

mit geringer Steuertraft II, 673
f. Seiträge an bie ©emeinben, 80

auf ben iprimarfctjiiler II, 673
g. Seitrag an bie floften ber neuen

Serner Sdjulttmnbtarte II, 672
(Seitrag an Änabentjorte.)
(Staatebeiträge an Sd)ttU)aue=
bauten, Seitrag an bie Stet)r=
toften in 1904.)

A. SertoaltonflSfdften ber îûreftion u. ber ©bnobe
B. §ddjfdjule tinb Sierarpeifdjule
C. SHittelfdjulen
D. $ri«tarfdjuten
E. öe^rerbtlbMnpnnftttlten
F. SnubftuttMnettnnftolten
G. jhtnft
H. 8eI)rmittet«Serl«(i
i. Situbcsfubbetttion für bie ^riMtarfdjule

SDteljv Stuägaben ate »cranfcf)tagt %v. 50,197. 71

Sv. ïft. Sv.

346,544
1,158

347,702
19

347,722

353,659

353,659

4,846
87,007
23,091

107,499
104,778
25,945

800
347,722
353,659

1,055,352

80

80
80

321,127
17,455

338,582
9,139

SR. Sr. 9t.

25,417

60 347,722

80

80

90
98
46
70
69
35

60
80

48

100,000

30,000
30,638

60,000

50,000

79,051

3,970

353,659

39,984
873,472
884,378

2,129,863
323,605

63,890
62,672

347,722
353,659

5,079,251

95
65

9,119

60

Sr. 9t,

05

85

353,659

35

80

65
59
80
90
80
65
40
60
80

19

80

16,297

9,119

100,000

30,000
30,638

60,000

50,000

79,051

3,970

35,137
786,464
861,287

2,022,364
218,827
37,945
61,872

20

85

35

25

20

4,023,898

75
61
34
20
11

30
40

71



(33) % Il — 115

Staats-Brrfjmmg tics fëattfims Bern für bas Jaf|r 1905»

9tedjnuitß

1904.

&oranfdjIuß

1905.
gtonten unî) $lcrijmingsriibrikttt.

9t<

©tnnn^tttcn.

% «

Wuögnbcit.

9te

(finnaljmen.

in»
Ausgaben.

gl'-

4,187
2,500
1,772

870
1,500

91.

50

55

gi---

4,000
2,600
1,700

870
1,500

91.

Sttufeitbe SBerftmliuitg.

VII. iemeinöeroefett.

A. «erttmttunfldfoften bet $ireftion bed

tôemeinbetvefend.

1. aSefotbung bee Setretarë 11,684
2. Vefolbung bee 2tngeftetlten .11,685
3. Vureautoften 11,687
4. SJKetjjirtfe II, 687
5. ©emetnbegefeij, Vorarbeiten .11,688

SBeniger ïïuSgaben alê »erartftfjiagt gr. 25. 60

VIII. JUtnctmiefett.

A. iBetmaltuttgdfofien bet ®ireftion bed

Slttnentvefend.

1. Vefolbung ber Veamten .11,690
2. Vefolbung ber Wngefteltten .11, 691
3. Vureauloften II, 694
4. VUetjinfe II, 694

B. ftotnmiffiott unb Jnfbeftotett.
1. Cantonale 2lrmenfommif|ion II, 695
2. kantonaler îlrmeninfpeltor :

a. Vefotbung II, 696
b. fReifeïoften II, 697

3. 2lrmenin|pettoren II, 700

gr- 91. gi'-

4,000
2,600
1,730

870
1,444

91.

20

20

40

gi'- 91. gi'-

4,000
2,600
1,730

870
1,444

91.

20

20

10,830 05 10,670 — — — 10,644 — — 10,644 40

8,500
10,632
4,998

940
30

8,500
10,700
5,000

940

1,600
8,500

12,300
5,053

940
65

8,500
10,700
5,053

940
65

25,070 30 25,140 — 1,600 — 26,793 65 — — 25,193 65

1,158

5,000
1,190

17,868

85

40
30

400

5,000
1,200

18,000

—

—

— 362

5,000
1,066

17,915

30

15
50

— —

362

5,000
1,066

17,915

30

15
50

25,217 55 24,600 — — — 24,343 95 — — 24.343 95

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 30



116 — Ms 11 (34)

Staats-Brtftmmg très Hantons Bern für bas Jafjt 1905,

:)icrl|iiwiin

1904.

Sloranfdjlnn

1905.
gtottten rntb ihdjmmgsnibriltttt.

91

(fittita()iitcn.

II Ü S

iMuöpbcit.

9t e

dinnaljinctt.

t n «

îluSgaben.

gï-

1,135,750
289,527

293,531
200,000

8Î.

59
20

88

gi--

900,000
280,000

160,000

260,000
200,000

35,000

9Î.

Saufeitbe $$ertt>alimtg.

VIII. ^rmemuefett.

C. Strroenpfteac.

1. Seiträge att ©emeinben:
a. Setträge für bauemb Unterftüijte 11,704
b. Setträge für öorübergetjenb Un=

terftütjte 11,713
c. Seiträge getttäfi §§ 59 uttb 123

31.® 11,708
2. îluêiMrtige Slratenpftege 11,731
3. Slufferorbentlidfe Setträge an ©e=

meittbert II, 734
4. ©emeinben bee (fttra, Siücfbergütung bee

fyalbcn Slrmertfteuerertraqeê bee tteuett flan=
tone (§ 121 91. (S.)

D. SBejtrfS« uttb ©etueittI>e=5BeeJ>fïe8Utt0ê=
auffalten, »citräflc.

fi. OberlârtbifcÊje Slnftalt in liegen 11,736
2. Seelänbifdje Ulnftatt in SBorben 11,736
3. Sîittellânbifd)e 3tnftalt in Ütiggie=

Berg 11,736
4. Stabtbemifctje ülnftalt in $üt)lemil 11,737
5. ©beraargauifdfe 31nftalt in Settern

bütjl 11,737
6. @mmentf)ali|d)e Slnftalt in grienie=

berg 11,737
7. 3lnftalt beê ïtmteê Signau in

Sangnan II, 737
8. Serfct)iebene ®enteinbe=3lnftalten 11,738

E. SBejirfS« unb tßvit>at'<£«}icl)un0$anftalten,
^Beiträge.

1. Orphelinat in Saignelégier II, 739
2. Orphelinat in üßrmttrut II, 739
3. Orphelinat in ßmtrtelart) .• 11,739
4. Orphelinat in SDelêberg II, 740
5. Orphelinat in Üleconbilier ". 11,740
6. Srjietjungêanftalt in ©berbipp 11,740
7. Spgepungeanftatt in Snggiftein 11,741
8. grjietjungeanftatt im Steint)öpfti. II, 741

gv-

2,121

230

12,982

9t.

60

35

78

gi--

955,660

320,477

204,555
325,311

200,000

9t.

85

85

87
29

gi-- 9t. gi--

953,539

320,247

204,555
312,328

200,000

9t.

25

50

87
51

1,918,809 67 1,835,000 — 15,334 73 2,006,005 86 — — 1,990,671 13

12,450
7,875

11,025

8,350
9,300

9,225

5,400

10,125

—

72,000 — —

— 12,825
8,400

11,050
8,425

9,500

9,850

5,225
10,200

—

—

12,825
8,400

11,050
8,425

9,500

9,850

5,225
10,200

—

73,750 — 72,000 — — — 75,475 — — — 75,475 —

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—
—

—

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—
—

—

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—

23,500 — 23,500 — — 23,500 — — — 23,500 —



(35) M 11 — 117

Staate-Brrfimmg te Kantone Bern für ïra# Jafjr 1905,

fRedjmtitß

1904.

fBaranfdjlafl

1905.
gtflntcn uni» fttttjmmgsrubrilwtt.

91

Einnahmen.

»h*
ftttrêflabeit.

9te

($iitnaf)tttcit.

im
Ulitspùcn.

Sr-

2,951
2,745

12,173
7,648
2,150
7,555

SR.

68
81
35
66

86

64
15

Sr-

2,800
3,900

11,700
6,650
2,150
4,000

SR.

Saufettbe ^citaultuitg.

VIII. Jirmemuefctt.

F. Ärtntoitrtlc

1. Sanborf.
a. SSermaltuTtg
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Verpflegung
e. VUetjinfe
f. 8anbwirtfd)aft

Vetriebêergebniê
g. 3nbentarberönberung
h. Äoftgelber
i. Veitrag aus beut Unterftütjungsfoubs

für j?ranten= unb 9lrmenanftalten

II, 742

2. Slarwangen.
a. Verwaltung
b. Unterridjt
c. ütaprung
d. Verpflegung
e. Vîietjinfe
f. Sanbwirtfdjaft

Vetriebëergebniê
g. 3ttüentarberänberung
h. .éoftgelber
i. Veitrag aus bem Unterftütjungsfonbs

für Iiranten= unb Slrmenanftatten

II, 742

3. (Macp.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. 5taprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinfe
f. fianbwirtfd)aft

Vetriebëergebniê

g. ^nüentarüeränberung
h. .fîoftgelber

II, 742

Sr.

6
18

821
5,242

18,980

SR.

20
30
20
55

90

Sr-

2,952
3,856

13,911
13,749
2,150

15,948

SR.

89
51
95
64

95

Sr-

3,031

SR.

95

Sr-

2,946
3,838

13,090
8,507
2,150

SR.

69
21
75
09

20,113
3,565
7,680

23,200

7,200
—

25,069
2,343
9,272

5,050

15
90
50

52,569
3,961
1,195

94
50

8,077

5,050

50

27,500
1,617

79
60

15,998 79 16,000 — 41,735 55 57,726 44 — — 15,990 89

3,082
3,003

12,001
6,541
1,830
2,606

17
84
96
85

65

3,100
3,000

13,100
6,900
1,830
5,030

10
80

106
9,673

13,475

15

63

3,195
3,715

12,329
16,115

1,830
10,807

77
29
67
64

15 2,668 48

3,185
3,635

12,223
6,442
1,830

77
29
67
49

23,853
161

7,670

17
50

67

22,900

7,400

23,344
341

8,755

9,998

78 47,993
10,652

1,150

52
50

7,605

9,998

—

24,648
10,311

74
50

16,021 15,500 42,438 78 59,796 02 — — 17,357 24

2,660
2,867

13,538
7,054
3,310
8,390

46
65
91
73

49

2,850
2,720

14,000
5,500
3,330
6,300

81
173

1,166

23,280

85
27

24

2,657
2,561

14,826
7,525
3,324

15,664

77
86
98
37
50
42 7,615 82

2,657
2,480

14,653
6,359
3,324

77
86
13
10
50

21,041
485

7,430

26
20

22,100

7,100

24,701
1,076
9,225

36
70

46,560
1,270
1,210

90

8,015
—

21,859
193

54
30

14,096 46 15,000 — 35,003 06 49,040 90 — — 14,037 84



118 — JYÏ 11 (36)

Staats-Berfiramg très Hanttms Bern für îras Jafjr 1905.

9te^nuitg

1904.

Storanfdjfofl

1905.
ftotttett unis itedjmmgsrubriltfïi.

91

Einnahmen.

il*
îMiiegabcn.

9te

Onnnnljmcn.

t n s

Wuöpbcn.

3v.

3,293
3,781

10,903
5,914
2,760
3,387

SR.

93
07
48
56

53

fr-

3,200
3,800

10,000
5,000
3,090
2,290

SR.

Saufettbe SSerUmltuiifl.

VIII. ^rmenroefen.

F. Jtantonalc (Çr^iefyuttgêanfiaUett.

4. IMjrfai}.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vafjrung
d. Verpflegunq
e. Vîietjinfe
f. Sanbiuirtfct)aft

Vetriebêergebnië

g. $nbentarberänberung
h. ßoftgelber

II, 743

5. Vriittelen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. SRa^rung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê

'

f. Sanbwirtfchaft

Vetriebêergebniê
g. Snbentorberänberunq
h. .^oftgelber

II, 743

6. ©embitter.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjin#
f. Sanhwirtfcpaft

Vetriebëergebniê
g. Snbentaroeränberung
h. .^uftgetber

II, 743

5v.

3

1,258
821

14,179

SR.

20

95
20

13

3,330
3,721

11,463
5,817
3,090

10,710

SR.

45
07
24
79

91

S*

3,468

SR.

22

Sv-

3,327
3,721

10,204
4,996
3,090

SR.

25
07
29
59

23,265
389

6,095

51
15

22,800

6,000
E

16,262
1,255
6,657

48
50
50

38,133
2,195

885

46

5,772 50

21,870
939

98
50

17,559 66 16,800 — 24,175 48 41,213 46 — — 17,037 98

2,559
2,924

11,471
5,734
3,980
5,923

82
12
49
76

04

2,560
3,700

11,650
5,110
3,980
3,500

—
7

453
1,037

14,336

75
10

88

2,538
2,821

13,146
8,110
3,980
9,426

42
57
88
02

87 4,910 01

2,531
2,821

12,693
7,072
3,980

42
57
13
92

20,747
3,367
7,200

15
65

23,500

6,500
—

15,834
1,034
8,725

73
20

40,023
1,732
1,155

76
50

7,570

24,189
698

03
30

16,914 80 17,000 — 25,593 93 42,911 26 — — 17,317 33

3,716
2,971

15,986
8,236
4,390
5,579

78
06
67
32

84

3,500
2,550

14,200
6,400
4,390
1,240

—

15
116
660

1,778

22,515

15
38
51

49

3,963
3,198

15,952
11,683
4,390

22,577

36
94
97
54

38

—
— 3,948

3,082
15,292
9,905
4,390

61

36
79
59
03

89

40,880
1,595
9,750

67
60

29,800

7,800
—

25,085
3,680

13,113

53
70
75

61,766
437

1,455

19
3,243

11,658
70
75

36,680 66

29,535 07 22,000 — 41,879 98 63,658 19 — — 21,778 21



(37) Ns 11 — 119

Staats-Berfframg ties üantmts Bern fur tras Jaïjr 1905.

fRedjmtitß

1904.

$oran|"(()laß

1905.
Ritten Mb Jtedjmmgsntbrilwn.

Sil
(Siitnnljtncn.

Üs

Wnë gaben.

9te

(finita!) tncu.

It «

Maßgaben.

gi'-

15,998
16,021
14,096
17,559
16,914
29,535

SR.

79
67
46
66
80
07

45

gi'-

16,000
15,500
15,000
16,800
17,000
22,000

SR.

Sftufettbe üernmltumv

VIII. Irmenroefen.

F. ftantonalf (SrjiebungSanftalten.

1. Sanborf
2. Sttarraangen
3. (Srlad)
4. Äef^rfat}
5. SBriittelen
6. Sonbilier

6. !Berfd)iet>en< Unterftäfeungcn.

1. S8cruf§ftif>enbien II, 746
2. Serpflegung Iranler ftatttottsfrember II, 750
3. gSeiträge an ôûlfêgefeKftbaften im

tetanbe II, 750
4. Unterftitfcungen bei Stäben buret)

97aturereiqniffe II, 751

H. »cfftmbfung beé îllfoboliemtie.
1. 3ufd)ufj ottö bem Sllfo^ol^ntel II, 752
2. SBeiäntpfung bes 2llfot)t)liëmuè II, 754

J. Beiträge an «Inftalten für ©auten unb
(ginrid)hingen.

1. gufctjufj aitê bem llnterftû|nngè=
fonbê für Ülnftatten II, 755

2. Beiträge an 9trmen= unb $ranlen=
anftalten unb ©emeinben (vide Setail
auf Seite 119 tjienact)) • .11,756

5v.

41,735
42,438
35,003
24,175
25,593
41,879

SR.

55
78
06
48
93
98

gv-

57,726
59,796
49,040
41,213
42,911
63,658

8t.

44
02
90
46
26
19

gi'- SR. gi'-

15,990
17,357
14,037
17,037
17,317
21,778

SR.

89
24
84
98
33
21

110,126 102,300 — 210,826 78 314,346 27 — —!l 103,519 49

18,030
18,649
5,000

18,613

85

50

20,000
16,000
5,000

20,000

— —
—

21,725
15,887

5,000

20,040

65

65

—
— 21,725

15,887

5,000

20,040

65

65

60,293 35 61,000 — — — 62,653 30 — — 62,653 30

40,957
40,957

60
60

41,000
41,000

40,963 55
40,963 55

40,963 55
40,963 55

— — — — 40,963 55 40,963 55 — — — —

255,588

255,588

25

25

— —
441,173 15

441,173 15

441,173 15

441,173 15

— — —- — 441,173 15 441,173 15 — — — —

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 31*



120 — JNâ 11 (38)

Sfaafe-Herfjmmg to tettfmt# Bern für to Safrr 1905.

1904.

Soranfdjfaß

1905.
ganten unîi llcttjmwpritbrtkcn.

9tot|«
fêinnafjmen. Mttsgabcn.

et«:
(fi)utal)mcit. »Kuöflabcit.

gr.

25,070
25,217

1,918,809
73,750
23,500

110,126
60,293

2,236,767 32

m. Sr.

25,140
24,600

1,835,000
72,000
23,500

102,300
61,000

2,143,540

4,984
11,377
4,199
1,830

22,390

4,500
5,200
3,510

13,210

47

4,000
11,500
4,500
1,830

47 21,830

10

4,500
5,500
3,500

4,000

SR.

10 17,500

Saufettbe üöerttmltmijj.

VIII. Ärmemuefen.

A. $ertonltim8§]foffctt Der îstreWtott
B. tomntiffion unto $nfbeftoreit
C. 51r«ten^flcße
D. löejirtötoerbflepnpanftoUeit, ©etträße
E.
F.
G.

H.
J.

Sejirfgerçtefjiutpattftolten, äkiträße
Cantonale ^rjtel)u«ß8iinftatten •

SBevfd|ieï»cnc Unterftiitjungeit
Sefünttofnnß toeô 3Utaf)olièmu8
Söctträßc ait îlnftalten für Sauten
(ginrtfljtunßen

un!)

äRefjr 2tu8ga6cn ai« oeranfdjlagt gr. 161,816. 52

IX.a îlolksimrtfdjaft.

A. syertoattunfl^ïoften öer £tveftion öt«
Stenern.

1. Sefolburtg beê ©efretctrë .11, 757
2. Sefolbungen ber îingeftetttert II, 758
3. Sureaufoften II, 762
4. 5DHetjiitfe II, 762

b.
1. Sefolbung beë 33orfteI)erê
2. Sefolbuttgett ber StngefteKten
3. Sureaufofteit uttb ©rnclfoften
4. ©etnerbejctfylung, fdjtuetjerifdfje :

a. .Roftert beë Cantons
b. Snftruftionëfurfe
c. S8urtbeëetit)c^âbigungen an bie

©emetnben IV, 1556

II, 763

II, 764
II, 766

II, 767

IV, 1555

Sr.

1,600

15,334

210,826

40,963

441,173

SR Sr-

709,898

73

78

55

15

26,793
24,343

2,006,005
75,475
23,500

314,346
62,653
40,963

441,173

21 3,015,254

125

4,000
11,360
4,194
1,830

125 i 21,384

21

2,836

32,418

35,276

45

80

25

4,500
5,500
3,618

3,949
2,836

32,418

52,823

SR. Sr- SR. Sr-

25,193
24,343

1,990,671
75,475
23,500

103,519
62,653

73 2,305,356

52

52

72

15
45

80

12

4,000
11,360
4,069
1,830

21,259

4,500
5,500
3,597

3,949

17,546

65
95
13

49
30

52

52

52

72

15

87



(39) JMs 11 — 121

Staate-lterfiramg ïrrg Hauten# Bern flir îra# Jaljr 1905.

Stemming

1904.

älornitfdjlttg

1905.
gtflîiten nnîi Jted)mmgsriibrilmt.

n
Einnahmen.

all*
Ausgaben.

91 e

(Einnahmen.

in«
Ausgaben.

S*-

5,190

7,010
158,239
12,000
3,311

8,000
550

3,933

1,200
1,200

25,000
4,999

17,500

SR.

25

75

90

71

S*-

5,200

7,000
157,250

12,000
4,000

8,000
1,000

4,000

1,200
1,200

25,000
5,000

17,500

10,000

sR.

Saufettbe ^ci-maltum).

IX.3 Polkswirtfdjaft.

,£an&el utib (4ett>crbc.

1. gbrberung bon )panbel nnb »@e=

»erbe im allgemeinen II, 769
2. ©etnerbliche ©tipenbien II, 771
3. $ach=, ,fhmft= unb ©emerbefchulen II, 775
4. .éantonaleë ©emerbemufeum II, 776
5. ^mfbefchlaganftalt unb .Ç>itffcfjmiebe=

ïurfe II, 777
6. £)anbelê= unb ©emerbetammer :

a. Sefolbungen ber Seamten II, 778
b. ©itjungêgelber unb 9leifeöer=

gütungen II, 779
c. Sureau= unb i)iei|eloften, ipubli=

tationen II, 782
d. Sefolbmtg beê Slngefteltten II, 783
e. Shewing II, 783

7. ïecfjttifitm Siel, Saufoften, Seitrag II, 784
8. £augtoirtfchaftltche§ Silbnnggmefen II, 785
9. Seitrag an bie bernticljen Serfei)rg=

bereine II, 787
10. Internat. SluäftelUutg in Sättig,

©ubbention an ben oberlänb.
mareninbitftrieberbanb nnb an bag

ll^renmad)erft)nbitat II, 788

D. «atitoualfg ïedjntfum in »utflborf.
1. Unterricht:

a. Setjrerbefolbmtgen
b. Sehrmittel

2. Sermaltung:
a. 21ufficf)tg= unb ipriifunggfommiffion
b. Snreau= unb Seifefoften
c. -löeijitng, Seleud)tung, Dteinhaltftng
d. Ilbtoart

Setriebsergebniö
3. ©cfjulgelber
4. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
5. Seitrag beg Sitnbes
6. ©tipenbien
7. Srtrag ber SSiefe

II, 789

Sv-

2,738
3,950

147,515
12,718

5,563

14,131

21,000

SR.

47

Sr.

8,491
10,955

304,615
24,718

8,896

7,705

1,091

4,066
1,080
1,200

25,000
18,981

17,500

30,500

SR.

60

95

30

13

gr. SR. Si-

5,753
7,005

157,100
12,000

3,333

7,705

1,091

4,066
1,080
1,200

25,000
4,850

17,500

9,500

SR.

60

48

30

13

248,134 61 258,350 — 207,615 47 464,799 98 — — 257,184 51

70,744
7,600

687
3,036
7,665
2,202

30
65

50
11
64
25

71,500
7,200

750
3,350
8,700
2,300

— 180

24
14

20
77

70,831
7,219

687
3,534

10,263
2,370

50
99

24
12
20

—

—
70,831

7,039

687
3,510

10,248
2,370

50
99

04
35
20

91,986
13,039
15,559
32,155

3,535
65

45

15

93,800
11,800
16,200
33,400

3,600
E

218
13,872
15,783
33,400

65

97

36

94,906

3,750

05
13,872
15,783
33,400

65

36

94,687

3,750

08

34,653 30 36,000 — 63,339 33 98,656 05 -— — 35,316 72



122 — Mil (40)

Staats-tlerfjramg ties föaittims Bern für tias Jafjr 1905.

Stedjnunß

1904.

Soranftfjlag
1905.

ganten utiî» lüripiratgsrubrtben.
!Hol)

fêtmtafjnteit. SluSpben.

Stein»
(gtttitaljmeit. Wuößaben.

gv. sr.

1,500
634

4,482
985
950

25
10
15

8,551 50

5,000
2,000

9,000

1,990
2,788

4,517

13,110
5,599

1,278
387
545

33

75

25

70

37,180 53

36,885
23,448

5,960

1,000

6,476

53
50

13

90

Sr. SR

1,500
1,000
4,500
1,000

950

8,950

5,000
2,000

9,000

1,990
2,700

4,000

13,200
6,000

1,500
500
810

38,700

32,941
14,941

8,000

3,000

7,000

Saufettbe ©erhmltung.

IX.a Uolbfwirtfdjttft.

E. SUafe uttb ©etoidjt.

1. Sefolbung bcs ^jrtfpeftors II, 790
2. Sureau= unb SReifefoften beêfelbett IJ, 791
3. 3n)pe!tionêfoften ber Sidjmeifter II, 792
4. Sîafje, ©eiuidjte uttb Apparate II, 793
5. Sîietamd II, 793

F. £eben£mittel)>oli|ei.

1. @t)emifct)ed Saboratorium :

a. Sefolbuttg b. fiantondcfjetniterd II, 794
b. Anteil beöfelbett an ben 2ltta=

fyfetoften II, 794
c. SBefoIbungen ber 2lffiftenten unb

beë Stbtoartd II, 796
d. ajîietainê II, 796
e. ©jemtfaliett, Sitteratur, Se=

leucfjtmtg K II, 798
f. SRücferftattungett bort 2lnalt)fe=

loflett II, 799
2. SRadjfcfiauett :

a. Sefolbuttgett ber ßyperten II, 801
b. iReifebergiituttgen uttb Sureau=

ïoftett II, 803
c. Sofale Sjpertett f. 3leifct)fd)auen II, 806
d. Apparate unb SReagentiert II, 807

3. Sureauïoftett uttb $ruc!foften II, 808

G. Sefätubfuttg t>eë SUfoftoUémué.

1. Settrag aus beut SRIïotjoIaetjntel II, 809
2. Sefätubfuttg bed SKltotjoIiëmuê it»

aEgemeittett II, 811
3. Setträge att ,fïoc£)= uttb §audt)al=

tuttgëïurfe 11,812
4. Seiträge att Soltdtüdjett, fiaffee=

uttb ©ftette^aEett 11,814
5. Seiträge att Srintertjeilanftalten uttb

ßoftgelbbeiträge jur Uttterbrirtguttg
bott uttbermöglitten ïrittfertt II, 815

St. SR.

4,531

10

18

4,559

32,941

8,058

40,999

60

60

gr. SR. gr. SR.

1,500
689

3,450
602
950

7,193

5,000

2,000

9,150
1,990

2,756

13,110

4,987
1,313

169
105

40,582

20,125

13,589

550

6,734

40,999

24

50
25
55
80

34

4,531

32,941

60

gr. 31.

1,500
689

3,450
602
950

50
65
85

7,193

5,000

2,000

9,150
1,990

2,756

13,110

4,987
1,303

169
87

36,022

20,125

5,531

550

6,734

24

50
25
55
80

74

25

75



(41) As 11 — 123

Staate-BErfmmta ï^s Hantelt# Bmt înr îras Jabr 1905,

Dtedjnuitß

1904.

SBoranfdjlitß

1905.
$tanlett uuî> iledjmmgsnibrihett.

91

(Simtnfmen.

»IM

'Xubßakn.

9te

fêtnitaljmcit.

in«
SltiSßubctt.

gv.

6,805
1,222

81.

83
85

gi'-

7,000
1,500

81.

Saufetibe ÜerHmltuitg.

IX.® jPoltonrirtfdjaft.

H. ^euevpoligei.

1. g-euerpolijjet II, 816
2. ^ttfpeftiott ber Sbfcfjattfialtett .11,817

A. SertoaltwnßSfojiten ber îireftion
B. ©tatijtif
C. öattbel rntb @etticr6c
D. .ftaittoualcô Stdjittfum
E. SBtofe ttitb ©etoidjt
F. Sebenbimttetyalijet
G. Sefämbfuitß beb 5l(fa()oliëtitu0
H. geuerbolijet

ÎBcttigcr Ausgaben als »cranfdjlagt gr. 7,627.15.

IX.b ©efunbljettöitiefcii.

A. tBcrwaltungëfoften.

I. ©atiitâtëloïlegium, Prüfungen, 3tt=
fpettionett II, 820

2. Sefolbuttgett ber Slngeftetttett II, 822
3. Sureaufoften 11,824
4. ajîietaittfe II, 825

B. «lffunî>l)citêmcfcu im allgemeinen.

1. 81Ugemetne ©anttâtêbortetjren II, 826
2. Qmftfttiefett II, 829
3. Sßartgeloer att 8terjte .II, 829
4. Setträge att bte SejirîSïratttett»

attftalten II, 832
5. Seiträge att ©pejialattftaltett für

Ärattte II, 833
6. Setträge att bas ^ttfelffntal uttb

att bas Sïufjerîrattîettljauê .II, 833
7. ßritteiierimg ber (jrrettpftege II, 833

des Grossen Rates. 1906.

ge-

100

3t. gi'-

6,635
1,144

3t.

04
45

gv- 8t. gi'-

6,535
1,144

8t.

04
45

8,028 68 8,500 — 100 — 7,779 49 — — 7,679 49

22,390
13,210

248,134
34,653

8,551
37,180

8,028

47
10
61

30
50
53

68

21,830
17,500

258,350
36,000
8,950

38,700

8,500

—

125
35,276

207,615
63,339

4,559
40,999

100

25
47
33

60

21,384
52,823

464,799
98,656

7,193
40,582
40,999

7,779

52
12
98
05

34

49

—

—

21,259
17,546

257,184
35,316

7,193
36,022

7,679

52
87
51
72

74

49

372,149 19 389,830 - 352,014 65 734,217 50 — — 382,202 85

4,662

2,500
1,578

350

85

80

5,500

2,500
1,600

350

—
966 30 5,295

2,500
1,490

350

95

30

4,329
2,500
1,490

350

65

30

959,091 65 9,950 — 966 30 9,636 25 — — 8,669

4,988
2,615

550
124,286

24,000

50,000

284,487

25
15

68

21

8,000
3,500

550
124,610

24,000

50,000

280,000

—

54,576

29,471

75

65

57,888
3,021

550

151,840

24,000

50,000
297,294

90

28

—

— 3,311
3,021

550

122,368

24,000

50,000
297,294

25
90

35

28

490,927 29 490,660 — 84,048 40 584,594 18 — — 500,545 78

Boilageii zam Tagbl;itt 32



124 — fi (42)

Staats-Kerfimmg tes fiantxms Bern für tes Jaïjr 1905.

Meinung
1904.

&oranf$lag
1905.

uni» Jtßdjmmgsntbnltßtt.
9t

(fiitnafjmcn. 2luägabeit.

9te

(fittnafjmen.

t It 5

Ausgaben.

gr-

15,655
3,913

36,351
31,906

2,136
17,200

SR.

81
34
27
53
30

gi'-

15,500
4,000

38,000
32,500

2,000
17,200

SR.

gaufettbe ^etttmltung.

IX.b «Scfunbljcüstocfcn.

C. grrautnfpttal.
1. Skrttmltung
2. Unterricht
3. 9tat)rimg
4. Skrpftegung
5. ©tjnätologifdje Sßoliflmit
6. ïïlietjinê

Sktriebëergebnië
7. Äoftgelber bon Pfleglingen
8. .tfoftgetber bon §ebatnmenfct)üterinnen
9. .tîoftgetber ben ÉMrterfctjûterinnen

10. Snbentarberänberung

II, 834

D. /öebammeufurfe.

1. Äoft= unb i)ieifeentfct)nbigungen 11,835

E. Svrenanftalt Stöalbau.

1. SJerlualtung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. Nahrung
4. Skrpftegung
5. iDtietjinfe
6. ©einerbe
7. Sanbioirtfctjafi

Sktriebêergebniê
8. ^nbentarberänberung
9. Äoftgelber

10. Beitrag beë äöatbaufonbö

II, 836

gf-

615
5,038
1,298
2,727

SR.

15
95
10
05

gi'-

16,941
9,311

40,371
32,062

1,999
17,200

SR.

20

89
68
60

gi-- SR. gi'-

16,326
4,272

39,073
29,335

1,999
17,200

SR.

05
05
79
63
60

107,163
12,236
4,449

930
182

25
70
45

50

109,200
12,000
5,400

800
—

9,679
11,267
5,250
1,260

370

25
40

70

117,886

224

5,371

37

85

11,267
5,026
1,260

40
108,207

5,001

12

15

89,364 60 91,000 — 27,827 35 123,482 22 — — 95,654 87

1,497 40 2,500 65 1,097 20 1,032 20

1,497 40 2,500 65 — 1,097 20 — — 1,032 20

81,958
4,054

183,673
146,488
46,646
11,072
4,877

86
36
04
52

87
19

82,600
3,500

189,765
130,000
46,470
13,050
5,000

—

4,731
35

20,250
11,724
2,022

43,459
84,756

93
3C

90
59
30
20
24

87,867
3,149

225,354
155,176
48,768
31,438
79,023

89
64
55
85
01

35
69

12,020
5,732

85
55

83,135
3,114

205,103
143,452
46,745

96
34
65
26
71

52446,870
2,381

299,970
32,685

72
10
05

434,285

275,000
32,685

—
166,980

15,233
306,322
32,685

46
15
50

630,778
14,966
5,941

98
20
10

266
300,381

32,685

95
40

463,798

116,596 77 126,600 — 521,221 11 651,686 28 — — 130,465 17



(43) to 11 — 125

Staat*-Betfintmg tirs ïtanftm* Bern für üa* Jaljr 1905»

Dtcdjnung

1904.

IBoranfdjlafl

1905.
ftonten imî> Itediraingsntbrilwii.

©inna()iitcii.

>!s
IHuögalien.

8te

©innafjmcii.

in«
iKuëqnben.

g1"-

87,782
2,921

202,035
105,959
92,965
15,143
20,271

SR.

58
62
95
35

05
85

gv.

89,000
3,250

207,180
99,000
93,070
12,500
16,000

SR.

Sattfettbe SSerhmltmtg.

IX.b ©efunbljcitôtticfcn.

F. Svvenanftalt ®lünflttg«n.

1. Verwaltung
2. Unterricpt uttb ©otteëbienft
3. Vaprunq
4. Verpflegung
5. Vtietjin^
6. ©enterbe
7. Sanbtttirtfcpaft

Vetriebêergebniê
8. ^nöentarberänberung
9. Jîoftgelber

II, 836

G. ^rrenimftalt SeUelat).

1. Verwaltung
2. Unterricht unb ©otteëbienft
3. Dlaprung
4. Verpflegung
5. VHetjinS
6. ©enterbe
7. Sanbwirtfcpaft

Vetriebëergebnië
8. ^nüentaröeränberung
9. ,Hoftgelber

II, 836

A. $ertoaltuttft
B. ©efunbljeitbtoefen int allgeraeiiten
C. grauenfpital
D. ^»ebamntenfurfe
E. $mnanftolt SBalbau
F. ^mnanftalt föiitttfinfleit
6. Smnanftalt SMelap

äReljr 2tu«gaben al« üeranfdjtagt %x. 5,824. 94

gï-

701
69

26,575
2,461

100
94,809

109,614

SR.

15
05
55

10

g1'-

90,219
2,254

232,703
119,248
92,925
80,308
92,502

SR.

95

35
95
30

45

gr-

14,501
17,111

SR.

65

gv.

89,518
2,184

206,128
116,787
92,825

SR.

95
85
30
40
30

456,249
7,998

264,723

60
50
90

463,000

250,000
—

234,329
10,876

285,307

85
70
55

710,162
6,405

13,766
40
95

4,471
271,540

30
60

475,832 15

199,524 20 213,000 — 530,514 10 730,334 35 — — 199,820 25

37,514
1,364

85,147
89,859

9,086
6,744
8,110

31
48
39
93

78
20

38,000
1,700

84,600
64,650

9,150
5,800
3,300

— 12,300
46

19,525
6,466
1,677

39,729
77,999

41
20
35
72

66
89

49,904
1,537

106,936
77,584
10,710
32,210
72,940

77
16
27
22

63
62

7,519
5,059

03
27

37,604
1,490

87,410
71,117
9,033

36
96
92
50

44
73

208,117
17,427
91,804

13
70
90

189,000

90,000
E

157,745
11,195
93,487

23
29
05

351,823
12,565

385

67
02
60 93,101 45

194,078
1,369

98,884 53 99,000 — 262,427 57 364,774 29 — — 102,346 72

9,091
490,927

89,364
1,497

116,596
199,524
98,884

65
29
60
40
77
20
53

9,950
490,660

91,000
2,500

126,600
213,000

99,000

—
966

84,048
27,827

65
521,221
530,514
262,427

30
40
35

11

10
57

9,636
584,594
123,482

1,097
651,686
730,334
364,774

25
18
22
20
28
35
29

—

— 8,669
500,545

95,654
1,032

130,465
199,820
102,346

95
78
87
20
17
25
72

1,005,886 44 1,032,710 — 1,427,069 83 2,465,604 77 — — 1,038,534 94



126 — JVÎ 11 (44)

Staat#-Brtftramg brs üanfmt* Bern für bas Jafjr 1905.

SRc^nunfl

1904.

$oranfd}Iag

1905.
gtunten «ttî> itedjmmgsriibrilien.

91 a 0

(gtnnaljttten. Muëgabeit.

etn«
®innttl)tnen. îlubpbctt.

W*-

23,750
26,415
12,597
4,510

65
85

67,273 50

27,000
9,884
9,401
2,330

60

48,615 60

gr. Di

25,000
27,000
12,000
4,510

68,510

27,000
10,610
9,170
2,330

49,110

113,714
55,804

9,490
439

23,934
1,000

55
95

65
60

112,000
52,000

6,000
1,000

23,000

204,383 75 194,000

Sattfettbe &ertt>aliitttg.

X. Pauntefen.

A. îBerwaltutigéfoften »er centralen »an«
Verwaltung.

1. Sefolbungen her Beamten
2. 58e|olbungert ber Slngefteltten
3. 33ureau= uttb fRetfeïoftert
4. ÎHietsinfe

III, 837

III, 838
III, 844
III, 846

B. »ejttrfä&ebdrben.

1. 99efolbuttgert ber S3egirïêirtgertteure III, 847
2. Sejolbungett ber SlngefteEten III, 849
3. 33ureau= uttb fReifeïoften III, 853
4. -Dlietjinfe III, 854

C. Unterhalt ber Staat£ge»ftu»e.

1. îtmtêgebâube 111,892
2. prurtbgebaube III, 889
3. iîirtfjengebâube III, 895
4. Deffenttid)e ptye III, 897
5. SBirtfiïjoftêgebâube III, 901

OPfrunbloêfâufe.)

gr. 9t

152

152

820
206
100

1,126 95

gr. Dt

25,000
26,602
12,763
4,510

68,875

27,000
10,519
11,207
2,420

51,146

112,821
52,207

5,387
401

21,763

192,579

gr. Dt.

35

35

80

80

Sv.

25,000
26,602
12,611
4,510

68,723

27,000
10,519
11,207
2,420

51,146

112,000
52,000

5,287
401

21,763

191,452



(45) jYÎ 11 — 127

Staate-Hortung te# Eaniom Brot für tra# la^r 1905,

9tedjnung

1904.

$ornnfdjlag
1905.

ftonten uni» ilertjnuugsrubnkcn.
91 o ïj

(Çtitnaljmen. 9titögo6en.

et it

dtnnajjmcn.

gi-

243,309 60

243,309 60

g*-

250,000

9t.

250,000

Saitfetibe &Serhmlt»tttg.

X. $auroefen.

», tReue .Oocbbauten.

1. 33erf(ï)iebette £)od)bauten :

1. SSorarbeitert, S8auauffic£)t III, 906
2. Sern, Dberfemtnar, Neubau III, 912
3. £>ofmil, Seminar, îlbortumban III, 913
4. ßftermunbinqen, Sdnefmlab, Ser=

befferung III, 915
5. Sern, §errengaffe 9tr. 3, Snreau=

einricfytungen III, 917
6. Sern, £t>d)fd)ute, Neubau III, 918
7. Söalbau, Orrenanftalt, Sampffefiel III, 918
8. SRiitti, lanbmirtidjattlirfje Sdjule,

neue $ferbe|<f)eune 111,919
9. £)ofimi, Seminar, gentrattjeijung III, 920

10. Sern, botantfcEjer ©arten, @rroei=

terungSbauten 111,1190
11. Setontonftruftionen, Seitrag an

bie llnterfuctjungötüften .111,923
12. £t)orberg, Strafanftalt, eleftrifdje

Seteudjtung III, 923
13. Sern, .ftajerne, Seoinfett.Apparat III, 924
14. Sern, .ftaferne, Stattungen, 3lborte III, 924
15. Scbmanenburq, Sddoh, elettrifcbe

Seleudjtung III, 924
16. fRütti, Ianbmirt)"cf)aftlid)e Scfjute,

neue ©etreibefc^enne .111,925
17. ©rinbetmatb, tpfarr^anê, ,ftanati=

fation 111,926
18. £) ofrail, Seminar, 3)ireftorraut)=

nnng III, 926
19. Larberg, 3tmtt)anë, Slrdjib .111,927
20. Sern, igeugtjauë, 3trd)it> .111,927
21. Siünfter, 2lmtt)auS, töerftettung .111,929
22. Sern, SHlitärftaltungen, neue

«Pftafterbecfen III, 931
23. ©uggiSberg, parrljanê, 3Saffer=

berforgung III, 932
24. Ontertafen, ©djlofi, tßfarrwotjnnng III, 932
25. Sern, Stemmarte, Sentitationö=

nnb Söt"c§einrid)tungen III, 933
26. Sern, Dbergeridjtsgebäube, Neubau III, 933
27. ^ofroit, Seminar, Sergrö^ernng

eineê MajfenjimmerS .111,934
28. Sern, ïïîilitctranftalten, S5nnger=

grübe 111,934
29. Sern, 2ierft)ital, Gementtaften .111,935
30. Sern, ipfarrtjauS (jitnferttgafje 19111,935
31. Sern, grauenfpital, Serbefferungen III, 936
32. Sern, ßtjemiegebäube, Stänfer=

jimmer III, 938

liebertrag

gi'-

7

25

468 50

65

«.

20

16

581 70

gv-

29,197
144,959

4,832

79

1,801
19,980
9,380

16,266
1,757

49,343

200

5,500
1,845
3,198

668

22,936

867

5,322
4,092
1,223
9,672

2,712

1,495
6,835

876
5,607

1,785

1,409
910

3,621
1,051

2,781

362,214

40
25
70

85

15
15
85

90
45

95

8Î. gr. 8Î. gv. 8t.

29,197
144,952

4,807

79

1,801
19,980
8,912

16,266
1,757

49,343

200

5,500
1,845
3,198

668

22,936

867

5,257
4,092
1,223
9,672

2,712

1,495
6,835

876
5,607

1,785

1,409
910

3,605
1,051

2,781

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906.

361,632

33*

40
05
70

85

15
15
35

90
45

95

60

60

55

50

75
40
70
45

25

05
30

35
75

85

20

90
40

75

30



128 — JVÎ 11 (46)

Staats-tlerfjramg très îâantints Bnn fur te Jaljr 1905.

91 ol|'- SHeins
(Simtajjtiten. Wuößubeit. (Çtnttafjmeu. IKuspben.

gr. SR. gr. SR. gf- SR. gf- SR.

581 70 362,214 361,632 30
— — 2,851 85 — — 2,851 85

— — 5,095 50 — — 5,095 50

12 _ 187 20 175 20
— — 1,976 85 — — 1,976 85

1,280 1,280
4,000 — — — 4,000

— 1,115 95 — — 1,115 95

593 70 378,721 35 —- — 378,127 65
128,127 65 — — 128,127 65 — —

29,613 — 29,613

2,930 75 2,930 75 — — — —

53,900 75 53,900 75 — — — —

44,794 75 44,794 75 — — — —

4,437 65 4,437 65 — — — —

2,700 — 2,700

3,350 80 3,350 80 — — — —
270,449 05 520,449 05 — — 250,000 —

429,885 10 429,885 10
10,856 70 426,667 18 — — 415,810 48

873 50 80,610 10 — — 79,736 60
292 15 5,578 86 — — 5,286 71

1,797 50 — 1,797 50 — —
13,819 85 942,741 24 — — 928,921 39

22,450 22,450
— — 300 — — — 300 —

21,397 35 21,397 35
2,000 10,642 15 — — 8,642 15

— 14,800 — — 14,800 —
— 20,313 55 — — 20,313 55
— • 1,701 95 — — 1,701 95
— 11,189 95 — — 11,189 95

2,000 102,794 95 — — 100,794 95

SRerfjnung

1904.

Soranfdjlafl
1905.

uni» Itcdjnunggrubrikcn.

gr. SR. gr. SR.

243,309 60 250,000

243,309
6,690

13,515
12,515
9,000
9,000

36,649
36,649
39,377
39,377

60
40

85
85

55
55

250,000

33,000
33,000

250,000 250,000

407,793
410,990
107,468

4,429
3,031

10
99
45
83

426,400
410,000

80,000
5,000
3,500

927,661 37 918,900

396,672 30 225,000

396.672 30 225,000

£aufenbe ©erttwlttiitg.

X. $auroefen.

D. '»eue &o(f)bauten.

llebertrag
33. ütütti, anolferelfôule, £rocfneïoïal III, 938
34. Sliinfingen, ^rrenanftalt, De£o=

nomiegebäube III, 940
35. Slantenburg, Schloß, £anbiäqer=

mofptung 111,941
36. ©fteig b.$., Sßfarrljauö, 3Bajct)f)auë III, 941
37. Sern, pparmajeut.^nftitut, ©ampf^

fefiel III, 941
38. Sellelap, $ïïenanftalt, Sietpctjeunelll, 941
39. Siel, îlmttpuô, iRoIIjaloufien 111,1191

40. ^D^bau=Sorfd)üjfe
41. Sllmortifatton berfeI6en

.111,1191

2. Siiinfingen, $rrenanftalt, SRnbau III, 939

3. äöalbau, $rrenanftalt, ïoUI)auë=
Ilmbau 111,914

4. Sanborf, ©rjiepungganftalt, neues
Seprgebüube III, 930

5. SHarwangen, ©rjiepungêanftalt,
neueë Sepigebäubc III, 937

6. Sonbilter, Sr^iepungSanftalt,
Oetonomiegebäube, 'Reparaturen III, 928

7. Sanborf, Or^iepungsanftalt, 3öa)=
ierberforgung 111,931

8. ©onbilier, (îrpepungsanftalt,
äöafcpcpe III, 936

K. Unterhalt Der Straßen.
1. äöegmetfterbefolbungen .III, 947
2. Strajjenunterpalt III, 1043
3. SBafferpJjaben u. Scfpueltenbauten III, 1040
4. Serfdjtebene Soften III, 1050
5. Srïbê bon Strafjengras, £anb=

abidjrtitten k III, 1051

F. 9teue Straftenbauten.
1. ©roße Sdjetbegg, Äorrettion
2. Steffisburg^Scipuarjjenegg, .fîorr.
3. SRibamSafr.eren, Äorret. sJJiett=

Orpunb
4. Sriigg Siietigen, SlarebrMe
5. 6ourfatbre=@ouIce
6. St. Sraiê=SoKmann=Saulct)
7. SRieberbipp SBolfiêberg
8. £inben=lRötl)enbacf), Horreftion

III, 1053

III, 1053

III, 1054

III, 1055

III, 1056

III, 1057

III, 1058

III, 1058

llebertrag



(47) JVs 11 — 129

Sfaafg-Burfinung te Häufung Burn fur trag laïjr 1905,

Stedjnnnß

1904. 1905.
fönten unît itcrijmmgsrubriltttt.

Uüf)
fêittnaljmen. Ausgaben.

Stein«
(Siunafjmen. 5lu8flaben.

gt. g*-

396,672 30 225,000

396,672 30 225,000

9t. gr¬

11.
12.
13.
14.
15.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Saufettbe ©erttmlhmg.

X. Utouroefen.

F. Weue Straftenbawtett.

9. Sauterbrunnen=>tedjelberg, Vorr.
10. ©pie^, Sorfftrafje, Vanalifation

St)^=©tuben,<Sc()lattBrû(ïe, Ilmbau
5IMd)nau=Subligen, Vorrettion
35el§berg=£>eöelier, Vorreftion
33ittarê=ÏRontanct)
£rub, ©trafen IV. M., Vorreït.

16. @t^ü))bad)=@ggtrotl, Vorreftion
17. 33igten, $>orfftrafje, Vorrettion
18. $>iemtigtt)al=@tr., neue SMden ic.
19. (Sunten ®igriêwil, .foausberiet;.
20. 50îerltgen=llnterfeen, Vurreftiott
21. V5nij=@d)erli=9tiebertnut)lern
22. 30îetïirc£)=20a£)lenborf
23. ©ergenfee^Setyberg, Vorreftion
24. ®rlad)=@t. ^otjamtfen, Vorreit.

9tiebttt)il=2öäderfd)mänb, Vorr.
£>inbelbanf 3egenftorf, Vorreft.
|>aêteberg=<Straie
(lourd)«b on=ÏJiormont.
Sajoitrda Sornbe

@d)bnbrimn=St)B=2ßorben, Vana=

lifation in 8i)fs

$nterlaten=3tt,eilüt(d)mett, Vorr.
St)un=©matt, ,£)auër>erfei)uttg
SaupenVSofingen, ©enfenbriicfe.

34. $regiécourt=2lfuet, 33erbinbung
35. grutigen=2lbetboben, Vorrettion
36. 2ImfoIbingen=©lütfd), SBafferleit.
37. |)ittbelbanï=i8urgbôrf, ©talben?

briide
33iembad)=@trafje, Vorreïtion
iDiiindjenmiler, 9tütti=@tr., Vorr.
Vattnad)=5tarberg, Vanalifatiou
in Larberg
!Iîiebba(ï)=Ôberbotttgen
$ad)#felben=©aignelégier, Srot=
toirë in ïramlingen
©djroarjenburgVRtyffenmatt
Sa §errière=Ia 5Rod)e

$efd)au=5Reuenfd)tt>anb,Vorreïtiott
VänettfjaB.öäuslenbad)
iöiurgenttjaBSt. Urban, Vorreft.
5j3runtrut=2)et(e, ©tüijntauer
©ftaab=©fteig, f)«uëberïet)ung
VaUftetten=©uggerèbad)
Drtfd)iuaben=2larberg, Vorreition

Uebertrag

III, 1059

III, 1059

III, 1060

III, 1060

III, 1061

III, 1061

III, 1061

III, 1062

III, 1062
III, 1063

III, 1063

III, 1064

III, 1065
III, 1065

III, 1066

III, 1066

III, 1067

III, 1067

III, 1068

III, 1068

III, 1069

III, 1069

III, 1070

III, 1070

III, 1070

III, 1071

III, 1071

III, 1072

111,1072
III, 1073

III, 1073

III, 1073

III, 1074

III, 1074

III, 1075

III, 1075

III, 1076

III, 1076

III, 1077

III, 1077

III, 1078

III, 1078

III, 1079
52. yjiün|ter-6ourrenblin, Vanalijat. III, 1079

Uebertrag

2,000

656

2,656

gr-

70

102,794
4,019
8,359
1,680

13,785
350

10,000
585

2,050
119

4,563
2,000
5,135

10,278
731

8,747
433

5,587

24,029
6,000
8,817

3,450
7,000
2,000

198
1,455
6,729
2,585

21,295
3,170

315

3,200
9,831

2,434
5,183

380
2,553
8,626
1,120

300
300

9,293
18

1,300

70 321,698

9t. gr-

95

60
80

75

90

15
25

35
55
50

65
30

75

9t. gv-

100,794
4,019
8,359
1,680

13,785
350

10,000
585

2,050
119

4,563
2,000
5,135

10,278
731

8,747
433

5,587
8,888

24,029
6,000
8,817

3,450
7,000
2,000

198
1,455
6,729
2,585

21,295
3,170

315

3,200
9,831

2,434
5,183

380
2,553
8,626

463
300
300

9,293
18

1,300

319,042



130 — M 11 (48)

Staat#-Betfinung to Mantnn# Bern fitv îra# Jaljv 1905.

SRe^nunfl

1904.

Storanfdjfoß

1905.
$0ttt£îi uni» IMjnungsrubrikctt.

9t

©iituuljmcu.

a f) «

Wuëpbeit.

9t e

(fitntnfjmen.

in«
Ausgaben.

gr- 3t. g* 31.

ëattfeitbe ^etlualtutig.
X. üaumefett.

F. 9leue gtrafsenbautett.

3v. 31. gr. 3t. gv. 3t. gr. 3t.

396,672 30 225,000 Uebertrag
53. Süren=£)rf>unb, Srojetttoften III, 108Ö

54. 9tibau ©afrterert, fforrettion itt
SWabretfä III, 1080

55. Suct)bad)=93u3toiI, Horrettion III, 1081
56. Dac^felben=TOüttfter, flanal. III, 1081
57. Simmentfjal Straffe ju 3wet=

fimmen, Àanalifation III, 1082
58. U|enftorf=2ßiler III, 1082
59. Sdparjmafferbrbde, Slnftrid) III, 1082
60. S8aggnjtl=!Ruc£)ir»iI, .ftorreftion III, 1083
61. Sern=@d)tuar3enbnrg, Horreftion

im Stooê .111,1083
62. £l)un=Steffiêburg, .Ranalifation III, 1084
63. @urniêmalb=@d)onegg III, 1084
64. 21)im=©berf}ofert, Äorreftion III, 1085
65. 9ltti#mil, jDurfftrafje, ,ffocreïtion III, 1085
66. Uetenborf=2:i)ierad)ern, lîorreftion III, 1086
67. Sern, ßorntiauöbrücfe, Seitrag .111,1086
68. @orbad)=lßfaffemnoog III, 1086
69. ganl^auëgraben=@tra§e, .ftorreft. III, 1086
70. ©dpanben bei Sriettj, fiorrett. III, 1087

2,656 70 321,698
76

4,200
339

1,476

800
2,574

30
6,582

6,301
1,632

492
500

3,342
2,787

62,500
26

171
856

75

40
15

80

50

25

75
40

90
65
75

—

—

319,042
76

4,200
339

1,476

800
2,574

30
6,582

6,301
1,632

492
500

3,342
2,787

62,500
26

171
856

05

40
15

80

50

25

75
40

90
65
75

396,672
171,672

30
30

225,000
— 71. Sorfdjüffe für Strafjenbauten .111,1087

72. 2lmortifation berfelben

2,656
188,731

70
60

416,388 30
188,731 60

413,731 60

225,000 — 225,000 — 191,388 30 416,388 30 — — 225,000 —

338,989 02 320,000 G ihîaffcrbawtctt.
1. Sdjleufen irt ïtjun unb llttterfeett III, 1096
2. $lfië, HI. «Settion .111,1147
3. Sammbad) ju Srienj .111,1100
4. Sombad) ju Unterfeen unb |jab=

tern, Oberlauf III, 1102
5. 3teid)enbad) im ©fdjmanbenmaab III, 1103
6. ©rubenbad) im fbnit bei Saanen III, 1104
7. 6mme, @mmenmatt=Surgborf .111,1105
8. „ Surghorf^antonêgrenje III, 1107
9. -fpornbad)=Serbauung .111,1108

10. ©ürbe, ßuellgebiet=Self) .111,1113
11. Süffel, flantonêgren^Sirê .111,1114
12. Sirê ju Sieëberg .111,1115
13. 2öilbbäd)e juüöengi bei grutigen III, 1116
14. SBorblen p ©nggiftein .111,1116
15. lïaufliêbad) p Saanen .111,1117
16. £rubbad) unb ^ufliiffe .111,1118
17. ©dflattbad) p Styff .111,1118
18. Senfe, 9teuenegg=SärentIaue .111,1119
19. ©rümtbadjfdjale, äJierligen .111,1120

70

24,974

23,250
7,181

15,000
24,534
11,200
93,634

1,867
882

6,400
6,666
7,512

8,102

40

75

75
94
74

70
80

10

4,512
107

38,971

36,839
9,540

240
22,795
24,546
20,468

135,991
2,911
1,288

14,105
12,801
4,374
1,224
1,200

23,777

30
05
09

05
35
20
90
50
60
60
85
20
10
35
60
95

55

3,138

8,102

20

10

4,442
107

13,996

13,589
2,358

240
7,795

12
9,268

42,356
1,043

405
7,705
6,134

1,224
1,200

23,777

30
05
69

05
60
20
90
50
60
85
91
46
10
65

95

55

338,989 02 320,000 Uebertrag 231,277 18 355,696 24 — — 124,419 06



(49) té 11 — 131

Staate-^erfjmmg te fertttm# Bevit für te Jaljr 1905,

tfttdjnititg
1904.

&oranjdjlaß

1905.
gtfltttcn nnîi ftcdjramprnbrittttt.

9t

«umtuljmcit.

1Ij s

Stusgabcu.

9te

(Stnnafjmcit.

ttt«
SluSgabcn.

338,989

9t.

02 320,000

9t.

gattfettbe i>ciUmltuitg.

X. ^ftumefen.

G. äöafferbauten.

liebertrag
20. ©imme bei ©roboep, ®t. <§teppan III, 1121
21. Saueligraben im Deimberg .111,1120
22. @mme, @ggimil=@mmenmatt. .111,1122
23. @mme u. ^tfië 31t Smmenmatt III, 1123
24. SiembacÇ 31t £a8le .111,1123
25. ©ettfe, Saupen=@aane .111.1124
26. Utare, 0Itigen=3tarberg .111,1125
27. Sombadj 31t Çiabfmt, äkrfidje=

rungebauten III, 1126
28. ûfdjerjiêbad) 311 ©aanen. .111,1126
29. Surbad) 3U ©aanen .111,1127
30. S3irë 3a Smingen III, 1127
31. Stttiêmil, Sorf'bad) .111,1128
32. Äattber, Äien=@tegn>eib .111,1130
33. ®rüne=S3erbauung .111,1131
34. |>aêtett)atentfumpfung, ttarfjträg=

ItdEje Arbeiten III, 1132
35. S3ranbbfergraben 311 3Trub .111,1132
36. 5lefc^augrabert 31t Sggimit .111,1133
37. ©aane u. Sauenenbad) 3U ©ftaab III, 1133
38. Stare unterhalb 3d)utt, ©taumet)r=

Unterhalt 111,1134
39. Siglenbad) 3U «igten .111,1134
40. Stare, ©fenäu-Bem .111,1135
41. „ bei ber ©ürbemünbung III, 1135
42. ©iirbe 3a ©eeltiofen .111,1136
43. „ 23etp=@tocfmatte .111,1137
44. ,S?rattiggraben=3Serbauung .111,1138
45. ©imme, Söattbad^Stieberborf bei

Sent 111,1139
46. Stare, ©djüfsenfaf^Slfenau III, 1139
47. ^mgeligraben 3U ©aanen .111,1140
48. ©imme, ©berricb=fienf .111,1140
49. iöettetriebbacfj 31t gmeifimmen .111,1141
50. Stare, ^of=S3rien3erfee, @d)melten=

unterhalt III, 1141
51. .ff'urgeneigraben 3U ©ltniisiualb III, 1142
52. Siit|ct)ine 31t ©rinbelmatb .111,1142
53. 2Böfc^bact) 3U 3te)d)i .111,1143
54. ©aane in ber ©emeinöe Sicft .111,1143
55. Stfiê, II. ©ettion III, 1144
56. Stare 3U 3mtertfird)en III, 1144
57. ©aane, Saupen-Dltigen III, 1145
58. Stare, St)un=llttigen III, 1145
59. Slteienbadjinoos, (Sntfumpfung .111,1145
60. ßomba^S3erbauung, unter. Sauf III, 1146
61. ©iirbe im Sal, ©ctjuiettenunteri). III, 1146
62. ©enggigraben 31t ©t. ©teppait III, 1146

Hebertrag

gv-

231,277
8,000
3,200

22,197
10,000
10,000

980
13,044

13,349
2,500
2,600

~ 2,003
8,000

22,103
30,611

13,079

4,513

9,658
4,768
8,319

2,600

264

15,000

9t.

18

85

03

20

90

20
51

76

65

20
30
80

95

53

gï-

355,696
16,062
3,200

35,171

22,863
1,320

24,283

3,950
4,500
2,376
6,072

33,546
10,448

100
14

5,020
361

1,000
132

16,342
8,623

15,215
18,514
11,557

400
7,070

171
4,330

250

5,163
216

20
70

464
2,292

990
13,008

156
5,471

300
289

9t.

24

45

90

43

30
60
90
70

40
35
25

90

35
95
15

40

60
45

50
95
85

10
80

30

gr.

10,000

13,349

1,927

20,162

12,979

15,000

9t.

20

40

81

76

'

gr.

124,419
8,062

12,973

12,863
340

11,239

1,450
1,900

372

11,443

14
506
361

1,000
132

6,684
3,854
6,895

18,514
11,557

400
7,070

171

1,730
250

5,163
216

20
70

200
2,292

990
13,008

156
5,471

300
289

9t.

06

60

90

40

40

70

40
70
25

70
70
55
95
15

40

60
45

50

85

10
80

30

29338,989 02 320,000 438,071 637,037 82 — — 198,966

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 34



132 — Hi 11 (50)

Staats-Rrtfimntg trrs Cantons Brrtt für ïras Jafcc 1905.

tedjnnnß

1904.

ÜBoranfdjfoß

1905.
flottait tttti) flcrtjmtngsritljritatt.

9tl$: teins
fëtnnajjnten. tuSßabcn. fëinnafjinen. titößabcit.

Sr. SR. fr'. SR. Sr. SR. Sr. SR.

438,071 53 637,037 82 198,966 29
— — 245 — — .— 245 —
— — 1,749 70 — — 1,749 70
— — 152 20 — — 152 20
4,061 90 6,877 65 — — 2,815 75

442,133 43 646,062 37 — — 203,928 94

— — 116,071 06 — — 116,071 06

442,133 43 762,133 43 — — 320,000 —

1,391 40 6,381 55 4,990 15
45 — — — 45 — — —

32,836 60 32,836 60 — — — —

— — 20,000 — — — 20,000 —
476,406 43 821,351 58 — — 344,945 15

4,303 60 16,231 03 11,927 43
— — 4,641 85 — — 4,641 85

369 — 357 90 11 10 — —
— — 810 — — — 810 —

4,672 60 22,040 78 — — 17,368 18

152 68,875 35 68,723 35
— — 51,146 80 — — 51,146 80
1,126 95 192,579 70 — —. 191,452 75

270,449 05 520,449 05 — — 250,000 —
13,819 85 942,741 24 — — 928,921 39

191,388 30 416,388 30 — -— 225,000 —
476,406 43 821,351 58 — — 344,945 15

4,672 60 22,040 78 — — 17,368 18

958,015 18 3,035,572 80 — — 2,077,557 62

Sr. SH

338,989

338,989
18,989

320,000
6,182

34,815
34,815
20,000

346,182

7,380
7,953

5
810

16,148

67,273

48,615
204,383
250,000
927,661
225,000
346,182

16,148

2,085,265

Sr. SR.

02 320,000

02
02

320,000

35
320,000

7,400

26,000
26,000
20,000

35 347,400

45
12,000
7,000

500
810

45 19,310

50

60
75

37

35
45

68,510

49,110
194,000
250,000
918,900
225,000
347,400

19,310

02 2,072,230

gaufettfee Perlon!tung.

X. $auttiefett.

G. Riioffrrbautett.

63. .Selgbacï) ju ©t. ©tenait
64. SSrüggbad) ju SBtebltêbacf)
65. ftrittenbad) ju gollbrüd
66. SBerfdjiebene .Sofien

67. Söafferbau4ßorfcfjüffe

68. 2lmortifation berfelbett

Uebertrag

.III, 1147

.111,1147

.III, 1147
III, 1098

.111,1148

2. SBefolbuttgen bet ©cE)Ieufert= uttb
©cfguellenmeifter III, 1172

3.2Bafferroerfgebü£)ren .111,1173
4. Suragetuâfferforreïtiott,Unterhalt III, 1177

5. fpasletfjalentfumpfung, ttac|träg=
licier Beitrag III, 1180

H. SBevmeffutifldfoftm.

1. SBermeffuttgêïoften III, 1184
2. Soften für Sprobebermeffungett III, 1186
3. $cmtottêfarte III, 1188
4. ÏRietjinfe (.Sïatafterbur. üßruntrut) III, 1189

A. termaltungSfofien Der centralen S3auber=

bmltiinß
B. $cjtrföbel)örbcn
C. Unterhalt Der ©taatsßebäube
D. tene f?od)bauteit
E. Unterhalt ber ©trajjen
F. teue ©trajjens unb Briiffenbanten
G. SBafferbanten
H. tcrnteffnnßbfoften

DRcljr Sluägabcn als ocranftfjlagt %x. 5,327. 62



(51) té 11 — 133

Staafe-totjmmg tœ# Hartüm# Bent fur tras Mjr 1905.

9tedjnung

1904.

&oranjdj(ng

1905.
tmî> iUdjttmtgsrubrilwtt.

91«

®tnittt|ttteit.

lljs
ttoSpkn.

9te

(ftnitaljtnctt.

itt«
91u0ßnkn.

Sr.

472,000

1,420,890

700,000

SR. s*-

486,000

1,406,730

700,000

SR.

gaufettbe SSettualittttg.

XI. &nleiljen.

A. SRöAjafylung uni» »erjtnfung.
1. 3tMjaI)Iung :

31nleif)en Bon 1895,
3?r. 46,891,000, 3%. .IV, 1201

2. SSerjmfuttg:
a. Stnleifyen Bort 1895,

3r. 46,891,000, 3 °/o IV, 1201
b. 3Ittïett)en Bott 1900,

3r. 20,000,000, 3 V* % IV, 1201

B. Slttlet&euSïofte».

1. SßroBifionett, ©ransportfoften unb
2Igto IV, 1202

2. ©rudfoften, Spublitationêtoften IV, 1204
3. Äoften bes SInletfjenê Bon 1900,

2ïmortifation IV, 1205

A. 9lii(fjn|(uitg itnû SBerjtnfung
B. tttnleijjenSïofttn

SBeniger îtuêgabeit atê »eranfdjtagt Sr- 3,116. 85

XII. fiitaitjroefcn.

A. SUeetvaUungëtoften Be« ^innnsMveftion
ttnB ®ontänen!>ire«ion.

1. Sefolbwtg beê ©efretârê .IV, 1206
2. SBefolbmtgen ber Slngeftettten IV, 1207
3. S8ureau= unb Sîetfefoften IV, 1211
4. SJlietjinfe IV, 1212

(3tect)têfoften.)

Sr. SR. Sr.

486,000

1,406,730

700,000

SR. Sr. 9t. Sr.

486,000

1,406,730

700,000

SR.

2,592,890 — 2,592,730 — — — 2,592,730 — — — 2,592,730 —

10,114

i 679
202,000

10

35

45

14,000

1,000
202,000

—
—

—
11,264

618

202,000

30
85 —

— 11,264
618

202,000

30
85

212,693 217,000 — — — 213,883 15 — — 213,883 15

2,592,890
212,693 45

2,592,730
217,000

— 2,592,730
213,883 15

2,592,730
213,883 15

2,805,583 45 2,809,730 — — 2,806,613 15 — — 2,806,613 15

4,500
7,900
4,036
1,310
4,977

79

55

4,500
7,200
4,500
1,310

—

230 10

4,500
5,900
4,664
1,310

23

— -- 4,500
5,900
4,434
1,310

13

22,724 34 17,510 — 230 10 16,374 23 — — 16,144 13



134 — JVs 11 (52)

Btaafe-Eerfjnung Ües Banfmt# Bern für üas Jafjr 1905.

9ted|nttng

1904.

Soranfdjlag

1905.
ftanten: nnî» fieri)mmgsrubriken.

91

«umtufjntcn.

0 fj s

Ausgaben.

91 e

<$innaljmen.

i n «

Ausgaben.

gv-

13,000
21,761

1,579
3,405
1,010

SR.

30
05
55

gv-

19,500
24,800

2,500
3,500
1,010

SR.

Saufettbe &ertt>afitttt$.

XII. finanjtnefen.

B. &antonët>u<f)baltcrei.
1. SBefoIbungen ber SBeamten IY, 1213
2. SBefoIbttngen ber Angeftettten IV, 1214
3. Sttreaufoflert

'

.IV, 1216
4. SrucHoften uttb SBucfybinberfoftert IV, 1219
5. SJHet-jittfe IV, 1219

C. »ungemeine ffiaffen (5ltntêf<f)afft«reieu).

1. Sefolbimgen ber Vaffiere IV, 1222
2. Sureaufoften IV, 1225
3. SAietjinfe IV, 1226

(33efolbung bes Vlrtgeftellten ber Vantonsfaije.)
(SSerluft.)

A. SBertomltungSfojlen Der ^inanjbtretriou nub
^omanenbtrettion

B. .Hantandbu0altetet
C. Allgemeine ftaffen

Weniger luêgafeit atä öeranfdjtagt gv. 6,085.14

Xlll. fanbtmrtfdjaft.
A. SBcrmaltungéfoften bee îlrettion.

1. 23efotbung beê ©eïretârê IV, 1228
2. Sefolbungen ber Angeftettten IV, 1229
3. Sureaufoften IV, 1230
4. Âantonëtierctrjt :

a. Sgefolbung IV, 1232
b. 93ureau= uttb 9îeifeIoftert IV, 1233

5. ajtietâinê IV, 1234

gv-

240
78

SR.

35
75

10

gv-

18,583
23,381

2,271
3,746
1,010

SR.

35
30
30
80

gv- SR. gr.

18,583
23,381
2,030
3,668
1,010

SR.

35
30
95
05

40,755 90 51,310 — 319 48,992 75 — 48,673 65

58,162
3,862
1,970
1,841

28,950

55
25

60
68

53,000
4,000
1,130

— 1,650 -
51,600

4,967
1,130

08 —
—

51,600
3,317
1,130

08

94,787 08 58,130 — 1,650 57,697 08 — — 56,047 08

22,724

40,755
94,787

34

90
08

17,510

51,310
58,130

—
230
319

1,650

Kl
10

20

16,374
48,992
57,697

23
75
08

— — 16,144
48,673
56,047

13
65
08

158,267 32 126,950 — 2,199 123,064 06 — — 120,864 86

3,700
4,833
1,297

4,500
1,009

480

35
80

85

3,900
4,500
1,800

5,000
1,500

480

— —
—

3,900
4,441
1,786

5,000
1,004

480

07

95

—

3,900
4,441
1,786

5,000
1,004

480

07

95

15,821 — 17,180 — — — 16,612 02 — — 16,612 02



(53) JVs 11 — 135

Staat#-Eerfjramg fres Gantait# Bern fur îra# Jafjr 1905.

1904.

Sî^otanfc^tafl

1905.
$anteit unî> ^cdjnungsrubriken.

3t o Ij;

(finnnfjmen. Wuöpbcn.

ffteiit«
Orinnabmcit. îluëflaben.

g*.

14,798
3,000

798

2,000
1,483
2,861

9,253

28,414
1,318

105,312
4,936

3,000
2,000
2,000

17,453
25,455
10,563
28,688

500
500
541

SR.

50
20
05
71

212,969

31,475
2,196

10,805
10,572
8,141
4,450
5,505

62,136
4,882

13,710
14,025

39,284

44

88
90

77

Ol

Sv.

19,000
3,000

2,100
1,400
5,000

20,000

28,000
2,200

98,000
7,000

3,000
2,000
2,000

17,000
15,000
18,000
29,000

27,000

2,000

SR.

270,700

32,300
1,100

11,500
7,000

10,000
4,450
4,500

61,850

12,000
14,900

34,950

ëattfettbe f&ettoaltung.

XIII. fanimnrtfdjaft.

1. görberung ber Canbioirtfcfjaft :

a. fförberung im allgemeinen IV, 1236
b. Söerfudje mit ameril. fliehen IV, 1238
c. fUiailaferprcimien

2. Sanbiuirtfc£)aft£ic£)e SDÏeliorationen :

a. SSefolbung beê Hulturted)ttilerë IV, 1240
b. S8ureau= unb SReifefoften IV, 1241
e. SBobenberbefferungen im fytad)=

lanb IV, 1242
d. SM|>t>erbefferungen IV, 1243

3. Sßferbejucht :

a. fprämien unb Soften IV, 1253
b. fpengfteftationcn IV, 1256

4. fllinbbie^u(|t :

a. ©tt^elprchniett unb Hüften IV, 1310
b. SBeftänbefrcctmien unb Höften. IV, 1291
c. fSie^anêfteïïungêmârtte unb (Report :

aa. gudjtftierauêftellungëmarït IV, 1292
bb. fjftaftûiefjauêftellungêmarlt IV, 1293
ce. 3m|tbie^eïf)ort .IV, 1294

5. Hteinbielijncfjt, fjMmien u. Höften IV, 1295
6. Sprämienriiclerftattungen IV, 1563
7. ifucterrübentultur IV, 1300
8. fpagelberfidjerung IV, 1301

9. 58iel)t>erfid)erung IV, 1305

10. ^Beiträge an Obftbaumpflanjungen
lange ©taatèftrafjen .IV, 1306

Sanbtoirtfcliaftlidje Schule :

a. Unterricht
b. 8anbwirtfd)aftlid)e -SBerfitcEje

c. SBerlnaltung
d. SMjrung
e. SBerpflegung
f. fûiietjinë

g. fllrbeiten ber gbglinge

SBetriebêergebnië
h. ^nbentarberänberung
i. Hüftgelber

k. fSunbeêbeitrag

gr. SR.

5,083
1,933

2,100

8,144
14,567

67,708
220

80,145
30,087

3,758
13,474

29,156

157,586

413,963

2,582
488
537

34,005
5,741

5,409

48,765
4,794

14,800
14,928

83,288

65

36
75

43

54

gr.

23,322
3,866

4,200
1,403

12.654
29,135

95.655
1,461

179,746
37,085

3,000
2,000
2,000

21,254
2,578

18,000
58,317

183,193

442

679,316

34,202
1,851

12,796
46,606
14,722
4,450

114,629
5,886
1,125

SR. Sr-

75

47

20

85
40

31

65

60

10,896

73

SR. g*-

18,238
1,933

10

2,100
1,403

4,510
14,567

27,946
1,241

99,601
6,998

3,000
2,000
2,000

17,496

18,000
29,160

25,607

442

265,353

SR.

75
38

47

10
50

85
75

20
45

85

78

50

60

08

5,409

90
45

13,675
14,928

121,641 35

53

43

31,620
1,362

12,258
12,601
8,981
4,450

65,864
1,091

38,352

18
73
76
01

39

54
70

81

35*



136 — to 11 (54)

Staafe-Herfjramg te Hattftmg Bern pir te Jaljr 1905.

Sledjnunß

1904.

ÜBornttfdjtaß

1905.
ftontai uttî> Ütedjmmgsntüriken.

M

«•innaljmcn.

Jljs
HuSflabctt.

9te

<$innalj)itett.

in«
SHuSßaktt.

3v.

8,805

SR.

15

gv.

4,050

SR.

Sattfettbe &erh>attitttg.

XIII. faniitmrtfdjaft.

C. £anött>irtf<f)aftli(be 2d»ile.

2. ©utêtt)irtfcÉ)aft

1. 8anbtt«rtfd)aftltcf)e ©djule
2. @utëroirtfct)aft

IV, 1307

11. 3Jioltereif<J)ule.

1. ÏJÎoHeretfdfuIe :

a. Unterricht
b. Stertnaltung
c. 9<tat)rung
d. Skrpfleguttg
e. SJiietjing
f. îtrbeiten ber Zöglinge

Sgetriebêergebniê

g. Snbentarberänberung
h. Itoftgelber
i. ©tipertbien

k. Sunbeêbeitrag

2. ÏJIolferei :

a. Sûîtetjittfe uttb (Steuern
b. Unterhalt ber ©ebaube
c. ©eräte uttb SDlafdjitten
d. Sgrennmatericd uttb SBeleudjtung
e. SBefolbungen uttb îtrbeitëtbt)ne
f. 33erfrf)iebene ^Betriebstoften

g. yjiildjanlaitf •

h. Sprobulte
i. ©djlnetne

1. ïMïereifdjule
2. yjîolÉerei

IV, 1308

3v.

89,601

SR.

72

gv.

81,535

SR.

59

gr.

8,066

SR.

13

gr. SR.

8,805 15 4,050 — • 89,601 72 81,535 59 8,066 13 — —

39,284
8,805

01

15
34,950
4,050

— 83,288
89,601

54
72

121,641
81,535

35
59 8,066 13

38,352 81

30,478 86 30,900 — 172,890 26 203,176 94 — — 30,286 68

24,570
5,250

11,617
2,373
2,020
1,200

37
17

59
29

24,950
4,400

10,300
4,200
2,020
1,200

— 1,217
27

3,675
2,828

1,200

65
20
95
15

25,960
4,934

13,142
6,267
2,020

49
23
58
08

1,200

—
24,742

4,907
9,466
3,438
2,020

84
03
63
93

44,631
1,829

10,650
1,200

11,856

42
05

89

44,670

9,000
1,600

12,475

—

8,948
416

8,900
70

12,642

95
90

02

52,324
1,802

100
1,270

38
65

8,800

12,642 02

43,375
1,385

1,200

43
75

25,153 58 24,795 — 30,977 87 55,497 03 — — 24,519 16

3,317
1,445
4,149
4,383
2,245
3,896

160,445
180,567

14,882

94
63
80
70

26
55
58
69

4,000
1,500
2,000
3,500
1,900
4,500

140,000
157,100

2,000

—

1,215

101
84

2

206,190
43,548

60
05

75

94
8C

6,407
2,103
3,426
5,298
2,219
4,566

162,045
23,175
38,613

94
90
50
40

79
19
30
60

183,015
4,935

64
20

5,192
2,103
3,324
5,214
2,219
4,564

162,045

94
90
90
35

04
19

15,566 39 1,700 — 251,143 14 247,856 62 3,286 52 — —

25,153
15,566

58
39

24,795
1,700

— 30,977
251,143

87
14

55,497
247,856

03
62 3,286 52

24,519 16

9,587 19 23,095 — 282,121 01 303,353 65 — — 21,232 64



(55) JVÏ 11 — 137

Btaafe-Eerfjramg fre« Mantom Bern |îtr îra# Haljr 1905.

iHcrfjuurtft

1904.

Vöranfdjtaß

1905.
$0tttcn mtî> Jtedjmingsrubrilmt.

91

Einnahmen.

oh»

Witögnbcii.

9te

Einnahmen.

tH«

Sluëgakit.

gr.

15,482
2,208

15,549
4,674
4,000

SR.

99
87
80
60

16,700
1,700

14,200
5,500
4,000

SR.

gaufettbe &ertt>altmtg«

XIII. fanbroirtfdjaft.

E. Söhtterfdnileu.

1. 8attbtoirtfc()aftlid)e Söinterfctjule SRittti :

a. Unterricht
b. Vernmltung
c. SRaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjjing

Vetriebêergeïmiê
f. (jnbentarberättberunq
g. ^oftgeïber
h. Vunbeêbeitrag

IV, 1309

2. filiale in Langenthal :

a. Unterridjt
b. Verwaltung
c. Vaprung
d. Verpflegung

Vetriebsergebms
e. .Çîoftgelber
f. Vunbeêbeitrag

IV, 1309

3. Lanbluirtfcpaftlicpe Söinterfcpule Sßruntrut :

a. Unterricht
b. Verwaltung
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VUeijirtg

Vetriebsergebnis
f. ^nbentarberänberung

g. .iîoftgelber
h. Vunbeëbeitrag

IV, 1309

1. Lanbwirtfcpaftlicpe äßinterfcpule SRütti
2. filiale in Langenthal
3. Lanbwirtfcpaftlicpe Söinterfc^ule îpruntrut

gr.

75

23

SR.

90

50

gr-

16,754
2,123

15,297
4,810
4,000

>R.

05
80
80
05

gv- SR. ge-

16,678
2,123

15,297
4,786
4,000

SR.

15
80
80
55

41,916

13,357
7,577

26

80
19

42,100

12,400
8,350

—
99

13,710
8,010

40

88

42,985

181

70

20 13,528
8,010

80
88

42,886 30

20,981 27 21,350 — 21,820 28 43,166 90 — — 21,346 62

—
— 70 1,522

151
2,615

490

95
89
70
25

—
1,452

151

2,615
490

95
89
70
25

— — — —
70

2,070
821 88

4,780 79
2,070

821 88

4,710 79

— — — — 2,961 88 4,780 79 — — 1,818 91

7,679
1,666
2,842
1,130

500

02
70
80
85

8,550
1,700
3,600
1,500

590

— —

— 8,002
1,741
3,339
1,380

590

87
17
60
82

—
— 8,002

1,741
3,339
1,380

590

87
17
60
82

13,819

2,842
3,515

37

80
16

15,940

3,600
4,000

—
3,339
3,706

60
16

15,054 46

3,339
3,706

60
16

15,054 46

7,461 41 8,340 7,045 76 15,054 46 — — 8,008 70

20,981

7,461

27

41

21,350

8,340

— 21,820
2,961
7,045

28
88
76

43,166
4,780

15,054

90
79
46

—
— 21,346

1,818
8,008

62
91
70

28,442 68 29,690 — 31,827 92 63,002 15 — — 31,174 23

15,821
212,969
30,478

9,587
28,442

44
86
19
68

17,180
270,700
30,900
23,095
29,690

—

A. Vertonltuttjiëfo|ifen Per îirettion
B. Sanïnmrtfdjttft
C. öanimrirtfdjaftlidie 6djitle
D. SWolfereifdptle
E. Sanbiüirt|'(httftltf()c SBinterfdjuleit....
SSJerttgct- 3tu8ga6eit afe öerattfdpagt gr. 6,906. 35

413,963
172,890
282,121
31,827

65
26
Ol
92

16,612
679,316
203,176
303,353

63,002

02
73
94
65
15

—
—

16,612
265,353
30,286
21,232
31,174

02
08
68
64
23

297,299 17 371,565 — 900,802 84 1,265,461 49 — — 364,658 65



138 — J\s 11 (56)

Staate-tofjramg te Mantam Bern für te lafjr 1905.

ftedjnung

1904.

fBoranfdjtoß

1905.
gtimtcn uni» Jtedjttungsrubrihcn.

Sil
(vinnafjmctt.

lljs
3lu§ßakit.

9te

(ünnufjuttn.

i il s

Nuöflflbcn.

ÖV. 91. 91.

gaufettbe Ücrnmltmtß.

XIV. forftwefen.

3r- 9Î. »• 9t. Sv. 9t. 9t.

4,200
9,560
3,010
1,230

40

4,200
9,800
3,000
1,230

—

A. 2k¥t»<iltutt0£f0ftett öer centrale« JVorfO
5Bcrt«altu«fl.

1. Sefolbung beê ©etretcirë IV, 1311
2. Sefolbungen ber 2lngeftellten IV, 1312
3. Suream uttb Sieifetoften IV, 1315
4. Stietjinfe IV, 1316

11,327
500

50

4,200
9,800

14,339
1,880

05

— 4,200
9,800
3,011
1,380

55

18,000 40 18,230 — 11,827 50 30,219 05 — — 18,391 55

16,800

893
3,005

120

83,400
2,849

17,666
2,980

17,265

38,520
54,000

85
15

90
10

45

16,800

1,200
3,600

120

83,400
3,000

18,000
3,000

17,400

35,800
54,000

—

B. 3?otfti>ott}ei.
1. gorftinfpeftoren :

a. Seiulbungen ber ftorfiittfoeI=
toren IV, 1317

b. Sureauïoften IV, 1319
c. gteifefoften IV, 1320
d. SUe^nê IV, 1320

2. teiëfbrfter :

a. Sefolbmtgen ber Vreisfbrfter IV, 1322
b. Sureaufoften IV, 1325
c. Seifefoften IV, 1327
d. ÛJÎietainfe IV, 1329

3. OBerBannmarte unb 3öalbauf=
fetjer IV, 1332

4. Settrag beê Sitnbee IV, 1332
5. 2lnteil ber ©taatëtoalbungen an

ben floften ber ^orftinfpeftoren
unb lîreiêfBrfter IV, 1332

58

37,638

54,000

80

15

16,800
1,333
2,247

270

83,400
2,981

16,490
3,020

15,994

55
35

30
40

37,638

54,000

15

16,800
1,274
2,247

270

83,400
2,981

16,490
3,020

15,994

75
35

30
40

52,459 55 56,720 — 91,696 95 142,536 60 — — 50,839 65

3,195

50,000

98 5,000

50,000

—
?fdrl>eruttö ôeë ®0rft»»efenë.

1. Seiträge an S5albtoirtfd)aftëplâtte
unb g'örberung bes gorfttoefenë
im allgemeinen IV, 1336

2. SerBauungen bon SöilbBäcpen unb
9lufforftungen im Hochgebirge IV, 1336

20,216 17 23,105

50,000

57 — — 2,889

50,000

40

53,195 98 55,000 — 20,216 17 73,105 57 — — 52,889 40

18,000
52,459
53,195

40
55
98

18,230
56,720
55,000

— A. SertiJttltuitflêfoften
B. gforjtpolijei
C. görtienmß öeö gorftuiefeitS

11,827
91,696
20,216

50
95
17

30,219
142,536
73,105

05
60
57

— — 18,391
50,839
52,889

55
65
40

123,655 93 129,950 — SBeniger Ausgaben at« üeran[d)(agt %x. 7,829.40. 128,740 62 245,861 22 — — 122,120 60



(57) JV» Ii — 139

Staate-Herîimmg ta Bauten# Bern fur ta M\\x 1905.

9lcd)ituitß

1904.

Sorttnfdjïag

1905.
gjttmten unî) l^cdjnungsrubnkcn. ftat

diitnafjmen. 5tu§p6en.

9t C t » :

fêtnnaljmen. Ausgaben.

gv- SR. St-

814,464
162,840

977,304

770,000
150,000

920,000

1,602
660

19,684

85
60
59

1,000
800

17,000

21,948 04 18,800

14,206
50,000
37,836

177,931
806

7,733
61

5,563
2,032
3,145

62

05
80
90
95
10
98
65

20,000
50,000
38,800

170,000
1,500
6,000
1,000
5,600
3,000
3,300

293,026 75 292,600

6,407
36,647
49,336

1,428

93,818

50
22
04
20

96

91.

Saufettbe ^eiiualtintß.

XV. BtaatsttmUiuttcjen.

A. ««fr 3tt»if<bennu%ttttoew.

1. .öauptmitjungen IV, 1338
2. âtoif^ennu^uttgen IV, 1338

B. SRebenttuRunfleu.

1. ©tocflofungen IV, 1339
2. ©ruBenlofungen, ïorf IV, 1341
3. 3öeib= nno Seljenjinfe, @raö= unb

SifcfyenrauB IV, 1344

8,000
36,000
48,000

3,000

95,000

C. âôittftfxtftêfofte».
1. SöalbMtnren
2. SBegattlogett
3. §utlö()ne (SSannraartenlöljne)
4. flüfllbfjne
5. SJiarcCjurtgert, Sermeffuttgen
6. @teigerungê= unb 33erfaufë!often
7. IRectjtêfoften
8. Slufforftung im großen ïftooê
9. ©eBäubereparaturen

10. SunbeêBeitrag an .^utïoijne

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

1358
1364
1368
1369
1370
1372
1374
1375
1377
1378

D. SBefdjtvetrfeen.

1. SteuerungenanS8erec£)ttgteunbïlrme IV, 1379
2. ©taatôfteuern IV, 1380
3. ©emeinbefteuern IV, 1391
4. Sctpettemnaterial IV, 1400

gr.

829,917
165,186

995,103

1,207
621

20,976

22,806 43

62,107

2,746

64,854

229
964

1,194

3*-

381

354

735

15

90

05

88

74,128
50,000
38,486

196,249
2,373
4,426

279
5,573
2,649

374,166

6,798
33,336
44,255

1,757

86,148

91. »*•

829,917
165,186

995,103

90

826
621

20,621

90 22,070

2,746

66

16

gv.

95
80

78

53

90

12,021
50,000
38,486

196,249
2,373
4,426

279
5,573
2,649

309,312

6,798
33,106
43,290

1,757

84,953

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 36



140 — JV« Il (58)

Staat#-Brrfjmmg te Hantim# Bern fur îtas Jaljr 1905.

ÉRedjitung

1904.

&orattfdjIaß

1905.
fönten nnî> fledjnungsrubnkcn.

9t o ^
®tnittt^mcn. 9lu§gabeit.

9tetn«
(ftunnfjmcn. Ausgaben.

gv.

54,000

3,500

57,500

977,304
21,948

293,026
93,818
57,500

SR gi'-

54,000

3,500

57,500

04
75
96

920,000
18,800

292,600
95,000
57,500

554,906 33

163,602
12,552
15,660

661,245
127,660

11,735
500

992,955

493,700

25
95

22
45

87

159,000
12,000
14,560

662,080
127,450

10,200
200

985,490

Saitfettbe itcrltmltuiiß.

XV. Staatsirialbungeu.

E. î'erwaltunfléfofteit.
1. Slnteil ber Staatstnalbungen an

bett Soften ber 3orftirifpe!toren
unb Ureiëfbrfter IV, 1401

2. Skitrag an bte Unfall unb Äran=
ïenïaffe ber Söalbarbeiter IV, 1401

A. öiiubti unb gtutf^ennutjungen
B. (Rebeitmtkitngen
C. 2Birtfdjafitôfojteit
D. Skfdjtoerbeit
E. äterttmltunplfoften

2ReIjr Qctnnaljmett at« »eranfdjfagt gl'- 71,707.64

XVI. Pomatten.

A. ©rtrafl.
1. ^acfitjinfe Don ©bilbomänett
2. SjMjtjinfe Don Sfruttbbomänett
3. ïïîietjinfe Don Virctjengebäuben
4. ÛJÎtetginfe bon SlmtêgeMuben
5. ajiietjjinfe bon ÜMilitärgeMuben
6. (£rlös bon Sprobuften
7. SSerfcfjiebene 6innaf)men

IV, 1404
IV, 1408
IV, 1409
IV, 1410
IV, 1409
IV, 1412
IV, 1413

gi'- SR. gv-

995,103
22,806
64,854

1,194

1,083,958

168,995
12,188
14,565

663,150
127,450

17,353
278

1,003,981

54,000

3,500

57,500

43
05
88

36

90
45

69

735
374,166
86,148
57,500

518,550

225
67

424

716

SR. gi'- SR. gi'-

995,103
22,070

72 565,407

06

168,770
12,121
14,565

663,150
127,450

16,929
278

06 1,003,265

54,000

3,500

57,500

53
309,312
84,953
57,500

64

63

61
28

\



(59) M 11 — 141

Btaafe-Ketfjmmg tie* Bantnn# Bern für bas Jafjr 1905.

iHcrfjitmtß

1904.

Storanfdjfog

1905. Anteil uni* itcdjmwgsrubriton.
9t

(StnnaJjmen.

D f) S

Ausgaben.

9te

fêtnitaljmeit.

tits
Ausgaben.

Sr. SR. Sr. SR.

Saufettfce

XVI. 1mitritten.

15. äöirtfd)ttft«toften.

Sr. SR. Sr- SR. Sr- SR. Sr. SR.

10,646
264
790

1,115
42,042

71

30
05
96
15

15,000
500

1,000
4,000

47,000

—

1. JMturarMten it. SSerBefferuttgen IV, 1414
2. Sttatdjungett, SBerateffuttgett IV, 1415
3. 3luffic^têïoften IV, 1416
4. $aufê= u. 33er|rac()i;imgêfoften IV, 1418
5. Sranbberficfjerungêtoftett IV, 1421

17
1

80
14

12,016
1,080
1,368
2,808

45,980

77
30
49
55
02

—
—

12,016
1,080
1,368
2,790

45,978

77
30
49
75
88

54,859 17 67,500 — 18 94 63,254 13 — — 63,235 19

C. SBeftfytvevbe«.

15,287
17,618

74
27

19,000
17,000

1. Staatêfteuern IV, 1423
2. ©emeinbefteuern IV, 1429

208
5,159

07
76

15,456
19,160

36
39

— z 15,248
14,000

29
63

32,906 01 36,000 — 5,367 83 34,616 75 — — 29,248 92

992,955
54,859
32,906

87
17
01

985,490
67,500
36,000

A. fêïftag
B. aSMrtfdjaftëïoflett
C. SBefdjtoeröen

1,003,981
18

5,367

69
94
83

716
63,254
34,616

06
13
75

1,003,265 63
63,235
29,248

19
92

905,190 69 881,990 — 2Ref)r (Stnnafjmen als ttcranfrfjlagt gr. 28,791. 52 1,009,368 46 98,586 94 910,781 52 — —



142 — JVs 11 (60)

Staat#-Herfinnng tie# Hantait# Bern fnr îra# Jaïjr 1905.

fftedjnunfl

1904.

©oranfdjfafl

1905.
Ritten uttîi lledjttuitgsrubnkcn.

©innaljntcn.

iljs
51uëga6cn.

9tc

©iitnuljutcn.

ins
Üluöflttbcit.

St.

64,581
90,423

SR.

15
65

St-

72,000
90,000

SR.

Saufende iùrmaltuiuv

XVII. Pomancnliaflrc.

A. gtnfe Hon ©utljalien IV, 1432
B. gtnje fût ÄauffdjulJiett IV, 1432

SBcnigev ïïuêgabeit alê »erattfdpagt %x. 3,300. 83

XVIII. IwottjeKarkaflTe.

A. atoftettvaa«

1. ginfe bon ot£)eïar=$>arlef)n
2. ginfe bon ÎDarlepn an ©emeinben
3. ginfe bon zeitweiligen ©elbanlagen
4. ißrobifionen
5. fOlietginê bom SlnftaltêgeMube
6.a_3trts beë ïlnleiljens, gr. 50,000,000, 3 °/o

6.\3inê beê 2ïnleif)en§, $r. 30,000,000, 372%
7. Soften ber gouponêeinlbfung
8. 91mortifation ber 2lnleiI)enëloften
9. 3inîe ber SSepotê auf .éaffafdjeine

10. ginfe ber 2)epot§ in .Kontokorrent
11. ginfe ber Spareinlagen
12. Momentane ©elbaufnapmen
13.a33erlufte unb ^Ibfctjreibungert
13.bKurêberIuft= unb iReferbekonto
14. (Sinfommenêfteuern
15. $inê beë Stammlapitats

B. »evmaUuna«fofl<tt.

1. ïaggelber ber SSerloaltungèbelj'ùrben
2. SSefolbungen ber SBeamtcn

3. SBefolbungen ber SKngeftettten
4. ÎJlietjinfe
5. Sureauloften
6. 9tecl)të= unb SSetreibungêloften
7. Smolumente

C. 3t«ê be# îtammfabitale.

St-

74,893

SR.

78

St-

89,592

SR.

95

St-

74,893

SR.

78

St-

89,592

SR.

95

25,842 50 18,000 — 74,893 78 89,592 95 — — 14,699 17

6,716,928
304,831
139,193
21,827
15,837

1,500,000

7,634
192,663

2,312,871
523,669

1,034,863
32,605

50,000
144,575
800,000

40
05
40
70
31

75

05
08
75
85

6,845,000
308,000
102,000

18,000
14,000

1,500,000

12,000
192,700

2,392,500
547,500

1,052,600
21,000
3,700

30,000
155,000
800,000

—

7,033,833
322,516
442,063

33,254
17,263

115

18

08

80

299

1,138
7,101

11,528
1,500,000

287,500
6,402

212,663
2,540,408

606,451
1,068,902

36,499

30,000
159,231
800,000

60

50
25
77

05

75
57
60
65

25

7,033,533
322,516
440,924

26,152
5,734

58

58
75
23

1,500,000
287,500

6,402
212,663

2,540,408
606,451

1,068,786
36,499

30,000
159,231
800,000

05

75
57
80
65

25

599,735 38 580,000 — 7,849,045 06 7,268,126 99 580,918 07 — —

6,770
37,400
52,861

7,000
10,527

561
3,624

70
12
70

7,000
39,000
55,000

7,000
12,500

500
3,000

—

3,471
5,031
3,727

70
85
65

7,705
38,000
54,648

7,000
14,177
5,326

70

75
80

3,727 65

7,705
38,000
54,648

7,000
10,706

294

70

05
95

111,495 12 118,000 — 12,231 20 126,858 25 — — 114,627 05

800,000 800,000 800,000 800,000

800,000 — 800,000 — 800,000 — — — 800,000 — — —



(61) JVs Ii — 143

Staats-Eeiifiumg très Hantnns Bern für tras Jatjr 1905.

IRe^nung

1904.

$ortutfd)Iaß

1905.
glitten unîi Itedjmmgsrubrilwit.

91

(ftuitafjiucit.

otj«

Mu§8«6en.

91 e

(fittiiuf)mcit.

t n «

5tu8ßakn.

gr- 9Î. gv. 9t.

Srtiifenbe 33ertoaftimg.

XVIII. irjpotljeharlMffe.

gr. 9t. gr. 9t. gi-- 9t. gr- 9t.

599,735
111,495
800,000

38
12

580,000
118,000
800,000

—
A. Mo^ertrag
B. StottmOnnpfoften
C. ftttts öeö Stnutmfubitutö

7,849,045
12,231

800,000

06
20

7,268,126
126,858

99
25

580,918

800,000

07
114,627 05

1,288,240 26 1,262,000 — IV, 1433 8,661,276 26 7,394,985 24 1,266,291 02 — —

2)tcf)r ®tmial)men als uevanfdjlagt gr. 4,291. 02

XIX. lautonaliianlt.

A. ©etricbörrtrafl.
798,011

525,000

2,251

1,277,104
405,081
133,159

11,964
198,620
47,451
28,141

527,358
1,152

60

65

72
08
85
39
28
57
30
89
61

900,000

525,000

5,000
75,000

1,255,000
350,000
130,000
10,000
40,000

520,000

—

1. Mfelertraq
2. Pinfe:

a. pittë beê 31ttleif)ettê b. 1899, $r. 15,000,000,
3V«%

b. Soften bet Ooupotts=6titlü|uttq
c. Slmortifation bet 5lttIei^ettêfoften b. 1899
d. äkrfdftebene pinfe

3. SprobifiDttert uitb 21ufbett)af)ruttg§gebül)reu
4. Stanïnotenfteuer
5. Cantonale unb ©emeinbefteuern
6. 2lbfct)rabmtqett unb 33erlufte
7. flurêgetoinn auf SöertfTriften
8. ©elbbefcfjaffung Dom 2lu§Iaitb
9. SScnualtungstoftert

10. llebertragung in bte ©fjejialtefetbe

789,423

3,053,923
490,258

6,294
142,532

92

42
57

22
86

525,000
1,980

75,000
1,874,534

10,984
129,890

15,167
122,527

21,125
569,658

36,562

90

02
99
35
54
76

65
93
85

789,423

1,179,389
479,273

142,532

92

40
58

86

525,000
1,980

75,000

129,890
15,167

116,233

21,125
569,658

36,562

90

35
54
54

65
93
85

1,100,000 — 1,200,000 — IV, 1434 4,482,432 99 3,382,432 99 1,100,000 — — -
Sentger ®tmtaf)tnen als »eranfdjlagt gr. 100,000. —
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144 — JTï il (62)

Staaten$ te# Mattten# Bern flir te Safjr 1905.

fftedjnung

1904.

SBoranfdjlag

1905.
fönten mti> Pedjnmtg$ntbrih£n.

9t<

Einnahmen.

ifj--
SKuöflubctt.

9tt
fëinnaljittcn.

ins
Ausgaben.

5v.

13,986
133,037
84,521

101,184
19,146
4,349

33,846

SR.

57

40

25
14
85

09

Sr.

135,000
50,000

100,000
10,000

5,000

SR.

ëaufenbe üBerhmltutifl.

XX. StaatsHaffc.

A. 3ittfe t>on ©utbaben.

1. ^5irtfe bott ©elbanlagen :

a. »anlbepot IV, 1435
b. Obligationen IV, 1436
c. îtttien IV, 1437

2. .Qinfe bon Borfchüffen :

a. ©pejialbertoaltnngen IV, 1438
b. Oeffentlidje Unternehmen IV, 1439

3. 3infe boit betriebenen ®utf)aben
unb Berfpatung^irtfe IV, 1443

4. Berfchiebene @innai)nten IV, 1446

B. 3ittfe fitr Sdmlbeu.

1. gittfe für Sefiotê :

a. 'Sbejiatbcnoattungen .IV, 1447
b. @erichttid)e ©etbijinterlagen IV, 1450
e. Sdbminiftratibe ©elbf)tnterlagen IV, 1453
d. ©fjezialfonbS IV, 1454
e. 33erfc£)iebene Oefiote.... IV, 1456

2. Sinfe für borübergetjenbe ©elbauf=
naijmen IV, 1457

3. ©conti für Barzahlungen IV, 1460

A. giitfe boit OfuKjaben
B. ginfe für ©djulöeit

SRefjr @innat|men a(« öeranfdjfagt gr. 106,792.08.

Sr-

93,196
138,815
59,933

92,364
28,104

4,613
24,675

SR.

55
40
40

55
58

87
06

Sr-

6,501
5,746

8

32

950

SR.

65
95
60

63

Sr-

86,694
133,068
59,924

92,364
28,071

4,613
23,725

SR.

90
45
80

55
95

87
06

Sr. SR.

390,071 30 300,000 441,703 41 13,239 83 428,463 58 — —

37,418
15,029

621
2,723
2,068

5,794

70
91
28
28
05

93

59

50,000
12,000

1,000

7,000
50,000

5,000

—

24

4,963

80

65

40

68,848
17,479

1,160
687

5,760

52,552
5,172

23
29
02
32
57

50
42

4,276 33

68,848
17,454
1,160

5,760

52,552
5,172

23
49
02

57

50
02

58,209 125,000 — 4,988 85 151,660 35 — — 146,671 50

390,071
58,209

30
59

300,000
125,000

441,703
4,988

41
85

13,239
151,660

83
35

428,463 58
146,671 50

331,801 71 175,000 — 446,692 26 164,900 18 281,792 08 — —



(63) JVÎ 11 — 145

Staate-Helming te Mantorn Berit für te Jafjr 1905.

Sftedjnunß

1904.

S^araitfd|laa

1905.
ganten «nî> Jttdjmmgsntbrihett.

91 a I)

(fmnnljmen.

et«:
(fittnafjmett. Sluôgabett.

g*- gv. 9i

128,863
31,153

6,615
1,698

520

93,313

95
60
90
70
84

130,000
30,000
6,500

500
1,000

95,000

4,342
1,801

20,000

10,000

23,577
23,577

1,409
8,606

05

32
32
25
17

5,000
3,000

20,000

10,000

26,500
26,500
4,000

93,313 99 95,000

10,922
19

45
90

3,000
100

10,942 35 3,100

93,313
93,313
10,942

99
99
35

95,000
95,000
3,100

10,942 35 3,100

Saitfettbe S&erltutliung.

XXI. lußett unö Konfiskationen.

4. Stuften.

1. ©efitrodjette 33trf)eit IV, 1467
2. Umgeroartbelte SBufjett IV, 1471
3. SSerjäI;rie Stuften IV, 1473
4. 31bmtnt[tïattui)u|]en IV, 1475
5. Sittteile art eibgettöffifdjett Sufjett IV, 1476

B. Stuftenbevtoxubuug.

1. Sejuggloften IV, 1480
2. SMofjrtttrtgeit art ©emeittbeltolijei^

bierter ltttb ißribate IV, 1481
3. Seitrag art bie SSejoIbuttg beg

5poIiaei!or).g IV, 1482
4. Beitrag art bie $ttbalibettfaffe beg=

fetten IV, 1482
5. Sltrteil beg ©efuttbf)eitgtt>efettg IV, 1482
6. Slrtteil ber ©emeirtbett IV, 1483
7. »ergebene SBufjenanteile IV, 1492
8. Vortrag ju berteilertber Sittteile IV, 1492

C. ©rfaft uu»> «oufiêfationen.
1. Srfalj IV, 1491
2. Äonfiglatiottett IV, 1493

A. Staffen
B. !Oufeeitiieriueitbuitg
C. (frfaij unb tonfiälationen

äJteljv @inuaf)trtett at« »eranfdjtagt gr. 525.30

gr.

129,487

836
135

130,460

18

62,243

62,261

5,849
20

5,869

130,460
62,261
5,869

198,591

77

20

55

55

80

80

55

gr. gt-

26,332
5,812

32,144

4,717

1,899

20,000

17,000
29,471
29,471

2,253
55,761

160,576

2,244

2,244

32,144
160,576

2,244

194,966

96

85

95

79

50

50

96
79
50

25

129,487

836
135

98,315

6,481

3,605
20

3,625

98,315

3,625

3,625

77

24

Ol

30

30

30

gr.

26,332
5,812

4,699

1,899

20,000

17,000
29,471
29,471
2,253

98,315

98,315

9t.

31
65

30

95

65
65
70

24

24



146 — Ni 11 (64)

Staats-Brrïimmg bes ftattfmt# Bern für bas Saïjr 1905.

Èftedjnanfl ©ornnidjlag
Ritten iwft |lcrtjmmg5ntbrikcn.

9t(>ÜS 9te t n s

1904. 1905. («innagmen. Mußgaben. (ftnmiljinen. Maßgaben.

Sv- 91. S1'- 9t. Sr. SR. Sv. SR. SR. SR.

gattfettbe SSerlualtuiijj.

XXII. Jifdjerei uttb Bergbau.

A. 3#g>.

65,931 54,000 1. Sagbpatentgebüfirett IV, 1494 61,653 10 61,653 10 — _
12,4.70 11,000 — 2. Mttteil ber ©emeittbett, 20 % IV, 1495 10 — 11,570 — 11,560 —
9,704 95 9,900 — 3. 5luffid)t§= uttb Sejugëîoftett IV, 1498 539 — 10,305 40 — 9,766 40
2,814 65 1,500 — 4. Debuttg ber 3faqb IV, 1499 — — 343 35 — 343 35
2,003 10 2,000 — 5. Vergütung ber @ibgertoffenfd)aft IV, 1499 1,992 78 — — 1,992 78 — —

42,944 50 33,600 — 64,194 88 22,218 75 41,976 13 — —

B. Sifdjerei.

9,034 8,000 — 1. ^ifdjejettjittfe it. SßaterttgeBiifjren IV, 1501 8,438 146 80 8,291 20 -— —.

7,064 93 7,000 — 2. Muffid)tê= uttb Sejugsfoftert IV, 1503 •— 7,480 03 — — 7,480 03
393 1,000 — 3. £ebung ber 3ifc§3ucï)t.... IV, 1505 3,805 93 4,685 13 — — 879 20

3,366 33 3,000 — 4. iöerguturtg ber fêibgertoffeitfdjaft IV, 1507 3,519 49 — 3,519 49 — —
209 90 200 — 5. ftifc^ucÇtanftalt IV, 1508 900 — 559 75 340 25 — —
240 — 500 — 6. 3ted)têïoften IV, 1509 — — 780 50 — - 780 50

4,912 30 2,700 — 16,663 42 13,652 21 3,011 21 — —

C. Vcrflbitu.

1,200 1,200 1. Sefolbuttg bes 9Jïmett=$ttf:peft0rê IV, 1510 1,200 1,200 —
2,148 84 2,000 — 2. ©fenerjgebüfyrett IV, 1510 3,694 76 3,694 76 — —

3. ©teittbrucf)e :

173 92 200 a. Honjeffiottêgebitlirett IV, 1511 173 92 173 92 — —
2,598 31 2,000 b. Stodernftembrudj(MuSbeutung IV, 1511 1,748 55 1,786 95 38 40
— — 1,000 — 4. Hebung bes Sergbaueê — — —

3,721 07 2,000 — 5,617 23 2,986 95 2,630 28 — —

42,944 50 33,600 A. Snflb 64,194 88 22,218 75 41,976 13
4,912 30 2,700 — B. gifdjerei 16,663 42 13,652 21 3,011 21 — —
3,721 07 2,000 — C. ÜBergbau 5,617 23 2,986 95 2,630 28 — —

51,577 87 38,300 — 86,475 53 38,857 91 47,617 62 —- —



(65) M 11 — 147

Staat*-Iteitjram# Ire* Hantmt* 3txn ptr fra* laftr 1905.

9tedjmnt|\ Soronfdjtofl
glutton uttb ftcrijmmgsnibrikctt.

9t« 1' 9 t e « «

1904. iyuo. (Çtititafjmen. 91uögnbcit. (Çiitnafjmcn. Äuißttbcn.

3v. SR. SR. ®r. SR. »V. SR. Sr. SR. S*. SR.

gaufettbe ^crnmltiutg.

XXIII. Jaljljanblttng.

A. ealjuetfauf.

46,937 85 — 1. ©a^borräte auf 1. partner —- — 56,303 47 — 56,303 47
1,066,961 40 1,057,600 — 2. .ftwÇfalj 1,503,402 30 425,359 80 1,078,042 50 —

940 •— 600 — 3. STafeïfaljj 3,050 — 2,485 — 565 — —
835 — 700 — 4. 9JleerfaIä 1,140 — 685 -— 455 — —

13,305 50 15,000 — 5. ©etoerbefaljj 30,365 80 16,075 75 14,290 05 —
303 — — — 6. ^einfalj 2,458 50 855 — 1,603 50 —

56,303 47 — — 7. @aI;}borräte auf 31. SDqember 57,650 68 — — 57,650 68 — —

1,091,710 52 1,073,900 — 1,598,067 28 501,764 02 1,096,303 26 —

Ii. ©etriefcêïoftett.

16,000 — 16,000 — 1. îfirts beê SBetriebêïafntalê — 16,000 — — 16,000
75,526 22 83,500 — 2. ïransfJortÊoftert 1,458 65 75,881 33 — 74,422 68

105,022 70 103,100 — 3. 21uêlDÛgerIôf)ne — — 105,338 57 — 105,338 57
6,222 45 6,600 — 4. ^Jlagajinlolfne — — 6,115 85 — 6,115 85

11,400 62 11,300 — 5. töergütungeu für 33arjal)Iuttg -— — 11,622 22 — 11,622 22
761 35 600 — 6. Sßerfdjteberte Setriebëtoften •— — 693 60 — 693 60
299 89 400 — 7. 33erfd)iebene Stnnafjmen 2,270 90 — — 2,270 90 — —

2,327 05 2,100 — 8. ©conti unb ^inöbergütungen 2,441 15 — — 2,441 15 — —
212,306 40 218,600 — 6,170 70 215,651 57 — — 209,480 87

C. Sücrttmttimflöfofteu.

8,100 9,700 -— 1. Sefolbungen ber Beamten — .—. 9,193 30 '— — 9,193 30
2,265 67 3,000 — 2. 93ureaufoften — — 2,015 62 —- 2,015 62
7,050 — 6,700 — 3. Jfttetjiufe — — 7,300 — — — 7,300 —

17,415 67 19,400 — — 18,508 92 — — 18,508 92

1,091,710 52 1,073,900 A. ©atjüerfauf 1,598,067 28 501,764 02 1,096,303 26
212,306 40 218,600 — B. tBetrietiStoften 6,170 70 215,651 57 — — 209,480 87

17,415 67 19,400 — C. ^crioattungstüfteii — — 18,508 92 — — 18,508 92

861,988 45 835,900 — IV, 1517 1,604,237 98 735,924 51 868,313 47 — —

äJieljr (Sttutafjmeu als »eranfdjlagt Sr- 32,413.47

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 38



148 — Xi Ii (66)

Staate-Herf|ttmtg Hauten# Bern fur fräs Saljr 1905»

9tcdjniutg

1904.

a»oranid)laß

1905.
glimten wtiîi ftedjmmgsntbrikeit.

91

(ftttnaljmeit.

9 h «

Ausgaben.

9t e

Einnahmen.

t n «

Ausgaben.

61,780
477,624

34,080

91.

10
10
70

gr-

55,000
420,000
30,000

9t.

Smtfeitbe tBci-umltiutß.

XXIV. Stempel* uttb Panknoten=Steucr.

A. ©tctnUetfteucr.

1. ©tentpetyapieï
2. (Stempelmarlen
3. ©pieHarten=igtempeI

IV,1561

B. tBantnotenfteue«.

1. ßantonalbanf IV, 1547

C. »eitieWfoftett.
1. Rohmaterial uttb linterhalt ber

©erate IV, 1548
2. Jßroöifimtett ber ©tempetberfäufer IV, 1549
3. Sejugêloften IV, 1550

D. tBemaltunaSfoftett.
1. Sefolbuttg be» SLiorfte'hers IV, 1551
2. Sefolbungen ber Ulnqeftellten. IV, 1552
3. Sureaufoften IV, 1554
4. SKietjittö IV, 1554

A. ©temhelfteuer
B. IBanfnotenfteuet
C. Setriebgfoften
D. Sernmltunggtoften

5Dte£)v Gsiiutaljmen a(3 »eranfdjlagt %v. 80,815. 43

gr.

62,529
489,450

37,169

9t.

20

50

gr.

2,655

9t.

40

gi-.

62,529
486,794

37,169

9t.

20
60
50

gi-- 9t.

573,484 00 505,000 589,148 70 2,655 40 586,493 30 — —

114,137 110,000 111,334 60 111,334 60

114,137 — 110,000 — 111,334 60 — — 111,334 60 — —

13,398

28,290
200

55

10

13,500

26,500
300

—
273 40 13,701

28,636
155

05
92
75

— — 13,427
28,636

155

65
92
75

41,888 65 40,300 — 273 40 42,493 72 — — 42,220 32

7,700

3,061
525

50

1 3,800
1 4,200

3,000
525

—
—

—
3,800
4,200
3,092

525
15

— — 3,800
4,200
3,092

525
15

11,286 50 11,525 — — — 11,617 15 — — 11,617 15

573,484
114,137
41,888
11,286

90

65
50

505,000
110,000
40,300
11,525

— 589,148
111,334

273

70
60
40

2,655

42,493
11,617

40

72
15

586,493
111,334

30
60

42,220
11,617

32
15

634,446 75 563,175 — 700,756 70 56,766 27 643,990 43 — —



(67) *11 — 149

Staate-Bedjmmg ïre# Bauten# Bern für üas laftr 1905.

9lctf)»tunft

1904.

$oranfdjlaß

1905.
ftonten unit Itedjnungsrubrïlmt.

9t

(ftnititljuten.

tlj«
%uögn6en.

ft e

(ftnnaljnten.

in«
3üi8ßakn.

Sr.

879,103
128,723
403,841

1,072

SR.

63
35
05

50

0*.

650,000
120,000
360,000

1,200

SR.

Saufettbe sKerhmltmtg.

XXV. MK\)xm.

A. 2tmt£« uni» ©erid)têf^rei(>et
uni» »etrettmnflS= uni» Äonfureämtct*.

1. ^rojentgebttpren ber djreiber V, 1574
2. gije ©ebüprett ber îlmtêfTreiber V, 1594
3. ©ebütjren ber ©ertcfjtöfdjreiber unb

ber 33etreibungê= u. .Üonfursämter .V, 1617
4. Sejugëtoften V, 1621

B. ®taatSïattjlet.
1. (Smolumente, 5patentgebüf)ren uttb

ülaturalifatioriëgebüfjrert.... V, 1624

C. @e«i<f)töfan)leiett.

1. Obergericfjt, ©ebit£;rert inßibtlfüctjen,
Äanjlek uttb SpaterttgebiU)ren V, 1625
(®ebüf)rett ttt @traffad)en, fiepe IIIb, G, 2.)

D. Sttftta uuö spolijei.
1. ©ebüSOrert ber Sufti^birettion uttb ber

SpoUjetbireïtion V, 1628
2. ©ebüpren für sUiarft= unb |>aufier=

patente V, 1629
3. Spatenttajen ber ^anbelêretfenben V, 1629
4. ©ebüpren für gaprrabbetmttigungen V, 1631

Sr.

840,227
274,105

415,650

SR.

38

3r-

66
140,506

3,295
1,197

SR.

80
40

95

3r-

840,160
133,598

412,354

SR.

58
60

05
1,197

SR.

1,410,595 53 1,128,800 — 1,529,982 38 145,066 15 1,384,916 23 — —

35,000
38,365 578 30 37,786 70

45,420 — 35,000 — 88,365 — 578 30 37,786 70 —

10,400 — 7,000 —
8,200 8,200

10,400 — 7,000 — 8,200 —- — — 8,200 — — —

17,737

82,775

73,453

30

90

95

14,000

72,000

60,000
40,000

—
17,480

84,237
75,389
66,530

95
70
25

120

3Q

29,661

15

84

17,359

84,237
75,350
36,868

85

95
70
41

—

173,967 15 186,000 243,637 90 29,820 99 213,816 91 — —



150 — J*Ts 11 (68)

j&faafe-Xteifjramg te Hattfmt« Bern für te Ja!|r 1905,

Btedjiuing

1904.

$oran|"d)lafl

1905.
$0trtro uni) ikrtjmmgsnibnltttt.

91«

fêinitaljmcn.

lj S

(Äubpbeit.

9te

fëtnitaljtttett.

in«
Ausgaben.

S»-

3,639
9,760

SR.

02
07

Sr.

3,000
7,000

SR.

Saufeitbe ©ernmltung,

XXV. (Sebiiljren.

E. 25ireftiott J>eS Jnttern.
1. ÂottjeffionêgeBû^ren V, 1632
2. Smolumeute urtb 93erufê)iatentge=

Bühren V, 1633

F. SinanjMrcftiou.
1. ßmolummte uttb SalpubitJäge^

patente V, 1635

A. 5fott8s uitö©eridjtbfdjröber uitb©efreibttups
uttb ionfurötimter

B. ©taatbïanalei
C. ©eridjtbïairçleieit
D. $ttjtij uitb Ißoltjei
E. $ireftion beb ßitnern
F. ginanjbtietttun

SDÎeljr (Stttttflfjmcit a(« Beranfdjfagt Sr- 293,390. 12

Sr.

3,606

11,846

SR.

39

09

Sr.

25

SR. Sr.

3,606

11,821

SR.

39

09

Sr- SR.

13,399 09 10,000 — 15,452 48 25 — 15,427 48 —

150 100
150 7 20 142 80

150 — 100 — 150 — 7 20 142 80 — —

1,410,595

45,420
10,400

173,967
13,399

150

53

15
09

1,128,800

35,000
7,000

186,000
10,000

100

1,529,982
38,365
8,200

243,637
15,452

150

38

90
48

145,066
578

29,820
25

7

15
30

99

20

1,384,916
37,786

8,200
213,816

15,427
142

23
70

91
48
80

—
—

1,653,931 77 1,366,900 1,835,787 76 175,497 64 1,660,290 12 — —



(69) JVs ti — 151

Maate-tafiramg to bantam Bmt für bas Jatjr 1905,

9tcdjnuug

1904.

$orititfd)lng
1905.

Konten mtö Itedjmutprubnken.
9t

©tttmtljmen.

o|s
Ausgaben.

9t e

(Stnnajjtncn.

ins
Ausgaben.

3t- at. §r. 8t.

Sawfettbe iùrnml tu ttß,

XXVI. Ofrbfdjafts- uni) Sd)cttkungs=
Steuer.

A. Grtrnd öcr ©rbfd)«ftë= uttb ®<J)enfuu0ê«
Steuer.

3t- 9t. 3t- 8t. 3t- 9t. 3t. 9t.

1,009,450
101,241

4,409

32
41
31

400,000
40,000
2,000

—
1. £)rbentltd)e Abgaben V, 1636
2. Anteil ber ©errtehtbett, 10 % V, 1637
3. SBufjett V, 1637

582,943
107

1,674

23
48
54

1,151
57,887

70
16

581,791

1,674

53

54
57,779 68

912,618 22 362,000 — 584,725 25 59,038 86 525,686 39 — —

B. töcjuflSfoftcn.

8,420
394

80
10

8,000
500

1. Squggptobifionett V, 1638
2. äkrfcfjiebette Sepgêîoften V, 1639

— 9,571
479

23
75 z 9,571

479
23
75

8,814 90 8,500 — — — 10,050 98 — — 10,050 98

912,618
8,814

22
90

362,000
8,500

A. drbfdjnftës uttb ©djentunps©teiier
B. ©epgëïajien

584,725 25 59,038
10,050

86
98

525,686 39
10,050 98

903,803 32 353,500 — ®îel)ï Gstnnaljmen al« »eranfdjtagt %x. 162,135. 41 584,725 25 69,089 84 515,685 41 — —

•

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 39*



152 — Ni Ii (70)

Staate-Eerfjitung to* Xiattfims Bevit fur to* Jafjr 1905.

gtedjnung

1904.

ÜBorunfdjlng

1905.
giantett nni> Itedjmmgsmbrihcn.

9t(

(ginnafimen.

»(M

ÄitSßaben.

9te

(gtnnajjinen.

in«
Ausgaben.

Sc. 8t. Sc- 9t.

Sttufenfee &erhmlitttig.

XXVII. J®irtfdjaft0= uttb Ilctntjcrltouf0=
patentgebtiljren.

A. UlMrtfcJiaft^rttcntflctnUtr««.

Sc- 9t. Sr. 9t. Sr- 9t. Sr- 9t.

1,084,710
109,046

55
33

1,070,000
107,000 z 1. !patetttgebiif)ren V, 1663

2. Slnteil ber ©emetnben, 10 % V, 1665
1,128,577 10 33,700

109,046
60
33

1,094,876 50
109,046 33

975,664 22 963,000 — 1,128,577 10 142,746 93 985,830 17 — —

B. «crfttufeflebüftten.

36,287
18,624

10
50

36,000
18,000

— 1. spatentgebü()ren V, 1667
2. Anteil ber ©emetrtben, 50 % • V, 1669

35,843 60 366
18,129 75

35,477 60
18,129 75

17,662 60 18,000 — 35,843 60 18,495 75 17,347 85 — -

»cutfläfofteu.

369 — 1,500 1. 3ttfydttottë=, ïaratiottô=, S3e=

jugê= unb sSrucîîoftett. V, 1670 45 335 85 _ 290 85

369 — 1,500 — 45 — 335 85 — — 290 85



(71) JVs 11 — 153

Btaafë-Iteifjramg te# Bantrnt* Bern flir fra# laftxr 1905.

9tcdjnung

1904.

ÜBoronfdjfog

1905.
gt^nteit mtî> itcdjmmgsnibrifccn.

91 o ^

(ginnaljitten. 3luëgabeit.

91 e t «

(Stttnaljmcit. Ausgaben.

975,664
17,662

369

22
60

992,957 82

1,152,282

32,805
40,957
36,885

4,579

1,037,054

gr. m

963,000
18,000

1,500

979,500

30

18
60
53
92

1,000,000

34,340
41,000
32,941

8,281

07 900,000

gr. 31.

Saufenbe üöerhmltmtg.

XXVII. Pirtfd)ûftô= uni) llcintjcrkaufs-
potcntgcbiiljren.

A. aßirtfdjaft8|wtentgebMljren
B. ^erfoitfögeBü^rett
C. ©ejuggfoften

SKeïjr (Shtnafjmen ate oeranfdjtagt gr. 23,387.17

1,128,577
35,843

45

1,164,465

XXVIII. Uttteil am Mage bes %MpU
monopole.

1. @rtrag0-8lttteil V, 1672
2. ©etämpfung beö 8lWaI|olrêi»u8 : V, 1672

a. ^olijetotrelliott
b. Slrmertbireltion
c. Sireïtiott bes Innern

d-*wt( £X: : : : : :

SDleïjr (Sttxnafjmen ate Derattfdjlagt gr. 94,508. 27

1,105,009

1,105,013

gr. 31

70

18

51

69

142,746
18,495

335

gr. 31.

985,830
17,347

161,578 53 1,002,887

36,600
40,963
32,941

110,505

1,105,009

42 994,508

17

18

51

27

gr. 31

290

36,600
40,963
32,941

85

87
55



154 — JV» 11 (72)

Bfaate-fefjmm# tos Hantons Bern für iras laïjr 1905.

9tedjnuitß

1904.

Soranfdjïag

1905.
gttmtett mtfc itcdjtmngsnibrihcn.

91.

(Sçtnualjmen.

tj s

Wttôgnfictt.

9te

diitnaljmen.

tits
Stttgßalieit.

3»- SR. fr. SR.

Saufettbe &ertt>a(iitttg.

XXIX. pUlitorfteuer.

A. URilitâtfteuer.

Sr- SR. fr. SR. gv. SR. fr. SR.

629,012
64,147

7,733
350,446

75
65
45
93

610,000
42,000
3,000

327,500
—

1. Sartbeêartlx>efertbe @r|"a^flic§tige V, 1688
2. Sanbeêoblue(enbe @r|a^pf(id)tige V, 1692
3. @rfa||>flid)ttge Söefjrmämter V, 1703
4. Inteil ber @ibgettoffetifdE)nft, 50 °/o V, 1713

652,027
74,105
17,760

20
75
75

9,303

4,488
365,051

20

25

642,724
74,105
13,272

75
75

365,051 25

350,446 92 327,500 — 743,893 70 378,842 45 365,051 25 — —

B. îurationë' wnt> SBejuflêfoftcu.

5,900
5,834

37,634
64
85

6,000
6,000

48,000
—

1. SBefoIbuttgett ber 2lngefteltten V, 1714
2. ïajationêfoftett V, 1716
3. SSejugêtoften, Srucfïoftett, 9flec£»të=

ïoften V, 1726 5,873 50

5,900
5,935

49,884

50

46

— —
5,900
5,935

44,010

50

96

49,369 49 60,000 — 5,873 50 61,719 96 •— — 55,846 46

350,446
49,369

92
49

327,500
60,000

A. SWiïitârfïeuer
B. ïurntionô= unb Söepggfüften

743,893
5,873

70
50

378,842
61,719

45
96

365,051 25
55,846 46

301,077 43 267,500 —
äReljr (Strtttaljmeit a(ê »eranfif)(agt gr. 41,704. 79

>

749,767 20 440,562 41 309,204 79 — —



(73) Ni 11 — 155

Sfaafë-^erfframg te ftattfam# 3tvn fitr te Jaïjr 1905.

fRedjnunfl

1904.

tBoranfdjlag

1905. Birten unî» Utedjmmgsrijttrikeit.
Wolj:

(Snnnaljtttett. WuSgubcn.

et«:
<£inna{j«ten. Witögnbeit.

g*- gv. SR.

1,904,716
560,643

1,289,213
175,072
38,803
23,427

3,991,877

1,869,677
563,593

24,745
4,385

654,090
40,404
29,775
12,831

3,199,503

13,303

85,021
99,128

1,830
5,131

12,225

216,641

66
87

38
59
45
56

1,890,000
550,000

1,225,000
165,000
25,000
15,000

51 3,870,000

44
84

21
88

22
42
91
01

1,500,000
500,000

22,000
4,000

600,000
40,000
22,000
10,000

93 2,698,000

55 14,000

80,600
83,100
15,000
5,500

12,000

29 210,200

giittfenbe söerttmltuitß.

XXX. Ptrekte Steuern.

A. ôermdflenôftejter.

1. ©runbfteuer:
a. 3m alten Santon, 2,5 %o
b. 3ura, 2,2 %o

2. Sapitalftener :

a. 3«i alten Canton, 2,5 %<>

b. 3m 3ura, 2,2 %o
3. SJtadjbejiige
4. @teuerbu|en

V, 1730
V, 1731

V, 1733
V, 1734
V, 1735
V,1736

B. fêinfommenéfteuet.

1. ©nfommenêfteuer I. Slaffe:
a. 3m alten Santon, 3,75 %
b. 3m 3ura, 3,3 % •

2. iinfommenéfteuer II. Slaffe :

a. 3m alten Canton, 5 °/o
b. 3«t 3ura, 4,4 %

3. Sinfommenêfteuer III. klaffe :

a. 3nt alten Santon, 6,25 %
b. 3m 3«ïa, 5,5 °/o

4. SJtactibejiige
5. @teucrbn|en

V, 1740
V, 1742

V, 1745
V, 1747

V, 1749
V, 1750
V, 1754
V, 1756

£a$ati0n£> un» »cjuflêtoften.
1. Soften ber ginfommenêfteuerlom=

mifftonen V, 1758
2. SSejugSproOtfionen :

a. Sôerm'ôgenâfteuer V, 1761
b. (äinfommensfteuer V, 1762

3. Soften ber «Steucrgefetjreöifion
4. ®ntfcl)äbigungen an bie ©emeinbeit V, 1764
5. SSerfdjiebenc SBejugêïoften V, 1770
6. Soften ber (Üruvtbftcucrfcfja t3îtitgô=

reOifton V, 1799

gv-

1,944,500
566,827

1,347,569
176,340
39,450
22,088

4,096,776

2,093,760
640,813

24,925
4,686

677,631
45,551
60,750
19,563

3,567,681

67

67

gr¬

il,823
51

453
578

57 12,906

SR. gr.

1,932,677
566,775

1,347,116
175,762
39,450
22,088

27 4,083,870

80

25

81
53

41,480
46,233

203
58

9,415
1,602
1,934

39 100,929

13,148

86,256
104,572

40
5,163

15,720

25,373

40 250,233

68
94

70
60

27
32
57

2,052,279
594,579

24,721
4,627

668,215
43,948
58,816
19,563

08 3,466,752

SR.

27
26

33
40
17
87

30

32
86

30
40

98
68
24
53

31

250,166

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1906. 40



156 — té 11 (74)

Staate-Herfptmtg îrr# Xantens Bern für te Jaftr 1905.

Wedjnung

1904.

SBoranfdjlng

1905.

vt

fönten mtî» jgtedntangsrubnketi.
9t

diitnaljmeit.

>Ü''

Wuögabeti.

9te

(finnafuncn.

in «

%u§gaBen.

Sr.

28,940
11,914
1,045

SR.

80

Sr.

8,300
30,500
15,000

1,045

SR.

ëattfeitbe &e?tt>altuttg.

XXX. PireHte Steuern.

D. !üertt>altunö«toflcti.
1. SSefolbungen ber SSeamten .V, 1772
2. SBefolbimgen ber SängeftelÜen V, 1773
3. $ureau= unb Steifefoften V, 1779
4. ïïîietâittfe V, 1779

A. SBcrmôgenëfteuer
B. fêinïomntenêfteuer
C. SttftttionS« unb SBepgèfojiteit
D. SBertoaltunplofteit

SDic^v Gsinnaljnten aï« Beranfdjtagt %x. 944,575.43

XXXI. Pttoorfyergefefyenes.

1. SrMofer SJtadjlafj V, 1789
2. 3Inoni)me SRiicferftattungen V, 1789

(SRe[ert>e.)

ÏReljr Sinnaïjmen aï« Bei-anfdjïagt %x. 1,670.40

Sr-

72

SR.

50

Sr-

8,300
29,583
13,419
1,695

SR.

25
95

Sr- SR. Sr.

8,300
29,583
13,347

1,695

SR.

25
45

41,899 80 54,845 72 50 52,998 20 — — 52,925 70

3,991,877
3,199,503

216,641
41,899

51
93
29
80

3,870,000
2,698,000

210,200
54,845

— 4,096,776
3,567,681

67
72

57
39
40
50

12,906
100,929
250,233
52,998

27
08
88
20

4,083,870
3,466,752

30
31

250,166
52,925

48
70

6,932,840 35 6,302,955 — 7,664,597 86 417,067 43 7,247,530 43 — —

10,168
193

300,000

70
55

4,684
316

40
60

3,330 60 1,353
316

80
60

289,637 75 — — 5,001 — 3,330 60 1,670 40 — —



(75) rë Ii — 157

Zweite JlßfeU'ung.

ürdimmj

ber

^erroögen#ßeftcm6fei£e
(3lkttoen uni) |)a|Tu»rn).

I. fitting Öf0 Btümtnoermögeitö.

II. $ed)tuutg ks Betriebst)mitogens.

1905.

—



158 — JV. il (76)

Staate-Helming très Bauten# Bern für ïra# la^r 1905.

<®tanï> beê «taatôoevmôgeuô ant 31. $ejemt>e* 1904. SBevmögensk

«Ott. gaben. Stonten uni» SRcdmunflêrubrtten. «Ott.

gl- SR. gv. SR.

1. Stammnermögen.

A. SBaltnntßcn.

gr. SR.

14,533,902 ©runbfteuerfcffajjung gr. 14,533,902. —. Söatbcmtäufe
SJtefjrertbë
SJtinberïoften
Verlauf bon legten.
Sctjapungseri)Eutingen •

50,911
25,696

347
268

30,860

90
40
70

14,533,902 — — — Summe ber Stfttben VI, 1865 Summe ber SBermeljntngen 108,084

B. Domänen.

*)
©runbfieuerfdjalung gr. 31,750,432. —.

*) Etmlbotttättett gr. 26,855,599.—
SPfrunbbotttätiett gr. 4,894,833.—

28,750,432 — — ©uinänettanfcutfe
SJtetjrerlbê
Scpapungserijöfyimgeit
Rimbert often

125,351
16,896

500,400
150

55
60

Sr. 31,750,432.- Söafferberfauf 750 —
llebertragung bon ben 2öal=

bungen 2,880 —

28,750,432 — — Suntme ber SOttben VI, 1866 Summe ber Sermetjrungen 646,428 15

C. Domattenfaffe.

1,552,454 58 1. @utt)aben für Sertüufe VI, 1868 Steue ©utfyaben :

Sott äöatbberlüufen
Son $>omcmenbertäufen

32,804
61,540

40
10

— — 2,238,790 — 2. ©Bulben für Ittläufe VI, 1868 Slbjatjlung bon Kauffdjutben 140,205 90

620,054 88 3. gtjpotijefarïaffe, Kontokorrent
VI, 1869 tSinnafjmen für Kaufguttjaben

Sunbesbeitrag für SIntauf
bon Stufforftungëterrain

192,960

8,240

03

2,172,509
66,280

46
54

2,238,790 — Summen ber Slftioen unb ber Spaffiben
Steine Sßaffiben

Summe ber Sermefjrungen
Steine Serminberung.

435,750
73,678

43
95



(77) JVÎ 11 — 159

to Cantons Bern für to Saïjr 1905

ÜSevättöerttttflett. ©toitï» beê ®taat#t>ermôôettê am 31. Sejemtiet- 1905.

Konten ut»J> iHcrfmunflerubrifcn, Sott. ftaOcu.

3v- 91.

I. ^tammuermögen.

A. üükltmitgcn.

gr. 91. 9t.

32,804
24,289

840
940

2,880

40
60

28albber££iufe ((Mité).
•Kelfrfoften.
lîinbererlité.
©cfya^ungêrebuftionen.
liebertragung 31t bett

2)omchten.

®runbfteuerfc§a|ung $r. 14,580,232. —. 14,580,232

61,754
46,330

— ©umme ber lerminbermtgen.
leine 33ermef)rung.

©umme ber Iftiben VI, 1865 14,580,232 — — —

B. Romanen.

61,540
91

20,460

10
50

2)omänenber£äufe ((Mité).
•Bîiubererlité.
Abtretung bon 5ßfrunb=

bomänen.

*)
©runbfteuerfetjaijung gr. 32,267,817.—.

*) Sioilbomiinen gv. 27,393,619. —
ipjnnibbotnänen §r. 4,874,198. —

29,267,817 — — —

44,131 55 lîeI)r£often. gr. 32,267,817. —
90

1,680
1,050

—
©dfiatiungërebuïtionen.
Söafferantauf.
Intauf bon leckten.

129,043
517,385

15 Summe ber SSermtnberungen.
leine Sermefirung.

©umme ber Iftiben VI, 1866 29,267,817 — — —

C. $ontänentaffe.

192,960 03 (Eingang bon ©utfjaben. 1. ®ut£)aben für Verläufe VI, 1868 1,453,839 05 — —

50,911
125,351

140,205

90
55

90

leue ©Bulben :

SBatbautüufe.
35omänenan£üufe.

Ausgaben :

Ibjaljlungen.

|2. ©Bulben für Inïâufe VI, 1868

3. |jtyf>otl)efar£affe, Kontokorrent.
VI, 1869 681,049 Ol

2,274,847 55

509,429 38 ©umme ber SSerminberungen. ©ummen ber Ittiben unb ber ißaffibett
leine ^ßaffiben

2,134,888
139,959

06
49

2,274,847 55

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 41*



160 — JMa il (78)

StaafaH&rrfjmma te* üattüm» Wtxn für fra« Jaf|t 1905.

@tattï> ï>eo StaatSWevmogeite am 31. Se^embet* 1904. ^ermôgenês

Soll. $at»en. Routen un* SRedtnuttßörubrifen. SoU.

gv. SR. gf. SR.

I. Stütmmjermögen.
gr. SR.

168,035,112
7,901,301

300,000
225,015
562,976

1 1,799,854
1,421,980

5,035,324

1,500,097

17
40

67
30
20
45

70

620,054
50,000,000

480,135
65,963,030
16,646,214
30,627,706

1,674,659
488,240

281,621

88

30
60

75
26

10

D. gtypotljetorfaffe.

1. Sarlefjn auf ©runbpfanb.
2. SDarleljn art ©emeinben.
3. Immobilien.
4. .Raffe itrtb ©egenrecljitung.
5. Rantonalbanf.
6. SBertfäjriften.
7. Staatstaffe, Ronto=Rorrent.
8. S>omänenfaffe, Ronto=Rorrent.
9.aHtleipen bott 1897, 3%.
9.b3lnlei^en bon 1905, 3l/ï °/o.

10. Slttleiijettëjinfe.
11. £)epot§ gegen Sdjulbfdfeine.
12. SDepotê in Ronto=Rorrent.
13. Spar£affe=(ginlagen.
14. ginfe bort ©utpaben, Sßrobifionen rc.
15. ginfe bon ©Bulben, Abgaben rc.
16. @rtragê=Ronto.
17. 3lnlei|enêîoften.
18. Rur§berluft= unb 9teferbe=Ronto.
19. 3nfel=Spital.

Sterte Sarlepn
Steue SJarlepn
Sfteprwert
Sinnapmen
3)epot in Ronto=Rorrent
(ürtoerbungen
Sitt^aijlungen
Steue 33orfd)üffe

@ingelbête Goitponê

SDepoüSlücfjaplungen |

®inlagen=9ïûct^ai)lungen
Sleue Htibjinfe re. (Seite 60)
Hjaplung bon ginfen re.

@rtragë=Slblieferung
3inê, Rurëbifferenj it. Roften
Sntnaljme
3tiidEgaf)Iungen

16,185,598
761,500

6,500
98,287,868
36,229,600
21,333,844

6,107,465
229,798

1,790,252
569,700

1,903,261
9,952,654
7,861,276
7,015,232
1,288,240
1,248,383

201,647

43
05
95
26
85

50

20
25
26
54
26
90

32

186,781,661 89 166,781,661
20,000,000

89 Summen ber Hüben unb ber Sßaffiben.
Steine Hüben (Starnmfapital). VI, 1870

Summe ber SSermeprungen. 210,972,823 77

12,189,864
14,715,145

684,727
2,586,951

10,679,840
23,552,224
26,730,321
14,968,919
4,763,138

498,035

2,560,758
1

450,000

191,842

17
10
22

60
14
13
70
35
30

22

10,679,840
1,862,959
3,947,892

500,000

15,000,000

20,000,000
1,000,000

244,475
31,659,150
6,554,000
1,520,000

503,449

1,100,000

60
60
30

04
96

43

E. ÄontonaKianl.

Raffe.
Sctjmeijermecljfel.
grembmedifel.
fpinterlagenmeäjfel.
fiauptbant unb Filialen.
Rrebitreäjnungen.
Rorrefponbenten.
Söertfcpriften.
Sarleljn.
|)t)poti)etar=Htlagen.
éppot£)e!arfcpulben.
Immobilien (inïl. SBantgebäube).
SJtobiliar.
Slnleipen.
Roften bes Hrleipenê.
Stotenemiffion.
Steferbefonbê.
Spejialreferbe.
SDepotrecfynungen.

Raffafcpeine.
Hceptationen.
äinfenborträge unb Siüctbisfonto auf

2öed)feln.
©eminrn unb SSerlufüRonten.

Steue ©utpaben unb 9tM=
japlungen bon Sdjulben

310,007,050
307,679,236
116,495,220

5,201,901
144,775,418
106,847,068
780,613,965
55,059,526

1,970,259
1,939,857

528,125
217,325
42,035

3,370,000

328,474,440
1,053,000
7,591,033

1,338,102
13,851,833

13
45
01
17
77
63
87
49
45
95

98
30

54

05

28
20

114,571,767 93 94,571,767
20,000,000

98 Summen ber Hüben unb ber Sfîaffiben.
Steine Hüben (Stammfapital). VI, 1870

Summe ber Skrmeprungen 2,187,055,400 27



(79) JVs Ii — 161

Mmte-Mtäinung. te# Hattfmt* Brrn für te Safer 1905.

«eväufccvuufleu. Stattfc beê Strtatöwevmöacno am 31. 3cjciubct 1905.

$abeit. Konten unb tRedmunaêrubrifeu. @0«. fabelt.
Si-

8,195,715
560,497

98,276,635
30,451,259

132,427
6,514,514

290,792

30,000,000
1,787,500
4,646,900
2,577,561

10,933,657
7,489,604
7,394,985
1,266,291

212,663
40,171

201,647

210,972,823

311,416,370
299,462,022
112,866,205

5,513,012
144,775,418
104,843,581
785,542,425
50,089,960

1,753,760
421,859

28,125
113,393
42,035

75,000
3,370,000

36,562
340,828,715

1,338,000
9,335,662
1,351,454

13,851,833

2,187,055,400

02
10

92
70
40
11

70
50
46
24
02

30
32

77

19
49
98
32
77
72
85
64
35
48

70
30

85

50
05

20

27

$arlet)n=3lüdäal)lungen.
©arleljnkiiiJjapIuttgen.

Slusgaben.
jDepotkiidjiige.
fRiicEgaOluttgert uttb Verlauf.
Stüdjafjlungen.
StMjatjIungen.

9Meit)en=9lufttat)me.
fÇâtttg getüorbene (Souponê.

1SDepot^injatflungen.
Steue (Einlagen.
(iingang bon ßinfen it.
Steue SpaffiOginfe it. (Seite 60).
Steuer Srtrag.
Slmortifation.
(Einlage.
Sepotê.

Summe ber SSerminberungen.

Steue Scfjulben unb @in=

gänge bon ©utpaben.

Summe ber SSerminberungen.

I. Stammuermögett.

D. §^ot|eïnrtaîfe.
1. Sarle^n auf ©nmbpfanb
2. Sarletjn an ©emeinben
3. Immobilien
4. Kaffe unb ©egenredjnung
5. Kantonalbanl
6. 3Bertfd)riften
7. Staatêfaffe, Kontokorrent
8. Sontänenfaffe, Kontokorrent
9.aSinteren bon 1897, 3%
9.b2lnleifjen bon 1905, 3 Va°/o

10. Slnleipenêjinfe
11. Sepotê gegen SdjulbfcÇeine
12. Sepotê in Kontokorrent
13. Spartaffe=@inlagen.
14. ginfe bon ©uttjaben, tprobifionen ic
15. |)infe bon Sdfulben, Abgaben it.
16. @rtragö=®onto
17. Slnleipenêïoften
18. Kurêberluft unb Steferbekonto
19. Snfel-Spital

Summen ber Slltiben unb ber üjßaffiben
Steine Slltiben (Stammïapital).

VI, 1870

E. Kantonatbanf.

Kaffe
Sdpoeijertoedjfel
grembmedjfel
§interlagenmect)fel
fiauptbanl unb Filialen
Krebitredjnungen
Korrefponbenten
Söertfcfjriften
Sarlepn
§ppotpelar=3lnlagen
|>ppotpetarfRuthen
Immobilien (inïl. Sanfgebäube)
•Dtobiliar
Stnteifjen
Koften beè Slnleipenê
Stoienemiffion
Steferbefonbê
Spejialreferbe
Sepotredptungen
Kaffafdjeine
Icceptationen
ginfenborträge unb Stüctbistonto auf

SBec^feln
@etoitttt= unb Sßerluftkonten

Summen ber Slïtiben unb ber Spaffiben
Steine Slltiben (Stammïapital) VI, 1870

5v-

176,024,995
8,102,304

306,500
236,248

6,341,316
23,001,271

1,014,931

5,406,996

2,535,817

222,970,382

10,780,544
22,932,359
4,313,741
2,275,839

10,118,500
25,340,558
22,486,914
19,938,485
4,979,637
2,016,033

2,664,690
1

375,000

364,446

128,586,753

15
30

18
65
75
60

50

90

03

11
06
25
85
90
75
41
55
45
77

50

95

55

5*.

681,049
50,000,000
30,000,000

477,382
70,040,230
17,320,514
31,608,709

2,054,412
466,291

321,792

202,970,382
20,000,000

10,118,500
1,647,807
4,632,945

15,000,000

20,000,000
1,000,000

281,037
44,013,426

6,839,000
3,264,629

689,406
1,100,000

108,586,753
20,000,000

9t.

Ol

50

80
85

45
02

40

03

90
30
56

89
30

45

15

55
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Staats-Rerfframg ties Iranians Bern pir fras Jatjr 1905, j

3tmtï> beê «taatewevmöflenö am 31. $ejettt&er 1904. %3ertttäßenSs

©oH. $af>ett. flottie» unt> 9te$tmn0$vub«tten. @0«.

Sr. ». Sr. ».

I. Stammuermögen.

F. InleUjen.

Sr. ».

— — 46,576,260 —

1. Sinteren toon 1895, gr. 46,891,000,
3 %.
îtnteit be« ©tammber*

mögen« 46,576,260. —
Stated ber @taat«faffe

(@iel)eH,@taat8faffe) „ 314,740.—

llebertragung jum sitnletl;en
ber Staatêlaffe. 173,760 —

ftr. 46,891,000. —

— — — —

2. Slnleifyen Don 1897, gr. 50,000,000,
3 %>. @ielje D, ^gpotljeïarfaffe.

3. 3lttlei§ett bon 1899, gr. 15,000,000,
37a °/o. ©telje E, Santonalbanf.

4. 31ttlet()ett Don 1900, gr. 20,000,000,
3Ve °/o.
îtntcil be« ©tammtter*

mögen« gr. — .—
Stated ber @taat«faffe

(@iel)e H, @taat«faffe) „ 20,000,000. —

gr. 20,000,000. —

5. 3lnletf)en Don 1905, Sr. 30,000,000,
3Vä °/o. @iel)e D, gitutotljeïarfage.

----- — 46,576,260 — Summe ber ^afftben. VI, 1871 Verntinberung ber Sd)ulb. 173,760 —

G. (£ifenkljnfa|>ttalten.

Snbbentionen :

160,000
2,154,000

^ 480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,980,000
1,724,500

215,000
3,120,000
1,800,000

807,200

— —

—

1. .öuttiutt=2öot)lt)u|en=51af)tt.
2. |>aëIe^ottoïftttgen=2:^un=S8abn.
3. S|)te^@rlenbadj=33af)tt.
4. 33ern=91eitenburg=Va()n.
5. 8ern=-Bîuri=20orb=93ahn.
6. SaigneIégier=@f)auïbefonbë=Vahn.
7. 5ßrnntrut=VonfoI=Vahn.
8. S))ieä=gruttgen=Vahn.
9. ©ürbet£)aI=SSal)tt.

10. greiburg=ï)îurten=$nâ=Va()n.
11. 6rfettbad)=_3toeifimnteit=58ai)Tt.
12. SaigneIégier=©lobelier=Vahn.
13. Senfet^al=Sa()n.

—

—

—

16,702,700 — •— — Summe ber 3tftiben. VI, 1872 Summe ber Vermehrungen.
IRetne Verminberung 2,500

—
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Staatsordnung tos Hantnns Bern für Iras Jafjr 1905.

«kräit&evMitgeit. Stauï) ï»cl Staatê&errotfgettê aitt 31. Sejemfcei: 1905.

Rotten. Konten uwb !Hc<ft«uitgörut>rifm. @*u. >>rtben.

gv. 9t.

Ï. Stammocrmögcn.

F. 3lnletljett.

Sv. 9t. gr. 9Î.

1. 2Meif)en bon 1895, ftr. 46,405,000,
3 %.
Anteil be« ©tammner*

mögen« gr. 46,402,500. —
fflnteil ber @taat«(affe

(©ielje H, ©taat«!äffe) „ 2,500.—

—
— — 46,402,500 —

gr. 46,405,000. —

171,260 — llebertragung bout SMetfjen
ber Staatëlafje.

2. 2lnleif)en bon 1897, gr. 50,000,000,
3 %. ©ielje D, ^tjpot^etavfalfe.

3. ïfnleifjen bon 1899, gr. 15,000,000,
3Y2 °/o. ©ielje E, Äantonalbanf.

4. 9ïnïeiî)en bon 1900, gr. 20,000,000,
372 %.
Slnteil beb ©tammner»

mögen« gr. 171,260. —
Stnteil ber ©taatäfaffe

(©telje H, @taat«faffe) „ 19,828,740.—

171,260

gr. 20,000,000. —

5. 9Metf)en bon 1905, gr. 30,000,000,
3Ya °/°- D, §i)f>ott)efartaffe. I.

171,260
2,500

Sermefyrung ber Scf)ulb.
9îeine$erminberung b. Sdjulb.

Summe ber Spafftoen VI, 1871 — — 46,573,760 —

G. ($ifenlmljnfa|>italiett.

Subbentionen :

2,500 «erlauf.
1. £uttmil=3öoI)Il)ufen=«af)it
2. fmêIe=jïonolfingen=!£{)un=«a{)n
3. Spie;3=@rlenbact)=sBa t)n
4. «em=sJleuenburg=Sal)n
5. «ern=«luri=2Sorb=33al)n
6. SaigneIégter=6bauïbefonbê=23al)n
7. 5pruntrut=«onfol=«af)n
8. S)ne3=gruttgen-«al)n
9. ©ürbei£)al=33al)tt

10. 3;reiburg=3Jiurten=3ns=33aljn
11. @rlenbad)=,8wet|immett=«al)n
12. SatgneIégier=©Iobelter=«aI)tt
13. Senfet£)al=«aï)n

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,980,000
1,724,500

215,000
3,120,000
1,800,000

807,200

—
—

—

2,500 Summe ber «ermtnberungen. Summe ber lltiben. VI, 1872 16,700,200 — — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 42
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Staateïu*s Battfmts Bmt fair te Jaïjr 1905.

Slmtb be* Staatc<Omttöaeito am 81. ®ejeittt»cr 1904. $eviuöfleu3=

Sott. .ywbeit. ftonten ttt»& tHedinmtflôrubrifeu. So«.

5v. SR: 3*- St.

II. Petrieb0t»ermögett.

3r- 9t.

50,900
38.800

1,562
60,947

757,906
799,175

2,438
175,200

1,655,416
856

3,579,369
2,361,813

47,077
326,216

10
16
69
34
96

40
75
90
45
43
01

2,204

1,850
62,243

134,010
9,700

4,107
13,079

4,480,736
34,687

1,408,583
6,166

95

80
91

45
76

16
90
24

H. SBctric6öfii))it«l lier Stuatëfaîfe.

Â. SirtjittlBtrwaUuitîtn.

(SSorfc^iiffe ber ©taatsîaffe unb $epot8
bei berfetben.)

a. Sttgemeinc Verwaltung VI, 1895
b. ©eriehtêôerwaltung VI, 1899
c. Suftij VI, 1906
d. qSoIigei .VI, 1937
e. Stilitärbertoaltung VI, 2003
f. llnterrichtêmefen VI, 2027

g. Srmenwefen VI, 2036
h.L»oIfenrirtfôaft .VI, 2040
h,2.©e[unb^eitêtt)efert VI, 2047
i. Vauwefen VI, 2051

k. @ifertBabritt) efert VI, 2059
I. gittattswefett VI, 2078

m. SanbtDtrtfdjaft VI, 2085
n. gorftberwaltung VI, 2139
o. Stempelbertnaltung VI, 2143

Seue Vorfdjüffe unb Süd=
Ölungen Don Sïepotê '

33,030
800

33,917
283,489

1,081,230
927,959
117,236
89,240

717,163
18,079

547,495
4,275,705

340,763
1,728,883

149,854

90
86
51
67
26
48
65
76
10
19
40
41
60

9,857,680 19 6,157,370
3,700,310

17
02

Summen ber Sftiben unb ber SjJaîfiuen
Seine Sttiben

Summe ber Vermehrungen
Seine Verminberung.

10,344,849
601,597

79
78

5,705,589

6,777,808

79

45
807,184 31

B. ffitlbonlasrn.

1. Vatttimalbanl, 2)epot VI, 2179
2. |>hpothetartaffe, Vontolorr. VI, 2272
3. 2Bertfc£)riften .VI, 2223

Seue Sepotë
Seue Sepote
Snfauf unb Vuregeminn

23,997,673
7,367,749

936,923

91
38
25

12,483,398 24 807,184
11,676,213

31
93

Summen ber Sftiben unb ber ißaffiben.
Seine Sftiben.

Summe ber Vermehrungen 32,302,346 54

•
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bm Banfnn# Bern für üa* Haljr 1905.

^evättbermtoe».

fabelt.

Staub be# Stnat#bevmi>oen# aw 31. $ejembev 1905.

«oute» unô îKfdiuunflerubrifcu. @0«. £abeit.
gr-

31,670
800

33,754
339,617

1,128,614
825,466
103,519
114,240
941,846

856
602,271

4,555,684
351,867

1,766,062
150,175

10,946,447

24,292,157
6,566,553

280,930

81,139,641
1,162,705

91.

95

75
33
24
30
49
48
38
75
65
57
62
06

57

52
45
55

52
02

Seue Depots urtb Sorfdfufc
Süc^aijluugen.

Summe ber Serminberungen.

2)epot=Sii(Ï3Ûge.
$>e)30t=ÜiücE3üge.

fftüd^aliluttg unb Serlauf.

Summe ber Serminberungen.
Seine Sermefyrung.

II. ietriebsnetmögen.

H. $etrieb8fa|iitttl ber Stantöfaffe.

A. SptitnlverntUnitien.

(SBorfd^iiffe ber ©taatbtaffe uitb S)epot8
bei berfelbett.)

a. Sftgemeine Sermaltung VI
b. ©eridjtêôeruialtung VI
c. Suftij VI
d. «Polizei VI
e. SJtilitärbermaltung VI
f. llnterriditätnefen VI
g. Srmenwefen VI
h.LffloB8ttrfrtfäaft VI
h,2.0jefunb£)eitsroe|en VI
i. Saumefen VI
k. ®t|ettbaf)nwe)en VI
1. ginanjwefen VI

m. Sanbmirtfcpaft VI
n. gorftbermaltung VI
o. Sternpeloermattung VI

1895
1899
1906
1937
2003
2027
2036
2040
2047
2051
2059
2078
2085
2139
2143

Summen ber Sïtiben unb ber Spafftoen
Seine Sftiben

B. (SctiMitlngcn.

1. ^antonalbanl, Sepot VI, 2179
2. fit)|)otf)efarlafje, Äoniolorr. VI, 2212
3. Söerif^riften VI, 2223

Summen ber Sftiben unb ber SpaffiOen
Seine Sïtiben

gr-

51,500
38,800

361

30,806
712,298
850,679

6,454
150,200

1,443,000
5,000

3,524,593
2,152,442

36,755
304,761

9,307,645

5,411,106

7,433,801

12,844,907

91.

25
71
56
36
82

60

35
83
91
79

1,445

476
88,230

1,775
83,021

16,374

4,551,344
35,470

1,424,307
6,486

18 6,208,932
3,098,712

5,988

33 5,988
12,838,918
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Staate-Hunting to Mantom Bern fllr to Jafjr 1905,

Staitï» be# Staatöoevmöuette aw 31, Sejernbee 1904. ®evwdôctt^s

3oü. ^abeit. Konten uub !Hcd)tnut(ibrut>rifcu, Soll.
gv- 91. %x. 9t.

n. ietrtebsoermogen.

H. Setrieb8ïa)»ital ïicr StaatSïaffe.

g*- 9t.

— — 51,788 34

C. fnnfcnbr Permaltnna.

1. Kontokorrent. VI, 2225
(©iefje @cite 9 uub 88.)

leue «orfdjüffe :

iDîet)r=3tuëgaben ber ßau=

fenben Serloaltung

972,781 71 — — 2. Slmortifationêïonto. VI, 2225 — — —

972,781 71 51,788
920,993

34
37

Summen ber SIfttben uub ber üpaffiüen.

Steine Ittitien.
Summe ber S3erinct)rungen — —

333,536

142,920
695,071

1,144,490
331,534
348,478

51

43
49
85
64
32

46,333

6,037

48

72

D. ©effentlidic llnternebmunaEn, tJorfr^üfTe nnb

Ptpots.

1. KatafterBorfd)üffe. VI, 2322
2. 93ranbBerfict)erungëanftatt. VI, 2288
3. 3!auüorfct)üffe :

a. £>od)Bauten. VI, 2291
b. StraffenBauten. VI, 2291
c. SßafferBauten. VI, 2291

4. äkrfdfiebene 33orfct)üffe. VI, 2324
5. ^orfbpolijeil. lufforftungen. VI, 2325

leite lorfctjüffe ttttb Sepot=
Imljatjtungen

»

99,278
2,231,214

128,127
188,731

102,242
152,976

40
50

65
60

07
22

2,996,032 24 52,371
2,943,661

20
04

Summen ber Ittiüen uub ber Spaffiöen.
leine IftiOen.

Summe ber 35ermel)ritttgen
leine Sîerntinberung.

2,902,570
246,879

44
46

—

—

182,467

47,379

409,307
327,566

282,200

05

66

16
60

04

E. Pfpd0 bei in StanishafTe.

1. ôinterlanen Bet ben ©ericBten.

VII, 2399
2. ^unterlagen Bet ben legierungê=

ftattf)altern. VII, 2431
3. SDepotê b.SetreiBitngöämter.VII, 2475
4. |)t)t>otl)eïartaffe, -Depots für

Sarletjn. VII, 2553
5. Spejiaïfonbê, Kontokorrent.

VII, 2745
6. SSerfcïjiebene S)epot§. VII, 2789

3)efiot=lüct,5a[)tungen.

174,546

105,490
835,928

8,466,773

827,154
682,792

04

81
91

95

04
05

— — 1,248,920 51 Summe ber ißaffiBen.
Summe ber tßerminberungen

ber 2)epotê

leine 23ermet)rung berfelben

11,092,685

389,406

80

63



(85) JVs tl — 167

StaateBantmt# Bern für üas Jafjr 1905.

SSeriin&erungen. Staub beê @taatêt>efiuôflcnê ai» 31. $ejentt»ev 1905.

Ratten. Konten uwb SBcdttutuflérubrifcu. Sott. H«ben.

S*- 81.

II. Petrtebsoecmögen.

H. 8ctrieb8fapital ber Stautöfaffc.

gv. 31. gr- V.

11,297

486,000

46

5ßorfd)uft4ftücfj5al)limgm :

sJM)r=@inrta(jmett ber ßctu=

fenben Verwaltung.
Vmortifation.

C. fanfeube Pernmltung.

1. Kontokorrent .VI,2225
(©ielje ©eitc 9 unb 89.)

2. Vmortifationêlonto .VI,2225 486,781 71

63,085 80

497,297 46 Summe ber Verminberungen. Summen ber Vitiben itttb ber Spaffiben
Veine Vftiben

486,781 71 63,085
423,695

80
91

68,244
2,323,040

271,048
29,541

116,071
195,984
145,519

82
35

08
97
06
06
56

Vcrrufj=Vucfjal)luttgett unb
neue Sepotê.

I). ffltfrrntlMit Pnteruetjmutißcn, $orfii|iiffe unb

ilepotfl.

1. Katafterborfct)üf)e. .VI,2322
2. Vraubberfidferungganftalt .VI,2288
3. Vauborfcfjüffe:

a. §ocf)bauten .VI,2291
b. Strafjenbauten .VI,2291
c. äöafferbauten .VI,2291

4. Verriebene Vorfctjüffe .VI,2324
5. fforftpolijeil. Vufforftitngen VI, 2325

364,570

854,261
1,028,419

237,792
350,273

09

12
79
65
04

138,159

375

33

78

3,149,449 90 Summe ber Verminberungen. Summen ber Vitiben unb ber Paffiben
Veine Vitiben

2,835,316 69 138,535
2,696,781

11
58

250,887

133,053

810,078
8,611,088

827,154

849,830

45

41

46
95

04

12

• Vene SDepotë.

E. Jlept« bei ber Stautsbaffe.

1. Hinterlagen bei ben ©ericbten

VII, 2399
2. Hinterlagen bei ben Vegterungs=

ftattpaltern VII, 2431
3. $epot§ b. VetreibungêamterVI1,2475
4. Hr°tf)elûrfaffe, Sepots für

Stolepn VII, 2553
5. Spejialfonbê, Kontokorrent

VII, 2745
6. Verriebene ©epotê VII, 2789 275 66

258,808

74,942
383,456

471,881

449,513

46

26
71

60

77

11,482,092 43 Summe ber Vermehrungen ber

Sepotë.
Summen ber Vitiben unb ber paffiben

Veine paffiben

275

1,638,327

66

14

1,638,602 80

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 43*
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Staate-ïîearning tie« Itantette Bern für tra« üaljr 1905,

Stattb be<§ (©tootöbcrittögewö am 31. Sejetttber 1904. ®cvmöflcti8s

SoH. fabelt. Konten uni» 9t«f>mtn0£ttttoifen. Soll.
gr. iR. gr. Si.

II. I&etriebötiermögen.

H. S3ctrieb8fn))itnl öer Staatöfaffe.

F. Unleibex.

gv. Si.

— 314,740

20,000,000

1. 2lnle%n bon 1895, 3 %. VII, 2790
(Sielje aud; Seite 80.)

2. 31nleif)en bon 1900,3'A %. VII, 2790
(Sielje and) Seite 80.)

lütfjalflung

llebertragung ju bemHtleilfen
beê Stammbermbgenë

486,000

171,260

—

" 20,314,740 " Summe ber ^affiben. äkrminberung ber Scljulb 657,260 "

G. fcf«.

1,687,803 26 118,883 22 1. 9lmtêfc()affnereifaffen. VII, 2791
2. ©egenrecfjmtngêfaffe. VII, 2791

Äaffa=@innal)men
ginnafjmen burcl) 3lbreä)ngn.

33,476,173
2,462,953,100

70
Ol

1,687,803 26 118,883
1,568,920

22
04

Summen bei Hüben unb ber ißaffiben.
kleine Hüben.

Summe ber ©innafimen
leine Serntinberung

2,496,429,273
365,418

71
95

H. ^HjJSube (gäUiflc ©iitEjaben unb Sct)it(beu).

2,833,021

360

04

35

1,168

1,966,081

61

87

a. Iftibauêfiânbe (fällige©utljaben)
VII, 2792

b. ißaffibauäftänbe (fällige Sctjitlben)
VII, 279.3

leue Htibauêftânbe (5^e^ugs=

anmeifungen)
Slbjaljl. b. ißaffibausftänben

(luêgaben)

2,496,299,916

2,496,794,692

44

66

2,833,381 39 1,967,250
866,130

48
91

Summen ber Hüben unb ber ^affiben
leine Hüben.

Summe ber Skrmefjrungen 4,993,094,609 10



(87) JVi 11 — 169

Staat#-Hetfjmmii frm Bantmt# Berit pir fra# Jafrr 1905

î>evânï>cvuitfte»t. @tanï> i»e# Staatbbevmöfleue ant 31« Sejetttbev 1905.

fabelt. «outen unb SRetfynungêrubrifen. So«. fabelt.

#

s».

II. ISctricbsoermögcn.

H. ©etriebiïapital ber Stautötaffe.

F. bleiben-

Sv. SR. Sv. SR.

173,760

—

Uebertragung bom Slnletfjen
beè Stammbermbgenê.

1. SKnleiljen bon 1895, 3 % VII, 2790
(©teïje aud) ©eite 81.)

2. SMeiÇen bort 1900,31/2 °/o. VII, 2790
(©tel)e au<b ©eite 81.)

—

— 2,500

19,828,740

173,760
483,500 —

Slerntelirung ber Sdjitlb.
fReitte SBerminberung ber

<ScE)UÏb.

Summe ber Spaffiben " 19,831,240

0. |a(Te.

33,841,592
|2,462,953,100

65
01

«S?affa=9luëgaben.

Ausgaben burd) aibrecfjngn.
1. atmtèfdjaffnereiïaffen VII, 2791
2. ©egenredjmittgêïaffe VII, 2791

1,358,372 36 154,871 27

2,496,794,692 66 Summe ber Ausgaben. Summen ber 2Ifttben unb ber spaffiben
fReirte Wittiben

1,358,372 36 154,871
1,203,501

27
09

H. Jnaflônbe (Sättige ©utfjaben urtb ©Bulben).

2,496,429,273

2,496,210,940

71

13

Singang b. 9l!tibauëftânben
(Qrinnaljmen).

SJleue Spaffibauöftänbe (£jaf)=

lungscmioeifungen).

a. ailtibauëftanbe (fällige ©ut^aben).
VII, 2792

b. Sßaffibauöftäube (fättige Sdjutbeu).
VII, 2793

2,706,130

51,151

31

75

3,635

1,433,120

15

74

4,992,640,213
454,395

84
26

Summe ber Sßerminberungen.
teilte SSerme^rung.

Summen ber Sittiben unb ber Spaffibett
Steine Sittiben

2,757,282 06 1,436,755
1,320,526

89
17



170 — JMs 11 (88)

Maate-Mtfynmg. te üaittxm* itett fiir te Jafjr 1905.

Stattï) beë Stctrttêôevmôôenê <*»t 31. Sejem&ev 1904. SßermönettSs

So«. Herten. Aï on ten unit SRedittuttflàvubvifen. So«.
gf. SR. g*. SR.

II. Pctricbsoermügen.

H. $etrieö8f(0»tal lier Stuatëfaffe.

gv-

*

SR.

9,857,680
12,483,398

972,781
2,996,032

19
24
71

24

6,157,370
807,184
51,788
52,371

1,248,920
20,314,740

17
31
34
20
51

A. SpuialBtrmttltatigeti. Seite 82
B. ©tlintnkjtH. „ 82
C. fanfettiie Petraallung, SontB'SBrrtttt. „ 84

D. Potfdjüffe an affentliibe Intmekmtit. „ 84

E. Ptpoi» bei btr StaatekalTf. „ 84

F. Jnltikett. „ 86

9teue ©ut|aben unb 2)epot=
ructjotjlungen

10,344,849
32,302,346

2,902,570
11,092,685

657,260

79
54

44
80

26,309,892
1,687,803
2,833,021

360

38
26
04
35

28,632,374
118,883

1,168
1,966,081

53
22
61
87

G. Mt. „ 86

H. a. Ibituauaftäube. „ 86
b. yafGuauoftnube. „ 86

(ïmnatjmeit
Veite gorberungen
Sluêgaben

57,299,712
2,496,429,273
2,496,299,916
2,496,794,692

57
71
44
66

30,831,077 03 30,718,508
112,568

23
80

Summen ber SHftiben unb ber Sßafftoen.
IRetne SKCtiben.

Sttmrne ber Vermehrungen 7,546,823,595 38

i. 9terf)iumpfalbo ber Sattfenbett

VertiJattung.

51,788 34 — — 1. Staatëfaffe, Kontokorrent VII, 2794
(@teße ©eite 84.)

lleberfdtiu^ ber (Sinnahnten
ber Saufenben Verwaltung 11,297 46

51,788 34 — — Summe ber Slftiben. Summe ber Vermehrungen 11,297 46

K. aWoMIiensSittoentar.

1,332,265

2,822,344

889,267

85

47

95

— — 1. $nbentar ber 2tltgemeinen Vertoaltung
VII, 2795

2. (inOentar ber Staatêanftaïten
VII, 2796

3. Kriegêinbentar VII, 2797

^nbentarbermehrung
1,113

106,937
113,477

40

96
15

5,043,878 27 — — Summe ber 3l!tiben. Summe ber ,3n0eittar0ermet)r. 221,528 51
»



(89) As 11 — 171

Staats-Enfjititmi Rantum Bern für te Jafjr 1905.

%3erättfe errungen. Stanï» fceê StaatöWetniögene ant 31. Sejent&e* 1905.

$af»en. Konten uttb iHftftmutflsrubrifcn. «Ott, gaben.
3*- 91. Sv. SR. 3t. SR.

II. Mnebsnermögen.

H. tBetrtelrêïaJntal ber Stantöfaffe.

10,946,447 57 A. Sirfiinlomoalfangtii Seite 83 9,307,645 18 6,208,932 94
31,139,641 52 B. ieliflttlaatn „83 12,844,907 33 5,988 38

497,297 46 Aeue 3X\pote uttb Aüdjat^ C. îaufenk JleriBaltBnj, Jt«nt0'$emnt „ 85 486,781 71 63,085 80
3,149,449 90 tungen bon (Suttjaben. D. Pntfdjüfjre an äffentlidic ItiitemeljmcH „ 85 2,835,316 69 138,535 11

11,482,092 43 E. Jtpt» bei ber Staatskaffe „85 275 66 1,638,602 80
173,760 — F. Inltiktn „87 — — 19,831,240 —

57,388,688 88 25,474,926 57 27,886,385 03
2,496,794,692 66 Ausgaben. G. Soft 87 1,358,372 36 154,871 27
2,496,429,273 71 ginnafjmen. H. a. Jktiooueftiitiiie „87 2,706,130 31 3,635 15
2,496,210,940 13 Aette @c§ulbett. b. Paffinnitaftäube „87 51,151 75 1,433,120 74

7,546,823,595 38 Stimme ber SSerminberungen. Summen ber Aftiben unb ber Sßaffibert 29,590,580 99 29,478,012 19
Nettie Aftiben 112,568 80

i. 9iedjmtng§falfao ber Saufeitben

üBertoaltuiiß.

— —. Ueberfdjufj ber Auêgaben ber 1. Staatèfaffe, Kontokorrent VII, 2794 63,085 80 — —
ßaufenben SSerloaltung. (Stelje Seite 85.)

— — Summe ber SSermittberungeit. Summe ber Wittiben 63,085 80 — —

K. 3Wflbiliens3«bentar.

_ 1. jnbentar ber Allgemeinen SSerloattung

VII, 2795 1,333,379 25 — —
8,499 35 ^nbentarberminberung. 2. Snbentar ber Staateanftatten

VII, 2796 2,920,783 08 -— —
977 55 3. Kriegêinbentar VII, 2797 1,001,767 55 — —

9,476 90 Summe ber$nbentarberminb. Summe ber Altiben 5,255,929 88 — —
212,051 61 Steine 9Sermet)rung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 44
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31 ni)ItItg.

^cljnmtgun

ber

§pe3iaf=§ton5ô öe$ Jtcmfortô ]ßexn

fût? ba$ 5*1)*

1905.

£>ie Spejiatgonbg geboren nirfjt jum Staatëbemtôgen utib finb in bemfelben nicf)t inbegriffen ; hingegen ifi bie Verwaltung
berfelben bem Staate unterteilt, unb eê ift in ber Staatêredjnung barübet 3ted)nung -ju legen. ©efe| bout 31. 3uti 1872, § 33.
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Berfjmmgcn te Bpefialfmtfc* te Eaittims Bern für te Saïjr 1905.

Staub ï»co $tcvutögeit* aut 31. $esetUf»ev 1904. ^ermdgenS -

?(ftit»en. ©Jte-jialsgonbg. (Simmtjmcu.
gr. 8Î. gi-. 9Î. gi-- 8t.

1,442,466 25 — — 1. ffiielentfdjâïitpnflSïttffe.
|>t)potf)efarfaf]e §r. 1,442,466. 25

^infe
Sufjen

53,516
898

81
85

Summe ber Vermehrungen 54,415 66

136,046 83 2. spfetbefdjeiitïaffe.
§t)pjtl)e!ariaffe $r. 136,043. 83

3tn|e
(Srlbê Hort Spferbefcheinen

5,085
4,935

82

;
- Summe ber Vermehrungen 10,020 82

697,112 99 4,609 49
SSiïtoriagut gr. 208,250. —
aJîoBtïiett „ 62,924. —
£i$otf)efatfüffe „ 369,879. 64
Söerfft^rifteti „ 55,600. —
3luëftânbe „ 459.35

?ïr 697 112 99
.ftaffe, ^paffiôfaïbo „

'
49

gr. 692,503. 50

Jîoftgelber
Seiträge
©efdjenfe
Sùtfe
.fOtrsgeiotnn auf liguibiertert

Söertfc^riften

15,333

200
17,846

14,715

15

35

Summe ber Vermehrungen 48,094 50

2,275,623 07 4,609 49 lleBertrag 112,530 98



(93) JVs 11 — 175

Hetfjramgm ïrrr Sprfialfimü# ür# banians Bern für üa$ Jafjr 1905.

Söeränbevungen. (Slant) beê ©evittdgenê ant 31. Sejentber 1905.

^tuêgaben. Sf>eäiat ff onbê. îlïltben ^affinen.
0r. 8Î. Sc. 9t. Sc- 9t.

22,516
31,825

37 Viehgefunbheitêfiolijei.
Vergütungen für Viefyberluft.
Verttmltungêïoften.

1. îîiehentfdjnïiiflttnflêfaffc.
^)t)pott)efarïaffe ffr. 1,442,540. 54

1,442,540 54 — —

54,341
74

37
29

Summe ber Verntinberungen.
Steine Vermehrung.

113
7,275

60 Soften ber ipferbefcheine.
(Entfchübignng f. (ßferbeberluft.
Verroaltungsfoften.

2. ipferïiefdjetnïiiffe.
.^hpothetttrtaffe ffr. 138,676. 05

138,676 05

7,388
2,632

60
22

Summe ber Verminberungen.
9Mne Vermehrung.

33,109
859

269

38
1,094

14
6,646

59
91

20

42
81

50
22

.(lüften ber (Srjiehungêanftalt.
Sinêanteit bee @rjtehunge=

fonbê.
äineanteil beê Unterftûhungê=

fonbê.
,3inêantett beê Vanfonbê.
^inêanteit beê @tfe @ber=

folbfonbê.
Abgaben.
(Einrichtung ber elettr. Ve=

teuctjtung etc.

3.a$tftdrtafttftttnß.
Viftoriagut ffr. 208,250. —
3JtobiIien „ 63,030. —
^hhothefartaffe „ 407,559. 95
3öertfcf)riftett „ 23,200. —
3tuêftânbe „ 377. 60

ffr. 702,417. 55
.Raffe, Spaffiüfalbu „ 3,852. 20

ffr. 698,565. 35

702,417 55 3,852 20

42,032
6,061

65
85

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

103,762 62 lieb ertrag 2,283,634 14 3,852 20

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906.
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Brtfjmmgrn ta Bpr?taIpmb* ta Eanfnn* Brrn flir ta Ja^rr 1905,

@tanb bcê ÜSemögeiti am 31, Sejembev 1904, SBenttôgeité S

SWtibeit. ^affibett. Spe jiaI=f$onbê. fêinnabmett.

gr- SR. gr- SR. grSR.

2,275,623 07 4,609 49 llebertrag il2,530 98

22,931 18 — — 3.b ®r?teljttnß8foitbg Der Viftoriaftiftung.
Ii^ot^eïarïaffe gr. 22,931. 18

Stefe
(Sintrittêgetber
jloftgelbanteile
Beiträge

859
160
960
850

91

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung

2,829
99

91
44

7,178 68 — — 3.ctlnterftû^ttnflêfflttï)8 ber ViftoriafHftung.
§t)()Dt^e{orlaffe gr. 7,178. 68

3tnfe
®aben

269
30

20

Summe ber Vermehrungen 299 20

1,024 60 — — 3.d Vanfonbë lier Viftorinftiftung.
,6tjpott)elar!aije gr. 1,024. 60

(Saben

3tnfe 38 42

Summe ber Vermehrungen 38 42

29,195 35 — — 3.e@H|e fêberfolb goitbë ber 5öiftarta=
ftiftong.
$Wothe!arïaffe gr. 29,195. 35

-Sinfe 1,094 81

Summe ber Vermehrungen 1,094 81

15,111 10 681 25 4. (grjieljttttflgfottiig ber SRettungëitnflalt
Sanborf.
£t)£otïjefarlaffe gr. 15,111. 10
spafntofalbo „ 681. 25

£infe
Äoftgetbanteite
Veiträge

566
1,195

295

65

3f*. 14,429. 85
Summe ber Vermehrungen 2,056 65

21,393 80 87 49 5. (grçieJjimgëfonbë ber 9tettung@anftalt
îlartonnaen.
|>t$otI)efarïaffe gr. 21,393. 80
Sßapibfalbo „ 87.49

Sinfe
Äoftgelbanteile
Veiträge

802
1,150

720

25

gr. 21,306. 31

Summe ber Vermehrungen 2,672 25

2,372,457 78 5,378 23 llebertrag 121,522 22



(95) JVÎ II — 177

îlerfjmmgen ta Spefiaïfmtïrg îrt# Bantim» Berit ptr ta Uaïjr 1905.

$eränbetfuttgett. ©tmtï) bee ^eimögene am 81. Sejeiwber 1905.

îlueflobeit. @|3eäial gönbe. Siltibe«. ^afftbett.
gr. 91. Sr. 91. gv. 91.

103,762 62 llebertrag 2,283,634 14 3,852 20

2,929 35 Sluêftattungen u. Sefjrgetber.
SSertualtungêïoften.

3.b (Srjieljungöfonbe Der ïtiftoriaftiftung.
§t)pot^efar!affe gr. 22,831. 74

22,831 74 — —

2,929 35 Summe ber SSerminberungen.

141 50 Unterftüijungen. 3.c ttnterftü^unggfanliS Der tBifturiajtiftung.
|ty))0tl)efarïaffe §r. 7,336. 38

7,336 38 — —

141
157

50
70

©umme ber S3erminberuttgeit.
ffteirte 33ermef)rung.

— — — 3.d$aufonb8 ber äliftoriaftiftiutg.
|>t)pott)etartaffe $r. 1,063. 02

1,063 02 — —

38 42
©imune ber 33erminberungen.
fUeine 23ermet)rung.

924 95 îHIbnngëïoften für brei ©e=

minariftinnen.
3.e($Iife ©berfolb s gonbö ber Söiftoria=

jttftung.
^bpottietarïûffe f)r. 29,365. 21

29,365 21 — —

924
169

95
86

Summe ber Sßermtnberungen.
IReine SSerme^ruttg.

250
1,380 42

Setjrgelber.
llnterftü|ungen.

4. fêrjieljungêfonbe ber Stettungöanjtalt
öanborf.
£>t)pott)eïartaffe gr. 15,677. 75
Sßaffibfatbo „ 821.67

15,677 75 821 67

&r. 14,856.08
1,630

426
42
23

©umme ber äkrminberungen.
Steine SSermefjrung.

470
1,252 45

Setjrgelber.
Unterftü^ungen.

5. fêrjieljuiigSfiittbë ber Stettungianjtatt
Warttmitgen.
§t)potî)e!arfaffe $r. 22,196. 05
Slttiüfalbo „ 60.06

22,256 11 — —

gr. 22,256. 11

1,722
949

45
80

©umme ber SSermtnberungen.
Steine Sermeijrung.

111,111 29 llebertrag 2,382,164 35 4,673 87



178 — M 11 (96)

te Bpeftalfte# te Hantait# Bern für te Jaïjr 1905.

Strtitï» Dcë SBertnôôettê am 31. Se^etttber 1904. ®cvtnô9cttê=

©)5e3taI fÇottbë. ($tttua()iuett.

gr. 91. gr- SR. g»- SR.

2,372,457 78 5,378 23 llebertrag 121,522 22

11,892 73 — — 6. (frjteljttnpfanbä Her SRcttuugSanftatt
@rla4-
Ipottsetartaffe gr. 11,797. 80
SKftibfalbo „ 94. 93

BP«
.Hüftgelbanteile
Setträge

442
1,210

75

40

gr. 11,892. 73 Summe ber Sermetjrungen 1,727 40

6,538 35 — — 7. fêrçieljuitflSfoitïië Her !Hcttunp«itftaft
Sriittelen.
Ipottjetarfaffe gr. 5,970. 95
2ßtibfalbo „ 567.40

lîoftgelbanteite
Seiträge

229
1,155

15

3r. 6,538. 35
Summe ber Sermefyrungen 1,384 15

48,123 65 1,662 68 8. @rjteljuttö8fon&§ ber Otettuitftöanftatt

^»tjpotîjeïarfaffe gr. 48,123. 65
fîaPfalbo „ 1,662. 68

Bip
Äoftgetbanteite
Seiträge

1,804
885
100

60

gr. 46,460. 97

Summe ber Sermetyrungen 2,789 60

7,480 82

i

— — 9. (grçteljunflëfottM ber fftettuupanftolt
©onbtlter.
|pott)eïarfaffe gr. 6,155. 25
2Htit>falbo „ 1,325. 57

Bip
ßoftgelbanteite
Seiträge

268
1,455

40

Sr. 7,480. 82
Summe ber Sermefjrungeit 1,723 40

300,820 65 — — 10. ^ttbttlibcnfttffe bcë pltjeifarp.
Ipipetarfaffe $r. 300,820. 65

Bip
Seitrag beê Staates
Seiträge ber Sanbjäger
©efcfjente

Ser|d)iebette ©nnafjmen

11,319
17,000
15,713

29

58

95

80

Summe ber Sermetyrungett 44,063 33

2,747,313 98 7,040 91 llebertrag 173,210 10



(97) m 11 — 179

Betonungen ta Speftaïfnnîm ta îtanfims Bern Tür ta Jaïjr 1905,

Sßevänbevunflcit. «tattï» beê ^ertuôgenê ant 31, Sejentber 1905,

©pestal^onbê. tttttinen ^affiben.
gl'- 31. gv. 31. gr. 31.

111,111 29 Uebertrag 2,382,164 35 4,673 87

175
537 55

Se^rgeïbcr.
Unterftiiijungen.

6. ($rjief)itnpfoitbô ber Stettungbanftiilt
©rladj.
^pot^efartaffe Sr- 12,240. 20
«ïtibfalbo „ 667. 38

12,907 58 —

712
1,014

55
85

©utmne ber tßerminberungen.
Steine 33crmel)rang.

Sr. 12,907. 58

50
1,293 60

- Setjrgelber.
Unter [tütjungen.

7. (frjteï)uitflêf<mb§ ber Stcttungöuiiftiilt
tBriitteleit.
^^fiottielarfaffe Sr. 6,600. 10
SUtibfalbu „ 48. 80

6,648 90 — —

gr. 6,648. 90
1,273

110
60
55

©limine ber Slerminberungen.
Steine iBermetjritng.

100
1,914

20
95

Setjrgelber.
Unterftiitjungen.

8. Omieljungëfdnbô ber Stettungëanftalt
Äeorfal?.
$t)pot£)elartaj'fe Sr- 49,928. 25
^ßaffibfalbo „ 2,692. 83

Sr. 47,235. 42

49,928 25 2,692 83

2,015
774

15
45

Summe ber tßerminberungen.
Steine tßermetjrung.

9(54 42
Mjrgelber.
Uittcrftüijungen.

9. ®rjteIjtmß§foitb8 ber Stettin!gbanftatt
©onbilier.
Ç)t)poU)efar£afïe Sr- 7,923. 65
Slttibfalbo „ 316. 15

Sr. 8,239. 80

8,239 80 — —

964
758

42
98

©untirte ber SSerminbernngen.
Steine iüernietjrung.

36,743
80

500

119

85

25

üßenfionen.
Unterftiitmttgen.
Stiicferftattungen.
^Beitrag an bie ^nbalibenlafje

beö Snftruttiüngtorpö.
Slermaltungêtoften.

10. $nbalibenïaf[e beb ^oliaeiforbb.
§t)pott)etarfaffe Sr. 307,440. 88

307,440 88 —

37,443
6,620

10
23

©utnme ber SSerminberungen.
Steine Sermetjrung.

153,520 11 Uebertrag 2,767,329 76 7,366 70

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 46



180 — .Nï II (98)

IMimtmunt ter Spefialfimte tes Bantmts Bern für üas laljr 1905»

Staub ï)cô Vermögens ant 31. Gelernt»er 1904. «ermögenö

Slftibeti ^afîtOen. SpejiaI $ottbë. (Simtaftmctt.

Sv. 9t. 9t. gr- 8t.

2,747,313 98 7,040 91 liebertrag 173,210 10

830,771 76 — — 11. 9Wtt3l)ofensgonïrê.
§itfotÇeïarïaffe gr. 830,771. 76

Stufe
Stipenbien=Ütüctjat)lung

30,881
672

04
50

Summe ber Sermet)rungeu 31,553 54

141,217 01 — — 12. SÄjttlfetfebgoniiS.
^^otfjefarfoffe gr. 141,217. 01

Sittfe
Seitrag aus beut sJJittsi)afen=

fonbë
Stij>enbieu=9tû(Ï3aï)Iung

5,169

5,700
250

74

Summe ber Sermetjrungen 11,119 74

94,445 97 13. Änntonäfdjubgonlig.
£>t)potf)eïarfaffe gr. 94,445. 97

3i"fe 3,541 73

Summe ber Sermefjruttgen 3,541 73

3,813,748 72 7,040 91 llebertrag 219,425 11



(99) Ni 11 — 181

Itrtfpimgrn te Spc|ialf0tttr0 te Mantom Bern für te Mjr 1905»

«cröiiöctuttflen. 3tauî> fceê SJerroögcttê ant 31, Sejeittöer 1905,

3(uSgaften. ©pejialUgonbä. îltttOCtt ^affifcett
S*- 9Î. §r. M. Sr. SR.

153,520 11 llebertrag 2,767,329 76 7,366 70

23,143
1,095
5,700

59

20 ©tipenbien.
©djulgelbbeiträge.
Seitrag art bett ©cf)ulfecM=

fotibê.
Sermattungëïoften.

11. SRuäljafettsgottM.
Dtjpottjetarfafje §r. 832,328. 10

832,328 10 — —

29,997
1,556

20
34

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

6,322
1,750
1,615

10

15

85

Sletfeftipenbieu.
Steifegelber.

greife.
gäbmingerftipenbium.

12. 6äju(feifeI^0iOi§.
§t)f)ot£)e£ar£a(fe $r. 142,638. 75

142,638 75 —

9,698
1,421 74

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

1,770 86 Seitrag an bie Stitteïfc§ut=
©tipenbien.

18. .ftatttonêf<t)H03ront)ë.
§t)potI)e£ar!affe §r. 96,216. 84

96,216 84

1,770
1,770

86
87

©umme ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

194,986 17 liebertrag 3,838,513 45 7,366 70



182 — JVe 11 (100)

Butfjmmgen trur Bprftalfimüs ftrs Manion# Burn für üa« Jaïjr 1905,

«trtitï» ÎScviiidoeit# <*itt 31, $ejemt»er 1904, Vermögens-

ÎCftibctt, @pejiaI=gottb§. (Simtnf)«ten.

3v. m. 'Jr. 91 8t.

3,813,748 72 7,040 91 liebertrag 219,425 11

— — —
*

14. Sfflmlibenfaffe DcS ^nftruttianstorbö. Beitrag ber Sntialibentaffe
beë 5ßoltäeitör)>3

Settrag ber SKIitcirbufjentaffe
500

2,938 45

Summe ber Sermefjrungen 3,438 45

16,563 80 — — 15. âUtlitar&ttjjenïoffe.
.Spgp üt£)e£arfaffe gr. 16,563. 80

Sîilitârbufjen
Strife

7,483
638

80
94

Summe ber Sermefjrungen 8,122 74

62,707 25 16. 2«ubftHntmens©ttbffttutionë=goitbë.
.5t)pütljefarfafie ftr. 62,707. 25

43infe
Âiegat

2,351 50

Summe ber Sermetjruugeu 2,351 50

70,517 47 — — 17. ttnterjtütumßöfoitiiö Der raubftmitmcn=
anftnlt fliittdjettbuifjfee.
.Ötjpotfjefarfaffc gfr. 70,403. 40
SHttofalbo „ 114. 07

Stufe
gmtrittêgetber
(Skfdjettle

2,640
240

10

ftr. 70,517. 47 Summe ber Sermetjrungeit 2,880 10

3,963,537 24 7,040 91 Uebertrag 236,217 90



(101) jY» 11 — 183

Itedpamgen to Bprfialfanïm to Bantart$ Barn für to Mjr 1905.

ißeviittbmutftcit. Stnttï» be# tBevutôflettê ont 31. Se^eiuber 1905.

Ausgaben. SpejiaI=goitbô.
&V. «. 5v. 9t. Sv. 9t.

194,986 17 liebertrag 3,838,513 45 7,366 70

3,400
38 45

^enfionen.
Sittfe.

14. â»bttliiie«fttffe bel ^nftruftionöforbö- — — — —

3,438 45 Summe bei- Serminberungen.

2,938

2,000

45 Setting ait bie Onbalibentaffe
beß (jnrtruttiütißforpß.

Seitrag art bie 2öiufelrieb=
ftiftung.

15, SJltlitiirbujjtnfaife.
£)t)pott)etartaf|e )}r. 19,748. 09

19,748 09 — —

4,938
3,184

45
29

Summe bei Sermittberungen.
üteine Sermefyrung.

2,351 50 Settrag att bie Soften bei
ïaubfiummenanftatten.

16. raubftutttmcn«Sub{titutioitës«ydulib.
|>t)))otf)e!arfaffe $r. 62,707. 25

62,707 25

2,351 50 Summe bei Serminberuttgen.

2,441 50 Unterftütjungen.
Serroaltungefoften.

17. Unterp^HMgöfontiö bei lautijtummen=
imitait Saiiittrfjcnbttrfjfec.
I^potfyeïartaffe ?yr. 70,843. 50
2Ktibfaïbo „ 112. 57

70,956 07 —

%x. 70,956. 07
2,441

438
50
60

Summe bei Serminberungett.
Steine Sermefjiung.

208,156 07 llebertrag 3,991,924 86 7,366 70

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 47*



184 — m 11 (102)

Hedjnitngint tin Spr|taifmte tin Bantuns Brrn für te Safjr 1905»

©tout» bcê ^ertttogettê attt 31. $esetttï»etr 1904. ®ertttôgettês

Stttiöew ^affikteit. ©^ejial gonbg. CHiuraltmett.

gr. SR. gr. SR. SR.

3,963,537 24 7,040 91 Uebertrag 236,217 90

41,306 60 — — 18. âRitëïtn'fdjeS Sept.
§t|))Dtf)elario|je. §r. 41,306. 60

Sinfe 1,549 —

©unitne ber Vermehrungen 1,549 —

9,052 81 — — 19.attnteifitü<juttB8fditö8 für arnte Söürf|=
nerinitett beb #rauen|>ita(ô.
^t)))£)tf)elariaffe gr. 8,024. —
âuêftefjettbeë Segat „ 500. —
SBtiöfalbo „ 528. 81

Stufe
©e]ct)ente
Setträge

317

116

60

25

Sr. 9,052. 81 -

©umtue ber Vermehrungen 438 85

4,067 65 19.bîlnfttUfoni»9 beb $raueit|>ttalb.
Itypotfyeiarfaffe gr. 4,067. 65

âinfe
Veitrag ber Vnftalt

170
500

10

©imune ber Vermehrungen 670 10

8,348 20. §ttlïer'ft^e ^rctömeöaille.
§t)()Ot()e!arïûffe gr. 8,348. —

Stnfe 313 05

Summe ber Vermehrungen
Verne Vernttnberung.

313
64

05
95

6,224 15 21. 8ütfes8ttyetti>tMiit.
^^ottjeîarfajfe gr. 6,224. 15

3infe

f

231 50

©ummc ber Vermehrungen 231 50

4,032,536 45 7,040 91 Uebertrag 239,415 40



(103) M 11 — 185

Herfjmmgm îrrr Bprfialfmtfrg ïrr# Hantant Bern für îra# Jafjr 1905.

üciänbetunfteit. @taitï> fceö ^crmögett# am 81. Sejetu&e* 1905.

$fu§gaf»ett. S))ejiaI gonb§. SttiiOett

gr. 8t. ge. 9t. gv. 9t.

208,156 07 llebertrag 3,991,924 86 7,366 70

— — greife. 18. Sftûêltn'fdjeg Segat.
|)t)))ot^elariaffe $r. 42,855. 60

42,855 60 — —

1,549
— Summe her äferminberungen.

flleitte äkrmetjrung.

290 40 llnterftiiljung armer 2öbd)=

nertnnen.
19.aUttterplj»itpfdttiiä fiir orne aBöcIjs

ncrinnen tieô #raueit|>ita(ë.
-gifypotfyefarfafje §r. 8,500. —
Suëfteijenbeé Segat „ 500. —
Sïtibfalbo „ 196. 26

9,196 26 — —

fjr. 9,196. 26

290
143

40
45

Summe ber 23erminberungen.
Seine 33erme£)rung.

19.b ItnfaUfattîië beö grauenfbitaib.
î>^|)Dtî)eîorfafje §r. 4,737. 75

4,737 75

670 10
Summe ber Sterminberungen.
Seine 33ermel)rung.

378 «WebaiKen. 20. §al(er'fAe ^reiömetmille.
$i$otf)efar!ajje $r. 8,283. 05

8,283 05

378 — Summe ber SSerminberungen.

150 Stipenbien. 21. SMesSttyenbium.
Dtypotfyeiatfajfe $r. 6,305. 65

6,305 65 _
150

81 50
Summe ber SSerminberungen.
Seine Skrnteïjrung.

208,974 47 ilebertrag 4,063,303 17 7,366 70



186 — .Ys 11 (104)

Berfjmm0en tier Bjreftalfuntrs ties Bantxms Bern für tras Jatjr 1905.

Staub ï»co Vermögen«! am 31. Seaetnbev 1901. ©ermögen^

Wttiben ^affibeu. ©pejicil^ottbö. @iu»nl)mctt.
&«••• 81. gv. 8i. Sv. sR.

4,032,536 45 7,040 91 llebertrag 239,415 40

5,013 20 22. SiQaniisipreiS.
Iftpotyetorlaffe Sr. 5,013. 20

3»t|c 188

Summe ber Vermehrungen 188 —•

4,141 21 — — 23. ©utfjitirfsStiftunfl.
^>t)4>otl;eïarïaffe g-r. 4,000. —
IRe(ï)ttungêfaïbo „ 141. 21

3tnfe 150 —

Sr. 4,141. 21

Summe ber Vermehrungen 150 —

35,375 17 — — 24. £râdjfeïsStiftttnfl.
f)l)potî)e!arfa)(e %v. 35,375. 17

Stufe 1,312 66

Summe ber Vermehrungen 1,312 66

19,455 20 — — 25. §#öers©tifttt»iB.
°tbeïarïaffe Sr- 19,455. 20

Stufe 729 55

Summe ber Vermehrungen 729 55

— — 1,646,008 68 26. ©rtoetteruitfl ber SmttyfUße.
Staatêtaffe, iöorfdjufj gr. 1,646,008.68

@ïtrafteuer 297,294 28

Summe ber Vermehrungen 297,294 28

4,096,521 23 1,653,049 59 llebertrag 539,089 89



(105) JV» 11 — 187

Eerffituiuunt btx Speftalftmtr* te# Bantun« Berit fitr fräs Jafyv 1905,

«cräitöcrttttfieit. Staub beê ißevittögenä am 31. Sejembev 1905.

SHuoflabeu. SfiejiaUgonbô. Stttibe«. ^affibett.
Sr. SR. Sr. SR. Sr- SR.

208,974 47 liebertrag 4,063,303 17 7,366 70

greife. 22. SajaruS^rciS.
§t)f)ott)elar!affe gr. 5,201. 20

5,201 20

188
— «Summe ber 33erminberungen.

Dîcine ïlermefjruttg.

96 10 lebifion unb (ürgänjung ber

botanijctjen Sammlungen.
23. (9ut|ni(t=Stiftung.

^tjfiottiefarlaffe gr. 4,000. —
ledjnungëfalbo „ 195. 11

4,195 11 — —

Sr. 4,195. 11

96
53

10
90

Summe ber Sßerminberungen.
leine lerntefyrung.

1,238 80 Seibrenten. 24. $rädjfels©ttftunß.
£t))>otf)etatfaffe gr. 35,449. 03

35,449 03

1,238
73

80
86

Summe ber SSerminberungen.
leine Skrmeljruttg.

— — — 25. §aKersStiftuttß.
•fptjpoiljefarfaffe $r. 20,184. 75

20,184 75

729 55
Summe ber SSerminberungen.
leine lermetjrung.

2,930

29,608

49,380

75

25

Srrenanftalt Söalbau, lau=
loften.

$rrenanftalt Hünfingen,
SBaufüften.

Stufe, 3 o/o.

26. Srtoeiteruitß ber Smnbfleße.
Staatêïaffe, lorfdjufj 8fc. 1,430,633.40

— — 1,430,633 40

81,919
215,375 28

Summe ber SSerminberuttgen.
leine 33ermet)rung.

292,228 37 llebertrag 4,128,333 26 1,438,000 10

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 48



188 — Ni 11 (106)

Hetfpuutgeit tier Byeftalfmtits ïre# Hanta# Bent für ïra# laïjr 1905,

Stnnï) bcê Vermögens ont 31, $ejemt>er 1904, «ermogettê

^affitoett. Special gonbê. einnahmen.

gr. SR. gr- SR. gr- SR.

4,096,521 23 1,653,049 59 liebertrag 539,089 89

1,836,418 77 13,941 55 27. Üßalbaus^aniiö.
Siegettfc^aftert gr. 935,540. —
gnüentar „ 425,705. 15

£t#o%farfaffe „ 459,132. 05
Staatêfaffe „ 1,021. 13
Saufenbe ©uttjaben „ 13,354. 87
SSorfcfyüffe „ 619. 24
Haffa, Stttib-Satbp „ 1,046. 33

SMtiben gr. 1,836,418. 77

Saufettbe Sctjutben gr. 13,941. 55

gr. 1,822,477. 22

ïpacf)tj5m|e
^aftüatjtufc
Segate unb Sdjentungeit

34,865
17,265 40

Summe ber Söermefyrungen 52,130 40

22,209 55 — — 28. Segat äRüfjletttann.
fpt)pott)eïarfaffe gr. 22,209. 55

832 85

Summe ber Sßermetjrungen 832 85

353,282 05 — — 29. 9WofersStiftnng.
§t)f>otf)efarfaffe gr. 253,282. 05
iîajntalanlagen auf

©runbfjfatib „ 100,000. —

Stnfe 13,536 30

gr. 353,282. 05

Summe ber SBermetjrungen 13,536 30

— — — — 30. Segat gliigel. gutueifung aitê bem 3öalbau=
gonbë:

Segat
Stufgelaufene ^ittfe

1,200
782 65

Summe ber 33ermet)rungeit 1,982 65

27,303 80 — — 31. WnfallsgoniiS her ^rrenanftatt äßalbau.
£t)t>t>tt)eïarïaffe gr. 27,303. 80

Beitrag ber Stnftatt
8iufe

2,000
1,095 15

Summe ber 23ermet)rungen 3,095 15

23,886 80 — — 32. Ttttfaff«gonli8 bet $mnanftaït SWüns

fingen.
Beitrag ber Stnftatt
•8"tfe

2,000
946 70

^fiottjetartaffe gr. 23,886. 80 Summe ber tßermeljrungen 2,946 70

6,359,622 20 1,666,991 14 Uebertrag 613,613 94



(107) m 11 — 189

Erüimmgrn ter Sprfialfmtte te# Mantvm Brrn für üa» Jaïjr 1905»

SBerättberitttgett. (Stanb beê Vermögens oiti 31. Seseittfret 1905.

Sluâgafcen. SpejiaI=gonbê. SWti&ett ^affinen.
g*- SR. gr- SR. gr- SR.

292,228 37 llebertrag 4,128,333 26 1,438,000 10

32,685

129
266

1,982

60
95
65

SSeitrag art bie Soften ber

grrenanftalt.
Abgaben.
gnbentarberminberung.
gurnet) uttg an baè gliigel=

Segat.

27. 4Salöau=gonbS.
ßiegenfdjaften gr. 935,540. —
gntrentar „ 425,438. 20
§t)potf)efarfaffe „ 476,263. —
Staatêlaffe „ 4,978. 14
Saufenbe ©utijaben „ 7,121. 69
SSorfdjüffe „ 440. 50
Äaffa, 2iftib=SaIbo „ 750. 62

1,850,532 15 10,988 73

SRftiöen gr. 1,850,532. 15

Saufenbe Sdjulben „ 10,988. 73

gr. 1,839,543. 42

35,064
17,066

20
20

Summe ber SBerminberungen.
SReine SSermepruug.

— — — 28. Segat ÄRii^emattn.
.fptipotljelarfaffe gr. 23,042. 40

23,042 40 — —

832 85
Summe ber SSerminberuugen.
SReine SSermefjruug.

450 — Abgaben. 29. SKofersStiftung.
£t)potf)efartafje gr. 266,368. 35
Kapitalanlagen auf

©runbpfanb „ 100,000. —

366,368 35 — —

gr. 366,368. 35

450
13,086 30

Summe ber SSerminberuugen.
SReine SBermeprung.

— — — 30. Segat gtügel.
§ppotpefar!affe gr. 1,982. 65

1,982 65 —

1,982 65
Summe ber SSerminberuugen.
SReine SBermepruug.

— — — 31. UnfttßsgonbS bei ^rrenanftalt SBalbau.
§t)pott)etartaffe gr. 30,398. 95

30,398 95 — —

3,095 15
Summe ber SSermiuberungen.
SReine SBermeljrung.

— — — 32. ttnfaßsgonbä bei grrenanftalt ÜStiins

fingen.
26,833 50 — —

2,946 70
Summe ber SSermiuberungen.
fReirte SSermeijrung.

§t)potl)e!artaffe gr. 26,833. 50

327,742 57 liebertrag 6,427,491 26 1,448,988 83



190 — JVt 11 (108)

Eerïinimiien te Spcfialfmtiie te Barttim* Brot pxv fra# Jaïjr 1905»

@tanï> i>eê ^eimtôgettê am 31. Se^emfcer 1904. ©ctmâgeiiê *

îtttiDcn ^aftifett. @peâtal gonbê. fêittitaOïnett.

gr. 3î. >R. 9i.

6,359,622 20 1,666,991 14 llebertrag 613,613 94

13,561 05 100 — 33. ttnfal(=$onï)0 ber ^rrenanjïiitt SBelïcfal).
^t)Jpotf)e£arfaffe gr. 13,561. 05
*Pa(|ib=SaIbo „ 100. —

Beitrag ber 9lnfialt
Stnfe

2,000
581 30

5r. 13,461. 05 Summe ber Vermehrungen 2,581 30

6,500 — — — 34. ^rrens^onïië lier ^rrenanftalt SRitn«

fingen.
@ef<henïe

£tnfe 243 70
^>t)4>otf)e£arïaffe $r. 6,500. — Summe ber Vermehrungen 243 70

3,304 85 — — 35. 3rrens$ronbë ber ^rrenanfinlt Vellelat).
§^otl)efarlaffe gr. 3,304. 85

©efchenle
115 60

Summe ber Vermehrungen 115 60

852 45 — — 36. SBeiljnadjtësgonlrê ber ^rrenaitftalt
VeHelab-

©efdienïe
3infe

350
30 50

^»tjpot^eïarïaffc $r. 852. 45 Summe ber Vermehrungen 380 50

51,898 45 — — 37. Sltfiettbtenfonbê ber djrijiïatljolifdjen
gaMtiit.
$t)fjot^eïarlaffe gr. 51,898. 45

Stnfe
Stipenbien^tücf,Ölungen

1,923 70

Summe ber Vermehrungen 1,923 70

52,445 50 — — 38. Stiunntfanbs (8enjs§ebntanns@ttftnng)
ber d)riflfatl)oltfd)ett gafultät.
^t)|)otl)elarfaffe gr. 52,445. 50

Veitrag bee Sttpenbienfonbe
ber djrifWatl). ftafultät

3infe
@efd)enfe

1,967
1,590

65

Summe ber Vermehrungen 3,557 65

6,488,184 50 1,667,091 14 Hebertrag 622,416 39



(109) JY» 11 — 191

tafimmgen îrcr SgEfialfimba be# tentm# Bern tïlr bas Jaf|r 1905.

^erättberungcit. Staub beë SBermöflenö atu 31. Sejeiuber 1905.

Spejial=ffonb£. ?tftiben.
5v- SR. 5r. SR. 0*. 3t.

327,742 57 llebertrag 6,427,491 26 1,448,988 83

100 — Sntfcpäbigitngen. 33. îlnfallsffoubô Der $rremutftiUt SeKetoty.
•fpppottjefarfafje ffr. 16,142. 35
Sfapfalbo „ 200. —

16,142 35 200 —

100
2,481 30

Summe ber Söenninberungen.
Seine SSertneprung.

ffr. 15,942. 35

243 70 ®e)"d)enle für arme Patienten. 34. ^rrensgoitbS Her (frrenanftolt SPlün=

finge«.
6,500 — — —

243 70 Summe ber SSerminbcruitgen. •Öppotpetartaffe ffr. 6,500. —

— — — 35. (frrcnsffoitöS Per 4>rrenanftalt SMelal).
.ppotpefarlaffe ffr. 3,420. 45

3,420 45 — —

115 60
Summe ber ïîerminberuttgen.
Seine SBermeprung.

— — — 36. 2ßeiljnadjt§s?fdnb§ ber preniutftalt
©eflelaty.

1,232 95 — —

380 50
Summe ber Serminbcrungen.
Seine Sßermeprung.

Dppatpelarïaffe ffr. 1,232. 95

1,800
—

Stipenbien.
Beitrag an ben Stammfonbs

ber djrifWatp. ffalultät.

37. Stipendieitfonbö ber djrtfttotfjdltidjcn
ftafultnt.
|)t)potf)efarïaffe ffr. 52,022. 15

52,022 15 —

1,800
123 70

Summe ber tSerminberungert.
Seine Skrmepritttg.

— — — 38. StnininfonbS (Sen^öetimanmStiftung)
ber djriftfatljdltfdjen ffafultat.
Çppotpelarîafje ffr. 56,003. 15

56,003 15 — —

3,557 65
Summe ber SSerminberungen.
Seine SSermeprnng.

329,886 27 liebertrag 6,562,812 31 1,449,188 83

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 49*



192 — JVs 11 (110)

Hetfjmtngen frer Bprftalfunfca ties Hantunô Bern fitr ftas Jaljr 1905.

3to»tï> ï>eê öcrmööcite ant 31. Sejemôer 1904. »cvmöflctiö

2(ftit)Cit SpejialUgonbê. GiituoOmcu.

g*-' ,3t. g*- 81. gr- 9i.

6,488,184 50 1,667,091 14 llcbertrag 622,416 39

131,687 58 — — 39. 8enjs§etymnitns@ttyenlitcnfonï>S.
fptjpotfyelariafie gr. 131,687. 58

Sinfe 4,938 27

«Summe ber JBermefyrungett 4,938 27

1,000,000 — 40." .ftantaitallianfsSUcîerMc.
.ftantoitalbanf fit. 1,000,000. —

— —

244,475 04 40." iaittonnlbaitï, SpütaUSRcjerbe.
.iîantonalbanf $r. 244,475. 04

Hleue Sittlage 36,562 85

Summe ber 33ermeî)rungert 36,562 85

16,528 65 41. ^itlfgs ttitïi 4ktroii«tSfonbë.
.g>t)pDt£)e£nrîaffe fft. 16,528. 65

Sinfe 619 80

Summe ber Sermetyruttgen 619 80

13,144 62 42. MlfoljoljeljtttelsStefem.
£)typotî)eïarîaffe fit. 13,144. 62
SEnnferfjeiiptte 9Wdjtern, ?tn<

teitfdfjein, gr. 40,000. —.

sJieite Stnlaqe
Stufe 492 88

Summe ber SSermeljrungett 492 88

7,894,020 39 1,667,091 14 llebertrag 665,030 19



(Ill) JVs 1J — 193

fefyramgm ïrrr Sprfiaïfmtîrô hm Mantom Hrrn für fräs Safjr 1905.

Staut» beë ^etmôôeitê ant 31. Sejemtter 1905.

"Jluéflabett. Spejia^gonbä. mmen ^nîîifett.
8fr- SR. Sv- SR. gr. SR.

329,886 27 llebertrag 6,562,812 31 1,449,188 83

— — — 39. 8tnjs§etittittnns0tttieiiöienfojUi§.
$t)poti)etarïafje gr. 136,625. 85

136,625 85 — —

4,938 27
Summe ber Serminberungen.
Seine ®erme£jruttg.

— — — 40." tantonatbanl«9tefem.
Santonnlban! gr. 1,000,000. —

1,000,000 — — —

40.b .ftantanatbunf, Sbetial=Sefem.
.ffantmtalbnnf gr. 281,037. 89

281,037 89

36,562 85
Summe ber Sterminberungen.
Seine 33ermet)rung

41. ôiilfSs uitïi ipatronatôfonbô.
.pt)))Dt£)e!arfaffe gr. 17,148. 45

17,148 45

619 80
Summe ber SBerminberungen.
Seine SBermefyrung.

4 51 SBefämpfung beê 2Itfof)oli#=
mué.

42. 3Ufoljol3eljtttelsSÄefem.
^otÇeïarïaffe gr. 13,632. 99

SEvinferfjeilftätte SRüdjtern, 3to
teUfdjein, gr. 40,000. —.

13,632 99 — —

4
488

51
37

Summe ber SBerminberungen.
Seine 35ermeijrung.

329,890 78 llebertrag 8,011,257 49 1,449,188 83



194 — As 11 (112)

Herfjmmgnt fcer Bpestalftmïr* îre# Eantmts Bern für fraa Jafyr 1905.

Stottï» ï>cl »eïittdgetté aw 31. $ejeitt&er 1904.

SlWtoett. ^affiuett. Sf>ejia[ Soub0. (S'tnurtljmeit.

gv.

7,894,020

991,444

3,255

8,135,191

62,530

15,000

17,101,441

39

05

80

Sv.

1,667,091

418,763

24 2,085,854

14

13

27

llebertrag

43. ©djtoetteitfoitM für öte ^uragenrnffer«
forreftion.
Ijtjfmttjefarfaffe Sr. 991,444. 05

44. Hraitftnfaffe Der Suragetowfferïomïtiim.
ot[jeîarfaffe St- 2,631. 30

frfparaigtaffe gtibau „ 604. 20
Haffe 20. 30

Sr. 3,255. 80

45. ^nfelffutal.
a. Sttfelfottbê.

§ijf)0t^e!ar=©ut^a6eii Sr
^ijfmtïjeïatfaffe
Siegertfctjafteri
[Bautonto
$nbeutar
Onfelaftotljefe
[Bauborfdjiiffe
Saufenbe ©utfjaben
Haffe, 3lftib=SaIbo

2lïtiben

4,082,723. 21

365,976. 90
3,096,400. —

242,213. 22
214,736. 40

24,131. 16

95,463. 91
9,191. 85
4,354. 35

Spejialfonbë
jDepotê bernait
Saufettbe Sdjulben
£)t)f>ott)eïar=Sd)ulb

Sjßafftbett

Sr. 8,135,191. —
Sr. 258,915. 80

t n 1,374. 94
8,472. 39

ft 150,000. —
Sr. 418,763. 13

gr. 7,716,427. 87

b. [Babefteuerf onbê.
Snfelfottbè ffr. 62,530.

c. [Bitjiuêfonbë.
(fnfelfuttbô §r. 15,000.

llebertrag

3tnfc

Sunune ber [Bermefyrungen

Beiträge ber Arbeiter
Stufe

'

Summe ber 33ernte£)rungen

Hapitaljinfe
[pad)t= unb [Diietjinfe
Segate unb ©efdjenle
Beiträge
Snfelafmtfiefe

Summe ber Sermeljrungen

-Stufe
Segate unb ®efd)en!e
[Beiträge

Summe ber SSermetjrungen

Stufe
[Beiträge

Summe ber tüermetirungen.

665,030

37,242

37,242

175
120

296

168,341
11,270
49,288

2,275
1,795

232,970

2,345

6,652

8,997

562
290

853

945,390

SR.

19

80

80

40
80

20

56

10
75
24

65

10

05

15

50
75

25

24



(113) JVÜ 11 — 195

Hrrfjramgrrt frrr Sprfialfmtü# üe« ftarttmts Bern für tms Jaljr 1905.

löerän&crungen. 3tanï> t>eê SSermögenö ant 31. Seaemfcer 1905.

Ausgaben. Spejial ff onbê. Wftitten. "^affinen.
S1"- 8i. 8t. gr. 8t.

329,890 78 Uebertrag 8,011,257 49 1,449,188 83

28,128 45 Unterhaltung her Kanäle. 43. Sdjttielleitfoitiië fiir öie ^uragclnafiers
famttion.

1,000,558 40 — —

28,128
9,114

45
35

(Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

^>t)pot^eîarïaffe ffr. 1,000,558. 40

107 — .tfranfengelber, Verpflegung«^
unb Ïrjtïoften.

44. Äranfenfaffe Her ^uragcwafferforreftion.
^hpotheïarïaffe ffr. 2,729. 95
irfparniëtaffe Stibau „ 686. 35
Äafje „ 28. 70

3,445 — — —

ffr. 3,445. —
107
189 20

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

162,246
3,089

10,305
4,341

40,745

02
25
09
11

40

$nfelfpital, Äoften.
Vefchinerben.
Slbgaben.
Vermaltungsloften.
Sibfbhreibung am Siegenfc^aftê=

lonto.

45.
a. $nfelfonb§.

$hpothefar=©ut^Bcn ffr. 3,936,951. 64
^hpothefarfaffe „ 420,067. 50
ßiegenfc^aften „ 3,056,894. —
Vaufonto „ 397,891.37
ffnbentar „ 212,192. —
Snfelapothete „ 27,588. 40
Vanborfchüffe „ 72,983. 12
Saufenbe (Guthaben „ 13,847. 85
Äaffe, 3lftit)=SaIbo „ 7,217. 89

Slftiben ffr. 8,145,633. 77

8,145,633 77 416,962 12

Spejialfonbê ffr. 263,204. 75
Sepotê ber Sßatienten „ 857.94
Saufenbe Schutben „ 2,899.43
^hpothelar=S(hnlb „ 150,000. —

Spaffitten ffr. 416,962. 12

220,726
12,243

87
78

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

ffr. 7,728,671. 65

; 8,997 15 Veiträge für Vabefuren. b. Vabefteuerfonbê.
Snfelfonbê ffr. 62,530.

62,530 — — —

8,997 15 Summe ber Verminberungen.

853 25 Srinflitrett. c. Vipinêfonbê.
Snfelfonbë ffr. 15,000. —

15,000 — — -----

853 25 Summe ber Verminberungen.

588,703 50 Uebertrag 17,238,424 66 1,866,150 95

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 50



196 — JY» 11 (114)

JtetfjnmtgEn ta Bpefiaïfnnïr» ta Kan!on# Bern für ta lal|r 1905,

Slaitb frei Vermögens am 31, Sejem&er 1904. ^evmdgettê:

?Cfti*>en Spe^ia^gonbê. CHmtafyttten.

3v. SR. gv. SR. gt. 8t.

17,101,441 24 2,085,854 27 Uebertrag 945,390 24

5,828 — — —
45. $nfelfottal.

d. Sôetfyîtadjtêfoîtbê.
gnfelfonbë gr. 5,828. —

Stnfe
Setträge
Segate uttb ©efctjente

236

2,144

10

85

Summe ber Sermetjruttgen. 2,380 95

21,565 — — — e. geerleberftiftung.
gnfelfoubê gr. 21,565. —

-Sittfe 808 70

Summe ber Sermefjrungeu. 808 70

100,820 — — — f. Dîeifegetberfonbê.
gnfelfonbê gr. 100,820. —

âtttfe 3,780 75

Summe ber Sertnetjruttgen. 3,780 75

10,770 — — — g. gfeufäjmtbftiftuug.
gnfelfonbê gr. 10,770. —

Stufe 403 90

Summe ber Sermetjrwtgen. 403 90

42,402 80 — — h. ©ibonet= u. gmtjoofftiftuug.
gnfelfoubê gr. 42,402. 80

Sûtfe
Seiträge
Segate uttb ©efc^ettîe

1,590
4,224

10
25

Summe ber Sermelfruttgen. 5,814 35

— — — — i. Äa|>ettenbaufottbê. Segate ttttb ©efdjente 819 95

Summe ber Sermetjrungen 819 95

— — — — k. Drgelbattf onbë. Segate uttb ©efctjenfe 562 45

Summe ber Sermefjrungen 562 45

1,470,256 71 3,750 95 46. WttfeerfrunfenfjauS.
§t)]pot^eîar=®ut=

ï)aben gr. 987,647. 75
D^ottjefarîaffe „ 67,412. 90
SiegcnfcE)aften „ 356,911. 11

gubentar „ 55,593. 65
Saufenbe ©uttjaben „ 2,691.30

TObeu gr. 1,470,256. 71

Saufenbe Scfjutbett gr. 953. 01
•Haffe, Spaffit>--SaIbo „ 2,487. 94
Selpotê ber Patienten „ 310.—

$affiben gr. 3,750. 95

Stufe
Segate ttnb ©efctjente

41,583 40

gr. 1,466,505. 76
Summe ber Sermetjrmtgen. 41,583 40

18,753,083 75 2,089,605 22 Uebertrag 1,001,544 69



(115) jY» 11 — 197

Keri]nuiHunt îrer Spestalftmîr» fcrs îaantimô liant für te Jaljr 1905.

^ev(iuï>evmtflen. ©taub bei SSeeinöfleitl attt 31. Sejetttber 1905.

Witlgabett. Spe3ial gûnbê. SKtibe» ^affiben
5Ï-

588,703

».
50 liebertrag

Sv-

17,238,424

».

66 1,866,150

».

95

167 — 3Sei£)nact)têgef<ï)ente.
45. ^nfelfbttal.

d. SBeifynadjtêfonbê.
Snfelfonbê ffr. 8,041. 95

8,041 95 — —

167
2,213 95

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

120 — Unterftütjungen. e. $eerleberftiftung.
Snfelfnnbê ffr. 22,253. 70

22,253 70 — —

120
688 70

Summe ber Serminberungen.
leine Sermetjruug.

784
2,996

50
25

Unterftütjungen.
Setträge.

f. leifegelberfonbd.
Snfelfonbê Sr. 100,820. —

100,820 — — —

3,780 75 Summe ber Serminberungen.

400 — Söärterprämien. g. 3fenfc§mibftiftung.
Snfelfonbë ^r. 10,773. 90

10,773 90 — —

400
3 90

Summe ber Serminberungen.
leine Sernteijrimg.

5,814 35 parate für unbemittelte
Patienten.

h. ©iboIlet= u. ffmtjoofftiftung.
^nfelfonbë Sr. 42,402. 80

42,402 80 — —

5,814 35 Summe ber Serminberuugeu.

— — — i. Hapellenbaufonbê.
ffnfelfonbê ffr. 819. 95

819 95 — —

819 95
Summe ber Serminberungen.
leine Sernietjrung.

— — — k. ©rgelbaufonbë.
ffnfelfonbê ffr. 562. 45

562 45 — —

562 45
Summe ber Serminberungen.
leine Sermetjrung.

35,957
100

2,264
564

16

55
15

Hrauïenljauè, floften.
Scfctjmerben.
Abgaben.
Sermaltungstoften.

46. 3lufeerfrantenl)auS.
£>t)i)Dtt)elar=®ut=

tjaben ffr. 983,752. 90
.Ç)t)pot£)efarEaffe „ 79,752.40
Siegenfdjaften „ 356,911. 11

ffubentar „ 54,173. 95
Saufenbe ©utfjoben „ 1,403. 80
SB orfdji'tffe an s-|Ba=

tienten „ 80. —

1,476,074 16 6,870 86

Hüben ffr. 1,476,074. 16

Saufenbe Sdjittben ffr. —.70
Haffe, ißaffib=Sa!bo „ 6,870. 16

Spaffiben ffr. 6,870. 86

38,885
2,697

86
54

Summe ber Serminberungen.
leine Sermet)rung.

ffr. 1,469,203. 30

637,871 46 liebertrag 18,900,173 57 1,873,021 81



198 — JV» II (116)

Brimingen her Spestalfmth# he# Banfnn» Bern für frag Hahr 1905.

(stand be<§ SSetnuägenS am 31. Sejember 1904. töcrntöfleufi

«Ittiden. ^affinen. SpejiaUgonbê. (i'tttnaOmcn.

3-ï- 9t. 9t. gf- 9t.

18,753,083 75 2,089,605 22 Uebertrag 1,001,544 69

61,515 48 — — 47. äßaOmr&eUersttttfalls und Äranfenfaffe
öcr JyorfttocriuiUtung.
|)t)f>otbefartaffe fix. 61,515. 48

Seiträge bet Arbeiter
^irtfe
Staatêbettrag

5,901
2,348
3,500

57
57

Summe bet Sermetjruugen 11,750 14

20,052 50 48. Éft«))|)aners!8tbliotljefs$oitli8.
f>t))jotf)efar£affe §r. 20,052. 50

-Stufe 750 88

Summe bet Sermetjrungen 750 88

5,63 t 20 49. §iilf§fonïrê öer (£ntf|altuitgssiilnfta(t
rraAîeibialti.
|)t)f>otl)e£ar£affe gr. 5,631. 20

Strife 211 15

Summe bet Sermetjrungen 211 15

23,758 70 100 50. ttnfalïfoitïrê lier Strafanftalt SStljtoJil.
^bbottjefarlafie 3t. 23,758. 70
^affitifalbo „ 100. —

Strife
Seitrag bet Slnftalt

994
3,000

70

Summe bet Sermefjrungen 3,994 70
3r. 23,658. 70

18,864,041 63 2,089,705 22 Uebertrag 1,018,251 56



(117) Ni ii — 199

Eßtfjmuumt te te Bantun« Bern für te Jafjr 1905.

$evättbfrttngett. Staub beê ^ermögenö am 31. Scjcmbcr 1905.

îtuoflobett. S p e s i et l g 011 & ö- îlftiOCII ^affiben.
91. 31'- 91. 3v. 91.

637,871 46 llebertrag 18,900,173 57 1,873,021 81

9,448 75 (Sntictjcibigungen. 47. äBalbnrkttersttnfalls uitb .firiuifenfufic
ber {yorfttterttmltiing.
J5t)|)ott)e£arfaf{e $r. 63,816. 87

63,816 87 — —

9,448
2,301

75
39

Summe ber SSerminberungen.
Steine 33erme£)rung.

112 15 Unterhalt ber $ibliotf)ef. 48. Stubbaner^ibltat^ef^onbb.
^poti)e!orlaffe ffr. 20,691. 23

20,691 23

112
638

15
73

Summe ber Sermtttbcrungett.
Steine Stermefjrung.

49. §ülf8fonb8 ber ©ntfja(tiutgö=3lnfin(t
SrnAfeltomlb.
{ftpotyefartaffe Sr. 5,842. 35

5,842 35

211 15
Summe ber SSerminberungen.
Steine SSermetjrung.

50. ttttfaUfottbä ber Strafanftalt ißiljttiil.
^t)]pot^e£ar£affe §r. 27,653. 40

27,653 40

3,994 70
Summe ber Sterminberungen.
Steine Sermetjrung.

647,432 36 llebertrag 19,018,177 42 1,873,021 81

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 51*



200 — As Ii (118)

Ärrfimmgm to Sprfrafftos to Danton« Bern für to Ja(rr 1905,

Stanb beê 33ertttögenä ont 31. Sejember 1904. ißermöflettö

Wtibeit. ©pcâial=5ottbê. @intta()ittett.

%t. 31. Sr. 31. Sr. 3t.

18,864,041 63 2,089,705 22 Uebertrag 1,018,251 56

1,366,628 30 51. HnterfHiljttngSfottïiS für drunten« itnb
StrntenanftaJten.
Jfptypotfjefarfaffe gr. 1,366,628. 30

£rinferl)eilftätte 3tiidjtent, litteilfdjein,
Sr. 8,000. -

ginjaljlung aus beut firebite
für baê SIrmenmefen

Sinfe
17,945
47,375 58

Summe ber 33ermef)rungen.
Steine töerminberuug

65,820
375,852

58
57

37,109 45 — — 52. !5eljenöers!8iliüotljef«gönbS.
fötjpotfjelarlaffe $r. 37,109. 45

3tnfe 1,369 10

Summe ber ätermefyrungen.
Steine Sterminberung

1,369
130

10
90

20,267,779 38 2,089,705 22 Uebertrag 1,084,941 24



(119) JVs If — 201

Hrrfjnmtfirn tier Bprfialfimîrg trrg laaittimg Bern für trag Jaf|r 1905,

®erSitï>evttttfleit. Strtttö Pes Sertitiifletts ant 31« Sejember 1905.

?(tt#ÖOÖCtt. Spe:$iaI gonbê. SWtibeti ^affiöen.
gr. 91. gv. 91. gv. 31.

647,432 36 llebertrag 19,018,177 42 1,873,021 81

26,514
90,000
16,000

1,138
2,500

50

50

Seiträge art folgettbe 2ln=

flatten unb (Semeinben :

©reifenafpl St. Urfanne.
©reifenafpt St. gtttmer.
Enflait für Urtfjeilbare « Mon

repos » in 9leuenftabt.
Serpftegungêanftatt llpigen.
Serpftegungêanftatt 3rtettiê=

berg.
Serpftegungëartftalt Söorben.

Serpftegungêanftalt 35etten=

büpl.
(Srjiepungêanftalt ©nggiftein.
(Sr^iepungsanftatt ©berbipp.
GfrjiepungSanftatt Sanborf

(Neubau).
Srjiepungêanftatt Sanborf

(Stbbtierung).
grjiepungSanftalt Sanborf

(Sßafferberforgung).
Srjiefiungganftatt 9larmangen

(üieubau).
(Srjiepungëanftatt Staruiangen

(Sîbbtierung).
(Sr-pepungêanflatt Sonbitier

(^Reparaturen ant Defono--

miegebäube).
(Srjiepungêanftatt Sonbilier

(neue Söafc^tücpe).
(gr-pepungöattftalt Sobereffe.

Saubftununenanftalt SBabern.

Stnftatt für fepmaepfinnige
ifinber in Surgborf.

Statten))offrippe in Sern.
Sejirtëfpiial (yttterlafen.
Jîranfenpauê fperjogenbuepfee.
©etneinbe Sern.
©emeinbe Sumiêtoalb.

51. Unterftü^uitB§fonb8 für törattfcit= unb
Strmenuttjtalten.
fpppotpetartaffe gr. 990,775. 73

Srintev^eitftätte Mdjtcrtt, Stnteilfdjein,
gv. 6,000. —

990,775 73

51,000
5,428

10,000
12,800
53,900

5,050

2,700

j 44,699

9,980

4,437

3,350

20,000
17,250
27,000

5,273
16,750
10,000
5,000

400

20

75

75

65

80

441,173 15 Summe ber Serminberungen.

1,500 — Seibrente.

Unterhalt ber Sibtiotpef.
52. ;gepenbersSifittotpef=gonb§.

fpppotpefartaffe gr. 36,978. 55
36,978 55 — —

1,500 — Summe ber Serminberungen.

1,090,105 51 llebertrag 20,045,931 70 1,873,021 81
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Btrfirumgat tra Sprfialfimîrg ïirs üaittmts Bart für îra* Jafrr 1905.

Staub be<3 Vermögens am 81. Sejembev 1904. îôevntôftetté

Wttiben ^afftbeit. Spejial^onbê. fêinitaOmeit.

gr- SR. 5r-
' S. 8*. tK.

20,267,779 38 2,089,705 22 liebertrag 1,084,941 24

510,597 95 — — 58. ^i^berfi^ernnggfanlig.
£ppot£)elarlaffe ftr. 510,597. 95

/
3infe
(Mbë bon Sietpdjeinen

19,719
54,900

20

Summe ber Sermeprungen 74,619 20

462,249 75 — — 54. 18criuf^e 8cl)rerl)cr[id)cruitfl4faffe.
a. III. Abteilung.

|)^otbetar!af|"e ftr. 462,249. 75

Staatëbeitrag
Staatëbeitrag au bie ®in=

ïaufëïoften alter Seprer
ffltitglieberbeiträge, @intrittë=

gelber unb Statpjaplungen
8in|e

100,000

30,000

248,891
21,960

95
40

Summe ber Sermeprmtgen 400,852 35

274,579 15 — — b. II. Abteilung.
|)t)potl)el:arlaffe $r. 274,579. 15

Prämien
Sinfe

3,361
10,246

50
45

Summe ber Sermeprungen
Steine Setminberung

13,607
3,092

95
05

c. I. Abteilung. Seitrag ber II. Slbteitung 6,600

Summe ber Sermeprungen 6,600 —

23,665 45 d. ^jiilfëfonbë.
|)t)potf)el:arfaffe $r. 23,665. 45

^ufcpup ber II. Slbteilung
äinfe

2,400
937 70

Summe ber Sernteprungen 3,337 70

21,588,871 68 2,089,705
19,449,166

22
46

totale Summen ber Slftiben unb ber Sßaffiben.
Steine Slltitoen.

totale Summe b. Sermeprung. 1,583,958 44
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Brrfjramgrtt her Sprfialfmtü# fre* Rantum Brrn für tra# laljr 1905,

Ssevättöeiuuflcu. Stftuï» ï>eo Vermögen* ant 31, Sejettt&er 1905,

Stttêga&en. Sf)eäial ff ottb§. «Cftinen

gr. 91. SR. gr. St.

1,090,105 51 liebertrag 20,045,931 70 1,873,021 81

3,285
66,143

20
15

.Soften ber ©iefifctjeine.
©eitrag an bie©iel)ber|icf)erung.

53. ©ici)tierit(f)eruitgöfoitbb.
.Öt)f)ot()e!arfaffe ffr. 515,788. 80

515,788 80 — —

69,428
5,190

35
85

Summe her ©erminberungen.
Steine ©ermetjrung.

4,689
4,966
7,751

90
85
40

tpenfionen.
2lbgang§entfcf)äbigungen.
Serroaltungêfoften.

54. JBentifdje ôeljrertoerftdjerungêfaffe.
a. III. Abteilung.

fpbpottjetartaffe ffr. 845,693. 95

845,693 95 — —

17,408
383,444

15
20

Summe ber ©erminberungen.
Steine ©ermetjrung.

7,700
6,600
2,400

—
Äopitalabjalflungett.
Beitrag on bic Ï. Slbteilung.
Dunieifitng an ben fpûlfëfonbë

b. II. Abteilung.
|)t)potl)efarfatfe ffr. 271,487. 10

271,487 10 — —

16,700 — Summe ber ©erminberungen.

6,600 îpenfioncn. c. I. Slbteilung.
6,600 — Summe ber ©erminberungen.

;

990 llnterftii^imgen. d. fpülfäfonbê.
•£)i)f)ottjetarfa|ie ffr. 26,013. 15

26,013 15

990
2,347 70

Summe ber ©erminberungen.
Sieine ©ermetjrung.

1,201,232
382,726

01
43

Rotate Summe b. ©ertninb.
Steine ©ermefjrung.

Slotale Summen ber Sittiben uitb ber ipaffiben
Steine Slttibeit

21,704,914 70 1,873,021
19,831,892

81
89

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1906.
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Sorliegenbe Staatsrecijnung beë Cantons Sern für baë fKed^itungêja^r bom 1. Januar biè 31. S)ejentber 1905

ift übereinftimmenb mit ben paffierten fKecCjmtngen ber Sermaltungeit unb Waffen uttb mit ben Sifafimtrotten ber ,t?antonê=

bncppalterei borgeftettt.

tßem, ben 4. ütprit 1906.

£>er Jïatttonëbud)()alter:
®. |tmg.
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B ct~i chtLZÇ) (o

über bie

g>taafcsred?mmg öes gantons "gtern

für üa# Jaïjr 1905.

«fperr ff inangbireltor
Sie Hantonsbudjhaltera beehrt ftcE), Seiten (jiemit ju

foanben beg Vegierunggrateg urtb beg ©rojjett ïïlateê bie Staatg=
redjnung beg Jlantong Sern für bag $af)r 1905 borjulegen.

Vad) berfelben i)at bag Staatgbermögen auf 31. Sejerm
ber 1905 folgenben Veftarib (Seite 5) :

Slltiben ffr. 449,149,869.31
ipaffiben „ 389,883,755.32
üteineg Staatgbermögen ffr. 59,266,113.99

Slnt Anfange beg jarres betrug bag
reine Staatgbermögen „ 58,552,728. 87

Eg tjat fid; fomit bermeljrt um ffr. 713,385.12

Sie Vermögengbeftanbteile ergeben eine Vermehrung Don

ffr. 49,710,152.39 bei ben Slltiben unb Don ffr. 48,996,767.27
bei ben Sßaffiöen. Siefer beibfeitige3uwad)g betrifft größtem
teils bie Hafntalien ber Hantonalbanl unb ber <£>hf)o

thelarlaffe.
Sie Vermögengberättberungen, aug benen bie reine Ver=

mögengüermetjrung tjerborgetjt, finb in ber erften Abteilung
ber 3ted)nung, in ber Stedhnung beg reinen Vermögeng, bar=

geftettt, wäfjrenb ber Veftanb unb bie Veränberungen ber
Sittiben unb ipaffiben bitrü) bie jweite Abteilung ber Vecfwung,
bie Sîedjnung ber Vermbgengbeftanbteile, nadjgewiefen werben.

I. Hie $led|nititg über iuts rettre llenitügrtt.
Seite 7—74.

A. #rürintt- unir Bri1n|lrcrfptitttir
Sie Vermôgenëbermehrung bott ffr. 713,385.12

ift aug folgenben Vermehrungen unb Verminberungen ju=
fammeitgefeht (Seite 8) :

Vermehrungen
Einnahmen ber Saufenben Verwaltung
VMjrerlög bon Söalbungen
Sd;ahunggberid)tigungen (Erhöhungen)

bon Söalbungen
Vîinberloften attgelaufter Söalbungen
Verlauf bon Siechten

Vlehrerlbê bon Somänen
Verlauf bon Quellwaffer
Vtinberloften angelaufter Somänen

liebertrag ffr. 39,269,371. 58

liebertrag ffr. 39,269,371. 58
Sd)ahunggberid)tigungeit (Erhöhungen)

bon Somänen „ 500,400. —
Vunbegbeitrag für Stntauf bon 3luffor=

ftunggterrain „ 8,240. —
Vermehrungen beg Verwaltungginbentarg „ 221,528. 51

ffr. 39,194,402. 88
25,696. 40

„ 30,860. —
347. 70
268.-

„ 16,896.60
750. -150. —

Summe ber Vermehrungen ffr. 39,999,540. 09

Vcrntinberungen.
Sluggaben ber Saufenbett Verwaltung ffr. 39,183,105. 42
Viinbererlög berfaufter Söalbungen „ 840. —
-JJlehrfoften angelaufter Söalbuugett „ 24,289. 60
Sdialjungöberidjtigungen (Stebultionen)

bon Söalbungen „ 940. —
Vtinbererlög berlaufter Somänen. „ 91.50
Stbtretung bon ißfrunbbomänen „ 20,460. —

llcbertrag ffr. 39,229,726. 52
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Uebertrag
yjietjrfüftcit angefaufter Domänen.
Anlauf bort Cuellroaffer
Sdjatiungsberidjtigimgen (Aebuïtionen)

boit Domänen
Slrtfauf bon Utec£)ten

SSerminberungen beê 33ermaltungêinben=
taré

Summe ber SSerminberungeit

Pleine SSermetjrung, mie oben

nämlid) :

3Jte£)reinnaï)men ber Saufenben
tßermattung

58ericf)tiguttgentm Sinne beë ©efe^eê
boni 31. Suit 1872, § 31 :

SBalbungen Sr. 31,102.50
Domänen „ 450,693. 55
Domänenlaffe „ 8,240. —
tBermaltungëinbentar „ 212,051.61

Sr. 39,229,726. 52
44,131.55

1,680.—

90.—
1,050. —

9,476. 90

Sr. 39,286,154. 97

Sr. 713,385.12

Sr. 11,297.46

702,087. 66

Sr.

Dt eine S3 er nt el) rung, mie oben Sr. 713,385.12

Die Ijiebor angegebenen Sdja^ungêerljoijungen bon Do=
mänen im ©efamtbetrage bon Sr. 500,400. — gefyen im ein=

•jelnen auê folgenben tßoften Ijerbor :

9ieueê Anftaltêgebâube in Aarmangen
Aeueë Dberfeminargebäube in 93ern.
Aeueë Anftaltêgebâube in Sanborf
ijjferbeftadgebäube, ©etreibefdjeune unb .Çml^

fdjoqf auf ber Oliitti
sJjiafd)inenIjau0,33runnen)d)frir.unbSd)meine-

ftäde in St. Sofjannfen
Oteueê SBotjntiauë in äöitjmil
9leue Sienne unb neueë Düngermagajin im

Sinbentjof, Snë
blette Sdieune im fjettmooê unb im @rlen=

î)bf, Snê
Aerte Sienne in iBeïïelat)
33erfd)tebene anbere töeridjtigungen

Sufammen Sr. 500,400.

40,000. —
216,500. —

70,200. —

44,900. —

7,700.—
15,900. —

14,5C0. —

47,500. —
35,000. —

8,200. —

B. Itutmumi te Eanfeitte
itetoalfmt#*

äöiber alle ßrmartungcn fdjliefft bie Aedjnung ber Saufen=
ben SSertoaltung, menu nidjt mit einem bebentenben, fo bocl)

mit einem @innal)menüberfd)uj3 bon Sr. 11,297.46 ab. Diefeê
Ergebnis barf um fo rneljr befriebigen, alë eë nid)t, mie bieë

in ben leisten jütei Sûljren ber Sod mar, infolge aufjergerobt)n=
lidjer ïJleljreinnaljmen juftanbe gefontmen ift. mehrere
Sinnatjmequellen gegenüber bent Sorjaljr einen Aüdgang ober
unberänberte (Erträge, fo Ijaben fid) bagegen mieber anbere
meljr ober meniger unb namentlid) bie birelten Stenern ju=
fe£)enbë nad) oben entmidelt. Die legieren finb benn and)
bon ben fämtlidjen Sinna^men mol)I bie einzigen, bie, abge=
feljen bon bem auë ber Éebifion ber ©runbfteuerfdjatjungen
31t ermartenben ÏÏIeljrertrag, unter ben gegenmärtigen 23erf)ält=
niffen nod) einer Steigerung fällig fein bürften unb jmar
burd) eine fonfequente Anmenbung ber Steuergefetse im ganzen
lîanton.

Srgab bie jRedjnmtg bielmal nod) einen @inna£)menüber=
fdjufj, fo ift nid)t ju überjeljen, mie menig eë beburft l)ätte,

baft ein Defizit entftanben märe, fpätte man bie Aedjmmg
für 1904 ttidjt mit Sr. 63,950. 68 Auëgaben beê Safyreë 1905
belaftet, fo mürbe letjtereé einen Auêgabenûberfdjufj bon
Sr. 52,653.22 ergeben Ijaben. gg ijar^ bemnat^) auë bem

Üiefultat ber ßaufenben töermaltung in 1905 nid)t etma ber

Sd)lufj gebogen merben, baft bie SOtanglage nunmeljr roieber

meniger beforgniêerregenb gemorbeit fei ail borner. Sie ber=

langt im ©egenteil, nadjbcm bie Aebifion ber Sefolbungeit
befd)loffen morben ift unb in Anbetracht beë in bie Aälje
gerüdten Sterner Alf)enburd)ftid)eê, bermeljrter Aufmerîfamïeit
unb bie Attffmnnung aller Gräfte gur Abmidlung ber iiber=

nommenen Aufgaben.
Die ginnaljmen ber ßaufenben tßermaltung betragen

ttad) ber lleberfidft auf Seite 9 Sr. 39,194,402.88, bie 91 it ê

gaben Sr. 39,183,105. 42, ober menn man bloft bie reinen
êinna^men unb Aulgaben ber einzelnen Skrmaltungljmeige
in Stetradjt jieljt, bie reinen Sinnaljmen Sr. 17,419,545.67,
bie reinen Auëgabeu Sr. 17,408,248.21. Die erftereit
maren ju Sr. 15,623,520, bie leijtem ju Sr- 17,154,861
beranfd)Iagt. Die @innal)men f)aben mithin ben 3Soranfct)lag
uni Sr. 1,796,025. 67 Übertritten unb bie Auëgaben gel)en

urn Sr. 253,387. 21 über benfelben l)inauê. Daë 9£ed)mmgé=

ergebniê ift um Sr. 1,542,638.46 g ün ft ig er als ber 93or=

anfdjlag unb eê befteljt ftatt einem lleberfdjuf) ber 9luëgabett
Don S'r- 1,531,341 ein lleberfd)ufi ber (finttal)men Oon

Sr. 11,297. 46.
Die 9lbmei(^ungen Dom 33oranf(^lag Oerteilen fid) mie

folgt auf bie einzelnen ißermaltung^meige :

iDle^reinnafjmen:
XXX. Direfte Steuern Sr. 944,575.43
XXV. ® e b ü l) r e n „ 293,390. 12

XXVI. @rbfd)aftê-- unb Sd)en£=
ungê Steuer „ 162,135.41

XX. SiaatSïaffe „ 106,792.08
XXVIII. Inteil am Erträge beë

9ll!o£)olmono|)olë „ 94,508.27
XXIV. Stempel^ unb »anl

notenf teuer „ 80,815.43
XV. Staatêmalbungen „ 71,707.64

XXIX. SBilitärfteuer „ 41,704.79
XXIII. Sala^anblung „ 32,413.47

XVI. Domänen „ 28,791.52
XXVII. Sôirtfdjaftê- unb,lîlein=

Oerlaufêfratentgebûljren „ 23,387. 17

XXII. Sogb, Sifcf)erei unb
Bergbau „ 9,317.62

XVIII. $q))otbe!arlaffe „ 4,291.02
XXXI. llnborljergefetjeneê „ 1,670.40

XXI. Sinken unb ,ftonfië
lationen „ 525.30

Summe ber 9Jiet)reinnal)inen Sr. 1,896,025. 67

sJJlinbereinnal)men.
XIX. Äantonalbanl. Sr. 100,000. -

ÏJî e f) r a u ê g a b e n.

VIII. 3lrmenmefen Sr. 161,816.52
VI. lin terridjtëmefen „ 50,197.71

IIP. 5)3oIi3ei „ 47,409.39
II. © e r i à) t § b e r m a 11 u n g „ 25,680. 66
I. Allgemeine Sermaltung „ 20,424.35

IXb. © e f u n b l) e i t ê m e f e n „ 5,824. 94
X. Saumefen 5,327.62

IIP. Su ft il „ 3^321.72
Summe ber Ï)lel)rau0gaben Sr- 320,002. 91
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SJÎinberattëgaben.

V. lîircpenroefen
IV. antlitär

XIV. g or ft roe (en
IXa. iôolïêroirtfcpaft

XIII. fianbroirtfcpaft
XII. ginartjroefen

XVII. Somünenfaffe
XI. Slnleipen

VII. ©emeinbetoefen
Summe ber SJlinberattêgaben

Sr.

rr

tf

20,049. 65
11,674. 73

7,829. 40
7,627. 15

6,906. 35
6,085. 14
3,300. 83
3,116. 85

25. 60

Sr. 66,615.70

fflt e p r e i it tt a p m e tt
yjitubereinnnljmcn

sDi e^ranögabert
ÏÏtinberausgaben

Sr. 1,896,025.67

„ 100,000. —

Sr- 320,002. 91

66,615. 70

©ûnftigereêSrgebniê gegenüber bent

töoranfcplage, roie üben

iDïinbereinnapm ett:

XXVI. ®rbfcpaftê unb Scpent=
ungê Steuer

XX. StaatSïaffe
XXVIII. Anteil am Ertrage beë

îllïopolmonopolê
XIX. .fippotpetarfaffe
XXI. Su|en unb Äonfi8

tationen
XXII. 3 a g b, S i ï <Pe r e i 11 tt

23ergbau

Sr-

XXX.
XV.

XXVII.

XXIV.

XXIX.
XXV.

XXIII.
XVI.

fUtepreinnapmen.

Sireïte Steuern
Staatêroalbungen
20irtfcpaftë= nnb ,iîlein=
berfaufêpatentgebû prett
Stempel unb Sanfnoten=
fteuer
ÏRUitârfteuer
©ebüpren
Saljpanblung
Sontänen

Summe ber iDtepreinnapiitcn

Sit i n b e r a u ë g a b e n.

XXXI. Unborpergefepeneê
V. Äircpenroefen

XII. Sincin5Wefen
IV. Militär

XVII. Somänentaffc
X. S3 a uro ef en

XIV. Sorftroefen
II. ©ericptëberroaltung

VII. ©emeinberoefen

SItcpr ausgaben.

VI. Unterricptëroefeu Sr-
VIII. Slrmenroefen
XIII. Sanbroirtfcpaft
IXb. ©efunbpeitëroefen
IX*. 33 o It ê ro i r t f cp a f t
IIP. Su ft ia
IIP. 5p o Ii 3 e i

I. Slllgemeine 33erroaltung
XI. 3lnleipen

Summe ber -JJteprauêgaben

Sr. 514,009. 88

„ 371,065.98

108,700. 10

68,589. 20
67,359. 48
32,648. 50
10,053. 66
5,220. 87
1,468. 03
1,126. 82
1,029. 70

Sr. 296,196.36

Sr. 1,796,025.67

„ 253,387. 21

Sr. 1,542,688.46

SJÎinbereinnapmen
ïfiepremttapmen

ÎJtinberauêgaben
SJieprausgaben

421,602. 07
296,196. 36

Sr. 142,943.90

llngûnftigereë (ûrgebnië in
alê in 1904

1905

Sie Stecpnungêergebniffe ber Sattfenben S3erroaïtung in 1905
roeicpett bon bettfenigen beë 33orj;apreë folgenbermafjen ab:

388,167. 91

50,069. 63

42,545. 80
21,949. 24

7,317. 05

3,960. 25

Summe ber -JJUnbereinnapmen Sr- 514,009. 88

Sr. 314,690.08

„ 10,501.31

9,929. 35

„ 9,543.68

„ 8,127.36

„ 6,358.35

„ 6,325.02

„ 5,59P83
Sr. 371,065.98

Sr. 291,308.15

„ 57,314.41

„ 37,402.46

„ 14,107.88

„ 11,143.33

„ 7,707.40

„ 1,535.33

„ 897.46
185.65

Sr. 125,405.71

Sr. 17,538.19

gleicp bem llnterfcpiebe ber (Sinnapmenüberfcpüffe ber beiben Sapre.

SBerben bie Sinnapmen nad) Ouetten, bie Sluêgaben nad)
Droeden iit ber SBeife gufammengeftedt, roie es im Sleridjt jur
Staatsrecpnung für baë Sapr Î904 gefcpepen ift, fo ergeben
fiep folgenbe tßerpältniffe :

A. itt it ai)ni cit.

I. ©rtrug Pes §tttatsuermôgcits.

1. Staatêroalbungen Sr- 565,407.64
2. Soutanen (nacp Slbjug ber reinen

Voften ber Sontänenfaffe bon
Sr. 14,699. 17 unb ber im Slbftpnitt
33 a uro e fett berrecpneten Soften bes

Pnterpalteë ber Staatêgebâube
bon Sr. 191,452. 75) „ 704,629. 60

3. §ppotpetartaffe „ 1,266,291.02
4. Üantonalbanf „ 1,100,000.—
5. Staatêïaffe „ 281,792.08
6. Sagb, Stfcperei unb 33ergbau. „ 47,617.62

Sr. 3,965,737. 96
7. Slnleipenéjinfe unb Soften „ 2,320,613.15

Steinertrag beê Staatëberm'ôgenë Sr- 1,645,124. 81

II. fjmbirckte Mitgaben.

1. Salspanblttng Sr- 868,313.47
2. StempeP uttb 33an!note n=Steuer „ 643,990.43
3. ©ebüpren „ 1,660,290.12
4. @ r b f cp a f t ê unb S(pentungê

Steuer 515,635.41
5. 3Birtfcpaftë unb 3?leinber

ïaufëpatentgebûpren „ 1,002,887.17
6. SJtilitärfteuer „ 309,204.79
7. Srblofe Stacplaffe unb ano

npme Stüderftattungen „ 1,670.40

Summe Srtrag ber inbiretten SIbgaben Sr- 5,001,991. 79

Summe ber SJiinberausgabett Sr- 421,602. 07

Beilagen aum Tagblatt des Grossen liâtes. 1906.

III. firehir steuern Sr- 7,247,530.43
53*
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IV. Anteil ait gMtbrsrimtaljutett.

1. Anteil am Srtrage beë Sllfut)ol=
monopolë St- 994,508.27

2. 33unbeêf ubbention für bie §ßri=
m a r f à) u I e „ 353,659. 80

Summe Slnteil an 33unbeëeinnaf}men S1- 1,348,168. 07

I. @rtrag beë Staatêbermbgenê Sr- 1,645,124.81
II. ^nbireïte Slbgaben. „ 5,001,991.79

III. Streite Steuern „ 7,247,530.43
IV. Slnteil an 33unbeëeinnaf)mett „ 1,348,168.07

Summe ber fêinnatjmen St- 15,242,815.10

B. ?(u*gal»Clt.

I. Uermetjruug bes ^taatsnermagens.

1. Slnleiljenêamortifation Sr- 486,000.—
2. 97eite|)Oc£)bauten „ 250,000.—
3. Slmortifation bon Slauborfcfyüffen „ 116,071.06
Summe ber Sluëgaben für 33ermet)rung

beë Staatêbermbgenê St- 852,071.06

II. §ülksnttrtft|iaft.

1. Sir m en lue je n St- 2,305,356.52
2. 33ollëmirtfc()aft „ 382,202.85
3. @efunbfjeitëmefen „ 1,038,534.94
4. Strafeen= unb SBaffsrbauten

unb tôerrneffungêmefen „ 1,520,033.81
5. Sanbmirtfdjaft „ 364,658.65
6. Sot ft m ef en „ 122,120.60
Summe ber Sluëgaben für SSollëmirtfâjaft St- 5,732,907. 37

III. îhtlksbilîutng.

1. flirdfcenmefen St- 1,019,135.35
2. UnterricÉjtêroefen „ 4,377,558.51
Summe ber Sluëgaben für 33ollëbiIbung ffr. 5,396,693. 86

IV. Jtedjtsmelfn unb fJalijet.

1. ©eridjtêberroaltung St- 1,080,220. 66
2. $ u ft i j

'
„ 25,721.72

3. $oltjjei „ 1,110,559.39

Sr. 2,166,501. 77
4. Srfaij unb HtmfiêEationen

(Simtafjmen) „ 3,625.30
IReinauêgaben für ïïtedjtëmefen unb ^oltjei St- 2,162,876.47

V. piiitär gr. 264,525.27

VI. §taatsuerumltuiig.

1. Slllgemeine S3ermaltung. St- 690,934.35
2. ©emeinbemefen „ 10,644.40
3. Sinanjberwaltung „ 120,864.86
Summe ber Sluëgaben für Staatêbermaltung Sr. 822,443.61

I. 33er m et) rung beë Staatë
bermbgenë S*- 852,071.06

II. 33olïêmirtfct)aft „ 5,732,907.37
III. 33oIïêbiIbung „ 5,396,693.86
IV. 1Rec£)tètûefen unb Sßoltget „ 2,162,876.47
V. Militär „ 264,525.27

VI. Siaatêbermaltung. „ 822,443.61
Summe ber Sluëgaben S*- 15,231,517. 64

@ t n n a m e n St- 15,242,815. 10

Sluëgaben „ 15,231,517. 64

SJtetjreinnafjmen, mie oben St- 11,297. 46

Sn Sßrojenten auëgebritcft unb auf ben Vcpt ber 33ebbl=

lerung (ginrootjnerjatjl runb 590,000} berechnet, ift baë 33er=

f)âltnië ber einzelnen éinnatjmequeûen gu ben ©efamtcimtaifmen
unb ber einzelnen Sluëgabenâluecte jtt ben ©efamtauëgaben in
bett Sagten 1904 unb 1905 folgenbeë :

0/ Skr ®opf
@ i n n a b m e n : ' fcer «eBBlferung' 1904 1905 1904 1905

I. Srtrag beë Staatë
bermbgenë 10,87 1 0,79 St- 2.82 2.78

II. Snbirelte Slbgaben 34,91 32,si „ 9.08 8.48
III. Sirette Steuern 45,ie 47,55 „ 11.75 12.28
IV. Slnteil an 33unbeê=

einnahmen 9,oe 8,ss „ 2.35 2.29

100,00 100,00 St-26.00 25.83

Sluëgaben:
I. 33ermet)rttng beë

Staatêbermbgenê 6,67 5,59 S1- 1-73 1.44
II. 33olïëmirtfct)aft. 36,9« 37,64 „ 9.61 9.70

III. Solfëbilbung 34,87 35,« „ 9.05 9.15
IV. 9tect)têmefen unb

tpolijei 14,03 1 4,20 „ 3.65 3.67
V. Militär 1,8» 1,7* „ 0.47 0.45

VI. Staatêbermaltung. 5,63 5,40 1.46 1.40

100,00 100,00 S*-25.97 25.81

©egenüber ben Stec^nungëergebniffeit beë ,3,'aljreê 1904
geigt biefe ^ufammenfteltung folgenbe Slbmeictjungen :

SBeniger (Stnitafimen in 1905 :

Srtrag beë Staatëbertn bgenë Sr- 22,842.-35
Snbirelte Slbgaben „ 356,576.—
SI n t e i l a n 33 u it b e ë e i n n a t] m e n „ 42,545. 80

^ufammen St- 421,964. 15

SJtetjr @inna^meit in 1905 :

Sireïte Steuern „ 314,690.08
33leiben meniger ®ittnal}men in 1905 St- 107,274. 07

SBeitiger Sluëgaben in 1905 :

S3erntel)rung beë Staatëbermbgenë Sr- 169,928.94
Staatêbermaltung „ 40,061.29
SJtili tctr „ 14,107. 88

^ufammen St- 224,098.11
SJte£)r Sluëgaben in 1905 :

Slolfëmirtfctjaft S*- 66,268.05 •

33 0 débit bung „ 54,985.69
Siedjtëmefen unb $0=

Ii3 e i „ 13,108.49

„ 134,362.23
33leiben meniger Sluëgaben itt 1905 Sr- 89,735.88



Weniger ©nnahmen gegenüber bent 33orjaf)re gr. 107,274. 07
Söentger Ausgaben „ „ „ „ 89,735.88
lleberfcfjnfi ber ©nnahmen

in 1904 gr. 28,835. 65
ileberftfjuf} ber ©nnahmen

in 1905 „ 11,297.46

Uitgünftigeres ©gebnië in 1905 gr. 17,538.19

Ser (Srtrag beë £taatSbermögenS hat ft<h 9e3eit=
über 1904 öermehrt um bie 397e£)rerträge ber £taatëmal=
bungen, gr. 10,501.31, unb ber Domänen, gr. 29,665.16,
fomie um bie Sîinberauëgaben für AnleihenSzinfe unb

,ff oft en, gr. 12,970. 30, bagegen Oerminbert um bieWinber=
ertrage ber ^»tjpotfteïarîaffe, gr. 21,949.24, ber £taatS=
taffe, gr. 50,069. 63, unb ber ,g a gb, gif d) er ei unb
beS SergbaueS, gr. 3,960.25. Ser ©trag ber Staate
taffe mirb in bett tommenben fahren OorauSfidjtlid) nod) metjr
abnehmen. Sie inbiretten Abgaben lieferten alle größere
©trägniffe mit Ausnahme ber (Srbfcfjafts unb Sd) e it
ïungëfteuer, beren Ergebnis in 1904 allerbingS ein außer=
gembbnlicb tjoljeè toar, unb ber erb lof en Sacßlaffe, bie

inbeffen feine juOerläffige ©nnahmeqnelle bilben, unb bafier
aud) nidjt bitbgetiert merben. Sie .gunahme ber © e b ü b r e n
ift nur eine fdjeinbare, benn obne bie ©nnahme Oon netto
gr. .36,868. 41 aus ©ebüljren für gal)rrabbetüilli
gun g en, bie in 1905 zum erften Stale zum Sejrtg gelangt
finb, märe ein Slinberertrag ber ©ebüljrett oon gr.3Ö,510.06
ju Oerjeidjtten, bjaitfatfädjlict) baOon beroüljrenb, baß bie r o

Zentgebü£)ren ber AmtSf cßreiber um gr. 38,943. 05
Zitrüdgegangen finb. Sie ©tragSbermehrung ber biretten
£teuertt bon gr. 314,690.08 betrifft Oortuiegenb bie orbent=

liefen ©nnahmen unb itur für einen geringem Seil zufällige
©ngänge, mie Sachbezüge unb £teuerbuffen. Sie Serminbe=

rung beë Anteiles an SurtbeSeinnafjmen berührt ben
Anteil am Ertrage b e S Altol)olmono:polS.

Sie Ausgaben für Sermehrung beë £taatSOer-
nt o g e tt § finb, mentt man bon ber außerorbentlichen AuS=

gäbe beë Sorfa'hreS bon gr. 300,000 für Einlage in bie
Referbe abfiebt, in 1905 um gr. 130,071.06 höher als in
1904. Son ben Ausgaben für Sottëroirtfdjaft haben
biejenigen für baë Armenmefen um gr. 68,589. 20, für
bie SoltSmirtfdiaft um gr. 10,053.66, für baë ©e
f u n b 1) e i t S m e f e n um gr. 32,648. 50 unb für bie S a n b

mirtfdjaft um gr. 67,359.48 zugenommen. Annähernb
gleich finb fid) bie .Soften beë gorftmefenê geblieben, ©ne
Serminberung bon gr. 110,847.46 befiehl für £traßen=
unb 333 a f f erbauten unb SermeffungSmefen, aber
eë ift ju beachten, baß bafür ber Aufmanb für 21 m o r t i f a

tion bon Sauborfdfüffett ungefähr um biefen Unter=
fdjieb größer ift als in 1904. Son ben Ausgaben für SoI£S
bilbung gingen biejenigen für baë .ßirdjenmefen infolge
SBegfaïXeê einmaliger Seiträge, bie in 1904 ausgerichtet mur=
ben, um gr. 57,314. 41 zurüd, bagegen nahmen bie Soften
beë llnterrichtêmef enë um gr. 108,700. 10 zu- Siefe
Sermehrung berteilt fid; faft gleichmäßig auf bie |$rimar
fdjulen, bie Slittelf dfulen unb bie 8ehrerbiIbungS=
a n ft a 11 e n. Sie ÏAehrauëgaben für 3t e çh t S m e f e n unb
Polizei rühren größtenteils bon Slinbereinnahmen an @r

faß unb ÄonfiSfationen tjec, b. h- bon ©nnahmen,
bie bon einem gal;r zum attbern fel;r barieren tonnen. Sie
Serminberung ber Ausgaben für Stilitär hat iljce ©fache
in ben Stinbertoften ber Äonfettion ber Setleibung
unb Auërûftung, fomie ber 2lufbemahrung unb
beë Unterhaltes beë ÄriegSmaterialeS. Sie Soften
ber ©taatëbermaltung maren für bie Aiïgemeine Ser=

maltung um gr. 1,126. 82 größer, mährenb biefelben für baë
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©emeinbemefen um gr. 185. 65 unb für bie ginanzbermaltung
um gr. 37,402. 46 geringer maren als in 1904.

gunt Sorninalmert bes Staatsbermögens fteljt ber ©trag
beS le|teren im ga£)r 1905 in folgenbem SerhältniS :

SBermögenäbeftanbteile am° l'^Qattuar ®rfra9 u'ö -Soften °/°

gr. gr. 1905 1904

Söalbungen 14,533,902.— 565,407.64 3,s9 3,82
Sontänen unb

Somänentaffe
(intlitfibe gagb,
gtfd)ereiunbSerg=
bau) 28,684,151.46 752,247.22 2,62 2,62

^hpbthetartaffe 20,000,000.— 1,266,291.02 6,ss 6,«
.fïantonalbant 20,000,000.— 1,100,000.— 5,so 5,so
@ifenbahnîafii

talien 23,010,083.35 65,120.— 0,28 0,4o

Setriebstafjital
ber £taatStaffe 14,119,925.45 216,672.08 l,ss l,so

Rechnung Sfalbo
ber Saufenben
Sermaltung 51,788.34 — —

Sermaltungë
inbentar 5,043,878.27 — — — —

125,443,728.87 3,965,737.96
Anleihen 66,891,000.— 2,320,613.15 3,46 3,4c

ReineSSermögen unb
Reinertrag 58,552,728-87 1,645,124-81 2,si 2,s4

«

Sezüglid) ber Redjnungsergebttiffe ber einzelnen Sermat=
tungSzmeige mirb auf bie SertoaltungSberichte ber betreffenben
Sirettionen berroiefen unb es merben hier barüber nur folgenbe
Semerfungen angebracht :

I. Allgemeine üermaltung.

Sie RuSgaben ber Allgemeinen Sermaltung finb nahezu
gleid) groß mie im borhergehenben gaßre, überfteigen aber
ben Soranfdjlag um gr. 20,424.35. @s finb größer als
beranf(|lagt bie ßoften beS © r o ß e n R a t e S, gr. 2,306.55,
beSRatëtrebitS,gr.28.25, ber£taatStanzlei, gr.7,980.10,
ber RegierungSftatthalterämter, gr. 922.85 unb
ber AmtSfchreibereien, gr. 9,853.05. Siefen Uîehraus=
gaben fteßen fîrebiterfbarniffe gegenüber auf ben Rubrifen
£tänberäte unb ßommiffäre, gr. 572. 40 unb Re
bifion ber ©efe|fammlung, gr. 5,956. 40. Ser @r=

trag ber beiben Amtsblätter blieb um gr. 5,862.35 hinter
bem Soranfdjlage zurüd. Sie SleßrauSgaben ber £taatS=
tanzlei betreffen faft ausidjtießlid) bie Srudtoften unb bie

Stehrausgaben ber AmtSfchreibereien bieSefolbungen ber
Ange ft eilten.

giir bie bei ben berfdfiebenen Sermaltungen botge£omrne=
nen .ffrebitüberfeßreitungen merben bie erforberlidjen Rad;=
trebite burch Spezialborlage nad)gefud)t.

II. ©eridjlstiermaltung.

Sie lïoften ber ©eridjtsüermaltung finb um gr. 897. 46
geringer als in 1904, gehen aber um gr. 25,680. 66 über
ben Soranfdflag hinaus. An biefer Ueberfdjreiturtg ßartigtßieron
bis an bie ©emerbegeridjte, bie eine .ffrebiterfgarniS Dem

gr. 436.78 zeigen, alle .ßaugtrubriten mit folgenben £ummen :

Oberg erid;t, gr. 20; Gb er g er id) tS tanzlei, gr. 689.45;
AmtSgerid;te, gr. 2,545.90; ©eridhtSfchreibereien,
gr. 9,510; £taatSanmaltf(haft, gr. 609.69; ®e
f^mornengerichte, gr. 2,762.75 unb SetreibungS
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itnb HonlurSäntter, ffr. 9,979. 65. Sie beiben gröfjten
biefer lleberfcpreitungen berühren bie Sefolbungen ber
91 n g eft ell it en ber betreffenben SegirlSbermaltungen.

III-.
Son ben Hrebiten biefer Sermaltitng finb biejenigen fur

SermaltungSloften unb ©efepgebungSlommtffion
unb®efepreöifion gufammen um ffr. 3,334. 77 iiber=

fcpritten raorben. (Sine Keine SrfparniS non ffr. 13. 05 be=

ftept auf bem Hrebit ^nffjeftarat für bie 91 mtS unb
©ericptSfcpreibereien. Sie ©efamtloften itberfteigen ben

Soranfcplag fomit urn ffr. 3,321.72. Sie finb aucp um
ffr. 5,220. 87 größer als in 1904.

IIP. flnlijfi.
3m ganzen betragen bie Hoften ffr. 1,468.03 mepr als

in 1904. 3m Sergleicp gum Soranfcplag finb folgenbe Sîepr=
ausgaben gu bergeicpnen : ffrembenpoligei unb ffapn
bitngSroefen, fyr. 5,225.76 ; tfloligeilorpS, ffr. 2,324.42 ;

©efängniffe, ffr.302.18; Strafanftalten, ffr. 13,471.73
unb 3uftig unb ißoligeil often, ffr. 26,717. 58. Siefen
SïeprauSgaben ftepen groei fleinere Hrebiterfparniffe gegenüber
üon ffr. 446.63 auf ben SermaltungSloften ber o

ligeibireltion unb bon ffr. 185.65 auf ber IRubrif
gibilftanb. Ser ©efamtboranfcplag mürbe fomit um
ffr. 47,409.39 Übertritten. Sott ben ÏJlepraitSgaben ber

Strafanftalten entfallen ffr. 2,407.02 auf bie @ntpaltungS=
anftalt Sracpfelmalb unb ffr. 11,181.96 auf bie (Straf=
anftaltSporberg. Sie9lrbeitSanftaIt|)inbelbanl
£;at ffr. 2,743. 27 mepr ausgegeben als bcranfcplagt, hingegen
ift biefer Setrag auS beut 9lllopolgepntel gebeclt morben. 3m
betrag ber SleprauSgaben für 3uftig= unb tßoligeiloften finb
gloet im Subget nicpt borgefepene Soften enthalten : ffr. 2,650
Seitrag an bie tprogefjloften betreffenb ben fog.
9largauerftalbenf)rogef3 unb ffr. 14,889.30 Höften ber

S t r e i ï S in Sern, Spun unb ©pieg.

IV. pilitür.
9luf bem ©efamtlrebit ber Stilitärbermaltung beftetjt eine

SrfparniS bon ffr. 11,674.73. Sie Höften finb aucp gegen=
über bem Sorjapre um ffr. 14,107. 88 geringer. Unter bem

Soranfdjlag blieben pauptfädplid) bie Hoften für 9lufbe
maprttng unb Unterhalt beS Kriegsmaterials,
mit ffr. 14,308. 23. Saneben erforberten meniger als beram
fdjlagt bie SermaltungSloften ber Sireltion, ffr. 760.15;
bie Hafernenbermaltung, ffr. 371.55 unb bie HreiS=
b e r m a 11 u n g, ffr. 2,129.60. 9lnberfeitS beanfprmpten mepr
als bie auSgefepten Hrebite baS KantonSlriegSlom
miffariat, ffr. 259.43; bie 3eugpauSbermaltung,
ffr. 37.51; bie SepotS in SacpSfelben unb Sangnau,
ffr.365.80 unb bie Serfcpiebenen SlilitärauSgaben,
ffr.2,133.45. Sie 3eugpauSmerlftätten unb bteHon=
feltion ber Selleibung unb 9luSrüftung, für
melcpe beiben Hubrifen bie (Sinnapmen unb 91uSgaben gleicp
pod) berattfcplagt maren, fcpliefjen ab, erftere mit einem @in=

napmenüberfcpu§ bon ffr. 760.56, leptere mit einem 9luS=

gabenüberfdpuf) bon ffr. 4,088. 16. SeptereS Ergebnis ift
immerpin um ffr. 7,255. 49 günftiger als in 1904.- 9ln SrlöS
bon lantonalem Kriegsmaterial tourben ffr. 228.99
mepr eingenommen als bubgetiert.

V. Itirdjcumelrit.

Ser Hrebit bon ffr. 15,000 für Sei trag an ben
Hircpenbau in fRiitpenbacp mürbe itberflüffig, ba biefer
Seitrag bereits in 1904 gur Serrecpmtng gelangte, fyttfolge=

beffen finb bie Höften ber proteftantifcpen Hircpe ent=

fpredpettb unter bem Soranfdjlag geblieben, mit beit (Srfparniffen
auf anbern fRubrilen im gangen um ?fr. 23,200.70. ffür
^olgentfcpäbigungen unb für 2BopnungSentfcpä
bigungen mufften inbeffen bie Hrebite gufanttnen um ffr. 913.30
überfcpritten merben. Sie Hoften berrömtfcp latpoIifcpen
Hircpe finb um ffr. 3,670. 60 geringer als bubgetiert. Sie
Seibgebinge erforberten immerpinffr.425 mepr, als ber auS=

gefepte Hrebit betrug. Sie 9luSgaben ber cp r t ft 1 a t p o l i f cp e n
Hiripe überfcpreiten ben Soranfdjlag um ffr. 6,834. Siefe
Summe entfpricpt bis auf ffr. 4 bem ber cprift latpo
lif(pen©emeinbeSiel gemäprten S e i t r a g bon ffr. 6,830
an ipren Hirdpenbau, mofür lein Hrebit beftanb. 3m gangen
betragen bie 9luSgaben für baS Hircpenmefen ffr. 20,049. 65
loettiger als ber Soranfcplag unb ffr. 57,314. 41 meniger als
im Sorjapr.

VI. ültttmitplswefeit.

Sie 9luSgaben für biefen SerloaltungSgmeig geigen eine

ftetige 3unapnie. Sie finb um ffr. 108,700. 10 pöper als in
1904 unb überfteigen ben Soranfcplag um ffr. 50,197. 71,
refpeltibe um ffr. 110,197. 71, memt man in Setracpt giept,
bajg an bie Hoften ber SeprerbilbungSanftalten gemäfj Seiret
Dom 30. fRobember 1904 ein Seitrag oon ffr. 60,000 auS
ber SunbeSfubbention für bie Sf?rimarfd)ule berrecpnet roorbeit
ift, ben ber Soranfcplag nicpt borgefepen patte. Sie 9Jlepr=

auSgaben'bon ffr. 50,197. 71 tierteilen fiep mie folgt auf bie

eingelnen 9lbfcpnitte:

SleprauSgab'eit.

SermaltungSloften ber Sireltion
unb ber Spnobe ffr. 2,252.75

fpocpfdjule unb Sierargiteif cp nie „ 419.61
Siittelfcpulen „ 20,151.34
tßrimarfepulen „ 50,364.20
H un ft 16,772.40

•Sufammen ffr. 89,960.30

SîinberanSgaben.
SeprerbilbungSanftalten ffr. 39,257.89*)
Saubftummenanftalten „ 504.70

gufammen ffr. 39,762. 59

fReine SleprauSgaben ffr. 50,197.71

3m eingelnen betreffen bie Sceprausgabett folgenbe Hrcbite:
Sureauloften ber Sireftion, ffr. 1,039.70; 5ßrüf
ungSloften, ©jperten, fReifeloften, ffr. 17.50;
Spn ob all oft en, ffr. 1,195.55; SermaltungSloften
ber ^opfipule, gr. 56. 25; Sibliotpelen, gr. 4,344. 90;
StaatSbeiträgean@pmnafien unb ißrogpmnafien,
ffr. 557.65; Staatsbeiträge an Selunbarfdpulen,
ffr. 18,192.20; ißenftonen für Sîittelfcpulleprer,
ffr. 4,663.20; orbentli(peStaatSgulagenanSeprer=
befolbungen, ffr. 23,323.15; auperorbentliipe 3u=
lagen an arme ©emeinben, ffr. 1,258. — ; Seibge
binge ait ^rimarleprer unb »Septerinnen, ffr.
4,476.45; Seiträge an Seprmittel unb S i b I i o

tpelen, ffr. 36.30; SläbdpenarbeitSfd;ulen, ffr.
6,763.80; Seiträge an Seprmittel für Scpüler,
ffr. 6,036.95; ffortbilbungSfcpule, ffr. 4,843.30;
Stellbertretung Iranler Seprer, ffr. 3,879.45;
Seminar 5ßruntrut, ffr. 1,847.57; Seminarleprer=
penfiotten, ffr. 729. 15; Hunftmufeum, Seitrag an

*) 9tadj Stbjug Don gr. 60,000. — Seitrag an« ber Siuibebfuboention
fiir bie Srimarfcpule.
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bie Setriebëloften, f|r. 2,200. — ; ©cpmeijerifcpeö
(fbiotilon, Beiträge,' ffr. 114.— îtrtb Erpaltung
bon Hunftaltertümern, ffr. 14,458.40. ©egeni'tber
biegen Sleprauëgaben beftepen Hrebiterfpamiffe auf t>erfct)iebenen
iRubrilen für eine ©efamtfumme bon ffr. 14,177.24, mobon

ju nennen finb: Sefolbungen ber 5profefforen unb
^onorareberSojenten, ffr. 2,456.05 ; 93 e f o I b u n g e n
ber 9lffiftenten, ffr. 1,000. — ; ©tipenbien, ffr.
3,028.36; 91 bteilutigëmeifer UnterrtcÊ)t, ffr. 1,232.35
unb Seiträge an 9lnftalten für anormale H i n b e r,
ffr. 2,150.—. Sie 9luëgaben für bie ©cpillerf eier,
ffr. 3,700.—, unb für Einrichtungen im Oberfeminar
in Sern, ffr. 23,714.95, toaren im Subget nicht borgefehen.
Son le|terem Soften merben ffr. 3,406.70 burcp eine Erfpamiê
auf bem orbentlicpen Hrebit ber 91nftalt auëgeglicpen. Ser
Ertrag beë Sierfpitatê ift um ffr. 405.08 geringer alë
beranfdjlagt. Ser Steingetoinn beë ßeprmitte'tberlageö
beziffert fich auf ffr. 9,119. 85 ftatt ffr. 12,964.—, bie an-
genommen toorben toaren. 9luê ber Sunbeêfubbention
für bie Sollêfcpule mürben für ^3ufcE)üffe an Seib-
gebinge ffr. 638.35 mehr entnommen alë borgefehen, ba=

gegen blieben auf bem Hrebite für Seiträge an bie @e-

meinben à raison boit 80 Ül p. per 5ßrimarfd)üler,
ffr. 3,948. 75 unbermenbet. Sie fiep auf ber ©ubbention
ergebenbe freie jReftanj bon ffr. 3,970.20 tourbe gentäfj einem

Sefdjluf} beë Sîegierungërateë alë Seitrag an bie Soften
ber neuen Serner ©djutmanblarte berredjttet, b. p.

an baê Sefi.pt bon ffr. 30,000. —, roelcpeê bem Seprmittel-
berlag burdp bie ^terauêgabe biefer .Harte ermäepft.

VII. Ckmeiitbemefeit.

flier befteht auf bem ©efamtlrebit eine Heine Erfparnië
bon ffr. 25. 60

VIII. JUrtttennrnfen.

©bmopl bie Hrebite für biefe Sermaltung, namentlich bie=

jenigen für bie 9lrmenpflege, beffer botiert mürben alë im bor-
pergepenbett (fahre, paben fte fid) pint Seil mieberunt alë
ungenügenb ermiefen. Sie Höften ber 9lrmenpflege über-

fteigen ben Soranfdjlag um ffr. 155,671.13, refp. um
ffr. 190,671.13, menu man berücffidjtigt, bah ber Hrebit bon

ffr. 35,000.— für Siidbergûtungbeë palben9lrmen=
fteuerertrageë beë neuen Hantonëteileê an bie
©emeinben beë jfma unbermenbet geblieben ift. ©egen-
über 1904 bebeutet bieê abermalê eine Sermehrung bon ffr.
71,861.46, bepo. bon ffr. 106,861.46. Sie (funahme betrifft
alle Hategorien ber Seiträge an bie ©emeinben mit
9luênahme ber auperorbentli^en Seiträge, mofür ber Hrebit
gefeplid) auf ffr. 200,000.— normiert ift. Son biefer Summe
tourbe ein Setrag bon ffr. 17,945. -— betn Unterftûpungê-
fonbë für Hranlen- unb 9lrmenanftalten ptgeioiefen. 9luper
ber 9lrmenpflege erforberten mehr alë bie ausgefeilten Hrebite
bie Sermaltungët often ber Sirelt ion, ffr. 53.65;
bie Seiträge an Sejirlê- unb ©emeinbeberpfleg-
ungêanftalten, ffr. 3,475.—; bie Erjiepungëan-
ftalten, ffr. 1,219.49 unb bie berfepiebenen Unter-
ft üt? un g en, ffr. 1,653.30. Son ben Erpepungêanftalten
finb eê 9lartoangen mit ffr. 1,857.24, Heprfap mit
ffr. 237.98 unb Srüttelen mit ffr. 317.33, bie Hrebit-
überfepreitungen aufmeifen, mäprenb ©onbilier ein um
ffr. 221.79 beffereë Ergebnië alë ber Soranfcplag unb eilt

um ffr. 7,756. 86 gûnftigereë iftefuttat alë in 1904 geigt.
Sie für berfepiebene Unterftütpmgen borgelomntenen Siepraus-
gaben betreffen im befonberen bie Serufëftipenbien mit
ffr. 1,725.—. ffür Seiträge an 9lnftalten für Sauten
unb Einrichtungen mürben ffr. 441,173.15 auê bem

Keilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1906.

Unterftiiijungéfoubs für Hranlen- unb 9lrmenanftalten ber-
abfolgt. Ser ffonbê ift in 1905 bon $r. 1,366,628.30
auf ffr. 990,775.73 jurüefgegangen. Sie Serpflicptungen
beëfetben betrugen auf Enbe 1905 ffr .573,974.05, ber-
teilen fiep aber auf mehrere (fahre. Sie 91 r tuen ft eu er
lieferte bom rohen ©teuerertrag berechnet einen Ertrag bon
ffr. 1,330,974.18, nämlid) alter Hanton ffr. 1,205,002. 04,
(fura ffr. 125,972.14. (gegenüber 1904 ift baë Ergebnië
um ffr. 60,292.89 günftiger. Siefe Summe betrifft ben
alten Hanton mit ffr. 56,511.66, ben jfura mit ffr. 3,781.23.
Sa bie 9luêgaben für baê 9lrmenmefen in 1905 um ffr.
1,539,606. 47 poper finb alë bor betn (fnlrafttreten beë neuen
9lrmengefeheë (ffr. 2,305,356.52 ftatt ffr. 765,750.05 in
1897) unb bie 9lrmenfteuer ffr. 1,330,974. 18 abrnarf, ber-
bleibt ber ©taatëfaffe ein 9luêfall bon ffr. 208,632. 29.

IXa. golkstuirtfiijaft.
Sie Hofteu biefeëSermaltungëpoeigeë erreichten ffr. 10,053.66

mehr alë in 1904, finb aber im ganpn um ffr. 7,627.15
geringer alë bubgetiert. Siefe Siinberausgabe berteilt fid) auf
alle |>auptrubri£en, mit 9luênahme ber ©tatiftil, mo bie

9luêgaben um ffr. 46.87 über ben Hrebit pinauë gehen. 3u
ermähnen finb nebftbent bie Sleprauêgabeit auf beu ©pepal-
rubrilen fförberung bon fpanbel unb ©etoerbe im
allgemeinen, ffr. 553.60; ©ipungëgelber unb
ffteifebergütungen ber jpanbelê- unb ©emerbe-
lammer, ffr. 9Î.30; Sureau- unb Seifeloften,
jP ub Ii la ti on en, ffr. 66.13; Sef olb ung en ber 91 f fi=
ftenten unb beë 9lbmartë beë Hantoitëdjemilerë,
ffr. 150. — uitb E h e m i £ a I i e n, Sitteratur, S e l e u cp t

ung K., ffr. 56.24.

IXb. ©efrntbljettsmeren.

Sie 9luêgaben beë ©efunbheitêmefenë haben im Sergleid)

jum Sorjapre eine (funapme bon ffr. 32,648.50 erfahren unb
überfteigen ben ©efamtlrebit um ffr. 5,824.94. 9litf fieben
Ülubrilen beftepen Hrebiterfpamiffe bon ptfaitttuen ffr. 23,336 10,
auf bier anbern Hrebitüberfcpreitungen bon im ganput ffr.
29,161.04. Slept alë bie auêgefepten Hrebite beanfpruepten
bie Ermeiterung ber (frrenpflege, ffr. 17,294.28;
baë ffrauenfpital, ffr. 4,654.87; bie (frrenanftalt
SDalbau, ffr. 3,865.17 unb bie (frrenanftalt Sellelap,
ffr. 3,346. 72. Sie Steprloften beë ffrauenfpitalê betreffen bie

Einrichtung eineê tprojeltionëapparateë, für melcpe ber 9ie-

gierungêrat einen ©pepallrebit bon ffr. 5,000. — bemilligte,
mogegen aber ffr. 5,105. 70 auêgegeben mürben. Opne biefe

Ertraaitêgabe mürbe fid) auf bem orbentlicpen 9Inftaltë£rebit eine

Stinberauêgabe boit ffr. 450.83 ergeben haben. Sie bor-
panbenen Hrebiterfpamiffe betreffen bie ïiubriten © a n i t ä t ë

lollegium, Prüfungen, (fnfpeltionen, mit ffr. 1,170.35,
Süreauloften mit ffr. 109. 70, a 11 g e ut e i n e © a n i t ä t ë -
b orlepren mit ffr. 4,688. 75, (f mpf toefett mit ffr. 478.10,
Seiträge an bie Se jirlëîranïenanftalten mit ffr.
2,241.65, §ebamntenlurfe mit ffr. 1,467.80 unb bie

0rrenanftalt Stünfingen mit ffr. 13,179.75. Sie
Seprlëlranlenanftalten erhielten im ganpn ©ubbentionen für
208 ©taatêbetten ftatt nad) Subget für 207. Stenn bie be-

treffenbe Sabril an ©teile einer Hrebitüberfcpreitung bon ffr.
730.— eine Slinberauêgabe bon ffr. 2,241.65 geigt, fo pat
bieê feinen ©runb baritt, bah ber biefer-Üiubril gutgefepriebene
9lnteil am Ertrage ber ©elbbuhen ben auêgefepten Subgetpoften
um ffr. 2,971.65 iiberfteigt.

X. gaumefen.

Ser ®efamtboranfd)lag für baê Saumefen ift um ffr. 5,327.62
überfepritten morbett. ffür §od)bauten betragen poar bie

54
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luêgaben nod) Slbjitg her Stüdüergütungen beê ffonbë für @r=

loeiterung ber 3rrenpflege unb beê llnterftûpungëfonbê fiir
Srantem unb Irmeitanftalten, ffr. 128,127.65 mepr alê ber

auègefepte Srebit unb bie luêgaben für ©tragenbauten
geï)en ebenfattê um ffr. 188,731.60 über ben Oorgefepenen
Srebit fjinaits ; beibe Summen mürben aber bitrd) bie be=

güglit^en SauOorfdjuferecpnungeit auêgeglicpen. Inberfeitê blieb
Dom Srebit für SOS äff erbaut en eine Summe bon ffr.
116,071.06 jur Serfügung unb barauë fanb eine Ibfcpreibung
auf bem betreffenben SauOorfcpufjfonto ftatt. 3m übrigen finb
oon ben Ibtoeidpungen bom Soranfdjlage gu ermäpnen bie

Steprauêgaben für S u r e a u u n b St e i f e ï o ft e n b e r S a u

birettion, ffr. 611.35; S u r e a u unb Steifetoften
ber Se3irtêbeporben, ffr. 2,037.80; 90Îietjinfe,
ffr. 90. — ; SBegmeifterbefolbungen, ffr. 3,485.10;
Strafjenunterpatt, ffr. 5,810.48; Serfdpiebene
Soften, ffr. 286.71; bie Stinberauëgaben für litt ter g alt
ber Staatêg ebäube, ffr. 2,547. 25; für 23ef olbungen
ber Scpleufenmeifter, ffr. 2,409.85 unb für Ser
meffungëtoften, ffr. 1,941.82, unb ber Stinbererloê für
Strogengraë, Sanbabfcpnitte tc., ffr. 702.50 unb
ber S a n t o n s f a r t e, ffr. 488. 90. Ser Srebit für 333 a f f e r
fd)aben unb Sep mellenbau ten, ber gemöpnlidp um
bieleê überfctjritten mirb, mar bieêmal ginreidjenb. ffür ben

il nter g alt ber .Kanäle ber^uragemäffertorrettion
betrugen bie luêgaben ffr. 6,836. 60 mepr alë Oeranfcgiagt.
Siefe .Çfoften berühren aber bie laufenbe Sermaltung nidpt, ba

fie auê bem Scpmettenfonbë ber genannten Sorreftion gebectt
inerben.

Sie Serpfticptuitgen für Sauten betragen @nbe 1905:

foocpbauten
Stragenbauten
SBafferbauten

3ufammen
Serpflicptungen

am 1. Januar

Serminberung

iöauDorfdjilffe.

ffr. —. —

„ 854,261.12
„ 1,028,419. 79

ffr. 1,882,680.91

„ 1,982,482. 77

ffr. 99,801.86

tBettiiïïigte Sauten,

ffr. 311,242.90
„ 626,656.75
„ 368,882. 11

ffr. 1,306,781.76

„ 1,501,600. 05

ffr. 194,818.29

SBie oben ermägnt, lourben bie Sattüorfipujifoiiti belaftet
für bie Sieprauêgaben für £md)bauten unb Stragenbauten mit
ffr. 128,127.65 unb ffr. 188,731.60, bagegen auf benfetben
ffr. 116,071.06 auë beut Srebit für SBafferbauten amortifiert.
Saburcp Oermeprten ficg bie Sauborfcpüffe um netto ffr.
200,788. 19. Surcp eine Ibfcpreibung auê bem SJteprmert
Don SBertfcpriften refultierte ginmieber eine Serminberung Oon

ffr. 300,590. 05, fo bag fid) gegenüber 1904, mie oben att=
gegeben, fcplieftticp eine Serminberung ber SauOorfipüffe Oon

ffr. 99,801.86 ergibt.

XI. JUtlripen.

Sie luêgaben für 9t ii dja g I un g unb Serbin fung
entfprecpen genau ben oorgefepenen Srcbiten. Stuf ben 21 n
I ei genêt often beftepen pingegen Sîinberauëgaben Oon ffr.
3,116.85.

XII. Jfittmjroefen.

Sie ffinangOertoaltung gat einzig auf Stubrif Srud
toften urtb Sucpbinberfoften Steprauêgaben 31t Oer=

leidjnen im Setrage Oon ffr. 168. 05. Sitte attbern Sluêgaben
galten fid) entioeber genau ait bie bemittigten Srebite ober
gegen barunter. Sie Srebiterfparniffe ntadjeit jufammen ffr.
6,253. 19 auë unb bie SJiinberattegaben auf bem ®efatnt=
ooranfcplag ffr. 6,085. 14.

XIII. îaubnnrtrdjaft.

Sie Sluêgaben für biefen Sermaltungëjmeig finb um
ffr. 67,359.48 l)bger alê in 1904. Sie Sermegrung betrifft
mit ffr. 52,383. 64 ben Ibfcpnitt Sanbmirtfcpaft unb gier
im fpejietten faft jur Hälfte bie Siel)OerfiGerung. Sut
Sergleicp junt Soranfcplag finb bie ©efamtauêgaben um ffr.
6,906. 35 unter bemfelben geblieben, obmopl für ißräiitien
rüder ftatt un g en ffr. 4,103.90 meniger gefloffen finb alê

bubgetiert, für bie .Soften ber ffiliale ber lanbmirt
fd)aftlicf>en SB int er flaute 91 ii 11 i in ßangentpal
im Setrage Oon ffr. 1,818.91 teilt Srebit Oorgefegen mar unb
folgenbeSrebitüberfdjreitungen ftattgefunben gaben: Stinboiep=
jucgt, (Sinjelprämien unb .Soften, ffr. 1,601.20;
SleinOiepsucpt, Prämien unb .Soften, ffr. 496. 85
unb fpagelOerficperung, ffr 160.78. Sic Srebiterfpar=
niffe betreffen Oerfdjiebene Stubriten, barunter bie lanbmirt
fd)aftlid)e Scpule Stütti mit ffr. 613.32 unb bieStol=
tereifdjitle mit ffr. 1,862.36.

XIV. $or|lmrfett.

Stuf bem ©efamttrebit oon ffr. 129,950.— beftept eine

Srfpamiê Oon $r 7,829.40, pauptfacplicp gerrügrenb Oon
ben Sîinberfofteit ber fforftpolijei unb für fförberung
beê fforftmefenë. Sie einzige ermâgnenêmerte ,Srebit=

überfd)reitung betrifft bie Stubrif SJt i e 13 i it f e b e r 3 e n t r a l e n
ff 0 r ft Oermatt ung, betragenb ffr. 150.—.

XV. öiaatstmilönitgcu.

Ser Ertrag ber Staatêmalbungen überfteigt ben Soran=
fdjlag um ffr. 71,707.64. lit biefem SJteprertrag finb fomopl
bie $ a u p t unb .Smifcpennupungen alê atng bie

tttebennupungen beteiligt, erftere mit 3r. 75,103.—, lep=
tere mit ffr. 3,270. 53. Sem pöperen (frtrage entfpredpenb gaben
and) bie Siitftlöpne ben Soranfcplag um ffr. 26,249. 65
überfdpritten ; ferner finb bie .Soften für Starcpungen, Ser=
meffungen um ffr. 873. 80 gröfjer alê Oeranfcplagt. luf
anbern luëgabenpoften beftepen bagegen Srebiterfparniffe Oon

3ufammen ffr. 21,010.66, pauptfacplicp betreffenb bie 20 a l b

tulturen, ffr. 7,978.98; bie Steigerungê= unb Ser=
faufêtoften, ffr. 1,573.95 unb bie Sefipmerben, ffr.
10,046.72. Ser Sunbeêbeitrag an fputlöpne mar
um ffr. 553.10 geringer alê angenommen.

XVI. Domänen.

Ser ßrtrag ber Soinänen ift um ffr. 5,590. 83 gröfjer
alê im Sorjapr unb überfteigt ben Soranfcplag um ffr.
28,791.52. Siefe Summe gept auê Stepreinnapmen Oon

ffr. 17,775.63 unb Stinbertoften Oon ffr. 11,015.89 perOor.
3'nt literpin mürben bie Srebite für Sit a r cp u n g e n, S e r=

meffungen uitb 1 u f f i d) t ê 10 ft e n überfdpritten, erfterer
um ffr. 580. 30, lepterer um ffr. 368. 49.

XVII. Dflmönenkoffe.

Sie $ i n f e für © u t p a b e n überfteigen ben Soranfiplag
um ffe- 2,893.78 unb bie ^trtfe für Sauffcpul'ben
blieben um ffr. 407. 05 unter bemfelben. $nfoIgebeffen |"inp
bie Stettoauëgaben ber .Saffe um ffr. 3,300. 83 geringer alê
Oeranfdplagt.

'

XVIII. $jtjp0tjjekork(»!l*e.

Ser Steinertrag ber ^ippotpefartaffe ift um ffr. 21,949.24
geringer alê im Sorjapr, jebocp um ffr 4,291.02 pöper, alë
er im Soranfcplag berechnet mar. 3m ©ruitbe ift baê Srgebniê
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aitnäpcrnb baë gleite wie in 1904, wenn man in Setracpt
jiept, bafi auf ben Soften bes in 1905 aufgenommenen 9lnleipcnë
Don ffr. 30,000,000. — eine 9lbfcpreibung Don ffr. 20,000. —
ftattgefunben £;at, bie niept bubgetiert waren. $n bie fReferOe

finb wieberunt ffr. 30,000.— gelegt worben.

XIX. jtantounUiattlt.

©er Reinertrag ber jîantonalbanf ift gleicf) po<p wie im
Sorjapre, ftefjt aber gegenüber bem Soranfcplag um ffr.
100,000.— ^urüd. ©en ©pejialreferben finb ffr.
.36,562. 85 jugewiefen worben, ffr. 35,410. 24 mepr ale in
1904, unb im ©egenfaß ju biefem 3apr erfolgte eine 9lntor=
tifation Don ffr. 75,000.— ber 9lnleipenët often Don
18 99. ©as Recpnungërefultat fiel, mit Inbegriff einer 91 b=

fepreibung auf bent Sîobiliarfonto Don ffr. 20,458. 35, fomit
in 1905 um ffr. 130,868. 59 günftiger ane aie im Dorper=
gepenben 3apr. biefem beffern Refit (tat trugen pauptfäcplicp
ber .Rurêgewinn auf Söertfcpriften unb bie üermin=
berten Ser lüfte unb Rbfcßreibungen bei.

XX. gtaatskaflr.

©er Reinertrag ber ©taatëfaffe, Welver ju ffr. 175,000.—
Deranfdjlagt worben war, beträgt ffr. 106,792.08 mepr.
©rößtenteile ritprett biefe Siepreinnaptnen per Dom Zins beë
Sanlbepotê, ffr. 86,694.90, Dom Sieprertrag ber 9lltien,
ffr. 9,924.80 nnb ber Zwfe bon öffentlichen llnter
iteptnen, ffr. 18,071.95 unb Don ben Derfcpiebenen
ß i n n a p in e n, ffr. 23,725. 06. ffür baê Sanfbeßot war lein
Srtrag inë Subget eingefteEt worben, in ber 9lnnapme, baff ber

Rontoforrent mit ber Äantonalbanl burcp bie (Singaplung Don

SifenbapnfubDentionen unb bie Staatefaffe berart in 'Rnfprudj
genommen werben müßte, baß berfelbe feinen 9lftib(',ine ab=

werfen würbe, ©ie Derfepiebenen Sinnapmen betreffen Dortüiegenb
.Kursgewinne auf Deräußerten Eöertfcpriften. ©ie Sßaffibginf e

finb fretlid) and) um ffr. 21,671.50 größer aie bubgetiert.
9lm Weiften ift bieë ber ffall für bie ben <SpegialDer
w a 11 u n g e n, namentliip ber -fpppotpefarfaffe, Dergüteten ffinfe.

XXI. $u|jett uttb ftonftsluttiaitett.

©er Srtrag ber ©elbftrafen überfteigt ben Soran=
fcplag um ffr. 3,315.24 unb um ebenfoDiel ift auep bie

Sußenbcrwenbung größer ale Deranfcplagt. ©en Sei=
trag an bie $nbatibenfaffe, welcpe ipr Reglement
rebiöiert pat unb ipren Slitgliebern größere Beiträge auferlegt
aie früper, pat ber Regierungerat Don ffr. 10,000.— auf
ffr. 17,000.— erpöpt, um biefen Zufcpuß beffer in Sittflang
mit ben Setträgen ber Siitglieber 31t bringen. 9ln bie ®e
meinben unb bae ®ef itnbpeitëwefen tonnten je

ffr. 2,971.65 mepr jugewiefen werben, ale ber Soranfcplag
Dorgefepen patte, ©ie ßinnapmen an @rfap unb .K0ttfi0
fationen überfteigeu ben Soranfcplag um ffr. 525.30.

XXII. 3agö, fiftpem uttb Bergbau.

©er (Srtrag ber 3ugb überfteigt ben Soranfcplag um
ffr. 8,376. 13, berjenige ber ffifeperei um ffr. 311.21 unb

berjenige bee Sergbaueê unt ffr. 630.28. jut ganjen
befiept gegenüber bem Subget ein Sieprertrag Don ffr. 9,317.62,
aber gegenüber bem Sorjapr ein Siinberertrag Don ffr. 3,960.25.
©ie 3agbpatentgebüpren gingen um ffr. 4,277.90 unb
bie g i f cp e 3 e n 3 i n f c u tt b ißatentgebüßren um ffr.
742.80 jurüd, wogegen bie Sifenerjgebüpren um ffr. 1,545.92
gttnapmen. 9luf Derfcpiebenen Rttbrifen fattten Steprauëgaben
Dor, nämtiep: 9lnteil ber ©emeinben, ffr. 560.—,

91 u f f i cp t è unb S e 3 u g e f 0 ft e n ber ff i f cp e r e i, ffr.
480.03, R e cp t ë f 0 ft e n, ffr. 280.50. 9luf anberen Rubrifen
finb .Erebiterfparitijfe 31t berjeic^nett Don ffr. 2,511.05, welcpe bie

erwäpnten Sieprauêgaben mepr aie auëgleicpett. ©er (ïrtrag
ber ©ebüprett für 9luêbeutung beë ©todern ft ein
bruipeê würbe burtp 9luëgaben für 3nftanbfteEung ber

ZufaprtSftraße jum ©teinbruep unb anbere .Soften niept nur
gan3 abforbiert, fonbern eê Würben barüber pinauë noep ffr.
38.40 auêgegeben.

XXIII. §al?panbluitfl.

©er Srtrag ber ©aljpanblmtg ift infolge gefteigerten @ap$=

fonfumë um ffr. 6,325. 02 größer ale in 1904 unb über=

fteigt ben Soranfcplag um ffr. 32,413.47. @ê würben
10,022,900 .Kilo Kocpfapj Derfauft, 23,900 Kilo ntepr ale
im Sorjapr. ©em Dermeprten Srtrage entfprecpenb finb bie

9luëwâgerlôpne unb bie Sergütungen für Sar
3 a p l u tt g etwaê geftiegen unb gepen um ffr. 2,560.79 über
ben Soranfcplag pinauê. ffür Si i e 13in f e finb ffr. 600. —
mepr auêgegeben worben, ale Dorgefepen war. ïrop biefen
Sieprauêgaben beftepen auf ben Setrtebê unb Ser
waltungëfoften Krebiterfparniffe Don im ganzen ffr.
10,010. 21.

XXIV. Stempel- uttb l3nitlttwtctt|leiter.

©er Ropertrag ber © t e m ft e I ft e u e r ift unt ffr. 13,008.40
größer alë in 1904 unb unt ffr. 81,493. 30 erpeblicper, ale
er beranfcplagt war. ©ie Saufnotenfteuer ergab ffr.
1,334.60 mepr alê ber Soranfcplag, aber ffr. 2,802.40
weniger ale im Dorpergepenben 3apr. Son ben Koften gepen
bie fßroöifionen ber ©tentpelöerfäufer um ffr.
2,136.92 unb bie Sureauf often um ffr. 92.15 über bie

Subgetanfäpe pinauë. ©er Reinertrag ift um ffr. 80,815.43
größer, alê er berechnet war, unb beträgt ffr. 9,543.68 ttteßr
alê in 1904.

XXV. ©ebitljren.

©er (frtrag ber ©ebüpren überfteigt ben Soranfcplag um
ffr. 293,390.12 uttb benjenigen beë Sorjapreë unt ffr. 6,358.35.
Zugenommen paben bie fijen ©ebüpren ber 9ltntêfcpreiber,
ffr. 4,875.25, bie ©ebüprett ber ©ericptëfcpreiber
unb ber Setreibungë= unb ,Konfurêâmter, ffr.
8,513.—, bie ©ebüprett für Si a r f t unb §aufier
patente, ffr. 1,462.05, bie iß a t e n 11 a 5 e n ber a n b e l ê=

reifenben, ffr. 1,896.75 unb bie dmolumente uttb
Serufëpatentgebüpren, ffr. 2,061.02, bagegen finb
3urüdgegangen bie s-ßro3entgebüpren ber Rmtëftpreiber,
ffr. 38,943.05, bie ©ebüpren ber @taatêfan3lei, ffr.
7,633.30, bie ©ebüpren ber ©ericîptêïan^leien, ffr.
2,200.—, bie ©ebüpren ber $uftt3bireïtion unb
ber5ßoli3eibirettion, ffr. 377.45, bie ,fîoit3effione
g e b ü p r e tt, ffr. 32.63, unb bie @ m 01 u m e n t e n n b © a 13=

auëmâgerpatente, ffr. 7.20. Zum erften Siale würben
tit 1905 bie ©ebüpren für ffaprrabbewilligungen
erpoben, welcpe brutto ffr. 66,530.25, naep 9Ibgug ber Roften
für ©tpilber, .Kontrollen uttb ©rudfaepen netto ffr. 36,868. 41

abwarfen, gegenüber ffr. 40,000.—, welcpe im Soranfcplage
bereipnet waren. Cptte biefe neuen ©nnapnten würbe ber

Ertrag ber ©ebüpren um ffr. 30,510.06 geringer fein alë in
1904, pauptfäcßlicp wegen bent Rüdgang ber ißrojentgebüpren.

XXVI. ®rbftpafls- unît §tiiettltitttgs|ietter.

©er (ärtrag biefer Steuer übertrifft eitt mittlereê (Srgebttiê,

ift aber weit entfernt, att ben (Srtrag bes Sorjapreë, ber ein

außergewöpnliip großer, 31t reiepen. ©ie Reineinnapnten iiber=
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fteigert ben 33oranfd)lag um ffr. 162,135.41, firtb aber um
ffr. 388,167.91 geringer alë in 1904.

XXVII. JPirtfdjafts- uttb ftleiituerkanfspflteittgrbüljren.

Sie SBirtfdjaftêpatentgebûtjren betragenffr. 22,830.17
metjr, bie SI e r £ a u f ë g e b ii t) r e n ffr. 652.15 meniger, alë
im 33oranfd)tag angenommen mar. Sie 93e3u gêÏ often finb
um ffr. 1,209. 15 geringer alë beranfd)lagt. Ser Reinertrag
überfteigt ben 33oranfd)lag um ffr. 23,387. 17 unb gel)t um
ffr. 9,929. 35 über baë érgebttië beê 33orjat)reë tjinauê.

XXVIII. Anteil aut ®rtrage bes ^.Ikaljalmoitopals.

Ser Srtragëanteil beträgt ffr. 105,009.18 metjr, alë
beredfnet mar, bagegen ffr. 47,273. 12 meniger alë in 1904.
ffür 33efämpfung beê 3IIfof)oliëmuê marett 31t ber=

menben ffr. 110,500.91, mäfjrenb bafür ffr. 110,505.42
anêgegeben murben. Ser Unterfc£)ieb bon ffr. 4. 51 murbe ber

3lI!of)olgef)ntetreferbe entnommen, ©egenüber bem33or=

anfdjlag beftetjt eine 3Jiet)reinitat)me bon ffr. 94,508. 27, gegen=
über ber borjäfjrigen died) mm g eine ÏJtinbereinnatjnte oon ffr.
42,545. 80.

XXIX. pilitärllfUfr.
Ser Rohertrag ber -Dîilitârfteuer getjt ttad) SIbgug beê Slnteitë

ber (Sibgenofjenfc^aft um ffr. 37,551. 25 über ben 33oranfd)lag
unb um ffr. 14,604. 33 über baë Srgebniê bon 1904 tjinauê.
Sie pimai)iite betrifft îoiuolfl gegenüber bem 33orjaf)re alë aud)
gegenüber bem S3orattfd)lage alte brei Kategorien bon ißflidjtigen.
Sie Sajationê unb 33egugëïo [ten blieben um ffr.
4,153.54 unter ben Krebiten. Ser Reinertrag ber Steuer
geigt im 33ergleidj gum 93orjaf>r eine 33emtet)rung bon ffr.
8,i27. 36 unb überfteigt baë 33ubget um ffr. 41,704.79.

XXX. firrktr Srtenent.

Sie 33ermôgenëfteuer f)at in 1905 um ffr. 91,992.79
uitb bie @in!ommenêfteuer um ffr. 267,248.38 gttge=

nomuten. Sentgegenüber finb aud) bie Sajationë unb
33egugêloften unb bie 33ermaltungëf often größer,
erftere um ffr. 33,525.19, leidere um ffr. 11,025.90. ïtuë
biefen Unterfdjieben ergibt fid) gegenüber 1904 ein um ffr.
314,690. 08 größter Reinertrag ber birelten Steuern. Sie
33ermet)rung ber 33ermôgenëfteuer betrifft alle iRubrtfen
mit 3luëna£)me ber Steuer buken, bie ffr. 1,338.69 roeniger
ergaben, bie 33ermet)rung ber @inf om mené ft euer alte

Rubriten, mit bem llnterfd)ieb jeboc^, baff bie 6inf ommenê
ft eu er II. Klaffe im alten .Kanton ffr. 23. 91 meniger
abmarf alë in 1904. Sie ÜRefjrausgaben für Sajationê= unb
Slegugëtoften betreffen bie 33egugêprobifionen, bie fid)
nad) ben Steuererträgen richten, bie 0 e r f d) i e b e tt e n 93 e

gugêtoften unb bie .Koften ber ©runbfteuerfdjafj»
ungërebifion bon ffr. 25,373.05, bie unborfjergefetjen
finb, mäfyrenb bie 3Ret)rauëgaben für 33 e r m a 11 u n g ë 0 ft e n
mit ber 33ermef)rung beê ifkrfonale ber Steuerbermaltung gu=

fammen£)ängen.

(gegenüber bem 33oranfd)tage finb bie iReineinnaljmen um
ffr. 944,575. 43 größer unb überfdjreiten gum erften ÏJlale
bie fiebente ïftittion. Sie 3lbmeid)ungen bom 93ubget betragen
für bie 33ermbgenêfteuer, 3Ret)reinnal)nten, ffr. 213,870.30;
für bie @ i n f 0 m m e n ë ft e u e r, 3Ref)reinnaf)tnen, ffr. 768,752.31 ;

für bie Sajationö= unb 33egugëïoften, 3ftef)rauêgaben,
ffr. 39,966.48; für bie 33ermaltungêtoften, 9Rinber=

anêgaben, ffr. 1,919. 30. üeberfdjritten murben bie .Krebite

33ermôgenêfteuerprobifionenumffr. 5,656.41, @tn
îommenëfteuerprobifionen um ffr. 21,472.—, 33er
fdjiebene 33egugë!often um ffr. 3,652. 92 unb 3JÎ i e t
g i n f e um ffr. 650. —. ffi'tr bie Koften ber © r u n b

fteuerfdjatjungêrebifion bon ffr. 25,373.05 fal) ber

33oranfd)lag feinen Krebit bor.

XXXI. Jlmtarljergeleljeiws.

31n er bl of en 9lad)laffen flogen ffr. 4,684. 40, 100=

bon ffr. 3,330.60 für Üiücferftattnngen abgeben. 3lnont)iite
Ütütferftattungen gingen im betrage bon ffr. 316.60 ein.

II. fie llertjmmg über bie |lcnniigensbe|timbtcilc.
Seite 4 uttb 5 unb Seite 75—89.

Saê in ber Dtedjmmg über baë reine Vermögen nad)=
gemiefene Staatêbermbgen beê Kantonê Stern int Sietrage bon
ffr. 59,266,113.99 heftest nad) Seite 5 auê folgettben Ritiben
unb Spaffiben :

3lftiben:
äBalbungen
Somänen
Somänenfaffe
^tjpotljefarfaffe
Kantonalbanf
gifenbafjnfapitalieu
Staatëïaffe
S a u f e tt b e 33 e r to a 11 u n g, 9i e d)

nungêfatbo
SRobilieuinbentar

Sßaffibeit :

Somänenfaffe ffr. 2,274,847.55
fptjpotfjefarfaffe :

3Mei£)en bon 1897 unb 1905 „ 80,000,000.—
Uebrige ißaffiben „ 122,970,382.03

Kantonalbanf:
3lnletf)en bon 1899 „ 15,000,000. —
Uebrige ißaffiben „ 93,586,753.55

31 n I e i I) e n bon 1895:
Stammberntögen „ 46,402,500. —
Staatëfaffe „ 2,500. —

31 it leiten bon 1900:
Stammberntögen „ 171,260.—
Staatëfaffe „ 19,828,740. —

Staatëfaffe: übrige ißaffiben „ 9,646,772.19
Summe ber paffiben ffr. 389,888,755. 32

ffr. 14,580,232.—
„ 29,267,817.—
„ 2,134,888.06
„ 222,970,382.03
„ 128,586,753.55

„ 16,700,200. —
„ 29,590,580.99

63,085. 80

„ 5,255,929.88
Summe ber Slftiben ffr. 449,149,869. 31 Reineê 33erntögett, mie oben ffr. 59,266,113.99
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Ser Ädlbo biefer Slttiben uttb s.paffiben beträgt für bie

einzelnen Slbteilungen beS StaatSbermögenS :

31 t i b e n :

SBalbitngen.
Somänen
fpßfiotfjefartaffe
.éantonalbant.
(Sifenbaßnfapitalien
StaatStaffe.
8 a n f e n b e 33 e r m a 11 u n g

it it n g S fa I b o.
SJÎ obilieninbentar

Sîed)

gr.
tt

tt

ft

ff

ff

Summe ber Sittiben gr. 125,811,073. 48

^ßaffiben :

Somänentaffe.
31 tt I e i t) e n

St. 139,959.49
„ 66,405,000. —

Summe ber '^offiben gr. 66,544,959.49

Steines 33ermögen, mie oben ffr. 59,266,113.99

Sie 33emegnng ber Slttiben mtb ißaffiben beträgt ttad)
Seite 4 unb 5 :

Soll:
SSermeßrungen ber Slttiben unb 33er=

minberungen ber ^affibett gr. 9,946,448,667. 97

fpaben :

33erntinberungen ber Slttiben unb 33er=

metjrungen ber ^affiben „ 9,945,735,282.85
31 eine 33ermögenSbermef)ritng gr. 713,385.12

Siefer 33ertet)r betrifft größtenteils bie StaatStaffe,
bie fpßßotßetarfaffe unb bie ,fîantonaIbant.

Sie SJlutationen beS StantmbermögenS betragen nad)
Seite 4 unb 5 :

33 er m errungen
35er minberungen

gr. 2,399,392,246. 62

„ 2,398,902,210.57
Steine 33ermet)rung gr. 490,036.05

Sie reine SSermeßrung geljt aus folgenben 35eränberungen
tjerbor (bergl. Seite 8) :

SSernt errungen:
SlteßrerlöS bon Söalbungen gr. 24,856.40
ScßatjitngSerfmßungen bon SBalbungen. „ 29,920. —
5ßerfauf bon Stedden „ 268. —
SJtetjrerlöS bon Somänen „ 16,805.10
33erfauf bon Ouellmaffer „ 750. —
SdjaßungSerßößungen bon Somänen „ 500,310.—
33unbeSbeitrag für ïntauf bon SlufforftunqS=

terrain
*

„ 8,240. —

Dufammen gr. 581,149. 50

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

gr. 23,941.90
gr. 20,460.—

14,580,232. —
29,267,817. —
20,000,000. -
20,000,000. —
16,700,200. —
19,943,808. 80

63,085. 80
5,255,929. 88

35erminberungen:
SJteßrfoften angetaufter Söalbitngen gegen=

über ber ©runbfteuerfdjaßung
Slbtretung bon 5ßfrunbbomänen
SJteßrtoften angetaufter Somänen gegenüber

ber ©runbfteuerfdjaßung
Slnfauf bon Stedten
Slnfauf bon Citellmaffer

3ufammen gr. 91,113.45

Steine. 33 ermeßrung, mie oben gr. 490,036. 05

43,981.55
1,050. —
1,680. —

A. $3albunßett.

Ser ScßaßungSmert ber 3ßalbungen, melier ber ©runb=
fteuerfcßaßung entfpridjt, ßat um gr. 46,330. — zugenommen,
näuttid) :

35ermeßrungen
35erminberungen
Steine 33ermeßrung
33eftanb am 1. ganuar
58 e ft a n b am 31. Sejember

gr. 108,084.

„ _ 61,754.-

gr. 46,330.

„ 14,533,902.

gr. 14,580,232.

Sie reine 33ermef)rung ift jufammengefetst mie folgt:

S3ermeßrungen :

Slnfauf :

.Rauffummen gr. 50,911.90
Slleßrfoften „ 23,941.90

©runbfteuerfcßaßung „ 26,970. —
ScßaßungSerßößungen „ 29,920. —

gufamnten gr. 56,890. —

SSerminberungen:
35erfauf :

Äauffummen gr. 32,804. 40
SJteßrerlöS gr. 24,856.40
93ertauf bon Steckten „ 268. —

„ 25,124. 40

©runbfteuerfcßaßung gr. 7,680.—
llebertragung ju ben Somänen „ 2,880. —

gufammen gr. 10,560- —

Steine 33ermeßrung, mie oben gr. 46,330- —

Sie Slnfäufe unb 35ertäufe betreffen berfcfjiebette Dbjette.

B. 'Somätten.

Sie 35eränberungen beS SdjaßungSmerteS ber Somänen
betragen :

gr. 646,428. 15

129,043.15
33er in errungen
SSerminberungen.
Steine 33ermeßr un g
58 e ft a n b am 1. ganuar.
Seftanb a m 31. Sejember
nämlid) ©runbfteuerfcßaßung gr. 32,267,817.—, fummartfcfjer
Slbjug gr. 3,000,000. —.

Sie reine 33ermeßrung ift folgenbermaßen jufammengefeßt:
55*

gr. 517,385.

„ 28,750,432.

gr. 29,267,817.
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Sermeprungen:
Slnfauf :

Kauffummen ffr. 125,351.55
SJteprtoften 43,981. 55

' Söafferantauf „ 1,680.—
3lttîauf bon Siecpten „ 1,050. —

©runbfteuerfcpapung

46,711. 55

©cpapungeerpöpungen
Uebertragung bon ben 3öalbungen

ffr. 78,640. —
„ 500,310. —

2,880. —
gufammen ffr. 581,830. —

Serntinberungen:
Sertauf :

Kauffummen ffr. 61,540.10
SJteprerlbë 3*-16,805. 10

»aüMrfmf „ 150.-
_ „,666.10

©rimbfteuerfcpapung ffr. 43,985. —
Abtretung Don ißfrunbbomänert „ 20,460. —

3ufammett ffr. 64,445. —

9t e i n e Sermeprung, tote oben ffr. 517,385. —

Sie ©djaputtgëerpôpitngen betreffen f.ift auêfdpliefjlicp sJleu=

bauten, worüber näpere Angaben auf Seite 124 piebor ent=

batten finb.

C. Somänenfnife.
Sie Setoegitng beö Kapitals ber Somanenfaffe ift f olgenbe :

33 e r tit i n b e r u n g e n ffr. 509,429. 38
Sermeprungen „ 435,750.43
9î e i n e 33 e r m i n b e r u n g ffr. 78,678. 95
33eftanb am 1. Januar (ißaffibüberfcpup) „ 66,280.54
93 e ft a n b a. 31. Sezember(s.paffibüberfcpuf3) ffr. 139,959.49

Sie reine 33erminberung ift folgenberrttafjen jufammen=
gefegt :

Serminberungen:
3öalbanfäufe ffr. 50,911.90
Sontanenanfäufe „ 125,351.55

ffr. 176,263.45
33 e r ut e p r u n g e n :

äöalbberfäufe ffr. 32,804. 40
Somänenbertäufe „ 61,540. 10
Sunbeëbeitrag für 91n£auf

bon Stufforftungêterrain „ ———— „ 102,584. 50

Steine 33ermtnberung, loie oben ffr. 73,678.95

Ser Sunbeebeitrag bon ffr. 8,240. — betrifft bie für
Stufforftungen angetauften, im Stmt ©dpmarzenburg gelegenen
@runbftüc£e ©inbergalp unb ©cpüpfengrön.

D. &i)potl)ctnvtntfc.

Sie Kapitalbeiuegungen ber |)ppotpetartaffe betragen in
©oll (Sermeprttitgen) mie in fpaben (33erminberitngen)
ffr. 210,972,823. 77. Sae ©runbtapital ber Slnftatt bon
ffr. 20,000,000. — ift unberänbert geblieben, ©egen ©nbe
bes (fapres ift ein Stnleipen bon ffr. 30,000,000.— zu 372%
aufgenommen morben. Saburd) ftept nunmepr ber |)ppotpetar=
taffe einftmeilen ein fefteS Kapital bon ffr. 100,000,000. —

Zur Serfügung. Sie Sittiben unb ifkiffibett tjabett fid) infolge
beë neuen Slnleipenë um fe ffr. 36,188,720. 14 bermeprt unb
betragen, erftere ffr. 222,970,382.03, leptere ffr. 202,970,382.03.
Son ber Sermeprung ber Sittiben fallen ffr. 7,989,882. 98 auf
bie Sarlepn auf ©runbpfanb, ffr. 201,002.90 auf
Sarlepn an ©emeinben, ffr. 5,778,340.35 auf baè

©utpaben an ber Kantonalbant, ffr. 21,201,417.55
auf bie SBertfcpriften unb ffr. 1,035,720.90 auf 21 n
leipenSto ft en. Sie Sermeprung ber ^3affiben berüprt, ab=

gefepen bon ber neuen Slttleipensfcpulb, pauptfäcplid) bie

SepotS gegen ©tpulbfcpeine mit ffr. 4,077,200.—,
bie Sepote in Kontokorrent mit ffr. 674,300.50
unb bie Spareinlagen mit ffr. 981,003.25. Ser Steferbe
finb ffr. 40,171.30 jugefüprt loorben unb fie beträgt auf
@nbe 1905 ffr. 321,792.40.

Fi. Moiitoiintbant
Ser 33er£epr ber Kantonalbant bezifferte fiep in 1905 int

©oll mie im fpaben auf ffr. 2,187,055,400.27 unb bae

©runbtapital bon ffr. 20,000,000. — ift fiep gleicp geblieben.
Sie Stttiben unb ißaffibett paben um ffr. 14,014,985.62 ju=
genommen. 33ei ben erfteren betrifft bie Sermeprung bor=

toiegenb bie ©eproeizerweepfet unb bie 3öertfcpriften,
bei ben teptern bie Sepotrecpnungen.

F. 3(nletl)cu.
33oitt Stnteil bee ©tammbermögens am 3 °/o Stnleipen bon

1895 finb ffr. 173,760.— jutn Stnteil ber ©taatetaffe am
nämtiepen Stnleipen übertragen loorben, ffr. 171,260. — jur
©rgänjung biefee leptern SlnteileS unb ffr. 2,500. — bepufS
Sluëgleicpung ber auf ben ©ifenbapntapitalien beë ©tamin=
bermôgenë eingetretenen Sermtnberung. Umgeteprt finb bout
3V« % Stnleipen bon 1900 ber ©taatetaffe greets Sluëgleicpung
ber zur Ergänzung bes Slnteileë ber ©taatetaffe ant 3% 3ln=

leipen bon 1895 übertragenen Summe ffr. 171,260.—- zum
©tammbermögen übertragen loorben. Spne biefe Sluëgleicpung
toürbe bas ©tammbermögen auf Koften ber ©taatetaffe eine

Seratogenêbermeprung bon ffr. 171,260.— erfapren paben.
33om 3 % Stnleipen bon 1895 lourben ffr. 486,000. —

Zurüdbezaplt. Ser 33eftanb ber Staatsauleipen ift auf 31.
Sezember 1905 folgenber:

3% Slnleipen bon 1895:
©tammbermögen ffr. 46,402,500. —
©taatetaffe „ 2,500. —

372 % Slnleipen bon 1900:
©tammbermögen „ 171,260.—
©taatetaffe „ 19,828,740.—

äufantmen ffr. 66,405,000. —

Saneben beftepen noep folgenbe Slnleipen :

•Öppotpetarfaffe: 3°/o Slnleipen bon 1897 ffr. 50,000,000. —
3 72 % Slnleipen bon

1905 „ 30,000,000.—
Kantonalbant: 372 % Slnleipen bon

1899 „ 15,000,000. —
7)ttfammett ffr. 95,000,000. —

Sie ©ifenbapntapitalien bes ©tammbermbgene paben fid)
burcp ben Sertauf bon fünf Slttien ber .öaele=Konotfingen=
Spun=Sapn um ffr. 2,500. — oerminbert unb betragen auf
©übe 1905 ffr. 16,700,200. —, nämlicp:



|futtmil=3!8olhufen=«ahn 3*- 160,000. —
£adIe=SonolfingemShun=®aï)n „ 2,151,500.—
Shie3=@rlettbad)=«ahn „ 480,000. —
33em=9teuenburg=«ahn...... „ 3,155,000. —
«ern=S)htri=2öorb=«ahn „ 207,000. —
8aignelégier=6l)au;r=be=3onbd=«ahn. „ 350,000. —
iflruntrut=«onfol=«ahn „ 550,000. —
Spie^rutigetuSabtt „ 1,980,000. —
®ürbethal=«ahn „ 1,724,500. —
3reiburg=«îurten=3nd=«ahn „ 215,000. —
@rlenbad)=3ti>eifirnmett=93af)n „ 3,120,000. —
SatgncIégier=©lobelier=«ahn „ 1,800,000.—
Senfet£)ai=«ahn „ 807,200. —

Sufammen 3r- 16,700,200. —

Sn 1905 mürben ait neuen Subbentionen bereinigt 3r-
1,768,500. — für bie 9famfei=Sutnidmalb=|)uttmil=«ahn tmb
3r. 504,000. — für bie Sangentt}aI=Deufingen=Sa{)n.

Ser ©efamtbeftanb ber ©fenbahnfafntalien ift auf 31.
Sejjember 1905 folgenber : fjr.

Safiitalien bed Stantmbernt ögcnd 16,700,200.—
Kapitalien ber Staatdfaffe:

Subbenti onen : 3r-
Solott)urtt=3Jliinfter=«ahn 711,000. —
«ern=Schmarjenburg=«ahn 571,200. —
9JÎ ontreuj=«emer Dbertanb=

«afin 1,640,610.—
Üangentt)al=Denfingen=i8al)n 90,400. —
iiamfei Sumidmalb .£nttt=

mil=«ahn 245,028.25
3,258,238. 25

iöorfd^üffe :

5ßruntrut=«onfol=23ahn 68,000. -—
®ertt=yj;uri=28orb--iM)n 20,000. —
SaigneIégier=®Iobelier=«al)n 7,000. —

- 95,000. —
Sprajeltbor ft übten:

SUpnburchfticf) 136,703.60
Slnbere Sahnen 34,651.50

171,355. 10
233 ertîtfir iftert :

«emer=Oberlanb=«ahnen 94,077. 85
Shuuerfee=«ahn 1,987,265. 80
8f)ie3=@rlenbac^=t8a^tt 21,208.—
@mmentt)al=33atjn 790,000. —
Sangentt)al=|)uttwil=33at)n 400,000. —
Sramlingen Sadfdfelben

«afp 50,000.—
Saignelégier=£a 6i)aur=be=

3onbd=«alp 200. —
Siberfe 3lftien 87,164. 50

3,429,916. 15

Bufammen 23,654,709.50
SBefta'nb am 1. Januar 23,010,083. 35

Ißerntetjrnng in 1905 644,626.15

Siefe «ermefjrung feljt fid) aus folgenben «eränberungen
pfammen :

33ermet)rnngen:
yifttenein^afjlungen %x. 668,828.25
Stnfauf bon Slftien „ 314,210. 70
9leue «orfcfpffe „ 26,395.20

Uebertrag 1,009,434. 15
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Uebertrag 3*- 1,009,434. 15

Schätpngdberid)tigungen bon Slftien „ 602,800. —

âufantmen 3ï 1,612,234.15

«erminberung:
«erlauf bon Slftien „ 967,608. —
Steine «erntehrung, tote oben 3t- 644,626.15

Sie 31 {tienlaufe betreffen faft ausfdytiefjlid) 3tttien ber

Saunerf e e « a h n. Unter ben neuen «orfd)üffen
figurieren 3ï- 15,000.—-, meldte ber Spruntrut «onfol
«alp unb ber Saignetégier ®lnbelier «ahn pr
Verfügung geftettt mürben, ©emiffe & ifenbahnafti e tt
ftanben bebeutenb unter iprem realen Sßert int 2öertfd)riften=
etat. Sa fein fiidjljaltiger ©runb borhartben mar, bie unge=
ttügenbe Sdjäipng meiter befielen p laffen, befdjlofj ber

«egierungdrat eine Berichtigung berfelben, bie einen 3Ji e l) r -
mert bon 3r- 602,800.— ergab. Sie 311 tienberlaufe
berühren unter anberem bie 1,500 Statuntaltien ber «lontreuj=
Sterner Obertanb=«afp, bie beut Staat neben 4,100 £ßrioritätö=
aftien für feine «eteiligung an biefer «afp pgemiefen morben
finb. Sie «ercuperung erfolgte p Surfen bon 3r- 290. —
bid 3*- 310.— unb ergab auf bem «ominalmert bon 3*-
750,000. — einen «iinbererlöd bon 3*- 300,959.95, ber and
betn ermähnten sJJietjriuert auf Söertfdjriften gebecft mürbe.
Ser angeführte Sîegierungdratdbefdflufj lautet:

3luf ben «eridjt unb Stntrag ber 3tnangbireftion bcfctjliefit
ber Ülegierungdrat :

1. Sie nadjfteljenben Sifenbafpaftien ber Staatdfaffe finb
mie folgt in ben «ermögendetat aufpuelpten:
®mmentf)al=«alp=Slftiett, pm «ominal=

mert 3*- 790,000. —
Sangenthai ^uttroil «ahn 3lltien, pm

Stominalmert „ 400,000. —
Sramlingen=Sad)dfelbem«ahtt=3lftien, p

'/s bed ytorninalroerted bon 3ï-
150,000. - „ 50,000. —

Saignelégier=fia 6hauï=be=3onbd=«ahn=
Titien, p 10 °/o bed «ominalmerted
bon 3r. 2,000. - „ 200. —

Bufammen für 3r- 1,240,200.—

2. Ser fid) fpraud ergebenbe «lehrmert bon 3*. 602,800.—
ift mie folgt 31t bermenben:

a. 3ür Slbfchreibung bed «linbererlofes
bon fünf berlauften 3lltien ber fpasle-
Sonolfingen=Shun=«ahn 3r- 1,250.—

b. 3iir Slbfdjreibung bed «erlufted auf
ben lignibierten Stammaltien ber

3jiontreitr=«erner £)berlanb=«afp „ 300,959.95
c. 3dï Slbfchreibung ber «aitborfd)üffe

ber Staatdfaffe für .fpodjbautett „ 271,048.08
d. 3ür 3lbfdjreibnng auf ben «aubor=

fdjüffert ber Staatdlaffe für Straffem
bauten „ 29,541.97

^ufammen 3^- 602,800. —

3ür ©fenbahnfuboentionen blieben auf @nbe 1905 aud=

prichten :

yjiontreuj=«erner Dberlanb=«al)n fiv. 409,390. —
SoIotl)urm3Jlünfter=«ahn „ 474,000. —
«ern=Sd)tuaqenburg=«ahn „ 380,800. —
Sangenthal=Oettfingen=«al)n „ 413,600. —
fRamfei=Sumidmalb=§uttmil=«ahn „ 1,523,471.75

,3ufammen 3t. 3,201,261. 75
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II. Mrie&£ternt%£it.
2>ie 5Beränberungen bee 5Betriebêbermijgenë firtb na cl) Seite

4 unb 5 folgenbe:

S5ermet)iungen ffr. 7,547,056,421. 35
58erntinberungen „ 7,546,833,072. 28

5Reine 58ermehrung ffr. 223,349.07
58eftanb am 1. 3 a n it a r „ 5,208,235.41
S8 e ft a it b am 31. iDejernber ffr. 5,431,584. 48

2)ie reine SSermehrung beftefjt in:
2Jîe£)reinnat)men ber Saufenben

58ermaltung ffr. 11,297.46
58 e r nt e h r u it g bee 58ermaltungê=

inbentarê „ 212,051.61

fKeitte 58ermehrung, mie oben jft\ 223,349. 07

3lm Enbe bee Sabres batte bae 58etriebëbermbgeu fatgenben
SSeftanb :

Staatëlaffe: Slftiben gr. 29,590,580. 99
Spaffiben „ 29,478,012. 19

ffr. 112,568.80
3tect)nung§falbo ber Saufenben

5Bermaltung
SJt o b i I i e n i n b e n t a r

63,085. 80

„ 5,255,929.88
9teineê 58etriebêbermôgett, mie oben ffr. 5,431,584. 48

ffr. 10,344,849.79
„ 32,302,346.54

H. ^etviefrëfapital util» StoatStaffe.
S)ie 58emegung bee 33etriebetapitale ber Staatêtaffe

maenad) Seite 88 nnb 89 folgenbe:

SSerme^rnngen (Soll):

Spejialbermaltungen, neue
58orfd)üffe unb SftiicEgatjUtngen an
biefelben

©elbanlagen, neue ©elbanlagen
Cef f entließe Unternehmen,

neue 58orfd)üffe unb 3Uidjal)lungett
an biefelben

Sefiotê bei ber Staatêîaffe,
IRüdjahlungen

Anleihen, ?Riic£^al)lung unb Ueber»

tragung
.ff a f f e, Einnahmen unb ©egenredjnnng
3lltibauöftänbe, neue 58ejugê=

anmeifungeit
5ß a f f i b a u ê ft ä n b e, EinlöfungDoit

^ahlungêanmeifungen (Sluëgaben)

Summe ber 58ermebrungen

„ 2,902,570.44

11,092,685.80

„ 657,260. —
„ 2,496,429,273.71

„ 2,496,299,916.44

„ 2,496,794,692.66
ffr. 7,546,823,595. 38

Sßerminberungen (^aben)
Sbejialnermaltungett, 58or=

idjufjrücfjahlungen unb neue £>e=

jjotë berfelben

©elbanlagen, Stüdjüge
Saufenbe SSertoaltung, tteueê

$>efmt unb Slmortifation
©effentlid)e Unternehmen

töorfdhugriiifjahlungen unb neue
Sefiotd berfelben

Sepotè bei ber Staatëtaffe
neue fDefmtè r

ffr. 10,946,447. 57

ff 31,139,641. 52

ff 497,297. 46

ff 3,149,449. 90

ff 11,482,092. 43

llebertrag ffr. 57,214,928. 88

Uebertrag ffr. 57,214,928.88
Sin leihen, Uebertragung „ 173,760.—
ffaffe, Sluëgaben unb ©egenredfnung „ 2,496,794,692. 66
Slftibauêftânbe, Siquibation tion

tBejugdanmeifungen (Einnahmen) „ 2,496,429,273.71
5)8 a f f i b a u ê ft ci n b e, neue ,Sabtungê=

anroeifitngen „ 2,496,210,940.13
Summe ber 58erntinberungen ffr. 7,546,823,595. 38

ißerinehritngen unb 58erminberungen finb gleich grog. 2>aë

reine ©etriebêÉapital ber Staatëfaffe ift unberänbert geblieben
ititb beträgt amSlnfang mie aut Enbe beë jahres ffr. 112,568.80.
©er 58eftanb beëfelben ift auf 31. ©ejember folgenber:

3111 i b e n :

58 o r f d) ü f f e :

Sfjejialbermaltungen. ffr. 9,307,645.18
Saufenbe 58ermaltung, 3lntor=

tifationêfonto „ 486,781.71
Oeffentliche Unternehmen „ 2,835,316.69
©epotd bei ber Staa tëïaf f e,

5p a f f i b f a l b o „ 275.66
©elbanlagen „ 12,844,907.33
.ffaffe, Slfttbfalbi „ 1,358,372.36
31 f t i b a it ë ft ä n b e, unerlebigte 58ezugê=

anmeifungeit „ 2,706,130.31
5J3 a f f i b a u ë ft ä n b e, gahluitgen für

Stedjnung boit 1906 51,151.75
Summe ber Stttiben ffr. 29,590,580. 99

5p a f fiben:
©epotë:

Sfjejialbermaltungen. ffr. 6,208,932.94
-fphpothefarfaffe r 5,988.38
Saufenbe 33 er mal tun g, ffonto=

•fforrent „ 63,085.80
©effentliehe Unternehmen „ 138,535.11
®ef)Otë bei ber Staatêfaffe „ 1,638,602.80

31 n leihen „ 19,831,240.-
ffaffe, ipaffibfalbi „ 154,871.27
Slftibauêftânbe, Einnahmen für

Stemming bon 1906 „ 3,635. 15
tpaffibauëftânbe, unerlebigte gab=

lungëanmeifitngen „ 1,433,120.74
Summe ber 5ßaffiben ffr. 29,478,012.19

3teineê58etriebêfaf)ital, mie oben ffr. 112,568.80

A. Speiialtierutaltungen.

Sie neuen 58orfdhüffe an bie Sfiejialbermaltungen unb bie

jDepotrücfjahlungen berfelben betragen ffr. 10,344,849.79, bie

58orfchuf}rücfäahlungen unb bie neuen©epotë ffr. 10,946,447.57.
2>ie Einzahlungen überfteigen bie iuêjahlungen um ffr.
601,597.78. 2)ie Slftiben ba&en fi<h um ffr. 550,035. 01

berminbert, bagegen bie ißaffibett unt ffr. 51,562.77 bermehrt.
3ltn Enbe beë A«hMs belaufen fid) erftere auf (fr. 9,307,645.18,
letztere auf ffr. 6,208,932. 94, nämlich :

58 o r f ch ü f f e :

3111 g e m e i n e 58ermaltung:
3lmtêfd)reiber, ©ebübrenmarfen. ffr. 51,500.—

©eridjjtSbermaltung:
©ericbtêfd)reiber, ©ebührenmarfen „ 20,900. —
58etreibungëâmter, ©ebührenmarten „ 17,900. —

Uebertrag ffr. 90,300. —
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llebertraq St-

fpaftpflicptftreitigteiten „
$ oligei:

Strafanftalten, .ftontotorrent. „
Soften irt Streitfacpen „
^atentbureau „
Ipatronatgtommiffion „
2lutomobil= tttib SSeloüerfefjr „

Militär:
flantongtrieggtommiffariat, .fîaffa=

borfipuß „
.flonfeftion bon Slilitärfletbern,- 93e=

triebSborfcpuj) „
SeugpauSberwaltung, .(fnffatoDrfcfjufj „
3eugpaugberwaltung, ^etrtebsDorfd)ixf3 „
Sepotë irt ßangnau unb SacpSfelben

Sorfcpüffe für Auslagen „
Solbborfcpufj fur üleepnung beSSunbeS „
@ibg. ObertricgStommiffariat, Honto=

forrertt „
Il rt t e r r i cp t S w e f e rt :

llnterricptêanftalten, .Ifontotorrent „
ßeprmittelberlag, $onto£orrent „
SernifcpeS .fpiftorifcfjes Stufeum, Beitrag „^aller=2)enïmal, Sorfcpuß „
ScpulatlaS, fcpweij „
Scpulpaugbauten, Sorfcpuf) „
SunbeSfubbention für bie Sprimarfepule,

Beitrag beg Sunbeg für 1905 „
Strmenwefen:

ßrjiepungganftalten, Äontotorrent „
SoltSwirtfcpaft:

Secpnitum Surgborf, .ftontoforrent „
Secpnitum Siel, Beitrag an ben Seubau „

©efunbpeitSWefen:
Äranfenanftalten, ßontotorrent. „
(ärweiterung ber $rrenpflege. „

S a u m e f e n :

Serneralpen=fMief non Simon „
©ifenbapnwefen:

éifenbapnfubbentionen „
^ßrofettftubien „
SetriebSborfcpüffe an brei ©efellfcpaften „

Sinanjwefen:
SlnleipenStoften „
Sorfcpüffe für Fluglagen „
Sorfcpüffe in Streitfällen „
Soutane yjiüntfdjentier „
Saljpanblttng, SetriebSborfipuß „
©ebüprenmartenborfcpüffe „
fpaSletßalentfumpfung „Brennerei äBißwil „
Sibg. 3ll£opolberwaltung „
SernifcpeS piftorifcpeê ffftufeum, Sarlepn „

ßanbwirtfcpaft :

ßanbwirtfcpaftlidpe ïlnftalten, Äonto=
torrent „

g o r ft m e f e n :

StaatSwalbungen, Äontoforrent „
Seite SöirtfcpaftSrecpnung (1906) „
©ebüprenmartenborfdpujj „

Summe ber Sorfcpüffe fyr.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates

90,300. —

351.25

16,123. 92
862. 90

2,000. —
226.63

11,593. 26

10,000.—

654,670. 92
19,475. 08
4,894.05

3,200. —
3,526. 71

16,531.80

26,816. 61

191,745. 80
60,797. 80
10,000. —
20,000. —

187,659. 35

353,659. 80

6,454. 82

200.—
150,000. —

12,367. 20
1,430,633. 40

5,000.

3,258,238. 25
171,355. 10

95,000. —

1,010,178.—
1,200.—

500.—
6,000. —

400,000. —
7,874. —

13,860. —
42,033. 40

396,009. 18

274,788. 25

36,755. 91

147,361. 89
152,913. 50

4,486. 40

£> e p a t g :

Allgemeine Serwaltung:
Staatgtanjlei, $ontotorrent

5 Ii ft i 3 :

Augwärtiger SrbfcpaftSfall

Sßolijei :

Strafanftatten, .flontotorrent
Sußenanteile

Slilitär :

StobilifationStoften, Äontotorrent

linterriebtgwefe n :

Serfcpiebene ©enteinben

©efunbpeitSWefen:
Ärantenanftalten, Hontotorrent.

StnanjjWefen:
StaatSanleipen, Amortifation
Staatsanleihen, .Qinfe
Sap$panblung, Hontotorrent
Stilitärfteueranteil beg SunbeS
Saljmagajin Sern
Spejialreferbe
Stomentane ©elbaufnapme (Cfrébit

ßponnaig)
Spieker Serbinbunggbapn, Sartaution

ßanbwirtfcpaft:
Sobem unb Alpberbefferungen
ßanbwirtfcpaftlicpe Anftalten, ,t?onto=

torrent

5 o r ft w e f e n :

StaatSwatbungen, ftontoforrent
Seue 333irtfet)aftêred)nung (1906)
llnfallberficperung, .ftontoforrent

Stempetberwaltung :

®ebüpren= unb Stempelmarten.

Summe ber Sepotg

Sr. 1,445.90

476. -
32,468. 03
55,761.99

1,775.60

83,021.45

16,374. 38

„ 466,530. —
„ 989,857.50
„ 219,405.02
„ 365,051.25
„ 8,501. 15

„ 500,000. —

„ 2,000,000.—
2,000. —

34,687. 90

782 70

„ 1,148,674.88
„ 275,539.44

93. 35

6,486. 40

Sr. 6,208,932. 94

B. OSelîmnlugeit.

Slit Inbegriff beg ScrteprS im .ftantotorrent ber fpi)potl)etar=
taffe paben fiep bie ©elbantagen Uermeprt um St- 32,302,346.54
unb Derminbert um St- 31,139,641.52. Sie reine Sermepr=
ung beträgt St- 1,162,705. 02. Sie betrifft bie Söertfepriften
mit St- 655,992. 70, ift aber pier größtenteils perborgerufen
burcp bie weiter oben erwäpnten ScpäpungSbericptigungen bon
Sifenbapnattien, unb bie flüffigen Slittel ber StaatStaffe mit
Sr. 506,712. 32. Siefe Slittel betrugen:

3lm Slnfang beS SapreS :

$antonalban£, ©utpaben St- 5,705,589. 79
fpßpotpefartaffe, Scpulb „ 807,184.31

St- 4,898,405. 48
2lm inbe beS SapreS :

Hantonalbant, ©utpaben St- 5,411,106. 18
^ppotpetartaffe, Scpulb „ 5,988.38

„ 5,405,117. 80

Sermeprung, wie oben St- 506,712.32

3lm 31. Se§ember 1905 ift ber Seftanb ber ©elbanlagen
folgenber :

Sepot bei ber .lîantonalbant St- 5,411,106.18
SBertfcpriften. „ 7,433,801. 15

St. 12,844,907.33
5,988.38weniger S^ulb an bie ^ppotpetarfaffe

9,307,645.18 Sleiben St- 12,838,918.95
1906. 56



220 — JVÏ II (138)

Sfeftanb urib ©djäipng ber Söertfctjriften ber ©taatdtaffe
fittb ouf gnbe 1905 folgenbe:

Obligationen

tonton SSertt 1895
.fîanton greiburg 1892
gibg. Sente 1900
Sunbeèbat)nen 1901

1903.
i8erner=Cberlanb=33ahnen

1895
©enteinbe (vernier 1894
Hhftothetartaffe

Aktien

£fpnerfee=93ahn
©f)ie;5=grlenbad)=33ahn
Sterner £)berlanb=33af)nen
gmmentl)al=S3abn, Priorität

„ ©ubbention
Sangent^al=^uttn)il=s-8at)rt
Sramlinqen =Sad)ôfelben=

Stetlp
©aignelégier=Sa gf)ait;r=be

fottbd=SM)tt
Siberfe=Sl£tien

Bins

%

3
3
4
3'/s
3 Ys

ïtomineii

»'•
3,381,000

193,000
30,000
20,000

637,000

Siijäijung
°/o gr.
90 3,042,900.
87 167,910

100 30,000,
97 Y* 19,450,

100 637,000

3 Ys 73,000
33A 71,500
38A 28,700

92
95

100

MomtneU

2,175,900
41,000
19,000

390,000
400,000
400,000

jnr. Slitrtt

274.—
258.53
708.36
500.—
500.—
500.—

67,160.
67,925.
28,700,

,987,265. 80
21,208. —
26,917. 85

390,000. —
400,000. —
400,000. —

150,000 66.66 50,000.

2,000 20.—
152,500

Aufamtnen, wie oben

200 —
97,164. 50

©traßenbauten
Söafferbauten

E. ftpts bei ber StantskalTr.

Sie neuen Sepotd betragen
bie Sepot=SücEgat)Iungen

unb bie Seftoid tjaben fid) um
bermet)rt. Sie tßermetjrung betrifft alte
Strien ber Seßotd. St in Ott be bed Aatjree
betragen bie Seftotd
tuotton ein îpaffibfatbo abgebt bon

gr. 11,482,092.43

„ 11,092,685.80

Or. 389,406.63

or- 1,638,602. 80
275. 66

gr. 7,433,801.15

C. gaufettïtc 11erutaltung.

gut ßontotorrent ber Saufenben 33erwaltung bei ber ©taatd=
faffe tjatte bie erftere an ber lederen am Sln'fang bed gatjreê
ein ©utßaben bon gr. 51,788.34, meldjed fid) buret) ben

gmnahmenüberfdpß ber Saufenben Stertualtung um gr.
11,297.46 bermetjrte unb am gnbe bed $al)red gr. 63,085.80
beträgt. Sent Slmortifationdtonto ift bie Slnleif)end=
riidja^Iung ban gr. 486,000. — gutgefeßrieben morben. Ser
©albo beë jîontod bon gr. 486,781. 71 luirb in 1906 ganj
getilgt werben.

D. ©efentlidje Unternehmen.

Sie neuen S3orfd)üffe unb bie Seftotriidjatjlungen an bie

öffentlichen Unternehmen betragen gr. 2,902,570.44
bie tBorfcßußrüctpkluitgen unb bie netten

Seftotd berfelben „ 3,149,449.90
Sad reine ©utßaben ber ©taatdtaffe hat

fid) fomit um gr. 246,879.46
berminbert unb beträgt am Ottbe

bed Satjred gr. 2,696,781. 58

3tt ben $orfd)üf}en für Hochbauten unb ©traßen
bauten finb aud ber Saufenben äterwaltung, p ben erfteren
gr. 128,127.65, p ben le^teren gr. 188,731.60 getragen
toorben. Slnberfeitd finb aud ber Saufenben Stertualtung auf
ben SSorfdpffen für Söafferbauten gr. 116,071.06 amortU
fiert unb gemäß bent auf ©eite 135 angeführten Segierungd=
ratdbefdjluß auf ben S3orfcßüfjen für Hochbauten gr.
271,048.08 unb für ©traßenbauten gr. 29,541.97
abgefeßrieben worbett. Santit finb bie 33orfcßüffe für HD<I=
bauten ganj getilgt uttb ed bleiben bie tßorfdjüffe für:

bleiben gr. 1,638,327.14

F. ^nleiijett.

Sie Slnleißendfcßulb ber ©taatdlaffe ßot fieß burd) SücE=

jaßlung unb Uebertragitng pm Slnleißen bed Stammbermögend
um gr. 657,260. — berminbert, bagegen burd) llebertragung
bont Slttleihen bed ©tammbermögend um gr. 173,760.— ber=

met)rt. Stetto ßot fid) fomit bie ©cßulb um gr. 483,500.—
berminbert.

G. Italie.

Sie ginnahmen ber Slnttdfcßaffnereien betragen gr.
33,476,173.70 unb bie Sludgaben gr. 33,841,592.65. grftere
finb gegenüber 1904 um gr. 1,860,495.67, leidere um gr.
3,197,766. Ol größer. 3« biefem 93arberfe£)r ber ßaffen
fotritttett bie ginnahmen unb Sludgaben burd) ©egenredjnung
(gegenfettige Stetcßungen für ,3aßtungen f°n dritten an Sritte
für Sedjnung ber ©taatdtaffe unb Slbredjnuttgen gimfcfjen ben

berfeßiebenen Stertualtungdpteigen) bon gr. 2,462,953,100.01
in ginnal)tnen unb in Sludgaben. Santit fteigen bie gin=
nahmen auf gr. 2,496,429,273. 71, bie Sludgaben auf gr.
2,496,794,692. 66.

H. JUsßfinöe.

a. Slftibaudftänbe.
Sie bott ben Sterwaltungen für

ftellten Stepgdanmeifungen betragen

A. Söalbungen
B. Somätten
C. Somänenfaffe
D. Hhfotßetarfaffe •

E. .ffantonalban!
F. Slnleißen
G. gifenbal)n!af)italien
H. ©taatdtaffe (A—F.)
K. ÜJtobilieninbentar
L. ©etbintt uttb SSerluft
©umme ber neuen Slttibaudftänbe
Sludftänbe ant 1. Januar

3ufanraten

bad ^aßr 1905 audge=
(©eite 86):

61,754. —
129,043. 15

509,429. 38
210,972,823. 77

2,187,055,400. 27
171,260. —

2,500. —
57,388,688. 88

9,476. 90
39,999,540. 09

gr. 2,496,299,916.44
2,83.3,021.04

gr. 2,499,132,937.48

Seite

77 gr.
77 ff
77
H A

ff

r ff
19 ff

81 ff
81 ff
89 ff
89 ff

8 ff

Sabon würben erlebigt burd):

ginnahmeit in 1904 gr.
ginnahmen in 1905 gr. 2,496,429,273.71

Sabon für 1906 „ 3,633.15

1,168. 61

gr. 854,261.12
„ 1,028,419.79

gufammen gr. 1,882,680.91

„ 2,496,425,638.56

Mammen gr. 2,496,426,807.17
unb bleiben ant gnbe bed galjred

unerlebigt gr. 2,706,130.31
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b. Sp a f f i ö a it ê ft ä it b e.

Sie für bal ffaljr 1905 aulgefteEten 3aï)Iuttgëart
m ei fun g en betragen (Seite 87):

@eite

76 ffr.
76 ft
76 fi
78 ft
78 rt
80 tt
88 tf

88 tt
88 tt

8 tt

A. SBalbungen
B. Soutanen
C. Somänenfaffe.
D. |jt)f)otf)elarlaffe
E. Üantonalbanf
F. Anleihen
H. Staatlfaffe
J. Aedjnunglfalba ber

Saufenben 35ermaltung
K. SEobilieninbentar
L. ©ein inn nnb 35 er lu ft

Summe ber neuen ißaffibaulftänbe
ißaffibaulftättbe am 1. Januar

gufammen

Sabon mürben erlebigt buret) :

Aulgaben in 1904
Aulgaben in 1905 ffr. 2,496,794,692.06

Sabon für 1900 „ 51,151.75

gufammen
nnb bleiben am @nbe bel $al)rel

unerlebigt
Somot)l bie Aftibaulftänbe als bie Ißaffibaulftänbe finb

am @nbe bee 3al)rel geringer als am Anfang belfelben.

108,084. —
646,428.15
435,750. 43

210,972,823. 77

2,187,055,400. 27
173,760. —

57,299,712. 57

11,297.46
221,528. 51

39,286,154. 97

ffr. 2,496,210,940. 13

1,966,081. 87

ffr. 2,498,177,022.-

ffr. 360.35

„ 2,496,743,540.91

ffr. 2,496,743,901.26

ffr. 1,433,120.74

J. fRe^mtngêfalbo bet Saufenben
^erluattttttg.

Ser Saufenben 35ermaltung ift ber Sinnalpienüberfdpf)
ban ffr. 11,297.46 p gut nnb ber Staatllaffe pr Saft ge=

fdjrieben morben, nnb ber berfügbare Altibfalbo ber Saufenben
SSermaltung beträgt am ®nbe bei Qatjrel ffr. 63,085.80.
(35ergl. H. C. 1).

K. Wiobitteuinbcutav.

Sie 25eränberungen bei Scl)ät;unglmerte£ bei sJJiobilien=

inbentarl finb folgenbe:

35ermel)rnngen ffr. 221,528.51
9,476. 90

ffr. 212,051.61
„ 5,043,878.27

35erminberungen
Aeine 33ermeljruttg
35 e ft a it b am 1. Januar
33 e ft a n b am 31. Severn ber ffr. 5,255,929.88

Sie 35ermel)rung betrifft mit ffr. 1,113.40 bal Rubelt tar
ber 3HIgemeinen 35 er ma It un g, mit ffr. 98,438.61
bal 3 n ben tar ber S t aa tl a nft al ten, I)ier barpglmeife
bie Strafanftalt Söi^mil unb bal ©berfeutinar in 33ern, unb
mit ffr. 112,499.60 bal Jîrieglinbentar, im fpepllen
bie Uleiberreferben.

III. Bilap.
@eite 4 uttb 5.

Sen einzelnen Abteilungen ber Aedpung ift eine fum=
iitarifdje lleberfidjt ber Aecfpungëergebniffe unb ber 33ilan3 bar=

angeftellt (Seite 4 ititb 5). Sie SMIap) meift bie Ueberein=

ftimmung ber Aedpung über bal reine 35ermogen unb ber

Aecfpung über bie 35ermbgenlbeftanbteile burd) falgettbe
©leidpngen nact) :

a. 35er!e^rlbilanj.
Soll:

33ermel)rungen ber 35erntbgenlbe=
ftanbteile ffr. 9,946,448,667.97

35erminberungen bel reinen 35er=

mbgenl „ 39,286,154.97

3ufammen ffr .9,985,7.34,822. 94

ffaben:
35erminberungen ber 35ermbgenlbe=

ftanbteile ffr. 9,945,735,282. 85
SSermeljrungen bel reinen 35ermbgenl tt 39,999,540. 09

Sufammen ffr. 9,985,784,822.94

b. Auëgangëbilang.
Sali:

Summe ber Alttben ffr. 449,149,869.31

fpaben:
Summe ber ißaffiben ffr. 389,883,755. 32
Aeinel 35ermbqen rt 59,266,113. 99

.•juiamuien, g leid) ben Altiben ffr. 449,149,869.31
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IY. gjiejialfiralis.
©cite 91—121.

Sie (Sinnaljmen berSpejialfonbê betragener. 1,583,958.44,
bie Ausgaben ffr. 1,201,232. 01 unb baë Vermögen berfelben
t)at fief) um ffr. 382,726.43 ferment. 58 Spejialfonbë
(jaben jufammen um ffr. 761,966.34 jugenommen, 5 ijaben

fid) jufammen um g*- 379,239. 91 berminbert unb 6 firtb
unberänbert geblieben.

@ê treten brei neue Spejialfonbë auf mit folgenbem Se=

ftanb auf 31. Sejember:

fflügel 8egat ber $rrenanftalt
SBalbau ffr. 1,982.65

Äapellenbauf onbë beë $nfelfpitatë „ 819.95
©rgelbaufonbë beë ^nfeffpitatê „ 562.45

Ser erstgenannte f^ortbë entftanb burd) bie Sergabung einer
Tyräutein sJJÏarie ÏJÎargaretfja fflügel bon ffr. 1,200. — unb

ift jur îlttfcfjaffung bon Kleibern für arme austretenbe Crante
beftimmt. Sie 3roe^&efümniutl3 beiben anbern ffonbë
ergibt fid) auë iljrer Benennung.

Sie bebeutenften Sermôgenëbermefyrungen betreffen fotgenbe
Spejialfonbê :

S e r n i f d) e Sef)rerberfic£)erungë
laffe, III. Abteilung ffr. 383,444.20

Srweiterung ber (frrenpftege „ 215,375.28
.tîantonatbanl, ©pejtalreferbe „ 36,562.85
SBalbau-ffottbë „ 17,066.20
Stofer-Stiftung „ 13,086.30
3nfelfpitaï „ 12,243.78

Scf)Wellenf onbë fur bie $urage
lbäffertorreftion ffr. 9,114.35

$nbatibenïaffe beë Solijeif orpë „ 6,620.23
Siftoriaftiftung „ 6,061.85
Sief)berfid)erungëfonbë „ 5,190.85

Senninbert fjat fief) baë Vermögen nadjgenannter Spe^iaU
fonbë :

Unter ft û^ungêfonbë für .ffranïen»
unb Slrmenanftalten ffr. 375,852.57

S e r n i f d) e 8et)rerberfid)erungë
faffe, II. Abteilung „ 3,092.05

3ef)enber SibIiotf)e£ Sfonbë „ 130.90
Srjietjungêfonbë ber 33iftoria

ftiftung „ 99.44
palier'f <|e Spretêmebaille „ 64.95

9tad)bem bie (fnbalibenfaffe beë ^olijeiforpé auf neue

©runblage geftellt morben ift unb bie 3ufd)üffe ber sJJiitglieber
unb beë Staates er()öl)t morben finb, bürften für biefelbe bie

beftanbenen Scfjmicrigteiten enbgüttig befeitigt fein.

ffür baë ^nfelfpitat unb baë S2lufser£ranfenl)auë
finb bie Srgebniffe bon 1904 aufgenommen.

Sas reine Vermögen ber Spe^talfonbs beträgt am @nbe

beë $al)reë ffr. 19,831,892.89, nämlid) : Sittiben ffr.
21,704,914.70, ißaffiben ffr. 1,873,021.81. Unter ben

lectern erfdjeint bie Sdjulb beë ff onbë für (Erweiterung
ber^rrenpflege an bie Staatëtaffe mit ffr. 1,430,633.40.

|>err ff inanjbireftor

Sie ,ftantonsbuc£)t)atterei empfiehlt Offnen ju §anben beë SRegierifltgërateë unb beë ©rojjen ûîateë bie ©enefjmigung ber

borliegenben Staatsredjnung beë llantonô Sern für baë f)al)r 1905 unter Sorbeljalt ber .ftrebitiiberfdjreitungen, melcpe ber

Speziellen ©enepmigung beë ©roßen Sîateë bebürfen.

yjîit .£)od)ad)tung

Sern, ben 12. SIpril 1906.

Ser Canton ëbud)l)alter:

f. ^««0.
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Berner -Alpendnrchstich.

Bericht und Anträge der Direktion der Bauten und Eisenbahnen

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

den Bau und Betrieb einer elektrischen Transitlinie durch die Berneraipen.

(Juni 1906.)

I. Einleitung.

Die Verschmelzung Italiens zu einem Einheitsstaat
im Jahre 1860 gab den. Bestrebungen für schweizerische
Alpenbahnen neuen Impuls. Sie liess einen starken
wirtschaftlichen Aufschwung dieses Landes, eine
bedeutende Zunahme seines Handels und Verkehrs mit
den mitteleuropäischen Staaten erwarten, infolgedessen
die bisher hiefür hauptsächlich benützten Alpenstras-
sen der Schweiz, über den Splügen, den Bernhardin,
den Gotthard und den Simplon, nicht mehr genügen
konnten, besonders nachdem beidseitig die Eisenbahnen

sozusagen bis an den Fuss dieser Pässe vorgerückt

waren. Für einen jeden derselben sind anfangs
der 60er Jahre Eisenbahnprojekte aufgestellt worden,
überdies auch noch für den Lukmanier und die
Grimsel.

Durch den Bau der Gotthardbahn und nun neuerdings

durch die Durchtunnelung des Simplons hat
die schweizerische Alpenbahnfrage eine teilweise
Lösung bereits gefunden.

Von Anfang an hat der Kanton Bern dieser Frage
grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Schon im Jahre
1860 ist aus massgebenden Kreisen das Projekt der
Grimselbahn zur Ausführung empfohlen und demjenigen

der Gotthardbahn gegenübergestellt worden. Jene
hätte den bernischen Interessen besser gedient als
diese. Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 24.
Januar 1866 die Angelegenheit einlässlich beraten,
jedoch jede Subvention vorläufig abgelehnt, weil ihm
die Alpenbahnfrage noch nicht genügend abgeklärt
erschien. Vier Jahre später, nämlich in seiner Sitzung
vom 10. März 1870 sprach der Grosse Rat aber mit
gewaltigem Mehr der Gotthardbahn eine Subvention
von 1 Million Franken zu, womit die Grimselbahn ein
für alle Mal begraben wurde.

Bald nach der ersten Anregung der Frage des Sim-
plondurchstiches entstand auch schon die Idee, die

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Berneraipen mittels eines Tunnels durch die Gemmi
zu durchbohren, um Bern in direkte Verbindung mit
dem Simplon zu bringen.

Stämpfii wies in der erwähnten Sitzung vom 24.
Januar 1866 auf die Möglichkeit hin, ausser dem
Gotthard noch einen zweiten Uebergang über den Simplon
zu erstellen, «wo wir dann», wie er sich ausdrückte,
«über die Gemmi anschliessen könnten, was für uns
das Beste wäre. »

Die «Gemmibahn» wurde später, in einer im
Jahre 1889 erschienenen Schrift von Ingenieur James
Ladame in Neuenburg verfochten, wogegen im
gleichen Jahre, gestützt auf jahrelange Studien,
Oberrichter W. Teuscher, alt-Regierungsrat in Bern, mit
dem Projekt einer Lötschbergbahn vor die Oeffentlich-
keit trat und deren Bedeutung in wirtschaftlicher,
eisenbahnpolitischer, militärischer und finanzieller
Beziehung in verschiedenen Schriften hervorhob.
Dieselben sind in der Einleitung des technischen
Berichtes der Ingenieure Hittmann und Greulich zum
generellen Projekt der Lötschbergbahn vom 24.
September 1901 aufgezeichnet, ebenso die für die weitere
Entwicklung des Lötschbergprojektes wichtigen
Vorkommnisse bis zu diesem Jahre und wir gestatten uns,
der Kürze halber hier einfach darauf zu verweisen.

Den dortigen Angaben fügen wir noch folgende bei :

31. August 1898. Beschluss des Grossen Rates
betreffend Kreditbewilligung von 80,000 Fr. für diei
Vorarbeiten etc.

21. Februar 1902. Gründung des kantonalen
bernischen Initiativ-Komitees für die Lötschbergbahn.

28. Juli 1902. Beschluss des Grossen Rates
betreffend Kreditbewilligung von 100,000 Fr. für die
Vorarbeiten zur Finanzierung der Lötschbergbahn.

1902/03. Projektierung eines Basistunnel-Projektes
für die Lötschbergbahn durch Ingenieur Emch in Bern.

57
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Juli 1903. Publikation des Ingenieurs Beyeler in
Bern betreffend sein Wildstrubelprojekt mit 13°/00
Maximalsteigung.

25. Januar 1904. Gutachten Colombo, Garnir und
Pontzen.

19. Dezember 1904. Beschluss der schweizerischen
Bundesversammlung betreffend Konzessionsfristverlängerung

bis zum 28. Dezember 1907.
27. Dezember 1904. Regierungsratsbeschluss

betreffend Genehmigung der Uebereinkunft zwischen dem
leitenden Ausschuss des kantonalen bernischen
Initiativkomitees für den Bau der Lötschbergbahn einerseits

und der Firma Loste & Cie., Bankiers in Paris,
namens eines französischen Konsortiums anderseits,
in Betreff der technischen und finanziellen Studien
zum Ausführungsprojekt des Berneraipendurchstichs,
sowie Organisation des Unternehmens.

Sommer 1905. Projektaufnahmen des französischen
Konsortiums für die Lötschberg- und die Wildstrubel-
Linie.

7. Oktober 1905. Wahl des Oberingenieurs A.
Zollinger in Lausanne zum technischen Berater des
kantonalen bernischen Initiativkomitees durch den
Regierungsrat.

24. Oktober 1905. Beschluss des Regierungsrates
betreffend Einrichtung eines technischen Bureaus für
den Berneraipendurchstich unter der Leitung von Ober-
ingenieur Zollinger.

11. November bis 13. Dezember 1905. Ablieferung
der vom französischen Konsortium aufgestellten
Projekte für eine Lötschbergbahn und eine Wildstrubelbahn

an das Initiativkomitee.
30. März 1906. Bundesbeschluss betreffend Aen-

derung der Konzession einer Eisenbahn von Frutigen
durch den Lötschberg nach Brig (Lötschbergbahn).

April 1906. Technischer Bericht mit Rentabilitätsberechnung

von Oberingenieur Zollinger.
6. April 1906. Beschluss des Regierungsrates

betreffend Ueberprüiüng der Vorlagen des französischen
Konsortiums.

18., 30. und 31. Mai 1906. Gutachten Thormann,
Arbenz und Hennings.

4. Juni 1906. Beschluss des kantonalen bernischen
Initiativkomitees für die Lötschbergbahn betreffend
Ueherweisung des vom leitenden Ausschuss vorgelegten

Bauprojektes für eine Lötschbergbahn mit 27 °/00
Maximalsteigung und eines Finanzprogrammes an die
Staatsbehörden mit Antrag auf grundsätzliche
Genehmigung dieser Vorlagen zur weiteren Ausführung.

II. Vorprojekte.

1. Beschreibung.

Das erste, von alt-Regierungsrat Teuscher im Jahre
1889 aufgestellte Vorprojekt für eine Lötschbergbahn
sah eine Linie Thun-Reutigen-Wimmis-Frutigen-Kan-
dersteg-Gastern-Wiler-Hohtenn- (die letztem beiden
Orte im Lötschtal) Visp vor. Sie hatte eine Bau-
und Betriebslänge zwischen Thun und Visp von rund
84 km, eine Maximalsteigung von 3Oo/00, einen
Minimalradius von 300 m und einen Scheiteltunnel
zwischen Gastern und Wiler von 6800 m Länge. Der
Kulminationspunkt der Linie beim Tunnel-Nordportal
hatte die Cote 1495 m über Meer.

Teuscher studierte damals auch schon eine Tracé-
Variante mit Basistunnel Klus-Ferden von 11,500 m
Länge, wobei der Kulminationspunkt in den Tunnel
verlegt wurde und die Cote 1338 m hatte. Hiebei ward
die Maximalsteigung auf der Nordseite auf 26 °/00,
die Bau- und Betriebslänge Thun-Brig auf 79 km
reduziert.

In seiner Publikation wies er sodann namentlich
die Ueberlegenheit der Lötschbergbahn über die Gem-
mibahn nach.

In seiner, im Jahr 1893 erschienenen zweiten
Broschüre über die Bedeutung der Lötschbergbahn für
den internationalen Verkehr und das Zustandekommen
des Simplon kam Teuscher auf die Tracéfrage
zurück und schlug jetzt, gerade damit die Linie diesem
Verkehr entsprechen könne, das Projekt mit
Basistunnel Klus-Ferden und direkten Anschluss in Brig
(anstatt Visp) vor. Er verbesserte dasselbe insbesondere

dahin, dass er die Höhe des Kulminationspunktes
auf 1312 m über Meer und die Maximal Steigung nord-
seits auf 26 °/00, südseits auf 25 °/00 herabminderte,
sowie die beiden Kehrtunnels im Lötschtal beseitigte.

Im Jahre 1897 trat alsdann Ingenieur Stockalper
in Sitten mit seinem Wildstrubelprojekt vor die Oef-
fentlichkeit. Diese Linie ging von Thun aus durch
das ganze Simmental, durchtunnelte das Massiv des
Wildstrubels in der Richtung nach Inden, um bei
der Station Baron im Rhonetal an die Jura-Simplon-
Bahn anzuschliessen. Sie hatte eine Baulänge (Gwatt-
Raron) von 87 km, eine effektive Betriebslänge, Thun-
Raron, von 105 km, eine Maximalsteigung von 25°/00
und einen rund 14,000 m langen Scheiteltunnel mit
Kulminationspunkt auf Cote 1132 m über Meer.

Teuscher arbeitete daraufhin, gestützt auf neue
Tatsachen und fortgesetzte Studien, sein Lötsclibergpro-
jekt abermals um, dabei eine « Vollbahn ersten Ranges »

nach den Normalien anderer ähnlicher Transi talpen-
bahnen anstrebend.

Laut seiner 1898 erschienenen Druckschrift sollte
die neue verbesserte Lötschbergbahn von Thun über
Spiez (anstatt über Reutigen und Wimmis wie bei
seinen beiden frühern Projekten) geführt werden und
bis Spiez das Tracé der Thunerseebahn benützen. Der
Nordeingang des Tunnels wurde wie beim frühern
Projekt beir Klus hinter Kandersteg, der Südausgang
jedoch talauswärts von Ferden bei Haselleh projektiert.

Von da bis Brig behielt Teuscher ungefähr das
Tracé des bisherigen Projektes bei.

Die Linie Thun-Brig hatte eine Baulänge von 80
km und eine Betriebslänge von 82 km, eine Maximalsteigung

von 25 %0, einen Minimalradius von 300 m.
Der Scheiteltunnel war 12,900 m lang. Der
Kulminationspunkt der Linie befand sich im Tunnel und
zwar unterm Gasterntal auf Cote 1260 m.

Teuscher hat dann noch im Jahre 1899 eine Lötsch-
berg-Projektvariante mit 18,500 m langem Scheiteltunnel

vorgelegt. Dessen Nordportal befand sich in der Nähe
der ersten Kehre des Bühlstutzes unterhalb Kandersteg

und dessen Südportal südlich von Goppenstein.
Der Kulminationspunkt der Linie wurde auf Gote
1146 m über Meer gesenkt. Die Maximalsteigung
betrug auch hier 25°/00.

In den Jahren 1900 und 1901 haben dann die
Ingenieure Hittmann d Greulich gemäss Auftrag des
Regierungsrates vom 8. November 1899 ein generelles
Projekt der Lötschbergbahn von Frutigen nach Brig
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mit 27,5 °/00 Maximalsteigung ausgearbeitet und eine
vergleichende Untersuchung der Wildstrubellinie
angestellt.

Das Projekt ist in dem vorerwähnten technischen
Bericht Hittmann & Greulich vom 24. September
1901, welcher dem Regierungsrat zugegangen ist und
auch den Mitgliedern des Grossen Rates zugänglich
gemacht worden ist, beschrieben und devisiert. Zur
Vergleichung sind von den Verfassern noch fünf weitere

Varianten für den Lötschberg (Frutigen-Brig), teils
nach Teuscher, teils kombiniert, sowie zwei Wild-
strubel-Varianten (Erlenbach-Raron), wovon die eine
nach Stockalper, studiert worden. Die beiden Fachleute

betrachten Thun und Brig als die gegebenen
Endoder Anschlusspunkte für die Lötschbergbahn sowohl
als für die Wildstrubelbahn, weshalb sie auf der Nordseite

auch noch die Strecken Thun-Frutigen,
beziehungsweise -Erlenbach und auf der Südseite Visp,
beziehungsweise Gampel- oder Raron-Brig in den Bereich
ihrer Kostenberechnungen ziehen.

Hittmann & Greulich empfahlen die Ausführung
der Lötschbergbahn nach ihrem Projekt I, mit einer
Maximalsteigung von 27,5 °/00.

Im Sommer 1903, als die Untersuchungen Colombo,
Garnir und Pontzen zu ihrem Gutachten im Gange
waren, tauchten drei weitere Projekte auf, nämlich:

Das modifizierte Wildstrubelprojekt Stockalper,
Thun-Spiez (eventuell -Gwatt-Reutigen)-Zweisimmen-
Raron, mit Scheiteltunnel von 12,1.20 m Länge nach
Vorprojekt Rob. Moser und einer Maximalsteigung von
25 o/oo;

das Lötschbergprojekt Emch, Thun-Spiez-Frutigen-
Mittholz-Mitthal-Brig, mit Basistunnel von 21,040 m
und Maximalsteigung 15 °/00;

das Wildstrubelprojekt Beyeler, Kehrsatz-Blumen-
stein -Weissenburgbad - Zweisimmen -Wildstrubel - Brig,
mit 13 °/00 Maximalsteigung.

Zu diesen generellen Vorprojekten sind nun noch
diejenigen hinzugekommen, welche das Bankhaus Loste
d Cie. in Paris, namens des französischen Unternehmer-
Konsortiums, dem leitenden Ausschuss des kantonalen

bernischen Initiativkomitees für die- Lötschbergbahn

am 3. Oktober 1905, gemäss seiner Offerte v-om
6. August 1904 und der vom Regierungsrat am 27.
Dezember 1904 genehmigten Uebereinkunft vom 28.
November 1904 eingereicht hat, nämlich :

Ein Lötschbergbahnprojekt mit Basistunnel, ähnlich

dem Projekt Emch, mit einer Maximalsteigung
von 15,1 °/oo i

ein Lötschbergprojekt mit Maximalsteigung 33 °/00 ;

ein Wildstrubelprojekt, ähnlich dem Projekt Beyeler,
jedoch mit 15°/00 Maximalsteigung.

Ferner hat Oberingenieur Zollinger in seinem
Bericht vom April 1906 die Ausführung eines Lötsch-
bergbahnprojektes mit einer Maximalsteigung von
30°/00 in Vorschlag gebracht und seither sind vom
französischen Konsortium für die nämliche Linie auch
noch Projekte von 29,5 °/0-0 und 27 °/00 vorgelegt worden,

letzteres auf unsere Veranlassung hin.
In nachstehender Tabelle sind die Hauptverhältnisse

der seit Hittmann & Greulich aufgestellten
Vorprojekte für einen Berneralpendurchstich übersichtlich

zusammengestellt.

Nr. Bezeichnung der Linie Baulänge

Betriebslänge

Thun-Brig

Höhe des

tionspunktes

Tunnellänge Maximai-

Steigung
Minimal-
Radius

1 Lötschberg, Hittmann & Greulich, Pro¬

jekt I, 1901 (Frutigen-Brig)

Km.

59,5

Km.

85

m. ü. M.

1243

m.

13,520

°/oo

27,5

m.

300

2 Wildstrubel, Stockalper, 1903 (Zweisim-
men-Raron) 51,0 105 1105 12,120 25 300

3 Lötschberg, Emch, 1902/03 (Frutigen-
Brig) 57,3 82 1004 21,040 15 300

4 Wildstrubel, Beyeler, 1903 (Kehrsatz-
Brig) 108,7 116*) 1128 13,500 13 400

5 Lötschberg, franz. Konsortium, Projekt I,
1905 (Frutigen-Brig) 56,0 81 1249 13,695 33 300

6 Lötschberg, franz. Konsortium, Projekt
II, 1905 (Frutigen-Brig) 57,2 82 1004 21,050 15,1 300

7 Wildstrubel, franz. Konsortium, 1905

(Kehrsatz-Brig) 111,4 122*) 1127 13,520 15 300

8 Lötschberg, Zollinger, Projekt I, 1906
(Frutigen-Brig) 56,9 82 1246 13,695 30 250

9 Lötschberg, franz. Konsortium, 1906

(Frutigen-Brig) 57,3 82 1246 13,735 29,5 300

10 Lötschberg, franz. Konsortium, 1906

(Frutigen-Brig) 58,8 84 1246 13,735 27 300
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Die Grundlagen aller dieser Vorprojekte sind
verschieden: Während die Studien von Teuscher und
Beyeler auf Rekognoszierungen an Hand des eidgenössischen

Kartenwerkes und Erhebungen über die
Naturgefahren an Ort und Stelle beruhen, liegen dem
Wildstrubelprojekt Stockalper für die Südrampe an der
Lehne des Rhonetales unfl für die Linie im Tal selbst
auch noch Höhenschichtenpläne in 1:2000 mit
Horizontalkurven von 2 zu 2 Meter, sowie Spezialnivel-
lements zugrunde. Von einer Spezialaufnahme der
Strecke Zweisimmen-Oberried glaubte dagegen der
Projektverfasser, abgesehen von partiellen Nivellements,
Umgang nehmen zu können, weil in dem flachen Hochtal

die Anlage einer Eisenbahnlinie ausnahmsweise
leicht sei.

Das Projekt Hittmann & Greulich und alle
spätem Lötschbergbahnprojekte haben als Grundlage eine
topographische Planaufnahme für die Strecke Frutigen-
Brig im Masstab 1:5000, welche Ingenieur Imfeid in
Zürich im Jahr 1899 an Hand einer vom kantonalen
Vermessungsbureau aufgestellten Instruktion und unter
dessen Aufsicht ausgeführt hat. Diese Aufnahme ist
nach dem dirographischen Verfahren in drei Farben
vervielfältigt worden.

Für den Wildstrubel liess das Konsortium
Terrainaufnahmen im Masstabe von 1: 2000 und 1:1000
zwischen Weissenburg und Zweisimmen und im Wallis
zwischen Brig und Mitthal, sowie ausserdem überall
da, wo wichtige Bauobjekte, wie Tunnels und Viadukte,
in Frage stunden, Spezialaufnahmen im grossen Massstab

mit zahlreichen Profilen ausführen. Dagegen
verzichtete dasselbe, gleich wie Stockalper, auf eine
detaillierte Planaufnahme für die Teilstrecke Zweisim-
men-Oberrieden,

Bei den Projekten Hittmann & Greulich, Stockalper,
Emch und des französischen Konsortiums basiert die
Kostenberechnung für den Bahnbau auf Massenberech-
nungen nach Querprofilen.

2. Kostenvoranschläge.

Oberingenieur Zollinger hat auf Grund der durchwegs

hohem Einheitspreise des französischen
Konsortiums die Anlagekosten der in vorstehender
Tabelle aufgeführten hauptsächlichsten Projekte ermittelt
und unter Voraussetzung einer Bauzeit von 5V2 Jahren

bei den Linien mit Steilrampen und von 81/2
Jahren beim Lötschberg-Basistunnelprojekt folgende
Summen herausgerechnet :

a. Für Lötschberg, I, Konsortium, Frutigen-Brig, 33 %o Fr. 86,513,600
b. » » I, Zollinger, » 30 °/oo » 83,100,000
c. » » Konsortium, » 29,5 %» » 89,165,000
d. » » » » 27 %o > 90,490,600
e. t » II, Konsortium, » 15 °/oo » 114,714,600
f. Wildstrubel, Stockalper, Zweisimmen-Raron, 25 °/oo » 77,081,400
g. » Konsortium, Kehrsatz-Brig, 15 %» » 130,742,500

Die Kostenberechnung bezieht sich bei allen diesen Projekten auf eine einspurige Anlage mit elektrischem
Betrieb. Die Anlagekosten für die elektrischen Installationen sind in obigen Snmmen inbegriffen, diejenigen
für die Zentralen jedoch nicht. Ferner sind darin die Emissionskosten und Kursverluste nicht berücksichtigt.

III. Die Gutachten.

Im Auftrage des Regierungsrates sind die
Lötschbergbahnprojekte Hittmann & Greulich und Emch,
sowie die Wildstrabelprojekte Stockalper und Beyeler von
den Experten Colombia, Garnir und Pontzen, sowie Tho-
mann, die Projekte des französischen Konsortiums und
Zollinger von den Experten Hennings, Arbenz und
Thormann begutachtet worden und vorgängig dieser Expertisen

hat Oberrichter Teuscher, ebenfalls im Auftrag des
Regierungsrates, ein gründliches, höchst wertvolles
Gutachten über die Rentabilität der Lötschbergbahn
aufgestellt, dessen Ergebnisse als Grandlagen für die weitern

Berechnungen gedient haben.
Die von den Experten behandelten Fragen beziehen

sich zunächst auf die Bauwürdigkeit des
Berneraipendurchstiches im allgemeinen und besondern (Teuscher,
Colombo, Garnir und Pontzen, Hennings, Arbenz und
Thormann), dann auf die Baukosten (Colombo, Garnir

und Pontzen, Hennings), ferner auf die Leistungsfähigkeit

und die Rentabilität der Bahn (Teuscher,
Colombo, Garnir und Pontzen, Thomann, Arbenz und
Thormann).

1. Die Bauwürdigkeit.
Die wirtschaftliche Bedeutung und Rentabilität der

Bernerai penbahn im allgemeinen steht nach den
Gutachten Teuscher und Colombo, Garnir und Pontzen
wohl ausser Zweifel und bedarf hierseits keiner
nochmaligen allseitigen Beleuchtung mehr. Wir können
uns daher einfach auf diese beiden Gutachten be¬

rufen und beschränken uns darauf, hervorzuheben,
dass im internationalen Transitverkehr, welcher für
die Bauwürdigkeit des Unternehmens allein den
Ausschlag gibt, die Distanzen der in der Zone Paris-Pontar-
lier-Basel-Ostende eingeschlossenen Hauptlinien eine
Kürzung erfahren, welche den Berneralpendurchstich
befähigen, den Verkehr dieser Linien entweder ganz
an sich zu ziehen, oder dieselben erfolgreich zu
konkurrenzieren. So wird der Verkehr London-Calais-Delle
via Amiens und via Lille der Berneraipenbahn ganz
zufallen, der Verkehr Paris-Simplon via Pontarlier und
Ostende-Gotthard via Basel durch dieselbe erfolgreich
konkurrenziert.

Bei der Lötschbergbahn wird dies in noch höherem
Grade der Fall sein, als bei der Wildstrubelbahn, weil
letztere effektiv eine zirka 30 km grössere Betriebslänge

hat als jene.
2. Die Tracéfrage.

Die Tracéfrage lautet heute wie folgt : Ist der Lötschberg

oder der Wildstrabel für den Berneralpendurchstich
zu wählen und ist die Linie mit starken oder

schwachen Rampen auszuführen?
Hittmann d Greulich empfahlen eine Lötschbergbahn

Frutigen-Brig mit 27,5 °/00 Maximalsteigung,
einer effektiven Betriebslänge Thun-Brig von 85 km
und mit einem Anlagekapital, inklusive Ausbau der
Zufahrtslinien und kapitalisierte Mitbenützungszinse,
von 74 Millionen Franken, gegenüber dem ebenfalls von
ihnen, nach Vorschlag Stockalper aufgestellten, billigem

Wildstrabelprojekt, mit 25 %o Maximalsteigung.
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Nicht allein wegen der grössern Betriebslänge und
damit verbundener längerer Fahrzeit, halten die
Projektverfasser den Kosbenunterschied zugunsten des
Wildstrubels unwesentlich, sondern sie heben namentlich

auch noch folgendes hervor: «Bei der Ungewiss-
heit über die geologischen Verhältnisse im Innern des
Wildstrubelmassivs (siehe Gutachten von Fellenberg,
Kissling und Schardt, pag. 23) ist es aber nicht
ausgeschlossen, dass der Tunnelbau auf ganz
ausserordentliche Schwierigkeiten stösst, so dass dessen
hypothetischer Voranschlag bedeutend überschritten und
das Verhältnis der Gesamtkosten zu Ungunsten des
Wildstrubels umgekehrt wird. »

Die internationalen Experten Colombo, Garnir und
Pontzen, bezeichnen das Lötschbergprojekt Hittmann
& Greulich als sehr sorgfältig ausgearbeitet, finden
jedoch in bezug auf den Tunnelbau und in Rücksicht
auf die spätere Anlage des zweiten Geleises eine
Erhöhung des KostenVoranschlages um 4,650,000 Fr.,
also auf 78,650,000 Fr. für angezeigt. Sie zollen dem
Fachurteil der Projektverfasser alle Anerkennung ; doch
halten sie dafür, dass dieselben der neuen Linie nicht
genügende Wichtigkeit beigelegt, ihre kommerzielle
Bedeutung unterschätzt und zuviel Gewicht auf eine
sparsame Anlage gelegt haben.

Sie sind ferner der Ansicht, dass das Projekt
Hittmann & Greulich nicht diejenigen Eigenschaften
besitze, welche für eine gross© Transitlinie von der
Bedeutung des Berneraipendurchstichs verlangt werden
müssen.

Das modifizierte Wildstrubelprojekt Stockalper,
Thun-Gwatt-Reutigen-Wimmis-Zweisimmen-Raron, mit
Ausmerzung des Gegengefälleis bei Oberwil, einer
Maximalsteigung von 25 °/00 wird von den Experten
Colombo, Garnir und Pontzen, ohne Umbau der Spiez-
Erlenbach-Bahn, auf 58,650,000 Fr. veranschlagt, aber
trotz dieser geringerer Baukosten verworfen, weil es
zu sehr vom Gesichtspunkt möglichster Ersparnis und
dem Gedanken einer möglichst guten interkantonalen
Linie beherrscht sei.

Sie kommen zum Schluss, der Wildstrubeldurchstich
sei dem Lötschbergdurchstich vorzuziehen und

stellen unter jenen Projekten das Projekt Beyeler
gegenüber demjenigen Stockalpers in den Vordergrund.

3. Leistungsfähigkeit.

Von der Erwägung ausgehend, dass eine
Berneraipenbahn nach dem Vorschlage der internationalen
Experten auf unüberwindliche Schwierigkeiten stossen
müsse, hat der leitende Ausschuss des bernischen
Initiativkomitees für die Lötschbergbahn im Laufe des
Jahres 1905 die Frage der Einführung des elektrischen
Bettriebes für die Berneraipenbahn in Betracht gezogen

und darüber die Ansicht von Ingenieur Thomann
in Zürich eingeholt. Beim elektrischen Betrieb sind
anerkanntermassen grössere Steigungen möglich als
beim Dampfbetrieb, ohne dass die Leistungsfähigkeit
der Bahn dadurch einbüstsen müsste. Durch Vergrös-
serung der Maximalsteigung wird aber eine wesentliche

Reduktion der Baukosten erzielt.

Herr Thomann sagt in seinem mündlich abgegebenen

und protokollierten Bericht, er sei schon in
seinem Gutachten für die Splügenbahn zum Schlüsse

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

gelangt, dass die maximale Steigung, bei welcher der
elektrische Betrieb noch ohne grosse Anstrengungen
schwere Züge führen könne, 35°/00 betrage. Bei dieser

Steigung könnten eventuell auch noch Dampflokomotiven

zur Aushülfe herangezogen werden. Diese
obere Grenze sollte aber nicht erreicht, sondern
tunlichst eine geringere Steigung gewählt werden, um mit
andern Linien konkurrieren zu können. Experte hat
verschiedene Projekte mit schwacher, mittlerer und
starker Steigung, sowohl für die Lötschbergbahn als
für die Wildstrubelbahn in bezug auf Kraftbedarf bei
gleicher Leistung und in bezug auf die Bau- und
Betriebskosten untereinander verglichen. Seine
Untersuchungen sind zugunsten des Lötschbergprojektes mit
Steilrampe, ausgefallen.

Nach seiner Meinung sollten sodann möglichst viele
und kleine Züge geführt werden, wodurch die elektrische

Kraft günstiger ausgenützt würde. Da aber die
Eisenbahnfachleute von einem Zug ©ine gewisse
Kapazität verlangen, so werde einstweilen von diesem
Prinzip nicht abgewichen werden können. Experte
schlägt im weitem vor, die Personenzüge mit
Automobilen (zum Beispiel wie bei der Burgdorf-Thun-Bahn)
und die Güterzüge mit Lokomotiven zu führen. Das
Zugsgewicht veranschlagt er zu 120 Tonnen, inklusive
elektrische Ausrüstung, nimmt jedoch an, dass auch
doppelte Züge von 240 Tonnen Gewicht geführt werden

können. Ein solcher Doppelzug wäre nach ihm
imstande, bei voller Ausnützung, 237 Personen und
bei einer Ausnützung von 35 °/0 rund 100 Personen,
sowie einen Bahnpostwagen und einen Restaurationswagen

zu befördern. Für Güterzüge von 240 Tonnen
würde die nützliche Last 140 Tonnen betragen. Für
den Simplon sei das Gewicht eines Personenzuges
auf 280 bis 300 Tonnen bestimmt.

Thomann nimmt ferner an, dass für die Traktion

eines Doppelzuges 1200 Pferdekräfte erforderlich
wären.

Der Vorteil des elektrischen Betriebes läge darin,
dass man die Züge einfach verstärken, mehrere
Motorwagen zusammenkuppeln und gleichwohl von einem
Hebel aus bedienen könnte.

Im Auge zu behalten sei, dass der elektrische
Betrieb der Vervollkommnung fähig sei, wie es vom
Dampfbetrieb nicht gesagt werden könne.

Experte verwirft schliesslich das Wildstrubelprojekt
Beyeler mit Stockhorndurchstich aus

volkswirtschaftlichen und technischen Gründen. In letzterer
Beziehung beanstandet er insbesondere den vom
Projektverfasser angenommenen Minimalradius von 400 m
in Anbetracht, dass derselbe ohne ganz gewaltige
Mehrkosten im Gebirge nur schwer eingehalten werden
könnte. Er empfiehlt die Einführung eines Minirnal-
radius von 300 m und weist darauf hin, dass man
beim Gotthard sogar gezwungen gewesen sei, hiemit
unter 300 m zurückzugehen.

Ein Vorteil für den Lötschberg liege auch darin,
dass die Betriebskraft nahe vorhanden ist, während
sie für die Wildstrubelbahn von weiter her zugeführt
werden müsste.

Oberingenieur Zollinger hat die Resultate der
Berechnungen Thomanns in" seinem technischen Bericht
vom April 1906 zusammengestellt und hierauf gestützt
die Leistungsfähigkeit einer eingeleisigen Lötschberg-

58*
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bahn mit 30 °/00, eventuell 27 °/00 für die vom
Exporten vorgeschlagene Betriebsart ermittelt. Wir
verweisen diesbezüglich auf das unter pag. 8 und 13

dieses Berichtes Gesagte und ergänzen dasselbe hier
dahin, dass zur Bewältigung des von Zollinger pro
1914 vorgesehenen Verkehrs von rund 425,000
Reisenden und 680,000 Tonnen Güter, inklusive Gepäck
und Tiere bei durchschnittlicher 35°/0iger Belastung
täglich nach beiden Richtungen zusammen
durchschnittlich 37 Züge erforderlich wären.

Ingenieur Thormann in Bern kommt in seiner
Beurteilung der Projekte mit Rücksicht auf die Betriebskosten

für Dampf- und elektrische Traktion, datiert
vom 18. Mai 1906 zu andern Schlüssen :

Entgegen der Anschauung Thomanns hält Experte
dafür, dass für den Transport der von Zollinger
angenommenen Verkehrsmengen auf der einspurigen
Berneraipenbahn so schwere Zugskompositionen
verwendet werden müssen wie auf den andern Bahnen.
Es sei ein unbedingtes Erfordernis für eine Transitbalm,

dass sie die an ihren Endpunkten anlangenden
Fernzüge in gleicher Zusammensetzung weiterbefördern

könne.

Die Traktion sei durch Lokomotiven zu
bewerkstelligen, weil Motorwagen seiner Ansicht nach sich
nicht für Transitzüge, jedenfalls nicht für Güterzüge
eignen und für Schnellzüge nur im Falle, class dieses
Traktionssystem auch von den anstossenden Linien
adoptiert wäre.

Bei Annahme des von Oberingenieur Zollinger
berechneten JahresVerkehrs, einer Schwankung dieses
Verkehrs im Jahresmittel von 50°/0 und einer Un-
gleichmässigkeit desselben nach beiden Richtungen,
welche sich nach Experte wie 3:4 verhält; unter
der Voraussetzung ferner, dass die zulässige Zugkraft
am Lokomotivhacken von 10,000 kg ausgenützt werde,
dass die Schnell- und Personenzüge nur mit Maschinen

an der Spitze, Güterzüge dagegen mit der
nämlichen Druckkraft von 10,000 kg auch geschoben werden

können, hat Experte die maximale Transportfähigkeit
der verschiedenen Projekte zuerst für den

theoretischen Grenzfall der maximalen Zugsbeilastung unter

Zugrundelegung eines Fahrplan-Entwurfes ermittelt,
dann rückwärts den Jahrestransport mit Berücksichtigung

der Schwankungen ausgerechnet.

Der Fahrplan-Entwurf ist für zwei Projekte, nämlich

für das Lötschberg-Basistunnelprojekt mit 15 °/00
und das Lötschberg-Scheiteltunnelprojekt mit 27 °/00
Maximalsteigung aufgestellt. Der Entwurf 27 °/00 kann
nach Thormann auch auf die Projekte mit 30 °/00 und
33 °/00 angewandt werden.

Zur Bewältigung des von Zollinger pro 1914
vorgesehenen Verkehrs sind bei Vollbelastung der Züge
im ganzen, nach beiden Richtungen zusammen,
täglich durchschnittlich 28,4 Züge erforderlich, und es
können per Personenzug durchschnittlich rund 170
Reisende, per Güterzug mit Schiebedienst rund 170
Tonnen befördert werden.

Experte findet für die vier von ihm in Betracht
gezogenen Fälle, nämlich die Lötschbergbahnprojekte
Konsortium II, 15 °/00, Konsortium 27 °/00, Zollinger I,
30°/oo unt' Konsortium I, 33°/00 folgende zulässige
Zugsgewichte, Geschwindigkeiten und folgenden
Kraftbedarf :

Steigung

°/oo

Zugsgewicht schwindigkeit

Km./St.

Pferdekraft

eff.

Doppelte Züge
m. Schiebedienst

Total

t.
Belastung

t.
Zugsgewicht

t.
Pferdekraft

elf.

Schneibüge

15 650 500 60 2900
27 440 310 50 2600
30 420 285 50 2720
33 405 265 50 2850

Güterzüge

15 590 500 40 1740 1000 2950
27 387 312 30 1370 774 2740
30 362 286 30 1400 724 2800
33 341 263 30 1440 682 2880

Experte ist ferner der Ansicht, dass beim elektrischen

Betrieb kein stichhaltiger Grund vorliegt, den
Minimalradius kleiner zu nehmen als beim
Dampfbetrieb. Da bei der elektrischen Traktion die Tendenz
eher dahin gehen werde, die Geschwindigkeit gegenüber

denjenigen beim Dampfbetrieb zu erhöhen, so
dürfte eher auf eine Vergrösserung des Minimalradius
Bedacht genommen werden.

Ingenieur Thormann kommt zum Schlüsse, dass
die beiden Lötschbergprojekte Konsortium I, 33°/OÜ
und Zollinger I, 30 %o in bezug auf ihre Leistungsfähigkeit

gegenüber den andern Lötschberg- und
Wildstrubelprojekten mit geringerer Steigung nicht aufkommen

können.
Dieser Experte und Prof. Hennings schalten denn

auch die beiden Projekte als nicht konkurrenzfähig
von vornherein aus, und wir tun dies hier auch
sogleich betreffend das Lötschbergprojekt Konsortium
29,5 °/00, das als annähernd gleichwertig mit dem
Lötschbergprojekt Zollinger 30 °/00 angesehen werden
kann.

Es bleiben somit als Vergleichsprojekte nur noch
Lötschberg Konsortium 27 °/00, Lötschberg Emch
15 °/00 (Basistunnelprojekt), Wildstrubel Konsortium
15 °/00 und Wildstrubel ßeyeler 13 °/00, zu deren
Beurteilung die Baukosten als Masstab dienen.

4. Baukosten.

Ingenieur Thormann hat ermittelt, dass die beiden
Projekte Lötschberg Emch und Wildstrubel Konsortium

mit je 15 °/00 wirtschaftlich mit Lötschberg
Konsortium 27 °/ü0 nicht konkurrieren können, wenn ihre
Baukosten die des letztern um 21,6 Millionen,
beziehungsweise 17 Millionen Franken übersteigen.

Prof. Hennings hat diese Baukosten veranschlagt.
Nach seinen Berechnungen würden allein schon die
Kosten für Unterbau bei Lötschberg 27 °/00 um zirka
20,1 Millionen Franken kleiner als bei Lötschberg
15 %0 und um zirka 25,8 Millionen Franken niedriger
als bei Wildstrubel 15 %0 sein. Bei Hinzusetzung
der Bauzinse und der Kosten des Oberbaues wären
die Differenzen für die beiden Linien mit schwachen
Gefällen noch ungünstiger. Dies trifft selbstverständlich

auch bei Wildstrubel Beyeler 13 °/00 zu.
Zum Vergleich bleiben daher einzig noch Lötschberg

Konsortium 27 °/00 und Wildstrubel Stockalper
25 %o-
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Bezüglich der von Prof. Hennings an den
generellen Projekten des französischen Konsortiums
geübten Kritik gestatten wir uns der Kürze halber,
einfach auf seinen Bericht zu verweisen und bemerken
nur, dass derselbe in seiner am 26. Mai abhi,n
stattgefundenen vorläufigen mündlichen Berichterstattung
erklärt hat, dass diese Projekte genügten, um sich
über die Wahl des Tracés (Lötschberg oder Wildstrubel)
und die Baukosten ein annähernd richtiges Bild zu
machen.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der
Bau des Wildstrubeltunnels kostspieliger sein wird
als der Lötschbergtunnel hat Prof. Hennings eine
Baukostendifferenz zugunsten der Wildstrubellinie Erlen-
bach-Gampel gegenüber der Lötschberglinie von 11
Millionen 444,000 Franken ausgerechnet. Experte
macht geltend, dass das Projekt Stockalper mit dem
Lötschbergprojekt 27 °/00 konkurrenzfähig sei, dass
aber die Unsicherheit in der geologischen Beschaffenheit

des Wildstrubeltunnels zu einem Verzicht auf die
Ausführung dieses Projektes führe. Nach gegenwärtiger

Schätzung des Herrn Prof. Schardt in Lausanne
bedingen die am Simplon gemachten Erfahrungen keine
Aenderungen an dessen, im Verein mit v. Fellenberg
und Kissling im Jahre 1900 abgegebenen geologischen
Gutachten, demzufolge beim Lötschberg eine maximale

Felswärme von 30° bis 35°, beim Wildstrubel
dagegen eine solche von 45° bis 50° sich einstellen
kann.

Im übrigen lässt sich der Bericht Hennings ungefähr

folgendermassen zusammenfassen :

Durch Hinausrücken der Bahnlinie aus dem Berg
können an den steilen Halden der Zufahrtsrampen
zum grossen Tunnel lange und tiefe Einschnitte-
vermieden und an geeigneten Orten Lehnenviadukte
erstellt werden, wodurch die Bahnlinie betriebssicherer
und billiger wird. Eine wesentliche Ersparnis würde
auch durch Reduktion der Kronenbreite von 4,5 m
auf 4,1 m erzielt, wie sie Oberingenieur Moser für
die Splügen- und Greinabahn angenommen habe. Die
Rickenbahn habe eine Kronenbreite von 4,1 m, die
Bodensee-Toggenburg-Bahn sogar nur eine solche von
4,0 m. Eine solche Verschmälerung werde insbesondere

an den steilen Lehnen etwa 8% der Felsarbeiten
ersparen.

Die offerierten Einheitspreise für die Rampen, die
kleinen Tunnels, die Brücken und für den grossen
Tunnel seien viel zu hoch, für letztern um 270 Fr.
per Laufmeter, was einen Mehrbetrag von über 3
Millionen Franken ausmache. Dagegen sei die Position
Wegbauten zu erhöhen, um im Wallis zwischen Hoh-
tenn im Lötschental und Brig an geeigneten Stellen
3 m breite Strassen, mit etwa 12 °/00 Steigung und den
nötigen Ausweichen bis zur Bahnhöhe anzulegen, die
mit Automobilen zum Transport von Baumaterialien
und Lebensmitteln befahren werden können.

Experte äussert sich darauf über die Frage der
Doppelspur im Haupttunnel wie folgt:

«Hier ist nun die Frage zu erörtern, ob es nicht
« besser wäre, sofort einen doppelspurigen Tunnel zu
« bauen, da zwei einspurige Tunnel 30 bis 40 °/0 mehr
« kosten, als ein doppelspuriger Tunnel, die Station im
«Tunnel immerhin als eine Betriebsgefahr zu betrach-
« ten ist, und die trotz der Ausweiche verbleibende
« Stationsdistanz von 8 km die Fahrplanbildung sehr
« erschwert. Ausserdem hat der Parallelstollen, wenn

«er unverkleidet bleibt, einen ungünstigen Einfluss
« auf den Haupttunnel und es wird der Abstand von
« 17 m als zu klein erachtet.

«Wenn demnach nach etwa 10 Jahren schon die
« Doppelspur nötig werden würde, so ist die sofortige
« Herstellung des zweispurigen Tunnels zweifellos bil-
« liger und besser.

«Die augenblicklichen Mehrkosten betragen in. die-
«sem Falle etwa 12 Millionen, es ist aber kein Zweifel,
« dass bei einem zweispurigen Haupttunnel und Ein-
« Schaltung von Ausweichen in den Rampen, in Ab-
« ständen von 5 km die Leistungsfähigkeit der Bahn
«so gross wäre, dass die zweispurige Anlage der Ram-
« pen auf lange Zeit hinaus entbehrt werden könnte.

« Die sofortige doppelspurige Herstellung des Haupt-
« tunnels wird, daher aus technischen Gründen ange-
« legentlich empfohlen. »

Die Bauzeit berechnet Prof. Hennings für die
Nordrampe zu 21/2, für die Südrampe zu 31/, und für den
Haupttunnel zu ö1/2 Jahren (beim Basistunnel 61/;,
Jahre).

Experte bemerkt ferner, es sei kein Zweifel, dass
eine Lötschbergbahn bei 27°/00 Maximalsteigung, 'welche

auch einen vorteilhaften Dampfbetrieb gestatte, bei
sachgemässer Ausführung des Bahnbaues und bei
einem Minimalradius von 300 m einen grossen
internationalen Verkehr bewältigen könne. Dabei sei indes
die von den Experten Colombo, Garnir und Pontzen
empfohlene Fürsorge für die spätere zweite Spur
vorausgesetzt.

Experte rät schliesslich von der Hingabe à forfait
des Baues der Zufahrtsrampen, namentlich derjenigen
an der steilen Felslehne auf der Südseite des grossen
Tunnels ab. Selbst, wenn ein solcher Vertrag auf
einem Projekt beruhe, welches eine einsichtsvolle
Bauleitung mit äusserster Sorgfalt in allen Einzelheiten
ausgearbeitet habe, und welches mit Rücksicht auf
die künftige Betriebssicherheit ausgemittelt sei, werde
sich noch während der Bauzeit, infolge der näheren
Aufschlüsse, die Wünschbarkeit zahlreicher
Projektsänderungen ergeben, die bei einem General-Akkord
zu Meinungsverschiedenheiten der beiden Kontrahenten

und in der Regel zu Nachforderungen führen würden.

In solchen Fällen sei vom technischen Standpunkt

aus nur der Kleinakkord zu empfehlen.

5. Rentabilität.

Die Grundsätze der Rentabilitätsberechnung für den
Berneraipendurchstich sind in den Gutachten
Teuscher und Colombo, Garnir und Pontzen niedergelegt
und seither unter der Voraussetzung der Einführung
des elektrischen Betriebes durch die Berechnungen,
von Thomann und Zollinger, sowie durch die
Gutachten Arbenz und Thormann ergänzt worden.

Wir fassen diese Ergebnisse hier in aller Kürze
zusammen und verweisen im übrigen auf die eingeholten
Gutachten selbst.

a. Oberrichter Teuscher legte seinen Berechnungen
der Verkehrsmengen das Jahr 1898 zu gründe und
ermittelte solche in seinem Gutachten betreffend die
Rentabilität der Lötschbergbahn (Scherzligen-Brig)
vom Mai 1900 zu:

213,000 Reisenden und
425,000 Gütertonnen.

Der durchschnittliche Fahrpreis, für Transit- und.
Lokalverkehr zusammen, beträgt bei Teuscher per Per-
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sonenkilometer zirka 5,2 Cts., per Gütertonmenkik>-
meter zirka 7,8 Cts.

Indem er ferner die Einnahmen aus dem
Gepäcktransport, wie üblich, zu 10°/0 der Einnahmen aus
dem Personenverkehr, diejenigen aus dem Tiertransport

zu : Fr. 1,710. — per km oder zirka 5 % der
Einnahmen aus dem Gütertransport und die verschiedenen

Einnahmen zu Fr. 2,070. — per km oder zirka
4,4 °/0 der gesamten Transporteinnahmen berechnete,
stellte Teuscher folgende Betriebsrechnung auf :

Betriebseinnahmen.

Personentransport
Gepäcktransport
Gütertransport
Tiertransport
Verschiedene Einnahmen

Fr.

Personenverkehr, diejenigen aus dem Tiertransport
dagegen zu 2353 Fr. per Bahnkilometer oder zirka 7 °/0
der Einnahmen aus dem Güterverkehr und die
verschiedenen Einnahmen wie üblich zu 5°/0 der
Transporteinnahmen. Ihre Betriebsrechnung ist alsdann
folgende :

Betriebseinnahmen.

Personentransport Fr. 1,219,750
Gepäcktransport
Gütertransport
Tiertransport
Verschiedene Einnahmen

121,975
2,823,700

200,005
218,271

834,100
83,600

2,557,020
129,960
157,320

Total Fr. 3,762,000

Per Bahnkilometer Fr. 49,500

Betriebsausgaben.

Allgemeine Verwaltung, per km Fr. 800 Fr. 60,000
Unterhalt und Aufsicht der Bahn, per

km Fr. 4427 » 332,000
Expeditions- und Zugsdienst, per Zugs¬

kilometer Fr. 0.60 » 360,000
Fahrdienst, per Zugskilometer Fr. 1. 24 » 744,000
Verschiedene Ausgaben, per Kilometer

Fr. 5533 » 415,000

Total Fr. 1,911,000
Per Bahnkilometer Fr. 25,500 oder zirka 51°/0 der

Einnahmen.

Bechnungsabschluss.

Betriebseinnahmen Fr. 3,762,000
Betriebsausgaben » 1,911,000

Ueberschuss der Betriebseinnahmen Fr. 1,851,000

Davon gehen ab :

Einlage in den Erneuerungs- und Re¬

servefonds, per km Fr. 1600 » 120,000

Bleiben Fr. 1,731,000
welche Summe hinreicht, um das von Teuscher
vorgesehene Anlagekapital der Lötschbergbahn von nur
48,000,000 Fr. im Durchschnitt zu rund 3,6 °/0 zu
verzinsen.

b. Die Experten Colombo, Garnir und Pontzen
basierten ihre Berechnung der Verkehrsquantitäten auf
die Angaben Teuscher, welche sie immerhin einiger-
massen modifizierten und für die Lötschbergbahn
(Thun-Brig) nach Hittmann & Greulich, mit effektiv
85 km Betriebslänge, für das Jahr 1902 festsetzten zu :

277,000 Reisenden und
499,000 Gütertonnen.

Die durchschnittliche Fahrtaxe, für Transit- und
Lokalverkehr zusammen, beträgt bei diesen Experten
per Personenkilometer ebenfalls zirka 5,2 Cts., per
Gütertonnenkilometer dagegen nur zirka 6,7 Cts. Sie
berechneten ferner die Einnahmen aus dem
Gepäcktransport ebenfalls zu 10°/0 der Einnahmen aus dem

Total Fr. 4,583,701
Per Bahnkilometer zirka Fr. 54,000

Da die Experten in der Folge ihrer Ausführungen
zum Schlüsse gelangten, dass das Projekt Beyeler Kehr-
satz-Brig (116 km) die einzig richtige Lösung der Frage
des Berneraipendurchstiches bringen werde, so machten

sie hiefür zu obigen Betriebseinnahmen einen
Zuschlag von 25 o/o 1,145,925 Fr., wodurch dieselben
anstiegen auf 5,729,626 Fr. Die Betriebsausgaben
haben sie denn auch selbstverständlich für das Projekt
Beyeler ermittelt.

Betriebsausgaben.

139,200

574,900

686,500
1,071,200

385,870

Allgemeine Verwaltung, per km Fr. 1200 Fr,
Unterhalt und Aufsicht der Bahn, per

km Fr. 4956
Expeditions- und Zugsdienst, per Zugs¬

kilometer Fr. 0. 737
Fahrdienst, per Zugskilometer Fr. 1.15
Verschiedene Ausgaben, per Kilometer

Fr. 3326,5

Total Fr. 2,857,670
Per Bahnkilometer zirka 24,635 Fr. oder rund 50 °/0

der Einnahmen.

Bechnungsabschluss.

Betriebseinnahmen Fr. 5,729,626
Betriebsausgaben » 2,857,670

Ueberschuss der Einnahmen Fr. 2,871,956

Davon gehen ab :

Einlage in den Erneuerungs- und Re¬

servefonds, per km Fr. 1600 Fr. 185,600

Bleiben Fr. 2,686,356

Da die Experten die Anlagekosten der Linie Bern-
Kehrsatz-Brig zu bloss 82,000,000 Fr. veranschlagt
haben, so käme dieses Resultat einer Durchschnittsverzinsung

von zirka 3,3 °/0 gleich.

c. Die Untersuchungen Thomanns bezogen sich,
wie bereits erwähnt, auf die Ermittlung der Betriebskosten

für Projekte mit schwacher, mittlerer und starker

Steigung bei Einführung der elektrischen Traktion,

sowie auf die Vergleichung dieser Kosten mit
dem Dampfbetrieb. Sie sind zugunsten des elektrischen
Betriebes ausgefallen und bei diesem wieder zugunsten
der Lötschbergbahn mit Steilrampe, wenn es sich um
die ganze Linie handelt. Einzig im Vergleich der
Strecken Frutigen-Brig und Zweisimmen-Brig ergibt sich
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eine Differenz zugunsten des Wildstrubels mit
Steilrampe, welche aber durch die Differenz der Betriebskosten

zwischen Spiez-Frutigen und Spiez-Zwedsim-
men mehr als aufgehoben wird.

d. Die Rentabilitätsberechnung von Oberingenieur
Zollinger ist aus seinem Bericht, pag. 14 und 15
ersichtlich.

Das Ergebnis der von Zollinger für zwei Fälle
aufgestellten Betriebsrechnung ist folgendes :

1. Lötsehberg, Spiez-Brig, 71 hm.

Betriebseinnahmen, per Bahnkilometer
zirka Fr. 75,350 Fr. 5,350,000

Betriebsausgaben, per Bahnkilorneter
zirka Fr. 32,650 oder 43 % der
Einnahmen » 2,318,000

Uebersehuss der Betriebseinnahmen Fr. 3,032,000

Davon gehen ab :

Einlage in den Erneuerungs- und Re¬

servefonds, per km Fï. 2000 ...» 142,000

Bleiben Fr. 2,890,000
was einer durchschnittlichen Verzinsung des auf Fr.
87,377,180 veranschlagten Anlagekapitals von zirka
3,3 °/0 entspricht.

2. Lötschberg, Thun-Brig, 82 hm.

Betriebseinnahmen, per Bahnkilometer
zirka Fr. 75,365 Fr. 6,180,000

Betriebsausgaben, per Bahnkilometer
zirka Fr. 33,730 oder 44%% der
Einnahmen » 2,766,000

Uebersehuss der Betriebseinnahmen Fr. 3,414,000

Davon gehen ab :

Einlage in den Erneuerungs- und Re¬

servefonds, per km Fr. 2000 >:

Bleiben Fr. 3,250,000
was ungefähr dieselbe durchschnittliche Verzinsung
des Anlagekapitals ergibt wie im ersten Fall.

Zollinger weist sodann insbesondere nach, (pag.
21 seines Berichtes) dass infolge der effektiv 32 km
grössern Betriebslänge der Wildstrubelbahn, Spiez-
Brig, nach Projekt Stockalper, dieser Linie ein Teil
des Transitverkehrs Paris-Mailand-Genua an die Linie
Lausanne-Simplon verloren geht und der Transitverkehr

Basel-Mailand-Genua dem Gotthard verbleibt. Er
berechnet diesen dem Wild Strubel erwachsenden
Verkehrsausfall zu 22,250 Fr. per Bahnkilometer.

e. Ingenieur Thormann gelangt in seiner
vorerwähnten Beurteilung der Projekte mit Rücksicht auf
die Betriebskosten für Dampf- und elektrische Traktion,

vom 18. Mai 1900, bezüglich der Lötschberg-
projekte zu folgenden Schlussfolgerungen:

« a. Die elektrische Traktion wird für alle Steigungen
« zwischen 15 und 35 °/oo billiger sein als Dampftraktion,
« sobald der Verkehr sich genügend entwickelt hat. Die
« untere Grenze entspricht ungefähr bei 15 %o der pro
« 1902 berechneten Transportmenge. Bei den grössern
« Steigungen kann sie etwas geringer sein. Genaue Fest-
« Stellungen in dieser Hinsicht könnten wohl erst auf
« Grundlage eines bestimmten elektrischen Systems durch-
« geführt werden.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

164,000

« b. Die Wahl zwischen den Steigungen von 27, 30
« und 33 %o fällt auf diejenige von 27 °/oo, da die
« Mehrkosten dieser Linie in hinreichendem Masse auf-
« gewogen werden durch die Ersparnisse auf den Be-
« triebskosten und durch die grössere Leistungsfähigkeit.

« c. Gegenüber dem Basistunnelprojekt ist das Scheitel-
« tunnelprojekt in wirtschaftlicher Hinsicht überlegen, da
« bei ersterem die Ersparnisse auf den Betriebskosten
« nicht imstande sind, den Kapitalunterschied zu ver-
« zinsen, auch wenn letzterer viel geringer wäre, als
« gemäss den Offerten des Konsortiums. »

Experte'hat die Betriebsrechnung für die vier
Vergleichsprojekte : Lötschberg 15 %0 und 27 °/00, sowie
Wildstrubel 25 °/00 (Stockalper) und 15 %0
(beziehungsweise Beyeler) pro 1902 und 1914, sowohl für
Dampfbetrieb als für elektrische Traktion unter
folgenden Annahmen aufgestellt:

1. Um eine Vergleichung zwischen Lötschberg
27 %0 und Wildstrubel 25 %0 zu ermöglichen, ist
Spiez als Ausgangspunkt dieser beiden Linien sup-
poniert.

2. Die Betriebseinnahmen sind im Transitverkehr
zu 5,3 Cts. per Personenkilometer für 80°/0 der
Reisendenzahl und zu 6,5 Cts. per Güterkilometer,
inklusive Gepäck und Tiere, für 90% der Gütertonnen-
zahl berechnet. Für den Lokalverkehr ist ein kilometrischer

Einheitspreis eingesetzt.
Aus den von Thormann zum Vergleich der

Betriebsausgaben aufgestellten Tabellen geht sodann
hervor, dass die Ersparnisse des elektrischen Betriebes
gegenüber dem Dampfbetrieb bei den Verkehrsquantitäten

des Jahres 1902 nach Colombo, Garnir und
Pontzen für die Lötschbergprojekte 15 °/00 und 27 %0
per Bahnkilometer 300 Fr., beziehungsweise 800 Fr.
und bei den Quantitäten des Jahres 1914 zwischen
1300 Fr., beziehungsweise 2000 Fr. betragen.

Laut dem Bericht dieses Experten lassen sich weitere

Ersparnisse beim elektrischen Betrieb
voraussichtlich noch erzielen diurch die Möglichkeit
billigerer Energiebeschaffung, der Rückgewinnung der
Arbeit auf Gefällen, sowie bei Weglassung des 2.
Lokomotivführers auch auf den Schnell- und Personenzügen

und Ersatz desselben durch den Zugführer.
Wir geben hier einzig die Betriebsrechnungen der

beiden unter Ziffer 1 oben erwähnten Konkurrenzprojekte

für elektrischen Betrieb und pro 1914 wieder.
Sie lauten:

Lötschberg, Spiez-Brig, 72 km.

Betriebseinnahmen.

Aus dem Transitverkehr:
Personentransport Fr. 1,300,000
Gütertransport » 2,860,000

zusammen Fr. 4,160,000

Aus dem Lokalverkehr:
Per Kilometer Fr. 12,000 » 864,000

Total Fr. 5,024,000
Per Bahnkilometer zirka Fr. 69,780.

Betriebsausgaben.

Dieselben werden auf Grund des für Frutigen-Brig"
ermittelten Einheitspreises per Bahnkilometer berech-

59
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net zu rund 47,000 Fr. macht für 72 km 3,385,000
Franken.

Rechnungsabschluss.

Betriebseinnahmen Fr. 5,024,000
Betriebsausgaben » 3,385,000

Ueberschuss der Betriebseinnahmen Fr. 1,639,000

Davon bringt der Experte in Abzug :

Für den Erneuerungs- und den Reserve¬
fonds » 180,000

Bleiben Fr. 1,459,000
zur Verzinsung des Anlagekapitals.

Wildstrubel, Spiez-Brig, 103 km.

Betriebseinnahmen.

Aus dem Transitverkehr :

Gleich wie Lötschberg 27 °/00 Fr. 4,160,000
Aus dem Lokalverkehr :

Per Kilometer Fr. 16,000 » 1,648,000

Total Fr. 5,808,000
Per Bahnkilometer zirka Fr. 56,390.

Betriebsausgaben.

Experte veranschlagt dieselben für die Nordrampe
zu 41,000 Fr., für die Südrampe gleich wie bei Lötschberg

27 °/00 zu 47,000 Fr. per Bahnkilometer, macht
Nordrampe, inklusive Tunnel, 70 km

à Fr. 41,000 Fr. 2,870,000
Südrampe, 33 km à Fr. 47,000 » 1,551,000

Total Fr. 4,421,000

Rechnungsabschluss.

Betriebseinnahmen Fr. 5,808,000
Betriebsausgaben » 4,421,000

Ueberschuss der Einnahmen Fr. 1,387,000

Davon bringt Experte für die
Einlage in den Erneuerungs- und Reservefonds

in Abzug » 257,000
Bleiben zur Verzinsung des Anlage¬

kapitals Fr. 1,130,000

Ob nun die Zollinger'schen Angaben über die
Anlagekapitalien oder diejenigen von Prof. Hennings als
richtig angenommen werden, es ergibt sich nach
Thormann in beiden Fällen für das Wildstrubelprojekt
Stockalper ein grösserer Zinsausfall als für das Lötsch-
bergbahnprojekt 27 °/00, obscbon die Einnahmen aus
dem Lokalverkehr bei dieser Linie höher sind. Der
bezügliche Betrag entspricht ungefähr dem Zins des
für den Umbau der Strecke Erlenbach-Zweisimmen
aufzuwendenden Anlagekapitals.

Der von Thormann am Schluss seines Berichtes
angestellte wirtschaftliche Vergleich zwischen Lötschberg

27 °/00 und Wildstrubel Beyeler fällt natürlich
ebenso ungünstig aus, wobei noch in Betracht zu
ziehen ist, dass in den Berechnungen von Prof.
Hennings die Kosten für den Anschluss der Wildstrubellinie

von Kehrsatz bis Bern nicht inbegriffen sind.
•Ferner sind erst noch die durch die Ausführung des
Wildstrubelprojektes Beyeler bedingten Schädigungen

der bestehenden Linien Bern-Thun S. B. B., der Gürbe-
thalbahn, Thunerseebahn, Spiez-Erlenbach- und Erlen-
bach-Zweisimmen-Bahn dabei nicht berücksichtigt.

f. Alt-N. O. B.-Direktor Arbenz bezieht sich in
seinem Gutachten auf die einlässlicben Erörterungen
Thormanns und hebt im allgemeinen nur hervor, dass dessen

Berechnungen in bezug auf Fahrplan und
Zugsbelastungen auf der Annahme einer vollbelasteten
einspurigen Linie beruhen, das heisst einer Beanspruchung,

welche mit Rücksicht auf die Wahrung beidseitiger
Zugsanschlüsse, auf Aenderungen in den Geschwindigkeiten

der verschiedenen Zugsgattungen und auch
auf die Bedürfnisfrage wohl niemals erreicht werden
könne. Deshalb dürften denn auch die sich ergebenden
Betriebsausgaben als Maxima angesehen werden,
soweit es sich um diejenigen Rubriken handle, die nach
Massgabe der Zahl der gefahrenen Züge und des effektiven

Kraftverbrauchs variabel seien.
Den Betriebseinnahmen legt Experte ebenfalls die

Verkehrsmengen des Gutachtens Colombo, Garnir und
Pontzen zu gründe. Derselbe ist prinzipiell auch mit
der von Zollinger angenommenen jährlichen Zunahme
des Personenverkehrs um 4,5 °/0 und des Güterverkehrs

um 3 °/0 einverstanden, soweit es den
Verkehr betrifft, der den im Betrieb bestehenden Bahnen
entzogen wird, nicht aber soweit es die durch die
projektierte Linie erst neu zu gewinnenden Verkehre
und den Lokalverkehr betrifft. Experte erhält
alsdann für das Jahr 1914 folgende Verkehrsquantitäten :

368,800 Reisende,
652,720 Tonnen.

Unter Beibehaltung der von Zollinger angenommenen
Durchschnittstaxen stellt Direktor Arbenz folgende

Betriebsrechnung für Lötschberg 27 %0, mit elektrischem

Betrieb, auf :

Betriebseinnahmen.

Personentransport Fr. 1,387,766
Gepäcktransport » 138,777
Gütertransport » 3,012,246
Tiertransport » 183,240
Verschiedene Einnahmen » 239,671

Total Fr. 4,961,700
Per Bahnkilometer 69,800 Fr.

Betriebsausgaben.

Unter Berücksichtigung des diesbezüglich hievor
betreffend die Suppositionen Thormanns Gesagten,
glaubt Experte nicht fehl zu gehen, wenn er den
Einnahmen pro 1914 die von Thormann für das Jahr
1902 berechneten Ausgaben gegenüberstellt. Dieselben
sind für Frutigen-Brig zu 37,200 Fr. per Bahnkilometer

berechnet, macht total für Spiez-Brig — Fr.
2,641,200.

Rechnungsabschluss.

Betriebseinnahmen Fr. 4,961,700
Betriebsausgaben » 2,641,200

Ueberschuss der Einnahmen Fr. 2,320.500
welcher Ueberschuss eine durchschnittliche Verzinsung

des Anlagekapitals von zirka 2,7 °/gv-, gestatten
würde.
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Direktor Arbenz bemerkt nun, dass dies©
Rentabilitätsberechnung auf die verschiedenen Lötschbergpro-
jekte ganz gut anwendbar sei, weil deren effektive
Längen wenig von einander abweichen. Dagegen sei
bei Anwendung derselben auf die Wildstrubelprojekte
Vorsicht geboten, weil letztere für die Relation Spiez-
Brig Mehrlängen bis zu 30 Kilometern aufweisen.

Experte ist der Ansicht, dass die Einnahmen aus
dem Personenverkehr, Güterverkehr, aus dem in die
betreffende Zone fallenden direkten schweizerischitalienischen

Verkehr und dem Lokalverkehr gleich
belassen, aus der Mehrlänge der Wildstrubellinie also
auch grössere Gesamteinnahmen abgeleitet werden
können. In bezug auf den transitierenden internationalen

Güterverkehr dagegen dürfe aus der grössern
Betriebslänge nicht ohne weiteres auf entsprechend
grössere Einnahmen geschlossen werden. Hier werde
man sich in allen Fällen mit möglichst niedrigen
kilometrischen Ansätzen begnügen müssen. Dazu trete
noch der Umstand, dass eine längere Wildstrubellinie
auf gewisse Verkehre, welche der Lötschberg
beanspruchen könne, ganz werde verzichten müssen.
Experte schätzt diesen Ausfall per Bahnkilometer zu
12,600 Fr., also 9650 Fr. niedriger als Zollinger und
stellt schliesslich folgende Bilanz auf :

1. Lötschberg, Spiez-Brig, 71 hm.

Einnahmenüberschuss, 32,600X71 Fr. 2,314,600
ab : Einlage in den Erneuerungsfonds » 142,000

Bleiben für Kapitalverzinsung zur
Verfügung Fr. 2,172,600

2. Wildstrubelf Spiez-Brig, 102 hm.

Einnahmenüberschuss, 20,000X102 Fr. 2,040,000
ab: Einlage in den Erneuerungsfonds » 204,000

Bleiben für das zinsberechtigte
Kapital Fr. 1,836,000

Für eine ausreichende Kapitalverzinsung bietet
sonach die kürzere Lötschberglinie bessere Gewähr als
die Wildstrubellinie.

Experte schliesst seinen Bericht wie folgt:
« Wir resümieren, dass nach unserm Ermessen eine

« Lötschberglinie Frutigen - Brig mit 27 °/oo Maximalem

Steigung die vorteilhafteste Lösung bieten dürfte. Eine
« solche stellt sich hinsichtlich der Baukosten am gün-
« stigsten.

«Eine Wildstrubellinie nach neuerer Idee Stock-
« alper von Erlenbach nach Gampel würde allerdings
«zirka 10 Millionen weniger kosten; damit wäre man
«aber erst in Gampel, und um selbständig nach Brig
« zu kommen, müsste gleichzeitig noch eine 20 km
«lange Linie Gampel-Brig gebaut werden; aber auch
«dieser Wildstrubellinie würde der Nachteil eines Aus-
« faites im Transitverkehr anhaften, und der Gesamt-
« Reinertrag wäre trotz der grössern Länge kleiner
«als bei der Lötschberglinie.

«Die Leistungsfähigkeit einer Bahn mit 27 °/00 und
« Anwendung elektrischer Traktion ist nicht anzuzwei-
«feln, und dass eine solche Bahn auch mit Dampf-
« lokomotiven in befriedigender Weise zu betreiben
«ist, dafür bietet uns die Gotthardbahn ein muster-
« gültiges Beispiel. »

IV. Das definitive Projekt.

1. Allgemeines.

Die Anforderungen, welche der Kanton Bern an
eine Berneraipenbahn stellen muss, sind nach unserm
Dafürhalten folgende :

Dieselbe soll
1. eine Transitlinie sein, welch© den auf Grund

der von den Experten Colombo, Garnir und Pontzen
gefundenen Verkehrsmengen berechneten, auf den
Zeitpunkt der Betriebseröffnung zu gewärtigenden
Verkehr an sich zu ziehen und zu bewältigen vermag;

2. dieselbe muss daher eine Betriebslänge haben,
welche ihr die Aufstellung von konkurrenzfähigen
Fahrtaxen und Fahrzeiten ermöglichen;

3. dieselbe soll die volkswirtschaftlichen Interessen
des Kantons Bern in bestmöglicher Weise fördern
helfen;

4. das Anlagekapital soll eine angemessene
Verzinsung garantieren und keine grössere Aktienbeteiligung

des Staates erfordern, als sie für die Lötsch-
bergbahn, Frutigen-Brig, in Art. 4 des Gesetzes
betreffend die Beteiligung des Staates am Bau und
Betrieb von Eisenbahnen vom 4. Mai 1902 vorgesehen ist.

Diesen Bedingungen kann, unserer Ansicht nach,
einzig eine Lötschbergbahn mit 27°/00 Maximalsteigung

nach Vorschlag des kantonalen bernischen
Initiativkomitees genügen und wir präzisieren diese
Ansicht noch wie folgt:

Die Grundsätze, nach welchen Alpenbahnen gebaut
werden, haben heute insofern eine Modifikation
erfahren, als die Fortschritte im Tunnelbau die Wahl
zwischen höhern und tiefern Tracés erleichtert haben
und man gegebenenfalls vor dem Bau längerer Tunnels

nicht mehr zurückschreckt. Ein Beispiel hiefür
ist der Bau des soeben für den Betrieb eröffneten
Simplontunnels von 19,729 m Länge. Sobald jedoch
der Kostenaufwand für einen Basistunnel mit Zufahrten

zu dem von einer solchen Anlage zu erwartenden
Erträgnis in keinem Verhältnis steht und eine
angemessene Verzinsung des Anlagekapitals nach Deckung
der Betriebskosten, ausschliesst, man also von der
Ausführung eines Basistunnels absehen muss, dann
gelten für den Bau der Alpenbahn noch die nämlichen
allgemeinen Grundsätze, wie sie vor 40—50 Jahren
aufgestellt wurden. Wir glauben dieselben hier kurz
anführen zu sollen.

Die Leistungsfähigkeit der Bahn muss dem von
den Anschlussbahnen zugeführten Verkehr entsprechen,

die Regelmässigkeit und Sicherheit ihres Betriebes

muss die nämliche sein wie bei den Talbahnen, die
Fahrgeschwindigkeit ihrer Schnellzüge muss derjenigen

der Schnellzüge der Anschlussbahnen angepasst
sein.

Der Betrieb einer Alpenbahn wird erst dann
nutzbringend sein, wenn deren Züge eine zur Deckung
der Betriebsausgaben und zur Verzinsung des
Anlagekapitals genügende Nutzlast aufweisen (untere
Grenze) und ein Zugsgewicht zu befördern vermögen,
gross genug, um ohne Störung und Dienstverwicklung
den grössten zu, gewärtigenden ordentlichen und
ausserordentlichen Verkehr der Anschlussbahnen zu bewältigen

(obere Grenze).
Man hat auch alles Interesse daran, die Steigungen

der Linie nicht zu klein zu wählen, um die Betriebslänge

zu reduzieren, die Bahnanlage zu erleichtern,
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die Fahrzeit zu reduzieren und den Einfluss der
meteorologischen Zufälligkeiten zu vermindern. Dagegen
darf damit nicht zu weit gegangen werden, weil mit
jeder Vergrösserung der Steigung eine Reduktion der
Nutzlast eines Zuges und der Betriebssicherheit verbunden

ist.
Von jeher hat man aber bei Alpenbahnen darauf

verzichtet, die Entfernung zwischen zwei Punkten zu
verdoppeln, um eine Linie mit halbem Gefälle zu
erhalten, welches Prinzip durch das kombinierte
Wildstrubelprojekt Stockalper-Beyeler neuerdings, wenn
auch nicht in vollem Masse, zum Ausdruck gekommen
ist, sondern man hat in der mechanischen Kraft das
Mittel zu finden gesucht, um die aus der grossem
Steigung sich ergebenden Schwierigkeiten zu überwinden.

Diese Lösung hat den besondern Vorzug, dass
die damit verbundene Ausgabe nicht in dem Masse
anwächst, wie die durch die grössere Steigung
bedingte Arbeitsvermehrung.

Die mit der Annahme einer grossem Steigung
verbundene Reduktion der Anlagekosten und ein
sparsamer Betrieb lassen einen genügenden Ertrag erwarten

und verhüten einen finanziellen Minderwert
derjenigen Linien, welche sie verbindet.

Wie aber die Maximalsteigung durch die
vorgenannten Faktoren begrenzt wird, so ist auch die Wahl
des Minimalradius limitiert. Der Einfluss von Kurven

mit grossem Radius kann in bezug auf die
Anlagekosten unter Umständen in solchem Masse nachteilig

sein, dass kein Verkehr imstande sein wird,
vielleicht auch nach vielen Jahren nicht, die Verzinsung

der dadurch bedingten Mehrkosten zu decken.
Dagegen ist geltend zu machen, dass Kurven mit allzu
kleinem Radius die mittlere Geschwindigkeit der Züge
per Stunde herabdrücken.

Die Lötschbergbahn mit einer Maximalsteigung von
27 °/00 und einem Minimalradius von 300 m entspricht
den hievor aufgestellten Bedingungen und Grundsätzen
wohl am besten. Dieselbe ist der Gotthardbahn nicht
nur ebenbürdig, sondern übertrifft dieselbe, abgesehen
von der Einführung des elektrischen Betriebes, namentlich

in folgender Beziehung : Die Steilrampen sind beim
Gotthard nicht auf die Zufahrten zum grossen Tunnel
beschränkt, wie beim Lötschberg, sondern ein Teil der
Steilrampe von zirka 20 km Länge entfällt auf die
Strecke Bellinzona-Chiasso. Ferner kommen am
Gotthard Kurven mit Radien unter 300 m auf eine Gesamtlänge

von über 6 Kilometern vor, welche: beim Lötschberg,

wie es das Projekt Hittmann & Greulich 1901
dargetan hat, voraussichtlich vermieden werden können.

Wesentlich vorteilhafter als die Gotthardbahn
gestaltet sich die Lötschbergbahn durch die sofortige
Einführung des elektrischen Betriebes.

Die Frage, ob für die Lötschbergbahn der Dampfbetrieb

oder der elektrische Betrieb zu wählen sei,
dürfte unseres Erachtens von vornherein zugunsten
des letztern entschieden sein. Man wird sich kaum
mehr der Einsicht verschliessen wollen, dass eine
befriedigende Lösung des Problems des elektrischen
Betriebes von Vollbahnen nahe bevorsteht. Wenn
zudem, wie Zollinger auf pag. 10 seines Berichtes richtig
bemerkt, die Verhältnisse für die Beschaffung der
elektrischen Kraft so günstig liegen, wie es für den Bau
und Betrieb des Berneraipendurchstiches der Fall ist,
so erscheint uns die Frage des Betriebssystems für
den Berneraipendurchstich als prinzipiell erledigt.

Durch die Einführung des elektrischen Betriebes
wird nicht nur die Anwendung von Steilrampen ausser
Zweifel gesetzt (auch die Experten Colombo, Garnir
und Pontzen messen im Falle des elektrischen Betriebes
den Steigungen eine geringere Bedeutung bei), sondern
es gestalten sich auch die hievor erwähnten Betriebsfaktoren

sofort günstiger. Namentlich dürften dann
auch die durch Verordnung des Bundesrates vom 25.
März 1905 festgesetzten Maximalgeschwindigkeiten der
Züge angemessen erhöht und dadurch auch eine grössere

durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit erlangt werden,

wobei immerhin ein möglichst kräftiger Oberbau
vorausgesetzt werden muss.

Die von Prof. Hennings empfohlene Kronenbreite
für den Unterbau von 4,1 m ist, insofern Experte
darunter die Erdplanumbreite versteht, jedenfalls
ungenügend. Ist darunter jedoch die ideelle Kronenbreibe
in Schwellenhöhe verstanden, so kann obiges Mass
akzeptiert werden. Unter keinen Umständen sollte mit
der Erdplanumbreite unter die Kronenbreite der
Gotthardbahn gegangen werden, welche hiefür bei
einspurigen Strecken 5,05 m bis 5,70 m vorsieht.
Oberingenieur Zollinger hat Normalien aufgestellt, welche
eine Kronenbreite von 5,25 m im Damm, 5,4 m im
Erdeinschnitt und noch mehr im Felseinschnitt
vorsehen, was den Verhältnissen angemessen sein dürfte.

Dagegen ist jedenfalls den von Prof. Hennings
gemachten Aussetzungen bezüglich Ausführung des Bahnbaues

an den Lehnen der beidseitigen Zufahrtsrampen
zum Lötschbergtunnel, sowie betreffend Erstellung
einer genügenden Anzahl Ausweichen auf offener Strecke
zwischen den Stationen Rechnung zu tragen. Das mit
dem Lehnenbau verbundene Herausrücken der Linie
aus dem Berg in Verbindung mit der Erstellung von
Lehnenviadukten kann den Bahnbau nur verbilligen.
Die für die Zugskreuzungen bestimmten Ausweichen
sollten mindestens 350 Meter nutzbare Länge haben.
Es erscheint uns sodann auch ganz zweckmässig, den
Unterbau, namentlich die Erdarbeiten und das Mauerwerk,

wie es vom Unternehmersyndikat beabsichtigt
wird, so auszuführen, dass derselbe später mit einem
Minimalaufwand an Kosten für eine doppelspurige
Bahnanlage erweitert werden kann. Auch die Fun-
dationen der Kunstbauten, zum mindesten aber die
Expropriationen sollten von vornherein für eine
doppelspurige Bahnanlage ausgeführt werden.

Die Frage, ob die Doppelspur im grossen Tunnel
gleich von Anfang an zu erstellen sei, ist von Prof.
Hennings bejaht und sind die daherigen Mehrkosten
von ihm auf zirka 12 Millionen Franken veranschlagt
worden. Diese Frage ist unseres Erachtens
hauptsächlich eine finanzielle und wir möchten ihre Lösung
von der vom Bunde erwarteten, in Schreiben der
Regierungen der Kantone Bern, Baselland, Freiburg,
Neuenburg und Wallis vom 12. November/15. Dezember

1902 anbegehrten und durch den Bundesrat in den
Sitzungen der schweizerischen Bundesversammlung
vom 9. und 18. Dezember 1902 grundsätzlich in Aussicht
gestellten Bundessubvention abhängig gemacht sehen.
Ohne diese Bundeshülfe würde man sich mit der
Ausweiche in der Mitte des Tunnels von mindestens
500 m Länge bebelfen müssen.

Was sodann die Anregung von Prof. Hennings
betreffend die Erstellung zweier Zufahrtsstrassen zum
Südportal des grossen Tunnels und zum Bahnbau an
der Lehne des Rhonetals zwecks Zufuhr von
Baumaterialien und Lebensmitteln per Automobil anbelangt,
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so erscheint uns, im Gegensatz zu diesem Experten,
die Frage der Anlage einer Zahnradbahn von Gam-
pel nach Goppenstein der besondern Prüfung durch die
Bauunternehmung wert, da eine solche Bahn, sorgfältig
ausgebaut, die Verbindung des mittleren Wallis von
Saxon bis Visp mit Bern abkürzen würde. Die Finanzierung,

der Bau und Betrieb wären jedoch allein Sache
der Bauunternehmung, eventuell einer von ihr zu
gründenden besondern Gesellschaft.

Ein weiteres Erfordernis der Alpenbahn bildet die
Wasserversorgung der Stationen, auch im Hinblick
darauf, dass die Linie für Ausnahmsfälle für den Dampfbetrieb

eingerichtet sein muss. Kohlendepots können
unschwierig in Spiez oder Fruügen und in Brig
angelegt werden.

Endlich muss das Hauptaugenmerk auf die
Kraftbeschaffung für den elektrischen Betrieb des Tunnelbaues,

sowohl als nachher für den Bahnbetrieb
gerichtet werden. Hiefür liegt bereits eine Offerte der
Gesellschaft der vereinigten Kander- und Hagneckwerke

vom 26. März 1906 und nebstdem eine
Zusicherung der Verwaltung des Lonzawerkes im Kanton
Wallis vom 23. Januar 1904. vor.

Die elektrischen Installationen müssen selbstverständlich

von einem Umfang sein, welche einen
störungslosen Bahnbetrieb sichern.

2. Das Tracé.

Die Tracéfrage der Lötschbergbahn ist schon
anlässlich unserer Berichterstattung und Antragstellung
betreffend den Bau und Betrieb der Spiez-Frutigen-
Bahn vom 23. Januar 1899 Gegenstand eingehender
Erörterung gewesen. Wir gestatten uns der Kürze
halber darauf zu verweisen und heben nur folgendes
hervor :

Ingenieur Hittmann ist in dem auf unsere
Veranlassung hin unterm 4. Februar 1899 abgegebenen
Gutachten über die Spiez-Frutigen-Bahn zum Schluss
gekommen, dass an der projektierten Tallinie (wie sie
nun auch gebaut worden ist) festzuhalten sei, da
dieselbe eine zweckmässige Fortsetzung nach dem Lötsch-
berg gestatte und dabei den Bedürfnissen des
Lokalverkehrs gerecht werde. Dies im Gegensatz zu einer
gleich von Spiez aus, an dem rechtsseitigen Abhang
des Frutigtales ansteigenden Linie, welche zwar um
6 Kilometer kürzer geworden wäre, den Lokalverkehr
aber ganz unberücksichtigt gelassen hätte.

Infolgedessen ist die Spiez-Frutigen-Bahn als erstes
Teilstück der Lötschbergbahn und mit entsprechend
grösserm Kostenaufwand gebaut worden. Dieses
Unternehmen wird daher auch in das Unternehmen der
Lötschbergbahn einbezogen werden müssen. Die Linie
Spiez-Frutigen hat eine Betriebslänge von 13,433 m,
eine Maximalsteigung von 15,5 °/00 und einen Minimalradius

von 300 m. Oberingenieur Zollinger hat deren
Baukapital zu 3,430,530 Fr. angesetzt. Für den Umbau

und die Vergrösserung der Station Frutigen sind
nach ihm 600,000 Fr., für die Vermehrung des
Rollmaterials noch 244,490 Fr. und für die elektrische
Ausrüstung 602,160 Fr. aufzuwenden. Wir halten
zudem auch noch eine Oberbauverstärkung für notwendig,

da das Schienengewicht bei der Spiez-Frutigen-
Bahn nur 36 Kilogramm per Laufmeter beträgt.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Betreffend das Tracé der Linie Frutigen-Brig, von
der neuen Station Frutigen in der Widimatt bis Bahnhof

Brig, glauben wir füglich auf die Beschreibung
im technischen Bericht von Hittmann & Greulich 1901
verweisen zu können, da ja das Tracé mit 27 °/00
Maximalsteigung eine wesentlich andere Entwicklung
als dasjenige mit 27,5 °/00 nicht nehmen kann.

Die Ueberschreitung der Kander bei Kanderbrück
auf einem grössern Viadukt und Ersteigung der
östlichen Tallehne ist gegeben. Die Talstufe am Bühl
vor Kandersteg muss bei allen Projekten mit
Steilrampe durch eine Doppelschleife bei Mittholz erstiegen
werden. Das Nordportal des grossen Tunnels befindet
sich bei allen Projekten in der Nähe der Klus, auf
dem rechten Ufer der aus derselben herausschäumenden

Kander, am Fuss des Fisistockes. Der Lötsch-
bergtunnel ist, wie schon aus der Tabelle auf Seite
11 entnommen werden konnte, 13,735 m lang. Das
Südportal befindet sich bei Hasenleh im Lötschental,
unmittelbar oberhalb Goppenstein, auf dem rechten
Ufer der Lonza. Die Bahn übersetzt darauf sogleich
dieses Wildwasser, um auf dessen linken Ufer
meistens in Tunnels die schwierige Berglehne zu
durchfahren und zirka 250 m oberhalb Hohtenn den
Nordabhang des Rhonetales zu gewinnen und längs
demselben, teils offen, teils in Tunnels und über Viadukte
nach Brig hinunterzusteigen.

Nach dem vom Konsortium vorgelegten, jedoch in
verschiedenen Beziehungen verbesserungsbedürftigen
Projekt hat die Linie Frutigen-Brig eine- Baulänge von
58,775 m. Die durchschnittliche Steigung beträgt für
die Nordrampe rund 20,9 °/00, für die Südrampe
21,4 °/00. Die grösste Neigung im Haupttunnel beträgt
7 °/00. Stationen sind vorgesehen in Kandergrund,
Mittholz, Kandersteg, Goppenstein, Giesch und Lalden,
Haltestellen beir Felsenburg, in St. German und Briger-
bad, sowie, wie schon erwähnt, eine Ausweichstelle
im grossen Tunnel. Die kleinste Stationsentfernung
Frutigen-Kandergrund beträgt 3860 m, die grösste,
Kandersteg-Ausweiche im Tunnel, zirka 8760 m. Die
Länge einer jeden Stationshorizontale beträgt, laut dem
Bericht des französisch-schweizerischen Unternehmer-
Syndikates vom 30. April 1906, mindestens 450 m
und die Länge der Ausweichgeleise wenigstens 250 m
zwischen den Weichenschwellen. Jede Station erhält
wenigstens drei Geleise auf ihre ganze Länge. Die
Stationsgebäude sollen im Oberländer-Chaletstyl mit
angebauten Güterschuppen und Rampe von 20 m Länge
gebaut werden. Die beiden Tunnel-Kopfstationen
Kandersteg und Goppenstein werden mit 5 Hauptgeleisen
und grössern Aufnahmsgebäuden, Güterdiensteinrich-
tungen und den nötigen Remisen versehen. Eine jede
Station wird mit Wasser und jedes Dienstgebäude mit
elektrischem Licht versorgt.

Zu diesen Programmpunkten bemerken wir bloss,
dass die Länge der Zwischenstationen oder wenigstens
der Kreuzungsstationen zwischen den Spitzen der
Endweichen gemessen, im Minimum 450 m und die nutzbare

Länge des Ausweichgeleises 350 m betragen sollte.
In Frutigen und Brig sind, wie projektiert,

umfangreichere und in Kandersteg und Goppenstein einfachere
Anlagen für den Fahrdienst notwendig.

Eine nach diesen Grundsätzen erstellte Lötschbergbahn

dürfte die geforderte Leistungsfähigkeit besitzen
und insbesondere dürften bei einer solchen Anlage
die Fahrzeiten der Schnellzüge auf das tunlich kleinste
Mass reduziert werden können.

60*
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3. Die Baukosten. Bericht vom 30. April 1906, soweit den eigentlichen
Die Baukosten einer nach vorstehendem Baupro- Bahnbau ohne Grunderwerb betreffend aber mit

Mogramm auszuführenden Lötschbergbahn, Frutigen- bl ,ar mid. Geratschaften auf 78,137,300 Fr. veran-

Brig, mit 27 °/00 Maximalsteigung, jedoch mit einem fh]a?' Wir spezifizieren dieselben nach dem Schema

Minimalradius von 250 m, wurden von dem franzö- des eidgenössischen Eisenbahndepartements wie folgt:
sisch-schweizerischen Unternehmersyndikat in seinem

1. Unterbau:
Nordrampe (Brdarbeiten und Mauerwerk, Tunnels, Brücken und Durchlässe, Beschotterung, Weg-, Pluss

und Uferbauten) 19,955 m. Fr. 10,618,850.—
Grosser Tunnel, inkl. Installationen und Ausweichgeleise von 500 m.,

Nischen und Portale 13,735 » » 35,848,000. —
Südrampe, wie beir Nordrampe 25,085 » » 20,040,390. —

zusammen 58,775 m. Fr. 66,507,240. —
2. Oberbau, inkl. Legen desselben » 3,189,200. —
3. Hochbau und mechanische Stationseinrichtungen » 805,350. —
4. Telegraph, Signale, Bahnabschluss etc » 324,270. —

Total Bahnbau (D) Fr. 70,826,060.
Mobiliar und Gerätschaften (III) » 217,560.

Fr. 71,043,620.
Hiezu zirka 10% für Verschiedenes auf allen Positionen » 7,093,680.

Total Baukosten Fr. 78,137,300.

Das Syndikat hat nun in seinem vorerwähnten Be- gen in der Meinung, dass die Lieferung der elektri-
richt eine Offerte für die Ausführung obbezeichneter sehen Energie bis zu den Tunnelportalen durch die
baulichen Anlagen und Einrichtungen für eine ein- Bahngesellschaft zu erfolgen habe. Der Kostenvoran-
spurige Lötschbergbahn mit einer 500 m langen Aus- schlag gestaltet sich infolgedessen laut Finanzierungsweichstation

in der Mitte des Tunnels von 76 Millionen plan des kantonalen bernischen Initiativkomitees für
Franken eingereicht, ist aber im Laufe der Verhand- die Lötschbergbahn folgendermassen :

lungern damit auf 72 Millionen Franken zurückgegan-

I. Bahnanlage und feste Einrichtungen:
A. Organisation, Verwaltungskosten und technische Bauleitung Fr. 1,432,000.—
B. Verzinsung des Baukapitals » 2,881,200.—
0. Expropriationen » 1,261,800. —
D. Bahnbau:

1. Unterbau Fr. 66,491,230. —
2. Oberbau » 3,189,250. —
3. Hochbau und mechanische Einrichtungen » 604,500. —
4. Telegraph, Signale etc » 515,120.—

zusammen » 70,800,100.—
Summa I, Bahnanlage und feste Einrichtungen Fr. 76,375,100. —

II. Rollmaterial und elektrische Leitungen und Traktion :

1. Rollmaterial ohne Lokomotiven Fr. 1,900,000.—
2. Elektrische Anlagen mit Lokomotiven » 3,625,000. —

— — » 5,525,000.—
III. Mobiliar und Gerätschaften » 239,300. —
IV. Verschiedenes auf den Positionen D, Bahnbau und III, Material und Gerätschaften » 960,600. —

Total Baukosten Fr. 83,100,000. —

Zu. diesem Kostenvoranschlag ist zu bemerken :

Die Summe von I D, III und IV macht die Fo
Haftsumme von 72 Millionen Franken aus.

Ad I A. Organisations-, Verwaltungskosten und tech¬
nische Bauleitung.

Wir verweisen auf den technischen Bericht Hitt-
mann & Greulich 1901, pag. 18. Die Organisationsund

Verwaltungskosten betragen beim Lötschberg für
eine Bauzeit von 51/2 Jahren, per Bahnkilometer rund
24,400 Fr. Beim Arlberg betrugen sie für eine 41/2-jäh-
rige Bauzeit 25,000 Fr., beim Gotthard für eine 9%-
jährige Bauzeit 78,000 Fr. und beim Simplon für

eine 71/2-jährige Bauzeit rund 100,000 Fr. per
Bahnkilometer.

Ad I. B. Verzinsung des Baukapitals.

Auch hier verweisen wir auf die bezüglichen
orientierenden Bemerkungen im Bericht Hittmann & Greulich

und erwähnen nur, dass die Prioritätsaktien während

der Bauzeit und den zwei ersten darauffolgenden
Jahren zu 41/2 % verzinslich sind. In ihrer

Gesamtheit betragen die Kapitalzinse zirka 31/2°/0 der
Baukosten. Die Kapitalbeschaffungskosten stellen sich
auf zirka 61/2°/0 der Baukosten, also die gesamten
hieher gehörenden Verwendungen auf rund 10% des
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Baukapitals, wogegen sie beim Gotthard 16 °/0 und
beim Simplon zirka 12%% betragen haben.

Ad 1. C. Expropriationen.
Die Kosten für Grunderwerb beziehen sich auf eine

einspurige Bahnanlage und betragen im Durchschnitt
21,470 Fr. per Bahnkilometer. Wie bereits bemerkt,
halten wir es jedoch für rätlich, den Grunderwerb
gleich von vornherein für eine doppelspurige
Bahnanlage vorzunehmen, wofür der Einheitspreis per
Bahnkilometer annähernd verdoppelt werden muss. Wir
veranschlagen die daherigen Kosten, die Erwerbungen
ausserhalb des Bahngebietes für Schutzbauten,
Aufforstungen, Entschädigungen für Erschwernisse der
Waldwirtschaft inbegriffen, auf ungefähr 40,000 Fr.
per Bahnkilometer und stellen für O. Expropriationen
rund 2,350,000 Fr. in den Kostenvoranschlag ein.

Ad, D, 1. Unterbau.

a. Nord- upd Südrampe. Die Einheitspreise des
Unternehmersyndikates für die Erd- und Felsarbeiten,
sowie das Mauerwerk erscheinen uns annehmbar. Sie
betragen für erster©, Transporte inbegriffen, Nordseite

2 Fr. 75 per m3, Südseite 3 Fr. 35 per
m3, für Trockenmauerwerk, Nordseite 8 Fr. per
m3, Südseite 10 Fr. per m3 und für Mörtelmauerwerk,

Nordseite 19 Fr. per m3 und Südseite 22
Fr. per m3. Dagegen erscheint die Differenz zwischen
dem Kostenvoranschlag von Prof. Hennings und
demjenigen des Unternehmersyndikats für die gesamten
Unterbau-Arbeiten der beiden Zufahrtsrampen zum
grossen Tunnel, namentlich für die Südrampe zu gross.
Sie beträgt bei der Nordrampe zirka 1% Millionen
Franken und bei der Südrampe rund 5,400,000 Fr.,
ohne die Ansätze für Verschiedenes. Zur genauen
Ermittlung der Kosten für den Unterbau dieser beiden
Rampen ist die Aufstellung eines detaillierten
Bauprojektes im grossen Masstab (1:1000) unumgänglich
notwendig, und es hat daher der leitende Ausschuss
des Initiativkomitees, auf unsern Antrag hin, von der
Hingabe dieser Arbeiten à forfait an das
französischschweizerische Untemehmersyndikat Abstand genommen

und mit ihm vorläufig nur die vorerwähnten
Einheitspreise vereinbart.

Wir sind der Ansicht, dass bei Anwendung des
von Prof. Hennings befürworteten Lehnenbaues auf
den beiden Zufahrtsrampen ein© ganz bedeutende
Reduktion der Erd- und Felsmassen und damit auch
eine wesentliche Verminderung der Unterbaukosten —
wir schätzen sie auf ungefähr 3% Millionen Franken
— möglich sein sollte.

b. Lötschbergtunnel. Die Unterbauarbeiten für den
grossen Tunnel von 13,735 m Länge, inklusive
Ausweichstelle von 500 m in der Tunnelmitte', sowie 10 %
für allgemeine Unkosten und Verschiedenes, jedoch
ohne Beschotterung, sind vom Konsortium auf Fr.
39,323,000 veranschlagt. Das Konsortium hat aber die
Ausführung des Tunnels zu der Forfaitsumme von
37 Millionen Franken eingegangen, wovon erst noch 2

Millionen Franken für die Kraftbeschaffung in Abzug
kommen.

Ad D, 2. Oberbau.

Wir haben Schon in bezug auf die Leistungsfähigkeit
der Lptschbergbahn angedeutet, dass ein

möglichst kräftiger Oberbau ausgeführt werden sollte. Das
Konsortium sieht doppelköpfige Flussstahl-Schienen

auf Stühlen gelagert von 42 kg Gewicht per Laufmeter
vor. Auf eine Schienenlänge entfallen 16 Schwellen
auf offener Bahn und 18 Schwellen in den Tunnels.
Wir sind der Ansicht, dass gleich von Anfang an ein
schweres Schienenprofil, nämlich die Flussstahl-Vignol-
Schiene der schweizerischen Bundesbahnen von 45,93
kg per Laufmeter und mit 18 hölzernen Schwellen
per Schienenlänge von 12 m, sowohl für die offene
Strecke als für die Tunnels, welch' letztere sowieso
einen stärkern Oberbau verlangen,und mit entsprechend
starken Befestigungsmitteln in Aussicht genommen
werden sollte, namentlich in Anbetracht, dass diei
elektrischen Lokomotiven einen Achsdruck bis auf 18
Tonnen aufweisen können.

Das Konsortium berechnet den Einheitspreis für
den Oberbau, inklusive Legen desselben, sowie 10°/0
für allgemeine Unkosten und Verschiedenes, zu rund
3,500,000 Fr. Prof. Hennings rechnet hiefür nur Fr.
2,650,000. Bei Annahme einer totalen Geleiselänge von
77,000 m, Nebengeleise inbegriffen, reicht nach
angestellten Berechnungen eine Summe von 3,100,000
Fr. hin, um den stärkern Oberbau auszuführen. Der
Einheitspreis pro Laufmeter Geleise beträgt in
diesem Falle rund 40 Fr. 25. Hittmann & Greulich
haben ebenfalls ein schweres Schienenprofil gewählt,
nämlich den vom schweizerischen Eisenbahnverband
aufgestellten Typus 1 mit Schienen von 47 kg per m
und eisernen 71,7 kg schweren Schwellen. Sie
berechneten den Einheitspreis per Meter Geleise zu 41
Fr. 40.

im Interesse der Bahngesellschaft sollte die
Lieferung der Oberbaumaterialien der Bauunternehmung
abgenommen, also vom Forfaitvertrag ausgeschlossen
werden.

Ad D, 3. Hochbau.

Der Voranschlag des Unternehmersyndikates (Fr.
665,000 inklusive 10% für allgemeine Unkosten und
Verschiedenes) sowohl, als auch derjenige von Prof.
Hennings (800,000 Fr.) erscheint uns zu niedrig.
Hittmann & Greulich haben den Hochbau mit Einschluss
eines Verwaltungsgebäudes zu 1,268,000 Fr. devisiert.
Wir veranschlagen ihn zu 1,000,000 Fr.

Ad D, 4. Telegraph, Signale, Verschiedenes.

Eine Erhöhung dieses Postens auf 350,000 Fr.
gegenüber dem Voranschlag von Prof. Hennings im
Betrage von 240,000 Fr. erscheint uns gerechtfertigt.

Ad II. Rollmaterial und elektrische Installationen.
Für das Rollmaterial ohne die elektrischen

Lokomotiven rechnet Oberingenieur Zollinger 1,900,000 Fr.,
Prof. Hennings ebensoviel, jedoch inklusive Mobiliar
und Gerätschaften. Wir entscheiden uns für den
Kostenvoranschlag Zollinger.

Die elektrische Ausrüstung mit Lokomotiven, aber
mit Ausschluss der Zentralen, werden von Oberingenieur

Zollinger zu 3,625,000 Fr. veranschlagt. Davon
entfallen auf die Kraftzuleitungsanlagen, wie erwähnt,
2,000,000 Fr. Es bleiben demnach für die Traktion
1,625,000 Fr., was für die Anschaffung von 12 elektrischen

Lokomotiven und von 2 Reserve-Dampflokomotiven
grössten Gewichtes genügen sollte.

Ad III. Mobiliar und Gerätschaften.
Der daherige Ansatz des Unternehmersyndikates

beträgt mit 10% für allgemeine Unkosten und Ver-
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schiedenes rund 263,000 Fr. Hittmann & Greulich Aul Grund vorstehender Erwägungen setzen wir
haben hiefür 185,000 Fr. ausgesetzt und wir sind den Kostenvoranschlag der Lötschbergbahn schliess-
der Ansicht, dass mit 220,000 Fr. auszukommen sein lieh wie folgt fest:
wird. Baulänge Fruligen-Brig rund 59,000 m.

1. Bahnanlage und feste Einrichtungen:
A. Organisations- und Verwaltungskosten Fr. 1,432,000. —
B. Verzinsung des Baukapitals » 2,881,200. —
C. Expropriationen » 2,350,000. —
D. Bahnhau:

1. Unterbau Fr. 63,000,000. —
2. Oberbau » 3,100,000. —
3. Hochbau » 1,000,000. —
4. Telegraph, Signale, Verschiedenes » 350,000.—

» 67,450,000. —
Summa I, Bahnanlage und feste Einrichtungen Fr. 74,113,200.—

II. Rollmaterial und elektrische Leitungen und Traktion:
1. Rollmaterial, ohne Lokomotiven Fr. 1,900,000. —
2. Elektrische Anlagen, mit Lokomotiven » 3,625,000. — '

» 5,525,000. —
III. Mobiliar und Gerätschaften » 220,000. —
IV. Unvorhergesehenes, zirka 7 % von I» H und III hievor, ohne Lötschbergtunnel ...» 3,141,800.—

Total Baukosten Fr. 83,000,000. —
Per Bahnkilometer rund Fr. 1,406,800. —.

Nach Hittmann & Greulich betragen die Gesamtkosten der Gotthardbahn auf der Bergstrecke Erstfeld-
Biasca per Bahnkilometer rund Fr. 1,548,500. —.

4. Rentabilität.

Die unter Kapitel III, 5 hievor zitierten Experten
haben die Rentabilität der Berneraipenbahn nachgewiesen

und sind mit Ausnahme der internationalein
Experten Colombo, Garnir und Pontzen zum Schlüsse
gelangt, dass eine Lötschbergbahn mit 27 %o
Maximalsteigung vor einer Wildstrubelbahn mit 25 °/00 in
wirtschaftlicher Beziehung den Vorzug verdient.

Wir haben auf Grundlage der Zollinger'schen
Annahmen für den Verkehr im Jahre 1914 ebenfalls eine
Vergleichung zwischen den hauptsächlichsten Lötsch-
berg- und Wildstrubelprojekten in bezug auf ihre
Verkehrsverhältnisse und Rentabilität vorgenommen und
die Resultate derselben in der in Beilage mitfolgenden
Tabelle zusammengestellt. Auch diese Zusammenstellung,

deren Berechnungen ohne jede Voreingenommenheit
und unter Berücksichtigung aller massgebenden

Faktoren und uns zur Verfügung stehenden Angaben
angestellt worden sind, zeigt, dass die Lötschbergbahn

mit 27 °/00 Maximalsteigung jede andere Linie
in eisenbahnwirtschaftlicher Beziehung übertrifft.

Ein solches Ergebnis ist hauptsächlich zweien
Faktoren zuzuschreiben : Der grössern Betriebslänge bei
den einen Projekten, welche einen Verkehrsausfall für
den Transitverkehr und auch eine grössere Fährzeit
zur Folge haben und den grössern Baukosten bei den
andern Projekten.

Ein jedes Projekt aber, das eine Schmälerung des
Verkehrs einer Berneralpenbahn zur Folge hat,
erscheint uns verwerflich, ebenso ein jedes Projekt, dessen

Kostenaufwand eine angemessene Verzinsung nicht
zu garantieren vermag und eine grössere Anforderung
an den Staat Bern stellt, als sie durch das Subventionsgesetz

vom 4. Mai 1902 normiert worden ist.
Es erübrigt uns nun noch, die Stellungnahme des

Kantons Bern zu den schweizerischen Bundesbahnen
kurz zu berühren:

Die Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen

hat es sich angelegen sein lassen, uns in
letzter Stunde das Resultat ihrer Untersuchungen
über die Rentabilität der Lötschbergbahn zur Kenntnis

zu bringen. Sie hat uns die Kopie eines am
8. Juni 1906 an den leitenden Ausschuss des bernischen
Initiativkomitees gerichteten Schreibens Übermacht, in
welchem sie die Grundlagen ihrer in drei Beilagen
enthaltenen Berechnungen auseinandersetzt. Wir
teilen dieselben hier in aller Kürze mit:

Die S. B. B. hat die Verkehrszone der
Lötschbergbahn nach der kürzesten Route ermittelt, hält
jedoch dafür, dass zur Beurteilung der tatsächlichen
Rentabilität eine Berechtigung des neuen Unternehmens

nicht bestehe, die Anwendung dieses Grundsatzes

zu verlangen. Vielmehr treffe hier Art. 21 des
Bundesgesetzes betreffend das Tarifwesen der
schweizerischen Bundesbahnen vom 27. Juni 1901 zu, welche
eine Verpflichtung zu einer billigen Verkehrsteilung
ausschliesse, soweit dadurch wichtige Interessen der
Bundesbahnen verletzt werden. Eine solche Verletzung
liege hier vor, indem der grösste Teil des nach dem
Prinzip der kürzesten Linie der Lötschbergbahn
zufallenden Verkehrs den Linien der Bundesbahnen und
der Gotthardbahn, welche vom 1. Mai 1909 an auch
Bundesbahn sein werde, entzogen werde.

Zur Ermittlung der Verkehrszone hat die Verwaltung

eine Linie Scherzligen-Spiez-Frutigen-Brig von 80
km Betriebslänge zugrunde gelegt und angenommen,
dass die Lötschbergbahn berechtigt sei, für die«
Bergstrecke Frutigen-Brig einen gleich hohen Distanzzuschlag

wie die Gotthardbahn, nämlich von 38x/2%
und für « das neueste ausgearbeitete Projekt von
33 °/00 » gegenüber Gotthard 27 °/00, gestützt auf die
allgemein übliche Berechnung der Tarifkilometer,
ferner noch einen solchen Zuschlag von 6 km zu
machen. Sie erhält so eine Tarifkilometerlänge von 80-)-
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22—j-6 108 km und die Gesandt! is Lan z Scherzligen-
Brig-Iselle transit von 108—)—44 152 km.

Dabei habe sie im Einzelnen ermittelt, welche Quoten

der verschiedenen in Betracht fallenden
internationalen und direkt schweizerischen Verkehre für die
Lötschbergbahn gewonnen werden können und welches
der Lokalverkehr derselben sein werde. Auch die
Gewinnung neuer Verkehre sei berücksichtigt. Sie
bemerkt jedoch, dass der Platz Basel bei dieser Berechnung

nicht in die Verkehrszone falle.
Gemäss den bisherigen Erfahrungen bei den S. B. B.

macht die Generaldirektion sodann für die
Betriebseinnahmen folgende Annahmen:

Für den Personenkilometer 5,2 Cts.,
für den Gütertonnenkilometer 6,1 Cts.,
für das Gepäck 8 % des Ertrages aus dem

Personentransport,
für die Tiere 5 % des Ertrages aus dem Güter¬

verkehr.
Die jährliche Verkehrsvermeihrung für den

Personenverkehr wird zu 4 %, für den Güterverkehr, gleich
wie Zollinger, zu 3 % angenommen.

Ferner werden die Distanzzuschläge der Bern-
Neuenburg-Bahn und der Neuenburger-Jurabahn zum
Vorteil der Lötschbergbahn fallen gelassen.

Die Betriebskosten seien auf Grund des
Dampfbetriebes berechnet. Bezüglich der Einführung des
elektrischen Betriebes lägen noch keine Erfahrungen
vor; die Gutachten der Elektriker seien mit Vorsicht
aufzunehmen.

Das Ergebnis der Berechnungen der Generaldirektion
der S. B. B. ist nun folgendes :

Scherzligen-Spiez-Frutigen-Brig, 80 km.

Betriebseinnahmen.

Einnahmen aus dem Personentransport
» » » Gepäcktransport
» » » Gütertransport
» » » Tiertransport

Summa Transporteinnahmen
Einnahmen aus Pacht- und

Mietzinsen u. dgl. 2000 Fr
Total der Einnahmen

aufgerundet
oder per Bahnkilometer Fr. 63,575. —.

Fr. 2,639,520. —
211,161.60

» 1,978,156.25
96,968. 45

Fr. 4,925,806. 30

» 160,000. —
Fr. 5,085,806.

5,086,000.

Betriebsausgaben

Fr. 90,000.
» 630,000.
» 932,400.
» 1,585,000.
» 461,000.

Allgemeine Verwaltung
Unterhalt und Aufsicht der Bahn
Expeditions- und Zugsdienst
Fahrdienst
Verschiedene Ausgaben

Total der Ausgaben Fr. 3,698,400.
oder per Bahnkilometer Fr. 46,230. —.

Betriebskoeffizient — 72,7%.

Bechnungsabschluss.

Betriebsteinnahmen Fr. 5,086,000.
Betriebsausgaben » 3,698,400.

Ueberschuss der Einnahmen Fr. 1,387,600.

Uebertrag Fr. 1,387,600.
Hievon ab :

Mehreinlage in den Erneuerungs-

f I Einlage Fr. 160,000. —îonas { Entnahme » 138,000. —
» 22,000.

Uebertrag Fr. 1,387,600.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Bleiben zur Verzinsung des Anlage¬
kapitals von 83,000,000 Fr. Fr. 1,365,600.—

Die Bundesbahnverwallung bemerkt dazu noch,
dass der Betrag der Betriebsausgaben für das Lötsch-
bergbahnprojekt mit 27 %0 bei einer Beitriebslänge
von 82 km sich in den Rubriken Expeditions- und
Zugsdienst und Fahrdienst, zusammen um 236,400 Fr.
ermässige ; sie unterlässt es jedoch, die Betriebseinnahmen

für diese Mehrlänge von 2 km zu erhöhen. Der von
ihr ermittelte Ueberschuss beträgt sonach 1,602,000 Fr.,
während er logischerweise rund 1,729,000 Fr. betragen

müsste.
Aus der Rentabilitätsberechnung der S. B. B. lasst

sich zunächst für die von ihr bestimmte reduzierte
Verkehrszone auf das Jahr 1914 ein Personenverkehr
von 634,500 Reisenden (Zollinger 426,580) und ein
Güterverkehr von 405,360 Tonnen (Zollinger 680,000)
herausrechnen. So zufriedenstellend dieses Resultat
für den Personenverkehr ist, so wenig ist dasselbe
für den Güterverkehr. Die Bundesbahnen nehmen den
Platz Basel für sich in Beschlag, halten es aber
immerhin für angezeigt, auch eine Berechnung, gleiche
Distanz wie bei der Gotthardbahn vorausgesetzt, für
die Relation Basel-Mailand und hälftige Teilung dieses
bedeutenden Transitverkehrs aufzustellen, wodurch sie
eine Gesamtbetriebseinnahme für 80 km von 5,446,000
Fr., oder 68,075 Fr. per Bahnkilometer, also für 82
Kilometer von im ganzen rund 5,582,000 Fr. erhält. Für
diese verbesserte Rechnung ist der Abschluss folgender:

Betriebseinnahmen Fr. 5,582,000
Betriebsausgaben „ 3,462,000

Ueberschuss der Einnahmen Fr. 2,120,000
Betricbskoeffizieiit zirka 62 %•

Mehreinlage in den Erneuerungsfonds „ 22,500

Bleiben zur Verzinsung des
Anlagekapitals Fr. 2,097,500

Wir bemerken hiezu noch, dass bei den
Betriebsausgaben die Hauptdifferenzen zwischen der Berechnung

der S. B. B. und derjenigen von Oberingenieur
Zollinger in den Rubriken Unterhalt und Aufsicht der
Bahn und Fahrdienst bestehen. Den Einheitspreis der
S. B. B. für Unterhalt und Aufsicht der Bahn von
7875 Fr. per Bahnkilometer finden wir entschieden
zu hoch. Derselbe passt wohl für die doppelspurige
Gotthardbahn mit mehr als 20-jährigem Betrieb, nicht
aber für eine neue Linie, wenigstens nicht für die
ersten Jahre. Was ferner den Fahrdienst anbelangt,
so berechnet die schweizerische Bundesbahnverwaltung

bei Dampfbetrieb den Lokomotivkilometer zu
113 Cts. Die Einführung des elektrischen Betriebes
bei der Lötschbergbahn, welche unter sehr günstigen
Verhältnissen erfolgen kann, gestattet aber die
Annahme eines wesentlich niedrigeren Einheitspreises,
wie er von Oberingenieur Zollinger angenommen worden

ist.
Wenn die S. B. B. in ihrer Eingabe an das Initiativkomitee

schliesslich das Gutachten Zollinger in be-

zug auf das finanzielle Resultat der Lötschbergbahn
61
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als zu optimistisch ansehen und eine heutige Anhand-
nahme ihrer Ausführung als verfrüht bezeichnein, so
kommt uns dies, angesichts ihres in den, den Kanton
Bern betreffenden Eisenbahnangelegenheiten bisher
eingenommenen Standpunktes, nicht unerwartet. Wenn
sie dagegen den ihr und der Gotthardbahn erwachsenden

jährlichen Nettoausfall zu 21/2 bis 3 Millionen
beziffern und eine derzeitige Inangriffnahme der
Lötschbergbahn so wenig im finanziellen Interesse des
Kantons Bern als in demjenigen der Schweiz erachten,
so müssen wir diese Aeusserungen als hyperbolisch
und von einem zu engherzigen Geschäftsgeist getragen

bezeichnen. Will sich die Verwaltung der
schweizerischen Bundesbahnen mit den schweizerischen
Interessen identifizieren, so darf sie auch die
volkswirtschaftliche Bedeutung einer Lötschbergbahn für
den Kanton Bern und die nächstliegenden mitinteressierten

Kantone nicht unterschätzen. Di© Lötschbergbahn

ist für den Kanton Bern eine Lebensfrage, deren
Lösung ehestens an die Hand genommen werden muss
und die Rentabilitätsberechnung der Generaldirektion
hat uns in der Ueberzeugung bestärkt, dass dieses
Unternehmen ein durchaus lebensfähiges ist. Die
Lötschbergbahn mag anfänglich vielleicht die erwartete

Rendite nicht aufweisen, aber die Vorbedingungen
hiezu sind bei Ausführung des von uns vorgeschlagenen

Projektes in hohem Masse vorhanden. Dagegen
wird sie jedenfalls schon von Anfang an einen ganz
bedeutenden Einfluss auf die volkswirtschaftliche!
Entwicklung unseres Kantons auszuüben vermögen.

Der Zeitpunkt der Ausführung der Lötschbergbahn
ist gekommen und wir sind fest überzeugt, dass
dieselbe unserm Vaterlande zum Wohl und unserrn Kanton

zur Ehre gereichen wird.

V. Forfaitvertrag und Finanzvertrag.

Ein französisches Unternehmersyndikat, bestehend
aus den Herren F. Allard, L. Coiseau, A. Couvreux,
J. Dollfuss, A. Duparchy, L. Wiriot und Chagnaud,
sowie das Bankhaus J. Loste & Cie., sämtlich in
Paris, reichten am 6. August 1904 dem Präsidenten
des bernischen Initiativkomitees für die Lötschbergbahn

eine vorläufige Offerte für den Bau und die
Finanzierung des Berneraipendurchstichs ©in und
gaben die Absicht kund, vollständige Projektstudien aus
den vorhandenen Plänen und Akten, sowie im Terrain
vorzunehmen, zum Zwecke, innerhalb 6 Monaten eine
verbindliche Offerte einzureichen. Gleichzeitig suchten

dieselben um die Zusicherung nach, der
Regierungsrat möchte während dieses Zeitraumes von keiner

andern Seite Vorschläge, welche diese Angelegenheit

beträfen, annehmen. Der Regierungsrat entsprach
dem Gesuch durch Beschluss vom 10. August 1904,
behielt sich jedoch das Recht vor, über diese Studien
gegen Rückerstattung der vom Konsortium gehabten
Auslagen zu verfügen für den Fall, dass ein Abschluss
in der Angelegenheit mit demselben nicht zustande
kommen sollte.

Am 27. Dezember 1904 schloss darauf der leitende
Ausschuss des Initiativkomitees mit dem Bankhaus
Loste & Cie. in Paris eine Uebereinkunft ab, in
welcher die Bedingungen für die technischen und
finanziellen Studien des Berneraipendurchstichs behufs An-
handnahme der Bauarbeiten, sowie behufs finanzieller
Organisation des Unternehmens festgesetzt wurden.

Zur Einreichung einer Bauofferte à forfait und eines
Finanzierungsvorschlages ward dem Konsortium eine
Frist bis 30. Juni 1905 eingeräumt und dasselbe
verpflichtet, sowohl für eine Lötschbergbahn als für eine
Linie durch den Wildstrubel, für elektrischen- und
Dampfbetrieb, Vorschläge zu machen. Bezüglich der
weitem, durch den Verlauf der Verhandlungen nun
überholten Bedingungen verweisen wir der Kürze halber

auf die Uebereinkunft selbst. Der Regierungsrat
hat dieselbe durch Beschluss vom 27. Dezember 1904
genehmigt.

Wie aus dem Zirkular des leitenden Ausschusses
des Initiativkomitees vom 9. Mai 1906 bekannt,
verzögerte sich die Ablieferung der Operate des Konsortiums.

Dieselben langten erst im Laufe des Monates
November und Dezember ein. Sie bezogen sich auf
zwei Lötschbergprojekte, 33 °/00 und 15 °/00, sowie ein
Wildstrubelprojekt 15 °/00, ein jedes für elektrischen-
und Dampfbetrieb und ein jedes derselben wiederum
für eine einspurige und ein© doppelspurige Bahnanlage.

Das Nähere hierüber haben wir bereits mitgeteilt
und ist dem Bericht Zollinger zu entnehmen. Seither
sind die Offerten durch die Eingaben des Konsortiums
vom 12. und 30. April 1906 für die Lötschbergprojekte
29,5 °/00, beziehungsweise 27 °/00 mit elektrischem
Betrieb ergänzt worden, sodass also im ganzen 18
verschiedene Offerten vorgelegt worden sind. Die Wahl
des Initiativkomitees fiel auf das letztgenannte Projekt,
für welches sowohl ein Bedingnisheft als ein
Bauvertragsentwurf aufgestellt wurden. Beide Vorlagen sind
an Konferenzen vom 24., 25. und 26. Mai abhin in
Bern durchberaten und bereinigt worden und ward! am
letztgenannten Tage zwischen Parteien ein Vorvertrag
für den Bahnbau abgeschlossen, welcher folgender-
massen lautet:

« Berne, le 26 mai 1906.

« A la suite de nos conférences des 24, 25 et 26 mai
1906, à Berne, nous avons arrêté le contrat et le
cahier des charges pour l'entreprise de la percée des
Alpes bernoises, pour le chemin de fer de Frutigen
à Brigue, par le Lœtschberg, suivant notre projet du
30 avril 1906, en déclivités de 27 %»• Nous sommes
tombés d'accord sur ces pièces. En ce qui concerne
le montant du forfait, il a été convenu ce qui suit:

« La dépense totale, y compris l'évitement de
500 mètres au milieu du grand souterrain, a été évaluée
à 74 millions, étant entendu que dans ce chiffre le
grand souterrain du Lœtschberg figurerait pour 37
millions. Les rampes représenteraient ainsi une somme
de 37 millions.

« La dépense de 37 millions pour le grand
souterrain correspond à un forfait.

« La dépensé de 37 millions pour les rampes ne
sera arrêtée définitivement qu'au fur et à mesure de
la production des projets définitifs, dont les quantités
seront pour le détail estimatif affectées des prix
unitaires de notre projet du 30 avril 1906 ; ces prix
feront l'objet d'une série de prix annexée au contrat
de construction.

« Les économies réalisées dans l'estimation ainsi
faite seront acquises à la compagnie à créer dans la
proportion de 75 °/o, et à l'entreprise dans la proportion
de 25 °/o, étant convenu que pour le dépassement
au-delà de 37 millions, il restera à la charge de
l'entreprise.
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« L'électricité dans les limites des puissances maximum

arrêtées entre nous sera mise gratuitement à la
disposition de l'entreprise aux bornes des transformateurs.

En échange, l'entreprise abandonnera sur
l'ensemble des travaux une somme de deux millions.

«Pour le syndicat franco-suisse:

« signé : J. Loste & 0ie. Dollfuss.
L. Coiseau. Chagnaud.

« D'accord sous réserve de ratification par le
gouvernement et le Grand Conseil du canton de Berne.

« signé : Kunz, conseiller d'Etat.

« Approuvé sous réserve de ratification par la
commission cantonale d'initiative.

« signé : Hirter. »

Der Finanzvertrag stützt sich auf folgendes vom
leitenden Ausschuss des Initiativkomitees mit dem
Bankhaus J. Loste & Cie. am 2. Juni 1906 in Bern
vereinbarte Finanzprogramm :

1. Anlagekapital.
*

Baukapital Fr. 83,000,000
Emissionskosten, Kursdifferenzen,

Zinsausfall » 5,500,000
Betriebskapital » 500,000

Total Anlagekapital Fr. 89,000,000

2. Finanzierung, ohne Staatsgarantie.

Aktienkapital.
Subventionsaktien Fr. 21,000,000
Prioritätsaktien » 24,000,000

pr. 45,000,000
Obligationenkapital.

I. Hypothek à 4 % Fr. 29,000,000
II. Hypothek à 4Va% » 15,000,000

» 44,000,000

Total Anlagekapital wie oben Fr, 89,000,000

Dem Zirkular des leitenden Ausschusses des
Initiativkomitees an die Mitglieder desselben vom 2. Juni
1906 ist zu entnehmen, dass für die erste Hypothek
eine Anleihensdauer von 60 Jahren, nach 10 Jahren
mit Rückzahlung in jährlichen, gleichmässigen,
Verzinsung und Amortisation umschliessenden Raten, in
Aussicht genommen ist. Dem Schuldner steht indes
das Recht zur Kündigung nach 10 Jahren zu.

Die zweite Hypothek, für welche die bernischen
Staatsinstitute die Uebernahme zugesichert haben, soll
vorderhand mit 41/2 °/0 verzinst werden. Nach den
Berechnungen des Ausschusses gelangt sie jedoch
voraussichtlich erst für die zwei letzten Baujahre zur
Auszahlung, so dass, falls die Verhältnisse des
Geldmarktes sich bis dahin günstiger gestalten sollten,
es immer noch möglich sein wird, dieselben
auszunützen.

Das Bankhaus Loste & Cie. verpflichtet sich überdies

für den Fall, dass der grosse Lötschbergtunnel

doppelspurig gebaut wird, das über die Bundessubvention

hinausgehende Kapital in Prioritätsaktien zu
beschaffen.

Die Prioritätsaktien erhalten, wie schon erwähnt,
während der Bauzeit und den zwei ersten darauffolgenden

Jahren einen Bauzins von 4 °/0, nachher eine
Verzugsdividende von 4J/2 % und nach Ausrichtung
von 4 °/0 an die Subventionsaktien einen Anteil am
Reingewinn im Verhältnis des Kapitals auf beide
Kategorien verteilt.

Das bernische Initiativkomitee für die Lötsehberg-
bahn hat in seiner Plenarsitzung vom 4. Juni 1906 den
Forfaitvertrag und vorstehendes Finanzierungsprogramm

mit 54 gegen 3 Stimmen gutgeheissen und
folgenden Beschluss gefasst:

« Das bernische Initiativkomitee für die L.-B.-Bahn,
« in Erwägung,

« 1. dass das vom engern Ausschuss vorgelegte und
« von bewährten Fachmännern befürwortete Projekt eines
« bernischen Alpendurchstiches durch den Lötschberg in
« technischer, finanzieller und volkswirtschaftlicher Be-
« ziehung unter den verschiedenen Projekten eines berni-
« sehen Alpendurchstiches am besten entspricht;

«5. dass sich dasselbe innert den vom Gesetz vom
« 4. Mai 1902 aufgestellten Grenzen bewegt und eine
« weitergehende als die dort vorgesehene finanzielle Be-
« teiligung des Staates nicht erheischt,

« beschliesst:

« Es wird den Staatsbehörden das vom leitenden
« Ausschuss des Initiativ-Komitees vorgelegte Bauprojekt
« und Finanzprogramm grundsätzlich zur Annahme und
« weitern Ausführung empfohlen. »

Wir bemerken :

Ad Bauvertrag. Derselbe wird als Grundlage des
definitiven Bauvertrages von uns zur Genehmigung
unter Vorbehalt empfohlen. Er entspricht dem von
uns in vorstehenden Ausführungen vertretenen Standpunkt,

insofern darin ausdrücklich auch noch ein
Minimalradius von 300 m und ein stärkerer Oberbau,
eventuell die Ausscheidung der letztern Position aus
dem Forfaitvertrag vorbehalten wird.

Wir beantragen ferner, es sei der Regierungsrat zu
ermächtigen, den definitiven Bauvertrag zu genehmigen,

unter Wahrung der Interessen der einheimischen
Berufsleute und Arbeiter in bestmöglicher Weise.

Ad Finanzvertrag. Wir beantragen auch hier, es
sei der Regierungsrat zu ermächtigen, den definitiven
Finanzvertrag zu genehmigen.

VI. Aktienbeteiligung des Staates und Finanz¬
ausweis.

Nach Massgabe von Artikel 4 des Gesetzes vom
4. Mai 1902, betreffend die Beteiligung des Staates
am Bau und Betrieb von Eisenbahnen, beteiligt sich
der Staat Bern am Bau der Lötschbergbahn durch
Uebernahme von Aktien im Betrage von 25 °/0 des

Anlagekapitals der Linie Frutigen-Brig, jedoch höchstens

mit 171/2 Millionen Franken. Der Grosse Rat
ist ermächtigt, die Bedingungen für diese Beteiligung
festzusetzen und alle für die Ausführung des
Unternehmens erforderlichen Massregeln zu beschliessen.
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Die Beteiligung des Staates ist gemäss Finanzprogramm

in Subventions- oder Stammaktien vorgesehen.
Von den 21 Millionen Franken werden alsdann noch
3J/ä Millionen Franken durch weitere Interessenten an
der Lötschbergbahn aufzubringen sein. Ais solche
sind namentlich die an den Zufahrtslinien liegenden
Gemeinden und verschiedene interessierte Transportanstalten

zu betrachten. Der leitende Ausschuss des
Initiativkomitees hat denn auch bereits die zur
Erlangung dieser Subventionen nötigen Schritte eingeleitet.

Die Aktienbeteiligung von I'D/2 Millionen Franken
wird dem Staat Bern eine, wenn auch nicht
dominierende Stellung wie bei den andern Dekretsbahnen,
so doch ein solches Gewicht in der Lötschbergbahn-
Gesellschaft sichern, dass er bei allen wichtigern
Beschlussfassungen der Aktionärversammlung, für welche
die Gesellschaftsstatuten eine Beschränkung des absoluten

Stimmenmehrs vorsehen, den Ausschlag geben
kann.

Die wirtschaftlichen Vorteile aber, welche dem Staat
Bern durch die Lötschbergbahn zufallen werden und
die durch das Subventionsgesetz vom 4. Mai 1902
ausgesprochene Genehmigung des Bernervolkes
erleichtern die ihm zugedachte Aufgabe ganz wesentlich.

Wir beantragen daher, der Grosse Rat möchte die
in Art. 4 des genannten Gesetzes vorgesehene
Aktienbeteiligung des Staates Bern von 171/2 Millionen Franken,

eingeteilt in 35,000 Stammaktien à 500 Fr., unter
Vorbehalt der einschlägigen Bestimmungen dieses
Gesetzes, aus der Vorschuss-Rechnung bewilligen und
den Regierungsrat ermächtigen, den Finanzausweis als
geleistet anzuerkennen, sobald der Finanzvertrag
perfekt und das Subventions-Aktienkapital die im Finanzvertrag

vorgesehene Summe von 21 Millionen Franken

erreicht haben wird.

VII. Die Lötsehbergbahngesellschaft.

Der Bau und Betrieb der Lötschbergbahn ist auf
Grundlage der Konzession und des Finanzvertrages
durch die zu bildende Aktiengesellschaft zur Ausführung

zu bringen.
Zunächst muss daher die Konstituierung der

Gesellschaft nach den im Bundesgesetz über das
Obligationenrecht vom 14. Juni 1881 hiefür aufgestellten
Vorschriften stattfinden. Dazu gehören hauptsächlich
die Einzahlung der ersten 20 °/0 auf die Aktien und
die Genehmigung der Statuten, welch' letztere wieder
die Uebertragung der Konzession der Lötschbergbahn
auf die Gesellschaft bedingt.

Wir bemerken hiezu :

Die Konzession datiert vom 23. Dezember 1891.
Sie wurde einem Initiativkomitee zuhanden einer zu
bildenden Aktiengesellschaft für den Bau und Betrieb
einer Eisenbahn von Frutigen durch den Lötschberg
nach Visp erteilt, durch Bundesbeschluss vom 26. März
1897 dahin abgeändert, dass der südliche Endpunkt
der Bahnlinie von Visp nach Brig verlegt wurde,
durch Bundesbeschluss vom 23. Dezember 1899 auf
den Kanton Bern, für sich oder zuhanden einer zu
bildenden Aktiengesellschaft übertragen und zugleich
die in Art. 5 vorgesehene, erstmals durch Bundesrats-
beschluss vom 10. Januar 1896 erstreckte Frist zur
Erreichung der vorschriftsmässigen technischen und

finanziellen Vorlagen, sowie eventuell der Gesell-
schaftsstatutein um weitere 4 Jahre, das heisst bis
zum 28. Dezember 1903, verlängert. Eine neue
Fristverlängerung erfolgte alsdann durch Bundesbeschluss
vom 19. Dezember 1904 bis zum 28. Dezember 1907.
Endlich erfuhr die Konzession der Lötschbergbahn
durch Bundesbeschluss vom 30. März 1906 eine Aen-
derung und Ergänzung in bezug auf die Taxen,
indem Art. 15, 17, 18, 19, 20 und 21 der Konzession
aufgehoben und durch die Bestimmungen der Art. 8

(ohne das zweitletzte Alinea), 9, 11, 13 (ohne das 5.

Alinea), 14, 16, 17, 18, 19, 22 und 23 des
Bundesgesetzes vom 27. Juni 1901 betreffend das Tarifwesen
der schweizerischen Bundesbahnen ersetzt wurden.
Indem wir der Kürze halber auf das Gesetz selbst
verweisen, heben wir nur den Zweck dieser Konzessionsänderung

hervor, der darin besteht, die Taxen für
die Talstrecken denjenigen der schweizerischen
Bundesbahnen gleichzustellen und für die' Bergstrecken
einen angemessenen Taxzuschlag zu erhalten.

Für die Statuten der Aktiengesellschaft Lötschbergbahn

liegt ein Entwurf vor. Dessen hauptsächlichste
Bestimmungen sind:

Die Lötsehbergbahngesellschaft hat zum Zweck
a. den Bau der Linie Frutigen-Brig;
b. die Erwerbung der Linie Spiez-Frutigen, nebst zu¬

dienender Konzession ;

c. den Betrieb der ganzen Linie Spiez-Frutigen-Brig
auf Grundlage der Konzession, des Gesetzes vom 4.
Mai 1902 betreffend Beteiligung des Staates am Bau
und Betrieb von Eisenbahnen, sowie des Finanzvertrages.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Bern. Das
Gesellschaftskapital ist auf 45 Millionen Franken,
bestehend in 48,000 Prioritätsaktien und 42,000 Stammaktien,

je à 500 Fr. festgesetzt. Die weiter erforderlichen

Geldmittel werden auf dem Anleihenswege
gemäss Finanzvertrag beschafft. Die von Seite des Staates

an die Projektstudien geleisteten Vorschüsse sind
von der ersten Einzahlung auf seine Aktien in Abzug
zu bringen. Für Beschlüsse der Generalversammlung
betreffend Ausdehnung des Bahnnetzes, Veräusserung
desselben, sowie Fusion mit andern Transportanstalten
und betreffend Statutenänderungen ist eine Mehrheit
von 2/3 der in der Versammlung anwesenden Stimmen
und zum Auflösungsbeschluss eine Mehrheit von 3/i
erforderlich. Ueberdies muss diese letztere Mehrheit
mehr als die Hälfte des ganzen Aktienkapitals
repräsentieren.

Der Verwaltungsrat besteht aus 17 bis 21 Mitgliedern,

wovon 10, beziehungsweise 12 Schweizerbürger
und im Kanton Bern domiziliert sein müssen.
Derselbe wählt einen Direktor, eventuell mehrere Direktoren.

Der Statutenentwurf sieht ferner die durch die
Konzession vorgeschriebene Aeuffnung eines Erneuerungsfonds

für Oberbau, Rollmaterial, Mobiliar und
Gerätschaften, sowie eines Reservefonds vor.

Das Bundesgericht ist als Schiedsgericht zur
Beurteilung aller, allfällig im Schosse der Gesellschaft
entstehender Streitigkeiten bestimmt.

Die Statuten unterliegen dor Genehmigung des Grossen

Rates (sobald sich die Lötschbergbahn-Gesellschaft
konstituiert haben wird).

Was sodann die Erwerbung der Spiez-Frutigen-
Bahn anbetrifft, so soll dieselbe nach dem vorliegenden
Statutenentwurf Gegenstand eines besondern Vertrages



JV- 12 — 243

bilden. Nach unserm Dafürhalten sollte zwischen
Kontrahenten vereinbart werden, es seien die Aktien der
Spiez-Frutigen-Bahngesellschaft im Totalbetrage von
2,604,500 Fr. in Aktien der Lötschbergbahn
umzuwandeln und es sei das Obligationenkapital der Spiez-
Fratigen-Bahn von 800,000 Fr. von ersterer Oesellschaft

zu übernehmen. Dagegen habe die Spiez-Fruti-
gen-ßahn-Gesellschaft ihre Linie mit allen Zubehörden,
Materialvorräten und inklusive Erneuerungsfonds der
Lötschbergbahngesellschaft ins Eigentum abzutreten
und sei verpflichtet, ihre sämtlichen Passiven bis zum
Tage der Konstituierung der Lötschbergbahngesellschaft

aus den ihr noch übrigbleibenden Mitteln zu
bereinigen.

In Zusammenfassung vorstehender Ausführungen
unterbreiten wir Ihnen zuhanden des Grossen Rates
zur Genehmigung folgenden

Beschlusses-Entwurf :

Beriier-Alpendurchstich ; Genehmigung des Projektes
für eine Lütschbergbalin, des Bauvertrages unp
des Finanzvertrages, Aktienbeteiligung des Staates
und Genehmigung des Finanzausweises.

A. Der Grosse Rat nimmt Kenntnis

a. von den durch das Bankhaus J. Loste & Cie.
in Paris dem bemischen Initiativkomitee für die
Lötschbergbahn eingereichten Bauprojekten des französischen
Unternehmer - Syndikates F. Allard, L. Ooiseau, A.
Couvreux, J. Dollfuss, A. Duparchy, L. Wiriot und
Chagnaud, sämtlich ebenfalls in Paris, für eine
Lötschbergbahn und eine Wildstrubelbahn;

b. von den zwischen dem leitenden Ausschuss des
Initiativkomitees und diesem Unternehmer-Syndikat
am 26. Mai 1905 abgeschlossenen Vorvertrag betreffend

den Bau einer Lötschbergbahn mit 27 °/00
Maximalsteigung ;

c. von dem zwischen dem leitenden Ausschuss des
Initiativkomitees und dem Bankhaus J. Loste & Cie.
am 2. Juni 1906 vereinbarten Finanzierungsprogramm
für das unter litt, b hievor bezeichnete Unternehmen
der Lötschbergbahn;

d. von dem durch das bernische Initiativkomitee
in seiner Plenarsitzung vom 4. Juni 1906 gefassten
Beschluss, lautend :

« Das bernische Initiativkomitee für die Lötsch-
« bergbahn

«in Erwägung,
« 1. dass das vom engern Ausschuss vorgelegte und

«von bewährten Fachmännern befürwortete Projekt
« eines bernischen Alpendurchstiches durch den Lötsch-
«berg in technischer, finanzieller und volkswirtschaft-
«licher Beziehung unter den verschiedenen Projekten
«eines bernischen Alpendurchstiches am besten ent-
« spricht ;

« 2. dass sich dasselbe innert den vom Gesetz vom
«4. Mai 1902 aufgestellten Grenzen bewegt, und eine
« weitergehende als die dort vorgesehene finanzielle Be-

«teiligung des Staates nicht erheischt,
« beschliesst :

« Es wird den Staatsbehörden das vom leitenden
« Ausschuss des Initiativkomitees vorgelegte Bauprojekt

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906

« und Finanzprograinm grundsätzlich zur Annahme und
« weitern Ausführung empfohlen ; »

e. von den durch Beschluss des Regierungsrates
vom 6. April 1906 veranlassten Gutachten von Prof.
Hennings, Alt-Nordostbahndirektor Arbenz und
Ingenieur Thormann;

f. vom Bericht der kantonalen Bau- und Eisenbahndirektion

vom Juni 1906 und den zudienenden Vorakten
und Plänen.

B. Der Grosse Rat,
nach Anhörung des Berichtes des Regierungsrates

und der vom Grossen Rate zur Prüfung der Vorlagen
bestellten Eisenbahnkommission, und indem er den
Erwägungen des bernischen Initiativkomitees für die
Lötschbergbahn beipflichtet,

beschliesst :

I. Das vom französischen Unternehmer-Syndikat
vorgelegte und vom bernischen Initiativkomitee für
die Lötschbergbahn durch Beschluss vom 4. Juni 1906
zur Annahme und weitern Ausführung empfohlene
generelle Projekt für eine elektrische Lötschbergbahn
mit 27°/00 Maximalsteigung im Voranschlage von
höchstens 83 Millionen Franken für die gesamten
Baukosten wird grundsätzlich genehmigt mit folgenden
Vorbehälten :

1. Der Minimalradius der neuen Linie soll 300 m
betragen.

2. Die Expropriationen sollen für eine doppelspurige

Bahnanlage durchgeführt und der Unterbau
derselben so erstellt werden, dass die Ausführung des
zweiten Geleises auf offener Strecke später ohne
Schwierigkeit und unverhältnismässige Kosten
stattfinden kann.

3. Der Oberbau soll mit Flussstahl-Vignolschienen
von 45,93 Kilogramm Gewicht per Laufmeter zur
Ausführung gelangen.

4. Ueber die Zufahrtsrampen zum grossen Lötsch-
bergtunnel soll ein detailliertes Bauprojekt mit
Situationsplan im Masstab 1:1000, Längen- und Querprofilen,

genauen Massenberechnungen und detaillierten
Kostenberechnungen aufgestellt und zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Die Ausarbeitung dieses Projektes hat durch die
zu bildende Aktiengesellschaft der Lötschbergbahn in
Verbindung mit dem französischen Unternehmer-Syndikat

unter Aufsicht der kantonalen Bau- und
Eisenbahndirektion zu erfolgen. Die Ablieferung des
Projektes soll an diese Behörde bis spätestens den 1. Mai
1908 erfolgen, welche dasselbe darauf mit ihren
Anträgen dem Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

zur Genehmigung vorlegen wird.
5. Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Bundesrat

zuhanden der Bundesversammlung um einen
angemessenen Bundesbeitrag einzukommen zur Ermöglichung

der sofortigen Erstellung eines doppelspurigen
Tunnels.

II. Der zwischen dem leitenden Ausschuss des ber
nischen Initiativkomitees und dem franzöcischen
Unternehmer-Syndikat abgeschlossene Vorvertrag vom 26.
Mai 1906, betreffend den Bau einer Lötschbergbahn
Frutigen-Brig mit Maximalsteigung von 27 °/00 im
Kostenvoranschlage von höchstens 74 Millionen Franken
für den gesamten Bahnbau (Position I, D des Kosten-

62*
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Voranschlages) und die Lieferang von Mobiliar und
Gerätschaften (Position III des Kostenvoranschlages)
wird unter den in diesem Vorvertrag selbst und den
unter Ziffer I hievor enthaltenen Bedingungen
grundsätzlich genehmigt.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, den definitiven
Bauvertrag nebst Bedingnisheft und Preisliste, welche
beide Aktenstücke einen integrierenden Bestandteil des
Bauvertrages bilden sollen, unter den nämlichen, hievor

aufgeführten Bedingungen zu genehmigen und
beauftragt, dabei die Interessen der einheimischen
Berufsleute und Arbeiter bestens zu schützen.

Der Regierangsrat wird ferner beauftragt, die Frage
zu prüfen, ob der Oberbau (Position I, D, 2 des
Kostenvoranschlages) nicht vom Bauvertrag mit dem
Unternehmer-Syndikat auszunehmen sei.

III. Das zwischen dem leitenden Ausschuss des
bernischen Initiativkomitees und dem Bankhaus J.
Loste & Cie. in Paris betreffend den Bau der Lötsch-
bergbahn vereinbarte Finanzierungsprogramm vom 2.
Juni 1906 für ein totales Anlagekapital derselben von
89 Millionen Franken wird genehmigt und der
Regierungsrat ermächtigt, den darauf bezüglichen definitiven
Finanzvertrag zu genehmigen.

IV. Der Staat Bern beteiligt sich am Bau der Lötsch-
bergbahn nach Massgabe von Art. 4 des Gesetzes
vom 4. Mai 1902 betreffend die Beteiligung des Staates

am Bau und Betrieb von Eisenbahnen und des
Statutenentwurfes vom 12. Juni 1906 durch Ueber-
nahme von Aktien im Betrage von 17i/2 Millionen
Franken, eingeteilt in 35,000 Subventionsaktien à 500
Fr., wofür der erforderliche Kredit aus der Vorschuss-
Rechnung bewilligt wird.

Der Regierungsrat wird beauftragt, die erste Einzahlung

auf diese Aktienbeteiligung mit 20% nach Massgabe

des Bundesgesetzes vom 14. Juni 1881 betreffend
das Obligationenrecht zu leisten, um die Konstituierung

der Aktiengesellschaft der Lötschbergbahn zu
ermöglichen.

Hiebei sollen sämtliche bisher vom Staat Bern für
die Erwerbung der Konzession und für Vorarbeiten
gemachten Vorschüsse in Abzug gebracht werden.

V. Der Regierungsrat wird ermächtigt, den Finanzausweis

als geleistet anzuerkennen, sobald der Finanzvertrag

von ihm genehmigt sein wird und das
Subventions-Aktienkapital in der im Finanzprogramm vom
2. Juni 1906 vorgesehenen Höhe von 21 Millionen
Franken gezeichnet sein wird.

VI. Die bernische Alpenbahngesellschaft Lötschberg
wird verpflichtet, die unter Art. 9, 11, 12 und 15
enthaltenen Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Mai 1902,
betreffend Beteiligung des Staates am Bau und Betrieb
von Eisenbahnen einzuhalten.

Bern, den 19. Juni 1906.

Der Direktor der Bauten und Eisenbahnen:

Könitzer.

Vom Begierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 20. Juni 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Grossratskommission

vom 23./2Ö. Juni 19U6.

Berner - Alpendurchstich.

Berner-Alpendurchstich ; Genehmigung des Projektes
für eine Lötschbergbahn, des Bauvertrages und
des Finanzvertrages, Aktienbeteiligung des Staates
und Genehmigung des Finanzausweises.

A. Der Grosse Rat nimmt Kenntnis

a. von den durch das Bankhaus J. Loste & Cie. in
Paris dem berniscben Initiativkomitee für die
Lötschbergbahn eingereichten Bauprojekten des französischen
Unternehmer - Syndikates F. Allard, L. Goiseau, A.
Couvreux, J. Dollfuss, A. Duparchy, L. Wiriot und
Chagnaud, sämtlich ebenfalls in Paris, für eine
Lötschbergbahn und eine Wildstrubelbahn;

b. von den zwischen dem leitenden Ausschuss des
Initiativkomitees und diesem Unternehmer-Syndikat
am 26. Mai 1905 abgeschlossenen Vorvertrag betreffend

den Bau einer Lötschbergbahn mit 27 °/00
Maximalsteigung ;

c. von dem zwischen dem leitenden Ausschuss des
Initiativkomitees und dem Bankhaus J. Loste & Cie.
am 2. Juni 1906 vereinbarten Finanzierungsprogramm
für das unter litt, b hievor bezeichnete Unternehmen
der Lötschbergbahn;

d. vom Finanzvertrag vom 21./22. Juni 1906;
e. von dem durch das Initiativkomitee in seiner

Plenarsitzung vom 4. Juni 1906 gefassten Beschluss,
lautend :

«Das bernische Initiativkomitee für die Lötsch-
« bergbahn

«in Erwägung,
«1. dass das vom engern Ausschuss vorgelegte und

« von bewährten Fachmännern befürwortete Projekt
« eines bernischen Alpendurchstiches durch den Lötsch-
« berg in technischer, finanzieller und volkswirtschaft-
« lieber Beziehung unter den verschiedenen Projekten
«eines bernischen Alpendurchstiches am besten ent-
« spricht ;

« 2. dass sich dasselbe innert den vom Gesetz vom
«4. Mai 1902 aufgestellten Grenzen bewegt, und eine
« weitergehende als die dort vorgesehene finanzielle Be-
«teiligung des Staates nicht erheischt,

« beschliesst :

«Es wird den Staatsbehörden das vom leitenden
« Ausschuss des Initiativkomitees vorgelegte Bauprojekt
« und Finanzprogramm grundsätzlich zur Annahme und
«weitern Ausführung empfohlen;»

/. von den durch Beschluss des Regierungsrates
vom 6. April 1906 veranlassten Gutachten von Prof.
Hennings, Alt-Nordostbahndirektor Arbenz und
Ingenieur Thormann;

g. vom Bericht der kantonalen Bau- und Eisenbahndirektion

vom Juni 1906 und den zudienenden Vorakten
und Plänen.

B. Der Grosse Rat,

nach Anhörung des Berichtes des Regierungsrates
und der vom Grossen Rate zur Prüfung der Vorlagen
bestellten Eisenbahnkommission, und indem er den
Erwägungen des Initiativkomitees für die Lötschbergbahn

beipflichtet,
beschliesst :

I. Das vom Unternehmer-Syndikat vorgelegte und
vom Initiativkomitee für die Lötschbergbahn durch
Beschluss vom 4. Juni 1906 zur Annahme und weitern
Ausführung empfohlene generelle Projekt für eine
elektrische Lötschbergbahn mit 27 °/00 Maximalsteigung im
Voranschlage von höchstens 83 Millionen Franken für
die gesamten Baukosten wird grundsätzlich genehmigt
mit folgenden Vorbehälten:

1. Der Minimalradius der neuen Linie soll 300 m
betragen.

2. Die Expropriationen sollen für eine doppelspurige

Bahnanlage durchgeführt und der Unterbau
derselben so erstellt werden, dass die Ausführung des
zweiten Geleises auf offener Strecke später ohne
Schwierigkeit und unverhältnismässige Kosten
stattfinden kann.

3. Der Oberbau soll mit Flussstahl-Vignolschienen.
von 45,93 Kilogramm Gewicht per Laufmeter zur
Ausführung gelangen.

4. Ueber die Zufahrtsrampen zum grossen Lötsch-
bergtunnel soll ein detailliertes Bauprojekt mit
Situationsplan im Masstab 1:1000, Längen- und Querprofilen,

genauen Massenberechnungen und detaillierten
Kostenberechnungen aufgestellt und zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Die Ausarbeitung dieses Projektes hat durch die
zu bildende Aktiengesellschaft der Lötschbergbahn in
Verbindung mit dem Unternehmer-Syndikat unter
Aufsicht der kantonalen Bau- und Eisenbahndirektion zu
erfolgen. Die Ablieferung des Projektes soll an diese
Behörde bis spätestens den 1. Mai 1908 erfolgen,
welche dasselbe darauf mit ihren Anträgen dem
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates zur
Genehmigung vorlegen wird.

5. Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Bundesrat
zuhanden der Bundesversammlung um einen

angemessenen Bundesbeitrag eiinzukommen zur Ermöglichung
der sofortigen Erstellung eines doppelspurigen

Tunnels.
II. Der zwischen dem leitenden Ausschuss des

Initiativkomitees und dem Unternehmer-Syndikat
abgeschlossene Vorvertrag vom, 26. Mai 1906, betreffend
den Bau einer Lötschbergbahn Frutigen-Brig mit
Maximalsteigung von 27°/00 im Kostenvoranschlage von
höchstens 74 Millionen Franken für den gesamten
Bahnbau (Position I, D des Kostenvoranschlages), für
die Lieferung von Mobiliar und Gerätschaften (Position
III des Kostenvoranschlages) und für Verschiedenes
(Position IV des KostenVoranschlages) wird unter den
in diesem Vorvertrag selbst und den unter Ziffer I
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hievor enthaltenen Bedingungen grundsätzlich
genehmigt.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, den definitiven
Bauvertrag nebst Bedingnisheft und Preisliste', welche
beide Aktenstücke einen integrierenden Bestandteil des
Bauvertrages bilden sollen, unter den nämlichen, hievor

aufgeführten Bedingungen zu genehmigen und
beauftragt, dabei die Interessen der einheimischen
Berufsleute und Arbeiter bestens zu schützen.

Der Regierungsrat wird ferner beauftragt, die Frage
zu prüfen, ob der Oberbau (Position I, D, 2 des
Kostenvoranschlages) nicht vom Bauvertrag mit dem
Unternehmer-Syndikat auszunehmen sei.

III. Das zwischen dem leitenden Ausschuss des
Initiativkomitees und dem Bankhaus J. Loste & Cie. in
Paris betreffend den Bau der Lötschbergbahn vereinbarte

Finanzierungsprogramm, vom 2. Juni 1906,
sowie der Finanzvertrag vom 22. Juni 1906 für ein
totales Anlagekapital derselben von 89 Millionen Franken

werden genehmigt.

IV. Der Staat Bern beteiligt sich am Bau der
Lötschbergbahn nach Massgabe von Art. 4 des Gesetzes
vom 4. Mai 1902 betreffend die Beteiligung des Staates

am Bau und Betrieb von Eisenbahnen und des
Statutenentwurfes vom 12. Juni 1906 durch Ueber-
nahme von Aktien im Betrage von 171/2 Millionen
Franken, eingeteilt in 35,000 Subventionsaktien à 500
Fr., wofür der erforderliche Kredit aus der Vorschuss-
Rechnung bewilligt wird.

Der1 Regierungsrat wird beauftragt, die erste Einzahlung

auf diese Aktienbeteiligung mit 20 % nach Massgabe

des Bundesgesetzes vom 14. Juni 1881 betreffend
das Obligationenrecht zu leisten, um die Konstituierung

der Aktiengesellschaft der Lötschbergbahn zu
ermöglichen.

Hiebei sollen sämtliche bisher vom Staat Bern für
die Erwerbung der Konzession und für Vorarbeiten
gemachten Vorschüsse in Abzug gebracht werden.

V. Der Regierungsrat.wird ermächtigt, den Finanzausweis

als geleistet anzuerkennen, sobald das
Subventions-Aktienkapital in der im Finanzprogramm vom
2. Juni 1906 vorgesehenen Höhe von 21 Millionen
Franken gezeichnet sein wird.

VI." Die Berner-Alpenbahngesellschaft Lötschberg
wird verpflichtet, die unter Art. 9, 11, 12 und 15
enthaltenen Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Mai 1902,
betreffend Beteiligung des Staates am Bau und Betrieb
von Eisenbahnen einzuhalten.

Bern, den 23. Juni 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, den 25. Juni 1906.

Im Namen der Grossratskommission

der Präsident
Kindlimann.

N,
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Strafnachlassgesuche.

(Juni 1906.)

1. Basler, Gottlieb, geboren. 1873, von Kölliken,
Reisender in Gräniehen, wurde am 2. Oktober 1905
vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen Fälschung
einer Privaturkunde zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 1 Jahr Einstellung

in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und 30 Fr. 80
Staatskosten verurteilt. Basler war in den Monaten
Marz bis Juni 1905 als Provisionsreisender für eine
Wein- und Spirituosenhandlung in Basel tätig. Im Mai
befand er sich in Bern und suchte daselbst verschro-
dene Kunden erfolglos auf. Da er seit einiger Zeit
keine Bestellungen mehr gemacht hatte und befürchten

musste, die Firma werde ihm die Reisevorsehüsse
zurückhalten, oder den Kontrakt aufheben, griff er
zu unerlaubten Mitteln. Er fertigte einen Bestellzettel
für 100—120 Liter Cognac à 2 Fr. aus, versah ihn
eigenhändig mit der Unterschrift eines bekannten Wirtes

und sandte ihn seinem Auftraggeber ein. Die
Provision, die ungefähr 40 Fr. ausmachte, wurde ihm
denn aujch gegen Reisevorschüsse verrechnet. Die
Lieferung wurde später selbstverständlich vom Träger

des unterschriebenen Namens refüsiert, worauf
die Fälschung an den Tag kam. Basler, in Basel
verhaftet, gab den Tatbestand ohne weiteres zu. Er war
bisher nicht bestraft worden und genoss sonst
keinen üblen Leumund. Die Tat will er in momentaner
Bedrängnis und aus Unüberlegtheit begangen haben.
Bereits anlässlich der Strafuntersuchung und im
vorliegenden Strafnachlassgesuch neuerdings behauptet er,
der Wirt habe ihm eine Bestellung auf den Herbst in
Aussicht gestellt und er habe Hoffnung gehabt, die
Lieferung werde akzeptiert. Dem steht gegenüber die
kategorische Erklärung des Wirtes, welcher dahin
aussagt, er habe Basler mit seiner Offert© auf Cognac
rundweg abgewiesen, da er solchen direkt aus Cognac
beziehe. Immerhin habe er bemerkt, es komme
vielleicht später zu einem Geschäft. Im weitem verweist
das Gesuch auf das Vorleben Baslers. Es liegt ein©
Empfehlung seiner Heimatgemeinde vor, welche ihm
ein gutes Leumundszeugnis ausstellt. Die Staatskosten
sind trotz erfolgter Aufforderung bisher nicht bezahlt
worden. Der Regierungsrat ist der Ansicht, es seien
genügende Gründe zur Begnadigung nicht vorhanden.
Es erscheint keineswegs als erwiesen, dass Basler
wirklich aus Not gehandelt hat; gegenteils hat er

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1906.

sich in: sehr grosser Leichtfertigkeit von der
Tragweite seiner Tat einfach keine Rechenschaft gegeben.
Wenn das Gericht das Minimum der Strafe angesichts
des kleinen Betrages, um den der eingetretene Schaden
die Wertgrenze von 30 Fr. übersteigt, ausgesprochen
hat, so hat es den Verhältnissen Rechnung getragen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

2. Schäfer geb. Zwald, Margaretha, geboren 1825,
von Innertkirchen, am Eggi daselbst, wurde am 24.
Juli 1905 vom Polizeirichter von Oberhasle wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr.
Geldbusse und 18 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Frau
Schäfer wurde bezichtigt, am 4. und 6. Juli gleichen
Jahres je einen Liter Wein gegen Entgelt abgegeben
zu haben. Vor dem Richter bestritt sie die Anzeige.
Sie habe die zwei Liter an eine ihr bekannte Frau
im Austausch an Limonade gegeben. Die angerufene
Zeugin sagte zunächst in diesem Sinne aus, gegen das
Ende des Verhörs musste sie jedoch zugeben, dass
diese Angaben vorher mit Frau Schäfer verabredet
worden waren. Tatsächlich habe sie Frau Schäfer den
Wein bezahlt. Hierauf gab dann letztere die Anzeig©
als richtig zu. Aus den Akten scheint immerhin
hervorzugehen, dass es sich um einen vereinzelten Fall
handelt, wo der Wein ausserdem bloss aushilfsweise
verabfolgt wurde. Frau Schäfer ist nicht vorbestraft.
Im vorliegenden Gesuche schützt sie ihr© Gesetzesunkenntnis,

ihr hohes Alter und ihre Mittellosigkeit vor.
Die Staatskosten hat sie bezahlt. Der Regierungsstatthalter

empfiehlt das Gesuch einzig mit Rücksicht auf
das hohe Alter der Petentin. Frau Schäfer ist nicht
ganz unbemittelt. Der Regierungsrat in Uebereinstim-
mung mit der Direktion des Innern ist der Ansicht, es
sollte angesichts des hohen Alters und der nicht
gravierenden Natur des Vergehens eine Reduktion der
Busse eintreten. Das Verhalten der Gesuchstellerin
während der Gerichtsverhandlungen fällt zu ihren
Ungunsten ins Gewicht und spricht gegen einen
gänzlichen Erlass. In Würdigung aller Verhältnisse be-

63
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antragt der Regierungsrat, die Busse auf 15 Fr.
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 15 Fr.

3. Bigler, Christian, geboren 1850, von Rubigen,
Käse- und Butterhandlung, Wiesenstrasse in Bern,
wurde am 16. März 1905 vom Polizeirichter von Bern
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu
80 Fr. Busse, 30 Fr. Patentgebühr und 18 Fr. Staatskosten

verurteilt. Bigler, beziehungsweise dessen Ehefrau

wurde wegen Verkaufs von Bier, Wein und
Spirituosen in Quantitäten unter 2 Litern an verschiedenen

Tagen der Monate Mai, Juni, Juli, Oktober,
November und Dezember verzeigt. Die Ehefrau bestritt
die Anzeige, ebenso Bigler selbst, indessen musste er
zugeben, dass seine Frau hin und wieder Cognac in
kleineren Quantitäten verkauft hatte. Durch
Zeugenaussagen wurde ferner nachgewiesen, dass von der
Ehefrau Bigler auch Bier und Wein literweise
abgegeben worden war. Das Patent für den Grossverkauf
lautete auf den Ehemann Bigler. Letzterer musste des
gleichen Deliktes wegen im Jahre 1899 bereits
einmal bestraft werden. An die Busse sind 50 Fr.
abbezahlt worden. Im vorliegenden Gesuche wird auf
die misslichen Verhältnisse der Familie Bigler
hingewiesen. Durch die städtische Polizeidirektion wird
bestätigt, dass der Ehemann seit längerer Zeit
krankheitshalber gänzlich arbeitsunfähig sei. Er geniesse
sonst einen guten Leumund. Die Ehefrau habe die
grösste Mühe, den Unterhalt der grossen Familie aus
dem Ertrag des Spezereigeschäftchens, dem sie
vorstehe, zu bestreiten. Das Gesuch wird empfohlen. Der
Regierungsstatthalter und die Direktion des Innern
dagegen beantragen Abweisung, weil Bigler sich im Rückfalle

befunden habe. Diesbezüglich ist zu bemerken,
dass das Wirtschaftsgesetz den Rückfall nur dann als
strafschärfend in Betracht zieht, wenn das neue Delikt
innerhalt 12 Monaten seit der letzten Verurteilung
begangen worden ist. Immerhin ist zuzugeben, dass die
Widerhandlung eine fortgesetzte war. Wenn demnach
der Regierungsrat trotzdem den Erlass des Restes der
Busse beantragt, so geschieht es lediglich mit Rücksicht

auf den Gesundheitszustand des Gesuchstellers,
den ökonomischen Notstand seiner Familie und die
Tatsache, dass der grösste Teil der Busse bereits
bezahlt worden ist.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes der
Busse.

4. Schütz, Arnold, geboren 1873, von Sumiswald,
Wirt in Ursenbach, wurde am 23. Februar 1906 vom
Polizeirichter von Aarwangen wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, zur
Nachbezahlung einer Bewilligungsgebühr von 10 Fr. und
zu 14 Fr. Staatskosten verurteilt. Gegen Schütz wurde
Anzeige eingereicht, weil er am 8. September an¬

lässlich des Truppenzusammenzuges ausserhalb seiner
Wirtschaft, nämlich auf der Strasse zwischen Ursenbach

und Weinstegen die Mannschaft einer Trainabteilung

mit Bier bewirtete, ohne im Beisitze einer
Bewilligung zu sein. Der Angeschuldigte gab den
Sachverhalt ohne weiteres zu, behauptete aber, er sei durch
den Kommandanten der Abteilung eingeladen worden,
seinen Leuten Getränke zuzuführen, da sie sich zu
weit von der Wirtschaft weg befänden, um dahin zu
kommen, und auf ihrem Posten bleiben müssten. Auf
jeden Fall habe ihm das Bewusstsein der Strafbarkeit

seiner Handlung völlig gefehlt. Nach einigen
fruchtlosen Versuchen, den fraglichen Offizier
ausfindig zu machen, unterzog sich Schütz schliesslich
dem Urteil. Die Gebühr und Kosten bezahlte er sofort.
Der Richter führt in den Motiven aus, dass der
Darstellung des Delinquenten voller Glaub© geschenkt werden

dürfe, immerhin seien die gemachten Entschuldigungen

nicht bewiesen ; die notwendig zu erfolgende
Verurteilung enthalte allerdings eine Unbilligkeit, ein
allfälliges Begnadigungsgesuch könne ohne weiteres
empfohlen werden. Im vorliegenden Gesuch verweist
Schütz auf die Umstände des Falles, die Motive des
Urteils, die erfolgte Bezahlung der Gebühr und der
Kosten. Seit der Verurteilung ist er an Lungentuberkulose

schwer erkrankt. Der Regierungsstatthalter
empfiehlt das Gesuch wärmstens. Mit Rücksicht auf
die ausnahrnsweisen Verhältnisse des Falles, die
vorliegenden Empfehlungen und den Gesundheitszustand
des Gesuchstellers beantragt der Regierungsrat in
Uebereinstimmung mit der Direktion des Innern,
demselben die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

5. Leuenberger, Johann, geboren 1862, Wirt, von
Dürrenroth, in Rohrbachgraben, wurde am 6. Februar
1906 vom Polizeirichter von Aarwangen wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,
10 Fr. Patentgebühr und 13 Fr. Staatskosten verurteilt.

Anlässlich des Truppenzusammenzuges 1905
befanden sich am 8. September nachmittags nach
Gefechtsabbruch auf den Höhen des Gansenberges bei
Rohrbachgraben verschiedene Truppenkörper. Wirt
Leuenberger wurde von dritter Seite darauf aufmerksam

gemacht, dass diese Truppen nach Getränken und
Speisen verlangten. Leuenbeirger begab sich mit dem
Gewünschten auf den Gansenberg und wandte sich
dort durch Vermittlung eines Feldgendarmen an einen
kommandierenden Offizier mit dem Gesuche, es möchte
ihm die Erlaubnis zum Absätze seiner Artikel gestattet

werden, was denn auch geschah. Der Fall kam
dem dort stationierten Polizisten zur Kenntnis und
wurde bereits 2 Tage später zur Anzeige gebracht.
Leuenberger machte den Sachverhalt geltend und
berief sich auf § 15 des Wirtschaftsgesetzes, indem ein
dringlicher Fall vorliege und behauptete, wenn die
Anzeige nicht sofort eingereicht worden wäre, so hätte
er eine nachträgliche Bewilligung eingeholt. Beide
Einwände konnten vom Richter nach dem Gesetze
nicht gehört werden. Immerhin konnte dieser nicht
umhin, zu erklären, dass die Strafe angesichts der
obwaltenden Verhältnisse eine unbillig harte sei und
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er empfahl ein Begnadigungsgesuch zum vornherein.
Leuenberger ist nicht vorbestraft. Die Patentgebühr
und die Kosten hat er sofort bezahlt. Das vorliegende
Begnadigungsgesuch wird sowohl vom Regierungsstatthalter

als auch neuerdings vom urteilenden Richter
empfohlen. Der Regierungsrat in Uebereinstimmung
mit der Direktion des Innern steht, nicht an, mit Rücksicht

auf die Umstände des Falles und die vorliegenden
Empfehlungen, den Erlass der Busse zu beantragen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

Oktober 1905 vom korrektionellen Richter von Nidau
wegen Wirtshausverbotsübertretung zu 2 Tagen
Gefängnis und 3 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern von Biel pro 1898 und 1900 am 27.
Juni 1904 durch den Polizeirichter von Biel über ihn
verhängt worden. Die Uebertretung fand statt am 25.
September 1905. Seither hat er nun die rückständigen

Steuern samt Kosten bezahlt und stellt gestützt
hierauf ein Begnadigungsgesuch. Das Gesuch wird
vom Gemeinderat und Regierungsstatthalter von Biel
empfohlen. Mumprecht ist nicht vorbestraft. Da er
auch die verhängten Staatskosten bezahlt hat, beantragt

der Regierungsrat, die Strafe sei ihm in Gnaden
zu erlassen.

6. Bill, Johann Friedrich, geboren 1870, von
Moosseedorf, Karrer, Wylerstrasse in Bern, wurde am 27.
Mai 1905 von der Polizeikammer des Kantons Bern
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu
100 Fr. Geldbusse, zur Nachbezahlung einer
Patentgebühr von 50 Fr. und 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.

Bill hielt an der Wylerstrasse ein Bierdepot und
befand sich im Besitz einer Bewilligung für den
Grossverkauf geistiger Getränke. Am 12. Januar 1905 wurde
gegen ihn eine Anzeige eingereicht, wonach er seit
längerer Zeit Bier in Quantitäten unter 2 Litern und
abends nach 8 Uhr, sowie auch Sonntags abgab. Ferner

sollte er in seiner Wohnung auch Gäste empfangen
und denselben gegen Bezahlung an Ort und Stelle
Bier ausschenken. Bill gab vor dem Richter den
Tatbestand ohne weiteres zu und unterzog sich dem
Urteil. Die Staatsanwaltschaft fand das Urteil mit 50
Fr. Busse und 5 Fr. Patentgebühr zu milde und
appellierte an die obere Instanz, welche sie denn auch
wesentlich erhöhte. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

beruft sich Bill auf seine grosse Familie'und
seine ungünstigen ökonomischen Verhältnisse ; die
Strafe müsse mit Rücksicht auf die vereinzelte
Uebertretung des Gesetzes als zu rigoros bezeichnet werden.
Seine Ehefrau habe ein einziges Mal einen Liter Bier
abgegeben. Die städtische Polizeidirektion bestätigt,
dass die Eheleute Bill trotz aller Anstrengungen Mühe
hätten, sich und ihre 6 Kinder durchzubringen und
empfiehlt das Gesuch. Dagegen beantragt der Rcgie-
rungsstatthalter im Hinblick auf die Mehrheit der
begangenen Widerhandlungen Abweisung. Bill ist nicht
vorbestraft und geniesst keinen üblen Leumund. Von
einem gänzlichen Erlass der Busse kann angesichts
der Gewerbsmässigkeit, mit welcher vorliegend das
Gesetz übertreten wurde, und der heutigen unwahren
Angaben des Gesuchstellers keine Rede sein. Dagegen
beantragt der Regierungsrat in Uebereinstimmung mit
der Direktion des Innern und gestützt auf den Bericht
der städtischen Polizeidirektion, die Strafe auf 50 Fr.
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung auf 50 Fr.
Busse.

7. Mumprecht, Alfred, geboren 1860, von Herzogen-
buchsee, Bäcker, wohnhaft in Biel, wurde am 11.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

8. Roth, Johann, geboren 1887, von Grindelwald,
Fabrikarbeiter auf der Uetendorf-Allmend, wurde am
14. Oktober 1905 vom korrektionellen Gericht von
Seftigen wegen fahrlässiger Brandstiftung und
Widerhandlung gegen die kantonale Feuerordnung zu 10
Tagen Gefangenschaft und 57 Fr. 15 Staatskosten
verurteilt. Roth besorgte im Dezember und Januar 1904/
1905 jeweilen abends in Abwesenheit seiner Mutter,
welche sich aushülfsweise zu einer kranken Tochter
begab, das Kochen von Schweinefutter, so auch am
12. des letztgenannten Monats. Infolge Nässe des Holzes

wollte das Feuer nicht recht brennen. Um der Sache
nachzuhelfen, nahm er die gefüllte Petrolkanne zur
Hand und goss etwas Petroleum zu ; als die gewünschte
Wirkung nicht eintrat, wiederholte er die Prozedur,
wobei dann die Kanne Feuer fing und explodierte.
Roth war nicht verletzt, die Lohe zwang ihn jedoch,
schleunigst die Küche zu räumen. Die alarmierten
Hausbewohner, zwei Brüder und eine Schwägerin
Roths, retteten das nackte Leben. Das Gebäude brannte
gänzlich nieder. Von den Mobilien konnte lediglich die
Viehware in Sicherheit gebracht werden. Die Mutter
Roth erlitt bedeutenden Schaden, da das Mobiliar nur
zum Teil versichert war. An Brandschaden wurden
ihr vergütet 5700 Fr., wovon sie sich 228 Fr. in
Abzug bringen liess. Für diesen Betrag war nämlich
ihr Sohn auf dem Vergleichswege der Brand
Versicherungsanstalt zum Schadenersatz verpflichtet worden.
Roth ist nicht vorbestraft und genoss einen guten
Leumund. Im vorliegenden Begnadigungsgesuche wird
verwiesen auf das jugendliche Alter und das Vorleben des
Verurteilten, sowie den Umstand, dass er bereits durch
die schweren Folgen seiner Handlung eine grosse
moralische Unbill erlitten habe. Dass er sich seine
Unvorsichtigkeit, zu Herzen genommen hat, scheint aus
einem ärztlichen Zeugnisse hervorzugehen, wonach
sich Symptome melancholischer Depression an ihm
bemerkbar machen. Roth ist überdies lungenschwach und
kränklich. Das Gesuch wird durch die Amtsgerichte
von Thun und Seftigen, den Gemeinderat von Ueten-
dorf, sowie die Regierungsstatthalter von Thun und
Seftigen empfohlen. Zugunsten des Gesuchstellers fällt
neben den vorliegenden Empfehlungen, dessen
Vorleben, Alter und Gesundheitszustand auch das sofort
abgelegte unumwundene Geständnis ins Gewicht. Der
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Regierungsrat beantragt, es sei dem Gesuche gestützt
auf diese Gründe zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

pfohlen wird. Der Regierungsrat beantragt, ihm,
gestützt auf diese Erwägungen, die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates1: Erlass der Busse.

9. Koliii, Christian, geboren 1848, Nachtwächter,
von und zu Saanen, wurde am 17. Mai 1905 von
der Polizeikammer des Kantons Bern wegen Ehebruchs
zu 8 Tagen Gefängnis, 50 Fr. Busse, 250 Fr.
Zivilentschädigung und 38 Fr. 90 Staatskosten verurteilt.
Die Ehebruchsklage des verletzten Ehemannes stützte
sich auf die eigenen Aussagen der Ehefrau. Diese,
eine beschränkte Person, hatte in der Abwesenheit
ihres Ehemannes, der sich von Mitte Juni bis Mitte
Oktober 1904 als Küherknecht im Waadtlande
aufhielt, mit Italienern des öftern gewerbsmässige
Unzucht getrieben. Als ihr Mann heimkehrte, musste
sie ihm gestehen, dass sie in Hoffnung sei. In der
folgenden Erörterung beschuldigte sie Kohli als den
Urheber der Schwangerschaft. Er sei einmal betrunken

vom Wachtdienst heimgekommen, in ihr Zimmer
getreten und habe mit ihr verkehrt, währenddem er
ihr anwesendes Mädchen in eine Wirtschaft geschickt
habe, um Schnaps zu holen. Kohli gab zu, einmal
in der Betrunkenheit des Morgens früh sich in das
im gleichen Hause befindliche Zimmer der fraglichen
Ehefrau verirrt zu haben und dort auf dem Ruhebett
eingeschlafen zu sein. Als er später erwacht sei, sei
er ganz erstaunt gewesen und habe sich sofort
entfernt. Das 10-jährige Mädchen des Anzeigers behauptete,

es habe gesehen, wie Kohli bei seiner Mutter
im Bett gelegen sei. Kohli blieb bei seinen Aussagen,
wurde jedoch gestützt auf die vorhandenen Indizien
verurteilt. Als schwerwiegendes Indiz wurde von der
Polizeikammer bezeichnet die Aussage der Ehefrau
selbst, da es sich beim Delikte des Ehebruches um
einen Fall notwendiger Teilnahme handle. Kohli war
nicht vorbestraft. Die Gefängnisstrafe hat er verbüsst
und sucht nun um Erlass der Busse nach ; er verweist
auf seine grosse Armut und seine Kränklichkeit. Von
seiner Unschuld ist er überzeugt. Die Staatskosten
mussten wegen Armut eliminiert werden. Das Gesuch
wird vom Regierungsstatthalter empfohlen. Im
weitern liegt ein Zeugnis des Herrn Dr. Escher in Saanen
bei den Akten, wonach Kohli magenkrank und sonst
gebrechlich ist, und nicht imstande wäre, eine längere
Haft auszuhalten. Wenn auch vom juristischen
Standpunkte aus das Geständnis der Ehefrau als
schwerwiegendes Indiz für die Schuld Köhlis betrachtet werden

muss, so braucht es dies nicht auch für die
Begnadigungsinstanz zu sein, hat doch dieselbe Person
ohne weiteres ein schweres Delikt zugegeben, nämlich
dass sie zahlreiche Male mit andern Mannspersonen
in der schamlosesten Weise gewerbsmässige Unzucht
getrieben habe. Die andern Beweisanzeigungen müssen

angesichts der allseitig behaupteten totalen
Betrunkenheit Köhlis als schwach bezeichnet werden.
Zu einem Zweifel in die Schuld des Gesuchstellers
kommt hinzu, dass er den schwersten Teil der Strafe
bereits abgebüsst hat, nicht, vorbestraft ist, in
misslichen Verhältnissen lebt und zur Begnadigung em-

10. Adam, Elise, geb. Trümmer, geboren 1880,
Christians Ehefrau, von Adelboden, im Kleinziehl zu
Walkringen, wurde am 19. März 1906 vom
korrektioneilen Richter von Konolfingen wegen Milchfälschung

zu 1 Tag Gefangenschaft, 50 Fr. Geldbusse und
24 Fr. 70 Staatskosten verurteilt. Der Ehemann der
Genannten lieferte im Winter 1905/06 die Milch von
3 Kühen in die Käserei Furth zu Walkringen, deren
Inhaber die angekaufte Milch seinerseits an die Milch-
siederei Konolfingen-Stalden weitergab. Der Ehemann
Adam arbeitete nun häufig auswärts für andere Landwirte

; während dieser Zeit besorgte dann die Ehefrau
jeweilen den Stall. Im Dezember 1905 mengte sie nach
ihrem Geständnis unter 3 Malen Wasser unter die
Milch. Die Fälschung wurde bemerkt. Eine Expertise

ergab, dass die Milch 25 % Wasserzusatz erhalten

hatte. Das unter normalen Verhältnissen gelieferte
Quantum betrug 9 Kilogramm. Wie lange Frau Adam
die Sache getrieben hatte, konnte nicht genau ermittelt
werden und es musste diesbezüglich auf ihr Geständnis

abgestellt werden. Sie ist nicht vorbestraft und
genoss einen guten Leumund. Ihr Ehemann bezahlte
für sie 50 Fr. Entschädigung an den Verletzten und
die Staatskosten, sowie auch die Busse. Im vorliegenden

Gesuch wird verwiesen auf diese für die Eheleute
Adam bedeutenden finanziellen Opfer und den sonst
guten Ruf der Ehefrau. Der Gemeinderat von
Walkringen, der urteilende Richter und der Regierungsstatthalter

sprechen sich in empfehlendem Sinne aus,
ebenso die Direktion des Innern. Es ist zuzugeben,
dass die Natur des Deliktes keine ganz leichte ist und
an sich gegen eine Begnadigung spricht. Andererseits
hält der Regierungsrat nicht dafür, dass die
Gefängnisstrafe notwendig exequiert werden müsse. Trifft
zwar im Falle des Erlasses die Täterin keine direkte
Strafe, so wird doch schon die Verurteilung, die
erlittene moralische Unbill und die finanziellen Folgen,
welche ihre Familie getroffen haben, voraussichtlich
den Strafzweck erfüllen. Zu ihren Gunsten sprechen
ihr sonst tadelloses Vorleben und die vorliegenden
übereinstimmenden Empfehlungen. Der Regierungsrat
beantragt demnach, die Gefängnisstrafe sei ihr in Gna-'
den zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

11. Sarret, Sophie, geborne Bueche, Witwe, von
Frages, Frankreich, wohnhaft in Pruntrut, wurde
vom Polizeirichter von Pruntrut in den Jahren 1904
und 1905 unter 14 Malen wegen Schulunfleisses ihrer
Kinder zu insgesamt 75 Fr. Geldbusse verurteilt. Witwe
Sarret wohnt seit längerer Zeit mit ihren unerzogenen
5 Kindern in Pruntrut. Mittellos gelang es ihr nur mit
grosser Mühe mit ihrem Verdienst als Taglöhnerin für
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den Unterhalt der Familie aufzukommen. Es kam öfters
vor, dass die Kinder in ihrer Abwesenheit die Schule
fehlten, was denn der Mutter die erwähnten Busssen
zuzog, die sie selbstverständlich nicht zu bezahlen
vermochte. Nun sollte sie dieselben im Gefängnis
absitzen und wendet sich mit einem Nachlassgesuch
an den Grossen Rat. Der Regierungsrat in Ueberein-
stimmung mit der Direktion des Unterrichtswesens
beantragt, dem Gesuche zu entsprechen. Gegen die Kinder

Sarret ist inzwischen ein Heimsehaffungsverfahren
angestrengt worden und es werden dieselben von den
französischen Behörden übernommen werden. Der
älteste Sohn verbleibt zwar in Pruntrut; ein Schwager
der Witwe Sarret hat es jedoch übernommen und sich
verpflichtet, für dessen Verpflegung und Auferziehung
zu sorgen. Es steht demnach zu erwarten, dass weitere

Klagen gegen die Gesuchstellerin von daher nicht
mehr einlaufen werden. Mit Rücksicht hierauf und die
ärmlichein Verhältnisse der letztern glaubt der
Regierungsrat, das Gesuch empfehlen zu sollen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Bussen.

12. Burri, Gottfried, geboren 1877, Angestellter,
von Schüpfen, Besenscheuerweg in Bern, wurde am
12. Februar 1906 vom korrektionellen Gericht von
Bern wegen Hausfriedensbruch und unerlaubter Selbsthülfe

zu 3 Tagen Gefängnis und 41 Fr. 90 Staatskosten
verurteilt. Burri befand sich bis zum 15. Oktober
1905 im Hauise Nr. 18 Brunnhofweg in Miete. Bei
seinem Auszuge machte der Vermieter für den Mietzins

an verschiedenen Gegenständen das Retentionsrecht

geltend. Diese wurden in einem Zimmer
besonders verwahrt, zu welchem aber Burri noch einen
Schlüssel besass, den er widerrechtlicherweise mit
fortgenommen hatte. Einige Tage später kehrte er
in das Logis zurück, um seine Hausapotheke zu holen,
die nicht mit Beschlag belegt worden war. Später kam
er mit einem Begleiter zum zweiten Male, um auch
seine Papiere, welche sich noch in den retinierten
Möbeln befanden, abzuholen. Diesmal fand er nun das
Logis verschlossen. Er sandte seinen Begleiter zum
Hauseigentümer mit dem Gesuche um Herausgabe des
Logisschlüssels. Als dieses abschlägig besohieden
wurde, suchten sie anderweitig in das Logis
einzudringen. Sie hoben beim Aborte eine Blechscheibe
ab, worauf der eine einstieg und die Wohnung von
innen öffnete. Beide drangen dann in das fragliche
Zimmer und behändigten verschiedene Schubladen aus
den retinierten Möbeln, womit sie sich in Burris neue
Wohnung verfügten. Hierauf erhob nun der Hauseigentümer

Strafklage. Burri ist wegen Diebstahls mit 2

Tagen Gefängnis und wegen Skandals, Aergernis, Ver-
botsübertretung mehrfach mit Bussen vorbestraft und
geniesst keinen guten Leumund. Immerhin hat er nach
dem Zeugnis der städtischen Polizeidirektion in letzter
Zeit sonst zu keinen Klagen Anlass gegeben. Im
vorliegenden Gesuch behauptet er, er sei sich der
Strafbarkeit seiner Handlung nicht bewusst gewesen, im
weitern verweist er auf seine misslichen ökonomischen
Verhältnisse, die Krankheit seiner Frau; durch die
Exekution der Strafe müsste er die Stelle verlieren,
welche er nach langer Anstrengung gefunden hat,

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

und welche ihm gestattet, für seine Familie zu sorgen.
Die städtische Polizeidirektion bestätigt die letztem
Ausführungen und empfiehlt das Gesuch zur Entsprechung.

Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter mit
Rücksicht auf die Vorstrafen bloss Reduktion auf 1

Tag Gefängnis. Von einem gänzlichen Erlass der Strafe
kann angesichts des intensiven deliktischen Willens,
den Burri an den Tag gelegt hat, und seiner Vorstrafen
nicht die Rede sein ; dagegen beantragt der Regierungsrat

im Hinblick auf die vorherrschenden Verhältnisse
und die vorliegenden Empfehlungen, die Gefängnisstrafe

auf 1 Tag herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion auf 1 Tag.

13. Pfister, Rosette, geborne Habegger, Samuels
Ehefrau, geboren 1852, von Trubschachen,
Gemüsehändlerin in Thun, wurde am 17. Februar 1906 vom
Polizeirichter von Thun wegen Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 50- Fr. Geldbusse, 10 Fr.
Patentgebühr und 16 Fr. 30 Staatskosten verurteilt.
Frau Pfister verkaufte unter 2 Malen 3 Arbeitern
literweise Birnienschnaps, den sie von ihren Geschäftsreisen

aus dem Luzernbiet mit nach Hause brachte.
Vor dem Richter behauptete sie, sie habe die Lieferung
nur kommissionsweise übernommen, das heisst, man
habe ihr den Schnaps zum voraus bestellt. Zwei der
Arbeiter bestätigten diese Behauptung als richtig. Lediglich

der dritte wollte das Getränk ohne vorherige
Bestellung erhalten haben. Der Richter würdigte die
Einrede der Angeschuldigten, sie habe bloss als Botin
gehandelt, wohl mit Rücksicht auf deren Beruf und
die Mehrzahl der Fälle keiner nähern Prüfung. Frau
Pfister hat es unterlassen, diese Frage auf dem Wege
der Appellation zur Entscheidung zu bringen. Frau
Pfister ist nicht vorbestraft. Im vorliegenden Gesuche
hält sie im wesentlichen an ihren Darstellungen fest,
behauptet, die Busse nicht bezahlen zu können und
verweist auf ihre ungünstigen Familienverhältnisse.
Die Bedürftigkeit der Frau Pfister wird von der
Ortspolizeibehörde von Thun bestätigt. Der Regierungsstatthalter

empfiehlt Reduktion der Busse auf 20 Fr.,
die Direktion des Innern dagegen Abweisung.
Angesichts der vorliegenden Verhältnisse, der Armut der
Gesuchstellerin und ihres Vorlebens beantragt der
Regierungsrat, die Busse auf 20 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
20 Fr.

14. Jörg, Karl, geboren 1881, Landwirt, von Gross-
affoltern, in Lauperswil, wurde am 8. November 1905
vom korrektioneilen Richter von Signau wegen
Misshandlung mit einem gefährlichen Instrumente zu 4

Tagen Gefängnis, 20 Fr. Busse, 85 Fr. 80 Staatskosten
und 175 Fr. Zivilentschädigung verurteilt. Zwischen
den beiden Familien Jörg und L. in Lauperswil
bestand seit längerer Zeit ein ziemlich tiefgehendes
Zerwürfnis, das seinen Grund zum Teil in Zivilhändeln

64*
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hatte. Einen neuen Anlass zu Zwistigkeiten bot der
Umstand, dass die Jörg das Abwasser ihres Brunnens
vermittelst eines Gräbleins in die benachbarte Matte
der Geschwister L. leiteten, wozu ihnen die letzteren
jede Berechtigung absprachen. Das Land, in welchem
diese Ableitung erfolgte, war zwischen Parteien streitig.
Am 28. September vormittags war Karl Jörg damit
beschäftigt, das fragliche Gräblein wieder herzustellen
und das Wasser abzuleiten. Er benutzte hiezu eine
neue Stechschaufel. Der Sohn L. bemerkte den
Vorgang von seinem Hause aus, trat herzu und bestritt
Jörg neuerdings das Recht zu seinem Vorgehen. Im
Laufe der Diskussion versetzte nun Jörg dem erstem
plötzlich mit der Schaufel einen Schlag über den
Kopf und machte sich dann davon. Jener trug eine
tiefe, 8 Centimeter lange Schnittwunde davon, die
sich vom rechten Auge gegen das rechte Ohr hinzog.
Der Arzt konstatierte, dass der Knochen zum Teil bloss
lag. Er blieb zirka 4 Tage vollständig arbeitsunfähig,
erlitt aber keinen bleibenden Nachteil. Jörg ist nicht
vorbestraft und sonst gut beleumdet. Er suchte die
Sache so hinzustellen, als ob L. ihn zuerst beschimpft
hätte und schliesslich sogar mit gezogenem Messer
auf ihn eingedrungen wäre, wobei er dann in die zur
Abwehr vorgestreckte Schaufel gerannt sei. Abgesehen
davon, dass bereits die Natur der Wunde dagegen
sprach, wurden diese Behauptungen durch mehrere
Augen- und Ohrenzeugen widerlegt. Heute hält der
Gesuchsteller im wesentlichen an seinen Darstellungen
fest und weist im fernem auf die seit Jahren
bestehende Feindschaft der beiden Familien hin, welche
eine konstante Spannung zwischen den einzelnen
Gliedern erhielt, auf sein tadelloses Vorleben und die
vorliegenden Empfehlungen. Das Gesuch wird empfohlen
vom Regierungsstatthalter und einer Anzahl Bürger
von Lauperswil. Busse und Kosten hat Jörg bezahlt.
Der Regierungsrat hält dafür, es liegen triftige
Begnadigungsgründe nicht vor. Die Handlungsweise Jörgs
muss angesichts der Gefährlichkeit der geführten Waffe
als eine höchst brutale bezeichnet werden. Die
verfehlte Verteidigungsart, welche der Gesuchsteller auch
heute wieder in Anwendung bringt und die mit den
Tatsachen offenbar nicht übereinstimmt, macht keinen
günstigen Eindruck. Wenn namentlich auch die
zwischen beiden Familien bestehende Feindschaft
herangezogen wird, um das Delikt in einem milderen
Delikte erscheinen zu lassen, so ist dem entgegenzuhalten,

dass der Richter diesen Umstand in
weitgehender Weise berücksichtigt hat. Der Regierungsrat
in Erwägung des angebrachten beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

15. Ducommun, Arsène, geboren 1864, von Chaux-
de-Fonds, Strumpfwirker in Bonfol, wurde am 10.
März 1906 von der Polizeikammer wegen Drohungen
zu 20 Tagen Gefangenschaft, 50 Fr. Zivilentschädigung
und 191 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Am 8.
September 1905 gegen ö1/2 Uhr nachmittags befand sich
Ducommun in betrunkenem Zustande in einer
Wirtschaft zu Bonfol und verlangte nach Schnaps.
Zuerst wurde ihm durch die Wirtin ein Glas serviert,

als er sich aber darauf unanständig benahm, ein
weiteres verweigert; im Gegenteil wurde er aufgefordert,
das Lokal zu verlassen, kehrte sich jedoch nicht an
diese Weisung. Inzwischen trat der Wirt, durch den
Lärm aufmerksam gemacht, hinzu und erneute, da er
die Gefährlichkeit Ducommuns in betrunkenem
Zustande kannte, die Aufforderung, packte ihn schliesslich,

als diese nichts fruchtete, am Arm und schob
ihn in den Gang hinaus. Daselbst setzte ihm Ducommun

tätlichen Widerstand entgegen und klammerte
sich an das Treppengeländer, worauf ihn denn der
Wirt etwas unsanft die Stiege hinunterstiess. Ducommun

verletzte sich hiebei am Rücken, an den Armen
und im Gesicht und blieb liegen. Der Wirt gab zwei
andern Gästen Auftrag, ihn aufzuheben und nach Hause
zu führen, was auch geschah; vor dem Hause nun
stiess jener Drohungen gegen den Wirt aus, schrie,
er werde ihm das Haus in Brand stecken und ihn selbst
erschiessen, wenn er zum Pflügen gehe. Dabei
befand er sich im Besitze einer Schiesswaffe, Pistole
oder Revolver. Er reichte dann eine Strafanzeige
gegen den Wirt ein, worin er behauptete, dieser habe
ihn misshandelt und ihm im Gange, als er sich
bereits am Boden befunden habe, einen Fusstritt ins
Gesicht gegeben. Seine Verletzungen erwiesen sich
nicht als ganz leichte ; so wurde vom behandelnden
Arzte ein teilweiser Bruch des Nasenbeines konstatiert.

Der Wirt reichte nun seinerseits Anzeige ein
wegen Drohung. Vor Gericht benahm sich Ducommun
möglichst zu seinen Ungunsten, indem er sich in der
Hauptverhandlung durch sein Benehmen eine Busse
zuzog und den eigenen Anwalt veranlasste, sich aus
der Verhandlung zurückzuziehen. Der Wirt wurde
freigesprochen, da nicht bewiesen werden konnte, dass
er Ducommun geschlagen hatte. Die Verletzungen des
letztern waren übrigens derart, dass sie auch nach
dem Expertengutachten sehr wohl von dem Sturze
über die Treppe herrühren mochten. Ducommun ist
wegen Drohungen, Skandals, Misshandlung, Ruhestörung,

Holzfrevels, Beleidigung und Eigentunisbeschädigung
bereits mehrfach vorbestraft. Dagegen war sein

Gegner nicht vorbestraft und genoss den besten
Leumund. Im vorliegenden Gesuche wird nun die
Richtigkeit des Urteils nach allen Seiten angefochten.
Namentlich wird die Behauptung aufrecht gehalten,
Ducommun sei durch den Wirt brutalisiert und ohne
Grund misshandelt worden ; seine Drohungen, die sich
aus der Entrüstung über die erlittene Unbill leicht
erklären Hessen, seien angesichts des Zustandes ihres
Urhebers nicht ernst zu nehmen gewesen. Im fernem
wird darauf verwiesen, dass Gesuchsteller in
nüchternem Zustande ein stiller und fleissiger Arbeiter sei.
Durch den Vollzug der Strafe würde namentlich seine
Ehefrau und die Kinder betroffen. Der Gemeinderat
von Bonfol bestätigt die letztern Anbringen, der
Arbeitsfreudigkeit der Ehefrau sei eis zuzuschreiben, wenn
diese Familie trotz manigfachen Missgeschickes bisher

der öffentlichen Unterstützung nicht anheimgefallen

sei. Er empfiehlt das Gesuch zur teilweisen
Berücksichtigung ; desgleichen der Regierungsstatthalter.
Der Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst, auf die
Einwände, welche der Gesuchsteller gegen das Urteil
erhebt, des nähern einzutretein. Wenn auch zugegeben
werden muss, dass mit Ducommun im gegebenen
Momente nicht sehr gelinde verfahren worden ist, so
hatte er dies nur seinem widerspenstigen, ungesetzlichen

Benehmen und seinem schlechten Rufe zu vor-
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danken. Die Strafe kann denn auch im Hinblick darauf,

dass Delinquent sich im Rückfalle befand, was
vom erstinstanzlichen Gerichte nicht einmal
berücksichtigt worden ist, nicht als zu hoch bezeichnet werden.

Wie sehr es im Interesse der Familie wünschenswert

erscheint, wenn eine Reduktion der Straf©
eintreten könnte, so halt doch der Regierungsrat dafür,
der Gesuchsteller sei einer Begnadigung zu wenig
würdig. Zudem liegen spezielle Begnadigungsgründe
nicht vor. Es wird demnach Abweisung beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Ramseyer, Friedrich, geboren 1875, von Trub,
Kaufmann, früher Metzgergasse 46 in Bern, nunmehr
in Genf wohnhaft, wurde am 1. November 1905 von
der Polizeikammer des Kantons Bern wegen Betruges
zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30
Tage Einzelhaft und 394 Fr. 70 Staatskosten verurteilt
worden. Am 1. Januar 1903 kaufte Ramseyer von
einer Firma in Genf einen Automobilwagen zum Preise
von 8000 Fr. Als Gegenwert für diese Kaufpreissumme
händigte er der Verkäuferin einen Eigenwechsel im
gleichen Betrage, fällig per 1. Mai gleichen Jahres aus.
Das Automobil gelangte Ende März 1903 in den Besitz
Ramseyers, musste aber bald nachher der Firma in
Genf zur Reparatur zurückgestellt werden, da bei
einer Fahrt die Carosserie in Brand geraten war. Den
Brandschaden hatte eine Versicherungsgesellschaft zu
tragen. Den erwähnten Wechsel löste- Ramseyer am
Verfalltage nicht ein, sondern liess ihn erneuern.
Dagegen hielt die Firma in Genf den Wagen vorläufig
zurück, offenbar weil ihr Vertrauen in die Solvabilitat
Ramseyers erschüttert war. Am 8. Juni 1903 kam
einer ihrer Vertreter nach Bern, um die Angelegenheit
mit Ramseyer ins Reine zu bringen. Einem Geschäftsfreunde

namens Zahar erzählte er in Bern die Sache
mit dem Bemerken, er müsse Geld haben, worauf sich
dieser anerbot, die Forderung zu übernehmen, wenn
Ramseyer genügende Sicherheit biete. Die Verhandlungen

wurden auf einem Fürsprecherbureau in Bern
geführt. Ramseyer verpflichtete sich schriftlich Zahar
gegenüber zur Bezahlung einer Summe von 8000 Fr.
aus Darlehen samt 500 Fr. für Zinsen und Spesen und
händigte diesem zwei Eigenwechsel im Betrage von
4250 Fr. ein, fällig auf den, 1. Juli 1903 und den 8.
September gleichen Jahres. Für den Fall, dass der erste
Wechsel am 1. Juli nicht eingelöst werden solltei,
verpflichtete sich Ramseyer ferner, sofort dem Gläubiger
für die ganze Schuld eine Pfandobligation im II. Range
auf die dem Schuldner eigentümlich gehörige Besitzung

an der Brunngasse Nr. 17 in Bern auszustellen.
Dagegen übernahm Zahar die Schuld Ramseyers an die
Firma in Genf und bezahlte in der Folge erhebliche
Beträge an letztere. Am Verfalltage löste aber
Ramseyer den ersten Wechsel nicht ein und bestellte,
trotz wiederholter Aufforderung, die verabredete
Sicherheit nicht, so dass sich Zahar genötigt sah, ihn
in Betreibung zu setzen. Im Dezember 1903 und März
1904 wurde dieser jedoch für die ganze Forderung
zu Verlust gewiesen. Inzwischen hatte er ausserdem
erfahren, dass das Eigentum des Hauses an der Brunngasse

nicht Ramseyer, sondern dessen Vater zustand.

Er sah sich demnach betrogen und reichte Strafklage
ein. Vor Gericht konnte der Beklagte das Tatsächliche
der Anzeige nicht bestreiten, wohl aber stellte er jede
betrügerische Absicht in Abrede. Die Wechsel habe
er nicht bezahlt, weil ihm das Automobil von der
Firma in Genf immer noch sei zurückbehalten worden,

trotzdem er einen dritten Käufer gestellt habe,
übrigens hätte sein Vater jederzeit in die Errichtung
einer Hypotheke auf das fragliche Haus eingewilligt;
aus dem obgenannten Grunde habe er selbst hiezu
nicht mehr Hand bieten wollen, das Haus habe
zudem laut mündlicher Abrede mit seinem Vater bereits
ihm gehört. An letzterem Einwände war nur soviel
wahr, dass der Vater Ramseyer seinem Sohne das
Haus zum unumschränkten Gebrauche überlassen hatte.
Dagegen erklärte er ausdrücklich, er habe ihm das
Eigentum daran nicht übertragen, weil, er befürchtete,
sein Sohn, der einen verschwenderischen Charakter
besitzt, würde bald um dessen Besitz gekommen sein.
Zur Errichtung einer Hypothek würde er wahrscheinlich

seine Einwilligung gegeben haben. Das Haus war
übrigens bereits früher im Eigentum des Sohnes
gewesen, aus dem genannten Grunde aber vom Vater
wieder an sich gezogen worden. Die Einwände
Ramseyers ergaben sich zum Teil als unstichhaltig; sämtliche

waren aber für den Strafpunkt irrelevant.
Ramseyer ist wegen Diebstahls und gewerbsmässiger
Kuppelei und einer Reihe von Polizeiübertretungen
vorbestraft und geniesst einen ungünstigen Leumund. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch wird die Richtigkeit
des Urteils angefochten und an sämtlichen bereits
früher aufgeworfenen Behauptungen, festgehalten. Die
städtische Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter

beantragen Abweisung desselben. Der Regierungsrat
sieht sich nicht veranlasst, Zweifel in die Begründetheit

des Urteils zu setzen. Im übrigen sind triftige
Begnadigungsgründe weder geltend gemacht worden,
noch sonst vorhanden. Die- Vorstrafen und der schlechte
Leumund sprechen zu Ungunsten des Gesuchstellers.
Es wird Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

17. Petermann, Otto, geboren 1879, Commis, von
Schötz, in Bern wohnhaft gewesen, wurde am 7. März
1906 von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Betruges zu 1 Jahr Korrektionshaus und 76 Fr. 60
Staatskosten verurteilt. Im Juli 1905 verstarb im
Inselspital in Bern Handelsmann S. aus Langenthal. Die
Kleider desselben wurden von den Hinterlassenen dem
Krankenwärter überlassen. Bei deren Durchsuchung
kam aus einem Kalender eine 100 Fr. Note- zum
Vorschein. Der Wärter schrieb hierauf an die Angehörigen
des S., es habe sich noch eine kleine Barschaft
vorgefunden, ob er und der Nebenwärter sie auch wie
die Kleider behalten dürfe. Der Bruder des; S., in
dessen Handelsgeschäft in Langenthal Petermann aus-
hülfsweise als Buchhalter angestellt war, übernahm es,-
sich nach der Höhe des Betrages zu erkundigen. Als
Petermann eines Sonntags im August nach Bern reiste-,
um seine Familie zu besuchen, wurde er beauftragt,
im Inselspital in diesem Sinne nachzufragen und
seinem Prinzipale Bericht zu bringen. Jener verfügte sich
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nun in der Tat ins Inselspital, stellte sich als Bruder
des Verstorbenen vor und liess sich die 100 Fr.
aushändigen, 10 Fr. gab er dem Krankenwärter und 5 dem
Nebenwärter zum Trinkgeld. Er kehrte dann erst im
Laufe der nächsten Woche nach Langenthal zurück
und gab auf Befragen an, die Barschaft habe 10 Fr.
in Gold betragen. Kurze Zeit darauf wurde dann
Handelsmann S. in Langenthal durch die Verwaltung des
Inselspitals, welche offenbar inzwischen von der
Angelegenheit verständigt worden war, aufgefordert, die
empfangenen 100 Fr. zurückzusenden oder sich als
Verwalter der Hinterlassenschaft seines Bruders
auszuweisen, worauf denn die Sache aufgeklärt wurde.
Der Krankenwärter wurde zur sofortigen Restitution
des Geldes verhalten und reichte seinerseits Strafklage

gegen Petermann ein. Petermann suchte in der
Untersuchung den Sachverhalt so hinzustellen, als ob
er von seinem Prinzipal beauftragt worden wäre, den
Betrag zu erheben ; im Inselspital habe man ihn
allerdings sofort als Bruder des S. behandelt, aber ohne
seine Veranlassung; zur Verabfolgung eines Trinkgeldes

sei er berechtigt gewesen und einen Betrag von
00 Fr. habe er gegen Lohnforderungen verrechnen wollen.

Seine Angaben erwiesen sich als falsch; in der
Hauptverhandlung erschien er nicht. Petermann ist
wegen Diebstahls und Unterschlagung im Jahr 1902
mit Gefängnis und Korrektionshaus vorbestraft und
geniesst einen ungünstigen Leumund. Seine Ehefrau
wendet sich nun mit dem Gesuch an den Grossen Rat,
es möchte ihrem Manne mit Rücksicht auf die missliche

Lage, in welche sie geraten sei, ein Teil der
Strafe erlassen werden. Der Regierungsstatthalter
empfiehlt das Gesuch zur Abweisung. Der Regierungsrat
hält es im Hinblick auf die Vorstrafen, die Petent
bereits erlitten hat, dessen ungünstigen Leumund und
die gravierende Natur des begangenen Vertrauensmissbrauches

für unbegründet, auf jeden Fall aber für
verfrüht. Er beantragt Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Brand, Samuel, geboren 1860, von Ursenbach,
Händler in Wangen, wurde am 28. September 1905 von
den Assisen des dritten Bezirkes wegen qualifizierten
Diebstahls zu 15 Monaten Zuchthaus, abzüglich 3
Monate Untersuchungshaft, und 554 Fr. 85
Staatskosten, sowie 190 Fr. Zivilentschädigung verurteilt.
Am 23. Februar wurde von dem im gleichen Hause
wie Brand wohnhaften K. die Anzeige eingereicht, es
seien im Ende Dezember 1904 50 Fr. und Mitte Februar
125 Fr. aus einer Schieblade seines Sekretärs im
Wohnzimmer entwendet worden. Spuren von Gewaltanwendung

seien nicht zu bemerken; der Dieb müsse einen
Nachschlüssel verwendet haben und mit der Oertlich-
keit genau vertraut gewesen sein. Von der Täterschaft
war zunächst keine Spur vorhanden. Am 16. April
klagte Brand, auch seiner Frau seien am 15. April
und ebenfalls schon im Dezember 20 Fr. gestohlen
worden, es handle sich offenbar um denselben Täter.
Bald fiel aber der Verdacht auf Brand selbst. In
Untersuchungshaft gezogen, leugnete er anfänglich jede
Schuld, legte dann aber schon im zweiten, dritten und
vierten Verhör ruckweise ein umfassendes Geständnis

ab. Nach seiner Ueberweisung an die Kriminalkammer
zog er sein Geständnis wiederum zurück und verlangte-,
von den Geschwornen beurteilt zu werden. Durch
die Untersuchung wurde festgestellt, dass Brand fruchtlos

ausgepfändet war und den Winter über keine
Beschäftigung gehabt hatte, so dass seine Frau für den
Unterhalt der Familie sorgen musste. Anfangs März
ging er wieder häufig aus, währenddem er bisher zu
Hause geblieben war, und trieb sich viel in den
Wirtschaften herum, oft in Gesellschaft von Weibsbildern
und gab dabei ziemlich viel Geld aus. Ueber den
Erwerb des Geldes konnte er sich nicht ausweisen. Von
seiner eigenen Frau war er überdies schon inl
Dezember 1904 als der Dieb bezeichnet worden. Zu
diesen Indizien kam schliesslich das Geständnis, dessen

Zurücknahme ein ganz unbegründetes war. In den
fraglichen Abhörungen hatte er die Ausführung seiner
Tat bis in die kleinsten Details beschrieben, den Sekretär

des K. hatte er mit einem Kofferschlüssel geöffnet,
er wusste genau, dass jener sein Geld in der fraglichen
Schieblade verwahrte. Seiner Frau hatte er ebenfalls
zwei Beträge in deren Abwesenheit entwendet. Er
konnte dieses halb nicht überwiesen werden, da kein
Strafantrag gestellt wurde. Von beteiligter Seite wurde
der Gerichtshof darauf aufmerksam gemacht, dass in
der Verwandschaft Brands verschiedene Fälle von
Geisteskrankheit vorgekommen seien, so dass die
Möglichkeit nahe liege, dass auch er die Tat in geistiger
Umnachtung vollbracht habe. Er wurde infolgedessen
einer mehrmonatlichen psychiatrischen Expertise
unterstellt. Nach dem Expertengutachten war Brand zur
Zeit der Tat und im Zeitpunkte, wo er das Geständnis
ablegte, nicht geistesgestört, immerhin sei er schwer
belastet, epileptisch und leide an chronischem
Alkoholismus. Durch die Geschwornen wurden ihm
mildernde Umstände zugebilligt. Er ist nicht vorbestraft.
Nun, wendet sich seine Ehefrau an den Grossen Rat
mit dem Gesuche, es möchte ihrem Ehemanne der Rest
der Strafe geschenkt werden. Sie gibt der Ue-berzeu-

gung von der Unschuld ihres Gatten Ausdruck,
verweist auf die missliche Lage, in der sie sich mit den
Kindern befinde und auf die bisherige Unbescholtenheit
des Verurteilten. An der Schuld Brands sind mit Rücksicht

auf die Aktenlage keine Zweifel möglich. Auch
im übrigen sind nach der Ansicht des Regierungsrates
triftige Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Namentlich

kann die Strafe im Hinblick auf den bestätigten
intensiven deliktischen Willen Brands, sein Verhalten
während der Untersuchung und sein ungeordnetes
Vorleben nicht als zu hoch bezeichnet werden. Mit einem
eventuellen Erlass des letzten Zwölftels der Strafe
kann allen Verhältnissen genügend Rechnung getragen
werden. Der Regierungsrat beantragt Abweisung des
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

19. Kopfmann, Robert, geboren 1864, Bankangestellter,

von Ihringen, wohnhaft gewesen Monbijoustrasse

33 in Bern, wurde am 8. Februar 1906 von den
Assisen des zweiten Bezirkes wegen Diebstahls zu
10 Monaten Korrektionshaus, abzüglich 1 Monat
Untersuchungshaft, zur Einstellung in der bürgerlichen
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Ehrenfähigkeit auf die Dauer von 3 Jahren, zur
Verweisung aus dem Gebiete des Kantons Bern auf die
Dauer von 10 Jahren und zu 572 Fr. 65 Staatskosten
verurteilt. Kopfmann war früher in Basel als
Bankangestellter tätig. 1898 trat er daselbst als Buchhalter
in die Unionsbank ein, deren Inhaber ein© Schwester
der Frau Kopfmann zur Frau hatte. Der Schritt war
ein unglücklicher, indem die genannte Bank bald darauf

fallierte. In der Folge hatte denn Kopfmann Mühe*,
eine angemessene Anstellung zu finden. Vorübergehend

arbeitete er auf der Verwaltung der Thunersee-
Bahn. 1903 liess er sich neuerdings von dem frühern
Inhaber der Unionsbank, der unterdessen mit andern
eine Bank in Bern gegründet hatte, engagieren. Er
hatte die Funktionen eines Maschinenschreibers zu
erfüllen und bezog ein ziemlich unbedeutendes Salair,
befand sich auch sonst in seiner Stellung nicht wohl
und hatte den lebhaften Wunsch, davon wieder
loszukommen. Am 1. Mai 1905 begab er sich, wie gewohnt,
nachmittags auf das Bureau. Neben ihm arbeitete der
Kassier der Bank. Als dieser nach 4 Uhr von einem
Ausgange zurückkam, war Kopfmann verschwunden
und mit ihm eine dem offenstehenden Kassenschranke
entnommene Geldmappe, welche 15,000 Fr. in Banknoten

und drei Wechsel enthielt. Am nächsten Tage
langte die Mappe mit den Wechseln und 4000 Fr.
in Noten von Bümpliz her auf der Bank wieder ein,
für 11,000 Fr. lag eine Quittung Kopfmanns bei. Von
den gestohlenen 11,000 Fr. sandte er unter falschem
Namen einem Bankgeschäft in Genf einen Betrag von
5000 Fr. zum Ankauf von Spekulationspapieren und
mit dem Rest reiste er nach Deutschland, wo er sich
in mehreren Städten planlos herumtrieb bis die 6000
Fr. verbraucht waren. Sodann kehrte er Mitte
September nach Bern zurück, wurde zunächst von seiner
Frau und deren Schwager veranlasst, in die
Privatirrenanstalt zu Münchenbuchsee einzutreten, kam dann
in das Spital Salem in Bern, wo er schliesslich am
21. Oktober verhaftet wurde. Vor dem Richter legte
er ein Geständnis ab, behauptete aber, er habe die
Tat, durchaus ohne Ueberlegung in völliger Kopflosigkeit

begangen. Durch die anstrengend© Arbeit auf dem
Bureau und die schlechte Behandlung seitens seiner
Prinzipale sei er seit langem in einen Zustand
nervöser Erregtheit geraten, der sich bisweilen bis zur
Unerträglichkeit gesteigert habe. Diese Stellungnahme
des Angeschuldigten veranlasste die Untersuchungsbehörde,

denselben einer psychiatrischen Expertise zu
unterstellen und es kamen die Experten denn auch
zum Schlüsse, dass Kopfmann sich zur Zeit der
eingeklagten Tat ohne sein Verschulden in einem
Zustande befunden habe, in dem sein Bewusstsein und
seine Willensfreiheit erheblich vermindert gewesen
seien. Sie konstatierten eine ziemlich schwere
Beeinträchtigung der Gesundheit seines gesamten
Nervensystems und vermissten bei der Straftat einen vernünftigen

überlegten Zweck oder das Motiv der Habsucht
oder Not. Es handle sich um die Tat eines geistig
nicht wohlbegabten, gemütlich zur Verzweiflung
gebrachten nervenschwachen Mannes. Die Geschwornen
nahmen hierauf verminderte Zurechnungsfähigkeit an
und billigten Kopfmann auch mildernde Umstände zu,
was Jdem Gerichte ermöglichte, trotz des hohen Betrages
des Gestohlenen, eine relativ gelinde Strafe
auszusprechen. Kopfmann ist nicht vorbestraft und sonst
gut beleumdet. Mit der Zivilpartei hat er sich bereits
vor dem Urteile abgefunden. Im vorliegenden Gesuche

bittet nun der Verurteilte um eine Reduktion der Kor-
rektionshausstrafe und den Erlass der Landesverweisung

; durch letztere werde nicht nur er, sondern auch
seine Ehefrau betroffen, welche eine geborne Bernerin
ist. Die ausgesprochene Strafe sei immer noch bedeutend

zu hoch. Der Verteidiger Kopfman ns und
Verfasser des Gesuches ist der Ansicht, es habe sich
vorliegend überhaupt nicht um einen Fall von Diebstahl
gehandelt, sondern vielmehr um einen Fall von
unerlaubter Selbsthülfe. Kopfmann sei von dem Schwager
seiner Frau bereits früher geschädigt worden, man
habe ihm Versprechungen nicht gehalten, in Bern habe
man ihm einen geringen Lohn bezahlt, trotzdem die
Bank jährlich bedeutende Gewinne abgeworfen habe.
Das innerste Motiv Kopfmanns zu der Tat sei, wie er
dies übrigens seinem Verteidiger erklärt habe, die
Absicht gewesen, sich für die erlittene Unbill schadlos
zu halten. Die Frage nach unerlaubter Selbsthülfe
sei nur aus dem Grunde nicht gestellt worden, weil
dies mit Rücksicht auf die Natur dieses Deliktes als
Antragsdelikt prozessual nicht zulässig gewesen sei.
Es kann nicht Sache des Regierungsrates sein, auf diesen

Punkt des nähern einzutreten; immerhin ist zu
bemerken, class Kopfmann, wie den Akten zu
entnehmen ist, genau wissen musste, dass ihm aus den
behaupteten Tatsachen Rechtsansprüche gegen die
Bank, wie auch gegen den Schwager seiner Frau nicht
zustanden, währenddem der Tatbestand der unerlaubten

Selbsthülfe das eigenmächtige Geltendmachen
wirklicher öder vermeintlicher Rechtsansprüche begreift.
Kopfmann könnte sich bei dieser Erklärung seiner
Handlungsweise auch kaum mehr auf das Expertengutachten

berufen, wie er das zugleich tut, weil dieses
sich unter anderm namentlich darauf stützt, dass ein
vernünftiges Motiv zu der Tat nicht gefunden werden
könne. Der Regierungsrat hält seinerseits dafür, es
seien alle Tatbestandsmerkmale des Diebstahls
vorliegend gegeben, anerkennt aber andererseits auch die
Schlüssigkeit des Expertengutachtens. Was die Kor-
rektionshausstrafe anlangt, so kann diese im Hinblick
auf die objektive Schwere des Deliktes kaum als zu
hoch bezeichnet werden ; dagegen dürfte es sich
rechtfertigen lassen, dem Gesuchsteller die Landesverweisung

zu erlassen; dies mit Rücksicht auf seinen
Gesundheitszustand, die Herkunft seiner Ehefrau und
sein tadelloses Vorleben.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Landesver¬
weisung.

20. Dähler, Friedrich, geboren 1848, Maurer, von
Seftigen, Lorrainestrasse 71 in Bern, wurde am 11.
Juli 1905 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Gesetz betreffend die Hundetaxe
zu 20 Fr. Busse und 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Dähler war längere Zeit im Besitze eines Hundes, ohne
die vorgeschriebene Taxe zu entrichten. Im Oktober
1904 wurde schliesslich Anzeige eingereicht. Da Dähler

die ihm durch die Stadtpolizei eröffnet© Busse
nicht bezahlte, wurde die Angelegenheit an den Richter

gewiesen, dessen Urteil sich der Angeschuldigte
ohne weiteres unterzog. Im vorliegeirden Gesuch macht
er geltend, die rückständige Taxe sei nun bezahlt,

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 65
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die Busse könne er wegen Mittellosigkeit nicht aufbringen,

einen Hund besitze er nicht mehr. Die städtische
Polizeidirektion bestätigt diese Anbringen; Dähler
besitzt einen guten Leumund. Die Staatskosten sind
bezahlt. Auch der Regierungsstatthalter empfiehlt das
Gesuch zur Entsprechung. Gestützt auf diese
Empfehlungen und in Würdigung der obwaltenden
Verhältnisse beantragt der Regierungsrat, dem Gesuchsteller

die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

21. Schlegel, Jakob, geboren 1880, Heizer, von
Wartau, in Biel, wurde am 23. Juli 1905 vom
korrektioneilen Richter von Biel wegen Misshandlung mit
einem gefährlichen Instrument und Wirtshausskandals
zu 2 Tagen Gefangenschaft, 10 Fr. Geldbusse und
25 Fr. Staatskosten verurteilt. Dienstag den 6. Juni
1905 gegen Abend bekam Schlegel mit Weichenwärter
T. in einer Wirtschaft an der Bahnhof-Nidaustrasse
in Biel Streit. Jeder behauptete vom andern, es sei
nun an ihm, das Bier zu bezahlen. Der Wirt ermahnte
sie zur Ruhe; dessenungeachtet fuhren die beiden
fort und titulierten einander schliesslich mit Schimpfwörtern.

T., welchem die Sache zu lang wurde, wollte
sich endlich wegbegeben, als ihn an der Türe noch
ein Zuruf Schlegels erreichte. Er kehrte nun zurück
und fuhr auf jenen los. Schlegel griff zum Bierglas

und empfing ihn mit einem wohlgezielten Hieb
ins Gesicht, so dass das Glas in Splitter ging.
Als der Wirt ihnen seine Aufmerksamkeit neuerdings
zuwandte, wälzten sie einander bereits am Boden herum.

T. trug von dem Schlage eine lange und tiefe
Wunde an der linken Wange davon und blieb etwa
8 Tage arbeitsunfähig. Im Hauptverhandlungstermin
schlössen Parteien einen Vergleich ab, die Angelegenheit

musste aber, weil ein gefährliches Instrument
in Frage stand, von Amteswegen weiter verfolgt werden.

Der Richter nahm zugunsten Schlegels Provokation

an und gelangte zu einem milden Urteile. Schlegel

ist nicht vorbestraft und geniesst einen guten
Leumund. Das vorliegende Begnadigungsgesuch wird von
der Ortspolizeibehörde von Biel und vom Regierungsstatthalter

empfohlen. Die Busse und die Staatskosten
sind bezahlt. Der Regierungsrat beantragt mit Rücksicht

hierauf, die vorliegenden Empfehlungen und die
bisherige Unbescholtenheit Schlegels, dem Gesuche zu
entsprechen. Wenn auch, wie dies der Richter
getan hat, das gebrauchte Bierglas als ein gefährliches
Instrument im Sinne des Gesetzes zu betrachten ist,
so sind doch die Umstände des Deliktes nicht von
gravierender Natur. Die Tat ist im Affekte begangen
worden und die eingetretenen Folgen waren jedenfalls
nicht in dem Masse beabsichtigt.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

22. Zürcher, Daniel, geboren 1855, Hirt auf der
Genossenschaftsweide Schmiedematt, Gemeinde Far¬

nern, wurde am 9. Januar 1906 vom Polizeirichter
von Wangen wegen Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, 50 Fr. Patentgebühr
und 4 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Die Alpgenossenschaft

Schmiedematt löste für die Jahre 1903—1905
ein Sommerpatent für eine Schenk- und Speisewirtschaft,

welche der jeweilige Hirt© der Schmiedematt
im dortigen Wirtschaftsgebäude betrieb. Bereits im
Sommer 1904 führte Zürcher die Wirtschaft, sodann
auch im Sommer 1905. Am Weihnachtsabend 1905
fand in der fraglichen Wirtschaft ein Auftritt statt,
welcher zu einem gerichtlichen Nachspiele führte,
indem aus einem Revolver geschossen und Zürcher selbst
durch einen Stockhieb nicht unerheblich verwundet
worden war. Hiebei stellte es sich heraus, dass
Zürcher an jenem Abend eine ganze Reihe von Gästen
mit Wein und Gebranntem gegen Entgelt bewirtet hatte.
Das Gelage dauerte bis über Mitternacht hinaus.
Zürcher muSste den Tatbestand ohne weiteres zugeben,
behauptete aber, er sei im festen Glauben gewesen,
das ganze Jahr wirten zu dürfen, welche Behauptung
indes ohne weiteres als Ausrede erschien. Zürcher
ist nicht vorbestraft und gut beleumdet. Im
vorliegenden Gesuche um Erlass der Busse wird an der
vorgebrachten Entschuldigung nicht mehr festgehalten,
dagegen soll glaubhaft gemacht werden, die Ueber-
tretung liege in den Verhältnissen begründet, indem
im Winter häufig Passanten die Schmiedematt
begingen; diese suchten dann oft beim Hirt um Unterkunft

und Zehrung nach, welche in vielen Fällen nicht
verweigert werden könne. Wie aus den vorliegenden
Untersuchungsakten hervorgeht, handelt es sich in casu
durchaus nicht um einen solchen Fall. Gegenteils waren

die Gäste von verschiedenen Seiten her zusammengekommen

und hielten ein Trinkgelage ab. Der
urteilende Richter und der Regierungsstatthalter empfehlen
das Gesuch zur Entsprechung ; dagegen kann die Direktion

des Innern mit Rücksicht auf die Aktenlage höchstens

eine Reduktion der Busse auf die Hälfte
empfehlen. Der Regierungsrat schliesst sich diesem
Antrage an. Die Vermögensverhältnisse Zürchers sind
nach dem Berichte des Regierungsstatthalters nicht
günstige. Sein Verdienst reicht kaum für den Unterhalt

der zahlreichen Familie. Eine Reduktion der Busse
läisst sich demnach und im Hinblick auf die vorliegenden

Empfehlungen rechtfertigen, umsomehr als
Zürcher durch die Bezahlung der Patentgebühr noch
empfindlich getroffen werden wird.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte der
Busse.

23. Hügli, Maria Anna, von Brislach, Krämerin,
daselbst, wurde am 18. Januar 1906 vom Polizeirichter

von Laufen wegen Widerhandlung gegen die
Vorschriften über den Salzverkauf zu 45 Fr. Busse
und 3 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Die Genannte
verkaufte im Winter 1905/06 ohne Befugnis in ihrem
Kramladen an verschiedene Kunden Salz und zwar
zum Preise von 20 Cts. per kg. Nach der Berechnung
des die Anzeige einreichenden Polizisten wurden etwa
30 Pfund abgegeben. Die Angeschuldigte unterzog sich
dem Urteil ohne weiteres. Sie ist nicht vorbestraft.
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Im vorliegenden Begnadigungsgesuch schützt sie
Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen vor. Das Salz
sei an Italiener, welche im benachbarten Steinbruche
arbeiteten und ihren Bedarf an Lebensmitteln bei ihr
deckten, aus Gefälligkeit abgegeben worden. Die Ge-
suchstellerin wird vom Regierungsstatthalter empfohlen,

ihre Vermögenslage sei keine glänzende. Die
Staatskosten hat sie bezahlt. Dass Petentin der
Gesetzwidrigkeit ihrer Handlungsweise nicht bewusst
gewesen wäre, erscheint kaum als glaubwürdig, ebenso
hat sie nicht aus blosser Gefälligkeit sich verleiten lassen

; es beweist dies schon der erhöhte Preis des
Salzes; immerhin mag sie einigermassen durch die
Verhältnisse zu der Uebertretung geführt worden sein.
Ein gänzlicher Erlass der Busse erscheint nicht am
Platze ; dagegen beantragt der Regierungsrat mit Rücksicht

auf die vorliegende Empfehlung und die bisherige
Unbescholtenheit der Gesuchstellerin, die Busse auf
25 Fr. zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
25 Fr.

24. Aegerter, André, geboren 1867, von Röthenbach,

Polisseur, in Biel, Cité Marie 9, wurde am 6.

September 1905 vom korrektionellen Richter von Nidau
wegen Diebstahls an Feldfrüchten zu 6 Tagen
Gefängnis und 24 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Am
12. August 1905 abends verfügte sich Aegerter mit
einem Kinderwagen in Begleitung eines Genossen über
Nidau dem Kanal entlang auf den Feldfrevel. Sie
beluden auf verschiedenen Aeckern ihr Wägelchen mit
Rüben, Kartoffeln, Bohnen und Kohl und kehrten
damit zu später Stunde durch Nidau gegen Biel zurück.
In Nidau wurden sie von Landjäger Krenger angehalten
und um die Herkunft ihrer Ware befragt. Er liess
sich durch Ausflüchte Und falsche Namensangabe nicht
irreführen und forderte beide aufs Schloss. Unterwegs

ergriffen beide die Flucht. Aegerter konnte aber
eingeholt und dingfest gemacht werden. Sein Spiess-
geselle stellte sich später freiwillig. Der Wert des
Gestohlenen belief sich auf 6 Fr. Aegerter behauptete
vor dem Richter, aus Not gehandelt zu haben; er
besitze eine sehr zahlreiche Familie und nicht
entsprechenden Verdienst. Er ist im Jahre 1889 wegen
Misshandlung und Drohung mit Gefängnis vorbestraft, ge-
niesst sonst aber keinen ungünstigen Leumund. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuch hält er an seinen
frühern Aussagen fest ; die Staatskosten hat er bezahlt.
Der Regierungsstatthalter beantragt, die Gefängnisstrafe

auf 2 Tage herabzusetzen. Der Richter wollte,
wie aus den Motiven hervorgeht, eine exemplarische
Bestrafung statuieren, namentlich mit Rücksicht darauf,

dass diese Frevel nur in der Minderzahl der Fälle
getroffen werden könnten. Es ist auch zuzugeben, dass
man vorliegend ziemlich frech zu Werke gegangen ist.
Andererseits übersteigt der Wert des Gefrevelten die
Grenze von 5 Fr., bei welcher lediglich eine Geldbusse
ausgesprochen worden wäre, um ein Kleines. Der
Regierungsrat beantragt im Hinblick hierauf, die
vorliegende Empfehlung und die Vermögens- und Fami¬

lienverhältnisse des Gesuchstellers, die Strafe auf das
gesetzliche Minimum, das heisst 1. Tag, herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
1 Tag Gefängnis.

25. Kurz, Ernst, geboren 1887, von Vechigen,
Schlosser, wurde am 4. November 1905 von der
Polizeikammer wegen qualifizierten und einfachen
Diebstahls und wegen Betruges zu 10 Monaten Korrektionshaus,

zu verbüssen in der Besserungsanstalt Trachsel-
wald und 104 Fr. 70 Staatskosten verurteilt. Kurz
arbeitete als Hammerschmied in Ostermundigen und
hatte mit. verschiedenen Kollegen in einem Privathause

in der Papiermühle Kost und Logis. Am 12.
August 1905 gegen Abend kehrte er etwas früher als
seine Kameraden von der Arbeit zurück. Als der
Arbeiter L. später heimkam, machte ihm Kurz die
Mitteilung, es sei bei ihnen eingebrochen worden. L.
konstatierte hierauf, dass ihm aus seinem verschlossenen

Schranke, der auf dem Gange vor dem
gemeinschaftlich benützten Zimmer stand, ein Portemonnaie
mit 9 Fr. 80 Inhalt entwendet worden war. Kurz gab
an, aus seinem unverschlossenen Schrank sei ihm
ebenfalls ein Geldsack mit 4 Fr. 55 gestohlen worden.

Beide reichten eine Strafanzeige ein. Der
Verdacht fiel jedoch bald auf Kurz selbst, der in
Geldverlegenheit stack, trotzdem aber am darauffolgenden
Sonntag in der Lage war, nach seinem frühern
Aufenthaltsorte Derendingen zu reisen, wo er eine Liebste
besass und dort den Tag auf dem Tanzboden zu
verbringen. Am 16. August gab dann Kurz seine
Arbeit auf und verliess sein Logis unter Zurücklassung
seines Koffers. Ende September wurde er im
Aargauischen verhaftet. Im ersten Verhör legte er ein
Geständnis ab. Den Schrank seines Kameraden hatte
er nach seinen Ausführungen von Hand geöffnet. Unter
seinen Effekten wurde ein verziertes Trinkglas
gefunden, das er seiner Logisgeberin entwendet hatte.
Desgleichen musste er zugestehen, seinem
Zimmergenossen aus dem Nachttischchen eine Flobertpistole
gestohlen zu haben, und schliesslich klagte noch Müller
E. in der Papiermühle wegen Betruges, indem ihm
Kurz am Abend des Diebstahls unter der Vorgabe, er
sei selbst seiner ganzen Barschaft beraubt worden,
einen Fünffränkler abschwindelte. Auch dieses
Deliktes war Kurz geständig. Durch die Untersuchung
wurde festgestellt, dass er bereits zweimal wegen
Diebstahls vorbestraft war, im Jahr 1903 in Bern mit 30
Tagen Einzelhaft und im Jahr 1904 in Solothurn mit
10 Tagen Gefängnis. Das oberinstanzliche Gericht
erhöhte die Strafe von 6 Monaten auf 10 Monate, von
der Erkenntnis ausgehend, dass Delinquent nur durch
eine ganz empfindliche Strafe von der Laufbahn eines
Gewohnheitsverbrechers abgebracht werden könne.
Seine Mutter wendet sich nun mit einem Begnadigungsgesuch

an den Grossen Rat. Sie bedürfe der
Unterstützung ihres Sohnes, indem ihr Gatte unheilbar krank
und völlig arbeitsunfähig sei. Die städtische
Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter beantragen
Abweisung. In der Anstalt hat sich Kurz zur Zufriedenheit

des Verwalters aufgeführt; immerhin wird das
Gesuch von daher nicht empfohlen. Der Regierungsrat
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hält es mit Rücksicht auf den beabsichtigten Zweck
der Strafe nicht für opportun, die Enthaltungszeit
erheblich abzukürzen. Er stimmt diesbezüglich mit den
Intentionen des urteilenden Gerichtes ganz überein
und beantragt daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

26. Joray, Paul, geboren 1857, vormals Weibel,
von Develier, wohnhaft in Delsberg, Faubourg Porren-
truy, wurde am 22. November, 20. Dezember 1905
und am 24. Januar und 14. Februar 1906 vom Polizeirichter

von Delsberg wegen Schulunfleisses seiner
Tochter zu insgesamt 27 Fr. Busse und 11 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Joray lag zu jener Zeit krank
darnieder, so dass seine Frau sich genötigt sah, auf
Verdienst auszugehen, um der Familie ein Auskommen
zu sichern. Mittlerweile wurde dann die 15x/2-jährige
Tochter, welche noch schulpflichtig war, zu Hause
behalten, um dem Haushalte vorzustehen, was die
zitierten Bussverfügungen gegen den Vater zur Folge
hatte. Joray ist nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Nachlassgesuch wird auf die Umstände des Falles
verwiesen. Joray ist nicht imstande, die Bussen zu
bezahlen. Andererseits ist laut ärztlichem Zeugnis sein
Gesundheitszustand derart, dass ihm die Verbüssung
derselben im Gefängnis nicht zugemutet werden darf.
Das Gesuch wird vom Regierungsstatthalter und auch
von der Direktion des Unterrichtswesens empfohlen.
Mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse und
die vorliegenden Zeugnisse und Empfehlungen beantragt

der Regierungsrat, dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

27. Hebeisen, Anna Elisabeth, geb. Riedwyl,
geboren 1863, Bendichts Ehefrau, von Köniz, wohnhaft
in Neuenegg, wurde am 7. März 1906 von der
Polizeikammer wegen MisshandJung zu 2 Monaten und 2
Tagen Korrektionshaus, umgewandelt in 31 Tage
Einzelhaft, 160 Fr. Entschädigung an die Zivilpartei und
130 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Den 7. August
1905 in der Morgenfrühe verfügte sich Feldmauser R.
in Neuenegg in die Neueneggau an die Sense, um durch
Hochwasser angeschwemmtes Holz zu sammeln. Nach
dem Frühstück schickte er sich an, die zusammengelegten

Haufen mit einem Karren abzuholen. Bei
seiner Ankunft auf dem Platze fand er die Eheleute
Hebeisen anwesend, denen er offenbar zuvorgekommen
war. Zwischen Frau Hebeisen und R. fielen einige
anzügliche Bemerkungen, worauf jene ein Stück Holz
ergriff und diesem einen Streich über den Kopf
versetzen wollte. Hiebei traf sie II. auf den zum Schutze
emporgehaltenen linken Arm und brach ihm die Elle.
Der Verletzte ging sofort nach Hause, zum Arzt und
sodann auch zum Landjäger, der gleichen Tags eine
Anzeige einreichte. R. behauptete, Frau Hebeisen habe
ihm ohne jeden Grund mehrere Schläge versetzt,
zudem sei er nachher gemeinschaftlich von dieser und

ihrem Ehemanne durchgeprügelt worden. Demgegenüber

gab Frau Hebeisen nur zu, R. einen Schlag mit
einem Stecken versetzt zu haben; der Ehemann selbst
sah, wie ihn dieser Schlag auf den vorgehaltenen
Arm traf. Zeuge war keiner anwesend. Indessen
äusserte sich Frau Hebeisen kurz nachher noch am
Tatorte zu einem Hinzugetretenen, « dem habe sie eins
über den Grind gegeben». Hiezu kamen als weitere
Indizien die sofortige Anzeige, das medizinische
Gutachten, welches bezüglich der Ursache der Verletzung
die Aussagen des R. als durchaus glaubwürdig
bezeichnete, sowie der schlechte Ruf der Eheleute
Hebeisen. Frau Hebeisen ist als streitsüchtig bekannt und
wegen Betruges vorbestraft. Vor Gericht behauptete
sie, aus Notwehr gehandelt zu haben. R. habe sie
zuerst über den Damm hinausgestossen. Für die
Richtigkeit dieser Aussage lagen nicht die geringsten
Anhaltspunkte vor; vom Gericht wurde immerhin
angenommen, dass der Misshandlung ein Wortwechsel
vorausgegangen sei und dieser Umstand soweit möglich
strafmildernd in Betracht gezogen, lt. war von der
erlittenen Verletzung über 20 Tage vollständig
arbeitsunfähig. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch bringt
die Gesuchstellerin, beziehungsweise deren Anwalt
sämtliche bereits vom Gericht als unzutreffend
bezeichneten Einwände neuerdings vor und verweist im
übrigen darauf, dass Gesuchstellerin wegen Misshandlung

nicht vorbestraft sei, und deren Familienverhältnisse.

Weder die Zivilentschädigung noch die Ge*
richtskosten sind bezahlt. Das Gesuch wird denn auch
vom Regierungsstatthalter zur Abweisung empfohlen,
desgleichen vom Gerichtspräsidenten von Laupen. Der
Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst, das Urteil
auf seine Begründetheit zu revidieren. Uebrigens
erscheint, nach der gesamten Aktenlage die Schuld der
Frau Hebeisen als unzweifelhaft. Immerhin mag
zugegeben werden, dass sie die schweren Folgen ihrer
Handlung nicht direkt beabsichtigte. Triftige
Begnadigungsgründe liegen indes nicht vor. Zu Ungunsten
der Gesuchstellerin fallen dagegen ins Gewicht ihr
ungünstiger Leumund, die vorliegenden Abweisungs-
anträge und der Umstand, dass sie nichts getan, um
die Folgen ihrer Tat einigermassen zu sühnen. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

28. Ritscher, August Emil, geboren 1865, von
Flöha, Bezirk Zwickau, Sachsen, wurde am 11. Juni
1903 von den Assisen des II. Bezirkes wegen
Notzucht, unzüchtiger Handlungen mit seinem noch nicht
16 Jahre alten Mädchen, und Uebertretung des
Medizinalgesetzes zu 4 Jahren Zuchthaus, polizeilich zu
100 Fr. Busse und 10 Jahren Landesverweisung, sowie
den 690 Fr. 20 betragenden Staatskosten verurteilt.
Ritscher kam im Jahr 1902 von Zürich nach Bümpliz,
woselbst er in der Riederen eine vegetarische Pension
eröffnete. Ursprünglich Schlosser, widmete er sich
schon früh der Naturheilkund>e. Im Jahr 1890 erwarb
er sich in Chemnitz einen Befähigungsausweis zur
Ausübung der naturärztlichen Praxis, die er in der
Folge an verschiedenen Orten Deutschlands, sodann
in Zürich und schliesslich in Bümpliz und Bern be-
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trieb. Im blauen Kreuz an der Zeughausgasse hielt
er Sprechstunden. Als Heilmittel verwendete er unter
anderen auch die Hypnose. Im April 1903 wurde gegen
ihn eine Strafanzeige eingereicht wegen unzüchtiger
Handlungen mit seiner ältesten Tochter, die sich auf
eigene Aussagen des damals 14-jährigen Mädchens
stützte. Ritscher musste zugeben, dass er im Jahr
1901 oder 1902 sein Mädchen von Zürich aus öfters
nach Biel mitnahm, woselbst er Vorträge über Gegenstände

der Naturheilkunde hielt. Er logierte dann mit
seinem Kinde im gleichen Zimmer und nahm nun
beischlafähnliche Handlungen mit ihm vor, immerhin ohne
es zu deflorieren. Der gleichen Handlung machte er
sich schon früher einmal schuldig, als er sich mit
seiner Familie in Venezuela befand. Es geschah damals
beim Baden auf freiem Felde ; das Mädchen war
damals ungefähr 8 Jahreyalt. Anlässlich der Strafuntersuchung

stellte es sich heraus, dass Ritscher sich auch
an seinen Patienten vergangen hatte. So missbrauchte
er im Sommer und Herbst zu wiederholten Malen
zwei junge Mädchen, die er zu diesem Zwecke
hypnotisch betäubt hatte, geschlechtlich. Das eine seiner
Opfer wurde denn auch schwanger und kam mit einer
Frühgeburt nieder. Ritscher ist wegen fahrlässiger
Körperverletzung und wegen Verletzung der öffentlichen

Schamhaftigkeit in Deutschland vorbestraft. Im
Oktober 1905 wurde bereits ein von ihm gestelltes
Begnadigungsgesuch vom Grossen Rate als unbegründet

abgewiesen. Heute erneuert nun seine Ehefrau
das Gesuch und weist auf die misslichen finanziellen
Verhältnisse hin, in die sie durch die Enthaltung ihres
Ehemannes mit den Kindern geraten sei. In der Anstalt
hat sich Ritscher gut aufgeführt. Der Regierungsrat
sieht sich nicht veranlasst, von seiner Stellungnahme
zum frühern Gesuche des Petenten abzuweichen,
sondern beantragt Abweisung desselben. Ritscher hat sich
durch die Art und Weise, wie er sich über das
Gesetz hinwegsetzte, wie er das Zutrauen armer, wehrloser

Personen missbrauchte und seines eigenen Kindes
nicht schonte, als ein gemeingefährlicher Mensch
ausgewiesen, demgegenüber die ausgesprochene Strafe
nichts weniger denn als zu hart erscheint. Gegen eine
Begnadigung sprechen auch die Natur der begangenen
Delikte und die Vorstrafen, welche Petent bereits
erlitten hat.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

29. Moser, Anna Elisabeth, geb. Dänzer, geboren
1863, von Ruppoldsried, Krämerin in Muri, wurde am
5. Dezember 1905 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 60 Fr.
Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 4 Fr. Staatskosten
verurteilt. Frau Moser führte einen Krämerladen und
war zum Grossverkauf von Bier berechtigt. Im
August 1905 bis im Oktober gleichen Jahres verkaufte
sie nun des öftern an Kunden Bier in Quantitäten
unter 2 Litern, dies auch Sonntags und Abends nach
8 Uhr. Vor dein Richter bestritt sie, Bier nach 8 Uhr
Abends und am Sonntag abgegeben zu haben;
desgleichen wollte sie auch nicht in Quantitäten unter
2 Litern verkauft haben ; es sei indes öfters
vorgekommen, dass Kunden den zweiten Liter bei ihr im

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Eiskasten haben stehen lassen. Dem Urteil unterzog
sie sich aber gleichwohl. Im vorliegenden Gesuch
stellt sie nun den Fall so dar, als ob es sich nur
um ein ganz vereinzeltes Vorkommnis gehandelt hätte.
Im weitern verweist sie auf ihre Mittellosigkeit und
den Umstand, dass sie allein für 2 Kinder zu sorgen
habe. Der Gemeinderat von Muri bestätigt die- letztem
Ausführungen und empfiehlt das Gesuch. Dagegen
beantragt der Regierungsstatthalter Abweisung;
desgleichen spricht sich die Direktion des Innern nur
für eine Reduktion der Busse aus. Von einem
gänzlichen Erlass kann mit Rücksicht auf die wiederholten
Uebertretungen und die zum Teil offenbar unwahren
Angaben des heutigen Gesuches nicht die Rede sein.
Dagegen beantragt der Regierungsrat in Uebereinstim-
rnung mit der Direktion des Innern, im Hinblick auf
die ökonomisch ungünstige Lage der Gesuchsteileirin
und die Empfehlung der Gemeinde, die Busse auf
die Hälfte herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Busse
auf die Hälfte.

30. Scholl, Flora, geboren 1883, von Pieterlen,
nunmehrige Ehefrau des Jakob Bechter, von Unter-
langenegg, Oesterreich, in Pieterlen, wurde am 24.
Februar 1906 vom korrektioneilen Gericht von Büren

wegen Wechselfälschung zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgejwandelt in 30 Tage Einzelhaft, zu
1 Jahr Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit

und zu 66 Fr. 75 Staatskosten verurteilt. Fräulein

Scholl wohnte als Fabrikarbeiterin bei ihrer Mutter
in Pieterlen. Im April 1904 sah sie sich in momentaner

Verlegenheit genötigt, auf irgendwelche Weise
Geld zu beschaffen. Da in der Familie hin und wieder
Wechsel gemacht wurden, griff sie auch diesmal zu
diesem Mittel und veranlasste eine Freundin, ihr einen
Wechsel an die Ordre der Filiale Biel der Kantonalbank,

datiert vom 8. April 1904, als Schuldnerin zu
unterschreiben. Sie selbst wollte dann für einen Bürgen

sorgen. Sie verfügte sich nach ihren Aussagen
auch wirklich zu einem Bekannten, welcher der
Familie schon öfters als Bürge beigestanden war, traf
ihn aber nicht zu Hause und unterschrieb nun den
Wechsel selbst. Sie wusste sich auch ohne Mühe
die notwendige Habhaftigkeits- und Aechtbeitsbeschei-
nigung zu verschaffen. Die Mutter versilberte den
Wechsel in Biel und übergab der Tochter das Geld,
welche die Hälfte der 100 Fr. betragenden Wechselsumme

ihrer Freundin, die ebenfalls Geld nötig
gehabt hätte, übergeben haben will. Der Wechsel wurde
am 9. Juli 1904 und 9. Oktober gleichen Jahres
prolongiert und schliesslich von der Scholl eingelöst.
Inzwischen war aber durch einen Zwist unter den
beiden Freundinnen die Geschichte von der Fälschung
in die Öffentlichkeit gedrungen. Flora Scholl, deren
Freundin und auch die Mutter Scholl wurden in
Untersuchung gezogen. Die beiden letztem bestritten jede
Schuld und konnten auch nicht überführt werden.
Die Wechselschuldnerin wollte von der Fälschung
nichts gewusst haben bis zur letzten Prolongation und
behauptete, sie habe von dem Gelde nichts erhalten.
Der Bürge sagte dahin aus, er hätte den Wechsel sicher

66*
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unterzeichnet, war indes als insolvent bekannt. Flora
Scholl ist nicht vorbestraft und sonst gut beleumdet.
Im vorliegenden Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe
wird auf die Umstände des Falles verwiesen. Fräulein

Scholl hat sich noch vor der Verurteilung
verheiratet und besitzt bereits ein Kind. Der Ehemann
verdient als Maurer nicht mehr, als für den Unterhalt

gerade nötig ist. Immerhin sind die Staatskosten
bezahlt worden. Das Gesuch wird vom Gemeinderat
von Büren, vom urteilenden Gericht und vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat beantragt,

dem Gesuche zu entsprechen. Ein Schaden ist
durch die Fälschung nicht entstanden, allem nach
auch nicht beabsichtigt worden. Zugunsten der Ge-
suchstellerin sprechen im weitern ihr Vorleben, ihre
Familienverhältnisse und die vorliegenden übereinstimmenden

Empfehlungen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

31. Blaser, Peter, geboren 1847, Schreinermeister,
von Langnau, in Zollbrück, wurde am 29. April 1905
von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen Ge-
hülfenschaft zum Pfändungsbetrug zu 3 Monaten
Korrektionshaus und solidarisch mit Christian Bärtschi
zu 119 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Der Schwiegersohn

deis Peter Blaser schloss im April 1901 mit
seiner Mutter, die sich wieder verheiratete, einen
Teilungsvertrag ab, wonach er auf 7091 Fr. 65 angewiesen
wurde, bestehend in einer Forderung auf eine Witwe
Stalder für 3536 Fr. und ein Sparkassenguthaben von
3555 Fr. 65. Einen Betrag von 4300 Fr. der erhaltenen
Gelder verwendete er dazu, um zwei auf Blaser als
Schuldner lautende Titel im Betrag von 1300 Fr. und
3000 Fr. zu übernehmen. Blaser wurde demnach
Schuldner des Bärtschi für den Betrag von 4300 Fr.
In der Folge geriet Bärtschi in finanzielle Schwierigkeiten.

Am 14. Februar 1903 wurde der auf 3000 Fr.
lautende Titel von einer Anzahl Gläubiger gepfändet.
Er befand sich damals in den Händen der Bank in
Langnau als Faustpfand für eine Forderung von 650
Fr. Als er verwertet werden sollte, wies Blaser eine
Quittung Bärtschis vor, ausgestellt am 29. Januar
gleichen Jahres. Die Gläubiger mussten zu Verlust
gewiesen werden. Einer derselben und zwar der
Stiefvater Bärtschis erhob nun aber Strafanzeige gegen
letztern und Blaser, indem er behauptete, die fragliche
Quittung sei eine fingierte und habe nur bezweckt,
eine Pfändung und Verwertung des Titels illusorisch
zu machen, in Wirklichkeit sei Bärtschi durch Blaser
nie bezahlt worden. Die beiden wurden am 21.
Dezember 1904 von der Anklagekammer wegen
Pfändungsbetruges, beziehungsweise Anstiftung hiezu dem
Richter überwiesen. Oberinstanzlich wurde gegenüber

Bärtschi die Schuldfrage ohne weiteres bejaht.
Es stand fest, dass er im Zeitpunkt der Ausstellung
der fraglichen Quittung von verschiedener Seite
betrieben war. Zugestandenermassen wollte er tatsächlich

einen Betrag von 500 Fr. schenken. Für zirka
1800 Fr. war es den beiden zwar gelungen, effektuierte
Zahlungen nachzuweisen. Für einen Betrag von rund
1000 Fr. fehlte dagegen jeder Nachweis einer
Gegenleistung Blasers. Ueberdies lag ein äussergerichtliches

Geständnis vor, wonach sich Bärtschi verschiedenen
Zeugen gegenüber äusserte, es sei wohl alles quittiert,
aber nicht alles bezahlt. Dagegen erkannte die
Polizeikammer gegenüber Blaser nur auf Gehülfenschaft
zum Pfändungsbetrug, da es zur Annahhie einer
intellektuellen Urheberschaft an den hinreichenden
Anhaltspunkten fehle. Blaser ist in den Jahren 1875,
1878, 1879 mehrfach und zum Teil schwer vorbestraft
und genoss daher nicht den besten Leumund. Ein
Revisionsbegehren Blasers wurde durch den Appellations-

und Kassationshof abgewiesen. Blaser stellt nun
an den Grossen Rat das Gesuch, es möchte ihm die
Strafe erlassen werden, indem er die Begründetheit
des Urteils in langen Ausführungen bestreitet. Er
macht namentlich geltend, die von Bärtschi und ihm
zugestandene Schenkung habe in Wirklichkeit nicht
den Charakter einer solchen gehabt, sondern sei eine
Vergütung gewesen für verschiedene kleinere Leistungen,

welche er früher an Bärtschi gemacht habe. Im
übrigen will er die ganze Summe an letztern
zurückbezahlt haben. Er beruft sich diesbezüglich auf sein
Hausbuch und einen Sackkalender. Nach dem erstem
hatte Blaser tatsächlich am 31. Januar 1903 den
fraglichen Titel von 3000 Fr. vollständig bezahlt. Dagegen
ist dem letztern nichts zu entnehmen. Es ist im übrigen

unverständlich, warum diese Akten dem Gericht
nicht vorgelegt worden sind. Blaser behauptet, es sei
dies von seinem Anwalte aus Vergesslichkeit nicht
getan worden. Der Regierungsrat ist heute nicht mehr
in der Lage zu konstatieren, inwiefern beide auf das
Ergebnis der Untersuchung von Einfluss gewesen
wären. Im weitern macht der Gesuchsteller geltend, seine
Vorstrafen seien bei der Beurteilung seines Falles zu
sehr herangezogen worden. Dem ist entgegenzuhalten,

dass die ausgesprochene Strafe im Hinblick auf
die Höhe des verursachten Schadens keine übermässig
hohe genannt werden kann. Zuzugeben ist, dass die
Vorstrafen Blasers weit zurückliegen und seither nichts
Nachteiliges über ihn bekannt geworden ist. Der
Gemeinderat von Rüederswil empfiehlt denn auch sein
Gesuch mit Rücksicht auf seine ökonomischen- und
Familienverhältnisse. Blaser hat die Staatskosten
bezahlt. Der Regierungsrat beantragt in Erwägung aller
Umstände des Falles und der vorliegenden Empfehlung,

die Strafe in 30 Tage Gefängnis umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung in 30 Tage
Gefängnis.

32. Berberat, César, geboren 1864, Schmied, von
und zu Lajoux, und Bettig, Georg, geboren 1877,
Schmied, von Bavans, Montbéliard, Frankreich, wurden

am 13. September 1905 von den Assisen des V.
Bezirkes wegen Misshandlung zu je 4 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 60 Tage Einzelhaft, und
solidarisch zu 334 Fr. Staatskosten verurteilt. Die
Genannten misshandelten Sonntags den 16. April 1905
gegen 91/2 Uhr abends einen Bürger von Lajoux in
der brutalsten Weise, indem sie ihn mit Knütteln zu
Boden schlugen und ihm sodann auch mit Fusstritten
zusetzten; der Misshandelte wurde von herbeigeeilten
Drittpersonen kurz nach dem Vorfall in jämmerlichem
Zustande aufgehoben. Er denunzierte Berberat und
Bettig der Tat und gab im weitern an, dass er den
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beiden am gleichen Abend bereits in zwei Wirtschaften

ausgewichen war, weil er das Gefühl hatte, sie
führten etwas gegen ihn im Schilde. Die beiden seien
ihm aber auf dem Fusse gefolgt und hätten ihn hinterrücks

überfallen. Als Motiv ihrer Handlungsweise
könne einzig Konkurrenzneid in Betracht fallen. Beide
Angeschuldigte leugneten hartnäckig, offenbar im Be-
wusstsein dessen, dass direkte Augenzeugen nicht
vorhanden waren. Eine Reihe von Indizien mussten
jedoch ihre Schuld zur Evidenz dartun. Der Verletzte
hatte mehrere Schlagwunden am Kopfe, Quetschwunden

am ganzen Körper und ausserdem eine schwere
Laesion des rechten Daumens erlitten. Die letztere
hatte eine Eiterung und beginnende Blutvergiftung zur
Folg© und verursachte eine zweimonatliche
Arbeitsunfähigkeit. Der Daumen blieb nach erfolgter
Heilung steif. Die Geschwornen nahmen indessen
entgegen dem Gutachten des Arztes an, ein bleibender
Nachteil sei nicht eingetreten. Berberat, sowohl wie
Bettig sind nicht vorbestraft und genossen bis an-
hin keinen ungünstigen Leumund. Sie wenden sich
nun mit einem Gesuch um Begnadigung an den Grossen

Rat. Beide bestreiten neuerdings den Tatbestand.
Berberat verweist auf die misslichen finanziellen
Verhältnisse, in die er durch Bürgschaften geraten sei.
Im weitern berufen sie sich auf ihr Vorleben. Berberat
ist ausgepfändet. Der Regierungsstatthalter empfiehlt
das Gesuch. Dagegen hält der Regierungsrat dafür,
es liegen keine Begnadigungsgründe vor. Die beiden
sind durch die Geschwornen und das Gericht so
gelind© behandelt worden, wie nur immer möglich. Die
roh© Art und Weise, wie sie ohne jede Veranlassung
ihren Mitbürger unter dem Schutze der Dunkelheit
überfallen und traktiert haben und sich sodann durch
hartnäckiges Leugnen der Verantwortung zu entziehen
suchten, würde eine Herabsetzung der Strafe als
ungerechtfertigt erscheinen lassen. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

33. Picard, Jules, geboren 1858, Liegenschaftshändler,
wohnhaft gewesen an der Eftingerstrasse Nr. 9

in Bern, wurde am 30. März 1905 von den Assisen
des II. Bezirkes wegen Fälschung von Privaturkunden
zu 13 Monaten Zuchthaus, 10 Jahren Verweisung aus
dem Gebiete des Kantons Bern und 204 Fr. 90 Staatskosten

verurteilt. Jules Picard, welcher in Bern das
Gewerbe eines Häusermäklers betrieb, stand im Jahr
1904 unter anderem in Geschäftsverkehr mit Eugen
Isaac in Genf. Letzterer hatte bereits früher durch
Vermittlung des Picard 6 Häuser an der Beundenfeld-
strasse in Bern erworben und sollte derselbe auftrags-
gemäss auch für deren Weiterveräusserung besorgt
sein. Im Juni 1904 machte Picard dein Isaac die
Mitteilung, er habe für die 6 Häuser einen Käufer
gefunden in der Person eines gewissen Camille Saglio,
Direktor der Compagnie des forges d'Audincourt,
welcher gewillt sei als Kaufpreis für die fraglichen
Liegenschaften 432,000 Fr. zu bezahlen. Für den Fall des
Zustandekommens des Kaufes liess er sich eine
Provision von 18,000 Fr. zusichern. Am 5. Juli sollte die
Unterzeichnung der Verträge auf dem Bureau des Herrn

Notar Frutiger in Bern stattfinden. Der Käufer blieb
jedoch aus ; dagegen langte folgendes in Bern
aufgegebenes Telegramm ein : « Administration m'a pas
encore donner procuration prier remetre passations 8
jours. Saglio». Als man dann 8 Tage später auf dem
Notariatsbureau Frutiger den Käufer erwartete,
telegraphierte Saglio neuerdings von Münsingen aus :

«Achat n'entre en jouissance que premier août nous
verserons fonds et passeront act seullement fin
courant viendra vous voir ces jours ». Dieses zweite
Telegramm erweckte und musste bei Isaac und Notar Fru-
tgier schon durch das schlechte Französisch Verdacht
erwecken ; Picard zur Rede gestellt, gab auf die Frage,
ob ©r vielleicht die Telegramme selbst aufgegeben habe,
ausweichenden Bescheid. Später hielt er jedoch an
seinen Angaben fest und verpflichtete sich mit Brief
vom 18. Juli 1904 gegenüber Isaac sogar zur Bezahlung
einer Konventionalstrafe von 36,000 Fr., zahlbar in
Genfer-Aktien, für den Fall, dass der Kauf auf Ende
Juli nicht perfekt sei. Der Kauf kam nicht zustande.
Ungefähr ein halbes Jahr später, am 12. Dezember
1904, reichte Isaac gegen Picard Strafanzeige ein
wegen Betruges; er behauptete, er habe Picard am 12.
August 1904 2 Eigenwechsel, an die Ordre des letztern

gestellt, übergeben, das beisst verkauft, deren
Wert ihm Picard hätte vergüten müssen, was jedoch
nur bezüglich des einen Wechsels geschehen sei. Die
Wechsel habe er ihm nur jdeshalb anvertraut, weil er
geglaubt habe, er könne sie notwendigenfalls an die
Provision von 18,000 Fr. verrechnen; nun sehe er sich um
den Bertag von 6000 Fr. betrogen. Anfänglich behauptete

er, er habe auch den zweiten Wechsel bereits
eingelöst, gab dann aber zu, dass dies nicht der Fall sei,
sondern der Wechsel prolongiert worden sei. Picard
stellte nun sofort einen Bürgen für den Betrag, worauf
der Kläger, der seinen Zweck erreicht sah, seine
Anzeige bereits am 14. Dezember zurückzog ; er vermochte
aber das Strafverfahren damit nicht mehr aufzuhalten.
Picard musste nun vor Gericht zugeben, dass seine
Angaben betreffend den Kauf Saglio im Juli 1904 fingierte
waren, Saglio habe nie im Sinne gehabt, jene Häuser
zu kaufen; er, Picard, habe sich gegenüber Isaac nur
«stark» machen wollen. Die beiden Telegramme habe
er selbst aufgegeben. Isaac und Notar Frutigen hätten

dies auch unzweifelhaft gemerkt. Im übrigen sei
ihm Isaac noch einen Betrag von 140,000 Fr. in
Genfer-Aktien schuldig; er seinerseits habe die 6000 Fr.
nur zurückbehalten, um von Isaac Deckung zu
erhalten. Er habe mit Isaac schon seit längerer Zeit im
Wechselverkehr gestanden. Den Brief vom 18. Juli
1904 habe er auf ausdrückliches Verlangen und auf
Diktat Isaacs hin geschrieben lediglich zum Zwecke,
um dem letzteren gegenüber seinem Bankier Luft zu
machen. In jenem Zeitpunkte hätte Isaac bestens ge-
wusst, dass es mit dem Kauf Saglio nichts sei. Isaac
bestritt zwar, dass er Picard jenen Brief diktiert habe,
gab aber zu, dass er anwesend war, als jener ihn im
Bahnhofrestaurant Bern schrieb. Er gab auch zu,
Picard noch 70,000 Fr. in Aktien zu schulden, behauptete
aber, diese Aktien hätten gegenwärtig nur 1/5 ihres
Nominalwertes; zudem seien noch jene 36,000 Fr.
Konventionalstrafe in Abzug zu bringen. Picard wurde
von der Anklagekammer den Assisen überwiesen
wegen « 1. Fälschung von Privaturkunden, begangen
dadurch, dass er auf 2 Telegrammen vom 5. und 12.
Juli 1904 an Notar Frutiger in Bern die Unterschrift
« Saglio » in rechtswidriger Absicht gefälscht hat, wobei
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der eingetretene oder beabsichtigte Nachteil für Eugen
Isaac in Genf den Betrag von 300 Fr. übersteigt; 2.

Betruges begangen im Juni 1904 in Bern zum Nachteil
des Eugen Isaac, wobei der verursachte Schaden 300
Fr. übersteigt; 3. Unterschlagung einer Summe von
6000 Fr., begangen im Jahr 1904, zum Nachteil des

Eugen Isaac.» Von den Geschwornen wurde er des
erstgenannten Deliktes schuldig erklärt, im übrigen
freigesprochen. Die Verteidigung vertrat den
Standpunkt, den sie auch heute noch im vorliegenden
Strafnachlassgesuch einnimmt, jene 2 Telegramme besässen
nicht den Charakter von Privaturkunden im Sinne des
Strafgesetzes. Objekte einer strafbaren Fälschung könnten

nur solche Privaturkunden sein, welche zum
Beweis von Rechten oder Rechtsverhältnissen von
Erheblichkeit seien. Diese Eigenschaft fehle den 2
Telegrammen. Die Kriminalkammer bemerkt anlässlich
der Feststellung des Strafmasses, dass die beiden
Telegramme, um die es sich im vorliegenden Falle handle,
zu dem einzigen Zwecke angefertigt worden sind, den
Eugen Isaac davon zu überzeugen, dass tatsächlich
ein Käufer für die von Picard zum Verkauf
übernommenen Häuser existiere, dass sie also keine Rechte
verurkunden und daher sich als nicht besonders wichtige

Papiere charakterisieren. Dagegen übersteige der
beabsichtigte Schaden, wenn er sich auch nicht
genau ermitteln lasse, wesentlich den Betrag von 300
Fr. Der wirklich verursachte Schaden könne im
Zeitpunkt des Urteils noch gar nicht eruiert werden.
Deshalb und weil es sich um 2 in Realkonkiirrenz
begangene Handlungen handle, müsse das Minimum der
angedrohten Strafe allerdings nicht weit überschritten
werden. Bezüglich des subjektiven Momentes müsse
gesagt werden, dass Picard einer verdorbenen Ge-
schäftsmoral huldige, anderseits müsse anerkannt werden,

dass er nicht vorbestraft sei. Eine Erhöhung der
Strafe erscheine durch das subjektive Moment nicht
geboten. Picard genoss in Bern keinen ungünstigen
Leumund. Der Anwalt desselben legt dem vorliegenden
Strafnachlassgesuch zwei Gutachten der Herren Dr.
Meili in Zürich und Dr. ßrüstlem in Bern bei, welche
beide übereinstimmend zum Schlüsse kommen, um
eine Fälschung von Privaturkunden könne es sich in
casu unter keinen Umständen handeln. Im weitern
wird verwiesen auf die Akten der von Picard
angestrengten Kassation und Revisionsverfahren, die beide
für ihn ungünstig ausliefen. Hieraus sei noch folgendes

angeführt. Im Mai 1905 schrieb Isaac seinem
Anwalt in Bern einen Brief, worin er unter anderem
erklärt, dass er gegenwärtig in der Angelegenheit Picard
vollständig desinteressiert und befriedigt sei. Darum
sei es ihm auch, von Anfang an zu tun gewesen. Er
müsse zugeben, dass der mit der Anzeige beauftragte
Anwalt irrtümlicherweise die zwei Depeschen und die
Uebergabe der zwei Billets à ordre in eine Verbindung
gebracht habe, welche in Wirklichkeit nicht bestanden
habe. Mit den zwei Depeschen habe ihm Picard
sogar einen Dienst erwiesen und erweisen wollen, weil
er damit in den Besitz schriftlicher Dokumente gelangt
sei, welche einen Verkauf seiner Häuser glaubhaft
machten. Mit diesem Briefe glaubte Picard einen
Revisionsgrund an der Hand zu halten. Das Gesuch
wurde jedoch vom Appellations- und Kassationshofe
abgewiesen, dagegen Picard den Weg offen gelassen,
gegen Isaac wegen Einreichung einer wissentlich
falschen Anzeige zu klagen. Durch ein verurteilendes
Erkenntnis Isaac gegenüber würde dann auf jeden Fall

ein Revisionsgrund geschaffen. Der Gerichtshof sehe
sich nicht veranlasst, von Amtes wegen vorzugehen,
da die Ausdrücke des Briefes zu unbestimmt seien.
Schliesslich verweist Picard auch auf seine
Familienverhältnisse und bemerkt, dass er, der mit seinen
Angehörigen nun schon seit längerer Zeit in Bern
ansässig sei, durch die Ausweisung schwer betroffen
werde. Bereits anlässlich der Novembersession des
Jahres 1905 lag dem Grossen Rat ein Begnadigungsgesuch

Picards zur Behandlung vor und es wurde
demselben zum Teil entsprochen, indem dem Gesuchsteller

5 Monate seiner Freiheitsstrafe geschenkt wurden.

Die Landesverweisung dagegen blieb, entgegen
dein Antrage der vorberatenden Behörden, bestehen.
Der Regierungsrat stellte sich damals auf den Standpunkt,

es liege nicht in seiner Aufgabe, die Rechtsfrage,

ob es sich in casu um eine Fälschung von
Privaturkunden oder eventuell um ein anderes Delikt handle
oder nicht, aufzunehmen und deren Erörterung zur
Grundlage seines Antrages zu machen. Immerhin stand
er nicht an, zu erklären, dass ihm diese Frage, welche
tatsächlich von den Geschwornen entschieden werden

musste, zum mindesten als diskutabel erscheine.
Die von Picard an den Tag gelegte Geschäftsmoral,
die durchaus1 verwerflich sei, habe wohl viel
bestimmender auf die Geschwornen gewirkt als die gründliche

Erfassung des strafrechtlichen Tatbestandes, unter

den die Fälschung seiner zwei Depeschen etc. zu
subsumieren war. Die vom Gericht nach dem Verdikt

der Geschwornen notgedrungenerweise auszusprechende

Zuchthaus- und Verweisungsstrafe mit ihren
Folgen sei mit Rücksicht darauf, dass aus der
deliktischen Handlung nachträglich niemandem ein eigentlicher

Schaden erwachsen ist — Isaac erklärte sich
bereits anlässlich des Rückzuges seiner Klage am 14.
Dezember 1904 für gedeckt — und in Ansehung der
frühern Unbescholtenheit Picards als eine schwere zu
bezeichnen. Die Rolle, welche Isaac in der Angelegenheit

spielt, sei eine durchaus zweifelhafte und es sei
nicht zu ermessen, inwieweit seinen letzten Behauptungen

Glauben zu schenken sei. Dagegen müsse
anerkannt werden, dass sein Brief vom Mai 1905 Aeus-
serungen enthält, die mit der Anzeige in direktem,
Gegensatze stehen. Es erscheine daher auch nicht von
vornherein als ausgeschlossen, dass ein Strafverfahren
Picards ihm gegenüber resultatlos verlaufen würde.
—- Picard hat denn in der Tat unterm 20. Dezember
1905 beim Regierungsstatthalteramt Bern gegen Isaac
eine Strafklage wegen wissentlich falscher Anzeige
eingereicht und es bestehen gegenwärtig zwischen den
Kantonen Genf, dein Wohnsitzkanton Isaacs, und Bern
Verhandlungen über den Gerichtsstand und eine
eventuelle Auslieferung des Angeschuldigten.

Der Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst, von
seiner frühern Stellungnahme in dieser Sache heute
abzuweichen und verweist zur Motivierung seines
Antrages auf die obenzitierten Erörterungen zum ersten
Begnadigungsgesuche Picards. Er beantragt, dem
Gesuchsteller den Rest der Verweisungsstrafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Verweisungs¬
strafe.
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34. Voirol, Arthur, von Les Genevez, geboren 1874,
und Grillon, Célestin, von Cornol, geboren 1865,

Uhrenarbeiter, beide zuletzt wohnhaft gewesen in Pfetter-
hausen, sind, nachdem sie von der Anklagekammer
den Assisen des fünften Geschwornenbezirkes unter
der Anklage des Mordes überwiesen worden, am
30. Juli 1897 von diesem Gerichte des Totschlages,
begangen in der Nacht vom 2./3. Januar 1897 im
Dorfe Beurnevésin an dem daselbst wohnhaft
gewesenen Uhrenarbeiter François Joray schuldig erklärt
und jeder zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
Nach dem Gutachten der medizinischen Experten
hatte François Joray, nachdem er in der erwähnten
Nacht gegen 11 Uhr die Wirtschaft André in Beurnevésin

verlassen und kurze Zeit nachher in bewusst-
losem Zustande und sterbend auf der Strasse liegend
aufgefunden worden, mehrere Streiche mit einem
stumpfen Instrumente oder stumpfen Instrumenten auf
den Kopf erhalten, welche tötliche Verletzungen zur
Folge hatten. Der Sektionsbefund konstatiert fünf
verschiedene, mehr oder weniger schwere Kopfwunden
mit komplizierter Schädelfraktur. Am Tatort waren
zwei mit Blut befleckte Gartenzaunlatten gefunden
worden. Voirol und Grillon hatten schon in der
Wirtschaft André im Verlaufe des Abends mit mehreren
Personen, darunter François Joray, Streit gehabt und
gegen den letztern lebensgefährliche Drohungen aus-
gestossen. Es ist erwiesen, dass Voirol und Grillon,
als sie mit ihren Kameraden die Wirtschaft verliessen,
um nach Pfetterhausen zurückzukehren, unterwegs sich
von ihren Kameraden trennten und bei einem Garten-
zaurne die Latten losrissen, die später am Tatorte
blutbefleckt gefunden wurden. Voirol und Grillon wurden

gleichen Tages im Elsass verhaftet und nach einem
Monat dem Untersuchungsrichter von Pruntrut
eingeliefert. Schon im ersten Verhör hat Voirol
eingestanden, dem François Joray mehrere Streiche mit
einer Latte auf den Kopf versetzt zu haben. Sein
Mitangeschuldigter Grillon, der ebenfalls mit einer Latte
bewaffnet gewesen, sei dabei gestanden, habe aber
nicht Hand angelegt. Grillon behauptete ebenfalls, nicht
beteiligt gewesen zu sein. Er sei während des
Vorgange© zirka 50 Schritte vom Tatorte entfernt gestanden

und habe erst nachher auf dem Heimwege das
Nähere erfahren. Bei diesen Aussagen blieben die
beiden Angeschuldigten auch in der Hauptverhandlung.

Dessenungeachtet haben die Geschwornen durch
ihr Urteil vom 30. Juli 1897 sowohl den Grillon als
dein Voirol der Miturheberschaft schuldig erklärt, trotzdem

ersterer unbeteiligt sein wollte und letzterer die
ganze Schuld auf sich nahm. Gegen dieses Urteil hat
Voirol dem Appellations- und Kassationshofe unterm
16. November 1899 ein Revisionsgesuch eingereicht,
gestützt darauf, dass er seit der Verurteilung neue
Indizien entdeckt habe, die geeignet seien, seine
Freisprechung zu erwirken oder doch seine Teilnahme
am Verbrechen wesentlich herabzusetzen. Voirol
behauptet, er sei an der Tat unschuldig, Grillon einzig
sei es gewesen, welcher dem Joray die Streiche
versetzt habe, während er, Voirol, dabei unbeteiligt sei.
Sein in dieser Sache abgelegtes Geständnis sei falsch
und auf eine zwischen ihm und Grillon getroffene
Abmachung hin erfolgt. Grillon habe ihn auf dem
Transport von Mülhausen nach Basel durch Versprechung

einer Summe von 3000 Fr. und Drohungen dahin
gebracht, vor dem Richter die Schuld auf sich zu
nehmen und gleichzeitig den Grillon zu entlasten. Zum

Beweis der Wahrheit seiner Behauptungen berief sich
Voirol auf verschiedene schriftliche und mündliche
Aeusserungen des Grillon, besonders auf dessen
schriftliches Geständnis vom November 1899. Durch
Erkenntnis des Appellations- und Kassationshofes vom
15. Dezember 1899 wurde das Revisionsgesuch des
Voirol abgewiesen, weil die von ihm für die Revision
geltend gemachten Indizien nicht neu, sondern schon
vor der Verurteilung existent gewesen seien und
andererseits die vorgebrachten Tatsachen, selbst wenn
sie wahr wären, nicht die Freisprechung des Voirol,
dessen Teilnahme am Verbrechen erwiesen sei, zur
Folge haben könnten. Voirol wandte sich hierauf
bereits im Februar 1901 und September 1904 mit
Bittschriften an den Grossen Rat mit dem Gesuch um Er-
lass des Restes seiner Strafe, wurde jedoch auf
übereinstimmenden Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission abgewiesen. Der Regierungsrat legte
damals seinem Abweisungsschlusse folgend© Erwägunge»
zu Grunde: «Gegenüber dem vorliegenden Gesuchte
kann es sich nur um die Frage handeln, ob Grund zur
Begnadigung des Voirol vorhanden sei. Diese Frage
muss aber verneint werden, da das ganze Aktenmaterial
gegen dessen Begnadigung spricht. Durch das
Assisenurteil vom 30. Juli 1897 sind beide, Voirol und
Grillon als Miturheber des Totschlages schuldig
erklärt worden, obschon der letztere sowohl in der
Untersuchung als bei der Hauptverhandlung jede
Beteiligung an der Tat bestritten hatte. Diese doppelte
Verurteilung ist aber vollständig gerechtfertigt, denn
es ergibt sich aus den Akten, dass bereits in der
Wirtschaft André in Beurnevésin diese beiden
Individuen, namentlich Voirol, mit mehreren Personen,
unter anderem auch mit Joray Streit hatten und bei
diesem Anlasse gegen den letzteren Drohungen ausge-
stossen hatten. Nach diesem ersten Auftritte hatten
Voirol und Grillon, die vor dem Verlassen der
Wirtschaft Tischmesser mitnahmen, ihre Kameraden nicht
nach Pfetterhausen begleitet, sondern waren in Beurnevésin

zurückgeblieben, angeblich um einem gewissen
Henzelin, mit dem sie in der Wirtschaft ebenfalls
Streit gehabt hatten, abzupassen. Hierauf hatten die
beiden an einem Gartenzaune Latten weggerissen und
sich damit bewaffnet. Zwei dieser Latten sind in
der Nähe des Körpers des Joray gefunden worden.
Die Experten konstatierten, dass Joray fünf Streiche
auf den Kopf erhalten hatte und dass die beiden
gefundenen Latten mit Blut befleckt waren. Im weitern
ist festgestellt, dass hernach Voirol und Grillon
zusammen nach Pfetterhausen zurückgegangen sind, wo
beide noch am nämlichen Abend gegenüber ihren
Kameraden hatten verlauten lassen, dass sie den
Joray schwer geschlagen hätten. Aus allen diesen
Umständen geht, wie auch das Assisenurteil
angenommen hat, zur Evidenz hervor, dass die an Joray
verübte Tat von Voirol und Grillon gemeinschaftlich
ausgeführt worden ist. Bei dieser Sachlage ist es
nun für die Strafwürdigkeit des Voirol und die Zu-
messung der ihm gebührenden Strafe ganz belanglos,
wenn Grillon heute behauptet, dass er allein die töt-
lichen Streiche gegen Joray geführt habe. Da Voirol
und Grillon als Miturheber der Tötung des Joray
verurteilt worden sind, trotzdem Voirol damals die Schuld
einzig auf sich genommen hatte, so würde auch ein
zweites Urteil, nachdem nun die beiden Beteiligten
ihre Rollen miteinander vertauscht haben, kein anderes
Ergebnis zur Folge haben, sondern Voirol würde, trotz-
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dem Grillon nunmehr der Hauptschuldige sein will,
ebenfalls als Miturheber, wie jener, zur nämlichen
Strafe verurteilt werden müssen. Das vorliegende
Begnadigungsgesuch sucht die Justiz irrezuführen. Im
Revisionsgesuch ist auf eine Aeusserung des Grillon
gegenüber einem Mitgefangenen Bezug genommen,
wonach jener gesagt habe, es würde ihm nichts machen,
einzugestehen, dass er den Joray getötet habe, sie
würden dann nicht mehr so hart gestraft werden.
In der Hoffnung, eine mildere Bestrafung zu erhalten,
darf daher das Motiv des Geständnisses des Grillon
gesucht werden. »

Heute erneuert Voirol sein Begnadigungsgesuch,
indem er zu dessen Begründung nochmals die bereits
anlässlich seines Revisionsgesuches an den Appellations-

und Kassationshof und seiner früheren Gesuche
um Erlass der Strafe vorgebrachten Behauptungen
wiederholt, ohne neue Tatsachen geltend zu machen,
die imstande wären, die Aktenlage gegenüber früher
zu seinen Gunsten zu verschieben. Es liegen auch
sonst keine Gründe vor, welche den Regierungsrat
veranlassen würden, im gegenwärtigen Zeitpunkte
einen Antrag auf Begnadigung zu stellen. Der Umstand
allein, dass Voirol im Kanton Bern nicht vorbestraft
ist und in der Strafanstalt zu keinen Klagen Anlass
gegeben hat, vermöchten den Erlass eines vollen Drittels

der Strafe keineswegs zu rechtfertigen. Die
Hartnäckigkeit, mit der er, nach Verbüssung von bald 9
Jahren seiner Haftstrafe, das begangene Delikt immer
noch leugnet, fallt für ihn keineswegs günstig ins
Gewicht. Es wird Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

35. Feuz, Peter, geboren 1881, Landarbeiter, Thöni,
Ernst, geboren 1884, Bahnarbeiter, Feuz, Friederich,
geboren 1878, Bahnarbeiter, und Feuz, Peter, geboren

1871, Lokomotivführer, sämtliche von und in
Gsteigwiler, wurden am 7. Februar 1906 vom
korrektioneilen Gericht von Interlaken wegen Misshandlung,
begangen im Raufhandel, und Nachtlärms zu je 8

Tagen Gefangenschaft, 15 Fr. Busse und 141 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Sonntags den 10. Dezember
1905 befanden sich die genannten in Wilderswil.
Etwas vor Mitternacht machten sie sich in animierter
Stimmung auf den Heimweg und kamen dabei an zwei
Wilderswiler Bürgern vorbei, die neben einem Hause
im Gespräche begriffen standen. Thöni und Friedrich
Feuz waren etwas voraus; als einer der Bürger Gute
Nacht wünschte, womit er nach Aussage der obigen
eine Anzüglichkeit verbunden haben soll, hielten sie
an, fingen mit den beiden ein « Gekähr » an und
forderten sie auf, nach Hause zu gehen. Der eine der
Bürger gab nach und zog sich zurück, währenddem
der andere jenen das Recht bestritt, ihn nach Hause
zu schicken. In diesem Momente kamen auch die>
beiden Peter Feuz auf den Platz. Alle 4 rückten nun
dem isolierten Widerpart auf den Leib, packten ihn
schliesslich und warfen ihn über eine Ladenwand auf
einen Misthaufen. Leber dieser Kränkung erzürnt,
stellte sich der Beleidigte seinen Angreifern neuerdings

^entgegen und versetzte einem von ihnen mit
einem Stocke einen Schlag, worauf er wiederum von

allen vieren verfolgt, mit Fäusten und Zaunstecken
geschlagen und schliesslich zu Boden geworfen wurde.
Er erlitt einen Bruch des rechten Oberarmkopfes,
sowie eine Ausrenkung der Schulter und blieb über
einen Monat, vollständig arbeitsunfähig. Die Angeschuldigten

gaben den Tatbestand im Wesentlichen zu.
Sämtliche sind nicht vorbestraft und gut beleumdet.
Mit der Zivilpartei haben sie sich durch Bezahlung
einer Summe von 800 Fr. abgefunden. Im vorliegenden

Gesuche um Erlass der Gefängnisstrafe verweisen

sie auf ihr Vorleben und die empfindliche
Ahndung, welche sie durch die finanziellen Einbussen
bereits getroffen habe. Drei von ihnen miissten überdies

befürchten, durch die Exekution der Strafe ihre
Anstellung zu verlieren. Diese Gründe sind es denn
auch, welche das Amtsgericht von Interlaken bewegen,

das Gesuch zu empfehlen. Der Empfehlung
schliessen sich auch der Gemeinderat von Gsteigwiler
und der Regierungsstatthalter an. Der Regierungsrat
ist der Meinung, dass von einer gänzlichen Begnadigung

nicht die Rede sein kann. Einzig das Vorleben
der Gesuchsteller würde einen soweit gehenden Erlass
nicht rechtfertigen. Dass die finanziellen Einbussen
derselben in keinem Verhältnis mit dem verursachten
Schaden stünden, darf nicht behauptet werden,
angesichts des Expertengutachtens, welches erklärt, dass
der Verletzte noch auf Monate hinaus im Gebrauche
seines Armes beeinträchtigt sein werde. Die
Misshandlung hat, ohne jede Veranlassung stattgefunden
und ist von einer Uebermacht einem älteren Manne
gegenüber in brutaler Weise ausgeübt worden. Wenn
der Regierungsrat dessenungeachtet den Antrag stellt,
sämtlichen Verurteilten die Strafe auf 4 Tage
Gefangenschaft herabzusetzen, so geschieht dies lediglich

mit Rücksicht auf die vorliegenden übereinstimmenden

Empfehlungen der Gemeinde- und
Bezirksbehörden.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Gefäng¬
nisstrafe auf je 4 Tage.

36. Chervet, Jules Edmund, geboren 1880, Schreiner,

von Bas-Vuilly, Kanton Freiburg, Hopfenweg 19
in Bern, wurde am 28. März 1906 vom korrektioneilen

Richter von Bern wegen Amtsanmassung zu 15
Tagen Gefängnis und 16 Fr. 15 Staatskosten verurteilt.

Zugestandenermassen gab sich Chervet in einem
Restaurant der Stadt Bern als Polizist aus, indem
er einen Handwerksburschen frug, ob er Schriften
habe. Ein anderes Mal sagte er zum Portier des
Volkshauses, er sei dann Geheimer, um so ungehindert um
12 Uhr abends noch eintreten zu können. Es war
dies in den Monaten Februar und März 1906. Chervet
ist nicht vorbestraft und geniesst sonst einen guten
Leumund. Die Staatskosten hat er bezahlt. Die Tat
will er aus Dummheit begangen haben. Er habe sich
übrigens nur scherzweise als Polizist ausgegeben. Der
Portier im Volkshaus habe ihn gekannt. Für die Wahroder

Unwahrheit dieser Behauptungen ergeben sich
aus den Akten keine Anhaltspunkte, da sich die
Verurteilung lediglich auf das abgelegte Geständnis stützt.
Das Gesuch wird sowohl von der städtischen
Polizeidirektion als vom Regierungsstatthalter zur teilweisen
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Entsprechung empfohlen. Der Regierungsrat ist der
Ansicht, die ausgesprochene Strafe stehe mit der
Schwere des Deliktes nicht im Verhältnisse. Wenn
man der Vorgabe Cbervets, es habe sich lediglich
um dumme Scherze gehandelt, nicht so ohne weiteres
Glauben schenken will, so war sich doch Delinquent
jedenfalls der Tragweite seiner Handlungsweise nicht
bewusst. Der Fall charakterisiert sich überdies, wie
auch der Richter angenommen hat, als ein
geringfügiger. Es sollte demnach und mit Rücksicht auf
das bisherige tadellose Vorleben des Gesuchstellers
von der Exekution der Gefängnisstrafe Umgang
genommen werden können. Der Regierungsrat beantragt,
die Gefängnisstrafe in 20 Fr. Busse umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Strafe
in 20 Fr. Busse.

37. Moser geb. Senn, Maria Magdalena, Alexanders

Ehefrau, geboren 1867, von Zollikofen, Randweg

13 in Bern, wurde am 12. April 1906 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegen Diebstahls zu
2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft, und 24 BT. 30 Staatskosten verurteilt/Frau
Moser entwendete am 10. März 1906 einer Krämerin
an der Hotelgasse in Bern ab dem Marktstande 3

Wickel Wollgarn, wurde dabei von einem Polizeikorporal

beobachtet und kurz darauf angehalten. Das
Garn trug sie in ihrem Korbe unter Papier versteckt;
nach anfänglichem Leugnen sah sie sich bald veranlasst,

den Diebstahl zuzugeben; das Garn wurde der
Eigentümerin sofort wieder zugestellt. Frau Moser
behauptete vor dem Richter, sie habe sich an jener
Krämerin schadlos halten wollen, weil diese ihr ein
früheres Mal Garn verkauft habe, das ganz verbrannt
gewesen sei. Frau Moser ist in den Jahren 1892 und
1898 wegen Diebstahls vorbestraft und musste daher
trotz des minimen Wertes des Gestohlenen mit
Korrektionshaus bestraft werden. Das Gericht selbst be>-

zeichnete die Strafe als viel zu hart und liess sich
nur durch die unwahre Aussage der Verurteilten, sie
besitze 9 Kinder, davon abhalten, von Amteswegen
ein Begnadigungsgesuch einzureichen. Es wurde nämlich

durch die städtische Polizeidirektion zuhanden
des Gerichtes festgestellt, dass Frau Moser allerdings
9 Kinder geboren hatte, dass jedoch bloss noch 3
davon am Leben waren. Im vorliegenden Gesuch wird
auf die Familienverhältnisse der Petentin und ihren
angegriffenen Gesundheitszustand verwiesen. In einem
ärztlichen Zeugnisse wird Frau Moser als blutarm
und schwächlich bezeichnet. Die städtische
Polizeidirektion empfiehlt das Gesuch zur teilweisen
Entsprechung, dagegen beantragt der Regierungsstatthalter

Abweisung. Mit Rücksicht darauf, dass die Ge-
suchstellerin wegen Diebstahls mehrfach, wenn auch
in grössern Zwischenräumen, rückfällig ist und
demnach einen gewissen Hang zum Stehlen zu besitzen
scheint, kann von einer gänzlichen Begnadigung nicht
die Rede sein. Die Stellungnahme des Gerichtes,
welches in den Motiven ausdrücklich erklärt, der Fall
würde durch einige wenige Tage Gefängnis völlig
gesühnt, der ganz geringe Betrag des Entwendeten und
die vorliegenden Zeugnisse lassen es immerhin ge¬

rechtfertigt erscheinen, die Strafe wesentlich
herabzusetzen. Der Regierungsrat beantragt Reduktion auf
3 Tage Gefängnis.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf 3 Tage Gefangenschaft.

38. Leschot, Arnold Charles Victor, geboren 1862,
von Chaux-de-Fonds, Graveur, in Fleurier, wurde am
20. Juli 1905 von der Kriminalkammer des Kantons
Bern wegen Verbreitung falscher Münze und Versuchs
dazu zu 13 Monaten Zuchthaus und 172 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Leschot war in Fleurier als Fabricant

de cadrans etabliert und beschäftigte mehrere
Arbeiter. Im Frühjahr 1905 geriet er in finanzielle
Verlegenheit. Bereits früher wegen Herstellung und
Verbreitung falscher Münzen im Kanton Neuenburg
mit 3 Jahren Zuchthaus bestraft, griff er neuerdings
zu diesem Mittel. Er kaufte bei einer Bank Silber-
plaquen im Wert von zirka 500 Fr. und verfertigte
in seinem Atelier daraus über 300 Fünffrankenstücke
mit dem Bildnisse Victor Emanuels II. und der Jahrzahl

1875. Am 30. April 1905 setzte er davon einige
Stücke in Neuenburg und am 1. Mai 4 Stücke in Biel
ab. Er wurde schliesslich bei wiederholten zum Teil
misslungenen Versuchen beobachtet und überführt. Er
legte ein unumwundenes Geständnis ab. Die
selbstverfertigten Matrizen, Stempel und der Vorrat an
falschen Stücken konnte beschlagnahmt werden. Nach
seiner Aburteilung durch die bernischen Gerichte
wurde er auch von den neuenburgischen zu 2 Jahren
Zuchthaus verurteilt. In der Strafanstalt hat er zu
keinen Klagen Anlass gegeben. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch wird auf die Familienverhältnisse
verwiesen und den Umstand, dass Gesuchsteller auch
noch in Neuenburg seine Strafe werde zu verbüssen
haben. Beide Umstände sind bereits durch das
bernische Gericht in vollem Masse bei der Verurteilung
in Erwägung gezogen worden. Leschot hat im Kanton

Bern trotz seiner erlittenen Vorstrafe und der
gravierenden Natur der begangenen Handlung eine
Strafe erhalten, die nicht wesentlich über das
Minimum der angedrohten hinausgeht, kann sich daher
nicht über eine allzugrosse Härte des Urteils beklagen.
Anderweitige triftige Begnadigungsgründe liegen nicht
vor. Der Tatsache, dass Leschot im Kanton Bern
nicht vorbestraft ist, wird durch einen Erlass des
letzten Zwölftels der Strafe genügend Rechnung
getragen werden können. Der Regierungsrat beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

39. Marchiano, Pietro, geboren 1864, Mineur, von
Rueglio, Provinz Turin, und Bergamini geb. Poppi,
Rosa Katharina, Giuseppa, Pia, geboren 1862,
nunmehr des obigen Ehefrau, beide' in Delsberg wohnhaft,
wurden am 7. März 1906 vom korrektioneilen Richter
von Delsberg wegen Konkubinates zu je 2 Tagen Ge-
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fängnis und solidarisch zu 8 Fr. 90 Staatskosten
verurteilt. Die beiden lebten zugestandenermassen seit
Mitte Dezember 1905 im Konkubinat. Sie waren
verlobt und haben nun seither am 19. Mai 1906 die Ehe
miteinander abgeschlossen. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch wird dies geltend gemacht und auf die
Schwierigkeiten hingewiesen, welche ihnen zum Ab-
schluss der Ehe seitens der italienischen Behörden
bereitet worden seien. Die Staatskosten haben sie
bezahlt. Der Regierungsrat beantragt mit Rücksicht hierauf

und den nunmehr erfolgten Eheabschluss, dem
Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

40. Johann Gerber, geboren 1871, Landwirt und
Milchhändler, von Schangnau, im Schwäbis bei Thun,
wurde am 22. September 1905 vom korrektioneilen
Gericht von Thun wegen Fundunterschlagung zu 2

Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft, und 21 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Am
7. Juli verloren zwei Knechte einer Speditionsfirma
in Thun, die am dortigen Güterbahnhof mit Abladen
und Wegführen von Waren beschäftigt waren, an der
Frutigstrasse eine Kuhhaut im Wert von 50 Fr. Die
Haut wurde bald vermisst und gesucht, aber ohne
Erfolg. Im Dezember gleichen Jahres denunzierte ein
gewisser Liechti, Knecht bei der fraglichen Firma,
seinen frühern Meister, den obgenannten Gerber, und
beschuldigte ihn der Fundunterschlagung an jener
Haut. Gerber musste zugeben, die Haut eines Abends
gefunden und nach Hause verbracht zu haben ; Liechti
war ihm dabei behülflich. Trotzdem die beiden die
ergangene Verlustpublikation lasen, machte keiner
Anzeige des Fundes. Schliesslich verfügte sich Liechti
mit der Haut nach Bern und verkaufte sie für 30 à 40
Fr. einem Fellhändler. Den Erlös teilten Meister und
Knecht. Gerber ist nicht vorbestraft und geniesst sonst
einen guten Leumund. In seiner Entschuldigung
brachte er vor, er habe die Haut nicht verkaufen wollen;

Liechti habe hiezu die Initiative' ergriffen.
Tatsächlich hatte er von dem Erlös bloss zwischen 10
und 12 Fr. erhalten. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch

hält er hieran fest und verweist im übrigen
auf seine Familienverhältnisse und sein tadelloses
Vorleben. Die Staatskosten hat er bezahlt. Das urteilende
Gericht empfiehlt das Gesuch zur teilweisen Entsprechung,

indem es die Ansicht äussert, Gerber sei sich der
Tragweite seiner Handlung nicht vollkommen bewusst
gewesen. Inwieweit sich der Gesuchsteller beim
Verkauf der Haut durch seinen Knecht hat beeinflussen
lassen, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Tatsache
ist dagegen, dass er die Haut aufgefunden, vorläufig
versteckt und schliesslich deren Heimtransport zu später

Nachtstunde angeordnet und sodann auch einen
Teil des Erlöses in Empfang genommen hat. Der
Strafbarkeit seines spätem Verhaltens war er sich jedenfalls

bewusst. Genügende Gründe zu einer gänzlichen
Begnadigung liegen demnach nicht vor. Dagegen
beantragt der Regierungsrat mit Rücksicht auf die
bisherige Unbescholtenbeit des Gesuchstellers, die
Empfehlung des Gerichtes und den geringen Betrag, um
den der unterschlagene Betrag die Wertgrenze von 30

Fr. übersteigt, die Strafe auf 10 Tage Gefängnis
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung auf 10 Tage
Gefängnis.

41. Anteilen, Friedrich, geboren 1859, von Orpund,
Schneider in Thun, wurde am 31. März 1906 von
der Polizeikammer wegen Begünstigung bei
Unterschlagung zu 3 Tagen Gefängnis und 31 Fr. 10 Staatskosten

verurteilt. Im Jahre 1904 wurden von einigen
Arbeitern einer Speditionsfirma in Thun systematisch
Unterschlagungen an Kohlen zu Ungunsten ihres
Arbeitgebers ausgeführt. Die Kohlen wurden dann zu
billigem Preise an Private abgesetzt. Unter andern
hatte auch Antenen von einem Arbeiter der Firma
zwei Zentner gekauft und wurde dieserhalb in
Untersuchung gezogen. Vor dem Richter legte er ein
Geständnis ab, gestützt auf welches seine oberinstanz-
liche Verurteilung erfolgte. Er stellte' den Sachverhalt
folgendermassen dar. Anfangs Dezember 1904 sei ein
ihm unbekannter Arbeiter jener Firma zu ihm gekommen

und habe ihn gefragt, ob er Kohlen brauche. Er
habe der Sache nicht getraut und deshalb bemerkt,
er wolle nichts davon wissen. Der Arbeiter habe
erwidert, es werde nicht auskommen und ihm wider
seinen Willen unter zwei Malen je 1 Zentner Kohlen
gebracht, für die er je 1 Fr. bezahlt habe. Gegen
das erstinstanzliche freisprechende Erkenntnis appellierte

die Staatsanwaltschaft begreiflicherweise mit
Erfolg. Antenen ist nicht vorbestraft und genoss sonst
einen sehr guten Leumund. Unter Verweisung hierauf
und seinen schlechten Gesundheitszustand stellt er
nun ein Begnadigungsgesuch. Die Staatskosten hat
er bezahlt. Das Gesuch wird sowohl vom Gemeindei-
rat wie auch vom Regierungsstatthalter bestens
empfohlen. Antenen hat eine zahlreiche Familie und den
Verdienst sehr nötig; durch die Bezahlung der Staatskosten

sei er daher schon stark betroffen worden.
Durch ärztliches Zeugnis wird er als lungenkrank
bezeichnet. Mit Rücksicht auf das Vorleben des Antenen,
seine Familienverhältnisse, seine Krankheit und die
vorliegenden Empfehlungen beantragt der Regierungs-
rat, dem Gesuche zu entsprechen.

Ardrag des Regierurigsrates : Erlass der Strafe.

42. Emil Sollberger, geboren 1876, Käser, von
Wynigen, früher in Creva Mandament Luino, Italien,
wurde am 19. März 1906 vom korrektioneilen
Gericht von Oberhasle wegen Betruges und Betrugsver-
suches zu 1 Jahr Korrektionshaus, abzüglich 4
Monate Untersuchungshaft, und solidarisch mit seiner
Ehefrau zu 553 Fr. Staatskosten verurteilt. Im Sommer

1905 wurden mehrere Hobeliers des Berneroberlandes

zum Opfer eines ausgesuchten Schwindels. Von
den Ufern des Lago Maggiore aus wurde ihnen durch
angebliche Sekretäre oder Kammerzofen hochgestellter

Herrschaften mitgeteilt, dass sich letztere auf Emp-
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fehlung hin zum längern Aufenthalte in ihren Hotels
entschlossen hätten und eine Anzahl Zimmer bestellt.
Die genaue Ankunft werde später zur Kenntnis
gebracht. Inzwischen anlangendes Gepäck sei sorgfältig
aufzubewahren. Etwas später wurde geschrieben, dass
sich die Ankunft der Herrschaft unvorhergesehener
Zwischenfälle halber etwas verzögere. Es werde
inzwischen ein in Pallanza in Reparatur gegebener
Chronometer anlangen, allfällige Nachnahme sei prompt
einzulösen ; bei Ankunft würden alle Auslagen
vergütet. Gleichzeitig traf eine Karte des angeblichen
Uhrmachers ein, womit die Ankunft des Chronometers
ebenfalls signalisiert wurde, derselbe werde an einer
schweizerischen Poststelle aufgegeben, um Komplikationen

mit den italienischen Zollbehörden zu vermeiden.

Daraufhin erschien dann der Chronometer und
wurde eine Nachnahme von 19 Fr. 75 eingelöst. Die
Herrschaft aber liess nichts mehr von sich hören.
Schliesslich fasste dann der Hotelier Verdacht und
liess das Paket öffnen, worauf sich jeweilen nicht mehr
und nicht weniger als ein Stein vorfand. Die gleiche
Machination mit Varianten wurde übrigens auch
gegenüber Hotels anderer Fremdenplätze zum Teil mit
Erfolg praktiziert. Durch einen Hotelier im Kanton
Schwyz wurden die tessinischen Behörden aufmerksam

gemacht, und es gelang der sopracenerischen
Staatsanwaltschaft relativ rasch, die Täterschaft zu
eruieren. Frau Sollberger wurde in Locarno verhaftet,
als sie eben im Begriffe stand, eine zweite Sendung
Pakete aufzugeben. Sie leugnete allerdings hartnäckig
jede Schuld, indem sie vorgab, sie habe bloss als
Botin gehandelt, und geglaubt, es handle sich um
Schmuggel. Es gelang aber festzustellen, dass ihr
Ehemann, der in Creva wohnte, Haupturheber des Schwindels

sein musste. Ein bei den italienischen Behörden
gestelltes Auslieferungsbegehren war von Erfolg
begleitet und die Eheleute Sollberger konnten vor die
bernischen Gerichte gestellt werden. Sollberger leugnete

wie seine Gattin hartnäckig, und erst gegen den
Schluss der Untersuchung bekannte er sich als
Miturheber. Haupturheber aber sollte ein gewisser Burkhard

gewesen sein, der Sollberger zu allem angestiftet
habe. Wenn es auch nicht als ganz unwahrscheinlich
erschien, dass Sollberger Komplicen besass, so konnte
doch über deren Identität nichts ausfindig gemacht
werden. Der Betrag, um den bernische Hoteliers
geschädigt worden waren, belief sich auf 142 Fr. 25,
abgesehen von den grossen Verlusten, die sie durch
fruchtloses Reservieren von Zimmern erlitten hatten.
Sollberger hatte eine kaufmännisch© Lehre zum Teil
in Italien durchgemacht, speziell in der Käsebranche,
und betrieb zuletzt in Creva ein© Käserei und einen
Käsehandel. Seine Frau war früher Zimmermädchen
und Kellnerin in verschiedenen Hotels gewesen,
bisweilen auch als Zofe mit Herrschaften gereist, und
kannte von daher den Hotelbetrieb des genauesten.
Sie scheinen in Italien in finanziell ungünstig©
Verhältnisse geraten zu sein. Sollberger ist im Kanton
Bern nicht vorbestraft. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch

verweist er auf seine Familienverhältnisse und
die lange Untersuchungshaft, die ihm nur zum Teil
angerechnet worden sei. Was den letztern Umstand
anlangt, so ist zu bemerken, dass der Gesuchsteller
entgegen seinen Behauptungen durch sein Verhalten
während der Untersuchung alles dazu beigetragen hat,
um deren Dauer zu verlängern; im übrigen erscheint
die Strafe angesichts der raffinierten Begehungsart des

Deliktes keineswegs als zu hoch. Durch ©inen Erlass
des letzten Zwölftels der Strafe kann des Umstandes,
dass Sollberger im Kanton Bern nicht vorbestraft ist,
voll und ganz Rechnung getragen werden. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

43. Elise Reutier geb. Zürcher, Gottfrieds Ehefrau,
geboren 1868, von Lauperswil, Rosina Balz geb.
Neuenschwander, geboren 1846, von Langnau, Marianne

Zürcher geb. Neuenschwander, geboren 1842,
Abrahams Ehefrau, von Trubschachen, sämtliche
Gemüsehändlerinnen, wohnhaft in Langnau, wurden am
16. und 18. April 1906 und am 2. Mai gleichen Jahres
vom Polizeirichter von Signau wegen Widerhandlung
gegen das Hausiergesetz zu je 5 Fr. Busse, 3 Fr.
Patentgebühr, 20 Cts. Visagebühr und 3 Fr. 70
Staatskosten, die letztgenannte Zürcher zu 13 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Alle drei waren dem Richter verzeigt
worden, weil sie ausser mit ihrem Gemüse auch mit
Steckzwiebeln hausierten, wozu sie kein Patent
ermächtigte. Die beiden erstgenannten unterzogen sich
dem Urteil ohne weiteres ; dagegen versuchte Frau
Zürcher zu leugnen; als sie indes in die Enge getrieben

wurde, fand sie für gut, ebenfalls ein Geständnis
abzulegen. Sämtliche stellen nun ein Gesuch an den
Grossen Rat um Erlass der Busse. Zur Begründung
verweisen sie auf ihre prekären finanziellen Verhältnisse.

Durch den Gemeinderat von Langnau wird
bescheinigt, dass die Familien Beutler und Balz arm
sind, dagegen besitze der Ehemann Zürcher 3000 Fr.
Vermögen. Die Gesuchstellerinnen besitzen sämtliche
einen guten Leumund. Der Regierungsstatthalter
empfiehlt die Gesuche. Gestützt auf die vorliegenden
Bescheinigungen und Empfehlungen und die Umstände
des Falles beantragt der Regierungsrat, den
Gesuchstellerinnen Beutler und Balz die Busse zu erlassen,
die Frau Zürcher dagegen mit, Rücksicht auf ihr
Verhalten während der Untersuchung und die Vermögenslage

ihres Ehemannes abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse gegen¬
über Frauen Beutler und
Balz, Abweisung des
Gesuches Zürcher.

44. Eidam, Theodor Karl Eduard, von Lenk,
geboren 1864, Handlanger, Kramgasse 38 in Bern, wurde
am 22. Mai 1906 vom Polizeirichter von Bern wegen
Diebstahls zu 10 Tagen Gefangenschaft und 5 Fr.
Staatskosten verurteilt. Den 4. Mai, abends um 9
Uhr stahl Eidam einem Manne einen Kupferkessel
mit etwas Messing- und Kupferabfällen im Wert von
zirka 8 Fr. 40, den dieser beim Eingange des
Sackträgerkellers am Kornhausplatze hatte stehen lassen,
währenddem er sich für kurze Zeit im Keller aufhielt.
Vor dem Richter gab Eidam die Anzeige ohne weiteres

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 68*
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als richtig zu. Er hatte erfolglos versucht, einem
Eisenhändler den Raub zu verkaufen und konnte durch
die Angaben des letztern ausfindig gemacht werden.
Eidam ist wegen Diebstahls, Prellerei und Gehülfen-
schaft bei Diebstahl vorbestraft und geniesst keinen
guten Leumund. Im vorliegenden Gesuch will er glauben

machen, es habe ihm am Vorsatz gefehlt, indem
er geglaubt habe, der gestohlene Gegenstand sei von
seinem Eigentümer derelinquiert worden. Die städtische

Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter
beantragen Abweisung. Der Regierungsrat schliesst sich
diesen Anträgen mit Rücksicht auf die Vorstrafen und
den schlechten Leumund des Gesuchstellers an.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

45. Rüegsegger, Otto, geboren 1869, von Wachsel-
dorn, Pierrist, früher in Aegerten, nun in Busswil
wohnhaft, wurde am 30. Juni 1905 vom Polizeirichter
von Nidau wegen Nichterfüllung der Unterstützungspflicht

zu 15 Tagen verschärften Gefängnisses und
den Staatskosten verurteilt. Im Februar 1905 sah sich
die Gemeinde Aegerten genötigt, gegen Rüegsegger
Strafanzeige einzureichen, weil er sich weigerte, einen
Betrag von 25 Fr. zurückzuvergüten, den die Gemeinde
für Kindsbettkosten seiner Ehefrau hätte bezahlen müssen.

Durch die Untersuchung wurde festgestellt, dass
sich Rüegsegger zur Bezahlung dieser Summe
verpflichtet hatte ; wenn er hiezu, wie er behauptete, nicht
imstande war, so hatte er dies seinem unordentlichen
Lebenswandel zuzuschreiben ; er war dem Trünke
ergeben und nahm öfters an kostspieligen Vergnügungen
teil. Wenn er fleissig gearbeitet hätte, wäre es ihm
möglich gewesen, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Statt dessen kam es sogar vor, dass er Arbeit
zurückwies und übernommene unbesorgt Hess. Wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern pro 1903 wurde
er im gleichen Verfahren von der Polizeikammer ober-
instanzlich zu Wirtshausverbot verurteilt. Im übrigen
ist er nicht vorbestraft. Seither hat er nun sämtliche
Ausstände an die Gemeinde Aegerten und auch die
56 Fr. 20 betragenden Staatskosten beglichen. In der
neuen Wohnsitzgemeinde hat er sich gut aufgeführt.
Die Gemeinde Aegerten empfiehlt denn auch das
gestellte Begnadigungsgesuch. Gestützt auf die
vorliegenden günstigen Berichte, den Umstand, dass
Gesuchsteller nun sämtlichen Verpflichtungen gegenüber
der Gemeinde und dem Staat, sowie auch seiner
Familie nachgekommen ist und mit Rücksicht auf dessen
bisherige Unbescholtenheit, beantragt der Regierungsrat,

dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

46. Ida Blösch geb. Bürgi, des Niklausen Ehefrau,
geboren 1881, von und zu Studen, wurde am 1. März
1906 vom korrektionellen Richter von Nidau wegen
Bolzdiebstahls zu 1 Tag Gefangenschaft und 3 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Im November 1905 kaufte ein

Bürger von Schwadernau ein Quantum Buchenäste.
Das Holz lag auf der Höhe des Jensberges und rührte
von einem Holzschlage her, der daselbst im Sommer
1904 gemacht worden war. Als der Käufer die Aeste
im Dezember 1905 holen lassen wollte, waren dieselben

fort. Des Diebstahls bezichtigt wurden 5
Personen in Studen, welche teilweise von dem gestohlenen
Holz in Reiswellen gebunden vor den Häusern liegen
hatten. Frau Blösch wurde mit 3 andern schuldig
befunden und verurteilt. Nach ihrem Geständnis hatte
sie zirka 10 Reiswellen aus dem Holz gemacht, im
Gesamtwert von 50 Cts. Nicht vorbestraft gentoss sie
bis dahin einen guten Leumund. Der Genieinderat
von Studen empfiehlt das Gesuch. Die Staatskosten
sind bezahlt. Es ist zu bemerken, dass im Vergleich
zu den Vorschriften über den Diebstahl an stehendem
Holze, wo bei einer Wertgrenze von 5 Fr. noch eine
Busse ausgesprochen werden kann, die vorliegende
Strafe etwas hart erscheint. Es sollte nach der
Ansicht des Regierungsrates die Gefängnisstrafe mit Rücksicht

auf die bisherige Unbescholtenheit der Gesuch-
stellerin nicht vollzogen zu werden brauchen. Dagegen

wird es sich nicht rechtfertigen lassen, dieselbe
ganz straflos ausgehen zu lassen. Der Regierungsrat
beantragt, die Gefängnisstrafe in 5 Fr. Busse
umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Strafe
in 5 Fr. Busse.

47. Burgdorfer geb. Hiltbrunner, Luise, geboren
1872, von Vinelz, Johann's Abgeschiedene, und die
Eheleute Schreiber, Karl, geboren 1871, von
Konstanz, Steinhauermeister und Landwirt, und Susanna
geb. Hartmann, verwitwete Luchsinger, geboren 1867,
beide in Kreuzlingen, wurden am 20. Januar 1906 von
der Polizeikammer wegen gewerbsmässiger Begünstigung

der Unzucht und erstere überdies wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz verurteilt: Luise
Burgdorfer zu 30 Tagen Gefängnis, abzüglich 10 Tage
Untersuchungshaft, zu Geldbussen im Betrag von 200
Fr., 150 Fr. Patentgebühr und 129 Fr. 30 Staatskosten,
die Eheleute Schreiber zu je 20 Tagen Gefängnis, 400
Fr. Geldbusse, 123 Fr. 30 Staatskosten, sowie solidarisch

zu weitern 24 Fr. Staatskosten. Frau Burgdorfer
betrieb im Jahr 1904 an der Metzgergasse ein Bordell.
Durch eine Haussuchung am 23. August gleichen Jahres

konnte der Tatbestand hergestellt werden;
genannte sah sich übrigens veranlasst, ein Geständnis
abzulegen. Das fragliche Haus hatte sie von dem
Eheleuten Schreiber gemietet und bezahlte dafür einen
Mietzins von 1000 Fr. monatlich. Die Eheleute Schreiber,

die nach dem Beweisergebnisse zweifelsohne um
das Gewerbe wussten, das in ihrem Hause betrieben
wurde, zogen daraus einen bedeutenden Vorteil, indem
das fragliche Haus einen Verkaufswert von nicht viel
mehr als 30,000 Fr. besitzt. Frau Burgdorfer ist
wegen Diebstahls, gewerbsmässiger Begünstigung der
Unzucht und Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz
und Frau Schreiber wegen gewerbsmässiger Unzucht
mehrfach vorbestraft und beide gemessen einen
schlechten Leumund. Im vorliegenden Gesuch kommt
nun Frau Burgdorfer um Erlass der ihr auferlegten
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Strafen ein; die Eheleute Schreiber haben die
Gefängnisstrafe abgesessen und verwenden sich für den Nach-
lass der Bussen mit der Begründung, dieselben nicht
bezahlen zu können. Die städtische Polizeidirektion
und der Begierungsstatthalter sprechen sich
übereinstimmend für eine Abweisung sämtlicher Gesuchsteller

aus. Es liegen denn auch in der Tat Begnadigungsgründe

nicht vor. Gegen einen Erlass spricht dagegen
die Natur des Deliktes und die Vorstrafen, welche
Petenten zum Teil erlitten haben. Der Regierungsrat
beantragt Abweisung der Gesuche.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

48. Porchi, Josef Emil, geboren 1871, von Vendlin-
court, Repasseur, Cité Marie 13 in Biel, wurde am
30. Dezember 1904 vom korrektionellen Richter von
Biel wegen Wirtshausverbotsübertretung zu 8 Tagen
Gefängnis und 15 Fr. Staatskosten verurteilt. Das
Wirtshausverbot war am 30. September 1901 vom
gleichen Richter wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern

von Biel pro 1898 und 1899 über ihn
verhängt worden. Die Uebertretung fand statt am 19. und
21. Mai, am 21. Juli und 4. Dezember 1904. Heute
wendet er sich nun mit einem Begnadigungsgesuch
an den Grossen Rat, indem er die Bescheinigung
beibringt, dass nunmehr die rückständigen Steuern samt
Kosten bezahlt sind. Der Regierungsstatthalteir
bemerkt, dass auch die Gerichtskosten getilgt sind und
empfiehlt das Gesuch. Gestützt hierauf und die
bisherige Unbescholtenheit des Gesuchstellers beantragt
der Regierungsrat Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

49. Ballier, Gottfried, geboren 1862, von Watten-
wil, Landarbeiter, wurde am 16. Mai 1906 vom Polizeirichter

von Thun wegen Bettels armenpolizeilich zu
1 Jahr Arbeitshaus und 13 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Bähler ist wegen Diebstahl, Betrug, Vaganti-
tät, Bettels und Unterschlagung nicht weniger als 32
mal vorbestraft. Am 12. April 1906, nach Verbüssung
eines Jahres Korrektionshaus, das ihm wegein
Diebstahls zudiktiert worden war, aus der Strafanstalt
entlassen, verfiel er sofort wieder dem Bettel. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuch stellt er den Fall so dar,
als ob er getrieben vom Hunger, auf der Wanderschaft
um ein Stück Brod nachgesucht hätte. Aus den Akten
ergibt sich aber, dass er sich am 2. Mai des Abends
in einer Milchhandlung in Thun abspeisen und
sodann noch das Nachtquartier für eine dortige
Herberge bezahlen liess, es dagegen ablehnte, seinem
Wohltäter am nächsten Morgen gegen Entgelt eine
angemessene Arbeit zu verrichten. Anstatt die Herberge
aufzusuchen zog er übrigens vor, das Geld in Schnaps
umzusetzen. Im weitern wurde er auch am 12. Mai
daraufhin auf dem Bettel betroffen. Der Anzeige unterzog

er sich ohne weiteres. Bähler ist arbeitsfähig
und könnte seinen Lebensunterhalt auf ehrliche Weise

fristen. Ob die ausgesprochene Strafe ihren Zweck
erreichen wird, erscheint angesichts der massenhaften
Vorstrafen des Gesuchstellers als zweifelhaft. Indessen

liegen Begnadigungsgründe nicht vor. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

50. Fäs, Friedrich Gottlieb, geboren 1878, Sattler,
von Unterkulm und Schottland, Kanton Aargau, in
Bern, wurde am 6. Januar 1906 von der Polizeikammer

wegen betrügerischen und leichtsinnigen Konkurses

und wegen widerrechtlicher Begünstigung der Gläubiger

zu 3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 45 Tage Einzelhaft und 296 Fr. 75 Staatskosten
verurteilt. Fäs etablierte sich 1901 nach mehrjähriger
Gesellenzeit als Sattler an der Seftigenstrasse in Bern.
Er befasste sich hauptsächlich mit der Kummetfabrikation,

trieb aber daneben auch Handel mit einschlägigen

Waren. Das Geschäft erfreute sich bald eines
ziemlichen Zuspruchs. Nach einiger Zeit beschäftigte
Fäs bereits 7 bis 8 Arbeiter; im Jahr 1903 wurde er
veranlasst, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen.
Mit dem zunehmenden Umfange des Geschäftes fehlte
es ihm indes an dem nötigen Betriebskapital. Da er
kein Vermögen besass, sah er sich genötigt,
Bankkredite zu benutzen, und arbeitete mit, sogenannten
Kundenwechseln. Im weitem besass er nicht die
nötige kaufmännische Bildung, um sein Geschäft richtig
zu leiten. Beide Umstände machten sich denn auch
bald bemerkbar; im Sommer 1904 geriet er in
Zahlungsverlegenheit und im November gleichen Jahres
in Konkurs. Seine Kurrentschulden waren auf zirka
38,000 Fr. angewachsen; die Gläubiger erhielten eine
Dividende von 11 à 12%. Von verschiedener Seite
wurde nun gegen Fäs Strafklage eingeleitet. Es stellte
sich heraus, dass seine Bücher sich in einem ganz
unzulänglichen Zustande befanden, zum Teil
überhaupt nicht geführt waren. So war sein ganzer
Verkehr mit der ihm kreditierenden Bank nicht gebucht.
Einer grossen Zahl von weitern Kreditoren waren ihre
Warensendungen und vielen Debitoren ihre Geldsendungen

nicht gutgeschrieben. Fäs befand sich nach
seinem Geständnisse und dem Beweisergebnisse ganz
im unklaren über seine Finanzlage. Als er schliesslich

in Verlegenheit geriet, griff er zu unerlaubten
Mitteln, um seinen Ruin aufzuhalten. So suchte er
einen Gläubiger, der bereits auf dem Betreibungswege
gegen ihn aufgetreten war, mit grössern Warenlieferungen

zu decken, um ihn zu veranlassen, das
gestellte Konkursbegehren zurückzuziehen, was ihm denn
auch gelang. In ähnlicher Weise befriedigte er kurz
vor seinem Konkurse auch andere Gläubiger und
machte sich damit der widerrechtlichen Begünstigung
derselben schuldig. In einem Falle lag überdies der
Tatbestand des betrügerischen Konkurses vor. Fäs
schuldete einer Firma einen Rechnungssaldo von 300
Fr. Unterm 10. September 1904 stellte er dieser Firma
einen Schuldschein mit Faustpfandverschreibung aus,
wonach er anerkannte, 300 Fr. in bar erhalten zu
haben. Für diesen Betrag hinterlegte er dann Waren als
Faustpfand; die 300 Fr. wurden von der Firma
bezahlt, gleichzeitig aber von Fäs benutzt, um den ob-
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genannten Saldo von 300 Fr. zu reglieren. Das
erstinstanzliche Gericht und der Konkursbeamte hielten
diese Manipulation weder für anfechtbar noch für strafbar,

dagegen war die Polizeikammer anderer Meinung.
Nach ihrem Dafürhalten wurde der fragliche
Darlehensvertrag lediglich zu dem Zwecke fingiert, um an
Stelle der frühern unversicherten Forderung eine neue
faustpfändlich gedeckte zu setzen. Dadurch wurden
selbstverständlich die übrigen Gläubiger in unerlaubter

Weise benachteiligt. Fäs ist nicht vorbestraft und
war sonst gut beleumdet. Dass er durch übermässigen
Geldverbrauch oder liederlichen Lebenswandel an
seinem Ruin mitgewirkt hätte, konnte nicht nachgewiesen
werden. Gegenteils soll er stets fleissig bei der Arbeit
gewesen sein. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
wird verwiesen auf das Vorleben und die
Familienverhältnisse des Gesuchstellers. Fäs ist nämlich
verheiratet. Die Strafe wird als zu hart empfunden. Die
städtische Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter

sprechen sich für eine teilweise Begnadigung aus.
Von einem gänzlichen Erlasse der Strafe kann mit
Rücksicht auf die ziemlich gravierende Natur des Fal¬

les, die Mehrzahl der Strafhandlungen und die
Tatsache, dass schon das Gericht bei der Strafausmessung
die vorhandenen mildernden Umstände, als die
Geschäftsunkenntnis, das abgelegte Geständnis, den
guten Leumund und die bisherige Unbescholtenheit des
Gesuchstellers in weitgehendem Masse berücksichtigt
hat, nicht die Rede sein. Dagegen darf zugegeben
werden, dass die Handlung, welche korrektionelle
Bestrafung zur Folge hatte, vereinzelt dasteht; vielleicht
war sich Fäs der Unerlaubtheit derselben auch nicht
bewusst; für das letztere sprechen das freisprechende
Erkenntnis des erstinstanzlichen Gerichtes und die An-
sichtsäusserung des Konkursbeamten. Eine angemessene

Reduktion der Strafe lässt sich demnach und
mit Rücksicht auf die vorliegenden Empfehlungen,
sowie das Vorleben des Gesuchstellers rechtfertigen. Der
Regierungsrat beantragt Herabsetzung auf 20 Tage-
Gefangenschaft.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion auf 20 Tage
Gefängnis.
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"Verzeichnis
der erheblich erklärten, aber noch unerledigten

Motionen
(Grossratsreglement Art. 17, AI. 3)

fortgeführt bis 31. Dezember 1905.

Motionen.

R. Weber
vom 21. Mai 1897.

CK Müller
vom 26. Februar 1901.

I. Anhängig hei der Direktion des Innern.
l.

Erheblieherklärung.

Der Regierungsrat wird eingeladen, über die Frage des Erlasses eines 24. November 1897.

Gesetzes betreffend den Viehhandel, durch welches die Befugnis zum
gewerbsmässigen Kleinvieh-, Rindvieh- und Pferdehandel an den Besitz eines
Patentes und die Leistung einer Kaution geknüpft wird, Bericht und
Antrag einzubringen.

2.

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und darüber
Bericht zu erstatten, ob nicht den Gemeinden die Autonomie zur Errichtung

obligatorischer Arbeitslosenversicherungskassen erteilt werden könne.

;19. März 1902.

II. Anhängig hei der Direktion der Sanität.
3.

Gross Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 20. Februar 1902.

vom 18. November 1901. über die zu wirksamer Bekämpfung der Blatternepidemien zu ergreifenden
Massnahmen.

' 4.

Gross Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 26. November 1903

vom 28. September 1903. über prophylaktische Massnahmen gegen die Tuberkulose.

III. Anhängig hei der Direktion der Justiz.
5.

R. Weber Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag vorzulegen 2. Juni 1891.

vom 8. April 1891. über eine Revision der sämtlichen Vorschriften über das Notariat und die
Notariatstarife.

(Vorlage der Direktion liegt vor dem Regierungsrat zur Beratung.)
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 69
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Motionen. g. Erheblicherklärnng.

Wyss Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag vorzulegen 1- Februar 1894.

vom 29. November 1893. über eine Revision des Gesetzes über das Strafverfahren und der Gerichts¬
organisation vom 31. Juli 1847.

7.

Lenz Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zu bringen 19. September 1899.

vom 27. Dezember 1898. über Durchführung der bereits eingeleiteten Revision der Gerichtsorgani¬
sation und des Zivilprozesses.

(Vorlage der Direktion liegt vor dem Regierungsrat zur Beratung.)

8.

Brüatlein Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat eine Vorlage 20. November 1902.

vom 29. Juli 1902. zu unterbreiten, welche die Revision des § 386 des Gesetzes über das

Zivilprozessverfahren im Sinne einer Ausdehnung der Kompetenzen der
Gewerbegerichte (gewerbliche Schiedsgerichte) zum Zweck hätte. Diese
Ausdehnung sollte darin bestehen, dass die Gewerbegerichte nicht bloss
für Streitigkeiten auf dem Gebiete des Fabrikbetriebes und des Handwerks,
sondern unterschiedslos für alle Streitigkeiten aus Lehr-, Dienst- oder
Werkverträgen, sowie allfällig auch aus Haftpflicht bis zum Betrage von
400 Fr. zuständig erklärt würden.

IV. Anhängig hei der Direktion der Polizei.
9.

Neuenschwander Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und Bericht 20. Februar 1905.

vom 18. Mai 1904. und Antrag zu stellen, ob nicht im Interesse der Volkswohlfahrt die allzu-
vielen Festivitäten und Veranstaltungen, welche vorzugsweise materiellen
Gewinn bezwecken, auf ein vernünftiges Mass reduziert werden könnten.

V. Anhängig hei der Direktion des Militärs.
10.

Soherz Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen, 1- Oktober 1902.

vom 29. September 1902. wie den in Not geratenen Angehörigen von im Militärdienst befindlichen
Bürgern rasch und ausreichend zu helfen sei, ohne dass diese Hülfe als
Unterstützung im Sinne des Armengesetzes zu betrachten wäre.

VI. Anhängig hei der Direktion der Finanzen und der
Domänen.

11.

Blllliet Der Regierungsrat wird eingeladen, zu untersuchen und darüber Bericht 24. November 1897.

vom 24. September 1897. zu erstatten, ob es nicht angezeigt sei, den Art. 6 der Verfassung durch
ein Verfassungsgesetz dahin zu interpretieren, dass Anleihen, welche keine
Vermehrung von bereits gesetzlich begründeten Staatsverbindlichkeiten
bedingen, ebenfalls unter die in Ziffer 5 des zitierten Verfassungsartikels
erwähnten Ausnahmen fallen.

(Erheblich erklärt in dem Sinne, dass der Motion bei Anlass einer
auch über andere Verfassungsbestimmungen sich erstreckenden Revision
Folge zu geben sei.)

12.

Der Regierungsrat wird ersucht, Bericht und Antrag einzubringen, 19. September 1899.
ob nicht mittelst der kantonalen Hypothekarkasse die grundpfändlichen
Schulden auf Rechnung der Gemeinden amortisiert und dieser Amortisation

entsprechend dann für den betreffenden Grundbesitz der Schuldenabzug

für die Gemeindesteuer gewährt werden kann.

Scherz
vom 18. Mai 1899.
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Motionen. 13. Erheblieherklïrung.

Jenni Der Regierungsrat wird eingeladen, die gesetzlichen Bestimmungen 1. Dezember 1893.

vom 25. Mai 1893. über das Hypothekarwesen einer Revision zu unterwerfen, insbesondere
die Frage zu prüfen, ob nicht gesetzliche Vorschriften aufzustellen sind

a) über die Höhe des Zinsfusses,
bj über die Pflicht des Gläubigers zum Nachlass eines verhältnismässigen

Anteiles am Kapitalzins für den Fall, dass der gewöhnliche Jahresertrag

der Unterpfänder, sofern diese in landwirtschaftlichen
Grundstücken bestehen, infolge ausserordentlicher und unvorhergesehener
Unglücksfälle oder allgemeiner Notstände einen beträchtlichen
Abbruch erleidet.

14.

Schaer
vom 20. Mai 1903.

G. Müller
vom 26. Mai 1904.

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und möglichst 18. Mai 1904.

bald darüber Bericht und Antrag einzureichen, ob nicht das Gesetz über
die Hypothekarkasse vom 18. Juli 1875 einer Revision zu unterstellen sei.

15.

Der Regierungsrat wird eingeladen, darüber Bericht und Antrag zu 28. Februar 1905.

bringen, ob die Besteurung der Wasser- und Elektrizitätswerke nicht durch
Spezialgesetzgebung unverzüglich zu normieren sei.

16.

Steiger Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen, 20. Februar 1902.

vom 20. Mai 1901. ob nicht die im Gesetz betreffend die Amts- und Gerichtsschreibereien für
die Bewilligung eines amtlichen Güterverzeichnisses vorgesehene Minimalgebühr

in dem Sinne aufzuheben und abzuändern sei, dass in allen Fällen
die Gebühr im Verhältnis zum rohen Vermögen der Verlassen schaff
berechnet werde.

17.

Lohner Der Regierungsrat wird eingeladen, folgende Fragen zu prüfen und 23. Mai 1904.

vom 3. Februar 1904. dem Grossen Rat darüber Bericht zu erstatten:
1. Ist nicht eine staatliche Intervention angezeigt mit dem Zwecke,

den mit Hülfe des Staates und der Gemeinden erstellten Dekretsbahnen,
deren Obligationenkapital eine sichere Verzinsung aufweist, ein Obligationenkapital

mit billigerem Zinsfuss zu beschaffen
2. Wenn ja, wie ist dieser Zweck am besten zu erreichen und wie

sind die dadurch erzielten Ersparnisse im Interesse der beteiligten Bahnen
am richtigsten zu verwenden?

18.

Staatswirtschafts- Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat Bericht und 3. Oktober 1904.
kommission Antrag vorzulegen, in welcher Weise die Betriebsmittel der Staatskasse

vom 28. September 1904. vermehrt werden können.

VII. Anhängig hei der Direktion des Unterrichtswesens.

19.

Heller Der Regierungsrat wird eingeladen, zu prüfen und darüber beförder- 21. November 1905.

vom 16. Mai 1905. jich Bericht zu erstatten, ob es nicht notwendig sei, angesichts der ein¬

getretenen Entwicklung des gesamten Unterrichtswesens des Kantons die
Revision des Gesetzes über die Schulsynode vom 2. Mai 1848 sofort
vorzunehmen im Sinne einer Erweiterung der Befugnisse der Schulsynode.

VIII. Anhängig hei der Direktion der Bauten und der
Eisenhahnen.

20.

Bauer Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat Bericht und 16. Februar 1903.

vom 30. Juli 1902. Antrag über die Errichtung eines Obergerichtshauses vorzulegen.
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Motionen. 21. Erheblicherklärung.

Soheldegrger
vom 23. November 1903.

S. Weber
vom 19. Mai 1904.

Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und darüber 15. Februar 1905.

Bericht zu erstatten, ob nicht auf dem Verordnungswege einheitliche
Bestimmungen aufzustellen wären betreffend Vergebung von Arbeiten, die von
den Organen des Staates vergeben werden, oder an welche der Staat einen
Beitrag leistet.

22.

Der Regierungsrat wird eingeladen, an Stelle des am 7. Mai 1882 und 16. Mai 1905.
1. März 1896 vom Volk verworfenen Entwurfes betreffend die Flurgesetzgebung

eine neue Vorlage einzureichen.

Hadorn
vom 26. Mai 1904.

23.

Der Regierungsrat wird eingeladen, gestützt auf die Probevermessungen

im Oberland dem Grossen Rat spezielle Vorschriften vorzulegen
über die Vermessungen in den gebirgigen Teilen des Kantons im Sinne
der Erleichterung und Beschränkung derselben.

15. Februar 1905.

IX. Anhängig bei der Landwirtschaftsdirektion.
24.

Jenny Der Regierungsrat wird eingeladen, zu untersuchen und darüber Be- 30. März 1898.
vom 28. März 1898. rieht und Antrag einzubringen, wie das land- und milchwirtschaftliche

Unterrichts- und Versuchswesen im Kanton Bern gesetzlich zu ordnen sei.

(Vorlage der Direktion liegt vor dem Regierungsrat zur Beratung.)

25.

Hadorn
vom 20. Februar 1902

und

Jobin
vom 29. April 1902.

Der Regierungsrat wird eingeladen, beförderlich Bericht und Antrag
vorzulegen über eine Revision des Gesetzes vom 25. Oktober 1896
betreffend Förderung und Veredlung der Pferde-, Rindvieh- und Kleinvieh-
zucht (Hadorn); vor allem im Sinne der Erhöhung des für Förderung und
Veredlung der Pferdezucht vorgesehenen Kredites. (Jobin.)

(Vorlage der Direktion liegt vor dem Regierungsrat zur Beratung.)

19. November 1902.

X. Anhängig bei der Direktion des Armenwesens.

26.

Hilliet Der Regierungsrat wird eingeladen, beförderlich darüber Bericht und 16. Mai 1905.
vom 20. Februar 1905. Antrag vorzulegen, ob nicht die Vertretung des Staates in der Verwaltung

der durch regelmässige Staatsbeiträge unterstützten Kranken- und
Armenanstalten durch einen Grossratsbeschluss für das ganze Kantonsgebiet nach
einheitlichen Normen zu regeln sei.

XI. Anhängig bei der Direktion des Gemeindewesens.
27.

Iaohner Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 31. Januar 1900.
vom 27. November 1899. über die Frage, ob und inwiefern das Gesetz vom 6. Dezember 1852 über

das Gemeindewesen einer Revision zu unterwerfen sei.

(Vorlage der Direktion liegt vor dem Regierungsrat zur Beratung.)

Bern, den 2. Mai 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

ßitschard,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Abänderungsanträge des Regierungsrates Entwurf der Grossratskommission
vom 15. September 1905. vom 12. November 1904.

Gesetz
betreffend

das Verfahren in Zivilrechtsstreitigkeiten Uber Haft¬

pflicht, Markenrecht und geistiges Eigentum.

I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Für die Behandlung der hienach bezeichneten
Streitsachen kommen die Vorschriften des Gesetzes
über das gerichtliche Verfahren in Zivilrechtsstreitigkeiten

vom 3. Juni 1883 zur Anwendung, so weit
nicht in gegenwärtigem Gesetze besondere Bestimmungen

aufgestellt sind.

II. Haftpflichtstreitigkeiten.

§ 2. Zivilrechtsstreitigkeiten aus den Bundesgesetzen
betreffend Haftpflicht werden, wenn der Wert des
Streitgegenstandes 400 Fr. übersteigt, im ordentlichen
Prozessverfahren, d. h. nach den Vorschriften des
Titel Ii des « Besondern Teils » des Zivilprozesses
instruiert und beurteilt, jedoch mit den in den §§ 3 bis
18 enthaltenen Abänderungen.

§ 3. Eine Vermittlung (Art. 117, 2. Absatz, I.) findet
nur statt, sofern solche von beiden Parteien anbegehrt
wird.

Der Richter

Im Haftpflichtprozess gibt es keine Gerichtsferien.

§ 3. Der Richter soll nur kurze Fristen gewähren
und die Beweisführung möglichst beschleunigen.

Die Fristen zur Beantwortung der Rechtsschriften
sollen höchstens 3 Wochen betragen.

Der Richter kann jedoch aus zureichenden Gründen

die von ihm gewährten Fristen verlängern und
die von ihm angesetzten Termine verschieben.

Eine Abänderung der Fristen und Termine durch
Uebereinkunft der Parteien ist rechtlich unwirksam.

Bleiben beide Parteien in einem vom Richter
festgesetzten Termin aus, so sind sie oder ihre Anwälte
mit einer Ordnungsbusse von 10 Fr. — im
Wiederholungsfall von 20 Fr. — zu belegen.

Wenn sich eine Partei auf Grund von § 93, 3C.P.
in den vorigen Stand wieder einsetzen lässt, so ist
der säumige Anwalt mit einer Busse von 25 Fr. bis
100 Fr. zu belegen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

§ 4. Die von den Parteien in ihren Rechtsschriften:
im Sinne von § 201P. angerufenen Beweisurkunden
bleiben bis zum ersten Hauptverhandlungstermine
zur Einsicht der Parteien und der Gerichtsmitglieder
auf der Gerichtskanzlei deponiert.

70



Abänderungaanträg-e. Entwurf der Kommission.

Die Bestimmungen des 2. und des 3. Satzes des
§ 138 P. bleiben jedoch vorbehalten.

§ 5. § 67, 68, 1. AI., und § 153 P., dieser letzte § 5. § 67, 68, 1. AI., und § 153 P. finden nicht
AnParagraph soweit die Eventualmaxime betreffend, wendung. Die Parteien können ihre Schlüsse,
finden tatsächlichen Anbringen und Beweismittel bis zum

Schlüsse der Parteivorträge am ersten Hauptverhandlungstermin

ergänzen und berichtigen. Eine Abänderung

des in der Klage gestellten Rechtsbegehrens ist
jedoch in bezug auf das, was der Kläger in der Haupt-

sache grundsätzlich fordert, ausgeschlossen. sache fordert, ausgeschlossen.
Kann aber infolge der erst am Hauptverhandlungstermine

vorgebrachten Ergänzungen und
Berichtigungen die Verhandlung nicht zu Ende geführt werden,

so ist die fehlbare Partei in die Terminskosten
zu verurteilen.

Falls der Beklagte innert der ihm nach § 136 P.

gesetzten Frist gar keine Antwort eingereicht hat, so
wird nach § 154 P. verfahren und es hat der
Beklagte kein Recht, am Abspruchstermine die von ihm
versäumte Verteidigung nachzuholen.

§ 6. Nach Schluss der Parteivorträge am ersten
llauptverhandlungstermine können bis zur rechtskräftigen

Entscheidung der Hauptsache neue Tatsachen nur
noch geltend gemacht werden:

a) wenn dieselben erst seither eingetreten sind,
b) wenn die Partei auf Verlangen des Gegners

eidlich versichert, dass ihr die betreffende Tatsache
erst seit Schluss der Parteivorträge am ersten
Hauptverhandlungstermine bekannt worden sind.

§ 7. Neue Beweismittel können in diesem Stadium
des Prozesses nur angerufen werden :

a) wenn sie zum Beweis der unter § 6 fallenden
Tatsachen dienen, oder

b) wenn die Voraussetzungen des § 167 P., Ziffer 1

oder 2, zutreffen.

§ 8. Die Widerklage ist ausgeschlossen.

§ 9. Nach Einreichung der Antwort werden weitere
schriftliche Vorkehren seitens der Parteien nur dann
zugelassen, wenn die Beantwortung der neuen
tatsächlichen Anbringen oder Beweismittel nicht ohne
erhebliche Weiterung am ersten Hauptverhandlungstermin

mündlich geschehen kann.

Die Worte «nebst Beweisurkunden» sind zu streichen

(s. § 4).

§ 10. Sobald der Schriftenwechsei beendet ist, hat
der Präsident des Amtsgerichtes den Parteien einen
Termin zur Hauptverhandlung vor Amtsgericht zu
bestimmen.

Die amtlichen Akten (Gerichtsdoppel) nebst
Beweisurkunden sind wenigstens 8 Tage vor dem Termin
zur Einsichtnahme durch die Mitglieder des Gerichtes
auf der Gerichtskanzlei aufzulegen.

An diesem Termin haben die Parteien ihre Anträge
mündlich zu begründen.

Von diesen Parteianbringen sind nur die im
Schriftenwechsel nicht bereits angebrachten Schlüsse
und tatsächlichen Behauptungen nebst Beweismitlelan-
gaben zu protokollieren.
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Hierauf verfährt das Gericht nach §§ 288 und
289 P., unter Berücksichtigung der Vorschriften des
§ 171 P.

§ 173 P. findet entsprechende Anwendung.

§ 11. Entscheidet das Gericht, dass kein Beweis zu
führen sei, weil die Streitpunkte ohne Beweisführung
spruchreif sind, so fällt es sogleich das Endurteil.

In allen anderen Fällen beauftragt das Gericht
seinen Präsidenten oder ein anderes Mitglied als
Instruktionsrichter mit den erforderlichen Beweiserhebungen.

Sind Sachverständige als Beweismittel zugelassen
oder findet das Gericht deren Beiziehung von Amteswegen

für geboten, so hat es dieselben in der Regel
selbst sofort zu ernennen. Ist das nicht möglich, oder
fallen die ernannten Experten aus irgend einem Grunde
später weg, so hat der .Instruktionsrichter die
Ernennung vorzunehmen.

§ 12. Betreffend die Beweisaufnahme finden die
§§ 181 bis 267 P. entsprechende Anwendung, jedoch
mit folgender Abänderung. Der Instruktionsrichter ist
befugt :

a) die Beweisaufnahme zunächst auf einzelne für
die Hauptsache präjudizielle Tatsachen zu
beschränken und die Ausdehnung der
Beweisführung auf die anderen zum Beweise
ausgehobenen Tatsachen nur dann zu gestatten, wenn
das Beweisverfahren seiner Ansicht nach über
diese präjudiziellen Tatsachen kein positives
Resultat ergeben hat;

b) die Beweisaufnahme über eine zum Beweise
ausgehobene Tatsache zu unterbrechen und keine
weiteren Beweismassnahmen zu gestatten, wenn
eine fernere Beweisführung infolge nachträglich
erfolgter Geständnisse oder infolge des bisherigen
Beweisergebnisses unnötig oder unerheblich
geworden ist.

Die Worte «Präsident des Amtsgerichts als» sind
zu streichen.

§ 13. Werden während eines Beweisverfahrens
seitens einer Partei im Sinne des § 6 oder 7 hievor neue
Tatsachen angebracht oder neue Beweismittel
angerufen, so entscheidet der Präsident des Amtsgerichts
als Instruktionsrichter nach Einvernahme der Gegenpartei

darüber, ob deren nachträgliche Anbringung
zulässig und sie als für die Streitsache erheblich

noch zum Beweise auszuheben bezw. als
Beweismittel zuzulassen sind, und ordnet eventuell die
hierdurch notwendig werdenden weiteren Beweisaufnahmen

an.
Die Gegenpartei ist anlässlich ihrer Einvernahme

berechtigt, gegenüber den neuen Tatsachen und
Beweismitteln Schutzbehauptungen mit Beweismitteln
vorzubringen und auch den direkten Gegenbeweis
anzutreten.

§ 14. Hat der Richter eine nachträglich behauptete
Tatsache oder ein nachträglich angerufenes Beweismittel

(§§ 6, 7 und 13) nicht zum Beweise
zugelassen, oder macht er von seiner Befugnis nach § 12,
litt, a und b, hievor Gebrauch, so haben die
Parteien das Recht, anlässlich der Vorträge über die
Hauptsache am Abspruchstermine auf die Ergänzung
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der Beweisführung bezw. der Beweisaufnahme
anzutragen.

An der Beratung und Beurteilung dieser Vorfragen
hat der Instruktionsrichter in der Regel auch
teilzunehmen; § 8, Ziffer 4P., findet hiebei nicht
Anwendung.

§ 15. Ist das Beweisverfahren beendigt oder hält
der Instruktionsrichter im Sinne von § 12 hievor eine
weitere Beweisführung für überflüssig, so verhängt
er Aktenschluss und setzt den Abspruchstermin vor
Amtsgericht fest. §§ 269 bis 282 P. finden entsprechende

Anwendung. Hiebei ist jedoch das Amtsgericht

befugt, vorgängig der Entscheidung über die
Hauptsache auf Antrag der Parteien oder auch von
Amteswegen noch weitere Beweiserhebungen
anzuordnen; namentlich ist es von Amteswegen befugt:

a) noch in diesem Stadium des Prozesses die Bei¬

ziehung von Sachverständigen zu verfügen oder
falls das vorliegende Sachverständigengutachten
ungenügend erscheint, die Experten zu weiteren
schriftlichen oder mündlichen Erläuterungen zu
veranlassen ;

b) die Vornahme eines Augenscheins zu verfügen
und demselben entweder in seiner Gesamtheit
beizuwohnen oder dazu eines oder mehrere seiner
Mitglieder zu delegieren;

c) neue oder schon abgehörte Zeugen vorzuladen
und abzuhören.

Die Bestimmungen des § 350 P., 2. Alinea, finden
entsprechende Anwendung.

§ 16. Im Falle der Appellation über das Haupturteil
findet § 174 P. entsprechende Anwendung.

§ 17. Eine Uebergehung des Amtsgerichts als
erstinstanzliches Gericht ist nicht zulässig.

§ 18. Geniesst der Kläger das Armenrecht, so
übernimmt die Staatskasse die Bezahlung der ihm
auffallenden Expertenkosten und Zeugengelder. Für die
Rückerstattung der daherigen Vorschüsse gelten die in
§ 57 letzter Satz und § 58 des Gesetzes vom 3. Juni
1883 aufgestellten Vorschriften.

Die Verhandlung über das Armenrechtsgesuch
erfolgt vorläufig gebührenfrei. Wird dasselbe abgewiesen,

so ist die Gerichtsgebühr nachzubezahlen.

in den §§ 2 bis 15 hievor geregelte Verfahren,
jedoch mit Ausnahme der (neuen) ersten und letzten
Absätze des § 3 und mit

III. Streitigkeiten betreffend Markenrecht und
geistiges Eigentum.

§ 19. Für Streitigkeiten betreffend den Schutz der
Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen

von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen,
sowie betreffend Werke der Literatur und Kunst,
Erfindungspatente und gewerbliche Muster und Modelle
bildet der Appellations- und Kassationshof die einzige
kantonale Instanz.

§ 20. Für diese Streitigkeiten gilt ebenfalls das
in den §§ 2 bis 18 hievor geregelte Verfahren, jedoch
mit den in den §§ 21 bis 25 hienach enthaltenen
Abänderungen.
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§ 20bis. Der Sühneversuch findet vor dem

Präsidenten des Appellations- und Kassationshofs oder
einem andern von ihm zu bezeichnenden Mitglied des
Gerichts statt.

§ 21. Der Präsident ist befugt, seine Funktionen als
Instruktionsrichter einem von ihm zu bezeichnenden
Mitglied des Gerichts zu übertragen. In diesem Falle
hat dieses Mitglied auch am ersten Hauptverhandlungstermine

im Sinne des § 288 P. am Platze des
Präsidenten in erster Linie zu referieren. Jedoch ist die
Festsetzung eines Termines vor dem Gerichtshofe
stets Sache des Präsidenten, zu welchem Ende der
Instruktionsrichter ihm die Akten überweist.

§ 22. Wird ein Zwischengesuch eingereicht, so
überweist der Instruktionsrichter dasselbe dem
Präsidenten des Gerichtshofes, der gemäss § 141 C. P.
den Termin zur Verhandlung vor dem Gerichtshof
festsetzt und die Zustellung eines Doppels an den
Kläger verfügt. Bei der Verhandlung sind nur die
Schlüsse der Parteien, die Beweissätze und das Urteil
zu Protokoll zu nehmen. Erscheint eine Beweisführung

notwendig, so kann der Gerichtshof den
Instruktionsrichter mit den erforderlichen Beweisaufnahmen
beauftragen.

§ 23. Die Widerklage ist nur zulässig, wenn der
Gegenanspruch ebenfalls eine der in § 19 angeführten
Streitigkeiten betrifft.

§ 24. Die im Kanton wohnenden Zeugen sind
in der Regel durch den Instruktionsrichter abzuhören.
§ 226, AI. 2 P., findet keine Anwendung. Ausnahmsweise

kann ein Gerichtspräsident mit der Abhörung
beauftragt werden.

§ 25. Die Beratung des Gerichts am Abspruchster-
mine erfolgt, sofern nicht bereits am ersten
Hauptverhandlungstermine gestützt auf das Referat des
Instruktionsrichters gemäss § 11 das Endurteil ausgefällt
wird, nach den für die Appellationsinstanz bestehenden
Vorschriften; hiebet soll ein anderes Mitglied des
Gerichts als dasjenige, das als Instruktionsrichter
funktioniert hat, als Referent bestellt werden.

§ 26. Gesuche um provisorische Verfügungen sind
unter Beilegung der allfälligen Beweisurkunden dem
Präsidenten des Gerichtshofes einzureichen, welcher
in dringenden Fällen eine vorläufige Verfügung trifft,
Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem
Gerichtshof bestimmt und die Zustellung eines Doppels
an den Impetraten verfügt. Bei der Verhandlung sind
nur Schlüsse der Parteien! und die Verfügungen des
Gerichts zu Protokoll zu nehmen. Erscheint ein
weiteres Verfahren notwendig, so kann der Instruktionsrichter

damit betraut werden.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

§ 27. Gegen den Instruktionsrichter kann aus den
in § ,362 C. P. aufgezählten Gründen beim Appellationsund

Kassationshof Beschwerde geführt werden. Der
erstere darf an der Beratung und Beurteilung der
Beschwerde nicht teilnehmen.

71*
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§ 28. Zivilrechtliche Klagen wegen im Kanton Bern
begangener Widerhandlungen gegen die Bundesgesetze
betreffend Fabrik- und Handelsmarken, Werke der
Literatur und Kunst, Erfindungspatente und gewerbliche
Muster und Modelle können, vorbehältlich abweichender

Bestimmungen von Staatsverträgen, vor den
bernischen Gerichtsstand gebracht werden, wenn der
Beklagte nicht in der Schweiz wohnt

§ 29. Wird die Zivilklage auf Schadenersatz mit
der Strafklage verbunden, so gelten für ihre Erledigung

die Vorschriften des Gesetzbuches über das
Verfahren in Strafsachen.

IY. Schlussbestimmungen.

§ 30. Die Bestimmungen dieses Gesetzes können
durch Dekret des Grossen Rates auch auf andere
verwandte Gegenstände, welche durch die
Bundesgesetzgebung geregelt werden, anwendbar erklärt
werden.

§ 31. Gegenwärtiges Gesetz tritt am
in Kraft. Auf Rechtsstreitigkeiten, in

welchen die Zustellung der Klage oder der Klagsvorladung

vor diesem Zeitpunkte erfolgt ist, finden die
Vorschriften des Gesetzes vom 6. Juli 1890 Anwendung.

Im übrigen ist letzteres Gesetz aufgehoben.

Bern, den 15. September 1905. Bern, den 12. November 1904.

Im Namen des Regierungsrates
der Vizepräsident

Kunz,
für den Staatsschreiber,

der Kanzleisubstitut
Eckert.

Im Namen der Grossratskommission:

deren Präsident
Dr. Koenig.
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Bericht und Anträge
der

Staa/tsWirtschaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwaltung, die Staatsrechnung

und die Nachkreditbegehren

pro 1905.

(August 1906.)

Infolge der Wahl des Herrn Grossrat Könitzer als
Mitglied des Regierungsrates am 28. November 1905,
trat derselbe aus der Staatswirtschaftskommission aus.
Gemäss Beschluss des Grossen Rates wurde davon
Umgang genommen, für den Rest der Legislaturperiode
eine Ersatzwahl zu treffen.

Anlässlich der im Mai 1906 erfolgten Gesamterneuerung

des Grossen Rates und gemäss Art. 29 des
Reglements des Grossen Rates traten ferner aus der
Staatswirtschaftskommission aus die Herren Grossräte

Burrus, Jordi, Kindlimann, Präsident, G. Müller,
Vizepräsident und v. Wattenwyl, und es wurden
unterm 8. Juni 1906 durch den Grossen Rat als
Mitglieder dieser Kommission neu gewählt die Herren
Grossräte v. Erlach, Jobin, Leuch, Marti, Reimann
und Steiger neben den bisherigen Herren Freiburghaus,

Jacot und Hadorn.
Die Staatswirtschaftskommission wählte zu ihrem

Präsidenten Herrn Grossrat Freiburghaus und als
Vizepräsidenten Herrn Grossrat Hadorn.

Die Berichte der Direktionen sind nach deren
Genehmigung durch den Regierungsrat den Mitgliedern
der Staatswirtschaftskommission vom 4. April bis 25.
Juli sukzessive zugestellt worden.

In ihrer Sitzung vom 8. Juni 1906 hat sich die
Staatswirtschaftskommission konstituiert und zwecks
Prüfung der Berichte der Direktionen und der
Staatsrechnung pro 1905 folgende Subkommission gebildet,
welchen die Berichterstattung über die ihnen
zugewiesenen Direktionen zukommt:

Präsidialbericht und
Staatskanzlei : Herren Freiburghaus und Hadorn.

Justizdirektion : » Steiger und Jacot.
Polizeidirektion : » Jacot und Reimann.
Militärdirektion : » v. Erlach und Steiger.
Kirchendirektion: » Leuch und Marti.
Unterrichtsdirektion: » Steiger und Jobin.
Gemeindedirektion : » Marti und Leuch.
Armendirektion : » Reimann und Marti.
Direktion des Innern : » Jacot und Reimann.
Sanitätsdirektion : » Reimann und v. Erlach.
Direktion der Bauten u.

Eisenbahnen : » Leuch und v. Erlach.
Finanzdirektion : » Hadorn und Marti.
Landwirtschaftsdirektion:

» Freiburghaus und Hadorn.
Forstdirektion: » Hadorn und Freiburghaus.
Staatsrechnung und

Nachkredite: » Freiburghaus und Jobin.
Die definitive Bereinigung des Berichtes der

Staatswirtschaftskommission erfolgte am 31. August 1906.

Regierungspräsidium.

1. Im Einverständnis mit dem Regierungspräsidenten
hat anlässlich der letztjährigen Behandlung des

Verwaltungsberichtes der Grosse Rat einer Anregung
des Herrn Bühler zugestimmt, es möchten in Zukunft
Mitteilungen der Zentralbehörden und der Direktionen
den Adressaten nicht mehr durch die Landjäger,
sondern per Post zugestellt werden. Im abgelaufenen Jahre
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hatten wir wiederholt Gelegenheit, zu beobachten, dass
dieser jedenfalls sehr zeitgemässen Anregung nicht
Folge gegeben wird und wir bringen sie deshalb neuerdings

in Erinnerung mit der Bitte, speziell auch die
Regierungsstatthalter hievon zu verständigen.

2. Gesetzessammlung. Auch das Materialregister
über die revidierte Gesetzessammlung ist nun zur
Versendung gelangt, und den Mitgliedern des Grossen
Rates werden seit 1904 die einzelnen Bände der
Gesetzessammlung gratis zugestellt. Im Interesse der
Vollständigkeit der Sammlung möchten wir anregen,
es seien denjenigen Ratsmitgliedern, die dies
wünschen, auch noch die fehlenden Bände 1901—1904
gratis zu verabfolgen.

3. Die alljährlichen grossen Ausgaben für
Drucksachen veranlassen die Kommission den Antrag zu
stellen, es sei die Frage zu prüfen, ob nicht der Druck
von weniger wichtigen Beschlüssen unterbleiben
könnte, und ob nicht auf den Papierbezügen wesentliche

Ersparnisse zu erzielen wären durch eine
rationelle Herstellung dieses Artikels. Nach unserm
Dafürhalten sollte bei der Vergebung der Druckarbeiten
nicht nur der Platz Bern, sondern auch andere Plätze
mit leistungsfähigen Druckereien Berücksichtigung
finden. Endlich wird die Regierung eingeladen, Bericht
und Antrag darüber einzubringen, ob nicht die
Einführung einer eigenen Staatsdruckerei angezeigt wäre.

4. Regierungsrat. Die Zahl der ausgearbeiteten
Gesetzesentwürfe, welche seit kürzerer oder längerer Frist
auf dem Kanzleitisch liegen und der Vorberatung durch
den Regierungsrat harren, ist eine unheimlich grosse.

Wir wissen, dass die Regierung in letzter Zeit
durch die verschiedenen Verkehrsfragen stark in
Anspruch genommen war, erwarten aber, dass sie die
Entwürfe über landwirtschaftliches Bildungswesen und
Revision des Viehprämierungsgesetzes, über das
Notariat, die Zivilprozessreform und über das Gemeindegesetz,

von denen einzelne seit mehr als Jahresfrist
beim Regierungsrat hängig sind, auf die Grossratssessionen

des nächsten Winters vorbereiten und vorlegen
werde.

5. Die Verwaltungsberichte einiger Direktionen sind
der Staatswirtschaftskommission erst im Laufe der
Monate Juni und Juli a. c. zugegangen und veranlasst

uns dies, die bezüglichen Bestimmungen des
Grossratsreglementes in Erinnerung zu bringen.

6. Die Kommission ist der Ansicht, dass die dem
Grossen Rate zu unterbreitenden Geschäfte vom
Regierungsrate früher durchberaten werden sollten. Es
würde dies den Grossen Rat in die Möglichkeit
versetzen, die Geschäfte rechtzeitig zu behandeln, und
femer wäre dadurch die Gelegenheit geschaffen, dem
so vielfach geäusserten Wunsche der französischen
Ratsmitglieder betreffend frühere Zusendung derUeber-
setzungen endlich einmal nachzukommen.

Anträge :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen
Rate die nötigen Vorlagen zu unterbreiten betreffend

Erzielung von Ersparnissen auf den
Papierbezügen, Reduktion der Druckarbeiten, eventuell
Erstellung einer Staatsdruckerei.

2. Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen
Rate die hievorerwähnten Gesetzesentwürfe im
Laufe des nächsten Winters vorzulegen.

Kirchendirektion.

Der Staatsbeitrag an den Kirchenbau in Eriswil
kann nunmehr behandelt werden, da die bezüglichen
Abrechnungen zur Prüfung an die Baudirektion gelangt
sind; ebenso sind die Akten über die Errichtung einer
zweiten Pfarrstelle in Delsberg ergänzt, so dass dieses
Gesuch an den Regierungsrat gelangen kann.

Die Geschäftskontrolle weist 258 Nummern auf,
welche jedoch der Natur der Sache nach nicht alle
zur Erledigung gebracht werden konnten.

Nachdem für das Dekret über die Neueinteilung der
christkatholischen Kirchgemeinden im Jura eine
Kommission bestellt und ein bezüglicher Entwurf in
sichere Aussicht gestellt wurde, wird die Vorlage dieses
Entwurfes verlangt.

Armendirektion.

Im letztjährigen Bericht der Staatswirtschaftskom-
mission sind einige Anregungen und Bemerkungen
gemacht worden, denen im Berichtsjahre und seit
Beginn des neuen Jahres Rechnung getragen worden ist.
So mit bezug auf die Knabenanstalt in Sonvilier, die
den Oekonomen entlassen hat, um ein besseres
Verhältnis und auch ein besseres Erträgnis zu erreichen.
Die Zukunft wird zeigen, ob damit die Verhältnisse
der Anstalt dauernd saniert sind.

Die kantonale Armenkommission ist im Berichtsjahr
wieder einberufen worden, um die ihr durch das
Armengesetz zugewiesenen Funktionen wieder zu
übernehmen.

Ein neues Armenpolizeigesetz liegt im Entwurf vor,
so dass die vom Grossen Rat schon mehrmals gemachten

Reklamationen demnächst werden verstummen
können.

Der fernem Anregung, es möchte recht bald an die
Errichtung einer neuen Anstalt zur Unterbringung
verwahrloster Knaben herangetreten werden, konnte im
Berichtsjahr noch keine Folge gegeben werden.

Die Bemerkung im Bericht der Armendirektion
(Seite 6), es möchten nun auch in der Knabenanstalt
in Erlach die längst als notwendig erachteten
Erweiterungen und Verbesserungen an Oekonomie- und
Wohngebäuden vorgenommen werden, nachdem nun
in den übrigen fünf Schwesteranstalten die erwünschten

baulichen Verbesserungen durchgeführt worden
sind, möchten wir des angelegentlichsten unterstützen
und den Regierungsrat einladen, dem Grossen Rat
baldmöglichst die nötigen Vorlagen einzureichen.

Da sich die Ausgaben im Armenwesen beständig
mehren, ist es erwünscht, wenn die Direktion diesem
Verwaltungszweige volle Aufmerksamkeit schenkt. Bei
der Aufnahme der Etat der dauernd Unterstützten
dürfte eine etwas strengere Maxime Platz greifen,
namentlich da viele Gemeinden darauf halten, mittellose
Personen, die bei ihnen einziehen, möglichst rasch auf
den Armenetat zu bringen, um dieselben der frühern
Wohnsitzgemeinde zurückschieben zu können. Es
entstehen dadurch dem Staate erhebliche Mehrausgaben
und für die Gemeinden unliebsame Streitigkeiten.

Polizeidirektion.

Wir schliessen uns ebenfalls den vom Direktor
von Thorberg gemachten Bemerkungen an und fin-



As 16 — 283

den gleich ihm, dass es für den Staat logischer
und jedenfalls vorteilhafter wäre, wenn die kantonalen

Anstalten die Artikel, deren sie bedürfen, von
den Staatsanstalten, welche dieselben fabrizieren,,
beziehen würden. Wir glauben, dass dabei jeder auf
seine Rechnung käme, und laden die Regierung ein,
diese Angelegenheit zu prüfen.

Der Abschub der Heimatlosen an der Grenze nimmt
zusehends zu und namentlich die jurassische Presse
verzeichnet fast jede Woche derartige, an der
französischen oder deutschen Grenze vorgekommenen Fälle.
Es scheint uns, dass es sich bei dieser Frage um eine
humanitäre Sache handelt, und es erscheint uns
angezeigt, einmal eine internationale Konferenz zur
endgültigen Bestimmung über das Los dieser Unglücklichen

einzuberufen, wenn der Schub dieser bedauernswerten,

allerorten fortgewiesenen Leute, die oft zum
grossen Teil aus Weibern und Kindern bestehen, nicht
merklich nachlässt. Wenn man dieselben zur Arbeit
anhält und ihnen einen festen Wohnsitz anweist, würde
man den Grenzbehörden eine Menge von Unannehmlichkeiten

ersparen und zugleich hätte man eine Frage
gelöst, deren Regelung uns, trotz der vielen sich
bietenden Schwierigkeiten, nicht unmöglich erscheint.

Wir wünschen einige Auskunft über die Art und
Weise der Anwendung des Art. 4 des Dekrets vom
18. Mai 1888 über die Organisation der Arbeitsanstalten

zu erhalten. Namentlich wünschen wir zu
vernehmen, wie sich die Patronatskommissionen für
entlassene Sträflinge bewährt haben, und in. welchem
Umfange sich der Staat um diese Sache interessiert.

Direktion des Gemeindewesens.

Die Direktion hat einen Entwurf zu einem neuen
Gesetz über das Gemeindewesen und das
Gemeindebürgerrecht ausgearbeitet. Der Regierungsrat wird
denselben demnächst beraten und dem Grossen Rate
vorlegen. Damit wäre dem im letztjährigen Berichte der
Staatswirtschaftskommission geäusserten Wunsche
entsprochen worden.

Im Berichtsjahr ist die Burgergemeinde Fahrni
eingegangen. Weitere Veränderungen im Bestand der
Gemeinden kamen nicht vor. Die hängig gewesene
Loslösung der Einwohnergemeinde Alchenstorf von der
Kircheinwohnergemeinde Koppigen ist vom Grossen
Rate erst im Jahr 1906 erledigt worden.

Die Zahl der bei den Regierungsstatthaltern
eingereichten Beschwerden gegen Gemeinden und
Gemeindebeschlüsse war auch im Jahr 1905 eine
erhebliche, nämlich 381, doch waren diese auf Jahres-
scbluss meistens erledigt. Auch die Zahl der Geschäfte
im Niederlassungswesen war eine grosse. Hier nehmen
die Rekurse an die obern Behörden ab, was wohl dem
Umstände zuzuschieben ist, dass durch prinzipielle
Urteile, Weisungen und Verfügungen im Wohnsitzwesen

Klarheit geschaffen ist.
In 106 Fällen wurde die Ermächtigung zur

-Aufnahme von Anleihen erteilt. Die Gesamtsumme dieser
Anleihen beträgt 13,232,497 Fr. 90. Diese hohe Summe
rührt daher, weil die Gemeinde Bern dabei mit Fr.
10,000,000 beteiligt ist. Die meisten Anleihen wurden

wie in frühern Jahren verwendet für Strassen,
Schulhausbauten, Erstellung von Wasserversorgungen
und Elektrizitätswerken. Die Regierung wird gut tun,
bei Bewilligung der Anleihen den Verhältnissen der

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1906.

betreffenden Gemeinde entsprechende Amortisationen
vorzuschreiben.

Die Gemeinde Develier befindet sich noch im
Prozesse mit andern Gläubigern des Notars Hennemann,
gewesener Verwalter dieser Gemeinde. Dermalen ist
noch nicht bekannt, ob von der durch Hennemann
veruntreuten Summe etwas zurückerhältlich ist.

Der Bericht verzeigt eine Anzahl Untersuchungen
über Gemeindeverwaltungen, Amtsführungen und so
weiter. Die Direktion war im Berichtsjahr ziemlich
beschäftigt.

Finanzdirektion.

Die reinen Betriebsmittel der Staatskasse sind im
Berichtsjahr unverändert, das heisst nach wie vor
ungenügend geblieben.

Nachdem jedoch durch die Finanzoperationen für
den Alpendurchstich dem Staate Bern grössere Summen

zur Verfügung stehen, erklären wir uns damit
einverstanden, dass unserem erheblich erklärten
Postulat : « der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht
und Antrag vorzulegen über die Vermehrung der
Betriebsmittel der Staatskasse » erst später, das heisst
bei möglichst günstiger Lage des Geldmarktes Folge
gegeben und das nötige Anleihen erst dann aufgenommen

wird.
Mit bezug auf die in unserem letztjährigen Bericht

aufgeworfene Frage, ob die Verwaltungsbehörden der
Hypothekarkasse kompetent gewesen seien, ohne
Volksabstimmung ein Anleihen von 30 Millionen zu
kontrahieren, hat uns die Finanzdirektion mehrere
Rechtsgutachten vorgelegt, welche diese Frage bejahen.
Ohne uns darüber ein eigenes Urteil anzumassen, will
es uns doch scheinen, dass diese Auffassung im
Widerspruch steht mit Sinn und Geist der Staatsverfassung
vom 4. Juni 1893, die in Art. 6, Ziffer 5, für alle
Anleihen von bestimmter Höhe und Zeitdauer die
Volksabstimmung verlangt.

Wir haben das Gefühl, es könnte in dieser Weise
der Staatskredit durch den Verwaltungsrat eines
einzelnen staatlichen Bankinstituts übermässig in
Anspruch genommen werden.

Mit Genugtuung haben wir konstatiert, dass dank
der richtigeren, das heisst den wirklichen Verhältnissen
entsprechenden Budgetierung die erforderlichen
Nachkredite sowohl ihrer Zahl, wie namentlich auch ihrer
Höhe nach ganz erheblich zurückgegangen sind.

Gesetzgebung. Mit Befriedigung haben wir Kenntnis
genommen vom Gesetzes-Entwurf über gewerbliche
und industrielle Ausnutzung der Wasserkräfte; es wird
dadurch nicht nur die ganze überaus wichtige Materie
grundsätzlich geordnet, sondern für den Staat eine
nicht unerhebliche jährlich wiederkehrende Einnahme
geschaffen, deren wir dringend bedürfen.

Dagegen steht der von uns schon seit Jahren
angeregte Gesetzes-Entwurf betreffend Besteuerung der
Plakate im Kanton Bern leider noch aus; doch hat
uns die Finanzdirektion die baldige Ausarbeitung einer
Vorlage hierüber zugeführt.

S teuerverwaltung. Diesem wichtigen Zweige der
Finanzdirektion haben wir dieses Jahr unsere besondere

Aufmerksamkeit geschenkt.
Zunächst konstatieren wir mit Befriedigung, dass

die grosse Arbeit der Grundsteuer-Revision ganz ord-
nungsmässig fortschreitet; das finanzielle Resultat die-
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ser Revision wird entsprechend den gefällten Rekurs-
Entscheiden ein sehr befriedigendes sein.

Von den alten seit mehr als 10 Jahren hängigen
Einkommensteuerrekursen ist im Berichtsjahre
derjenige der internationalen Beamten vom Bundesgericht
entschieden worden und zwar zugunsten des Staates
Bern.

Der Regierungsrat hat aus politischen und Billig-
keitsgründen auf den Nachbezug der Steuern bis 1905
verzichtet; es lag dieser Nachlass innerhalb seiner
Kompetenz.

Dagegen ist der für den Abschluss unserer
Staatsrechnung sehr wichtige Rekurs der Pension- und Hülfs-
kasse der frühern J. S. B. noch unentschieden und
konnte aus diesem Grunde unserin frühern Postulate,
es möchten die grossen Steuerrückstände eliminiert
werden, nicht Folge gegeben werden.

Unerledigte Einkommensteuer-Rekurse vom Jahre
1905 sind auf 1. Juli 1906 noch 45 in den Kontrollen
vorgemerkt; in 36 Fällen sind noch Bücheruntersuchungen

vorzunehmen.
Infolge der grossen Arbeit der Grundsteuer-Revision,

welche das gesamte Personal der Steuerverwaltung

in Anspruch nahm, konnten die rückständigen
Steuerverschlagniskontrollen nicht in dem Masse
gefördert werden, wie es wünschenswert wäre; einzelne
Amtsbezirke sind immer noch 10 und mehr Jahre im
Rückstand und wir wollen gerne hoffen, dass es im
nächsten Jahre gelingen werde, mit den ältesten
Jahrgängen aufzuräumen.

Kassawesen. Nach Inkrafttreten des Postchek- und
Giroverkehrs hat uns die Finanzdirektion zugesichert,
dass wenigstens für die kleinern Auszahlungen
unserem Wunsche, es möchte der Geldverkehr des Staates
durch Benützung der Post wesentlich vereinfacht werden,

Rechnung getragen werden soll. Wir sind sicher,
dass sich die Empfänger die kleine Porto-Ausgabe
gerne in Anrechnung bringen lassen, wenn man findet,
dass die Total-Ausgaben der Porti die Staatskasse
allzusehr belastet.

Anträge :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, den Geldverkehr

des Staates baldmöglichst im Sinne
vorstehender Ausführungen durch die Post besorgen
zu lassen.

2. Der Regierungsrat wird eingeladen, unverzüglich
einen Gesetzesentwurf über Einführung einer
Plakatsteuer vorzulegen.

3. Der Regierungsrat wird darüber interpelliert,
gestützt auf welche Verfassungs- und
Gesetzesbestimmungen er die Hypothekarkasse als befugt
erachtet, Anleihen zu kontrahieren.

Justizdirektion.

Wir konstatieren mit Genugtuung, dass der im
letztjährigen Berichte erwähnte Entwurf einer neuen
Notariatsordnung nun dem Grossen Rate vorgelegt wird
und dass die dringend notwendige Revision des
Zivilprozesses so weit, gefördert worden ist, dass eine
baldige Behandlung im Grossen Rate als möglich
erscheint. Bezüglich der Revision des Strafprozesses

sind die nötigen Vorarbeiten getroffen worden. Einer
Revision der Gerichtsorganisation muss eine solche
der Staatsverfassung betreffend die gerichtsorganisatorischen

Bestimmungen vorausgehen. Der von der
Justizdirektion ausgearbeitete Entwurf liegt bei dem
Regierungsrate, so dass zu erwarten ist, der Grosse
Rat werde sich demnächst, damit befassen können.

Zu weitern Bemerkungen gibt der Bericht keine
Veranlassung. Es wird Genehmigung desselben beantragt.

Militärdirektion.

Mit grosser Genugtuung konstatieren wir, dass alle
Anordnungen der Direktion, sowie die Magazinierung
des Kriegsmaterials eine geordnete und rasche
Mobilmachung garantieren.

Für die Artillerie ist das neue Material in den
Magazinen der bisherigen Geschütze sehr zweckmässig
angeordnet untergebracht worden, so dass die
Batterien trotz der Vermehrung der Caissons in ihren
bisherigen Lokalitäten gut Platz gefunden haben.

Was die Schiessübungen betrifft, müssen wir die
Bemerkungen des letztjährigen Berichtes wiederholen,
indem auch pro 1905 im Bataillonskreis 24 die
Hebungen, welche zum Bezüge des kantonalen Beitrages
berechtigen, von Niemandem geschossen wurden, während

in den übrigen Bataillonskreisen sogar eine
wesentliche Vermehrung gegen das Vorjahr zu konstatieren

ist. Es haben nämlich pro Bataillonskreis
durchschnittlich 32 Vereine mit 650 Mann diese Uebungen
durchgeschossen. Erfreulicherweise haben nun einige
Offiziere im Kreis des Bataillons 24 sich die Aufgabe
gestellt, die Mannschaft zur Absolvierung dieser
Uebungen herbeizuziehen. Hoffen wir, dass es ihnen
gelingt und in Zukunft der Bataillonskreis 24 nicht mehr
eigene Wege wandelt.

Das prozentuale Verhältnis der Unteroffiziere zu
den Mannschaften in den jurassischen Bataillonen hat
sich etwas gebessert, so dass Aussicht vorhanden ist,
dass in einigen Jahren der gesetzliche Bestand von
17,57 % erreicht werden wird. Es wird dies zwar nur
möglich sein durch vermehrte Versetzung von
sprachkundigen Unteroffizieren aus dem alten Kantonsteil
in die jurassischen Bataillone, wie dies mit Erfolg
im Offizierskorps schon längere Zeit praktiziert wird.
Es ist dies zur Notwendigkeit geworden, weil aus uns
nicht bekannten Gründen die für Offizierschargen
tauglichen Elemente des Jura sich auf alle mögliche Weise
einem Avancement zu entziehen suchen.

Der Regierungsrat wird eingeladen, jeweilen bei
der Vornahme von Beförderungen von Hauptleuten zu
Majoren durch den Grossen Rat gedruckte Wahlvorschläge

zur Verteilung zu bringen.
Das sind unsere Bemerkungen zum Berichte der

Militärdirektion für das Jahr 1905.

Forstdirektion.

Die Revision unserer kantonalen Forstgesetzgebung
zur Anpassung an das neue eidgenössische Forstgesetz
ist im Berichtsjahr zum Abschluss gelangt, indem der
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bezügliche Gesetzesentwurf in der Volksabstimmung
vom 20. August 1905 mit Mehrheit angenommen wurde.

Auf Grundlage dieses neuen Gesetzes ist sodann
unterm 21. November des Berichtsjahres vom Grossen
Rat ein Dekret über die Ausscheidung der Schutz-
Waldungen, erlassen worden.

Im Hinblick auf den Zweck der Schutzwaldgebiete,
sowie der erheblichen Opfer, welche der Staat für
Auftorstungen und Kunstbauten zum Behufe von
Wildbachregulierungen bringt, erachten wir es als unbedingt

notwendig, dass bei projektierten Holzschlägen
in den Privatwaldungen der Schutzzone die Gemeinden
um ihre Ansicht über die Zulässigkeit solcher
Holzschläge begrüsst werden.

Die Mehreinnahmen aus den Staatswaldungen
betragen gegenüber dem Voranschlag 71,707 Fr. 64, trotzdem

im Berichtsjahr über 5000 m3 Holz weniger zum
Verkaufe gelangte, als im Vorjahr. Dieses günstige
Resultat, ist hauptsächlich dem nochmaligen Steigen
der .Holzpreisc zuzuschreiben.

Direktion des Unterrichtswesens.

Die Kommission stimmt der Direktion des
Unterrichtswesens hei, dass die Reorganisation der für die
berufliche Ausbildung der Lehrerinnen bestimmten
Anstalten angesichts der sehr primitiven und ungenügenden

Verhältnisse des Seminars in Hindelbank durchaus

dringlicher Natur ist. Der Regierungsrat wird
eingeladen, über diese Frage in der nächsten Session
Bericht und Antrag einzubringen.

Die Kommission ist der bestimmten Ansicht, dass
die Vorschriften des Art. 8 des Gesetzes vom 18. Juli
1875 über die Lehrerbildungsanstalten des Kantons
Bern streng durchgeführt werden sollen. Dieser
Artikel verpflichtet die patentierten Zöglinge, wenigstens
die ersten vier Jahre nach dem Austritt aus dem
Seminar eine Stelle an einer öffentlichen Schule des
Kantons zu versehen. Wer ohne hinreichende Gründe
dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist gehalten,
die Mehrkosten für die Verpflegung vollständig
zurückzuerstatten. Sobald dieser Gesetzesbestimmung
strikt nachgelebt wird, so werden weniger Lehrer in
den ersten Jahren ihre Stellen verlassen, um in die
eidgenössische oder kantonale Verwaltung überzutreten

und es wird dem Lehrermangel etwas abgeholfen.
Mit der Unterrichtsdirektion erachtet es die

Staatswirtschaftskommission als eine Ungehörigkeit, dass
Schulkommissionen die Bedürftigkeit von Schülern
vorschützen, um für diese vom Staat ein Stipendium
zu bekommen, und sie dann nicht nur vom Schulgeld
nicht befreien, sondern ihnen auch das Geld noch
nehmen, das ihnen der Staat gibt.

Ebenso muss das Vorgehen verschiedener Gemeinden
bei der Versorgung dürftiger Schüler mit Milch und Brot
gerügt werden. Der von der Bundessubvention dafür
ausgerichtete Betrag darf für keinen andern Zweck
verwendet werden. Wenn, was nicht angenommen
werden kann, in einer Gemeinde keine armen Leute
wohnen sollten, so ist die Subvention zur Vermehrung
der Nahrung der Kinder zu verwenden.

Die Kommission wünscht, dass die Frage betreffend
Inspektion der Mittelschulen möglichst bald ihre
Erledigung finde.

Der jährliche Kredit für Schulhausbauten ist, wie
sich aus dem Berichte der Direktion des Unterrichtswesens

ergibt, entschieden zu klein. Es hat durchaus
keinen Zweck, Ausgabeposten, deren zu geringer
Ansatz von vornherein bekannt ist, im Budget zu niedrig
aufzunehmen. Eine wesentliche Erhöhung erscheint
als sehr angezeigt.

Aus den statistischen Mitteilungen über die Zahl
der Studierenden an der Hochschule ergibt sich, dass
die Zahl der Schweizerstudenten gegenüber derjenigen
der Ausländer als zu gering erscheint. Besonders
auffallend ist das Missverhältnis in der medizinischen
Fakultät. Die Kommission wünscht, dass die
Anstrengungen, eine Einigung unter den schweizerischen
Universitäten über die Aufnahmebedingungen der
Ausländer herbeizuführen, energisch fortgesetzt werden.

Die Zahl der unentschuldigten Absenzen ist
immer noch viel zu gross ; umsomehr darf man
erstaunt sein über die niedrigen Bussen, die nach der
Tabelleia uf Seite 169 des Berichts von den meisten
Richterämtern wegen Schulunfleisses verhängt werden
und wahrlich nicht geeignet sind, den Schulfleiss zu
heben.

Nicht weniger erstaunt ist die Kommission über
die auf Seite 164 des Berichtes enthaltene Mitteilung
der Direktion, die Einrichtung einer eigenen llebungs-
und Musterschule für das Oberseminar sei eine
zwingende Notwendigkeit. Als es sich vor wenigen Jahren
erst um die Verlegung des Oberseminars in die Stadt
Bern handelte, wurde als ganz besonderer Vorteil der
Verlegung nach Bern der Umstand hervorgehoben, dass
die dortigen zahlreichen Schulen sich als Uebungs-
und Musterschulen ganz besonders eignen würden.
Eine Veränderung in diesen Verhältnissen ist denn
auch nicht eingetreten, wohl aber wünscht die
Seminardirektion die Errichtung einer von andern Schulen
durchaus unabhängigen Musterschule. Damit kann sich
die Staatswirtschaftskommission nicht einverstanden
erklären.

Im Hinblick darauf, dass der Regierungsrat in der
Frage der Vorbildung der Notariatskandidaten bis
dahin keine Schritte getan hat, darf verlangt werden,
dass wenigstens dem Uebelstande abgeholfen werde,
der darin besteht, dass bei der ohnehin wertlosen
Notariats-Maturität die Prüfung in den wenigen
Fächern ratenweise abgelegt werden kann.

Landwirtschaftsdirektion.

Das Bestreben, sich im Berufe weiter auszubilden,
macht sich in landwirtschaftlichen Kreisen stets in
vermehrtem Masse geltend. Die Notwendigkeit der
Errichtung einer Filiale der landwirtschaftlichen Schule
Rütti in Langenthal, sowie die bedeutende Anzahl von
Kursen und Vorträgen, die von landwirtschaftlichen
Vereinen und Genossenschaften verlangt werden,
liefern hiefür einen sprechenden Beweis.

Eine wirksame staatliche Unterstützung zur Erhaltung

und Verbesserung des Weinbaues ist angesichts
der verschiedenen neuen Krankheiten, deren Bekämpfung

grosse Kosten und oft einen wesentlichen Minderertrag

verursachen, durchaus am Platze.

Bei der Hagelversicherung ergeben sich nun seit
einigen Jahren ziemliche Differenzen zwischen den
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bezahlten Prämien und den bezogenen Entschädigungen

zuungunsten der Versicherten.
Wir halten deshalb dafür, es sollten Schritte getan

werden, dass die Versicherungsbedingungen der
Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft
zugunsten der Versicherten revidiert werden. Eventuell
sollte von der Regierung die Frage geprüft werden,
ob nicht für den Kanton Bern eine eigene
Hagelversicherung einzuführen sei.

Die bei dem Kulturtechniker zur Subventionierung
einlangenden Gesuche für Meliorationen im Alpgebiet
und im Flachland haben leider im Berichtsjahr noch
keine raschere Erledigung erfahren.

Es ist das umsomehr zu bedauern, als dadurch
nicht nur die betreffenden Grundeigentümer schwer
geschädigt werden, sondern alljährlich viele Tausende
an Bundessubventionen verloren gehen, die zur
Hebung unseres Volkswohlstandes zur Verfügung stehen
und infolge Eigensinns oder Bequemlichkeit einzelner
kantonaler Beamter denjenigen Landwirten entzogen
werden, die den guten Willen hätten, ihre
Liegenschaften zu verbessern.

Seit Jahren haben wir diesen Uebelstand immer
wieder gerügt und wir verlangen nun, dass ohne weitere

Verzögerung unsern frühern Anregungen Rechnung

getragen und in eint oder anderer Weise Wandel
geschaffen werde, sei es auf dem von uns
vorgeschlagenen sehr einfachen Wege, dass Augenscheine
über kleinere Projekte andern hiezu geeigneten
Beamten übertragen werden, oder wenn dies nicht zu
vermeiden ist, durch Ausbau des kulturtechnischen
Bureaus.

Die Rindviehschauen, die im Berichtsjahr abgehalten

wurden, haben neuerdings den Beweis erbracht,
dass die Zahl der prämierungswürdigen Tiere, sowie
die Qualität derselben im Zunehmen begriffen ist.

Angesichts des Umstandes, dass die Schaukosten
im letzten Jahre neuerdings um 1000 Fr. gestiegen
sind, geben wir uns gerne der Hoffnung hin, dass
man auch hier auf Ersparnisse bedacht sein werde.

Die Prämierung der Zuchtbestände hat den
bernischen Rindviehzuchtgenossenschaften einen mächtigen

Impuls gegeben, indem gegenüber dem Vorjahr
die Zahl der Genossenschaften von 37 auf 40
angestiegen und der prämierten Tiere von 3454 auf 5010
Stück angewachsen ist.

Die Kleinvieh-, speziell die Ziegenzuchtgenossenschaften
haben sich in unserm Kanton in neuester

Zeit bedeutend vermehrt.
Bundes- und Kantonsbeiträge an die daherigen

Gründungskosten erscheinen uns durchaus gerechtfertigt
zu sein.

Dank der strengen Handhabung der Viehseuchenpolizei

durch die zuständigen Organe ist unsere
Landwirtschaft auch im Berichtsjahr von der so sehr ge-
fürchteten Maul- und Klauenseuche verschont geblieben,

trotzdem dieselbe im benachbarten Kanton Wallis
aufgetreten ist.

Die Viehversicherung hat sich im zweiten Jahre
ihres Bestandes um 49 Kassen vermehrt, so dass
auf 1. Juni 1905 im ganzen 208 Kassen staatsbeitrags-
berecbtigt waren.

Eine grössere Vermehrung als die Anzahl der Kassen

muss konstatiert werden in der Zahl der zu
entschädigenden Tiere, die von 1245 im Jahr 1904 auf
2893 Stück Rindvieh im Berichtsjahr angestiegen ist.

Das Rechnungsergebnis ist denn auch verhältnismässig

ungünstiger als im Vorjahr.
Zum Schlüsse möchten wir hier nochmals die

bestimmte Erwartung aussprechen, dass der von der
Landwirtschaftsdirektion ausgearbeitete Entwurf eines
neuen Viehprämierungsgesetzes nun einmal von der
Regierung durchberaten und dem Grossen Rat unter
tunlichster Beförderung zugewiesen werden möchte.

Sanitätsdirektion.

Der Verwaltungsbericht der Sanitäfsdirektion gibt
zu wesentlichen Bemerkungen nicht Anlass.

Erwähnt mag werden, dass der durch eine Motion
im Grossen Rat angeregte Gesetzesentwurf betreffend
Massnahmen gegen die Tuberkulose vorliegt und dem
Grossen Rate zugehen wird.

Der schon in frühern Berichten gerügte Platzmangel
im Inselspital ist natürlich noch immer vorhanden;
es wird demselben nur dadurch abgeholfen werden
können, dass die Bezirkskrankenanstalten in die Lage
versetzt werden, mehr Kranke aufzunehmen. Die
Regierung wird darauf Bedacht nehmen müssen, nach
dieser Richtung anregend und unterstützend
einzugreifen.

Auch die Irrenanstalten sind überfüllt. Es muss
daher der dringende Wunsch ausgesprochen werden,
dass Kranke nicht länger als dringend notwendig in
der Anstalt behalten werden.

Direktion des Innern.

In Bestätigung der Bemerkungen der
Staatswirtschaftskommission zum letztjährigen Verwaltungsbericht

der Direktion des Innern bezüglich der neu zu
erlassenden Gesetze sprechen wir den Wunsch aus,
es möchte die Direktion des Innern ein Gesetz über
die obligatorische Mobiliarversicherung ausarbeiten.
Von allen die Direktion des Innern betreffenden, im
Projekt liegenden Gesetzen scheint uns keines so
dringend zu sein wie dieses. Die diesbezügliche
Motion datiert zirka 10 Jahre zurück und wir glaubet),
dass es nun an der Zeit wäre, dieselbe zu verwirklichen.

Immerhin möchten wir dadurch den Erlass
anderer Gesetze von ebensogrosser Wichtigkeit, wie
des Gesetzes über das Hausierwesen und desjenigen
über den Arbeiterinnenschutz, nicht verzögern. Es
sollten dieselben unserer Ansicht nach sofort nach
dem ersterwähnten in Beratung gezogen werden.

Ein neues Gesetz über die Gebäudeversicherung
wird gegenwärtig von den Behörden der
Brandversicherungsanstalt diskutiert und wird dem Regierungsrat

unverzüglich vorgelegt werden.
Wir glauben zu wissen, dass das Fabrikgesetz nicht

überall pünktlich zur Anwendung gelangt, namentlich
in bezug auf die Samstagsarbeit und die Ucberzeitbe-
willigungen.

Infolge des Inkrafttretens des Lehrlingsgesetzes
wäre es angezeigt, die Fälle zu erwägen, wo dieses
Gesetz mit dem Bundesgesetz in Konflikt kommt.
Diesbezüglich vernehmen wir, dass für die Fabriklehr-
linge die Lehrverträge vom Bundesrat nicht anerkannt
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worden sind, sowie dass das Bundesgesetz die Lehrlinge

nicht zum Besuche der Handwerkerschulen, wo
derartige Schulen bestehen, verpflichtet. Wir glauben,
dass es nicht unnütz wäre, diese Widersprüche im
Auge zu behalten und dieselben beim Erlass eines
neuen Bundesgesetzes über die Arbeit in den Fabriken
zu beseitigen.

Wir glauben ferner, dass eine Neuverteilung des
Alkoholzehntels unter die verschiedenen Direktionen
am Platze wäre. Die Direktion des Innern erhält zirka
32,000 Fr., das heisst. annähernd 1/3 der dem Staate
zur Bekämpfung des Alkoholismus zur Verfügung
gestellten Summe, lieber diese Verteilung werden Klagen

laut und mit guten Gründen macht man geltend,
da die verschiedenen die Bekämpfung des Alkoholismus

fördernden Unternehmen (wie Temperenz- und
Guttempler-Wirtschaften), der Direktion des Innern
unterstehen, sollte derselben eine grössere Summe zur
Verfügung gestellt werden. Diese Bemerkung wurde
bereits letztes Jahr gemacht und in Betracht gezogen
und wir hoffen, dass dem eben geäusserten Wunsche
Rechnung getragen werde.

Die Staatswirtschaftskommission spricht zum
Schlüsse den Wunsch aus, es möchten die Verhandlungen

betreffend die Verstaatlichung des westschweizerischen

Technikums in Biel so gefördert werden,
dass dem Grossen Rat demnächst Bericht und Antrag
eingereicht werden kann.

Antrag :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, einen
Gesetzesentwurf über die obligatorische Mobiliarver-
sicherung dem Grossen Rate unverzüglich
vorzulegen.

Baudirektion.

A. Organisation. Ein neuer Entwurf zur Organisation
der Baudirektion ist vom Regierungsrat an die

gegenwärtige Direktion zu weiterer Antragstellung
gewiesen worden. Vorgängig einer Totalrevision, die viel
Zeit in Ansprach nehmen wird, erscheint es uns
zweckmässig, die Herren Bezirksingenieure jetzt schon direkt
unter den Oberingenieur zu stellen und letzterem einen
besondern Sekretär beizugeben.

B. Gesetzgebung. Der Entwurf Flurgesetz sollte
bald möglichst dem Regierungsrat zuhanden des Grossen

Rates vorgelegt werden.
Die Vermessung des Oberlandes sollte unbedingt

in dem Sinne energischer gefördert werden, dass die
Direktion eingeladen wird, die Vermessung der
Ortschaften und derjenigen Gemeindeteile, die sich in
starker baulicher Entwicklung befinden oder in nächster

Zeit durch die Anlage der vielen neuen Strassen
und Bahnen zur Entwicklung gelangen werden,
anzuordnen. An diese Aufnahmen sind dann später
diejenigen der zum Teil wenig produktiven Gebiete an-
zuschliessen.

Die Hochbauten, Strassen- und Brückenbauten,
sowie die Wasserbauten geben zu keinen besondern
Bemerkungen Anlass.

In der Vorschussrechnung ist die Amortisation der
Vorstudienkosten für die Bahn Vevey-Bulle-Thun nicht

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1906.

vorgenommen worden, ebenso sollte der Vorschuss
für die Münster-Grenchen-Bahn amortisiert werden.

Die Angelegenheit der Bern-Neuenburg-Bahn ist im
Berichtsjahre nicht zu Ende geführt worden und sind
auch gegenwärtig die Unterhandlungen noch nicht
abgeschlossen. Im Geschäftsbericht der Bern-Neuenburg-
Balm haben die Herren Rechnungsrevisoren ein
Defizit von 1,233,448 Fr. konstatiert; dieses Defizit sollte
durch entsprechende Staatszuschüsse ganz oder
teilweise gedeckt werden und zwar noch im Jahre 1906.

Die Verhandlungen bei der Saignelégier-Glovelier-
Bahn haben zu keinem Ziele geführt, weshalb über
dieses Unternehmen der Konkurs verhängt wurde.

Staatsrechnung.

Die Prüfung der Staatsrechnung durch die dazu
bestimmte Delegation erfolgte durch Vergleichung der
gedruckten Rechnung mit den Visakontrollen und mit
den Belegen vermittelst zahlreicher Stichproben und
ergab, soweit sich die Untersuchung erstrecken konnte,
überall vollständige Uebereinstimmung.

Die Führung der Bücher, wie die Ordnung in den
Belegbänden darf als eine gute bezeichnet werden.

Das reine Staatsvermögen betrug am 1. Januar
1905 Fr. 58,552,728. 87
am 31. Dezember gleichen Jahres » 59,266,113.99

hat sich somit vermehrt um Fr. 713,385.12
Die Vermehrung ergibt sich aus der Gewinn- und

Vcrlustrechnung wie folgt:
1. Vermehrungen :

a. Einnahmenüberschuss der
laufenden'Verwaltung Fr. 11,297.46

b. Mehrerlöse bei Verkäufen von
Waldungen, Domänen, Verkauf von
Rechten, Verkauf von Ouellwasser,
Minderkosten bei Ankäufen ...» 44,108. 70

c. Schatzungsberichtigungen
(Erhöhungen) von Waldungen und
Domänen » 531,260. --

d. Bundesbeitrag bei Ankauf voti Auf-
forstungs terrain » 8,240.—

e. Vermehrung des Verwaltungsinventars

» 221,558.51

Total Fr. 816,434.67
2. Verminderungen :

a. Mehrkosten angekaufter Waldungen

und Domänen, Mindererlös
verkaufter Waldungen und Domänen,

Ankauf von Quellwasser,
Abtretung von Pfrunddomänen,
Ankauf von Rechten Fr. 92,542. 65

b. Schatzungsberichtigungen
» 1,030. —

c. Verminderungen des
Verwaltungsinventars » 9,476. 90

» 103,049. 55

ergibt das Total der Vermögensver-
mehrung von Fr. 713,385.12
Diese Vermögcnsverinehrung ist zu einem grössern

Teil auf die Schatzungserhöhung von Domänen (neues
Oberseminargebäude, neues Anstaltsgebäude in Landorf

und andere Neubauten), zu einem geringem Teil
73*
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auf die Vermehrung des Verwaltungsinventars,
speziell in der Anstalt Witzwil zurückzuführen.

Die Spezialfonds, welche am 1. Januar 1905 reine
Aktiven im Betrage von Fr. 19,449,166.46
aufweisen, betragen am 31. Dez. » 19,831,892.89

haben sich somit vermehrt um Fr. 382,726. 43

Die laufende Verwaltung ergibt einen Einnahmen-
überschuss von Fr Ii,297. 46
statt dem budgetierten Defizit von » 1,531,341. —

also ein um Fr. 1,542,638.46
günstigeres Resultat.

Dieses Ergebnis kann als ein durchaus befriedigendes

bezeichnet werden und zwar um so mehr,
weil dieses Resultat nicht aussergewöhnlichen
Mehreinnahmen (Erbschaftssteuern), wie dies in den zwei
letzten Jahren der Fall war, zuzuschreiben ist,
sondern vielmehr zu einem guten Teil dem grössern
Erträgnisse der direkten Steuern.

Trotz dieser gewiss erfreulichen Tatsache ist nach
unserm Dafürhalten gleichwohl angesichts der stets
wachsenden Anforderungen an die Staatskasse, wie
namentlich im Armen- und im Schulwesen, sowie im
Hinblick auf die Wirkungen des neuen Besoldungs-
dekret.es für die Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung und die peuen Ansprüche für den Ausbau

unseres Eisenbahnwesens, Lötschbergbahn etc.,
grösstmöglichste Zurückhaltung in den Ausgaben
dringend geboten.

Neben diesen allgemeinen Betrachtungen gibt uns
die Prüfung der Staatsrechnung noch in folgenden
Punkten Anlass zu Bemerkungen.

1. In der Berechnung der Reiseentschädigungen
herrschen bei den verschiedenen Verwaltungsabteilungen

noch immer Ungleichheiten, die durch die
Aufstellung eines einheitlichen, den heutigen Verhältnissen

angepassten Tarifes beseitigt werden sollten.
2. Wir konstatieren mit Befriedigung, dass nun dem

in unserm letztjährigen Bericht geltend gemachten
Wunsche, es möchte in Zukunft im Tagblatt des Grossen

Rates am Schluss der einzelnen Verhandlungen
jeweilen der aus der Diskussion hervorgegangene
definitive Beschluss reproduziert werden, Folge gegeben
wurde.

3. Die Rechnung über die Verwendung der
Bundessubvention für die Volksschule weist gegenüber den
Bestimmungen des Dekretes vom 30. November 1904
folgende Abweichungen auf :

a. VI. J. c. Zuschüsse an Leibgedinge nach Dekret
30,000 Fr., effektiv ausbezahlt 30,638 Fr.
Dagegen wurden das letzte Jahr für diesen Zweck
bloss 28,574 Fr. ausgerichtet, so dass sich noch
eine Differenz zuungunsten der Lehrer mit
Leibgedingen ergibt von 788 Fr., welcher Betrag
denselben zu der im Dekret vorgeschriebenen Quote
noch zufliessen sollte.

b. VI. J. f. Beiträge an Gemeinden, 80 Rp. für den
Primarschüler nach dem Ausweis pro 1904 83,000
Fr., effektiv ausbezahlt 79,051 Fr. 25.

Die Differenz rührt davon her, dass 48
Gemeinden von diesem Beitrag keinen Gebrauch
gemacht haben.

Antrag :

Die Staatsrechnung pro 1905 wird unter dem
üblichen Vorbehalt von Irr- und Missrechnung dem Grossen

Rat zur Genehmigung empfohlen.

Nachkredite.

Die Nachkredite sind wie üblich in drei Klassen
unterschieden.

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Bates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt worden
und als erledigt zu betrachten sind.

Wir haben diese Ausgaben an Hand der grundlegenden

Beschlüsse geprüft. VI. E. 1. B. e. betrifft
die Einrichtungen im Oberseminar, für welche der
Grosse Rat am 18. Mai 1905 einen Extrakredit
bewilligte.

II. Die Kreditüberschreitungen für Ausgaben,
welche durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder
Verträge bestimmt wurden und deshalb keiner besondern
Begründung bedürfen, geben uns zu besondern
Bemerkungen nicht Veranlassung.

III. Die dritte Klasse umfasst diejenigen
Kreditüberschreitungen, deren Genehmigung weniger
selbstverständlich ist ; aber auch von diesen stützen sich
ein Teil auf gesetzliche Vorschriften und sind dem
Betrage nach von solchen mehr oder weniger abhängig.

Da diese Kreditüberschreitungen im einzelnen
eingehend begründet sind, so können wir uns hierüber
nur auf einige wenige, mehr allgemeine Bemerkungen
beschränken.

Zu einer speziellen Bemerkung veranlasst uns die
verhältnismässig hohe Kreditüberschreitung für die
auswärtige Armenpflege mit, 52,328 Fr. 51. Die da-
herigen Mehrausgaben übertreffen diejenigen des
Vorjahres um 18,796 Fr. 63, trotzdem die Zahl der
Unterstützten gegenüber 1904 noch etwas zurückgegangen
ist.

In Anbetracht dieser für die Staatsfinanzen etwas
besorgniserregenden Erscheinung sprechen wir den

ganz bestimmten Wunsch aus, die Regierung möchte
auf Mittel und Wege Bedacht nehmen, um ein
weiteres Anwachsen der daherigen Ausgaben verhindern
zu suchen.

Mit bezug auf die in unserm letztjährigen Bericht
gemachten Bemerkungen über die Kreditüberschreitungen

der Anstalt Sonvilier konstatieren wir nun
mit Befriedigung, dass sich das Betriebsergebnis im
Berichtsjahr dank der von uns angeregten und nun
auch erfolgten Vereinfachung in der Verwaltung
günstiger gestaltet hat, so dass eine nochmalige
Kreditüberschreitung vermieden werden konnte.

Neben diesen speziellen Bemerkungen möchten wir
im allgemeinen noch konstatieren, dass sich die
Verhältnisse mit. bezug auf die Kreditüberschreitungen
dem Vorjahr gegenüber verbessert haben, indem
dieselben im Berichtsjahr nicht ganz 3,8 °/0 ausmachen,
während sie 1904 eine Höhe von nahezu 6 °/0 erreichten.

Trotz dieser eingetretenen Reduktion halten wir
dennoch dafür, dass die Nachkredite noch mehr
herabgemindert werden sollten. Dies könnte nach
unserm Dafürhalten erreicht werden in einer noch etwas
sorgfältigeren Budgetierung der einzelnen Direktionen,
wobei sich dieselben jeweilen nur auf die unumgänglich

nötigen Kredite beschränken sollten. Sodann
haben wir in unserm letztjährigen Bericht als Mittel zur
weitern Besserung der Nachkreditverhältnisse angeregt,

es möchte eine organisatorische Aenderung in
der Weise getroffen werden, dass die Verantwortlich-
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keit für die Innehaltung der Kredite primär in die
Verwaltungsabteilungen verlegt werde, statt dieselbe
durch die Kontrollstelle der Finanzdirektion tragen
zu lassen.

Die Regierung fand sich nicht veranlasst, dieser
Anregung Folge zu geben, indem dieselbe nach ihren
Aeusserungen im Bericht über die Kreditüberschreitungen

im Berichtsjahr die gegenwärtigen Einrichtungen
als zweckmässig und genügend erachtet.

Die Zukunft wird lehren, ob es der Regierung
gelingt, trotz Ablehnung dieses Mittels die
Kreditüberschreitungen auf ein nicht anfechtbares Mass
reduzieren zu können und wollen wir deshalb im
gegenwärtigen Zeitpunkt von weitern diesbezüglichen
Erörterungen absehen.

Antrag :

Die pro 1905 nötig gewordenen Nachkredite im
Betrage von 649,055 Fr. 01 gemäss Spezialvorlage
werden dem Grossen Rat zur Genehmigung empfohlen.

Bern, den 31. August 1906.

Im Namen der Staatswirtschaftskommission

der Präsident

Freiburghaus.
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Kreditüberschreitungen für 1905.

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates.

(Juni 1906.

Gemäss dem Beschlüsse des Grossen Rates vom
1. März 1895, wonach die Nachkreditbegehren eines
Rechnungsjahres in einer einzigen Vorlage dieser
Behörde zu unterbreiten sind, beehrt sich die
Finanzdirektion, bei Ihnen zu Händen des Grossen Rates
um die Bewilligung der erforderlichen Nachkredite
für die im Jahre 1905 vorgekommenen Kreditübeir-
schreitungen nachzusuchen.

Wie üblich werden die Kreditüberschreitungen in
drei Klassen eingeteilt, nämlich :

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden, oder von dieser Behörde genehmigt worden
und als erledigt zu betrachten sind.

II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher einer besondern Begründung

nicht bedürfen.
III. Die übrigen Kreditüberschreitungen.

I.

Der ersten Klasse gehört eine einzige Kreditüberschreitung

an. Sie betrifft die Rubrik
VI, E, 1. B. e. Einrichtungen im Ober-

seminar Fr. 23,714. 95

Diese Ausgaben erfolgten auf Rechnung des vom
Grossen Rat am 18. Mai 1905 gewährten Extrakredites
von 40,000 Fr.

II.

Zu der zweiten Klasse werden diejenigen
Kreditüberschreitungen gezählt, welche Ausgaben betreffen,
die der Zeit und der Summe nach, einerseits durch
gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates,
Tarife oder Verträge, und anderseits durch Faktoren
bestimmt werden, welche nicht in der Hand der
einzelnen Verwaltungen oder des Regierungsrates liegen.
Die Kreditüberschreitungen dieser Art sind folgende:

I. Allgemeine Verwaltung.

A, 1. Grosser Eat Fr. 2,306.55
J, 2. Besoldungen der Angestellten

der Amtsschreibereien » 9,562.80

II. Gerichtsverwaltung.
C, 2. Entschädigungen der Stellver¬

treter der Gerichtspräsidenten

» 893.70
C, 3. Entschädigungen der Mit¬

glieder der Amtsgerichte
und Suppleanten » 1,353.25

D, 2. Besoldungen der Angestellten
der Gerichtsschreibereien » 6,784.90

F, 1. Entschädigungen der Ge-

schwornen » 1,478. —
G, 5. Besoldungen der Betreibungs-

gehülfen » 2,003.20
G, 6. Besoldungen der Angestellten

der Betreibungs- und
Konkursämter » 7,252.40

IIIb. Polizei.

B, 4. Transport- und, Armenfuhr¬
kosten » 3,644.51

G, 1. Kosten in Strafsachen » 17,044.65

VI. Unterrichtswesen.

B, 7. Bibliotheken » 4,344.90
C, 3. Staatsbeiträge an Gymnasien

und Progymnasien ...» 557. 65
C, 4. Staatsbeiträge an Sekundär¬

schulen » 18,192.20
D, 1. Ordentliche Staatszulagen an

Lehrerbesoldungen » 23,323.15
D, 7. Mädchenarbeitsschulen » 6,763.80

Uebertrag Fr. 105,505. 66
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Uebertrag Fr. 105,505.66
D, 12. Beiträge an Lehrmittel für

Schüler » 6,036.95
D, 13. Fortbildungsschulen ...» 4,843.30
D, 14. Stellvertretung kranker Leh¬

rer » 3,879.45

VIII. Armenwesen.
C, la. Beiträge für dauernd Unter¬

stützte » 53,539.25
C, lb. Beiträge für vorübergehend

Unterstützte » 40,247.50
0, Ie. Beiträge gemäss §§ 59 und

123 A.-G. » 44,555.87
D, 1—8. Beiträge an Verpflegungsan¬

stalten » 3,475. —

IXb. Gesundheitswesen.

B, 7. Erweiterung der Irrenpfl.ege » 17,294.28

XX. Staatskasse.

B, la. Zinse für Depots von Spezial-
verwaltungen » 18,848.23

B, lb. Zinse für gerichtliche Hin¬
terlagen » 5,454.49

B, Ie. Zinse für administrative
Hinterlagen » 160.02

B, 3. Skonti für Barzahlungen » 172.02

XXI. Bussen und Konfiskationen.
B, 5. Anteil der Gemeinden » 2,971.65
B, 6. Anteil des Gesundheitswesens » 2,971.65

XXII. Jagd.
A, 2. Anteil der Gemeinden, 20 °/0 » 560. —

XXIII. Salzhandlung.
B, 3. Auswägerlöhne » 2,238.57
B, 5. Vergütungen für Barzahlung » 322.22

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.
C, 2. Provisionen der Stempelver¬

käufer » 2,136.92

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.
A, 2. Anteil der Gemeinden » 17,779.68
B, 1. Bezugsprovisionen » 1,571.23

XXVII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

A, 2. Anteil der Gemeinden, 10 °/0 » 2,046.33
B, 2. Anteil der Gemeinden, 50 °/0 » 129.75

XXX. Direkte Steuern.
C, 2". Bezugsprovisionen auf der

Vermögenssteuer » 5,656.41
C, 2b. Bezugsprovisionen auf der

Einkommenssteuer » 21,472. —
C, 6. Kosten der Grundsteuerschat-

zungsrevision » 25,373.05

zusammen Fr. 389,241.48
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

III.
Die dritte Klasse umfasst diejenigen

Kreditüberschreitungen, deren Genehmigung weniger selbstverständlich

ist; aber auch von diesen stützen sich ein
Teil auf gesetzliche Vorschriften und sind dem Betrage
nach von solchen mehr oder minder abhängig.

I. Allgemeine Verwaltung.
E, 4. Druckkosten der Staatskanzlei Fr. 7,845.65
E, 5. Bedienung und Beheizung des

Bathauses » 586.35
F, 3. Tagblatt des Grossen Bates, Be-

daktionskosten » 335. —
F, 4. Druckkosten des Tagblattes und

der Gesetzsammlung ...» 4,039. —
G, 3. Bedaktionskosten des Compte

rendu » 120. —
G, 4. Druckkosten des Compte rendu

und der französischen
Gesetzsammlung » 2,466.35

H, 4. Bureaukosten der Begierungs¬
statthalter » 1,548.50

J, 1. Besoldungen der Amtsschreiber » 300. —

zusammen Fr. 17,240.85

Der Kredit für Druckkosten der Staatskanzlei sah
vor :

Ausgaben für Satz, Druck und Papier Fr. 40,000. —
Einnahmen für Drucksachen » 6,000 —

Reine Ausgaben Fr. 34,000. -
Demgegenüber betrugen :

die Ausgaben Fr. 53,665. 70
die Einnahmen » 11,820. 05

Reine Ausgaben Fr. 41,845.65

Bei 13,665 Fr. 70 Mehrausgaben und 5820 Fr. 05
Mehreinnahmen ergibt sich somit eine Kreditüberschreitung

von 7845 Fr. 65. Sie wurde verursacht
durch zwei kantonale Volksabstimmungen über fünf
Gesetzesvorlagen, durch die im Herbst stattgefundenen
Nationalratswahien, sowie durch die vermehrte Abgabe
des Abstimmungsmaterials infolge der neuen
Bestimmungen des Wahldekretes vom 22. November 1904.
Erwähnt sei ferner, dass das Regierungsratsprotokoll
um über 50 Seiten zugenommen hat. Der Vorsaal des
Grossen Rates wurde nach Renovation mit neuen Stören

und Draperien, sowie mit 30 Schirmständern
ausgestattet. Die daherigen Kosten betragen 636 Fr. 70
und belasteten den Kredit Bedienung und Beheizung
des Bathauses in unvorhergesehener Weise. Die
Bedaktionskosten und Druckkosten der beiden Tagblätter
und Gesetzsammlungen sind von dem Umfange dieser
Druckschriften abhängig und dieser steht wieder in
engem Zusammenhange mit der gesetzgeberischen
Tätigkeit der Behörden. Die Kosten sind daher veränderlich.

Sie betrugen in 1903 24,534 Fr. 20, in 1904
29,983 Fr. 30, in 1905 30,660 Fr. 35. Von den Bureaukosten

der Begierungsstatthalter erforderten die direkten

Auslagen für Telephonabonnemente,
Mobiliaranschaffungen und Anteil Beheizung und Beleuchtung
in den Amtshäusern Bern und Biel 3718 Fr. 50 gegenüber

einem Kredite von 2170 Fr. Unter den
Mobiliaranschaffungen figurieren 625 Fr. für eine
Schreibmaschine für das Regierungsstatthalteramt Biel. Die

74
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Kosten für Beheizung und Beleuchtung der Amtshäuser
Bern und Biel kamen um 1347 Fr. 55 höher zu stehen
als in 1904. Von dieser Kostenvermehrung sind mehrere

Bureaukostenkredite beeinflusst worden, derjenige
für die Regierungsstatthalter mit 188 Fr. 85. Einem
Amtsschreiber wurden an die ihm wegen Erkrankung
entstandenen Stellvertretungskosten 100 Fr. und
einem andern eine Entschädigung für Mehrarbeit infolge
grundbuchlicher Behandlung von Expropriationskaufverträgen

von 200 Fr. bewilligt, beides zu Lasten des
Kredites Besoldungen der Amtsschreiber, der genau
den ordentlichen Besoldungen dieser Beamten
entsprach.

II. Gerichtsverwaltung.
B, 2. Besoldungen der Angestellten der

Obergerichtskanzlei Fr. 1,033.70
C, 4. Bureaukosten der Amtsgerichte » 653. —
D, 1. Besoldungen der Gerichtsschrei¬

ber » 1,899.95
D, 3. Bureaukosten der Gerichtsschrei¬

ber » 825.15
E, 2. Bureaukosten des Generalproku¬

rators » 140.35
E, 3. Bureaukosten der Bezirksproku¬

ratoren » 469.34
F, 3. Entschädigungen der Ersatz¬

männer und Weibel der
Kriminalkammer » 1,732.50

F, 4. Bureaukosten der Kriminalkam¬
mer » 533.95

G, 7. Bureaukosten der Betreibungs¬
ämter » 550.85

G, 8. Kontrollen und Formulare » 708.10

zusammen Fr. 8,546.89

Die Mehrausgaben für Besoldungen der Angestellten
der Obergerichtskanzlei betreffen mit 450 Fr. Kosten
für Stellvertretung des Obergerichtsschreibers und mit
685 Fr. Entschädigungen an Angestellte der Ober
gerieb tskanzlei für geleistete Mehrarbeit. Die Mehrausgaben

für Bureaukosten der Amtsgerichte berühren
die Anteile an der Beheizung und Beleuchtung in den
Amtshäusern Bern und Biel, welche gegenüber dem
Vorjahre um 492 Fr. 55 gestiegen sind, im übrigen
Mobiliaranschaffungen und Telephonabonnementsgebühren.

Die Ueberschreitung des Kredites Besoldungen
der Gerichtsschreiber hat ihren Grund in der
Bewilligung eines Beitrages von 1200 Fr. an den
Gerichtsschreiber von Frutigen für die ihm durch Krankheit
verursachten Stellvertretungskosten und in der
Gewährung eines Besoldungsnachgenusses von 700 Fr.
an die Witwe eines verstorbenen Gerichtsschreibers.
Die Mehrausgaben für Bureaukosten der
Gerichtsschreiber entstanden durch die Anschaffung von
Formularen in Handelsregistersachen, 322 Fr. 90, und
einer Schreibmaschine für die Gerichtsschreiiberei
Aarwangen, 575 Fr. Beide Ausgaben waren im Voranschlag

nicht vorgesehen. Dem Kredit Bureaukosten
des Generalprokurators wurde die Restzahlung für die
seinerzeit angekaufte Schreibmaschine mit 200 Fr.
belastet. Die Bureaukosten der Bezirksprokuratoren sind
um 716 Fr. 88 geringer als in 1904, übersteigen aber
den Kredit um 469 Fr. 34. Die Ursache dieser
Ueberschreitung liegt in dem Umstände, dass zwei
Bezirksprokuratoren, statt früher nur einer, nicht am Sitze
der Assisen wohnen und während der Dauer der As¬

sisensessionen für Reise und Unterhalt entschädigt
werden müssen. Der Ueberschreitung des Kredites für
Entschädigungen der Ersatzmänner und Weibel der
Kriminalkammer entsprechen die Mehrauslagen für
die fast beständige Beiziehung eines Ersatzmannes
in die Kriminalkammer an die Stelle des Mitgliedes,
welches letztere an den Appellations- und Kassationshof

abgeben muss. Die Bureaukosten der Kriminalkammer

sind von der Zahl der Assisensitzungen
abhängig. Für 1905 ist der Kredit mit Rücksicht auf
die Kosten der Vorjahre um 500 Fr. erhöht worden,
er erwies sich aber gleichwohl als um 533 Fr. 95
zu niedrig, indem die Kosten 4333 Fr. 95 betrugen,
statt 3500 Fr. In 1904 beliefen sie sich auf 5480
Fr. 75, in 1903 auf 4234 Fr. 65. Zu der
Ueberschreitung des Kredites Bureaukosten der
Betreibungsämter führten in der Hauptsache die
Anschaffung eines Schrankes für das Betreibungsamt
Obersimmenthal, 160 Fr., und die vermehrten
Auslagen für Beheizung und Beleuchtung der Amtshäuser
Bern und Biel, 310 Fr. 75. Die Ausgaben für
Formulare und Kontrollen richten sich nach der Zahl
der Betreibungen.

IIP. Justiz.
A, 3. Bureaukosten Fr. 2,301.25
A, 4. Bechtskosten » 514.12
B, 1. Gesetzgebungskommission und Ge¬

setzrevision » 519.40

zusammen Fr. 3,334. 77

Die Ueberschreitung des Kredites Bureaukosten
betrifft mit 850 Fr. Mehrkosten für Bureauaushülfe, mit
300 Fr. eine dem Abwarf gewährte Besoldungsaufbesserung,

im übrigen vermehrte Kosten für Beheizung
und rückständige Rechnungen aus dem Vorjahre. Der
Kredit Rechtskosten wurde mehr als gewöhnlich für
Honorare für Gutachten in Anspruch genommen. Zu
den Mehrausgaben für Gesetzgebungskommission und
Gesetzrevision führte die Revision der gerichtsorganisatorischen

Bestimmungen und die Aufstellung eines
Entwurfes Notariatsordnung.

IIIb. Polizei.
B, 1. Pass- und Fremdenpolizei Fr. 216.20
B, 3. Fahndungs- und Einbringungs¬

kosten » 2,190.50
C, 2. Sold der Landjäger » 3,320.65
C, 3. Bekleidung » 311.10
C, 7. Wohnungs- und Mobiliarent¬

schädigung » 1,500.80
C, 9. Verschiedene Verwaltungskosten » 1,174.52
D, la, Nahrung der Gefangenen ...» 479.53
D, lb. Verschiedene Verpflegungskosten » 341.90
D, 2b. Verschiedene Verpflegungskosten » 2,245.15
E, 1. Strafanstalt Thorberg » 11,181.96
E, 4. Zwangserziehungsanstalt 'Irach-

selwald » 2,407.02
F, 1. Arbeitsanstalt Hindelbank » 2,743.27
G, 5. Polizeikosten » 3,411.20
G, 7. Aargauerstaldenkrawall, Pro¬

zesskosten, Beitrag » 2,650. —
G, 8. Streiks in Bern, Spiez und Thun » 14,889. 30

zusammen Fr. 49,063,10

Die Mehrkosten der Pass- und Fremdenpolizei rühren

davon her, dass im Jahr 1905 eine grössere An-
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zahl von Formularen für Aufenthaltsscheine, Fremdenrapporte

(für Wirtschaften), Niederlassungs- und
Aufenthalterkantrollen gedruckt und Kontrollen der letztern

Art erstellt (eingebunden) werden mussten. Der
Grund der Ueberschreitung des Kredites Fahndungsund

Einbringungskosten liegt darin, dass letzterer mit
zwei Abonnementsbeiträgen des Kantons Bern für die
von diesem bezogenen Exemplare des allgemeinen
schweizerischen Polizeianzeigers (jetzt des schweizerischen

Polizeiblattes) belastet wurde, einmal für das
Abonnement pro 1904 mit 3273 Fr. 60 und sodann
auch für das Abonnement pro 1905 mit 2470 Fr. Im
Kredit für Sold der Landjäger war die an die
Gemeinde Bern zu bezahlende Entschädigung für die
Besorgung des Kriminal- und Sicherheitspolizeidienstes
in der Stadt Bern mit 96,000 Fr. berechnet. Die
Entschädigung stellte sich aber um 4581 Fr. 75 höher,
weil die Gemeinde Bern den Bestand ihrer
Polizeimannschaft erhöht hat und der Staat für die Verstärkung

der Mannschaft laut Vertrag einen Betrag von
1000 Fr. per Mann bezahlen muss. Die Bekleidung des
Landjägerkorps richtet sich nach der Verordnung vom
20. Dezember 1899. Je nach der Art der Kleidungsstücke,

die zur periodischen Abgabe gelangen, nehmen
die Kosten zu oder ab. Die Mehrau sgaben für Wohnungsund

Mobiliarentschädigung entstanden dadurch, dass
die Zahl der in Bern stehenden verheirateten Landjäger,

welche nicht kaserniert werden, sondern
gemäss Art. 2 des Gesetzes über das Polizeikorps eine
Wohnungsentschädigung erhalten, sich unvorhergesehenerweise

im Laufe des Jahres vermehrt hat. Die
auf der Rubrik Verschiedene Verwaltungskosten
vorgekommene Kreditüberschreitung betrifft in der Hauptsache

folgende Ausgaben : Kosten bei verschiedenen
Beerdigungen, Anbringung neuer Postentafeln, Anschaffung

und Auffrischen von Betten, Anschaffung von
Wolldecken. Sodann kam die Befeuerung und
Beleuchtung etwas höher zu stehen als im Jahr 1904.
Die Mehrkosten für Nahrung der Gefangenen rühren
her von dem hohen Gesamtbelauf der Kostgelder,
welche an die Irrenanstalten Waldau und Münsingen
bezahlt werden mussten für Personen, die dort auf
Anordnung der Gerichtsbehörden zur psychiatrischen
Untersuchung untergebracht wurden. Die Kostgelder
beliefen sich auf 1606 Fr. 10 gegen 697 Fr. 05 in
1904. Die Kreditüberschreitung für die verschiedenen
Verpflegungskosten der Gefängnisse in der Hauptstadt
wurde durch die Kosten der Beheizung veranlasst,
welche um rund 500 Fr. höher zu stehen kam und
für die verschiedenen Verpflegungskosten der Gefängnisse

in den Bezirken wird die Kreditüberschreitung
begründet durch vermehrte Anschaffung von
Gefängniseffekten, die bedeutenderen Ausgaben für ärztliche
Behandlung von Gefangenen und die Miete von Wasser
und elektrischem Strom für die Beleuchtung in mehreren

Gefängnissen. Die Strafanstalt Thorberg verzeigt
eine Inventarvennehrung von 3543 Fr. 75, die im
Voranschlage nicht vorgesehen war. Die nach Abzug
derselben verbleibende Kreditüberschreitung von 7638
Fr. 21 hat ihre Ursache in den Mehrausgaben für
Verwaltung, Nahrung und Verpflegung, sowie in den
Mindereinnahmen von 3470 Fr. 96 auf den Gewerben und
der Landwirtschaft. Die Betriebsausgaben sind
annähernd gleich hoch wie in 1904, dagegen sind die
Betriebseinnahmen (Ertrag der Gewerbe und der
Landwirtschaft) um 6383 Fr. 01 geringer als im Vorjahre.
Um nicht ganz diesen Ausfall, das heisst genau um

6116 Fr. 84, sind die reinen Kosten der Anstalt in 1905
grösser als in 1904. Die Ausgaben der Zwangserziehung

sanstalt Trachselwald gehen um 2085 Fr. 50
über den Voranschlag hinaus und die Einnahmen blieben

um 321 Fr. 52 hinter demselben zurück. Die
reinen Kosten übersteigen somit den Kredit um 2407
Fr. 02. Gegenüber 1904 sind die Ausgaben um 1950
Fr. 51 geringer, aber auch die Einnahmen sind um
2652 Fr. 65 zurückgegangen, so dass das Ergebnis in
1905 um 602 Fr. 14 ungünstiger ist als in 1904. Die
Minderausgaben betreffen die Inventarvermehrung, die
Mindereinnahmen die Landwirtschaft und die
Kostgelder. Die Arbeitsanstalt Hindelbanlc richtete das
elektrische Licht ein und verausgabte dafür 3000 Fr.
Ohne diese im Voranschlag nicht vorgesehenen Kosten
würde statt einer Kreditüberschreitung von 2743 Fr. 27
eine Kreditersparnis von 256 Fr. 73 bestehen. Die
Polizeikosten lassen sich auch nur annähernd, nicht
zum voraus genau bestimmen, da sie je nach der Art
und der Zahl der Untersuchungein das eine Jahr
steigen, das andere fallen können. Sie erreichten in 1903
20,055 Fr. 69, in 1904 20,652 Fr. 99, in 1905 19,411
Fr. 20. Den im sogenannten Aargauerstaldenkrawall
beteiligten Beamten und Angestellten der städtischen
Polizeidirektion von Bern bewilligte der Regierungsrat

an die ihnen erwachsenen Verteidigungskosten
2650 Fr., nämlich 2200 Fr. den verurteilten
Polizeiangestellten, 450 Fr. den Beamten. Die Beiträge wurden

geleistet unter der Bedingung, dass die Gemeinde
Bern mindestens einen gleich hohen Beitrag an diese
Verteidigungskosten leiste wie der Staat. Dabei wurde
die bestimmte Erwartung ausgesprochen, dass die
beteiligten Anwälte ihre sachbezüglichen Kostennoten
den Verhältnissen angemessen reduzieren. Die durch
die Streiks in Bern, Thun und Spiez veranlassten
Kosten waren natürlich im Voranschlag nicht
vorgesehen.

IV. Militär.

ß. 4.

E, 1.

Bureaukosten des Kantons
kriegskommissariats

Aufsicht und Auslagen
H, 1-6. Konfektion der Bekleidung und

Ausrüstung
SchützenwesenL, 1.

Fr.
»

588 65
914.15

» 4,088.16
» 3,133.45

zusammen Fr. 8,724. 41

Wie bereits in 1904 reichte der Kredit für Bureaukosten

des Kantonskriegskommissariats auch in 1905
nicht hin, da wiederum eine vermehrte' Anschaffung
von Formularen stattfinden musste. Die Kosten
betrugen in 1904 5088 Fr. 70, in 1905 5088 Fr. 65. Die
Mehrkosten für Aufsicht und Auslagen sind durch
den Brand des Zeughauses in Langnau entstanden.
Sie werden durch die den Voranschlag um 548 Fr. 35
übersteigende Vergütung des Bundes bis auf 365 Fr. 80
kompensiert. Im Voranschlag waren Ausgaben und
Einnahmen der Konfektion der Bekleidung und
Ausrüstung gleich hoch angenommen, während die Rechnung

einen Ausgabenüberschuss von 4088 Fr. 16
ergibt. Der Ausfall rührt davon her, dass die Vergütung
des Bundes nicht ganz den Erstellungskosten des Kantons

entspricht. In 1905 betrug die Zahl der
beitragsberechtigten Schützen 12,353, während der Kredit für
das Schützenwesen für nicht ganz 10,000 berechnet
war.
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Fr. 864 65
» 425. —
» 6,830 —

V. Kirchenwesen.

B, 4. Uolzentschädigungen
C, 2. Leibgedinge
D, 6. Biel, Kirchenbau, Beitrag

zusammen Fr. 8,119.65

In 1905 fanden wiederum Erhöhungen der
Bolzentschädigungen für verschiedene Pfarreien statt, einesteils

infolge Steigens der Hol/preise;, andernteils
behufs Beseitigung von Ungleichheiten. Die Ueberschrei-
tung des Kredites für Leibgedinge an römisch-katholische

Geistliche wird durch die Versetzung eines
Geistlichen in Ruhestand mit Pension motiviert. Der
christkatholischen Gemeinde Biel bewilligte der Regierungsrat

an die Kosten des von ihr ausgeführten Kirchenbaues

einen Beitrag von 10 % der wirklichen
Baukosten mit 6830 Fr. Die Ausgabe war im Voranschlag
nicht vorgesehen.

VI. Unterrichtswesen.

A, 3. Bureaukosten
A, 6. Schulsynode
C, 6. Pensionen für Mittelschullehrer
D, 2. Ausserordentliche Staatszulagen

an arme Gemeinden
D, 3. Leibgedinge
D, 16. Schillerfeier
E, 2. Seminar Pruntrut
E, 5a. Seminarlehrerpensionen
G, 2. Kunstmuseum, Beitrag an die

Betriebskosten
G, 5. Schweiz. Idiotikon, Beiträge
G, 7. Erhaltung von Kunstaltertü¬

mern

Fr. 1,039. 70
1 195 55
4,663. 20

1,258 —
4,476. 45
3,700. —
1,847.57

729.15

2,200. —
114

14,458. 40

zusammen Fr. 35,682,02

Der Kredit für Bureaukosten der Direktion des
Unterrichtswesens wurde fiir verschiedene ausserordentliche

Ausgaben belastet, unter knderm für Bureauaus-
hülfe mit 1273 Fr., für Anteil Redaktionskosten des
schweizerischen Schulatlas mit 710 Eh., für
Berechnungen zur Neuverteilung des ausserordentlichen
Staatsbeitrages an arme Gemeinden mit 391 Fr. Der
Kredit für die Schulsynode, der für eine Session dieser
Körperschaft berechnet ist, wurde ausserordentlicherweise

für Taggelder und Reiseentschädigungen an den
Vorstand derselben und an die Mitglieder der grossen
Kommission für Untersuchung der Rekrutenprüfungsergebnisse

mit 1769 Fr. 45 in Anspruch genommen.
In 1905 wurden 9 neue Pensionen für Mittelschullehrer

im Gesamtbetrage von 14,725 Fr. bewilligt, 2
bisherige mit 3650 Fr. fielen dahin. Die Vermehrung von
netto 11,075 Fr., welche pro rata zur Anweisung gelangte,

veranlasste eine Kreditüberschreitung von 4663 Fr.
20. Um bei der Neuverteilung des Kredites für
ausserordentliche Staatszulagen an arme Gemeinden
möglichst allen Bedürfnissen gerecht zu werden, musste
derselbe urn 1258 Fr. erhöht werden. Auf Ende 1905
waren 299 Leibgedinge an Primarlehrer und Lehrerinnen

für eine Gesamtsumme von 101,140 Fr. bewilligt,
die 96,476 Fr. 45 Ausgaben erforderten, gegenüber
einem Kredit von 92,000 Fr. Bei Anlass der Schillerfeier

wurde an sämtliche Sekundarschüler und die
Schüler der drei obersten Primarklassen des deutschen
Kantonsteiles Schillers «Wilhelm Teil» gratis verabfolgt.

Die daherigen Kosten, für welche im Voranschlag

ke:n Kredit bestand, beliefen sich auf 3700 Fr. Die
Kreditüberschreitung des Seminars Pruntrut ist auf die
Anschaffung von fünf neuen Betten, die Aufbesserung
von zwei Lehrerbesoldungen, die Anstellung eines Lehrers

fiir Hygiene, und den Minderertrag der
Kostgelder zurückzuführen. Die Mehrausgaben für
Seminarlehrerpensionen betrifft die an Seminardirektor Mar-
tig bewilligte, mit 15. September 1905 in Kraft
getretene Pension. Dem Kunstmuseum wurden über den
ordentlichen Beitrag hinaus 1200 Fr. an die
Erstellungskosten von zwei Oberlichtern und 1000 Fr. an
den Ankauf von zwei Manuelbildern bewilligt. Der
Beitrag an die Kosten für den Glossaire des patois
romands ist vorübergehend von 500 Fr. auf 614 Fr.
erhöht worden. Der Kredit für Erhaltung von
Kunstaltertümern war für Beiträge an die Restauration der
Grasburg und der Stiftskirche in St. Ursitz auf 7500
Fr. berechnet, worden. Demgegenüber wurden folgende
Subventionen ausgerichtet :

Restauration der Ruine Grasburg
Erwerbung von 3 gemalten Scheiben

in der Kirche von Heimiswil
Renovation der Kirche von Gottstatt
Restauration der Rosiustiirme in Biel
Restauration der Stiftskirche in St.

Ursitz » 4,000. —
Diverse Kosten » 237.70

zusammen Fr. 21,958.40

VIII. Armenwesen.

Fr. 3,720.70

» 10,000.—
» 1,000. —
» 3,000. —

C, 2. Auswärtige Armenpflege Fr 52,328 51
F, 2. Erziehungsanstalt Aarwangen » 1,857 24
F, 4. Erziehungsanstalt Kehrsatz » 237 98
F, 5. Erziehungsanstalt Brüttelen » 317.33
G, 1. Berufsstipendien » 1,725.—

zusammen Fr. 56,466,06

In der auswärtigen Armenpflege ist zwar die Zahl
der Unterstützten in 1905 etwas zurückgegangen,
gleichwohl sind die Kosten um 18,796 Fr. 63 grösser
als in 1904, weil in vielen Fällen die Unterstützung
erhöht wurde. Für die Erziehungsanstalt Aarwangen
betrifft die Kreditüberschreitung den Minderertrag der
Landwirtschaft, der um 2,361 Fr. 52 unter der Summe
geblieben ist, die im Voranschlag angenommen war.
Für die Erziehungsanstalt Kehrsatz besteht eine
Inventarvermehrung von 939 Fr. 50, welche im
Voranschlag nicht vorgesehen war und die Kreditüberschreitung

mehr als ausgleicht. Die Rechnung der
Erziehungsanstalt Brütlelen wurde für einen Betrag
von 708 Fr. 62 ungedeckter Kosten des Scheuneneubaues

von 1904 belastet. Ohne diese Ausgabe würde
die Rechnung eine Kreditersparnis von 391 Fr. 29
ergeben haben. Die Zahl der mit Berufsstipendien
versehenen Lehrlinge war grösser als im Budget
angenommen worden war. Es wurden 207 Stipendien
verabfolgt gegenüber 181 in 1904.

IXa. Volkswirtschaft.
C, 1. Förderung von Handel und Ge-

iverbe im allgemeinen Fr. 553.60
F, Ie. Besoldungen der Assistenten und

des Abwarts » 150. —

zusammen Fr. 703.60
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Die Mehrausgaben für Förderung von Handel und '

Gewerbe im allgemeinen betreffen den dem kantonalen

Metzgermeisterverband für die von ihm in Biel
veranstaltete Charcuterieausstellung bewilligten
Staatsbeitrag von 400 Fr., im übrigen die Kosten eines in
Kandersteg auf Grund des bestehenden Réglementes
abgehaltenen Führerkurses. Die infolge des starken
Warenverkehrs gegen Ende des Jahres zahlreich
eingegangenen Aufträge für chemische Untersuchungen
machten den Beizug eines Hülfsassistenten auch im
Monat Dezember notwendig. Um das diesem
Hülfsassistenten ausgerichtete Honorar von 150 Fr. wurde
der Kredit für Besoldungen der Assistenten und des
Abwarts überschritten.

IXL Gesundheitswesen.

C. Frau nspital Fr. 4,654.87
E. Irrenanstalt Waldau » 3,865.17
G. Irrenanstalt Bellelay » 3,346.72

zusammen Fr. 11,866, 76

Das Frauenspital hat zu Unterrichtszwecken mit
Bewilligung des Regierungsrates einen Projektionsapparat

angeschafft, wofür die Kosten auf 5105 Fr. 70
zu stehen kamen. Die dadurch eingetretenen
Mehrausgaben blieben indessen um. 450 Fr. 83 unter dieser
Summe. Die Mehrausgaben der Irrenanstalt Waldau
betreffen die Anschaffung von 18 neuen für den
Tagraum im sogenannten alten Haus bestimmten Betten.
Die Mehrausgaben der Irrenanstalt Bellelay werden
durch die im Voranschlag nicht vorgesehene
Inventarvermehrung von 1369 Fr. 73, durch vermehrte Pflä-
sterungsarbeiten (561 m2 statt 400 m2) und vermehrte
Kosten der Nahrung erklärt.

X. Bauwesen.

A, 3. Bureau- und Reisekosten der
zentralen Bauverwaltung Fr. 611.35

B, 3. Bureau- und Reisekosten der
Bezirksbehörden » 2,037.80

E, 1. Wegmeisterbesoldungen ...» 3,485.10
E, 2. Strassenunterhalt » 5,810.48
E, 4. Verschiedene Kosten » 286.71

Fr. 12,231.44

Die Erwartung, dass für die Bureau- und
Reisekosten der zentralen Bauverwallung ein Kredit von
12,000 Fr. ausreichen werde, hat sich nicht erfüllt.
Diese Kosten beliefen sich auf 12,611 Fr. 35. In 1904
hatten sie 12,597 Fr. 85 betragen. Der Kredit für
die Bureau- und Reisekosten der Bezirksbehörden wurde
durch rückständige Rechnungen aus dem Jahr 1904
für eine Summe von 1962 Fr. 75 und mit 500 Fr.
für das an Bezirksingenieur Steinhauer in Burgdorf
bei Anlass seines 51. Amtsjubiläums verabfolgte
Geschenk belastet. Die Mehrausgaben für Besoldungen
der Wegmeister resultieren zum Teil aus der
Uehernähme verschiedener neuer Strassen, sodann aus
Stellvertretungskosten, infolge Krankheit, Militärdienst und
so weiter. Auf Rechnung des Kredites für
Strassenunterhalt ist der Gemeinde Langnau für die Abtretung
der Staatsstrasse eine Entschädigung von 6000 Fr.
ausgerichtet worden (Regierungsratsbeschluss vom 12.

April 1905). Diese Ausgabe war im Voranschlag nicht
vorgesehen. Der Kredit für verschiedene Kosten wurde

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

für Auslagen in zwei Rechtsgeschäften für eine Summe
von 1109 Fr. 45 in Anspruch genommen und reichte
daher nicht ganz aus.

XII. Finanzwesen.

B, 4. Druckkosten und Buchbinderkosten Fr. 168.05

Diese Mehrausgaben betreffen meistenteils den
Einband der Beilagen zur Staatsrechnung, die von Jahr
zu Jahr an Zahl zunehmen.

XIII. Landwirtschaft.

B, 4a. Rindviehzucht, Einzelprämien
und Kosten Fr. 1,601. 20

B, 5. Kleinviehzucht, Prämien und
Kosten » 496.85

B, 8. Hagelversicherung » 160.78
E, 2. Winterschule in Langenthal » 1,818.91

zusammen Fr. 4,077. 74

Die Mehrausgaben für die Rindviehzucht stehen
teils mit der stets wachsenden Zahl der prämierungswürdigen

Tiere, teils mit vermehrten Schaukosten im
Zusammenhange. Für die Kleinviehzucht war der
Aufwand annähernd der gleiche wie in 1904. Er betrug
17,496 Fr. 85 gegenüber 17,453 Fr. 50 im Vorjahr
und einem Kredite- von 17,000 Fr. Die Kosten der
Hagelversicherung hängen von der Zahl der Versicherten

ab. Diese nimmt beständig zu. Die Filiale der
landwirtschaftlichen Winterschule Rütti in Langenthal
wurde erst im Laufe des Rechnungsjahres errichtet.
Im Voranschlag war auf dieselbe nicht Rücksicht
genommen worden.

XIV. Forstwesen.

A, 4. Mietzinse Fr. 150. —
B, ld. Mietzinse » 150. —

zusammen Fr. 300. —

Diese Mehrausgaben entstanden durch die
Dislokation der forstlichen Sammlung, der Forstinspektion
Mittelland und des Kreisforstamtes Bern.

XV. Staatswaldungen.

C, 4. Rüstlöhne Fr. 26,249.65
C, 5. Marchungen, Vermessungen » 873.80

zusammen Fr. 27,123.45

Die Rüstlöhne stiegen von durchschnittlich Fr.
2. 721. für die Hauptnutzungen und Fr. 3. 932 für die
Zwischennutzungen, die sie in 1904 per m3 betrugen,
in 1905 auf Fr. 3. 053 und Fr. 4.166. Dieser
Kostenvermehrung war im Voranschlag nicht "

Rechnung
getragen. Mit Rücksicht auf die Revision des
Waldwirtschaftsplanes waren da und dort neue Marchungen
und Vermessungen notwendig. Dieser Umstand war
bei der Aufstellung des Voranschlages zu wenig
beachtet worden.

XYI. Domänen.

B, 2. Marchungen, Vermessungen Fr. 580.30
B, 3. Aufsichtskosten » 368.49

zusammen Fr. 948,79
75*
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Der Staat hatte an die Vermessung der Gemeinde
Gampelen im Verhältnis zu seinem dortigen
ausgedehnten Grundbesitze 830 Fr. 40 beizutragen. Eine
so grosse Ausgabe war im Voranschlag nicht
vorgesehen. Die Mehrausgaben für Aufsichtskosten betreffen

die Entschädigung von 600 Fr. für die Aufsicht
über das Rebgut in Tschugg, die in diesem Betrage
nicht vorausgesehen worden war.

XX. Staatskasse.

B, 2. Zinse für vorübergehende Geld¬

aufnahmen Fr. 2,552. 50

Der Zins für das beim Crédit Lyonnais aufgenommene

Anleihen von 2,000,000 Fr. war zu 21/2°/0
veranschlagt worden, während für das II. Semester23/4 %
bezahlt werden mussten. Dazu kommen 52 Fr. 50
für Agio auf der Zinszahlung.

XXI. Bussen und Konfiskation.

B, 4. Beitrag an die Invalidenkasse
des Polizeikorps Fr. 7,000.-

Dieser bisher 10,000 Fr. betragende Beitrag wurde
nach erfolgter Reorganisation der Invalidenkasse des
Polizeikorps auf 17,000 Fr. erhöht, damit derselbe
mit den erhöhten Beiträgen der Kassamitglieder besser
im Einklang stehe.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

B, 2. Aufsichts- und Bezugskosten Fr. 480. 03
B, 6. Bechtskosten » 280.50

zusammen Fr. 760.53

Die Mehrausgaben für Aufsichts- und Bezugskosten
sind bedingt teils durch Reparaturen und Neuerstellung

von Signalen für die See- und Flussschongebiete,
teils durch den Uebergang an den Staat von Aufsichtskosten,

die früher freiwillig von Privaten getragen
wurden. Die Mehrausgaben für die Rechtskosten wurden

durch die Auslagen verursacht, die dem Staat
im schiedsgerichtlich erledigten Streit gegen den Kanton

Solothurn betreffend Fischerei in der Birs
entstanden sind.

XXIII. Salzhandlung.

C, 3. Mietzinse Fr. 600. -
Die Mehrausgabe betrifft den Mietzins für das Salz-

magazin Thun, für welches ein grösserer Lagerraum
gepachtet worden ist.

XXX. Direkte Steuern.

C, 5. Verschiedene Bezugskosten Fr. 3,652.92
D, 4. Mietzinse » 650, —

zusammen Fr. 4,302.92

Die verschiedenen Bezugskosten, welche zum weitaus

grössten Teil Betreibungsauslagen der Amtsschaffner
und die Kosten für Begutachtung von

Steuerrekursen umfassen, nehmen mehr und mehr zu. Der
bisherige Kredit von 12,000 Fr. ist ungenügend geworden.

Für das Jahr 1906 wurde derselbe auf 13,000

Fr. erhöht. Die Mehrausgaben für Mietzinse betreffen
die Lokalitäten, welche der Steuerverwaltung neu zur
Verfügung gestellt worden sind.

Zusammenzug.

I. Allgemeine Verwaltung Fr. 17,240.85
II. Gerichtsverwaltung » 8,546.89

IIIs. Justiz » 3,334.77
HIV Polizei » 49,063.10
IV. Militär » 8,724.41
V. Kirchenwesen » 8,119.65

VI. Unterrichtswesc.n » 35,682.02
VIII. Armenwesen » 56,466.06
IX\ Volkswirtschaft » 703.60
IXb. Gesundheitswesen » 11,866.76
X. Bauwesen » 12,231.44

XII. Finanzwesen » 168.05
XIII. Landwirtschaft » 4,077.74
XIV. Forstwesen » 300. —
XV. Staatswaldungen. » 27,123.45

XVI. Domänen » 948.79
XX. Staatskasse » 2,552.50

XXI. Bussen und Konfiskationen » 7,000. —
XXII Jagd, Fischerei und Bergbau » 760.53

XXIII. Salzhandlung » 600. -
XXX. Direkte Steuern » 4,302.92

zusammen Fr. 259,813.53

Die Finanzdirektion empfiehlt dem Regierungsrate,
zu beschliessen :

Dem Grossen Rate wird gestützt auf den
vorliegenden Bericht beantragt, für die Kreditüberschreitungen,

welche im Jahr 1905 stattgefunden haben und
vom Grossen Rate noch nicht genehmigt worden sind,
die erforderlichen Nachkredite zu bewilligen, nämlich :

1. Kreditüberschreitungen für Ausgaben,

welche der Zeit und Summe
nach durch gesetzliche Vorschriften,

Tarife und Verträge bestimmt
werden Fr. 389,241.48

2. Kreditüberschreitungen für Ausgaben,

wo dies nicht oder nur zum
Teil der Fall ist » 259,813. 53

zusammen Fr. 649,055.01

Die Kreditüberschreitungen erreichen in 1905 nicht
ganz 3,8 °/0 der reinen Budgetausgaben gegenüber nahezu

6 % in 1.904. Die Verminderung betrifft meistenteils

das Unterrichtswesen, sowie das Armenwesen
und ist auf eine genauere Budgetierung der Ausgaben
dieser Verwaltungszweige zurückzuführen.

Durch das Mittel einer allseitig dem unabweisbaren
Bedarf möglichst nahe kommenden Bemessung der
Budgetkredite werden die- grossen Nachkredite der letzten

Jahre bedeutend reduziert werden können. Diese
Massnahme ist bei Aufstellung des Voranschlages für
das Jahr 1906 überall, wo es tunlich schien, zur
Anwendung gekommen und hievon wird am ehesten die
von der Staatswirtschaftskommission in ihren
Bemerkungen zu den Nachkreditbegehren des Jahres 1904
mit vollem Recht gewünschte und auch hierseits
angestrebte Besserung in dein Nachkreditverhältnissen
zu erwarten sein. Freilich wird es nicht möglich sein,
Kreditüberschreitungen gänzlich zu vermeiden. Von



den Ausgaben des Staates sind es nur wenige, welche
sich zum voraus genau berechnen lassen, während der
grösste Teil davon zwar annähernd geschätzt, aber
nicht mit voller Sicherheit in seinem Umfange begrenzt
werden kann. Zudem pflegen sich im Laufe eines
jeden Rechnungsjahres vielfach neue Bedürfnisse
einzustellen, deren Erfüllung ohne Schädigung von Staatsoder

anderen wichtigen Interessen sich nicht
hinausschieben lässt, auch wenn die nötigen Kredite momentan

nicht vorhanden sind. In vielen Fällen ist es
daher den Verwaltungen nicht möglich, sich unbedingt
an die Ausgabenansätze zu halten. Die Hauptsache ist
hiebei die, dass die Kreditüberschreitungen nicht im
Belieben der einzelnen Verwaltungen stehen. Dass dies
nicht der Fall ist, dafür sorgen die gegenwärtigen
Einrichtungen, indem die Kompetenzen der Verwaltungen
genau umschrieben sind, ferner die Finanzkontrolle
die Geschäfte nicht nur nach ihrer formellen Seite,
sondern, soweit es ihr möglich ist, auch in materieller
Hinsicht prüft, und endlich die Finanzdirektion ihre
Einwilligung zu allfälligen Kreditüberschreitungen vom
Nachweis des absoluten Bedürfnisses abhängig macht.

Wir vermögen daher bei solchen Verhältnissen nicht
einzusehen, wie auf die Kreditüberschreitungen durch
organisatorische Aenderungen, die von der
Staatswirtschaftskommission angeregt worden sind, eingewirkt

J\s 17 — 297

werden könnte und sehen uns zu Vorschlägen in dieser

Richtung nicht veranlasst.

Bern, den 8. Juni 1906.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 11. Juni 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht id Antrag der Direktion der Bauten und Eisenbahnen

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Ausführung der rechtsufrigen Brienzerseebahn durch den Bund

mit Subvention des Kantons Bern.

(August 1906.)

1. Einleitung.

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 6.
Oktober 1904 in betreff der Subventionierung der
Brienzerseebahn durch den Staat Bern den folgenden Be-
schluss gefasst:

« Der Grosse Rat des Kantons Bern erklärt sich
«im Prinzip mit der Ausführung der Brienzerseebahn
«durch die schweizerischen Bundesbahnen einver-
« standen.

« Der Grosse Rat des Kantons Bern stellt beim
« Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung den
«Antrag, es sei ein Bundesgesetz zu erlassen betref-
«fend den Bau einer rechtsufrigen normalspurigen
« Brienzerseebahn durch den Bund und den gleichzei-
«tigen Umbau der Bahnstrecke Brienz-Meiringen auf
«Normalspur. Für diesen Fall erklärt sich der Grosse
« Rat bereit, eine Subvention à fonds perdu zu leisten,
«welche im prozentual gleichen Verhältnis zu den An-
« lagekosten steht, wie bei der für die Schmalspur-
« bahn berechneten Subvention.

«Für den Fall, dass die schweizerische Bundesver-
« Sammlung an dem Antrag des Verwaltungsrates der
«schweizerischen Bundesbahnen vom 30. April 1904
«festhalten sollte, erklärt der Grosse Rat die seitens
« der Bahnverwaltung vom Kanton Bern verlangte
«Leistung eines jährlichen Beitrages von 40,000 Fr.
« an die Betriebskosten der Brienzerseebahn auf die
« Dauer von 10 Jahren, vom Tage ihrer Betriebser-
« Öffnung hinweg, anzunehmen mit der Modifikation,
« dass es dem Kanton Bern freigestellt sein soll, eine

« dieser jährlichen Leistung entsprechende einmalige
«Abfindungssumme auf den Zeitpunkt der Betriebs-
«eröffnung der Brienzerseebahn zu bezahlen.

«Zudem spricht der Grosse Rat der schweizeri-
« sehen Bundesversammlung im Falle der Erstellung
«einer Schmalspurbahn die bestimmte Erwartung aus,
«es möchte dieselbe über Interlaken-Oststation hin-
«aus bis in den Westbahnhof geführt werden. Dabei
« betrachtet er es als selbstverständlich, dass die de-
«finitiven Erweiterungsbauten in der Oststation ver-
« schoben werden, bis die Frage der Einführung der
«Bahn in den Westbahnhof entschieden sein wird.»

Entgegen diesem Antrage hat, der Bundesrat mit
Botschaft vom 12. Dezember gleichen Jahres dem Be-
schluss des Verwaltungsrates der schweizerischen
Bundesbahnen vom 30. April 1904 zugestimmt und der
schweizerischen Bundesversammlung folgenden
Gesetzesentwurf zur Annahme empfohlen :

«Art. 1. Die BundesbahnVerwaltung wird ermäch-
«tigt, als Fortsetzung der Brünigbahn eine Eisenbahn
« von Brienz nach Interlaken (Brienzerseebahn) mit
« Spurweite von 1 Meter, 12 °/OÜ Maximalsteigung und
« 250 Meter Minimalradius im Kos tenVoranschlag von
«5,500,000 Fr. zu bauen.

«Art. 2. Diese Ermächtigung ist an die Bedingung
«geknüpft, dass der Kanton Bern, gemäss dem Be-
«schluss des Grossen Rates vom 6. Oktober 1904,
«vom Tage der Betriebseröffnung hinweg während 10
«Jahren an die Betriebskosten einen jährlichen Bei-
«trag von 40,000 Fr. leistet.
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«Art. 3. Es steht dem Kanton Bern frei, statt der
«zehnjährigen Leistung von 40,000 Fr. eine entspre-
«chende einmalige Abfindungssumme auf den Zeit-
« punkt der Betriebseröffnung der. Brienzerseebahn zu
« bezahlen.

«Art. 4. Beim Bau der Bahn ist auf einen spätem
«allfälligen Umbau auf Normalspur möglichst Rück-
« sieht zu nehmen.

«Art. 5. Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grund-
«lage des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend
«die Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bun-
« desbeschlüsse die Bekanntmachung dieses Gesetzes
« zu veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit des-
« selben festzusetzen. » /

In der Märzsession 1905 hat der Ständerat in Ueber-
einstimmung mit seiner Kommission diesen Gesetzesentwurf

ohne weiteres gegen die Stimmen der beiden
Vertreter des Kantons Bern gutgeheissen.

Der Nationalrat hat dagegen die Angelegenheit noch
nicht behandelt, indem die Kommission dieses Rates
den Bundesrat unterm 15. Mai 1905 einlud,
nachstehende Momente noch einer weitern Prüfung durch
die zuständigen Organe unterziehen zu lassen :

«1. Die für die Landesverteidigung aus der Fort-
« führung der Normalbahn von Interlaken bis Mei-
« ringen sich ergebende Situation — im Gegensatz zu
« dem zur Erstellung einer Schmalspurbahn zu schaf-
«fenden Verhältnisse —, und zwar sowohl mit Rück-
« sieht auf die Grimsel- und Simplonverteidigung, als
«auch hinsichtlich der Verbindung mit dem Reuss-,
«Linth- und Rheintale.

« 2. Die Frage des Anschlusses der Linie Brienz-
« Interlaken an den W estbahnhof in Interlaken sowohl
« für die Schmal- als auch für die Normalspurbahn in
« rechtlicher, technischer und finanzieller Beziehung.

«3. Die Feststellung und Würdigung der für den
«Fall des Baues der Normalspurbahn von den Interes-
« senten erhältlichen Subventionen, insbesondere auch
«für den Fall des Anschlusses an den Westbahnhof.»

Laut Schreiben des Eisenbahndepartements an den
Regierungsrat vom 20. November 1905 ist die erste
Frage vom Militärdepartement am 6. Juni
beantwortet worden, wogegen die Beantwortung der Fragen
2 und 3, welche der Generaldirektion der S. B. B.
oblag, am 21. November erfolgte.

2. Gesuch des Delegiertenkomitees.

Mittelst Eingabe vom 25. August 1905 stellte nun
das, namens der Gemeinden des engern Oberlandes
(Amtsbezirke Interlaken und Oberhasle) bestellte
Delegiertenkomitee das Gesuch an den Regierungsrat
zuhanden des Grossen Rates, derselbe möchte beschlies-
sen, es sei die in Alinea 2 seines Beschlusses vom
6. Oktober 1904 an die Baukosten einer normalspu-
rigen Brienzerseebahn mit Umbau der Strecke Brienz-
Meiringen auf Normalspur in Aussicht gestellte
Subvention auf die Summe von 1,050,000 Fr. zu erhöhen,
und es sei der schweizerischen Bundesversammlung
von dem daherigen Beschluss, sowie von den
Subventionsofferten aus der beteiligten Landesgegend in
entsprechender Weise Kenntnis zu geben.

Diese Eingabe war von beglaubigten Abschriften der
Subventionsbeschlüsse der Einwohnergemeinden, Kor-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

porationen und Gesellschaften, sowie von der Bescheinigung

der Aktienzeichnungen verschiedener Privater
aus der interessierten Landesgegend begleitet.

Danach sind folgende Summen gezeichnet worden :

Einwohnergemeinde Interlaken
» Unterseen
» Meiringen

Dorfgemeinde Meiringen
Burgergemeinde Meiringen
Einwohnergemeinde Ilasleberg

Schattenhalb
Innertkirchen
Gadmen
Guttannen

Bäuertgemeinde Willigen
» Geisholz

Aareschluchtgesellschaft, A.-G., Wil¬
ligen

Amtsersparniskasse Oberhasle
Spar- und Leihkasse Oberhasle
Von Privaten aus dem Amt Oberhasle

Fr. 200,000.—
» 50,000. —
» 60,000. —
» 20,000. —
» 10,000. —
» 10,000. —
» 15,000. —
» 15,000. —
» 5,000. —
» 5,000. —
» 1,200. —
» 600.—

» 15,000. —
» 5,000. —
» 5,000. —
» 33,350. —

Total Fr. 450,150.—

Die Eingabe konstatiert, dass die Gemeinden
Interlaken und Unterseen jede Subvention an eine schmalspurige

Brienzerseebahn abgelehnt haben und hält
gegenüber der einige dreissigtausend Franken
betragenden Beteiligung der Gemeinden des rechten
Brienzerseeufers an einer Schmalspurbahn den
Beweis als erbracht, dass das engere Oberland,
insbesondere aber die Gemeinden Interlaken, Unterseen
und Meiringen eine Normalspurbahn wünschen.

Angesichts der Opferwilligkeit der beteiligten
Landesgegend könne der Staat deren Bestrebungen in der
Weise etwas nachdrücklicher unterstützen, dass er
die für den Fall des Baues einer Normalspurbahn
beschlossene Subvention von 600,000 Fr. auf 1,050,000
Fr. erhöhen würde. Mit den vorerwähnten Subventionen

von rund 450,000 Fr. würde alsdann die
Gesamtsubvention des Kantons Bern lx/2 Millionen Franken

ausmachen, und es dürfe wohl mit Sicherheit
erwartet werden, dass eine Subvention in dieser Höhe
die eidgenössischen Räte für den Bau einer normal-
spurigen Brienzerseebahn bestimmen werden, umso-
eher als nach der Versicherung von Fachmännern
die Mehrkosten des Baues einer Normalspurbahn
gegenüber den Baukosten der Schmalspurbahn in
Wirklichkeit den Betrag von iy2 Millionen Franken nicht
übersteigen würden.

Die Bevölkerung der Amtsbezirke Interlaken und
Oberhasle glaube auf die Gewährung der nachgesuchten

Staatsunterstützung auch deshalb rechnen zu dürfen,

weil diese Landesgegend mit ihrer relativ sehr
grossen Steuerkraft zu der Subventionierung der in
den übrigen Landesteilen mit Staatsbeteiligung gebauten

Eisenbahnen ganz wesentlich beigetragen habe,
während für die in beiden Aemtern bestehenden
Eisenbahnlinien keine Staatsgelder in Anspruch genommen

worden seien.

Was die Kompetenzfrage anbetrifft, so halten die
Petenten es für zweifellos, dass der Grosse Rat auf
Grund der Art. 1 und 17 des Gesetzes betreffend
Beteiligung des Staates am Bau und Betrieb von
Eisenbahnen kompetent sei, für den Bau einer normalsp
irrigen Brienzerseebahn mit Umbau der Linie Brienz-
Meiringen die Leistung einer Subvention à fonds perdu

76
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im Betrage von 1,050,000 Fr. zu beschlossen. In
Ansehung der Strecke Interlaken-Brienz könnten hiebei
2/3 derjenigen Summe in Berechnung gezogen werden,
mit welcher sich der Staat nach Mitgabe des zitierten
Gesetzes an einer Aktiengesellschaft für diese Linie
zu beteiligen hätte, nämlich:

a. für 17 km (à 80,000 Fr.) Fr. 1,360,000
b. Tunnelzuschlag (100,000 Fr. p. km) » 51,600

Fr. 1,411,600

2/ä hievon sind gleich Fr. 941,000
Als Beitrag an die Kosten des

Umbaues der Strecke Brienz-Meiringen
sodann könnte gemäss Art. 2 und 17 des
Subventionsgesetzes ein Beitrag bewilligt

werden von » 109,000

Zusammen wie oben Fr. 1,050,000
Schliesslich verweist das Delegiertenkomitee auf

die volkswirtschaftlichen und militärischen Interessen
des Landes, welche eine Normalspurbahn erforderten,
sowie auf die bezüglichen dem Gesuche beigelegten
Eingaben und fügt bei, dass der Kanton Bern am
Bau einer normalspurigen Brienzerseebahn auch aus
dem Grunde ein grosses Interesse habe, weil die
Thunerseebahn, ar_ welcher der Staat Bern in hohem Masse
interessiert sei, eine ganz bedeutende Werterhöhung
erfahren werde, wenn die Anschlusslinie Interlaken-
Brienz, beziehungsweise Meiringen, ebenfalls normal-
spurig erstellt werde.

3. Bericht der Generaldirektion der S. B. B.

Mit Schreiben vom 24. November 1905 erhielt der
Regierungsrat den Bericht der Generaldirektion der
schweizerischen Bundesbahnen an das Departement
vom 21. gleichen Monats zugesandt zum Zwecke, hiezu
sowie zu dem Gesuch der Gemeinden des Oberlandes
ebenfalls Stellung zu nehmen und der eidgenössischen
Aufsichtsbehörde seine Vernehmlassung abzugeben. Die
Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen
beantwortete die ihr vom Bundesrat gestellten
Erläuterungsfragen ungefähr folgendermassen :

Betreffend die erste Frage, Anschluss der Linie
Brienz-lnterlaken an den Westbahnhof, sei sie der
Ansicht, dass sie auf Grund des Art. 30 des
Bundesgesetzes über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen
vom 23. Dezember 1872 nur die Mitbenutzung der
Oststation beanspruchen könne. Die Thunerseebahn
könne nicht gezwungen werden, den Bundesbahnen
den Betriebsanschluss an die Oststation und zugleich
denjenigen an die Weststation, sowie die Mitbenützung
der zwischenliegenden Strecke zu gestatten. Zur
Einräumung dieser Mitbenützung wäre sie auf eine
freiwillige Verständigung angewiesen, wodurch die
Thunerseebahn für die bevorstehenden Verhandlungen in
eine vorteilhafte Lage käme.

Die Generaldirektion hält ferner die Fortsetzung
des Betriebes der Linie Brienz-lnterlaken bis in den
Westbahnhof sowohl für die Schmalspurbahn als für
die Normalspurbahn betriebstechnisch für unmöglich,
ohne dass die Anlage eines zweiten Geleises notwendig
wäre. Für die Schmalspurbahn setzt sie lediglich die
Einlage einer dritten Schiene voraus.

Immerhin hält die Generaldirektion folgende
Umbauten und daherigen Ausgaben für notwendig :

Bei der Schmalspurbahn.
1. Umbau der beiden Aarebrücken Fr. 400,000
2. Verbesserungen am Tracé, Bahn-

abschluss etc » 50,000
3. Herstellung der Schmalspur, inklusive

Weiterführung der Telegraphen-

und Läutewerkeinrichtungen
für die Brienzerseelinie von Inter-
laken-Ost bis Interlaken-West » 30,000

4. Hochlegung der Bahnlinie behufs
Ausmerzung der Niveauübergänge » 500,000

5. Kostenanteil des Bahnhofumbaues
Interlaken-West » 950,000

Total Fr. 1,930,000

Bei der Normalspurbahn.
1. Umänderung der Bödelibahn Fr. 950,000
2. Spezielle Kosten der Weiterführung » 5,000
3. Kostenanteil des Bahnhofumbaues

Interlaken-West » 2,000,000

Total Fr. 2,955,000
Die Ausführung einer Zentralbahnhofanlage, wie

sie von Herrn Auer, Direktor der Thunerseebahn
projektiert worden ist, erachtet die Generaldirektion schon
deshalb nicht für durchführbar, weil dadurch die
Dampfschiffahrt auf dem Thunersee, für welche vor
nicht langer Zeit eine gute Verbindung zwischen den
Schiffen und der Bahn hergestellt worden sei, geschädigt

würde.
Die Generaldirektion findet daher, dass ihr weder

die Einführung der Brienzerseebahn in den Westbahnhof,

noch die Mitwirkung zu einem Zentralbahnhof
zugemutet werden könne. Es stehe zudem ausser Zweifel,

dass der grösste Teil der erforderlichen Aende-
rungen auf die Bundesbahnen abgewälzt werden wolle.

Zu der zweiten, die Subventionsofferten der
vorgenannten Gemeinden, Korporationen und Gesellschaften

des engern Oberlandes im Gesamtbetrage von
450,150 Fr. betreffende Frage bemerkt die
Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen, dass sie
die daran geknüpfte Bedingung der Einführung der
neuen Linie in den West- oder Hauptbahnhof aus den
oberwähnten Gründen nicht annehmen könne. Die
Durchführung der Züge nach Interlaken-West würde
2—3 Millionen kosten, die Subventionen würden nur
450,150 Fr. liefern, somit erhielten die schweizerischen

Bundesbahnen in Wirklichkeit gar keine
Subvention, sondern würden nur zu Mehrleistungen
verpflichtet. Falls die Subventionen aber auch
bedingungslos zugesichert würden, vermöchten sie am Standpunkt

der Bundesbahnen nichts zu ändern. Die
Kostendifferenz zwischen einer normalspurigen und einer
schmalspurigen Brienzerseebahn betrage mit Inbegriff

der Erweiterungsbauten im Ostbahnhof Interla-
ken laut ihrem Bericht vom 8. April 1904 3,900,000 Fr.,
wofür ein Betrag von 450,150 Fr. nicht erheblich
ins Gewicht falle.

Auch die durch Beschluss vom 6. Oktober 1904
gegebene Zusicherung des Grossen Rates, für den Fall
der Erstellung einer Normalspurbahn eine Subvention

à fonds perdu zu leisten, welche in prozentual
gleichem Verhältnis zu den Anlagekosten stehe wie
bei der für die Schmalspurbahn berechneten
Subvention von 40,000 Fr., sei für die Bundesbahnen
nicht annehmbar. Die proportional erhöhte Subven-
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tion würde für die auf 9,400,000 Fr. zu veranschlagenden

Erstellungskosten samt Umbauten in der
Anschlussstation Interlaken-Ost (gegenüber 5,500,000 Fr.
für eine Schmalspurbahn) 68,363 Fr. 63 jährlich
ausmachen, welcher Beitrag geradezu bedeutungslos wäre
in Anbetracht, dass einem Betriebsüberschuss von
bloss 66,000 Fr. eine zu 4% berechnete Verzinsungsund

Amortisationsquote von 376,000 Fr. entgegenstehen
würde. Es würde für die schweizerischen Bundesbahnen

somit ein jährlicher Ausfall von 310,000 Fr.
resultieren.

Die Generaldirektion schliesst ihren Bericht mit
der Erklärung, dass ihre nochmalige genaue
Untersuchung der Angelegenheit sie in der Ansicht bestärkt
habe, dass eine normalspurige Fortsetzung der
schmalspurigen Brünigbahn nicht nur betriebstechnisch
durchaus irrationell wäre, sondern auch die Bundesbahnen

finanziell in unverantwortlicher Weise
belasten würde.

4. Eingabe des Delegiertenkomitees an die
Bundesversammlung.

Das Delegiertenkomitee der Gemeinden des engern
Oberlandes sah sich veranlasst, in einer vom 1.
Februar 1906 datierten Eingabe an den Bundesrat
zuhanden der Bundesversammlung zum Bericht der
Generaldirektion Stellung zu nehmen.

Die ausführlichen Erörterungen lassen sich kurz
dahin zusammenfassen :

Betreffend die erste Frage, Anschluss der Linie
Brienz-Interlaken an den Westbahnhof, sei die
Voraussetzung der Generaldirektion, dass die schweizerischen

Bundesbahnen auf eigene Rechnung bis in
den Hauptbahnhof von Interlaken zu fahren hätten,
unrichtig. Es gebe Mittel und Wege, die Personenwagen

der normalspurigen Brienzerseebahn in den
Westbahnhof weiter zu führen, ohne den Bundesbahnen

Mehrausgaben zu verursachen. Es seien hiefür
drei Lösungen möglich:

1. Die schweizerischen Bundesbahnen bauen nur
bis Interlaken-Oststation, führen aber ihre Züge
gegen eine Traktions-Entschädigung an die Thunerseebahn

bis in den Hauptbahnhof.
2. Die schweizerischen Bundesbahnen bauen nur

bis Interlaken-Oststation; deren Personenzugs-Kompositionen
werden aber von der Thunerseebahn bis in

den Hauptbahnhof weitergeführt.
3. Die schweizerischen Bundesbahnen fahren auf

eigene Rechnung bis in den Hauptbahnhof.
Der Anteil der schweizerischen Bundesbahnen an

den Umbauten der Station Interlaken (Ost) würde sich
für Normalspur- oder Schmalspurbahn ungefähr gleich
bleiben. Der Umbau der beiden Aarebrücken sei
sowohl bei einer normalspurigen als bei einer
schmalspurigen Brienzerseebahn nicht zu umgehen und vom
eidgenössischen Eisenbahndepartement schon mehrmals

verlangt worden. Auch bezüglich der Hoch-
legung der Linie liege der Fall gleich, ob nun die
Brienzerseebahnzüge nur bis Interlaken-Oststation fahren

oder direkt in den Hauptbahnhof.
Ferner berechnet das Komitee die ausschliesslich

zu Lasten der Brienzerseebahn fallenden Kosten der
Einführung der schmalspurigen Brienzerseebahn in
den W estbahnhof zu :

1. Umbau der beiden Aarebrücken Fr. 400,000
2. Dritte Schiene » 30,000
3. Erweiterung des Hauptbahnhofes » 750,000

Total Fr. 1,180,000
Hievon ab: für Wegfall der

Depotanlage in der Oststation » 150,000

Bleiben Fr. 1,030,000
Und bei gleichzeitiger Einführung der Berner-Oberland-Bahnen

in den Hauptbahnhof, sowie unter
Voraussetzung hälftiger Teilung der Kosten zwischen den
beiden Schmalspurbahnen :

1. Brückenumbau Fr. 200,000
2. Dritte Schiene » 15,000
3. Hochlegung der Bahnlinie ...» 250,000
4. Erweiterung des Hauptbahnhofes

(mit Hochlegung) » 625,000

Total Fr. 1,090,000

Hievon ab : für Wegfall der
Depotanlage in der Oststation » 150,000

Bleiben Fr. 940,000

Da sich die Beitragspflicht der Bundesbahnen auf
den Hauptbahnhof selbst beschränke, dieser nennenswerte

Erweiterungsbauten für die Einführung der
normalspurigen Brienzerseebahn nicht erheische und die
Bundesbahnverwaltung rechtlich nicht gezwungen werden

könne, für die Mitbenützung des Hauptbahnhofes
mehr zu leisten als sie dabei in der Oststation
erspare, so koste faktisch die Schmalspur mit bezug
auf die Einführung der Brienzerseebahnzüge
(Personenzugs-Kompositionen) in den Hauptbahnhof rund
eine Million mehr als die Normalspur.

Das Komitee beanstandet sodann den von der
Bundesbahnverwaltung aufgestellten Kostenvoranschlag
für die Normalspurbahn und stellt demselben den
Kostenvoranschlag der Direktion der Thunerseebahn
gegenüber. Danach betragen die Kosten für den Bau
der Brienzerseebahn Fr. 6,395,000

Hiezu kommen noch
a. der Umbau der Linie Brienz-Mei-

ringen » 860,000
b. der Umbau des Bahnhofes Meirin-

gen » 1,140,000

Somit Gesamtkosten Fr. 8,395,000
gegenüber 9,400,000 Fr. nach Voranschlag der
Schweizerischen Bundesbahnen.

Unter der Voraussetzung, dass dem Gesuch des
Delegiertenkomitees der Gemeinden des engern
Oberlandes vom 25. August 1905 um Bewilligung einer
Subvention des Staates Bern von 1,050,000 Fr.
entsprochen würde, womit die totale Beteiligung des Kantons

Bern auf die Summe von rund 1,500,000 Fr.
käme, hätten die schweizerischen Bundesbahnen für
die Normalspurbahn Interlaken (Ost)-Brienz noch eine
Bauausgabe von 4,895,000 Fr. zu übernehmen und mit
Inbegriff des Umbaues der Linie Brienz-Meiringen
6,895,000 Fr., für die Schmalspurbahn dagegen
5,168,000 Fr. Die Differenz von 1,727,000 Fr. würde
sich aber nach Ansicht des Komitees noch um weitere
750,000 Fr., das heisst auf 977,000 Fr. reduzieren,
wenn in Betracht gezogen werde, dass der Oberbau
der Strecke Brienz-Meiringen bald erneuert und die
Station Meiringen auch bald vergrössert werden
müsste.
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Das Komitee bezeichnet schliesslich die im
Bericht der Generaldirektion vom 21. November 1905
mitgeteilten Zahlen als grösstenteils auf unrichtiger
Voraussetzung beruhend, unzutreffend und wertlos.
Es sei ihr hauptsächlich darum zu tun, die baldige
Erstellung der normalspurigen Brienzerseebahn durch
eine Privatgesellschaft zu verhindern. Der beteiligten
Landesgegend könne aber eine Schmalspurbahn,
welche von der grossen Mehrheit der beteiligten
Bevölkerung bekämpft, von militärischer Seite als
minderwertig bezeichnet und von den Gemeinden Inter-
laken und Unterseen geradezu als Nachteil gegenüber
dem bahnlosen Zustand angesehen werde, nicht
aufgezwungen werden. Die Finanzierung der Normalspurbahn

sei möglich. Vom Kanton Bern dürfe laut
Eisenbahngesetz einzig für die Strecke Interlaken-Brienz eine
Aktienzeichnung von 1,411,600 Fr. erwartet werden.

Am Schlüsse seiner Ausführungen empfiehlt das
Delegiertenkomitee nochmals sein Gesuch betreffend
den Bau einer normalspurigen Brienzerseebahn zur
wohlwollenden Prüfung und Berücksichtigung.

5. Konzessionen.

Mit Schreiben vom 24. März dieses Jahres
übermachte das eidgenössische Eisenbahndepartement dem
Bundesrat ein erneutes Fristverlängerungsgesuch des
Initiativkomitees für eine Eisenbahn von Interlaken
nach Brienz (rechtsufrige Brienzerseebahn) und am
16. Juni 1906 die Vorlagen zu einem Konzessionsgesuch

des Delegiertenkomitees der Gemeinden des
engern Oberlandes für eine normalspurige Brienzerseebahn

zur Vernehmlassung.
Mit Schreiben vom 22. August abhin hat dann der

Regierungsrat dem eidgenössischen Eisenbahndepartement

diesbezüglich den Wunsch ausgesprochen, es
möchten die eidgenössischen Behörden die Behandlung

beider Gesuche bis nach Beschlussfassung der
schweizerischen Bundesversammlung über die
Gesetzesvorlage vom 12. Dezember 1904 betreffend den
Bau einer schmalspurigen Eisenbahn von Brienz nach
Interlaken als Fortsetzung der Brünigbahn verschieben.

Der Regierungsrat stellte gleichzeitig in Aussicht,
dass er die Vernehmlassung über den Bericht der
Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen
vom 21. November gleichen Jahres betreffend die
Fortsetzung der Brünigbahn nach Interlaken nach Behandlung

des Subventionsgesuches des Delegiertenkomitees
vom 25. August 1905 für eine normalspurige Brienzerseebahn

durch den Grossen Rat werde abgeben können

und stellte letzteres auf die am 24. September
nächsthin beginnende Session in Aussicht.

6. Gutachten.

Wir haben es nun vor allem für notwendig
befunden, über die Frage, ob nach den Bestimmungen
des Subventionsgesetzes von 1902

1. eine Subvention à fonds perdu des Staates Bern
gesetzlich überhaupt zulässig sei und

2. wenn ja, ob in der vom Delegiertenkomitee be¬

anspruchten Höhe von 1,050,000 Fr., eventuell
unter welchen Bedingungen

das Gutachten eines Juristen einzuholen.
Herr Grossrat Dr. König, Fürsprecher in Bern,

glaubt in seinem Gutachten vom 4. Juni 1906 die

Frage 1 verneinen zu sollen und hält den Grossen
Rat auch nur befugt, die ihm durch die Staatsverfassung

eingeräumte Kompetenzsumme von 500,000 Fr.
als Subvention à fonds perdu zu bewilligen, insofern
nach Massgabe von Art. 26 der Verfassung die Mehrheit

sämtlicher Mitglieder des Grossen Rates ihre
Zustimmung erteilt haben.

Das Delegiertenkomitee Hess seinerseits diese Frage
durch Herrn Nationalrat Bühlmann, Fürsprecher in
Grosshöchstetten begutachten, welcher in seinem
Befund vom 3. Juli 1906 gerade zu einem gegenteiligen
Resultat gekommen ist. Bezugnehmend auf die in
Art. 1, 5 und 17 des Gesetzes betreffend Beteiligung
des Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen,
vom 4. Mai 1902, auf die frühern Volksbeschlüsse
und die bezüglichen Verhandlungen im Grossen Rat,
gelangt Herr Bühlmann zum Schluss, dass es in der
vollen Kompetenz und im freien Ermessen des Grossen

Rates liege, im Falle des Art. 17 die nach Art. 5
limitierten Subventionen à fonds perdu oder unter
von ihm aufzustellenden beliebigen Bedingungen zu
bewilligen, insofern letztere von dem Ersteller der
Linie akzeptiert werden. Seiner Ansicht nach bleibt
sich die Frage auch gleich, ob es sich um eine
Subvention von 500,000 Fr. oder um eine höhere Summe
handle.

Die beiden interessanten Gutachten liegen bei den
Akten.

Wir neigen der letztern Auffassung zu und ziehen
im übrigen in Betracht :

Die schweizerischen Bundesbahnen beabsichtigen
die Brünigbahn bis nach Interlaken zu verlängern,
um einem Verkehrsbedürfnis zu genügen, nämlich die
beiden Fremdenzentren Luzern und Interlaken in
direkte Verbindung zu bringen. Durch Einstellung
stärkerer Lokomotiven und später eventuell durch
Einführung des elektrischen Betriebes soll die Linie
leistungsfähiger gemacht werden. Die Brienzerseebahn
soll aber wie die Brünigbahn schmalspurig gebaut
werden, da in absehbarer Zeit letztere doch nicht
auf Normalspur umgebaut werde. Wenn aber dieser
Fall doch eintreten sollte, so sei es richtiger, alsdann
die Kosten des Umbaus der Brienzerseebahn
aufzuwenden, als auf sehr lange Zeit hinaus einen
ungeschickten Betrieb und eine Verkehrserschwerung zu
schaffen.

Die Bundesbahnen bezwecken also hauptsächlich
eine technisch-kommerzielle Verbesserung der
Betriebsverhältnisse ihrer Brünigbahn, womit den
volkswirtschaftlichen Interessen des Landes aber nur
ungenügend gedient ist.

Die beteiligte Landesgegend verlangt zum grössten
Teil den Bau einer normalspurigen Brienzerseebahn
als Fortsetzung der Thunerseebahn von Interlaken
nach Brienz und Meiringen, welche nicht nur dem
Fremdenverkehr, sondern auch dem Güterverkehr von
und nach jener Bahn, beziehungsweise jenen Ortschaften

und weiter dienen soll.
Die Bundesbahnen haben den Bundesrat ersucht,

im Sinne von Art. 4 des Bundesgesetzes vom 15.
Oktober 1897 betreffend Erwerbung und Betrieb von
Eisenbahnen für Rechnung des Bundes etc.
vorzugehen. Der Bundesrat hat der Generaldirektion
zugestimmt und der Bundesversammlung mit Botschaft
vom 12. Dezember 1904 einen Entwurf Bundesgesetz
betreffend den Bau einer schmalspurigen Eisenbahn



JYÎ 18 — 303

von Brienz nach Interlaken als Fortsetzung der Brünig-
bahn unterbreitet.

Da in diesem Gesetzesentwurf die der Bundesbahnverwaltung

erteilte Ermächtigung an die Bedingung
geknüpft ist, dass der Kanton Bern an die Betriebskosten

einen jährlichen Beitrag zu leisten habe, so
tritt der in Art. 17 des Gesetzes betreffend Beteiligung
des Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen
vom 4. Mai 1902 vorgesehene Fall ein, dass der Grosse
Rat sich darüber endgültig schlüssig zu machen hat,
ob und wie er die Bedingungen über die Beteiligung
des Staates innerhalb der in Art. 5 gezogenen Grenzen

abändern wolle. Er hat durch Beschluss vom 6.
Oktober 1904 den gewünschten Beitrag eventualiter
und bedingungsweise der Generaldirektion der
schweizerischen Bundesbahnen bereits zugesichert, jedoch
den Antrag gestellt, es möchte die Bundesversammlung

ein Bundesgesetz für den Bau einer normalspu-
rigen Brienzerseebahn durch den Bund erlassen und
sich bereit erklärt, eine Subvention à fonds perdu
zu leisten, welche in prozentual gleichem Verhältnis
zu den Anlagekosten stehe wie bei der für die
Schmalspurbahn berechneten Subvention.

Nun haben aber seither die Gemeinden Interlaken,
Unterseen, Meiringen, sowie eine Anzahl kleinerer
Gemeindewesen, Korporationen, und Institute für den Bau
einer normalspurigen Brienzerseebahn mit Umbau der
Strecke Brienz-Meiringen auf Normalspur namhafte
Subventionen, zusammen 450,150 Fr., beschlossen und
beim Grossen Rat um Erhöhung der Subvention des
Staates Bern auf 1,050,000 Fr., sowie um Kenntnisgabe

der vorgenannten Subventionsofferten an die
Bundesversammlung nachgesucht. Diese Initiative beweist,
dass sich die beteiligte Landesgegend von einer
schmalspurigen Brienzerseebahn als Fortsetzung der Brünig-
bahn nicht viel verspricht, und dass ihre Bedürfnisse
einzig durch eine Normalspurbahn, welche auch einen
beträchtlichen Güterverkehr brächte, befriedigt werden

können.
Eine normalspurige Linie Interlaken-Brienz-Meirin-

gen hat aber auch militärische Vorteile, wie aus dem
kürzlich in Druck erschienenen, bei den Akten liegenden

Vortrag des Waffenchefs des Genie, Herrn Oberst
Robert Weber, betitelt «die Interessen der Landesverteidigung

an einer normalspurigen Brünigbahn und
an ihrem Teilstück Interlaken-Brienz-Meiringen »

hervorgeht.

Wir halten dafür, dass der Grosse Rat allein schon
in Würdigung der von der Landesgegend anerbotenen
Subventionen eine namhafte Beteiligung des Staates
à fonds perdu nicht wird verweigern wollen, wenn
immer dieselbe zu bewilligen in seiner Hand liegt
und wenn dieselbe zur Ausführung des Unternehmens
durch die Bundesbahnen auch hinreicht.

Die Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen

ist der Meinung, dass der Beitrag aus der
Landesgegend von 450,150 Fr. nicht erheblich ins
Gewicht falle, und dass auch die proportional erhöhte
Subvention des Staates Bern nicht genügen würde,
um die Verzinsung der durch die Normalspurbahn
erwachsenden Mehrkosten zu decken. Wir haben aber
gesehen, dass die Bundesbahnen bei einer
normalspurigen Brienzerseebahn an den Umbau des
Westbahnhofes in Interlaken nur insoweit beizutragen
haben, als für die Einführung dieser Linie in denselben
über die bestehende Linie Oststation-Westbahnhof,

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906

ohne Umbau der beiden Aarebrücken, notwendig ist;
dass ferner die Kosten der normalspurigen Brienzerseebahn

mit Inbegriff des Umbaues der Linie Brienz-
Meiringen auf Normalspur, sowie des Anteils der
schweizerischen Bundesbahnen am Umbau der
Oststation nach Kostenvoranschlag der Direktion der Thu-
nerseebahn nicht mehr als 8,395,000 Fr. betragen würden,

und dass endlich die Leistung der Bundesbahnen
für den Durchlauf ihrer Personenzugs-Kompositionen
bis in den Hauptbahnhof im Falle der Normalspurbahn
nur ganz unbedeutend wäre.

Wenn nun vom Staat Bern und der beteiligten
Landesgegend an die Normalspurbahn eine Subvention

von 1 bis 11/2 Millionen Franken geleistet wird,
so fällt den Bundesbahnen eine Mehrbelastung von
noch rund 2,000,000 Fr. auf, welche Summe sich aber
noch erheblich reduzieren dürfte, wenn man in
Betracht zieht, dass der Oberbau der Strecke Brienz-
Meiringen sowieso in Bälde wird erneuert und die
Station Meiringen, den in Aussicht genommenen
Verkehrsverbesserungen auf der Brünigbahn entsprechend,
wird erweitert werden müssen.

Dieser den Bundesbahnen zugemutete Mehraufwand
erscheint uns durch die von der Normalspurbahn zu
erwartenden volkswirtschaftlichen Vorteile gerechtfertigt

und sollte unseres Erachtens die Bundesversammlung

dazu veranlassen, zugunsten einer
normalspurigen Brienzerseebahn zu entscheiden.

Im fernem wollen wir nicht unterlassen noch
anzuführen, dass eine Normalspurbahn die Bahnhoffrage
in Interlaken viel leichter zu lösen vermag als eine
Schmalspurbahn.

Der Westbahnhof in Interlaken muss entweder
entlastet oder erweitert werden. An eine rationelle
Erweiterung ist ohne enorme Kosten nicht zu denken.
Der ganze Rangierbahnhof wird deshalb am besten
nach Osten verlegt, wo genügend Platz vorhanden ist,
um die nötigen Bauten zu erstellen.

Wir gehen sodann mit dem Gutachten des Herrn
Bühlmann einig, dass der Grosse Rat nach Massgabe
von Art. 17 des Gesetzes vom 4. Mai 1902 kompetent
sei, die Bedingungen über die Beteiligung des Staates
innerhalb der in Art. 5 dieses Gesetzes gezogenen
Grenzen abzuändern. Wir halten ihn daher nicht nur
für berechtigt, eine Subvention à fonds perdu,
sondern auch eine Subvention à fonds perdu zu bewilligen,

welche über die verfassungsmässige Kompetenz
des Grossen Rates hinausgeht, wenn nur diese Summe
den durch Art. 5 für die Aktienbeteiligung des Staates
an eine rechtsufrige, normalspurige Brienzerseebahn
festgesetzten Grenzbetrag nicht erreicht.

Wir finden nun aber, dass das Verlangen des
Delegiertenkomitees nach einer Subvention des Staates
Bern à fonds perdu von 1,050,000 Fr. zu weit gehe.
Wir haben in unserm Bericht und Antrag an den
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates vom
September 1904 bemerkt, dass die Verteilung der
Subvention des Kantons Bern an die Brienzerseebahn
auf Gemeinden und Staat im Verhältnis zu den da-
herigen Leistungen bei den andern bernischen
Eisenbahnen erfolgen sollte und als das Normale eine
Beteiligung der Gemeinden von 40%, des Staates von
60% bezeichnet. Eine weitergehende Beteiligung des
Staates erscheint uns auch bei der normalspurigen
Brienzerseebahn nicht angezeigt (namentlich auch
deshalb nicht, weil der Staat Bern als Hauptbeteiligter

77*
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bei der Tbunerseebahn doch auch wieder beim Umbau

des Bahnhofes Interlaken, direkt oder indirekt, in
Mitleidenschaft gezogen wird).

Die Subvention der Gemeinden des engern
Oberlandes, ohne die Brienzerseegemeinden,
beträgt nun Fr. 450,150

Diejenige der Brienzerseegemeinden,
welche billigerweise sich doch auch an
der Normalspurbahn zu beteiligen haben,
nehmen wir gleich den in ihren
Gemeindeversammlungen für die
Schmalspurbahn bewilligten Beiträgen an, was
ausmacht » 58,000

Total Fr. 508,150
Diese Beteiligung als 40°/0 der Gesamtsubvention

von Staat und Gemeinden betrachtet, ergibt eine
Gesamtbeteiligung für dieselben von rund 1,270,000 Fr.,
somit für den Staat Bern 60% davon 762,000 Fr.

Wir beantragen Ihnen, dem Bunde diese letztere
Summe als Subvention des Staates Bern anzubieten
und unterbreiten Ihnen daher zuhanden des Grossen
Rates schliesslich den folgenden Bcschlusses-Enlwurf
zur Genehmigung.

Beschlusses-Entwurf:

Rechtsufrige Brienzerseebahn; Ausführung durch
den Bund mit Subvention des Kantons Bern.

Auf den Antrag der Eisenbahndirektion wird dem
Grossen Rat beantragt:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis
a. von dem Gesuch des Delegiertenkomitees der

Gemeinden des engern Oberlandes, vom 25. August
1905, betreffend Erhöhung der durch Grossratsbe-
schluss vom 6. Oktober 1904 an die Baukosten einer
nonnalspurigen Brienzerseebahn mit Umbau der
Strecke Brienz-Meiringen auf Normalspur in Aussicht
genommenen Beteiligung des Staates auf die Summe
von 1,050,000 Fr.;

b. von den diesem Gesuch abschriftlich beigelegten
und beglaubigten Subventionsofferten aus der
beteiligten Landesgegend im Gesamtbetrage von 450,150
Franken.

c. vom Bericht der Generaldirektion der
schweizerischen Bundesbahnen vom 21. November 1905
über die ihr von der nationalrätlichen Kommission
durch das eidgenössische Eisenbahndepartement zur
Beantwortung vorgelegten Fragen betreffend den
Anschluss der Brienzerseebahn an den Westbahnhof in
Interlaken, sowie betreffend die Feststellung und
Würdigung der für den Fall des Baues der Normalspurbahn

von den Interessenten erhältlichen Subventionen ;

d. von der Eingabe des Delegiertenkomitees der
Gemeinden des engern Oberlandes an die schweizerische

Bundesversammlung vom 1. Februar 1906;
e. vom Bericht der kantonalen Eisenbahndirektion

vom 4. September 1906.

Der Grosse Rat

zieht in Erwägung, dass

1. die Erstellung einer rechtsufrigen, normalspuri-
gen Brienzerseebahn mit Umbau der Strecke Brienz-
Meiringen auf Normalspur ein volkswirtschaftliches
Bedürfnis ist, sowie

2. dass dieses volkswirtschaftliche Bedürfnis durch
die Subventionsofferten aus der beteiligten Landes-
gegend in genügendem Masse zum Ausdruck gekommen

ist und
beschliesst :

In Abänderung von Alinea 2 des Beschlusses vom
6. Oktober 1904 stellt der Grosse Rat des Kantons Bern
beim Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung den
Antrag, es sei ein Bundesgesetz zu erlassen betreffend
den Bau einer normalspurigen Brienzerseebahn durch
den Bund, von Interlaken bis Meiringen mit Umbau
der Strecke Brienz-Meiringen auf Normalspur.

Der Grosse Rat erklärt sich bereit, hieran eine
Subvention à fonds perdu des Staates Bern von 762,000
Fr., zahlbar in 10 Jahresraten à 76,200 Fr. vom Tage
der Betriebseröffnung hinweg oder als einmalige dieser
jährlichen Leistung entsprechende Abfindungssumme
auf den Zeitpunkt der Betriebseröffnung zu bewilligen.

Die Bestimmungen des Grossratsbeschlusses vom
6. Oktober 1904 betreffend die Schmalspurbahn werden

aufrecht erhalten.

Der Regierungsrat wird beauftragt, diesen Beschluss
sowie die Subventionsofferten aus der beteiligten
Landesgegend dem Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung

zur Kenntnis zu bringen.

Bern, den 4. September 1906.

Der Direktor der Bauten und Eisenbahnen:

Könitzer.

Vom Regierungsrat genehmigt und mit Empfehlung
an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 12. September 1906.

Im Namen des Regierungsrates

der Vizepräsident
Kläy,

der Staatsschreiber

Kistler.



Brienzerseebahn.

Antrag
von

Regierungsrat Ritschard
vom 26. September 1906.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Erwägung,

1. dass im überwiegenden öffentlichen und
volkswirtschaftlichen Interesse eine Bahnverbindung liegt,
welche zwischen Interlaken und Luzern die gleiche
Spurweite aufweist (vergleiche darüber namentlich das
Gutachten der Herren Oberingenieur Denzler in Küs-
nacht, Gerlich, Professor am eidgenössischen
Polytechnikum, gewesener Oberingenieur der Gotthardbahn,

Nordostbahndirektor Metzger, datiert den 12.

April 1901, an den Regierungsrat des Kantons Bern);
2. dass eine normalspurige Bahn von Interlaken

bis Meiringen zwischen Interlaken und Luzern zwei
Spurweiten schafft;

3. dass eine normale Spurweite von Interlaken bis
Meiringen den öffentlichen und volkswirtschaftlichen
Interessen nur dann zu entsprechen vermag, wenn
innert gegebener Frist eine normalspurige Fortsetzung
bis nach Luzern in sicherer Aussicht steht;

4. dass für diese Fortsetzung irgendwelche
technische und finanzielle Vorarbeiten nicht bestehen und
irgendwelche Garantien für eine durchgehende Normalbahn

nicht existieren;

beschliesst :

a. Es wird auf eine neue Behandlung betreffend
Subventionierung einer normalspurigen Bahn von
Interlaken bis Meiringen erst eingetreten, nachdem eine
eingehende Untersuchung stattgefunden haben wird
über die Erstellung einer Normalspurbahn von Interlaken

nach Luzern, namentlich über
aa. das Tracé und die Baukosten,
bb. das Betriebssystem und die Betriebskosten,
cc. die Rentabilität,
dd. die Frage, ob die bisherige Linie von Meiringen

über den Brünig neben der durchgehenden
Normalbahn beizubehalten sei oder nicht,
überhaupt wie die durch die bisherige Bahn in den
Kantonen Bern und in Obwalden geschaffenen
Interessen gewahrt werden sollen,

ee. die finanzielle Beteiligung der Kantone Bern,
Obwalden und Luzern an den Kosten einer
durchgehenden Bahn.

b. Der Bund wird ersucht, die diesbezüglichen Fragen

zu untersuchen und das Resultat dieser
Untersuchung den Beteiligten zur Kenntnis zu bringen.
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Bericht and Antrag der Direktion der Bauten und Eisenbahnen

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Saigoelégier-Glovelier-Baliu in Liquidation ; neuer Slaatsvorscliuss.

(August 1906.)

Der Grosse Rat hat am 1. Februar 1906 folgenden
Beschluss gefasst :

« 1. Die vom Regierungsrat in der Liquidations-Angelegenheit

der Saignelégier-Glovelier-Bahngesellschaft
bisher getroffenen Vorkehren werden genehmigt und
derselbe ermächtigt, den Betrieb dieser Linie namens
des Staates Bern auf die Dauer der Liquidation zu
übernehmen.

«2. Zur Deckung allfälliger Verluste auf diesem
Betrieb wird dem Regierungsrat ein Kredit bis auf
höchstens 30,000 Fr. im ganzen, auf Vorschuss-Rubrik
A k 3 g bewilligt.

« 3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, mit dem
Bundesgericht einen bezüglichen Betriebsvertrag abzu-
schliessen, in welchem ausdrücklich vorbehalten ist, dass
die zur Deckung der Betriebsverluste erforderlichen
Beträge als Vorschüsse zu betrachten sind, die nach
Massgabe von Art. 38, Ziffer 1, in die Liquidationskosten

eingerechnet und demnach in erster Linie aus
dem Steigerun gserlös und dem sonstigen Vermögen der
Bahngesellschaft zurückbezahlt werden sollen. »

Der Massaverwalter der Saignelégier-Glovelier-Bahn
in Liquidation hat nun unterm 21. August abhin der
kantonalen Eisenbahndirektion einberichtet, dass er mit
sämtlichen 109 Grundeigentümern, welche für den Bau
der Saignelégier-Glovelier-Bahn und ihren Zubehörden
Land haben abtreten müssen, die Expropriations-Abrechnung

bereinigt habe. Er habe ferner alle
Rechnungen, welche sich mit den eingelangten Forderungen
nicht deckten, zur Annahme an die Expropriaten
gebracht und alle Streitigkeiten mit zahlreichen
Grundbesitzern in dieser Beziehung erledigt, ausgenommen in
zwei Fällen, wo die Verhandlungen fortgesetzt werden
müssen, deren Ergebnis aber keinen Einfluss auf die
Höhe der zu bezahlenden Summen haben werde.

Der Liquidator hat ferner zahlreiche Kauf- und
Abtretungsverträge für Terrain bereinigt, welche von

der Bahnverwaltung hätten perfekt gemacht werden
sollen. Es bleibe nur noch ein einziger Vertrag mit
einem Grundbesitzer in Saignelégier zu bereinigen.
Gestützt auf diese Abrechnungen und Bereinigungen hat
der Massaverwalter sodann eine Zusammenstellung über
die noch zu bezahlenden Expropriationsentschädigungen
und Zinse derselben bis zum 10. Februar 1906
angefertigt, an welchem Tage das Bundesgericht die
Liquidation der R. S. G. angeordnet hat.

Diese Zusammenstellung erstreckt sich nicht nur auf
diejenigen Grundeigentümer, welche ihre Forderungen
innert nützlicher Frist angemeldet haben, sondern auch
auf die übrigen, nicht angemeldeten Eigentümer. Wo
sie nicht verlangt wurden, sind Zinse nicht berechnet
worden.

Die Zusammenstellung lautet im Auszug folgender-
massen :

Aus den Gemeinden von Grundeigentümern :

a. eingegebene Forderungen:
Kapital

Fr.

Zins pro
10. Februar 1906

Glovelier
St. Brais
Montfaucon
Bémont
Saignelégier
Lajoux

Total Fr. 30,161. 13

5. nicht eingegebene Forderungen:

7,616.51
6,717.56
4,619. 98
4,209. 01

6,940. 29
57. 78

Fr. 647. —
1,156. 32
1,704. 05

977.75
1,210. 10

Fr. 5,695.22

Glovelier Fr. 1,142. 11 Fr. 45. 40
St. Brais » 20. 25 » 4. 25
Montfaucon » 65. 52 » 25. 30
Bémont » 180.32 » 66. 15
Saignelégier » 54. 72 » 21.05

Total Fr. 31,630. 05 Fr. .857. 37
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Zur Bezahlung der restierenden Landerwerbungskosten
sind also, inklusive Verzinsung, erforderlich

Fr. 37,487.42.
Der Massaverwalter bemerkt dazu, dass diese Kategorie

von Gläubigern sich nicht unter den in Art. 38
des Bundesgesetzes über die Verpfändung und
Zwangsliquidation der Eisenbahnen vom 24. Juni 1874
aufgezählten Klassen befinde, es sei denn, dass sie unter
Klasse 7 gezählt werde, was seiner Ansicht nach
unmöglich sei.

Art. 4 der allgemeinen Bedingungen in den
Kaufverträgen der Saignelégier-Glovelier - Bahn sehe vor,
dass bezüglich der Bezahlung der Entschädigungen und
der Wirkung dieser Bezahlung die Bestimmungen der
Artikel 43, 44 und 45 des Bundesgesetzes betreffend
die Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten,
vom 1. Mai 1850 massgebend seien. Art. 44 dieses
Gesetzes bestimme, dass mit der Bezahlung der
Entschädigung für die expropriierten Rechte dieselben ohne
weiteres an den Bauunternehmer übergehen, woraus
a priori zu schliessen sei, dass der Expropriât so lange
Eigentümer des Landes, welches Gegenstand der
Abtretung bildet, bleibt, als er hiefür nicht bezahlt ist.

Diese Auslegung sei mit derjenigen identisch, welche
bei der Zwangsliquidation der Bern-Luzern-Bahn und
der Nationalbahn zugelassen worden sei und welche
auch vom Bundesgericht als rechtsbeständig angesehen
werde. Der Liquidator habe nun die nicht bezahlten
Grundstücke endgültig erworben und berichtigt, indem
er sie als seine Operationen und Liquidationskosten in
die erste der in Art. 38 des Verpfändungsgesetzes von
1874 vorgesehenen Schuldenklassen eingereiht habe. Er
empfiehlt schliesslich diesen seinen Vorschlag zur
Genehmigung und ersucht die kantonale Eisenbahndirektion,
denselben dem Regierungsrat mit dem Antrag zu
unterbreiten, er möchte beim Grossen Rat um die Bewilligung

des zur Bezahlung der restierenden
Expropriationsentschädigungen mit oder ohne Verzinsung erforderlichen
Kredites nachsuchen.

Wir bemerken hiezu:
Zu unserm Bedauern müssen wir zunächst konstatieren,

dass die Bahnverwaltung es unterlassen hat, die
Kauf- und Abtretungsverträge für die Landerwerbung
mit den Expropriaten endgültig zu bereinigen. Sie hat
durch dieses Versäumnis die Expropriaten aufgeregt und
misstrauisch gemacht, wesshalb es sehr verdienstlich ist,
dass der Massaverwalter zunächst hierin Ordnung
geschafft, die sämtlichen Expropriationsgeschäfte bis auf
eines bereinigt und dem Staat Bern von der Sachlage
Kenntnis gegeben hat.

Was im weitern den Vorschlag des Herrn
Massaverwalters anbetrifft, so erscheint uns derselbe begründet.
Der Staat Bern kann sich nach unserm Dafürhalten der
Gewährung eines neuen Vorschusses, zum Zwecke der
Befriedigung der Expropriaten, soweit deren Forderungen
begründet sind, kaum entschlagen. Die beteiligte Landesgegend

wird sich beruhigen und wieder Vertrauen fassen,
wenn sie wahrnimmt, dass der Staat sich ihrer Interessen
annimmt und sich bemüht, die Angelegenheiten der in
so missliche Lage geratenen Bahngesellschaft so gut
als möglich und soweit er als Hauptbeteiliger an
derselben es verantworten darf ordnen zu helfen.

Er kann den Vorschlag des Massaverwalters um so

eher acceptieren, als die ins Schuldenverzeichnis
aufgenommenen Ansprachen an Expropriationen von Grund
und Boden jeweilen als Liquidationskosten behandelt
und in die erste Klasse gestellt worden sind. Da die

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Auszahlung der bezüglichen restierenden Guthaben auch
bei der Saignelégier-Glovelier-Bahn in Liquidation von
der Liquidationsbehörde in ihre Operationen aufgenommen
worden ist, so erscheint uns die Zustimmung des
Bundesgerichtes in diesem Fall ebenfalls als unzweifelhaft.

Wir sind sodann ferner mit dem Massaverwalter
der Ansicht, das alle Expropriaten, also auch diejenigen,
welche ihre Forderungen nicht angemeldet haben, gleich
zu behandeln, ihre Ansprüche, soweit begründet, zu
befriedigen, jedoch nur diejenigen Guthaben zu verzinsen
seien, für welche ausdrücklich eine Verzinsung verlangt
worden ist.

Der am 27. Januar 1906 bewilligte Kredit von
Fr. 30,000.— ist für die Deckung allfälliger Verluste
aus dem Betrieb der R. S. G. während der Liquidation
bestimmt und darf nicht angetastet werden, weshalb
zu vorstehendem Zwecke die Bewilligung eines neuen
Kredites erforderlich wird.

Hierauf gestützt unterbreiten wir Ihnen den folgenden
Beschlusses-Entwurf zur Genehmigung:

Beschlusses-Entwurf:

Saignelégier-Gtlovelicr-Bahii in Liquidation ;
neuer Staatsvorschuss.

Dem Grossen Rat wird gemäss dem Vorschlage der
Eisenbahndirektion beantragt :

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis von dem Schreiben
des Massaverwalters der Saignelégier-Glovelier-Bahn vom
21. August 1906 betreffend seine in Sachen rückständige
Expropriationsentschädigungen getroffenen Vorkehren
sowie von seinem gleichzeitig gestellten Gesuch um
Gewährung des nötigen Kredites zur Bezahlung dieser
Entschädigung und beschliesst:

Der Regierungsrat wird ermächtigt, dem Massaverwalter

der Saignelégier-Glovelier-Bahn in Liquidation
einen Vorschuss von im Maximum 37,500 Fr. zum Zwecke
zur Verfügung zu stellen, die noch rückständigen, von
letzterm ins Schuldenverzeichnis aufgenommenen
Expropriationsentschädigungen zu bezahlen, wofür der
erforderliche Kredit aus Vorschuss-Rubrik A k 3 g bewilligt
wird.

Dieser neue Vorschuss soll unter die Liquidationskosten

der R. S. G. eingerechnet und demnach in erster
Linie aus dem Steigerungserlös und dem sonstigen
Vermögen der Bahngesellschaft dem Staat Bern zurückbezahlt

werden.

Bern, den 5. September 1906.

Der Direktor der Bauten und Eisenbahnen :
Könitzer.

Vom Regierungsrat genehmigt und mit Empfehlung
an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 12. September 1906.

Im Namen des Regierungsrates

Der Vizepräsident
Kläy,

Der Staatschreiber
Kistler.
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Vortrag der Polizeidirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

das Ausführungs-Dekret zum Gesetz über das bernische Polizeikorps.

(Juni 1900.)

Das am 6. Mai 1906 in der Volksabstimmung
angenommene Gesetz betreffend das bernische Polizeikorps

sieht in seinem Artikel 7 den Erlass eines
Ausführungsdekretes des Grossen Rates vor betreffend
Organisation und Bestand des Polizeikorps, Wahl,
Qualifikation, Besoldungsverhältnisse der Beamten und
dergleichen. Die Polizeidirektion hat einen Entwurf
Ausführungsdekret ausgearbeitet und gestattet sich hiermit,

Ihnen denselben mit folgenden kurzen Bemerkungen

zu unterbreiten.
Es empfiehlt sich, dem Charakter des Polizeidienstes

entsprechend, die Organisation des Polizeikorps
militärisch zu gestalten. Das Dekret will auch hinsichtlich

der Grösse des Korps den nötigen Spielraum zur
Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse gewähren;
deshalb ist für den Bestand der Mannschaft, wie für
denjenigen des Unteroffizierskorps, ein Maximum und
ein Minimum aufgenommen worden. Die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und
Ordnung bedarf je länger je mehr der Mitwirkung
eines starken Polizeikorps. Die von uns aufgestellten
Minima entsprechen im allgemeinen dem heutigen
Bestände des kantonalen Polizeikorps, die speziell zum
Kriminal- und Sicherheitsdienst kommandierte Mannschaft

des stadtbernischen Polizeikorps inbegriffen.
Entsprechend dem militärischen Charakter des

Polizeikorps verlangt der Dekretsentwurf ausser den
bisher schon (von Art. 4 des Gesetzes von 1893)
aufgestellten Vorbedingungen zur Aufnahme ins Polizeikorps

die Militärtauglichkeit des Bewerbers, der sich
darüber ausweisen muss, dass er eine Militärrekrutenschule

bestanden hat. Mit Rücksicht hierauf braucht
über das Mindestalter und die Gesundheitsverhältnisse

des Bewerbers eine weitere Bestimmung nicht
aufgestellt zu werden; dagegen erachten wir es für
notwendig, im Interesse des Korps und seiner Invalidenkasse

Personen, welche über 30 Jahre alt sind, vom
Eintritt in dasselbe auszuschliessen.

Ein wesentlicher Teil des Dekretsentwurfes befasst
sich mit der Neuordnung der Besoldungsverhältnisse
des Polizeikorps. Vorerst sind, wie dies das Gesetz
vom 6. Mai 1906 vorschreibt, für sämtliche Mitglieder
des Polizeikorps Jahresbesoldungen — anstatt der
bisherige Tagessold — vorgesehen. Im Uebrigen ist eine
billige Besserstellung des Korps in Aussicht genommen.

Die in dem Dekretsentwurf enthaltenen Besoldungs-
ansätze betrachten wir den herrschenden Verhältnissen

als entsprechend geordnet, auf jeden Fall nicht
als zu hoch gegriffen. Nachdem der Grosse Rat die
Besoldungen der Beamten und Angestellten des Staates
mit den gegenwärtigen Lebensverhältnissen in
Einklang gebracht hat, ist es nur recht und billig, dass
auch den Mitgliedern des Polizeikorps eine Erhöhung
ihrer bescheidenen Besoldung zu Teil werde. Dies
umso mehr, als die Mitglieder des Polizeikorps nicht
nur, wie andere Diener des Staates, während bestimmten

Stunden des Tages ihre Arbeit auf einem Bureau,
zu verrichten haben, sondern bei Tag und Nacht, ihrer
Pflicht gehorchend sich auf ihre dienstlichen Gänge
begeben müssen, die sie häufig bei Wind und Wetter
fern von ihrem Wohnorte führen, ganz abgesehen von
den Gefahren, die oft mit der Erfüllung ihrer Aufgaben
verbunden sind. Die Ansätze des Dekretsentwurfes
sind denn auch nicht höher als die entsprechenden
in andern Kantonen und Städten, ja sogar zum Teil
niedriger (Zürich, Genf, Basel und die Stadt Bern
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zahlen ihren Polizeiangestellten höhere Besoldungen).
— Damit, dass der Entwurf eine von vier zu vier Jahren

eintretende, mit dem sechszehnten Dienstjahre
abschliessende periodische Besoldungserhöhung vorsieht,
bringt er auch in diesem Punkte die Besoldungsverhältnisse

des Polizeikorps in Einklang mit denjenigen
der übrigen Staatsdiener, bei welchen nach dem
Besoldungsdekrete vom 6. April 1906 dasselbe Prinzip
gilt.

Der Entwurf sieht vor, dass die Ausgaben für
ärztliche Behandlung aller Korpsangehörigen bei nicht
selbstverschuldeter Krankheit vom Staate getragen werden.

Das bisherige Gesetz von 1893 gewährte diese
Vergünstigung nur der Mannschaft, das heisst den
Landjägern. Unseres Erachtens ist aber das Polizeikorps

als ein Ganzes zu betrachten und sollen sämt¬

liche Korpsangehörige in Krankheitsfällen auch gleiche
Rechte haben.

Mit diesen Bemerkungen ersuchen wir Sie, Herr
Präsident, Herren Regierungsräte, den Dekretsentwurf
in Beratung zu ziehen, zu genehmigen und denselben
dem Grossen Rate vorzulegen.

Bern, im Juni 1906.

Mit Hochachtung!

Der Polizeidirektor :

Kläy.



Erhebungen über die Besoldungen der Polizeikorps verschiedener Kantone.
OS

o

9

Polizeikorps des Kantons Bern

Tages-
Jährlich

Erhöhung

10 % 15 °/o

Stadt Bern Basel Zürich Kanton Zürich Stadt Lausanne Genf Genf Sûreté

Polizeisoldat

Unteroffizier

II. Kl.

Korporal

Unteroffizier

I. Kl.

Wachtmeister

Anfangssold
Nach 5 Dienstjahren

Nach 10 Dienstjahren

Nach 15 Dienstjahren

Nach 20 Dienstjahren

Anfangssold
Nach 5 Dienstjahren

Nach 10 Dienstjahren

Nach 15 Dienstjahren

Nach 20 Dienstjahren

Anfangssold
Nach 5 Dienst

jähren
Nach 10 Dienst

jähren

Nach 15 Dienst

jähren

Nach 20 Dienst

jähren

Fr.

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

4.—

4.20

4.40

4.60

4.80

4.50

4.70

4.90

5.10

5.30

Fr.

1277.50

1350.50

1423.50

1496.50

1569.50

1460.—

1533.—

1606.—

1671.—

1752.—

1642.50

1715.50

1788.50

1861.50

1934.50

Fr

1405.25

1485.55

1565.85

1646.15

1726.45

1606.—

1686.30

1766.60

1846.90

1927.20

1806.75

1887.05

1967.35

2047.65

2127.95

Fr.

1469.12

1553.05

1687.—

1720.85

1804.90

1679.—

1762.95

1846.90

1930.85

2014.80

1888.90

1972.85

2056.80

2140.75

2224.70

Anfangssold
Nach 2 Dienstjahren

Nach 4 Dienst

jähren

Nach 6 Dienst-

jähren
Nach 8 Dienst-

jähren
Nach 10 Dienst

jähren

Die ersten 2

Dienstjahre
Nach 2 Dienstjahren

sc
c
3
c

-§

,q
o

Fr.

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Feldvveibel

3200

3600

Die der Fahndungs-
polizei zugeteilten
Unteroffiziere und Soldaten
erhalten für die Dauer ihrer
Zuteilung eine ßesol-
dungszulage von Fr. 20.—

per Monat.

Nach Vajäh-
riger Dienstzeit

1825
Im 2. Dienstjahr

1861
Im 3. Dienstjahr

1898
Nach je 3 Jahren
Fr. 109. 50 Zulage
bis zum Maximum
von Fr. 2190

Soll im Laufe des
Jahres auf Fr. 2800
bis Fr. 3000 erhöht
werden.

Korporal

Wachtmeister

Fourier

Feldweibel

2190
bis

2555

2290
bis

2464

2372
bis

2737

SchuhVergütung Fr. 40

per Jahr. Fahndungspolizei

täglich Fr. 1. —
Zulage imd Fr. 150
Zivilkleiderentschädigung.

Für geleisteten N
achtdienst Fr. 2. —.

2080
bis

2445

Fr.

Im 1. Jahre 1460

2. » 1533

Vom 3. Jahre an

jährlich Fr. 36.50
mehr bis zum Maximum

von Fr. 2007

nach 15 Dienstjahren

Im 1. Jahre 1642

» 2. >- 1715

Vom 3. Jahre an wie

oben bis zum Maximum

von Fr. 2190
nach 15 Dienstjahren

Im 1. Jahre.
Maximum nach

15 Dienstjahren

mit

Fourier

1825

Feldweibel

2372
2007

bis
2555

2195
bis

2737

Tägliche Zulage von
Fr. —. 50 bis Fr. 1. —
für Zürich und Winter-
thur, sowie für Postenchefs,

Bureau- und
Fahndungsdienst.

Anfangssold
Nach 15 Dienstjahren

das

Maximum mit

Unteroffiziere
Nach 15 Dients-

jahren das

Maximum mit

Fr.

1800

3000

Anfangssold
Nach 3 Dienstjahren

Nach 6 Dienstjahren

Nach 9 Dienstjahren

Nach 12 Dienstjahren

2400

3800

Fr.

1400

1500

1600

1700

1800

Unteroffizierej 1550

bis
1800

nebst Alterszulagen
nach dem

3. Dienstjahr

6.

9.

12.

a
:c3

O

u ©
H *

100
200

300
400

Gendarmes
Nach 3 Dienst-

Nach 6 Dienstjahren

Nach 10 Dienstjahren

Nach 15 Dienstjahren

Sousbrigadier

Nach 3 Dienst-

jahren
Nach G Dienstjahren

Nach 10 Dienstjahren

Nach 15 Dienstjahren

Brigadier.
Nach 3 Dienstjahren

Nach 6 Dienstjahren

Nach 10 Dienstjahren

Nach 15 Dienst-

Fourier

Fr.

1700

1809

1846

1892

1992

1800

1909

1946

1982

2092

1900

2009

2046

2082

2192
2000
bis

2292

Fr.

Hafenwächter 1500
bis

1800

Polizisten i 1800
Nach 15 Jahren

Maximum. 2392

Sous-brigadier. I 2200

bis

Nach 15 Dienstjahren

Brigadier.

2492

2400

bis

Nach 15 Dienstjahren

2692
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Kommission

vom 24./27. September 1906.

zum

Gesetz betreffend des bernische Polizeikorps.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 7 des Gesetzes vom 6.
Mai 1906, betreffend das bernische Polizeikorps,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Das Polizeikorps wird militärisch organisiert
und hat folgenden Bestand :

1 Kommandant;
1 Hauptmann als Adjunkt;
1—2 Feldweibel;
1 Fourier;
16—25 Wachtmeister ;

16—25 Korporale;
300—350 Landjäger.

§ 2. Der Kommandant und sein Adjunkt weiden

durch den Regierungsrat auf die Dauer von 4

Jahren gewählt und durch den Polizeidirektor beeidigt.

Sie haben nach Massgabe der vom Regierungsrat
erlassenen Vorschriften die Leitung und Instruktion

des Polizeikorps, sowie das Besoldungs-, Rech-
nungs- und Rapportwesen des Korps zu besorgen.

Sie müssen beider Landessprachen kundig sein,
haben ihren Wohnsitz in Bern und leisten eine vom
Regierungsrat zu bestimmende Amtsbürgschaft.

§ 3. Zur Aufnahme in das Polizeikorps ist
erforderlich

1. das Schweizerbürgerrecht ;

2. die bürgerliche Ehrenfähigkeit und ein guter
Leumund ;

3. eine gute Schulbildung;
4. die Militärtauglichkeit und der Nachweis über eine

bestandene Militär-Rekrutenschule.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Bewerber, welche beider Landessprachen mächtig
sind, sollen bevorzugt werden. Bewerber im Alter von
über 30 Jahren sind abzuweisen.

§ 4. Die Rekrutierung ist Sache des Kommandanten,

ebenso liegt ihm in Verbindung mit dem
Adjunkten und dem von der Polizeidirektion nötigenfalls
beigegebenen Personal die Instruktion ob.

Die nämlichen Beamten veranstalten für das ganze
Polizeikorps periodische Instruktionskurse.

Die Polizeidirektion entscheidet über die definitive
Aufnahme des Mannes nach absolvierter Rekrutenzeit,
sowie auch über die Beförderungen und Entlassungen
aus dem Korps.

Die Beeidigung der Polizeimannschaft erfolgt durch
den Kommandanten.

§ 5. Die Jahresbesoldungen werden festgesetzt,
wie folgt:
Für den Kommandanten auf Fr. 5000

» den Adjunkten » 4000
» einen Feldweibel und den Fourier je » 2200
» den Wachtmeister » 1900
» den Korporal » 1700
» den Landjäger » 1500
» den Rekruten » 1200

Ueberdies sind bis zum zurückgelegten 16. Dienstjahre

alle 4 Jahre folgende Zulagen auszurichten:
An die Chef-Beamten je Fr. 250

» Feldweibel und Fourier je » 200
» Wachtmeister je » 200
» Korporale je » 200
» Landjäger je » 200

Die in grösseren Ortschaften speziell zum
Fahndungsdienste kommandierten Mannschaften erhalten
eine tägliche Entschädigung von 50 Rp. bis 1. Fr.

§ 6. Den Angehörigen des Polizeikorps werden
für Dienstreisen, Stationswechsel, Arrestanten-Transporte

und so weiter Entschädigungen verabfolgt nach
den durch den Regierungsrat näher zu bezeichnenden
Vorschriften; auch können für die dienstlich stark
in Anspruch genommenen Posten angemessene
Gratifikationen bewilligt werden.

§ 7. Unteroffiziere und Landjäger haben Anspruch
auf freie Wohnung nebst einer Entschädigung für
Mobiliar nach den näheren Bestimmungen des
Réglementes.

Die Mannschaft der Hauptwache wird, soweit möglich,

kaserniert und hat in diesem Falle keinen
Anspruch auf obige Entschädigungen.

§ 8. Der Kommandant und sein Adjunkt erhalten
für Selbstbeschaffung der Uniformen eine erstmalige
Entschädigung von je 300 Fr. und nach je 3 üienst-
jaliren einen weitem Beitrag von 150 Fr.

§ 9. Die nähern Bestimmungen über Ordonnanz
der Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung für das
Polizeikorps werden vom Regierungsrat erlassen.

§ 10. Die Ausgaben für ärztliche Behandlung
der Korpsangehörigen werden bei nicht selbstverschuldeter

Krankheit vom Staate getragen.
79*
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§ 11. Stirbt ein Korpsangehöriger, so haben
Familienangehörige, die hinsichtlich ihres Unterhaltes
auf das Einkommen des Verstorbenen angewiesen
waren, noch Anspruch auf seine Besoldung für 3

Monate, vom Todestag an gerechnet. In Fällen grosser
Dürftigkeit kann der Regierungsrat die Besoldung noch
bis auf weitere 3 Monate gewähren.

§ 12. Die nähere Organisation und Verwaltung
des Polizeikorps ist durch den Regierungsrat zu ordnen

(Art. 7, Alinea 2, des Gesetzes vom 6. Mai 1906).

§ 13. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1907 in Kraft
in der Weise, dass pro 1907 die erste Hälfte und von

1.908 an auch die zweite Hälfte der vorgesehenen
Besoldungserhöhungen zur Ausrichtung gelangt.

Bern, den 27. September 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Knnz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, den 24. September 1906.

Im Namen der GrossratsJcommission

deren Präsident
Guggisberg.
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Strafnachlassgesuche.

(September 1906.)

1. Maitre, Charles Louis Achille, geboren 1863,
Wirt, von Montmelon, in Oelsberg, wurde am 7. April
1906 von der Polizeikammer wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsdekret zu 10 Fr. Busse und 29
Fr. 70 Staatskosten verurteilt. Maitre liess am 24.
bis 27. November 1905 durch ein herumziehendes
Orchester in seiner Wirtschaft konzertieren. Die
Konzerte liess er dem Publikum durch Flugblätter zur
Kenntnis bringen. Eine Bewilligung der Ortspolizeibehörde

hatte er nicht eingeholt und zog sich
deshalb eine Anzeige zu. Vor Gericht machte er geltend,
er habe keinen Eintritt verlangt und keine Sammlungen
veranstalten lassen. Er habe deshalb keiner Bewilligung

bedurft. Dagegen bestritt er nicht, dass es sich
um eine hausiermässig konzertierende Künstlertruppe
handelte. Seine Einwände konnten nicht gehört werden.

Maitre ist nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch glaubt er zu Unrecht verurteilt
worden zu sein. Jenes kleine Orchester aus Montreux
könne nicht als hausierende Künstlertruppe bezeichnet
werden. Die Anzeige sei bloss erfolgt, weil früher
gegen einen seiner Kollegen eine gleiche Anzeige
lanciert worden sei, welche mit Verurteilung geendigt
habe. Dagegen wird nicht behauptet, dass die Busse
nicht bezahlt werden könnte. Die Direktion des
Innern beantragt Abweisung. Es liegen in der Tat
Begnadigungsgründe nicht vor. An der Richtigkeit des
Urteils ist nicht zu zweifeln. Maitre, der selbst einen
ähnlichen in Delsberg vorgekommenen Fall zitiert,
musste wissen, dass seine Handlungsweise nicht dem
Gesetze entsprach. Der Regierungsrat beantragt ebenfalls,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

2. Däppen, Johann August, geboren 1884, Knecht
an der Kreuzstrasse, Gemeinde Gysenstein, wurde am
3. Mai 1906 vom korrektionellen Gericht von Konol-
fingen wegen Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 50 Fr.
75 Staatskosten verurteilt. Däppen verkehrte öfters
mit einem Schuhmachergesellen an der Kreuzstrasse
und suchte ihn hin und wieder in der Werkstatt auf,
so auch am 14. Februar 1906. Bei diesem Anlasse

bemerkte er, dass jener sein Portemonnaie auf einer
Bank liegen hatte. Am selben Abend befanden sich
dann Däppen und der Schuhmachergeselle in einer
dortigen Wirtschaft beim Bier. Däppen wollte den
letztern bewegen, ihm ein Bier zu bezahlen, bekam
aber zur Antwort, man habe das Portemonnaie
vergessen und daher zu wenig Geld. Hieraus schloss
Däppen, der Geselle habe seinen Geldbeutel in der
Werkstatt liegen gelassen. Da er bemerkte, dass auch
der Meister gerade anwesend war, verliess er bald
darauf die Wirtschaft, verfügte sich zur fraglichen
Schuhmacherwerkstatt, schloss dieselbe mit dem aus
einem ihm bekannten Versteck herbeigeholten Schlüssel

auf und eignete sich das Portemonnaie samt 2 Fr.
Inhalt zu. Der Diebstahl wurde am andern morgen
entdeckt und Däppen sofort der Tat bezichtigt. Er
gab dieselbe auch zu und ersetzte die gestohlenen
2 Fr. sofort, worauf denn der Bestohlene von der
Einreichung einer Strafklage absah. Der Sachverhalt kam
indes der Polizei gleichwohl 'zu Ohren und Däppen
wurde von Amtes wegen verfolgt. Däppen ist nicht
vorbestraft und sonst gut beleumdet. Als Verdingknabe

auferzogen, mag seine Erziehung nicht die beste
gewesen sein. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch
wird hierauf verwiesen und um Herabsetzung der
Gefängnisstrafe auf einige Tage nachgesucht. Der
Gemeinderat von Gysenstein und das urteilende Gericht
selbst empfehlen das Gesuch. Der Regierungsrat hält
dafür, es könne dem Gesuch entsprochen werden.
Das Gericht hat zwar das Minimum der Strafe
gesprochen, trotzdem der Fall, abgesehen von dem
geringen Wert des Gestohlenen, objektiv nicht als ganz
leicht bezeichnet werden kann. Die Tat ist gegen-
teils unter erschwerenden Umständen und in
treuloser Weise begangen worden. Zugunsten des
Gesuchstellers sprechen indessen das sofort und
unumwunden abgelegte Geständnis und das bis dahin tadellose

Vorleben des Gesuchstellers, sowie die vorliegenden
übereinstimmenden Empfehlungen. Gestützt hierauf

beantragt der Regierungsrat, die Strafe auf 3

Tage Gefängnis herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung auf 3 Tage
Gefängnis.
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3. Vial, Anna geb. Trachsel, geboren 1866, Johanns
Witwe, von Turin, Italien, wohnhaft in Bern, Mues-
mattstrasse 35, wurde am 3. April 1906 vom Polizeirichter

von Bern wegen Schulunfleisses ihres Knaben
zu 90 Fr. Busse und 8 Fr. Staatskosten verurteilt.
Fritz Vial, geboren den 10. Januar 1892, der Sohn der
Obgenannten, unterliess es während der Monate
Oktober 1905 bis Januar 1906, die Schule zu besuchen.
Statt dessen arbeitete er in der Chocoladefabrik T.
und erwarb sich daselbst einen bescheidenen
Verdienst, den er der Mutter ablieferte. Den eingereichten

Strafanzeigen musste sich dann die Mutter ohne
weiteres unterziehen. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

macht sie nun geltend, sie sei für ihren Unterhalt

auf den Verdienst ihrer zwei Söhne angewiesen.
Sie sei von schwacher Gesundheit und nicht erwerbsfähig.

Der Knabe, der übrigens sehr entwickelt sei,
verstehe kein deutsch und hätte demnach von der
Schule nicht Nutzen gezogen. Die städtische
Polizeidirektion bescheinigt, dass Gesuchstellerin einen guten
Leumund besitze; infolge körperlicher Schwäche,
Atemnot und öftern Aengstigungen könne sie nur
sehr wenig verdienen und sei wirklich auf ihre Söhne
angewiesen. Die Busse könne sie ohne Beeinträchtigung

des notwendigsten Lebensunterhaltes nicht
bezahlen. Das Gesuch wird auch vom Regierungsstatthalter

und von der Direktion des Unterrichtswesens
empfohlen. Gestützt hierauf und mit Rücksicht auf
die obwaltenden Umstände beantragt der Regierungsrat,

der Gesuchstellerin die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

4. Glanguillet, Jules Alfred, geboren 1869, von
Cormoret, Schalenmacher in Biel, wurde am 27. März
1906 vom korrektionellen Richter von Biel wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 6 Tagen Gefangenschaft

und 12 Fr. Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war am 30. September 1901 wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel vom
gleichen Richter über ihn verhängt worden. Die Ueber-
tretungen fanden statt im Juni, November und
Dezember 1905. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
weist der Gesuchsteller darauf hin, dass es ihm
nunmehr gelungen sei, die rückständigen Steuern samt
Kosten zu bezahlen, was von den Gemeindebehörden
von Biel denn auch bestätigt wird. Der Regierungsstatthalter

bescheinigt ausserdem, dass auch die
Gerichtskosten bezahlt sind und empfiehlt das Gesuch.
Gestützt auf diese Tatsachen beantragt der Regierungsrat,

die Strafe sei dem Petenten zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

Staatskosten verurteilt. In der Nacht vom 4./5.
November 1905 kam es zwischen den Mitgliedern eines
Turnvereins der Stadt Biel und zwei patrouillierenden
Polizisten zu einem Auftritt. Die Turner, von einer
Sitzung herkommend, wollten ihren Oberturner, der
in Mett wohnte, nach Hause begleiten. Um 12 Uhr
nachts zogen sie singend und lärmend die Dufour-
strasse hinab; einer spielte eine Handharfe. Im Café
R. wurde eingekehrt, um noch einen letzten Trunk zu
tun, sodann wurde unter zunehmendem Lärm der
Weg fortgesetzt. In diesem Momente wurde die
Gesellschaft von zwei Polizisten zur Ruhe ermahnt,
kehrte sich aber nicht daran. Die Polizisten folgten
den Burschen nach und sahen sich schliesslich
genötigt, einzugreifen. Der eine suchte des Handharfenspielers

habhaft zu werden, der andere forderte den
Oberturner auf, seinen Namen anzugeben. Der letztere
weigerte sieb indessen, dies zu tun und widersetzte
sich auch einer Festnahme. Der Polizist geriet mit
den Burschen ins Handgemenge und wurde seines
Säbels beraubt. Der zweite Polizist, dem es inzwischen
nicht gelungen war, den Harfenisten zu fassen, suchte
nun, seinem Kollegen mit gezogenem Säbel zu Hülfe
zu kommen, wurde aber selbst angegriffen und
speziell von Alioth so bedrängt, dass er sich veranlasst
sah, die Flucht zu ergreifen. Alioth wandte sich nun
wieder dem ersten Polizisten zu und kam gerade dazu,

wie ihm der Säbel samt der Scheide entrissen
und weggeworfen wurde. Er hob denselben vom
Boden auf und hieb in der brutalsten Weise mit
umgekehrter Waffe auf den wehrlosen Polizeimann ein,
traf ihn dabei mit dem Griff und der Parierstange
mehrmals derart über den Kopf, dass er bewusstlos
und blutend éinsank. Der Verletzte war infolge der
mehrfachen auf dem Kopfe und im Gesicht erlittenen
Wunden 14 Tage vollständig arbeitsunfähig, bleibenden

Nachteil trug er indes nicht davon. Der
Zivilpunkt wurde durch Vergleich erledigt. Alioth ist nicht
vorbestraft. Der Leumundsbericht der Behörden von
Biel bemerkt aber, dass er als ein in angetrunkenem
Zustande händelsüchtiger Raufbold bekannt sei. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuche verweist er auf
seine bisherige Unbescholtenheit, die finanziellen Ein-
bussen, die er aus dieser Angelegenheit bereits erlitten
habe und seine Familienverhältnisse. Der Regierungsstatthalter

bescheinigt, dass Busse und Kosten bezahlt
sind und empfiehlt mit Rücksicht darauf, dass Petent
nicht vorbestraft ist, das Gesuch zur teilweisen
Entsprechung. Der Regierungsrat ist der Ansicht, eine
Reduktion der sehr milden Strafe sei, wenn auch
einzelne Momente zugunsten des Gesuchstellers
sprechen, angesichts der grossen Brutalität, welche der
Täter an den Tag gelegt hat, nicht am Platze. Es
wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

5. Alioth, Fritz, geboren 1883, von Biel, Schlosser

daselbst, wurde am 23. März 1906 vom
korrektionellen Richter von Biel wegen Misshandlung,
Widersetzlichkeit und Nachtlärms zu 8 Tagen Gefängnis,
zu Geldbussen im Betrag von 45 Fr. und zu 45 Fr.

6. Burger, Friedrich, geboren 1882, Pierrist und
Coiffeur, von Eggiwil, in Blumenstein, wurde am 20.
Juni 1905 von den Assisen des ersten Geschwornen-
bezirkes wegen vierfachen Diebstahls zu 11/2 Jahren
Zuchthaus und 254 Fr. 80 Staatskosten verurteilt.
Sonntags den 30. April 1905 war in Blumenstein Tanz.
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Als gegen 1 Uhr morgens der Bürger A. mit seiner
Tochter aus der Wirtschaft nach seiner Wohnung
zurückkehrte, die inzwischen leer stand, bemerkte er,
dass eingebrochen und ihm aus einem Sekretär ein
Betrag von 400 bis 500 Fr. gestohlen worden war.
Am Morgen wurde festgestellt, dass der Dieb den
Gartenzaun überstiegen, den Garten passiert, im Fenster
des fraglichen Zimmers eine Scheibe eingedrückt,
sodann das Fenster geöffnet haben musste und so in
das Lokal eingedrungen war. Das Sekretär war
vermittelst eines sogenannten Stechbeutels aufgesprengt
worden. Der Verdacht der Täterschaft fiel sofort auf
Burger. Es hatten bereits früher in Blumenstein
verschiedene Einbruchsdiebstähle stattgefunden und
bereits damals hatte auf Burger starker Verdacht
gelastet. Am kritischen Abend hatte er sich zugleich
mit dem Bestohlenen in der Wirtschaft befunden. Es
wurde bemerkt, dass er in auffälliger Weise Geld
wechseln liess. In einem andern Momente verlangte
er nach Nadel und Faden, um einen Riss in seinen
Beinkleidern zu nähen. Nach der Herkunft des Risses
befragt, gab er an, am Treppengeländer hängen
geblieben zu sein. Es wurde festgestellt, dass letztere
Angabe offenbar unwahr sein musste. Eine sofort
vorgenommene Haussuchung blieb erfolglos. Burger
leugnete den Diebstahl. Indes stellte es sich heraus,
dass die frischen Fussspuren im Garten des Bestohlenen

genau zu den Schuhen Burgers passten. Die
Indizien häuften sich damit soweit, dass zur Verhaftung

Burgers geschritten wurde. Dieser sah sich denn
auch veranlasst, im nächsten Verhör ein Geständnis
abzulegen. Das gestohlene Geld konnte aus seinem
Verstecke nahezu vollzählig erhoben und dem
rechtmässigen Besitzer zurückgestellt werden. Im Laufe
der Verhandlungen gestand dann Burger auch die
Schuld an drei weitern Diebstählen, die am Badewirt
in Blumenstein im Sommer 1904 begangen worden
waren, ein. Die daherigen Beträge, welche 100 Fr.
jedenfalls überstiegen, nach Angabe des Bestohlenen
waren es 300 Fr., nach Angabe Burgers 75 Fr., hatte
dieser verbraucht und konnte sie nicht restituieren.
Die Schuld an einem vierten gleichen Diebstahl an
250 Fr., begangen im September 1904 im genannten
Badetablissement, bestritt Burger und er konnte
diesbezüglich nicht überführt werden. Burger war in
jenem Etablissemente von Jugend auf mit allen
Lokalitäten vertraut und wusste sich unter drei Malen
einzuschleichen. Das Geld wurde jeweilen vermittelst
eines Nachschlüssels aus einem verschlossenen Buffet-
kässchen entnommen. Burger ist nicht vorbestraft und
genoss im übrigen keinen ungünstigen Leumund.
Mildernde Umstände wurden ihm indes durch die Ge-
schwornen nicht zugebilligt. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch wird geltend gemacht, die Strafe sei
zu strenge ausgefallen. Die Kriminalkammer sei durch
das Verdikt der Geschwornen verhindert gewesen, die
mildernden Umstände genügend zu berücksichtigen.
Zugunsten des Gesuchsteilers sprächen das unumwunden

abgelegte Geständnis, dessen Vorleben und sein
jugendliches Alter. Der Regierungsrat ist angesichts
des gravierenden objektiven Tatbestandes nicht der
Ansicht, dass die ausgesprochene Strafe über das Ziel
hinausschiesse. Sie erhebt sich nur wenig über das
Minimum der angedrohten. Aus den Motiven des
Urteils ergibt sich denn auch, dass die Kriminalkammer
allen oben geltend gemachten Umständen trotz der
Verneinung der mildernden Umstände Rechnung ge¬

tragen hat. Die Behauptung, Burger habe sofort ein
unumwundenes Geständnis abgelegt, ist, wie sich aus
dem obengesagten ergibt, nur zum Teil richtig. Mit
dem Erlass des letzten Zwölftels kann der bisherigen
Unbescholtenheit des Gesuchstellers seinerzeit voll und
ganz Rechnung getragen werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

7. Spycker, Arnold Robert, geboren 1870,
Installateur, von Köniz, wohnhaft in Bern, Chuzenstrasse
28, wurde am 19. Dezember 1905 von der
Polizeikammer wegen Betruges in drei Fällen zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft,
und 83 Fr. 65 Staatskosten verurteilt. Spycher be-
fasste sich mit Schwachstromanlagen und besass in
Bern ein Geschäft. Im Jahr 1904 trat er in ein
Gesellschaftsverhältnis ein. Seit einigen Jahren stand
er in Geschäftsverbindung mit der Firma S. in Zürich,
Lieferantin von Stark- und Schwachstromartikeln.
Letztere riet Spycher dazu, auch in Starkstromanlagen

zu arbeiten. Spycher, obwohl hierin nicht
Fachmann, liess sich darauf ein, nachdem ihn die Firma
in Zürich zur Ueberzeugung gebracht hatte, dass er
die Arbeiten mit Monteuren werde ausführen können.
Unterm 1. Dezember 1903 schlössen Parteien einen
Vertrag, wonach die Firma S. bei dem Elektrizitätswerk

der Stadt Bern zugunsten Spychers ein Obligo
von 1000 Fr. konstituierte, um dem letztern zu
ermöglichen eine Konzession für Lichtanlagen zu
erhalten. Dagegen verpflichtete sich Spycher, für alle
Lichtanlagen, welche ihm übertragen würden, die
notwendigen Waren bei S. zu beziehen. Die Firma S.
allein wurde berechtigt, den Kunden Rechnung über
ausgeführte Anlagen zu stellen, und die Rechnungsbeträge

zu beziehen. Diese sollten dann in der Weise
verwendet werden, dass vor allem aus die Lieferungen

der Firma S. gedeckt wurden, sodarm wurde pro
Anlage ein Betrag von 50 Fr. abgezogen zur Tilgung
einer frühern Schuld Spychers von 384 Fr. 90. Vom
Ueberschuss schliesslich erhielt dieser die Hälfte in
bar, die andere Hälfte wurde ihm gutgeschrieben und
sollte er hiefür bei der Firma S. noch Schwachstromartikel

beziehen. Den oder die Monteure hatte Spycher
aus eigenen Mitteln zu besolden. Spycher erhielt bald
Aufträge; indes geriet er, der finanziell so nicht günstig

situiert war, nach kurzer Zeit in Geldverlegenheit.
Bereits im Laufe des Jahres 1904 wusste er sich
nicht anders zu helfen, als wider den Vertrag an Kunden

Rechnung zu stellen und verschiedene Beträge
einzukassieren. Es geschah dies in drei Fällen, wobei
sich die Höhe der einkassierten oder verrechneten
Summen auf 287 Fr. 30 belief. Nachforderungen der
Firma S. wurden von den Kunden natürlich refüsiert
und jene um diese Beträge geprellt, worauf sie denn
Strafanzeige einreichte. Die Polizeikammer erblickte
im Verhalten Spychers den Tatbestand des Betruges.
Spycher ist nicht vorbestraft und sonst gut beleumdet.
Infolge jener Vorgänge geriet er 1905 in Konkurs. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuche werden die
Umstände des Falles des ausführlichsten erörtert und darauf

hingewiesen, dass der Gesuchsteller mehr das
Opfer der Verhältnisse als seines eigenen deliktischen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906. 80
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Willens geworden sei. Es wird im fernem auf sein
Vorleben und seine ökonomische Lage Bezug genommen.

Die städtische Polizeidirektion bescheinigt, dass
Spycher bestrebt sei, für seine Familie, Ehefrau und
3 unerzogene Kinder, nach Kräften zu sorgen und bisher

nie zu Klagen Anlass gegeben habe. Das Gesuch
wird von ihr und dem Regierungsstatthalter empfohlen.

Der Regierungsrat ist mit dem urteilenden
Gerichte der Ansicht, Spycher habe seine strafbaren
Handlungen offensichtlich aus finanzieller Bedrängnis
begangen. Der von ihm mit der Firma S. abgeschlossene

Vertrag war für ihn so drückend, dass darauf
ein guter Teil der Momente zurückzuführen sind, die
den Gesuchsteller zu seinen Verfehlungen gebracht
haben. Indes hat das Gericht diese und alle übrigen
zugunsten des Delinquenten sprechenden mildernden
Umstände soweit möglich bereits in Betracht gezogen
und ihm das Minimum der angedrohten Strafe
zuerkannt. Es würde daher zu weit gehen, Spycher ganz
straflos ausgehen zu lassen. Der Regierungsrat
beantragt mit Rücksicht auf das Vorleben des Gesuchstellers,

die vorliegenden Empfehlungen und die
Umstände des Falles Herabsetzung der Strafe auf 1 Tag
Gefängnis.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
1 Tag Gefängnis.

8. Müller, Gottfried, geboren 1852, Uhrmacher, von
und in Niederbipp, wurde am 24. März 1906 vom
korrektionellen Gericht von Wangen wegen Unterschlagung

zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in
30 Tage Einzelhaft, und 109 Fr. 25 Staatskosten
verurteilt. Müller stand mit der Velofabrik L. in Genf
in ziemlich lebhaftem Geschäftsverkehr, er bezog von
ihr zu verschiedenen Malen Velos zum Weiterverkauf.
Für die jeweils fälligen Kaufpreise pflegte sich die
Firma durch Wechsel, die sie auf Müller zog, bezahlt
zu machen. Auf den 16. Dezember 1901 war neuerdings

ein Wechsel von 800 Fr. fällig. An diesem
Tage schrieb Müller nun an die Firma, er könne leider
die 800 Fr. nicht bezahlen, da er sie in einem andern
Billet verrechnet habe; um keine Protestkosten zu
haben, ersuche er sie, ihm den Betrag telegraphisch
zukommen zu lassen, was denn auch geschah.
Anstatt aber mit dem erhaltenen Gelde den Wechsel
einzulösen, verwendete er dasselbe, um anderweitigen
Verbindlichkeiten nachzukommen. Müller befand sich
fortwährend in Zahlungsverlegenheit und suchte sich
durch solche Manipulationen Luft zu machen. Die
Firma L. ging erst dann auf dem Strafwege gegen ihn
vor, als sie auch für anderweitige Forderungen gegenüber

Müller in Verlust geriet. Vor Gericht legte
letzterer ein Geständnis ab; immerhin behauptete er, er
habe gehofft, an jenem Tage in gleicher Weise für
einen zweiten fälligen Wechsel im gleichen Betrag
Geld zu erhalten, was dann nicht der Fall gewesen
sei. So sei er genötigt gewesen, von dem erhaltenen
Gelde zur Deckung dieses zweiten Wechsels zu
verwenden. Diese Angaben erwiesen sich als nur zum
Teil richtig. Müller ist nicht vorbestraft, doch geniesst
er infolge seines nicht immer reellen Finanzgebahrens
nicht den besten Leumund. Von Jugend auf an Lähm¬

ungen der Beine und Arme leidend, war ihm
allerdings die Existenz erheblich erschwert. Dieser
Umstand veranlasste denn auch das Gericht, trotz des
gravierenden Tatbestandes, auf das Minimum der
Strafe herabzugehen. Zur Begründung des vorliegenden

Strafnachlassgesuches nimmt Müller neuerdings
auf seinen Gesundheitszustand Bezug. Es wird ärztlich

bescheinigt, dass er sich infolge seiner Lähmungen
nur mühsam an Krücken fortbewegen könne. Indes
geht aus dem Attest nicht hervor, dass er nicht
imstande wäre, wenigstens einen Teil der Strafe
abzusitzen. Der Regierungsstatthalter und das urteilende
Gericht können das Gesuch nicht empfehlen. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, es sei allerdings lediglich
im Hinblick auf den Gesundheitszustand des Gesuchstellers

ein teilweiser Erlass der Strafe am Platze.
Er beantragt, dieselbe auf 14 Tage Gefängnis herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf 14 Tage Gefängnis.

9. Wolf, Christian, geboren 1869, von Spiez,
Fabrikarbeiter und dessen Ehefrau Wolf, Alwine, geborne
Fulde, geboren 1875, beide in Gesigen wohnhaft, wurden

am 23. Mai 1906 von den Assisen des I. Bezirkes
wegen fahrlässigen Eides zu je 5 Tagen Gefangenschaft

und 219 Fr. 32 Staatskosten verurteilt. In der
Nacht vom 15. auf den 16. April 1905 machten eine
Anzahl Bursche vom Spiezmoos eine nächtliche Runde
durch die Gegend. Dabei kamen sie bei dem einzel-
stehenden Wohnhause der Eheleute Wolf vorbei und
verübten daselbst einen beträchtlichen Skandal. Die
einen postierten sich vor das Fenster des Schlafzimmers

der Eheleute und suchten durch Zurufe den
Ehemann herauszulocken, die andern bewarfen Tür und
Wand des Hauses mit Tannzäpfen und Steinen. Die
Eheleute Wolf sahen sich veranlasst aufzustehen; am
Fenster konnten sie einige der Täter erblicken, als sie
jedoch angekleidet vor das Haus traten, war der Spuk
verschwunden, nur noch die Stimmen der nächtlichen
Ruhestörer ertönten aus dem nahen Rustwaide. Die
Eheleute Wolf brachten kurz darauf den Vorfall zur
Anzeige und bezeichneten einen Bürger von Lattigen
und dessen zwei Knaben, die sie mit aller Bestimmtheit

erkannt haben wollten, als Täter. Trotzdem sie
vom funktionierenden Landjäger darauf aufmerksam
gemacht wurden, dass der Angezeigte kaum eine
schwere Lungenentzündung durchgemacht und noch
nicht ganz genesen sei, hielten sie ihre Angaben
hartnäckig aufrecht und bekräftigten dieselben vor dem
Richter mit dem Eide. Sie vermochten indessen den
letztern nicht zu überzeugen und die Denunzierten
wurden freigesprochen. Im Laufe des Sommers wurde
dann über die Täterschaft allerlei gemunkelt und im
Herbst gleichen Jahres sahen sich die Bursche auf
Betreiben des Landjägers in der Lage, das begangene
Delikt zuzugeben und sich der Strafe zu unterziehen.
Hierauf musste nun selbstverständlich gegen die
Eheleute Wolf das Verfahren wegen falschen Eides
aufgenommen werden. Dieselben hielten neuerdings an
ihren frühern Angaben fest; bei der herrschenden
Prozesslage vermochten aber ihre Aussagen lediglich
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dem Gerichte die Ueberzeugung beizubringen, dass sie
sich im guten Glauben befanden. Beide Ehegatten sind
nicht vorbestraft und genossen einen sehr guten
Leumund. Das Gericht konnte angesichts des günstigen
subjektiven Tatbestandes mit der Strafe tief gehen.
Im vorliegenden Begnadigungsgesuche wird auf die
Umstände des Falles, das Vorleben und die nicht sehr
günstigen Verhältnisse der Gesuchsteller verwiesen
und dargetan, dass letztere das Opfer eines unglückseligen

Irrtums geworden seien. Der Verfasser des
Gesuches möchte sogar die Richtigkeit des Urteils
in Frage ziehen, indem er ausführt, dass im vorliegenden

Falle von Fahrlässigkeit nicht mehr die Rede
sein könne. Hierin geht er entschieden zu weit. Der
Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst, die Begründetheit

des Urteils in Erwägung zu ziehen; er hält
auch dafür, dass eine gänzliche Begnadigung mit Rücksicht

auf die Konsequenz nicht am Platze sei.
Dagegen beantragt er im Hinblick auf das Vorleben, den
guten Leumund und die sonstigen Verhältnisse der
Gesuchsteller, die Strafe auf je 1 Tag Gefängnis
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf je 1 Tag Gefängnis.

10. Husson, Albert, geboren 1858, von Pruntrut,
vormals Notar daselbst, wurde am 9. Dezember 1901
von den Assisen des V. Bezirkes wegen Unterschlagung,

begangen in 4 Fällen in der Eigenschaft als
Notar, ferner wegen Unterschlagung, begangen in der
Eigenschaft als Kassier der Burgergemeinde Pruntrut
und schliesslich wegen Betruges, wobei der
eingetretene Nachteil in allen Fällen die Summe von 300 Fr.
überstieg, zu 31/4 Jahren Zuchthaus, abzüglich 3
Monate Untersuchungshaft, und zu 588 Fr. 65 Staatskosten

verurteilt. Ferner wurde er für unfähig
erklärt, in Zukunft das Amt eines Notars zu bekleiden.
Husson unterschlug in den Jahren 1887 bis 1893 zum
Nachteil von Privatpersonen nicht weniger als 11,000
Franken. Die Gelder waren ihm von seinen Klienten
anvertraut worden, um bestehende, meist hypothekarische

Verbindlichkeiten abzulösen. Anstatt den
erhaltenen Aufträgen nachzukommen, zog es Husson
vor, die Schulden, wie vordem weiter zu verzinsen
und verwendete das Kapital in eigenem Nutzen. So
vermochte er über ein Jahrzehnt seine Opfer zu
täuschen. Als Schaffner der Burgergemeiride Pruntrut
unterschlug er während der Jahre 1889 bis 1899 die
Summe von wenigstens 43,000 Fr. Die Rechnungsrevisoren

wusste er durch Eröffnung fingierter Kredite
an eine Reihe von Personen und ähnliche Manipulationen

hinzuhalten. Als er endlich im Sommer 1899
unter der Vorgabe, eine Reise nach Belgien zu machen,
unter Mitnahme eines Betrages von 3200 Fr., den er
einem Bürger von Alle, unter der Vorgabe, es handle
sich um ein Darlehen an den Maire dieses Ortes,
abschwindelte, die Flucht ergriff, kamen seine
verbrecherischen Handlungen rasch nacheinander an den
Tag. Eine Reihe wenig bemittelter Personen wurden
durch seine Veruntreuungen geschädigt. Der
Burgergemeinde Pruntrut wurde durch Anverwandte des Husson

während des Verfahrens ein Betrag von zirka

33,000 Fr. zurückbezahlt. Husson selbst vermochte
sich während 5 Jahren der Strafverfolgung zu
entziehen, bis er endlich im Juli 1904 in Kopenhagen,
wo er sich als Techniker niedergelassen hatte, dingfest

gemacht werden konnte. Er gab die ihm zur
Last gelegten Delikte unumwunden zu. Die Schuld
daran schob er seiner mangelhaften Buchführung und
seiner Arbeitsüberlastung zu; einen grossen Teil des
unterschlagenen Geldes hätten seine grosse Haushaltung

und die zwei kommerziellen Betriebe, welchen
er vorstand, nämlich eine Giesserei in Cornol und
eine Zifferblattfabrik in Pruntrut, verschlungen.
Ausserdem wollte er in einer andern Unternehmung
beträchtliche Verluste erlitten haben. Husson ist nicht
vorbestraft und genoss früher das unbedingte
Vertrauen seiner Mitbürger. Die Geschwornen billigten
ihm mildernde Umstände zu. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch macht er geltend, seine Strafe sei zu
strenge ausgefallen ; er verweist auf sein unumwunden
abgelegtes Geständnis und sein Vorleben, die oben
angeführte» Ursachen seiner Verirrungen, seine
Familienverhältnisse und seine seitherige gute Aufführung.

Er versucht im weitern, wie er dies bereits
während der Assisenverhandlung allerdings ohne
Erfolg getan hat, bezüglich des Betrugstatbestandes sein
Geständnis zurückzunehmen. In der Strafanstalt hat
er zu keinen Klagen Anlass gegeben. Der Regierungsrat

hält dafür, dass angesichts des gravierenden
Tatbestandes und der Tatsache, dass Husson kaum etwas
mehr als die Hälfte seiner Strafe abgesessen hat, sein
Begnadigungsgesuch unter allen Umständen als
verfrüht zu bezeichnen ist. Das Gericht hat zudem die
von ihm heute vorgebrachten Milderungsgründe bei
der Ausmessung der Strafe, soweit immer möglich,
in Erwägung gezogen. Es wird Abweisung des
Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

11. Burri, abgeschiedene Ruef, geborne Pfister,
Emma, Friedrich Gottliebs Ehefrau, geboren 1879, von
Wahlern, in Bern, wurde am 30. August 1905 von
der Polizeikammer, am 14. Dezember gleichen Jahres
und am 19. Februar 1906 vom Polizeirichter von Bern
wegen gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht und
gewerbsmässiger Unzucht zu insgesamt 36 Tagen
Gefängnis und 80 Fr. 25 Staatskosten verurteilt. Frau
Burri gab sich im Winter 1.905/06 zugestandenermas-
sen wiederholt gegen Entgelt an Mannspersonen hin,
und gewährte auch einem andern Weibsbilde, das das
gleiche Gewerbe betrieb, Unterschlupf in ihrer
Wohnung; als Entgelt hiefür liess sie sich einen Kostümrock

schenken und hin und wieder zu Essen und
Trinken bezahlen. Abgesehen von den obzitierten und
der nachgenannten Strafe hat Frau Burri bisher noch
keine Freiheitsstrafen erlitten, geniesst indessen einen
schlechten Leumund. Am 1. Juni 1906 wurde sie
vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen
Diebstahls und neuerdings wegen gewerbsmässiger Unzucht
zu 3 Monaten Korrektionshaus verurteilt, die sie
sofort angetreten hat. Sie wendet sich nun mit dem
Gesuch an den Grossen Rat, es möchten ihr die 36
Tage Gefängnis erlassen werden. Der Regierungsrat
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ist der Ansicht, es liegen keine Begnadigungsgründe
vor. Die Natur des Deliktes und die Hartnäckigkeit,
mit der die Gesuchstellerin allen Bestrafungen zum
Trotz ihr Gewerbe weiterbetreibt, sprechen zu ihren
Ungunsten. Es wird Abweisung beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

12. Klossner, Lina, geb. Känzig, Manfreds
Abgeschiedene, geboren 1878, von Diemtigen, Fabrikarbeiterin,

in Duggingen wohnhaft, wurde am 24. März
1906 vom korrektionellen Richter von Laufen wegen
Verläumdung zu 150 Fr. Busse, 200 Fr. Entschädigung

an die Zivilpartei und 88 Fr. 30 Staatskosten
verurteilt. Eines Tages im Sommer 1904 teilte Frau
Klossner mehreren in der gleichen Fabrik angestellten

Arbeitern mit, sie habe soeben mit dorn ebenfalls
dort arbeitenden S. einen Auftritt gehabt. S. habe
ihr ihre ausserehelich geborenen Kinder vorgehalten.
Sie, Frau Klossner, gebäre ihre Kinder eben auch,
wenn sie nicht von ihrem Ehemanne stammten, die
Geliebte des S. aber treibe sie ab. Das habe man
letzthin neuerdings konstatieren können. Im März
folgenden Jahres wurde S. von einem Kameraden, der
zufällig von diesen Aeusserungen der Klossner Kenntnis

erhielt, brieflich aufgefordert, seine Braut zu einer
Strafanzeige gegen diese zu veranlassen, ansonst er
sich seinerseits genötigt sehen werde, der
Staatsanwaltschaft Mitteilung von dem Vorfalle zu machen,
indem auf dem Verbrechen gegen das keimende Leben
hohe Strafe stehe. Hierauf erhob die Braut des S.,
die von der Angelegenheit erst jetzt Kenntnis erhielt,
Strafklage. Frau Klossner leugnete nun ihre Worte ab,
wurde aber durch Zeugen überwiesen. Sie ist nicht
vorbestraft. Im vorliegenden Gesuche macht sie
geltend, die Strafe sei eine übermässig hohe. Ihre
Aeusserungen habe sie in der Aufregung im Anschluss
an einen Wortwechsel mit S. getan. Die Busse könne
sie infolge Mittellosigkeit nicht erschwingen. Sie bringt
ärztliche Zeugnisse bei, woraus hervorgeht, dass sie
während mehrerer Monate dieses Jahres infolge Krankheit

arbeitsunfähig war und überhaupt eine schwächliche

Person zu sein scheint. Ihre Mittellosigkeit wird
durch die Gemeindebehörden von Duggingen beschei
nigt und das Gesuch durch den Regierungsstatthalter
von Laufen zur teilweisen Entsprechung empfohlen.
Wenn auch die Verläumdung, welche sich die
Gesuchstellerin hat zu Schulden kommen lassen,
gravierender Natur ist, so muss doch auch die Strafe
als eine ziemlich strenge bezeichnet werden,
angesichts des Umstandes, dass es sich um eine
unbemittelte Fabrikarbeiterin handelte. Der Regierungsrat
hält eine Reduktion der Busse mit Rücksicht auf die
Verhältnisse der Gesuchstellerin, die Umstände des
Falles und die vorliegende Empfehlung für angemessen.

Er beantragt Herabsetzung auf 50 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Russe
auf 50 Fr.

13. Geissbühler, Ida, geborne Schneeberger,
geboren 1876, von Lauperswil, in Biel, wurde am 19.
Mai 1906 von der Polizeikammer wegen Widerhandlung

gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse und
37 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Die Eheleute Geiss-
bühler beabsichtigten, auf das Frühjahr 1905 die
Wirtschaft Beaulieu in Leubringen zu übernehmen. Da
der Ehemann als Konkursit nicht fähig war, das
Patent zu erwerben, sollte dies vom frühem Erwerber
auf die Ehefrau Geissbühler übertragen werden. Ein
bezügliches Gesuch an den Gemeinderat von L.
zuhanden der obern Behörde wurde am 15. April
eingereicht; faktisch aber waren die Eheleute Geissbühler

bereits vom 1. April hinweg in den Betrieb der
Wirtschaft eingetreten. Sie zogen sich dadurch eine
Anzeige zu. Der erstinstanzliche Richter sah sich
veranlasst, die Erledigung des B'alles bis nach der
Entscheidung der Direktion des Innern über das Ueber-
tragungsgesuch aufzuschieben. Infolge eingetretener
Weiterungen konnte diese erst am 18. August die
Uebertragung genehmigen, worauf denn der Richter
Frau Geissbühler freisprach mit der Begründung, durch
den genannten Entscheid sei der vorliegende Mangel
nachträglich gehoben worden; es stehe zudem fest,
dass Frau Geissbühler die Patenlgebühr vom 1. April
hinweg bezahlte. Auf erfolgte Appellation der
Staatsanwaltschaft hin gelangte die Polizeikammer indes
nicht zu einem bestätigenden Urteile. Frau
Geissbühler habe vom 1. April bis 18. August ohne
Patent gewirtet und damit das Gesetz übertreten.
Gesuchstellerin macht nun geltend, sie könne ihre Busse
nicht bezahlen ; der Ehemann verdiene nicht genügend
für die Familie, sie sei daher genötigt, auf Erwerb
auszugehen, um sich und ihren 4 Kindern Brot zu
schaffen. Der Gemeinderat von Leubringen bestätigt
diese Ausführungen und empfiehlt das Gesuch. Ebenso

spricht sich die Direktion des Innern in empfehlendem

Sinne aus. Frau Geissbühler ist nicht vorbestraft.
Aus den Akten ergibt sich, dass sie eher aus Unkenntnis

und Nachlässigkeit, denn mit Absicht gegen das
Gesetz Verstössen hat. Mit Rücksicht auf ihre
Verhältnisse und die vorliegenden Empfehlungen beantragt

der Regierungsrat, die Busse auf 10 Fr.
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 10 Fr.

14. Weber geborne Gertsch, Marie, geboren 1878,
Alfreds Ehefrau, in Lütschental, wurde am 16. Mai
1906 von der Polizeikammer wegen fahrlässiger
Verursachung eines Brandes zu 10 Tagen Gefängnis, 1000
Fr. Entschädigung an die Brandversicherungsanstalt
des Kantons Bern, und 39 Fr. 10 Staatskosten
verurteilt. Die Eheleute Weber besassen in Lütschental
ein Wohnhaus, worin sie eine Bäckerei und einen
Laden betrieben. Das Gebäude besass einen Wert von
zirka 10,000 Fr. und war für 8000 Fr. versichert.
An Mobiliar, Waren und Mehl war ungefähr für die
Summe von 9000 Fr. vorhanden. Am Abend des 18.
September 1905 nach Geschäftsschluss kamen die
Ehegatten überein, noch einen kurzen Spaziergang zu
machen. Frau Weber hing im Laden die Lampe ab,
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verfügte sich damit in die Küche und befestigte
dieselbe, ohne sie auszulöschen oder herunterzudrehen,
an einer in der Decke befindlichen Schraube. Die
Mündung des Lampenglases kam dabei ziemlich nahe
an die Decke heran. Auf der Rückkehr von ihrem
Ausgange kehrten nun die Eheleute Weber in der
etwa 100 Meter von ihrer Wohnung entfernt liegenden
Wirtschaft Anneler ein und verblieben daselbst in
Gesellschaft mehrerer Gäste bis gegen Mitternacht.
Als sie endlich den Heimweg antraten, kamen ihnen
zwei Burschen, die kurz zuvor die Wirtschaft
verlassen hatten, entgegen mit dem Bericht, es brenne
jedenfalls in ihrem Hause. Zu Hause angelangt wurde
konstatiert, dass die fragliche Lampe in die Holzdecke
der Küche ein Loch gebrannt hatte; über der Küche
befand sich ein unbewohnter Raum, der als
Ablagerungsstelle für Kisten und Packmaterial verwendet
wurde; am Boden befand sich Sagmehl und sonstige
Holzabfälle. Diese waren von der Glut bereits
ergriffen. Den drei Männern gelang es indes mit leichter
Mühe, das Feuer zu löschen. Die Sägespäne wurden
auseinander getrieben, im übrigen glaubte man jede
Gefahr für beseitigt. Weber bewirtete hierauf seine
Gehülfen in der Backstube noch mit einem Glase
Wein, währenddem sich die Frau zu Bette begab,
nachdem sie sich nochmals überzeugt hatte, dass alles
ruhig war. Nach 2 Uhr morgens begab sich auch
der Ehemann zur Ruhe. Gegen 5 Uhr brach dann
neuerdings Feuer aus; diesmal wurde es zu spät
bemerkt und das Haus brannte vollständig nieder. In
der folgenden Strafuntersuchung gaben die Eheleute
Weber sofort in übereinstimmender Weise den Hergang
des Brandfalles zu. Weber, der finanziell ungünstig
stand, wurde verhaftet und, wie übrigens auch die
Ehefrau, wegen Brandstiftung in Untersuchung gezogen.

Die Anklagekammer hob indes diesbezüglich die
Untersuchung auf und überwies nur die Ehefrau
wegen fahrlässiger Verursachung eines Brandes dem
Gericht. Die Polizeikammer führt in ihren Motiven aus,
dass man vorliegend strafrechtlich die zwei
Brandausbrüche genau auseinanderzuhalten habe. Wegen
des zweiten Ausbruches könne die Ehefrau konsequenterweise

nicht verurteilt werden, da auch der Ehemann
frei ausgegangen sei. Dagegen habe die Ehefrau den
ersten Ausbruch in grobfahrlässiger Weise verursacht.
Frau Weber ist nicht vorbestraft und geniesst sonst
einen sehr guten Leumund. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch empfindet sie die Strafe als zu hart.
Sie verweist auf die moralische Unbill und den
materiellen Ruin, den sie und ihr Ehemann aus diesem
Brandfalle und dem folgenden Strafverfahren erlitten
haben, und beruft sich auf ihr Vorleben. Das Gesuch
wird vom Gemeinderat von Lütschental und vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Es ist selbstverständlich,

dass trotz der Unterscheidung, welche die
Polizeikammer getroffen hat, die beiden Brandausbrüche de
facto auch strafrechtlich nicht ohne Einwirkung
aufeinander geblieben sind. Wäre es bei dem ersten,
ziemlich geringfügigen Ausbruche geblieben, so wäre
das Strafverfahren gegen Frau Weber wohl kaum
aufgenommen worden. Bezüglich des zweiten Ausbruches
traf jedenfalls den Ehemann auch eine gewisse Schuld,
da bei den Löscharbeiten nicht mit allzugrosser
Umsicht vorgegangen wurde. Dafür hat er indes durch
Absitzen einer zweimonatlichen Untersuchungshaft ge-
büsst. Der Regierungsrat ist der Ansicht, eine gänzliche

Begnadigung der Ehefrau Weber sei angesichts

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

der Umstände des Falles und mit Rücksicht auf die
Konsequenz nicht am Platze, dagegen sollte die Strafe
im Hinblick auf die vorliegenden Empfehlungen und
das Vorleben der Gesuchstellerin auf das Minimum
reduziert werden. Er beantragt Reduktion auf 1 Tag
Gefangenschaft.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 1 Tag.

15. Aebi geborne Bögli, Marie, geboren 1860, von
Heimiswil, gewesene Inhaberin der Wein- und Liqueur-
handlung, Militärstrasse 46, Bern, wurde vom Polizeirichter

von Bern wegen Widerhandlung gegen das
Gesetz über den Verkehr mit Nahrungsmitteln etc.
vom 26. Februar 1888 zu 1 Tag Gefangenschaft, 50
Fr. Busse und 18 Fr. Staatskosten verurteilt. Am 17.
März 1906 lieferte Frau Aebi an einen Wirt in Bern
ein Fässchen stark verdünnten Drusenbranntweines,
haltend 20 Liter à 1 Fr. 40, ohne denselben als façon
zu bezeichnen. Er wurde denn auch vom betreffenden
Wirt als Drusenbranntwein ohne weitere Bezeichnung
verkauft. Anlässlich einer amtlichen Inspektion wurde
der Sachverhalt zu Tage gefördert und von der
Direktion des Innern Strafklage erhoben. Frau Aebi
gab den Tatbestand zu und unterzog sich dem Urteil;
sie behauptete, nicht gewusst zu haben, dass sie den
Branntwein hätte als façon bezeichnen sollen. Frau
Aebi ist nicht vorbestraft und gut beleumdet. Sie
wiederholt auch im vorliegenden Gesuch um Erlass
der Gefängnisstrafe ihre Angabe und will die Tat
bloss aus Geschäftsunkenntnis begangen haben. Jeder
branchekundige Wirt hätte bereits der Faktur
entnehmen müssen, dass es sich um coupierten Drusen
handle, da ächter im Detail zu bedeutend höherem
Preise abgegeben werde. Die letztere Behauptung
entspricht den Tatsachen insofern nicht, als es sich
vorliegend gar nicht um einen Detailverkauf handelt. Das
Gesuch wird von der städtischen Polizeidirektion und
dem Regierungsstatthalter empfohlen. Die Busse und
die Staatskosten hat Frau Aebi bezahlt. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass, wenn auch die
heutigen Vorbringen der Gesuchstellerin, angesichts der
Aktenlage, nicht wesentlich zu ihren Gunsten ins
Gewicht fallen können, doch von einer Exekution der
Gefängnisstrafe Umgang genommen werden sollte, dies
mit Rücksicht auf ihr Vorleben, die vorliegenden
Empfehlungen und den Umstand, dass sie durch die
Bezahlung der Busse bereits eine Strafe erlitten hat.
Er beantragt in Uebereinstimmung mit der Direktion
des Innern Erlass der Gefängnisstrafe.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnis¬
strafe.

16. Vögtlin, Louis, geboren 1858, Taglöhner, von
und zu Grellingen, wurde am 15. März 1906 vom
korrektionellen Richter von Laufen wegen Diebstahls
zu 10 Tagen Gefangenschaft, 9 Fr. Entschädigung an
die Zivilpartei und 26 Fr. 55 Staatskosten verurteilt.

81*
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Vögtlin wurde bezichtigt, anfangs des Monates Januar
1906 einem dortigen Unternehmer aus seinem
Steinbruche eine Gerüststange im Wert von 9 Fr. entwendet
zu haben. In seinem Besitze wurde ein Karren
gefunden, der offenbar aus einer solchen Stange
angefertigt worden war. Der Angeschuldigte bestritt den
Tatbestand. Im Verhandlungstermin wurde eine Zeugin

beigebracht, welche Vögtlin einer Abends während

der kritischen Zeit mit einer Gerüststange aus
der fraglichen Gegend hatte herkommen sehen. Andere
Beweismittel lagen dagegen nicht vor, im Gegenteil
vermochte der Angeschuldigte durch einen Entlastungszeugen

darzutun, dass er eine ähnliche Gerüststange,
wie die vermisste, von einer Drittperson käuflich
erworben hatte. Dessenungeachtet gelangte der Richter
zu einem verurteilenden Erkenntnisse mit der
Motivierung, die Schuld Vögtlins sei durch die
Zeugenaussage erwiesen. Vögtlin ist allerdings im Jahr 1891

wegen Holzdiebstahls mit 2 Tagen Gefängnis
vorbestraft; dieser Umstand war aber nicht aktenkundig,
da kein Strafbericht verlangt worden war; wenigstens
findet sich in den Strafakten kein bezüglicher
Hinweis. Im vorliegenden Gesuche behauptet nun Vögtlin,
er sei unschuldig und auf alle Fälle unter Missachtung
der Prozessvorschriften über den Beweis verurteilt
worden. Er bittet um Herabsetzung der Strafe auf 1

Tag Gefängnis. Wenn auch dem Gesuchsteller
entgegengehalten werden kann, das Rechtsmittel der
Appellation wäre ihm freigestanden, so muss doch auf
der andern Seite zugestanden werden, dass der
Erfolg eines solchen angesichts der Aktenlage wohl nicht
ein von vornherein negativer gewesen wäre. Der
Gesuchsteller steht zwar nicht ganz makellos da, indes
liegt die zudem leichte Vorstrafe doch ziemlich weit
zurück. Der Gemeinderat von Grellingen stellt ihm
ein gutes Leumundszeugnis aus. Auch der Regierungsstatthalter

von Laufen empfiehlt das Gesuch. Petent
sei vermögenslos und habe eine Familie zu ernähren.
Der Regierungsrat erachtet es auch im vorliegenden
Falle nicht als in seiner Aufgabe liegend, die Funktionen

einer Appellationsinstanz zu erfüllen ; dagegen
hält er dafür, es liegen ausserdem genügende Gründe
vor, um dem gestellten Gesuche entsprechen zu können.

Es ist zu verweisen auf den geringen Wert des
Entwendeten, den nicht ungünstigen Leumund des
Gesuchstellers, die Empfehlung des Regierungsstatthalters

und die ökonomischen Verhältnisse des Petenten
und seiner Familie. Der Regierungsrat beantragt
demnach Herabsetzung der Gefängnisstrafe auf einen Tag.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf 1 Tag Gefängnis.

17. Barth, Johann, geboren 1861, Zimmermann,
von Seedorf, auf dem Brüggfeld zu Brugg, wurde am
5. Dezember 1900 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Anstiftung zum Totschlag zu 9 Jahren Zuchthaus,

solidarisch mit Rudolf Staub zu 511 Fr. 65
Staatskosten und 4080 Fr. Zivilentschädigung verurteilt.

Barth wohnte mit seiner Familie im Hause Nr.
100 auf dem Brüggfeld, welches durch ein Notariatsbureau

in Nidau für seinen Eigentümer verwaltet
wurde, tn einem Zimmer neben der Wohnung des

Barth waren eingemietet Henri Devesin, Holzer, mit
seiner Ehefrau. Devesin entrichtete seinen Zins direkt
an das Verwaltungsbureau. Im Dienste Barths stand
der Zimmergeselle Rudolf Staub, geboren 1866, von
Ochlenberg, der in der Werkstatt logierte. Anfänglich
arbeitete Devesin hin und wieder für Barth, bald
gerieten die beiden Familien jedoch in Streit. Da Barth
beim Verwalter die sofortige Ausweisung der Devesin
nicht durchzusetzen vermochte, suchte er jene auf
andere Weise auszutreiben. Staub ergriff dabei seine
Partei. Es kam so weit, dass sich schliesslich —
auf Veranlassung des Verwalters — Landjäger
Lehmann in Brügg veranlasst sah, einzuschreiten und
zum Frieden zu ermahnen. Seine Bemühungen hatten
keinen Erfolg. Barth gab groben Bescheid und äusserte
sich Drittpersonen gegenüber, indem er eine Flinte
vorzeigte, wenn Lehmann ihn nicht in Ruhe lasse,
so gebe er ihm einen Schuss. Am 12. und 13.
September 1900 wurde der Streit derart, dass die
Eheleute Devesin nicht mehr wagten, des Nachts ihr Zimmer

aufzusuchen, sondern im Freien übernachteten.
Am 14. September, bereits nach Einbruch der Dunkelheit,

wollten sie ihr Zimmer wieder beziehen, fanden
es jedoch verschlossen. Devesin begab sich hinter
das Haus und stieg durch das Fenster ein, indem er
die Jalousien erbrach und öffnete hierauf die Zimmertüre,

um seiner Frau Einlass zu gewähren. Bereits
vorher musste Barth die Türe, welche sein
Wohnzimmer mit demjenigen der Eheleute Devesin verband,
geöffnet und den letztern über sein Benehmen
interpelliert haben. Als Devesin sein Zimmer wieder
betrat, kam ihm Barth durch jene Türe neuerdings
entgegen und kurz nach ihm auch Staub mit einer Flinte
bewaffnet. Ehe sich Devesin dessen versah, gab Staub
auf ganz kurze Distanz einen Schuss auf ihn ab.
Der Schrotschuss traf ihn in die Magengegend und hatte
derartige Zerreissungen der Gewebe zur Folge, dass
Devesin nach kurzem verschied. Als der durch Frau
Devesin herbeigerufene Polizist Lehmann eine Stunde
später auf dem Tatorte erschien, fand er die
fragliche Mitteltüre verschlossen und konnte sie nur mit
Gewalt öffnen, indem Devesin mit den Beinen dagegen
lag. Barth und Staub wurden sofort verhaftet. Im
ersten Verhör gab Staub sofort zu, Devesin erschossen
zu haben, bezichtigte aber Barth der Anstiftung. Barth
habe sich früher schon geäussert, man sollte Devesin
einen Schuss geben. Donnerstag den 13. Dezember
habe er eine Flinte hervorgenommen und daraus einen
alten Schuss auf einen Laden losgebrannt, die Flinte
sodann frisch geladen und in die Werkstatt gesteilt
mit dem Worte «so». Er, Staub, habe sofort angenommen,

die Sache gelte Devesin. Am darauffolgenden
Tage habe er dann mit Barth in einer Wirtschaft in
Madretsch den Nachmittag durch getrunken. Zirka
um 6 Uhr seien sie heimgekehrt unter Mitnahme eines
halben Liter Schnaps, wovon er zu Hause etwa die
Hälfte konsumiert habe. Da das Nachtessen in
Abwesenheit der Frau Barth noch nicht fertig gewesen
sei, habe er sich inzwischen angekleidet auf das Bett
gelegt, nachdem er sich bloss der Schuhe entledigt
habe. Später, wie dann Devesin in sein Zimmer
eingedrungen sei, sei Barth zu ihm unter die Werkstatttüre

gekommen und habe gerufen : « Ruedi, komme
jetzt und brenne oder zünde ab. » Im Dusel habe er
die Flinte ergriffen, sei Barth nachgefolgt und habe
dann ohne weiteres durch die Türe auf Devesin
gefeuert. Barth gab diese Angaben zu bis an die Be-
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hauptung Staubs, er habe ihn nicht mit obigen Worten
gerufen ; er habe bloss gesagt : « Komm und schaue, wie
Devesin wieder tut. » Im weitern bestritt er, Staub
angestiftet zu haben. Die Flinte habe er ihm nicht
in dieser Absicht hingestellt. Der genaue Hergang des
Vorfalles ist aus den Aussagen der Angeschuldigten,
der Frau des Devesin und der Tochter Barths und einer
Frau Heuer, die sich im Zimmer des letztern befanden,
nicht zu rekonstruieren, da sie sich in einigen Punkten

widersprechen. So wollten zum Beispiel die beiden

letztgenannten Zeugen nicht bemerkt haben, dass
Barth das Zimmer verlassen habe, währenddem dieser
selbst zugibt, er habe Staub gerufen. Barth war wie
Staub Alkoholiker, in früheren Jahren wegen
Diebstahls und Misshandlung vorbestraft, genoss in der
Gemeinde einen schlechten Leumund und war allgemein

ein gefürchteter Mann. Nach der Verurteilung
versuchte Barth unter drei Malen, in den Jahren 1902,
1904 und 1905, eine Revision des Prozesses
anzustreben. Eine Reihe von Zeugen wurden auf den
Antrag der Staatsanwaltschaft, die sich dem Gesuche
nicht widersetzte, abgehört, namentlich Mitsträflinge
des Staub und des Barth, denen gegenüber Staub
geäussert haben sollte, Barth sei unschuldig. Ihre
Angaben erschienen nicht als unbegründet, dagegen
blieb Staub selbst, allerdings mit einigen Variationen,
bei seinen belastenden Aussagen. Der Appellationsund

Kassationshof verwarf die Revision mit der
Begründung, der Verurteilung Barths sei keineswegs
hauptsächlich durch die Depositionen des Staub,
sondern namentlich durch die belastenden Zugeständnisse
des Barth selbst und andere Indizien herbeigeführt
worden; auch wenn Staub seine Aussagen selbst
zurücknähme, wäre deren Unwahrheit keineswegs
dargetan. Dieses Indiz allein habe nicht den Charakter
eines Indizes, das im Verein mit den bereits früher
vorgelegenen entlastenden Tatsachen, die Freisprechung
Barths herbeizuführen vermöchte. Anlässlich der letzten

Aprilsession lag dem Grossen Rat bereits ein
Begnadigungsgesuch Barths zur Behandlung vor, wurde
jedoch abgewiesen. Die Regierung begründete damals
ihren Abweisungsantrag damit, dass sie aus den Pro-
zess und Revisionsakten keineswegs die Ueberzeugung
von der Unschuld des Gesuchstellers zu schöpfen
vermöge. Höchstens könne sie denselben entnehmen, dass
Barth und Staub den Devesin nicht so schwer zu
verletzen beabsichtigten, wie dies dann geschah. Staub
behauptete nämlich anlässlich der Revisionsverhandlungen

in nicht ganz unglaubwürdiger Weise, sie hätten

abgemacht, Devesin einen Schuss in die Beine
zu geben, er habe dann zu hoch getroffen. Es vermöge
dies jedoch an der Strafbarkeit ihrer Handlungen
selbstverständlich nichts zu ändern und erscheine auch
angesichts des schweren Erfolges der Tat die
ausgesprochene Strafe durchaus nicht zu hoch bemessen.
Auf jeden Fall aber sei das Begnadigungsgesuch als
verfrüht zu betrachten. Im vorliegenden erneuten
Gesuche wiederholt Barth, beziehungsweise dessen
Anwalt alle seine frühern Anbringen und verweist auf
verschiedene Voten, die im Grossen Rat bei der
Behandlung seines ersten Gesuches gefallen sind; sonst
vermag er im wesentlichen nichts neues geltend zu
machen. Dagegen glaubt er in der Aeusserung der
Regierung, Staub und Barth möchten ursprünglich nicht
die Absicht gehabt haben, Devesin so schwer zu
verletzen, die Ansicht zu erkennen, es handle sich eher
um einen Fall von Misshandlung mit tötlichem Aus¬

gang. Es entspricht dies keineswegs dem Sinne der
angezogenen Ausführungen, denen die Bemerkung auf
dem Fusse folgt, es vermöge dieser Umstand an der
Strafbarkeit der begangenen Handlungen nichts zu
ändern. Wer auf einen andern auf diese Distanz e'inen
Schrotschuss abgibt, nimmt jede Verletzung seines
Opfers und jede Folge seiner Tat mit in Kauf. Andererseits

haftet der Anstifter nach der Praxis nicht bloss
gerade für das, was er gewollt, sondern auch für
die weitern Folgen der Tat, zu der er angestiftet hat.
Devesin nun wurde durch den ihm zugedachten Schuss
unmittelbar getötet, und wenn bei Staub nicht direkt
die Absicht zu töten vorlag, so war doch dolus
eventualis vorhanden. Der Regierungsrat sieht sich demnach

nicht veranlasst, heute seinen Standpunkt zu
ändern. Er vermag auch heute nicht an die
Nichtschuld Earths zu glauben. Man vergegenwärtige sich
zu allen andern Momenten noch das Verhalten Barths
nach der Tat. Devesin wurde etwa eine Stunde später
mit den Füssen an der Zwischentüre zu Barths Zimmer,

die mit Gewalt aufgestossen werden musste, in
seinem Blute aufgefunden, während letzterer, als wäre
nichts geschehen, am Tische sass. Wenn Barth mit
der Handlungsweise Staubs nicht einverstanden war,
durfte er nicht dessen Opfer ohne jeden Versuch zur
Beihülfe oder zur Linderung seiner Lage in seinem
Todeskampfe liegen lassen. Im weitern nimmt der
Regierungsrat Bezug auf die übrigen seinem frühem
Abweisungsantrag zugrunde liegenden Motive, die auch
heute noch zutreffen. Es wird neuerdings Abweisung
des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

18. Ritscher, August Emil, geboren 1865, von
Flöha, Bezirk Zwickau, Sachsen, wurde am 11. Juni
1903 von den Assisen des IL Bezirkes wegen
Notzucht, unzüchtiger Handlungen mit seinem noch nicht
16 Jahre alten Mädchen, und Uebertretung des
Medizinalgesetzes zu 4 Jahren Zuchthaus, polizeilich zu
100 Fr. Busse und 10 Jahren Landesverweisung, sowie
den 690 Fr. 20 betragenden Staatskosten verurteilt.
Ritscher kam im Jahr 1902 von Zürich nach Bümpliz,
woselbst er in der Riederen eine vegetarische Pension
eröffnete. Ursprünglich Schlosser, widmete er sich
schon früh der Naturheilkunde. Im Jahr 1890 erwarb
er sich in Chemnitz einen Befähigungsausweis zur
Ausübung der naturärztlichen Praxis, die er in der
Folge an verschiedenen Orten Deutschlands, sodann
in Zürich und schliesslich in Bümpliz und Bern
betrieb. Im blauen Kreuz an der Zeughausgasse hielt
er Sprechstunden. Als Heilmittel verwendete er unter
anderen auch die Hypnose. Im April 1903 wurde gegen
ihn eine Strafanzeige eingereicht wegen unzüchtiger
Handlungen mit seiner ältesten Tochter, die sich auf
eigene Aussagen des damals 14-jährigen Mädchens
stützte. Ritscher musste zugeben, dass er im Jahr
1901 oder 1902 sein Mädchen von Zürich aus öfters
nach Biel mitnahm, woselbst er Vorträge über Gegenstände

der Naturheilkunde hielt. Er logierte dann mit
seinem Kinde im gleichen Zimmer und nahm nun
beischlafähnliche Handlungen mit ihm vor, immerhin
ohne es zu deflorieren. Der gleichen Handlung machte
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er sich schon früher einmal schuldig, als er sich mit
seiner Familie in Venezuela befand. Es geschah damals
beim Baden auf freiem Felde; das Mädchen war
damals ungefähr 8 Jahre alt. Anlässlich der Strafuntersuchung

stellte es sich heraus, dass Ritscher sich auch
an seinen Patienten vergangen hatte. So missbrauchte
er im Sommer und Herbst zu wiederholten Malen
zwei junge Mädchen, die er zu diesem Zwecke
hypnotisch betäubt hatte, geschlechtlich. Das eine seiner
Opfer wurde denn auch schwanger und kam mit einer
Frühgeburt nieder. Ritscher ist wegen fahrlässiger
Körperverletzung und wegen Verletzung der öffentlichen

Schamhaftigkeit in Deutschland vorbestraft. Im
Oktober 1905 und Juni 1906 wurden bereits zwei
von ihm und seiner Ehefrau gestellte Begnadigungsgesuche

vom Grossen Rat als unbegründet abgewiesen.

Heute erneuert nun seine Ehefrau das Gesuch
und weist auf die misslichen finanziellen Verhältnisse
hin, in die sie durch die Enthaltung ihres Ehemannes
mit den Kindern geraten sei. In der Anstalt hat sich
Ritscher gut aufgeführt. Der Regierungsrat sieht sich
nicht veranlasst, von seiner Stellungnahme zu den
frühern Gesuchen des Petenten abzuweichen, sondern
beantragt Abweisung desselben. Ritscher hat sich
durch die Art und Weise, wie er sich über das
Gesetz hinwegsetzte, wie er das Zutrauen armer, wehrloser

Personen missbrauchte und seines eigenen Kindes
nicht schonte, als ein gemeingefährlicher Mensch
ausgewiesen, demgegenüber die ausgesprochene Strafe
nichts weniger denn als zu hart erscheint. Gegen eine
Begnadigung sprechen auch die Natur der begangenen
Delikte und die Vorstrafen, welche Petent bereits
erlitten hat.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

19. Häuselmann, Christian, geboren 1873, Wirt
in der Ey zu Sumiswald, wurde am 19. Juni 1906
vom Polizeirichter von Trachselwald wegen
Widerhandlung gegen das Dekret über die Wirtschaftspolizei

zu 10 Fr. Geldbusse, Nachzahlung einer Gebühr
von 5 Fr., und 4 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Am
10. Juni 1906 konzertierte die Stadtmusik von Huttwil
in der Wirtschaft Häuselmanns zu Sumiswald. Am
Tag vorher war im dortigen Anzeiger eine bezügliche
Publikation erschienen, gezeichnet von der Stadtmusik
Huttwil und Wirt Häuselmann. Als Eintritt wurde
20 Cts. pro Person verlangt. Das Konzert nahm seinen
Anfang um 2 Uhr nachmittags und wurde gegen Abend
geschlossen. Gestützt auf diesen Tatbestand reichte
Landjäger G. in Sumiswald gegen Häuselmann Strafklage

ein, weil dieser entgegen der Bestimmung des
Art. 17 des zitierten Dekretes eine Bewilligung des
Regierungsstatthalteramtes nicht eingeholt habe. Die
Anzeige wurde dem Richter überwiesen und Häuselmann

unterzog sich im Termin, da er das Tatsächliche
nicht zu bestreiten vermochte. Er wandte sich aber am
3. Juli an die kantonale Polizeidirektion und ersucht
sie mit Rücksicht darauf, dass, wie ihm nachträglich
bekannt, wurde, in dortiger Gegend eine ganze Reihe
von gleichartigen Fällen nicht strafrechtlich geahndet
worden seien, um Auskunft darüber, ob er wirklich
verpflichtet sei, in Zukunft für solche Veranstaltungen

eine behördliche Bewilligung einzuholen. Die
Polizeidirektion Hess ihm hierauf durch das Regierungsstatthalteramt

Trachselwald eröffnen, dass nach ihrem
Dafürhalten solche Liebhaber-Musikgesellschaftcn weder
den Bestimmungen des Art. 14 noch des Art. 17 des
Wirtschaftspolizeidekretes unterstellt seien und deren
Aufführungen in Wirtschaften von keiner besondern
Bewilligung abhängig zu machen seien. Bei dieser
Ansichtsäusserung stützte sich die Polizeidirektion
einerseits auf den Wortlaut des Dekretes und sodann
auf die stenographischen Berichte über die Verhandlungen

des Grossen Rates anlässlich der Beratung dieses

Dekretes, aus welchen speziell hervorgeht, dass
unter den «Belustigungen» des Art. 17 des Dekretes
lediglich verstanden sind sogenannte Volksbelustigungen,

wie Sackgumpet, Weggliesset, Eieraufleset und
derartiges, nicht aber Konzerte und Musikaufführungen.

Mit Bezugnahme auf diese Vernehmlassung stellt
nun Häuselmann heute ein Strafnachlassgesuch, das
vom Regierungsstatthalter empfohlen wird. Der
Regierungsrat schliesst sich in rechtlicher Beziehung den
Erwägungen, welche seinerzeit die Polizeidirektion zu
ihrer Wegleitung geführt haben, an. Er hat nun zwar
öfters der Meinung Ausdruck gegeben, es könne nicht
Sache der Begnadigungsbehörden sein, als
Appellationsinstanz zu fungieren. Indes liegen die Verhältnisse

in casu so, dass Häuselmann, indem er sich
dem Urteil unterzog, sich selbst den Appellationsweg
abschnitt, der ihm sonst tatsächlich offengestanden
wäre, ein Umstand, der ihm verzeihlicherweise
vielleicht nicht bekannt war. Es wird unter den
obwaltenden Umständen ka;um angehen, Häuselmann mit
seinem Gesuche abzuweisen, trotzdem es sich
allerdings um einen geringen Betrag handelt. Der
Regierungsrat beantragt demnach Erlass der Busse.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

20. Kluftinger geborne Ruchti, Rosa Ida,
Hermanns Ehefrau, geboren 1866, von Chur, wohnhaft
in Bern, wurde am 6. Juli 1906 von den Assisen des
II. Bezirkes wegen Unterschlagung zu 2 Tagen
Gefangenschaft und 125 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Im Dezember 1905, Januar und April 1906 wurde dem
Inhaber eines Chemiserie- und Bonneteriegeschäftes
durch anonyme Briefe mitgeteilt, er werde beinahe
täglich aus der Kasse bestohlen, ohne Angabe weiterer
Einzelheiten. Der Geschäftsherr glaubte zuerst, es
handle sich um ein Manöver eines Kassenkontrollen-
händlers. Schliesslich zog er indessen die Polizei bei.
Durch Mittelspersonen wurden sodann am 4. April
über die Mittagszeit Einkäufe besorgt und sodann die
Kasse kontrolliert, die dann auch ein Manko von 9 Fr.
aufwies. Die über Mittag allein im Geschäft anwesende

erste Verkäuferin und Buchhalterin, Frau Kluf-
tinger, wurde zur Rede gestellt und musste nach
kurzem Widerstand ihrem Dienstherrn in Gegenwart
eines Polizeiwachtmeisters gestehen, dass sie seit
ungefähr einem Jahre in fortgesetzter Weise Geschäftsgelder

unterschlug, indem sie entweder solche direkt
aus der Kasse entnahm oder aber Beträge für
verkaufte Waren nicht in dieselbe einzahlte. Zum Teil
wollte sie die unterschlagenen Summen wieder ersetzt
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haben, gab aber schätzungsweise zu, ihrem Dienstherrn

von daher noch eine Summe von 900 Fr. zu
schulden. Der von der Sachlage informierte Ehemann
Kluftinger unterzeichnete einen Schuldschein in
diesem Sinne und bezahlte auch kurze Zeit darauf. Die
Strafanzeige -musste indessen von Amteswegen
eingereicht werden. Vor Gericht modifizierte die
Angeschuldigte sodann ihre Aussagen und behauptete,
die Summe des Unterschlagenen könne 300 Fr. nicht
übersteigen, zudem habe sie nie aus der Kasse direkt
Gelder entnommen. Sie habe sich in der ersten
Bestürzung in ihren Berechnungen wesentlich geirrt und
unzutreffende Angaben gemacht. Die Geschwornen
sprachen sie denn auch von der Anschuldigung auf
Diebstahl frei und erklärten sie bloss schuldig der
Unterschlagung von Geldern im Betrag von nicht über
300 Fr. Sie nahmen im weitern an, das Geld sei
sofort ersetzt worden, und sprachen Frau Kluftinger auch
mildernde Umstände zu. Letztere ist nicht vorbestraft
und sonst gut beleumdet. Bereits seit 8 Jahren bei
ihrem Arbeitsherrn im Dienste, genoss sie dessen volles

Vertrauen. Ihre Tat erschien um so unbegreiflicher,
als auch ihr Mann einen schönen Lohn bezog und
die Familie mit beiden Verdiensten vollauf hätte
auskommen können. Die Kriminalkammer sah sich in
der Lage, von Art. 221 des Strafgesetzbuches
Anwendung zu machen, indes konnte sie angesichts des
objektiv gravierenden Tatbestandes Frau Kluftinger
nicht ganz straflos ausgehen lassen. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch verweist diese auf die Umstände
des Falles und das Verdikt der Geschwornen. Sie,
beziehungsweise ihr Anwalt glaubt, die Kriminalkammer
hätte sie straflos gelassen, wenn sie nicht im Urteilstermin

ihre Aussagen vermeintlich zu ihren Gunsten
abgeändert hätte; hiegegen ist einzuwenden, dass die
Geschwornen, hätte Frau Kluftinger ihr umfassendes
Geständnis nicht modifiziert, unter Umständen eben
zu einer Schuldigerklärung wegen Diebstahls gelangt
wären, in welchem Falle dann Art. 221 des
Strafgesetzbuches keinen Platz mehr fand. Richtig ist,
dass die Kriminalkammer in den Motiven des Urteils
erklärt, es habe diese teilweise Revokation des
Geständnisses keinen günstigen Eindruck gemacht. Das
Gesuch wird von der städtischen Polizeidirektion und
dem Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat

ist der Ansicht, das Urteil trage allen zugunsten
der Gesuchstellerin sprechenden Verhältnissen in
vollem Masse Rechnung; mit Rücksicht auf die Konsequenz

erscheint ein weiterer Nachlass nicht am Platze.
Es wird, demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

21. Wenger, Gottfried, geboren 1889, Knecht, von
und zu Thierachern, wurde am 4. Juli 1906 von der
Polizeikammer wegen Notzuchtsversuches zu 4
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 60 Tage
Einzelhaft, wovon 15 Tage getilgt durch die ausgestandene

Untersuchungshaft, zu zwei Jahren Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und zu 198 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Am 5. Januar 1906 des
Nachmittags war Wenger auf der Thunerallmend in einer
dortigen Griengrube mit Grienladen beschäftigt, als

die noch nicht 15-jährige Lina L. von Thierachern,
wo sie den KonfirmandenUnterricht besucht hatte, auf
der Strasse daherkam, die an jener Grube vorbei
nach Allmendingen führt. Als Wenger das Mädchen
bemerkte, ging er ihm nach und forderte es auf, sich
auf den Boden zu legen; als es seinem. Willen nicht
entsprach, machte er es mit Gewalt zu Boden, schlug
ihm die Kleider zurück und griff ihm zwischen die
Beine, indem er ihm dabei die Unterhosen zerriss;
um es am Schreien zu verhindern, hielt er ihm mit
der einen Hand den Mund zu. Im Begriffe, die Hose zu
öffnen, wurde er schliesslich in seiner Absicht, sein
Opfer zu missbrauchen, durch ein heranfahrendes
Militärfuhrwerk gestört und begab sich an seine Arbeit
zurück. Das Mädchen kam um 5 Uhr in erschöpftem

Zustande nach Hause und erzählte den YTorfall
in der oben geschilderten Weise sofort seiner Mutter.
Es klagte über Schmerzen in den Armen und Beinen,
war aber im übrigen nicht verletzt. Der Täter wurde
bereits am andern Tage in Haft gesetzt. Im ersten
Verhör stellte er den Vorfall in Abrede; nach einigen
Tagen aber sah er sich veranlasst, ein Geständnis
abzulegen. Seine Angaben stimmten dabei mit denen
des Mädchens des genauesten überein; im weitern gab
er zu, er hätte dasselbe missbraucht, wenn es ihm
gelungen wäre. Neun Tage später neuerdings abgehört,

hielt er sein Geständnis aufrecht und hatte an
den gemachten Aussagen nichts zu ändern. Dagegen
wollte er im Urteilstermin seine Absicht, das
Mädchen auch geschlechtlich zu missbrauchen, nicht mehr
zugeben. Er habe sich nur aus Angst und Aufregung
zu jenen Depositionen bringen lassen. Das
erstinstanzliche Gericht schenkte ihm in diesem Punkte
Gehör und verurteilte ihn bloss wegen « unsittlichen
Handlungen mit jungen lauten » zu 30 Tagen
Gefangenschaft, getilgt durch die ausgestandene
Untersuchungshaft. Auf erfolgte Appellation der
Staatsanwaltschaft hin, kam dann die Polizeikammer
allerdings zu einem andern Ergebnis. Sie erklärt in den
Motiven des Urteils die Zurücknahme des Geständnisses
als ungenügend begründet. Sie sah sich jedoch in
der Lage, mit Rücksicht auf die Jugend, die bisherige
Unbescholtenheit und den guten Leumund des Täters,
trotz des an sich gravierenden objektiven Tatbestandes
auf eine sehr milde Strafe herabzugehen. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch beruft sich nun der
Gesuchsteller, beziehungsweise dessen Anwalt auf das
erstinstanzliche Urteil und die Motivierung desselben,
und glaubt, das Urteil der Polizeikammer entspreche
den Verhältnissen weniger. Speziell wird auch darauf
hingewiesen, dass Wenger im Momente der Tat den
kritischen Zeitpunkt des zurückgelegten 16. Altersjahres

erst um wenige Tage überschritten hatte. Hätte
die Frage nach dem Vorhandensein der Unterscheidungskraft

des Delinquenten, noch gestellt werden können,

so wäre sie jedenfalls verneint worden, was dann
zur Freisprechung des Angeschuldigten geführt haben
würde. Dieser Anschauungsweise schien im Grund
auch das erstinstanzliche Gericht zu huldigen, wenn
es trotz der klaren und übereinstimmenden Aussagen
Wengers schliesslich eine Zurücknahme des Geständnisses

zuliess. Der Regierungsrat ist nun nicht in
der Lage, diesen Punkt nachträglich neuerdings zu
prüfen, sondern ist diesbezüglich auf das Urteil der
Polizeikammer angewiesen. Es sei bloss bemerkt, dass
aus dem Bericht der Lehrer Wengers und seinen
Schulzeugnissen hervorgeht, dass dieser, wenn auch

inBeilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906. 82
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tellektuell nicht hochstehend, so doch durchaus normal

begabt ist. Im übrigen hat die Polizeikammer
alles, was zugunsten des Täters herangezogen werden
konnte, in weitgehendem Masse berücksichtigt. Noch
weiter zu gehen, kann der Regierungsrat angesichts
der Natur des Deliktes und der grossen Intensität des

an Tag gelegten verbrecherischen Willens des Täters,
welcher seine Handlungen auf offener Strasse an
einem Schulmädchen begangen hat, nicht empfehlen. Er
beantragt demnach Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

22. Schenk, Julius, geboren 1878, von Signau,
wurde am 30. Juli 1894 von den Assisen des zweiten
Bezirkes wegen Raubes, Diebstahls und Unterschlagung

zu 20 Jahren Zuchthaus und 435 Fr. 75 Staatskosten

verurteilt. Schenk wurde im Jahre 1891
wegen Diebstahls in die Rettungsanstalt Erlach verbracht;
am 19. März 1894 entwich er daselbst unter Mitnahme
verschiedener Effekten seiner Mitzöglinge. In
Herrenschwand trat er bei einem Landwirt in Dienst und
blieb daselbst bis zum 15. April 1894. An diesem Tage
wandte er sich nach Bern in der Absicht, sich von
dort aus nach dem Emmental zu begeben. Auf dem
Wege nach Ostermundigen traf er einen Korber, den
er nach dem Wege fragte, worauf ihm dieser antwortete,
er wolle ihn bis Stettlen begleiten, dort könne er ihm
dann den Weg zeigen. In Ostermundigen bezahlte der
Korber in einer Wirtschaft Schnaps und Brot. Sodann
machten sich die beiden auf die Weiterreise. Zwischen
Ostermundigen und Stettlen äusserte sich der Korber,
er sei müde, sie wollten etwas abseits der Landstrasse
gehen und ausruhen. Er führte Schenk in das
sogenannte Steingrübli. Dort gerieten sie nach den
Aussagen Schenks in Streit, da ihn der Korber gehänselt
habe. Im Verlaufe desselben habe er ihm einen Stein
an den Kopf geworfen. Hierauf sei dieser zusammengestürzt

und nun habe er ihm mit einem schweren
Sandstein noch einige Hiebe auf den Kopf versetzt,
bis er sich nicht mehr gerührt habe. Hierauf beraubte
er ihn seines Geldes im Betrage von zirka 140 Fr.
und seiner Uhr samt Kette und begab sich damit nach
Zäziwil, wo er ein Billet nach Bern löste und dorthin
fuhr. Nachdem er sich daselbst einige Stunden auf
der Schützenmatte umherge trieben, fuhr er nach Neuenstadt

weiter mit der Absicht, sich wieder nach Erlach
zurückzubegeben. Hier wurde er verhaftet. Der Korber

war gleichen Tages bewusstlos aufgefunden worden.

Er wurde sofort ins Inselspital verbracht und
erlag dort nach einigen Tagen den erlittenen Verletzungen.

Schenk, der eine äusserst mangelhafte
Jugenderziehung genossen hatte, besass einen schlechten
Leumund. Sein Betragen in der Anstalt Erlach war ein
ganz schlechtes. Das Verbrechen war ihm bereits zur
Gewohnheit geworden. Die Geschwornen billigten ihm
mildernde Umstände zu.

Bereits anlässlich der Maisession 1905 des Grossen
Rates stellte Schenk ein Begnadigungsgesuch, wurde
jedoch abgewiesen. Heute erneuert er dieses Gesuch.
Er verweist auf seine grosse Jugend zurzeit der Tat
und auf seine schlechte Jugenderziehung und die
höchst ungünstigen Verhältnisse, unter denen er auf¬

wuchs. Er stamme aus einer Trinkerfamilie. Nach
dem Tode seiner Eltern wurde er verdingt, bereits in
ganz jungen Jahren sei er dabei dem gewohnheitsmäs-
sigen Diebstahl verfallen, nur um jeweilen seinen Hunger

zu stillen. Heute ist er nun willens, ein neues
Leben zu beginnen und sucht um Berücksichtigung
obiger Umstände bei der Behandlung seines Gesuches
nach. In der Strafanstalt hat, sich Scheide anfänglich
nicht zum besten aufgeführt; er musste oft bestraft
werden. Auch heute bezeichnet die Anstaltsverwaltung

sein Betragen bloss noch als ein ziemlich gutes.
Der Regierungsrat hält dafür, dass, wie das letzte,
so auch dieses Gesuch auf jeden Fall als verfrüht
bezeichnet werden muss. Schenk hat von seiner Strafe
noch volle 8 Jahre abzubüssen. Er bietet zudem noch
keineswegs die nötige Garantie, um der Gesellschaft
ohne Gefahr wieder zurückgegeben werden zu können.
Es wird demnach beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

23. Zingg, Hans, geboren 1871, Schlosser, von
Wiretswil, in Mett, wurde am 23. März 1906 vom
korrektionellen Richter von Biel wegen Widersetzlichkeit

und Nachtlärms zu 35 Fr. Busse und 20 Fr.
Staatskosten verurteilt. In der Nacht vom 4./5.
November 1905 kam es zwischen den Mitgliedern eines
Turnvereins der Stadt Biel und zwei patrouillierenden
Polizisten zu einem Auftritt. Die Turner, von einer
Sitzung herkommend, wollten ihren Oberiurner Hans
Zingg, der in Mett wohnte, nach Hause bc ; .vi ten. Um
12 Uhr nachts zogen sie singend und lärm* ;d die Du-
fourstrasse hinab ; einer spielte auf der Handharfe.
Im Café R. wurde eingekehrt, um noch einen letzten
Trunk zu tun und sodann unter zunehmendem Lärm
der Weg fortgesetzt. In diesem Momente wurde die
Gesellschaft von zwei Polizisten zur Ruhe ermahnt,
indes ohne Erfolg. Die Polizisten folgten den Burschen
nach und sahen sich schliesslich genötigt, einzugreifen.
Der eine suchte des Harfenisten habhaft zu werden,
der andere forderte Zingg auf, seinen Namen zu
nennen. Dieser weigerte sich, dies zu tun und widersetzte

sich auch einer Festnahme. Der Polizist geriet
dabei mit Zingg und andern Burschen ins Handgemenge,

wurde aber bald überwältigt. Sein Säbel
wurde ihm samt der Scheide abgerissen und
fortgeschleudert. Der zweite Polizist, dem es inzwischen
nicht gelungen war, den Musikus zu fassen, suchte
nun seinem Kollegen mit gezogenem Säbel zu Hülfe
zu kommen, wurde aber selbst angegriffen und
speziell von Turner Alioth so bedrängt, dass er vorzog,
die Flucht zu ergreifen. Alioth wandte sich darauf
wieder dem ersten Polizisten zu, hob den Säbel
desselben vom Boden auf und hieb in der brutalsten
Weise auf den von den andern gehaltenen und wehrlosen

Polizeimann ein, traf ihn dabei mit dem Griff
und der Parierstange mehrmals derart über den Kopf,
dass er bewusstlos und blutend einsank. Der
Verletzte war in der Folge 14 Tage vollständig
arbeitsunfähig, bleibenden Nachteil trug er indes nicht
davon. Zingg legte bezüglich des Tatbestandes der
Widersetzlichkeit und des Nachtlärms ein Geständnis
ab, behauptete indes, er habe geglaubt, der Polizist
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sei nicht berechtigt, ihn abzuführen. Zingg ist nicht
vorbestraft und geniesst einen guten Leumund. Im
vorliegenden Gesuche, das vom Gemeinderat von Mett
und vom Regierungsstatthalter von Nidau empfohlen
ist, wird hierauf verwiesen. Die Staatskosten sind
bezahlt. Dagegen wird nicht geltend gemacht, dass
die Busse nicht bezahlt werden könnte. Es liegen
denn auch triftige Begnadigungsgründe nicht vor. Im
Gegenteil muss das Urteil als ein ausserordentlich
mildes bezeichnet werden und wäre es dem Gesuchsteller

wohl zugekommen, sich demselben zu
unterwerfen. Der Regierungsrat beantragt das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

24. Blum, Marie, Emils Ehefrau, von Lützelflüh,
in Eschert, Amtsbezirk Münster, wohnhaft, wurde am
28. September 1905 und am 7. Dezember gleichen
Jahres vom Polizeirichter von Münster wegen Schul-
unfleisscs ihres Mädchens Emma zu 21 und 24 Fr.
Geldbusse und insgesamt 5 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Da Frau Blum im Sommer 1905 derart
erkrankt war, dass sie weder sich selbst noch ihr kleines
Kind zu besorgen vermochte, behielt sie ihre 14-jälirige
Tochter, welche das letzte Schuljahr noch zu
absolvieren hatte, in andauernder Weise zur Besorgung
der häuslichen Arbeiten zurück und zog sich dadurch
verschiedene Anzeigen zu. Ihr Ehemann, ein geschickter

Mechaniker, sorgte schlecht für die Familie und
ergab sich öfters einem liederlichen Lebenswandel.
Mit Bezugnahme auf diese Verhältnisse stellt nun Frau
Blum ein Begnadigungsgesuch. Dasselbe wird vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Die Busse sei nicht
erhältlich und Frau Blum derart krank, dass sie zum
Vollzuge einer Gefängnisstrafe nicht fähig sei. Zudem
treffe die Schuld an ihrem Vergehen den Ehemann.
Es bleibe somit nichts anderes übrig, als sie zu
begnadigen. Der Regierungsrat schliesst sich unter den
obwaltenden Umständen dieser Ansichtsäusserung au
und beantragt die Bussen seien der Gcsuchstellerin
in Gnaden zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Bussen.

25. Haldemann, Gustav Hermann, geboren 1887,
Ausläufer, von Eggiwil, wohnhaft gewesen in Bern,
wurde am 20. Juli 1906 vom korrektionellen Gericht
von Bern wegen Unterschlagung zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft,
40 Fr. 60 Staatskosten und 73 Fr. 90 Zivilentschädigung

verurteilt. Haldemann war vom Mai 1905 bis
Februar 1906 bei Buchhändler S. in Bern als
Ausläufer angestellt; als solcher hatte er in der Stadt das
Inkasso für Bücher und Zeitschriftenlieferungen zu
besorgen. Die Quittungen wurden ihm jeweilen durch
die Buchhalterin übergeben. Im Winter 1905/06
unterschlug er nun von den einkassierten Beträgen eine
Summe von insgesamt 113 Fr. 90. Bei allfälligen Rekla¬

mationen gab er an, die Quittung sei noch nicht, eingelöst

worden und befinde sich noch in seinem Besitze.
Als schliesslich seine Machinationen entdeckt wurden,
gab er Herrn S. vor, seine Mutter hätte den Mietzins

nicht aufzubringen vermocht; die Unterschlagungen
habe er lediglich begangen, um sie zu unterstützen.

Jener sah auf diese Entschuldigungen hin von einer
Strafklage ab, musste aber bald darauf die Erfahrung
machen, dass ihn Haldemann angelogen und das Geld
selbst durchgebracht hatte, worauf er denn den Fall
zur Anzeige brachte. Haldemann legte ein Geständnis
ab. 40 Fr. wurden Buchhändler S. durch den Vater
und einen Bruder des Täters vergütet und der Rest
durch Bürgschaft gedeckt. Ein Rückzug der Klage
war indes nicht mehr möglich. Haldemann ist nicht
vorbestraft und genoss keinen ungünstigen Leumund.
Im vorliegenden Strafnachlassgesuch verweist er auf
seine bisherige Unbescholtenheit. Er befinde sich
gegenwärtig wieder in Stellung und würde durch einen
Vollzug der Strafe schwer betroffen. Die städtische
Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter empfehlen

das Gesuch; Haldemann befinde sich im ersten
Fehler; seine Erziehung sei nicht gerade die beste

gewesen; gegenteils habe ihm sein Vater kein gutes
Beispiel gegeben. Der Regierungsrat hält dafür, dass
von einem gänzlichen Erlass der Strafe angesichts
des ziemlich gravierenden Tatbestandes und mit Rücksicht

auf die Konsequenz, nicht wohl die Rede sein
kann. Dagegen lassen es das Vorleben, der Leumund,
die vorliegenden Empfehlungen und die derzeitigen
Verhältnisse des Gesuchstellers rechtfertigen, die Strafe
erheblich zu reduzieren. Der Regierungsrat beantragt
Herabsetzung auf 2 Tage Gefängnis.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung auf 2 Tage
Gefängnis.

26. Niederhäuser, Maria, geborne Haldimann,
Friedrichs Ehefrau, geboren 1874, von Wattenwil,
wohnhaft im Mettlenweyer daselbst, wurde am 16.
Februar 1906 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen qualifizierten Diebstahls zu 22 Monaten Zuchthaus,

solidarisch mit ihrem Ehemanne zu 585 Fr. 15

Staatskosten, 150 Fr. Zivilentschädigung und 65 Fr.
Interventionskosten verurteilt. In der Nacht vom 29.
auf den 30. November 1905 wurde bei der Krämerin
N. in der Mettlen bei Wattenwil mittelst Nachschlüssels
in deren Magazin eingebrochen und eine ganze Reihe
von Tuchballen und -Stücken im Wert von über 100 Fr.
gestohlen. Eine am 5. Dezember bei den Eheleuten
Niederhäuser vorgenommene Haussuchung förderte das
entwendete Gut, sowie eine Anzahl weiterer, der
Krämerin N. gehöriger, allem nach bereits früher gestohlener

Stoffe zu Tage. Ein Teil des Tuches war bereits
verschnitten und verarbeitet. Es befand sich in der Scheune
unter dem Heu versteckt. Weiter wurde im Besitze der
Eheleute Niederhäuser ein zu dem Laden der Gestohlenen

gehöriger Schlüssel gefunden. Trotz dieser
flagranten Beweismittel leugneten beide Angeschuldigte
mit der grössten Unverfrorenheit; sie verwickelten sich
indes dermassen in Widersprüche, dass an ihrer Schuld
nicht der geringste Zweifel überblieb. Der Ehemann
wurde ausserdem wegen einer Reihe anderer Dieb-
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stähle, die bei diesem Anlasse auskamen, überwiesen
und verurteilt. Beide Eheleute waren nicht vorbestraft,

genossen indes einen ungünstigen Leumund.
Sie huldigten dem Schnapsgenusse. Ihr Verhalten während

der Gerichtsverhandlungen machte den denkbar
ungünstigsten Eindruck. Die Geschwornen sprachen
ihnen denn auch die mildernden Umstände ab. Die
Ehefrau wendet sich nun mit einem Begnadigungsgesuch

an den Grossen Rat. Sie verweist auf den
Umstand, dass sie Mutter zweier nunmehr verlassener
Kinder sei, bekennt sich, wenn auch nicht in vollem
Umfange, als schuldig und bereut ihre Handlungsweise.
Ihr Betragen in der Strafanstalt ist befriedigend. Der
Regierungsrat hält das vorliegende Gesuch unter allen
Umständen für verfrüht. Es sind zudem triftige
Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Dagegen sprechen
zuungunsten der Gesuchstellerin die Schwere des
begangenen Deliktes, ihre an den Tag gelegte Verdorbenheit

und ihr schlechter Leumund. Es wird demnach
Abweisung beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

auf die Imhof; in Haft genommen sahen sie sich auch
bald veranlasst, zu gestehen. Frau lmhof ist eine
körperlich und geistig schwache Person und wurde
zweifellos von ihrem Ehemanne zu der Tat getrieben.
Sie ist nicht vorbestraft und genoss bis anhin keinen
üblen Leumund. Mildernde Umstände wurden ihr von
den Geschwornen zugebilligt. Frau Imhof wurde
bereits im September 1904 und im Januar 1906 vom
Grossen Rate mit Begnadigungsgesuchen abgewiesen.
Der Regierungsrat wies damals zur Begründung seines
Abweisungsantrages hin auf die Gefährlichkeit des
Deliktes an sich, die grosse Hartnäckigkeit, mit der es
nach erstmaligem Fehlschlagen ein zweites Mal
durchgeführt worden sei und den Umstand, dass das
Gericht bei der Ausmessung der Strafe alle zugunsten
der Gesuchstellerin sprechenden Tatsachen gewürdigt
habe. Letztere ist heute nicht in der Lage, etwas
anderes vorzubringen als in ihren frühern Gesuchen.
Der Regierungsrat sieht sich daher nicht veranlasst,
heute von seiner frühern Auffassung abzugehen. Er
beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

27. Imliof, Susanna, geboren 1886, Ehefrau des
Albert lmhof, von Fahrni bei Steffisburg, in Unterseen,

wurde am 19. Februar 1903 von den Assisen
des 1. Bezirkes wegen Brandstiftung zu 5 Jahren und
2 Monaten Zuchthaus, solidarisch mit ihrem Ehemanne
zu 410 Fr. 15 Staatskosten und einer Zivilentschädi-
gung von 7312 Fr. 50 an die Brandversicherungsanstalt

des Kantons Bern verurteilt. Susanna lmhof ist
seit 1900 mit dem obgenannten Albert Imhof verheiratet;

aus der Ehe entsprangen 2 Kinder. Der
Ehemann war nur mit Mühe imstande, für die Familie
zu sorgen ; infolge von Arbeitslosigkeit stellte sich bald
finanzielle Bedrängnis und Not ein. Das einzige
Vermögen der Familie war ihr Mobiliar, das sie für 2738
Fr. bei der schweizerischen Mobiliarversicherungsgesellschaft

hatten versichern lassen. In ihrer misslichen
Lage gerieten die Eheleute Imhof auf den Gedanken,
ihr Mobiliar durch Brand zu zerstören und durch den
Bezug der Versicherungssumme einen ansehnlichen
Gewinn zu machen. Zu dem Zwecke sollte das Haus der
Gebrüder Häsler in Unterseen, in dem sie wohnten,
angezündet werden. Man kam überein, dass die Ehefrau
die Tat vollbringen sollte, indem der Verdacht einer
Brandstiftung, wenn er überhaupt entstehen sollte, eher
auf den Ehemann fallen würde. Nachdem eine erste
Brandlegung von den Hausbewohnern rechtzeitig
bemerkt worden war, schritten die Eheleute Imhof ein
zweites Mal zur. Ausführung ihres Vorhabens. Sonntag
den 16. November 1902, abends zirka 8 Uhr, begab
sich der Ehemann mit zwei Kameraden nach Inter-
laken ; inzwischen machte sich die Frau, wie verabredet,

ans Werk; sie warf eine Schachtel brennender
Zündhölzchen auf den Heustock hinauf; das Feuer
griff diesmal rasch um sich, und Scheuer und Wohnhaus

brannten vollständig nieder, wobei das gesamte
Mobiliar der Familie Imhof in den Flammen blieb.
Nach Aussage der Gebrüder Häsler verloren diese an
nicht versicherter Fahrhabe zirka 1000 Fr. Das
Gebäude war für 7300 Fr. brandversichert. Der Verdacht
der Brandstiftung fiel trotz angewandter Kniffe sofort

28. Otto geborne Zimmermann, Auma Maria, Gottliebs

Witwe, geboren 1863, von Beatenberg, im
Glockenthal bei Steffisburg, wurde am 17. März und
21. April 1906 vom Polizeirichter von Thun wegen
Schulunfleisses ihres Knaben Fritz in den Monaten
Februar und März gleichen Jahres zu 24 und 48 Fr.
Busse und insgesamt 7 Fr. 40 Staatskosten verurteilt.
Da Frau Otto in beiden Terminen nicht erschien und
nur schriftlich mitteilte, dass sie sich dem Urteile
unterziehe, sah sich der Richter ausserdem zur
Verhängung einer Ordnungsbusse von 6 Fr. veranlasst.
Im vorliegenden Gesuch um Erlass dieser Bussen
macht Frau Otto geltend, sie sei nur mit der grössten
Mühe imstande, durch Taglöhnerarbeiten den Unterhalt

für sich und ihre 5 Kinder aufzubringen und
dabei genötigt, fast, den ganzen Tag von Hause abwesend
zu sein. Die Aufsicht über ihre Kinder könne
demnach nur eine mangelhafte sein. Der Knabe Fritz
habe denn auch die Schule ohne ihr Mitwissen
geschwänzt. Die Busse vermöge sie unmöglich zu
bezahlen. Der Gemeinderat von Steffisburg und die
Primarschulkommission bestätigen ihre Ausführungen
und empfehlen das Gesuch. Im gleichen Sinne sprechen

sich auch der Regierungsstatthalter und die
Direktion des Unterrichtswesens aus. Mit, Rücksicht auf
diese Empfehlungen, die obwaltenden Verhältnisse und
den guten Leumund der Gesuchstellerin beantragt der
Regierungsrat, derselben die beiden polizeilichen Bussen

zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Bussen von
24 und 48 Fr.
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29. Zryd, Gottfried, geboren 1867, von Kander-
grund, Handlanger in Madretsch, wurde am 29. No-
vember 1905 vom korrektioneilen Richter von Nidau
wegen Verleumdung, Ehrverletzung, Skandals,
Diebstahls und Feldfrevels zu 4 Tagen Gefängnis, insgesamt

45 Fr. Geldbusse, 39 Fr. Entschädigung an die
Zivilpartei und 29 Fr. 70 Staatskosten verurteilt. Den
4. September 1905, abends nach 8 Uhr, befand sich
Zryd in betrunkenem Zustande in seiner Wohnung
und skandalierte. Einem vorübergehenden Milchhändler

rief er zu, er sei ein Milchfälscher, als er noch
in der Giesserei gearbeitet, habe er den Mitarbeitern
den Schnaps gestohlen. Dies schrie er so laut, dass
die auf der Strasse befindlichen Leute es hörten. Von
zwei Gemeinderäten zur Ruhe ermahnt, leistete er
vorerst keine Folge, sondern beschimpfte vor dem
versammelten Volke den Gemeinderat: sämtliche vom
Gemeinderate seien Schelme, der Präsident der grösste
und die meisten seien schon drei Male verlumpet.
Die Sache hatte ihr Nachspiel, indem die beleidigten
Personen gerichtlich gegen ihn auftraten. Schliesslich
wurde auch noch von dritter Seite gegen ihn geklagt,
weil er sich seit längerer Zeit das Futter für seine
Kaninchen auf diebische Weise verschaffte; er sei
dabei so frech geworden, dass er das Gras auf der
Wiese des Klägers mit der Sense abmähte; einmal
habe er auch bereits gemähtes Gras eingeheimst. Vor
dem Richter musste er die Anzeigen im wesentlichen
zugeben ; nur mit dem Grasfrevel und -Diebstahl wollte
er es nicht so arg getrieben haben; er musste
diesbezüglich aber doch zugeben, dass er sowohl Gras
gemäht, wie auch gemähtes Gras entwendet hatte. Die
Veranlassung zu der Skandalszene wurde durch die
Verhandlung nicht klar gelegt; indes scheint aus den
Akten hervorzugehen, dass sie hauptsächlich in der
Trunkenheit des Zryd begründet war. Zryd ist wegen
fahrlässiger Brandstiftung und Skandals polizeilich,
sonst aber nicht vorbestraft; indes geniesst er nicht
den besten Leumund. Im vorliegenden Gesuche gibt
Zryd an, er sei an jenem Abend wegen Trunkenheit
von einem Gemeinderate von der Strasse gewiesen
worden, dies habe ihn dann aufgeregt und zu jenen
Exzessen verleitet. Im weitern verweist er darauf,
dass er Familie habe und durch den Vollzug der Strafe
um seinen Verdienst käme. Die Vergehungen hätte
er in normalem Zustande nicht begangen. Der
Regierungsrat findet, es seien genügende Begnadigungsgründe

nicht vorhanden. Er beantragt mit Rücksicht
auf den nicht ganz tadellosen Leumund, die Mehrheit
der begangenen Widerhandlungen und die von Zryd
an den Tag gelegte Frechheit, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

30. Baumann, Rudolf, geboren 1882, Schmied, von
Bümpliz, wohnhaft an der Gerbergasse in Bern, wurde
am 25. Juli 1906 von der Polizeikammer wegen
Bestechung zu 8 Tagen Gefängnis und 38 Fr. 55 Staatskosten

verurteilt. Baumann wurde in der Nacht vom
14. auf den 15. Januar 1906 des Morgens um zirka
21/2 Uhr an der Kramgasse zu Bern, wo er durch
überlautes Singen und Schreien Skandal verursachte,
durch zwei Polizisten angehalten und zur Namens-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

angabe aufgefordert. Baumann kam der Weisung nach,
sollte sich nun aber über seine Identität ausweisen.
Hiezu nicht imstande, sollte er auf die Wache
geführt werden. Aus Angst, man werde ihn die Nacht
über dort behalten, machte er den Versuch, die
Polizisten zu seiner Freilassung zu bewegen; er bot
ihnen 2 bis 3 Fr. an, wenn sie ihn losliessen. Der
Versuch misslang. Vor dem Richter legte Baumann
ohne weiteres ein Geständnis ab. Zurzeit der Tat
befand er sich in ziemlich angeheitertem Zustande. Nicht
vorbestraft genoss er einen guten Leumund. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuch wird ausgeführt, dass
die Strafe den Verurteilten zu hart treffen würde;
seine Tat habe nur in strikter Anwendung des starren
Gesetzesbuchstabens zu dem Delikte der Bestechung
gestempelt werden können. Die Volksanschauung
würde hier nicht von Bestechung sprechen. Zudem
habe der Täter in der Aufregung und Furcht gehandelt,
die beide sein Recbtsbewusstsein getrübt hätten. Es
wird im fernem verwiesen auf das tadellose Vorleben
des Gesuchstellers und die ungemein schweren Folgen,
welche ein Vollzug der Strafe für das spätere Leben
des jungen Mannes zweifelsohne haben müsste. Die
städtische Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter

empfehlen das Gesuch zur Berücksichtigung.
Der Regierungsrat hält dafür, es sollte mit Rücksicht

auf die bisherige Unbescholtenheit des Petenten
und die vorliegenden Empfehlungen von einem Vollzug

der Gefängnisstrafe Umgang genommen werden.
Indes rechtfertigt es sich nicht, Baumann mit bezug
auf das begangene Delikt der Bestechung ganz leer
ausgehen zu lassen. Der Regierungsrat beantragt
daher, die Strafe in 30 Fr. Busse umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Gefäng¬
nisstrafe in 30 Fr. Busse.

31. Stettier, Johann, geboren 1871, Handlanger,
von Vechigen, in Kirchlindach, wurde am 9. April
1906 vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung

gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,
10 Fr. Patentgebühr und 9 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Stettier verkaufte im Frühjahr 1906 zugestan-
denermassen auf einem Bauplatze auf dem Kirchenfeld
zu Bern, wo er als Arbeiter beschäftigt war, an
Nebenarbeiter wiederholt Bier in Quantitäten unter 2 Liter;
er besass weder ein Patent für den Kleinverkauf, noch
eine Bewilligung für den Grosshandel mit geistigen
Getränken. Das Bier wollte er zum gleichen Preise,
wie er es von der Brauerei bezog, abgegeben haben
und glaubte daher, sich nicht gegen das Gesetz
Verstössen zu haben. Stettier ist nicht vorbestraft. Im
vorliegenden Gesuche wird verwiesen auf die
Unmöglichkeit, die Busse zu bezahlen und die grosse
Familienlast des Gesuch stellers. Der Gemeinderat von
Zollikofen bestätigt diese Ausführungen. 4 Kinder des
Petenten müssten bereits von der Gemeinde verpflegt
werden. Stettier sorge nicht für seine Familie wie
es seine Pflicht wäre; indes empfiehlt sie wie auch
der Regierungsstatthalter das Gesuch. Dagegen findet
die Direktion des Innern das Gesuch durch die Armut
des Petenten nicht als genügend begründet. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, eine vollständige Begna-
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digung sei mit Rücksicht auf die Häufigkeit des

begangenen Deliktes und die nicht ganz einwandfreie
Lebensführung des Petenten nicht am Platze. Indes
rechtfertigen doch die bisherige Unbescholtenheit und
die ärmlichen Verhältnisse desselben eine angemessene
Reduktion der Busse. Der Regierungsrat beantragt
Herabsetzung auf 10 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 10 Fr.

32. Froidevaux, Arnold, geboren 1841, von Noir-
mont, Schalenmacher in Biel, wurde am 29. März
1906 vom korrektionellen Richter von Biel wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 2 Tagen Gefängnis
und 4 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war am 6. November 1905 wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel pro 1901
über ihn verhängt worden. Die Uebertretung fand
statt, am 14. März 1906. Seither hat er nun die
rückständige Steuer samt Kosten bezahlt und stellt heute
gestützt hierauf das Gesuch, es möchte ihm die
Gefängnisstrafe erlassen werden. Dasselbe wird vom
Gemeinderat von Biel und vom Regierungsstatthalter
empfohlen. Mit Rücksicht hierauf und da auch die
Staatskosten getilgt sind, beantragt der Regierungsrat

dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

33. Megert, Samuel, geboren 1862, Schlosser, im
Glockenthal bei Steffisburg, wurde am 21. Juli 1906
vom Polizeirichter von Thun wegen Nachtlärms zu
5 Fr. Busse und 2 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. In
der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 1906 verführten
Megert ein gewisser Streit und ein Haueter von Steffisburg

vor dem Ummelgebäude im Glockenthal eine arge
Skandalszene. Anlass biezu, gab, wie es scheint, Haueter,

der unbefugterweise das Ummelgebäude, woselbst
Megert und Streit Wohnung haben, betrat und von
letztern hinausbefördert wurde. Haueter befand sich
dabei in betrunkenem Zustande. Anstatt ihn dann laufen

zu lassen, gingen sie ihm auf die Strasse nach
und störten durch überlautes Schimpfen, Fluchen,
gegenseitige Zurufe etc. längere Zeit die übrigen
Bewohner des Hauses in ihrer Nachtruhe. Vor dem
Richter gab Megert die Anzeige als richtig zu und
unterzog sich dem Urteil ohne weiteres. Im vorliegenden

Strafnachlassgesuch sucht er nun durch
unkontrollierbare Behauptungen sein Geständnis zu
modifizieren und beruft sich im weitern auf seine
Mittellosigkeit. Er ist nicht, vorbestraft. Der Gemeinderat
von Steffisburg und der Regierungsstatthalter von
Thun empfehlen das Gesuch im Hinblick auf die
Armut Megerts. Der Regierungsrat ist indes der Ansicht,
es liegen genügende Gründe zur Begnadigung nicht
vor. Der geringe Betrag der Busse lässt erwarten,
dass Megert sie trotz seiner Mittellosigkeit wird
bezahlen können. Der Regierungsrat, beantragt Abweisung

des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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